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Der erste Theil , umfassend die Zeit bis 1892 , herausgegeben von Rieboiv,
weil . Gerichtsassessor , erschien im Jahre 1893 (Preis geheftet 14 Mark , eingebunden
16 Mark ).

Der zweite Theil , umfassend die Jahre 1893 bis 1897 , herausgegeben bvn
Ist'. Alfred Zimmermauu , erschien im Jahre 1898 (Preis geheftet 8 Mark , ein¬
gebunden 9 Mark 50 Pf .).

Der dritte Theil , umfassend die Jahre 1897 bis 1898 , herausgegeben von
1)r . Alfred Zimmermann , erschien im Jahre 1899 (Preis geheftet 3 Mark 80 Pf>,
eingebunden 5 Mark 30 Pf .) .

Alle Rechte aus dem Gesetze vorn 11 . Juni 1870 sowie das Uebersetzungsrecht
sind vorbehalten.



Vorwort.

L >er vierte Theil der deutschen Kolonial -Gejetzgebmig enthält neben den
Verordnungen rc. für die unter der Verwaltung derKolonial -Abtheilung
des Auswärtigen Amts stehenden Schutzgebiete auch das gesetzgeberische
Material für Kiautschou. Zur Erleichterung der Benutzung der deutschet:
Kolonial - Gesetzgebung ist den: vorliegenden Theil ein chronologisches Ver-
zeichniß aller in den vorliegenden vier Theilei : enthaltenen Gesetze, Verord¬
nungen rc. beigegeben worden.





Sachliches Znhalts-Verzeichniß.

I. Allgemeine Bestimmungen.

^ Die Lentralverwaltung der deutschen Zchutrgebiete.
136. Runderlaß der Kolonial -Abtheilung, betr. die Jahresberichte der Schutzgebiete. Vom

4. Mai 1891 . ' . . ' . 156
137. Runderlaß der Kolonial -Abtheilung, betr. die Jahresberichte der Schutzgebiete. Vorn

10. März 1892 . ' . ' . 157
138. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Jahresberichte der Schutzgebiete. Vorn

29. Januar 1895 . 157
139. Runderlaß der Kolonial -Abtheilung, betr. die Jahresberichte der Schutzgebiete. Vorn

9. März 1899 . ' . 158
140. Runderlaß der Kolonial -Abtheilung, betr. die Jahresberichte der Schutzgebiete. Vorn

17. Februar 1900 . . . . . 158
26. Beschluß des Kolonialraths , betr. Unterstützung der Missionsschulen. Vom 28. Ja¬

nuar 1899 . . . . . 37
75. Verordnung , betr. die Vereinigung von Wohnplätzen in den Schlitzgebieten zu kom¬

munalen Verbänden. Vom 3.' Juli 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 506. R. G. Bl.
5 . 366s . 78

57. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. den .Häuserbau in den Tropen . Vom 8. Mai
1899 . ) . 63

58. Erlaß der Kolonial -Abtheilung, betr. die Behandlung der ethnographischen und natur¬
wissenschaftlichen Sendungen aus den Schutzgebieten. Vom 12. Mai 1899. (Kol.-
Bl . 1899, S . 335s . .' . . 64

109. Runderlaß der Kolonial -Abtheilung, betr. dienstliche Sendungen aus den Schutzgebieten.
Vom 29. September 1899 . . . 119

71. Gesetz, betr. das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe. Vom 22. Juni 1899. (Kol.-Bl.
1899, S . 465s . ' . 70

104. Runderlaß des Reichskanzlers, betr. die Ausrüstung der Kauffahrteischiffe mit Hülfs¬
mitteln zur Krankenpflege. Vom 31. August 1899 . . . 100

L . Rechtsverhältnisse der Leamten in den deutschen Schutzgebieten.
116. Runderlaß des Reichskanzlers, betr. die Uebernahme eines Nebenamts, den Gewerbe¬

betrieb und den Eintritt in den Vorstand, Verwaltungsrath oder Auffichtsrath
einer auf Erwerb gerichteten Gesellschaft in den Schutzgebieten. Vom 19.Oktober 1898 123

72. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Urlaubsbeihülfen . Vom 24. Juni 1899 75
56. UebertrittvonUnteroffizieren inden CivildienstderKolonialverwaltung . Vom 2. Mai 1899.

(Kol.-Bl . 1899, S . 336) . 62
111. Runderlaß des Reichskanzlers, betr.Erbauung eigener Wohnhäuser. Vom 4.Oktober1899. 120

5. Runderlaß des Reichskanzlers an sämmtliche Dienststellen, betr. Grunderwerb in den
Schutzgebieten. Vom 24. November 1898 . 3

6 . Die stechtsverhältnisse der Militärpersonen in den Schutzgebieten.
62. AllerhöchsterErlaß , betr. Aenderung der deutschen Wchrordnung . Vom 22. Mai 1899.

(Kol.-Bl . 1899, S . 391) . '. ' . 65
127. Allerhöchste Ordre, betr. die Bekleidung der Offiziere, Sanitätsoffiziere , oberen Militär¬

beamten, Deckoffiziere und Unteroffiziere aller Schutztruppen. Vom 22. November
1899. (Kol.-Bl . 1900, S . 1) . 142

132. Allerhöchste Ordre, betr. Ehrenbezeugungen der Schutztruppen. Vom 14. Dezember
1899. (Kol.-Bl . 1900, S . 2) . . 149



VI Sachliches Jnhalts -Verzeichniß.

Nr. D. Rechtspflege in cien Zchutrgebieten.
74. Gesetz bete. Abänderung und Ergänzung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der

deutschen Schutzgebiete. Vorn 2. Juli 1899. (R -G.-Bl . 1899, S . 365. Kol.-Bl.
1899, S . 505) ^ . 77

59. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Verkehr der Gerichte in den Schutzgebieten
mit den Preußischen Gerichten. Vom 13. Mai 1899 . 64

1. Runderlaß der Kolonial -Abtheilung, betr. Auslegung der Nr . 24 n und 25 des Tarifes
zum Gesetze über die Gebühren und Kosten bei den Konsulaten des Reiches. Vom
13. August 1897 . 1

13. Erlaß des Finanzministers , betr. den Stempel von Theilschuldverschreibungen. (Kol.-
Bl . 1899, S . 307 >. 12

14. Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurkundung des Personenstandes . (Kol.-Bl . 1899,S . 553) . . . . . ' .12
65. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Ausübung von standesamtlichen Befug¬

nissen in den Schutzgebieten. Vom 27. Mai 1899 . 67
134. Runderlaß des Reichskanzlers, betr. die Eheschließung und die Beurkundung des Per¬

sonenstandes von Bundesangehörigen im Auslande . Vom 22 . Dezember 1899 . 150
135. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Beurkundung des Personenstandes in den

Schutzgebieten. Vom 29. Dezember 1899 . - - . 155
69. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Hinterlassenschaften. Vorn 11. Juni 1899 . 70
95. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Auswanderung der Eingeborenen aus den

Schutzgebieten. Vom 16. August 1899 . 92

L. Internationale Oereinbarungen, welche clie bchutrgebietebetreffen.
118. Verträge zwischen der deutschen Regierung und der African Transcontinental Telegraph

Company vom 15. März und 28. Oktober 1899 . 124
123 . Deutsch-englisches Abkommen, betr. Samoa und Togo. Vom 14. November 1899.

(Kol.-Bl . 1899, S . 803) . 129
131. Deutsch-amerikanisch-englisches Abkommen über Samoa vom 2. Dezember 1899. (Kol.-

Bl . 1900, S . 44 . 147

II . Bestimmungen für die einzelnen Schutzgebiete.
Veutsch-Ostatrika.

I . Grenzen des Schutzgebiets , die Schutzherrschaft und ihre Organe.
53. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Bezirkseinthei¬

lung. Vom 15. April 1899 . (Kol.-Bl . 1899, S . 651 ) . . 61
64. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Verlegung des

Bezirksamts von Mikindani. Vom 26 . Mai 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 652) . . 66
86. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr . Neubildung des

Verwaltungsbezirks Mahenge. Vom 7. August 1899. (Kol.-Bl . S . 652) . . . 87
99. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an alle Dienststellen,

betr. Verlegung des Bezirksnebenamts Usimbe nach Mohorro . Vom 25. August 1899 94
100. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Grenzen

des Bezirks Rufiyi-Mohorro . Vom 25. August 1899 . 95
6. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Bildung eines

neuen Verwaltungsbezirks . Vom 24. November 1898 . 6

II . Rechtspflege.
37. Bekanntmachung des Auswärtigen Amts, Kolonial -Abtheilung, betr. die deutsch-ost-

afrikanische Gummi-Handels- und Plantagen -Gesellschaft. Vom 23. März 1899.
(Kol.-Bl . 1899, S . 363/64 ) . . 45

40. Bekanntmachung, betr. Moliwe-Pflanzungs -Gesellschaft. Vom 23. März 1899 . . . 48
38. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an sämmtliche Dienst¬

stellen der Kolonie, betr. die Schonung des Wildstandes . Vom 28 . März 1899 . 47
54. Rundverfügung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Eintragung

ins Handelsregister. Vom 20. April 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 589) . . . . 61

III . Allgemeine Verwaltung.
11. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrikn, betr. Besiimmungen

für die Kolonialbeamten . Vom 28. Dezember 1898. (Kol.-Bl . 1899, S . 507) . 10



Sachliches Jichalts -Verzeichniß. VII
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25 . Allerhöchste Ordre , betr . den militärischen Rang der Civilbeamten in Deutsch -Ostafrika.
Vom 20 . Januar 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 83 ) . 37

82 . Rundschreiben des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . Entwurf
einer Wohnungsverordnung . Vom 23 . Juli 1899 . ' . 81

67 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . gleichmäßige Be¬
handlung der von den Kommunen angestellten Europäer in Krankheitsfällen und
bei Dienstreisen . Von : 8 . Juni 1899 . 68

115 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . die Gestellung
von Trägern an Beamte und Militürpersonen . Vom 12 . Oktober 1899 . . . 122

126 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika an sämmtliche Dienst¬
stellen , betr . Durchschnittsträgerlöhne . Vorn 20 . November 1899 . 142

120 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika an die Bezirksämter,
Bezirksnebenämter und Stationen , betr . Kontrolle der Melderegister . Vom 30 . Ok¬
tober 1899 . ' . 125

9 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . EAHeilung von
Zeugnissen . Vorn 22 . Dezember 1898 . 9

77 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . die Sprache von
Eingaben . Vom 8 . Juli 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 621 ) . 79

8 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostasrika , betr . das Kasfenwesen.
Vom 16 . Dezember 1898 . . . . 5

133 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . Entvölkerung
der Kararvanenstraßen . Vom 14 . Dezember 1899 . 149

76 . Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . Ansiede¬
lung in Westusamüara . Von : 3 . Juli 1899 . 78

49 . Runderlaß des Kaiserlicheil Gouverneurs voll Deutsch -Ostafrika , betr . den Ausschank
und den Verkauf geistiger Getränke vom 17 . Februar 1894 . Vom 10 . April
1899 . 58

34 . Verordnung , betr . die Regelung der Maße lind Gewichte in Deutsch -Ostafrika . Vom
1 . März 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 229 ) . 44

48 . Verordnung des Kaiserlicheil Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . Beauffichtigung
von Schlacht -, Zug - oder Zuchtvieh , hinsichtlich seines Gesundheitszustandes . Vom
10 . April 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 393 ) . . 57

47 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . Einführung
einer obligatorischen Fleischbeschau für den Stadtbezirk Dar -es -SalLm . Vom
10 . April 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 392 ) . 56

89 . Runderlaß des Kaiserlicheil Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . Einfuhrverbot
Zur Verhütung der Einschleppung von Älen scheu - und Thierseuchen in das Deutsch-
Ostafrikanische Schutzgebiet . Vom 10 . August 1899 . 88

105 . Verordnung des Kaiserlichen Bezirksamts , betr . die Müllabfuhr im Stadtbezirk Dar-
es -SalLm . Vom 1 . September 1899 . 115

>7 IV . Handel , Gewerbe und Verkehr.

4 . Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . das Berg-
^ wesen in Deutsch -Ostafrika . Vom 24 . November 1898 . (R .-G .-Bl . 1898 . Nr . 48,
- S . 1045 ) . 2
^ 20 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . das Bergwesen.
„ Vom 6 . Januar 1899 . 26
0 24 . Allerhöchste Verordnung , betr . das Bergwesen in Deutsch -Ostafrika . Vom 19 . Januar

1899 . (Kol .- Bl . 1899 , S . 117 ) . ' . 36
68 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . die Bergpolizei.

Vom 9 . Juni 1899 . . 69
? 113 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . die Ausstellung

8 von Schürfscheinen und die Führung von Schürfschein - und Schürffelderverzeich-
8 nisten . Vom 12 . Oktober 1899 . . . . . . . . . . . . . . . 121

78 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . Verbot von
7 Handelsmonopolen . Vom 12 . Juli 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 622 ) . 79

32 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . den Handel mit
1 Bienenwachs . Vom 24 . Februar 1899 42

33 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . den Handel
> ^ mit Bienenwachs . Vom 24 . Februar 1899 . . 43

55 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs , betr . Aufhebung der Waldverordnnng für
g Usambara vom 20 . Oktober 1895 . Vom 28 . April 1899 . . . 62



VIII Sachliches Jnhalts-Verzeichniß.

-,ir, V . Schiffsverkehr . Seite
3. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutfch-Ostafrika an sämmtliche Zoll¬

ämter, betr. Behandlung der Schiffspapiere. Vom 18. November 1898. . . . 228. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die ärztlichen
Gebühren bei Schiffsuntersuchungen. Vom 10. Februar 1899 . 3839. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Gebühren
beim Einnehmen von Sandballast. Vom 1. April 1899 . 48107. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Kontrolle über
die Gouvernementsboote. Vom 20. September 1899 . 118 ?

VI. Zoll - und Steuerwefen.
16. Follorduung für das deutsch-afrikanische Schutzgebiet. Vom 1. Januar 1899. (Kol.-Bl.

1899, S . 45) . . .. 1317. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. das Inkraft¬
treten der neuen Zollordnung. Vom 1. Januar 1899. (Kol.-Bl. 1899, S . 229) 24

21. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an sämmtliche Zoll¬ämter, betr. die Versorgung der europäischen Plantagen des Schutzgebiets mit
medizinischen und physikalischen Instrumenten. Von: 16. Januar 1899 . . . . 2743. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Erhebung
einer Holzschlaggebühr. Vom 1. April 1899. 5444. Dienstanweisung zur ssolzschlaggebühr- Verordnung in Deutsch-Ostafrika. Vom1. April 1899 . . .̂ . 54

45. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Erhebung
einer Holzschlaggebühr. Vom 7. April 1899 . 56112. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Erhebung einer
Holzschlaggebühr. Vom 5. Oktober 1899 . . 12198. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an sämmtliche Jnnen-
stationen, betr. die Hüttensteuer. Vom 21. August 1899 . 9484. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs, betr. die Erhebung einer Hundesteuer im
Bezirk der Stadt Dar-es-SalLm. Von: 24. Juli 1899 . . 84

30. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Erhebung
einer Gewerbesteuer nebst den dazu erlassenen Aussührungsbestimmungen. Vom22. Februar 1899. (Kol.-Bl. 1899, S . 430) . 39

VII . Rechtsverhältnisse der Eingeborenen.
7. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die jährliche Be¬

richterstattung in Sklavenangelegenheiten. Vom 3. Dezember 1898 . I
29. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Pfandverträge.

Vom 13. Februar 1899 . 38
110. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Kreditgewährung.Vom 3. Oktober 1899 . 120
114. Rundverfügung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Einfüh¬

rung eines Handelsregisters für die farbige Bevölkerung. Vom 12. Oktober 1899 12235. Runderlab des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Strafthaten aus
der Zeit vor der deutschen Herrschaft. Vom 1. März 1899 . 44

90. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Strafvollstreckungs¬vorschrift. Vom 10. August 1899 . 89
51. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. die Regelung der

Nachlässe Farbiger, an die Bezirksämter, Nebenämter und Stationen im Innern.
Vom 13. April 1899 . 59

52. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Nachlässe Far¬biger. Vom 14. April 1899 . . . 60 "

122.

10.

ö Veutzch-Züäwestasriks.
I. Allgemeine Verwaltung.

Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. die Ein¬
führung des deutschen Maß- und Gewichtssystems für das südwestafrikanische
Schutzgebiet. Vom 8. November 1899. (Kol.-Bl. 1900, S . 55) .

Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. das Haltenvon Hunden in Groß- und Klein-Windhoek(einschließlich Avis und Lehmkuhle).
Vom 24. Dezember 1898. (Kol.-Bl. 1899, S . 507) .

129

9



Sachliches Jnhalts -Verzeichniß. IX
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50.

91.

128.

101.

19.

70.

130.

22.

15.

18.

12.

31.

117.

Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. die Maß¬
regeln gegen die Rinderpest? Von: 12. April 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 398) . 59

Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Bekämpfung
der Rinderpest. Voin 10. August 1899 . . .̂ 9

II . Schutztruppe.
Verfügung des Kriegsministers, betr. den Schriftverkehr des Bezirkskommandosmit

dein Schutztruppen-Kommando in Groß-Windhoek. Vom 22. November 1899.
(Kol.-Bl . 1900, S . 3) . 144

III . Rechtsverhältniss  e.
Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Abände¬

rung der Landespolizei-Verordnung vom 2. August 1894. Vom 25. August 1899
Ausführungsbestimmungen zu der Allerhöchsten Verordnung vom 5. Oktober 1898,

betr. die Rechtsverhältnissean unbeweglichen Sachen in Deutsch-Südwestafrika.
Vom 1. Januar 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 267) .

Aufgebot des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Grundeigen¬
thum. Vom 20. Juni 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 623) . . .

Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Rechtsver¬
hältnisse an unbeweglichen Sachen. Von: 1. Dezember 1899. (Kol.-Bl . 1900,
S . 134) . . . . '.

Bekanntmachungdes Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. die
Ueberwachung der Durchführung der Bestimmungen des Reichsgesetzes gegen den
verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni
1884. Vom 16. Januar 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 194) .' .

Verordnung des Reichskanzlers, betr. Beurkundung des Personenstandes in Deutsch-
Südwestafrika. (Kol.-Bl . 1899, S . 429) . . ' . .

95

25

70

145

27

13

IV . Rechtsverhältnisse der Eingeborenen.
Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs, betr. die Gerichtsbarkeitüber die Ein¬

geborenen des Schutzgebietes von Deutsch-Südwestafrika, einschließlich der Bastards,
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. Vom 1. Januar 1899. (Kol.-Bl . S . 232) . 24

Rundschreiben des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika an sämmtliche
Bezirkshauptmanuschaften, betr. Einklagung von Schulden gegen Eingeborene.
Vom 31. Dezember 1898. (Kol.-Bl . 1899, S . 231) . 10

Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Kredit¬
gewährung an Eingeborene. Von: 23. Februar 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 269) . 42

Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. die Aus¬
fuhr von Eingeborenen zu Arbeitszwecken. Vom 26. Oktober 1899 . 123

0 . Kamerun.
I. Allgemeine Verwaltung.

27. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die Bekämpfung der
Llomilsia vastntrix . Vom 6. Februar 1899 . 37

II . Rechtspflege.
23. Auszug aus dein Statut der Gesellschaft Süd-Kamerun. Vom 16. Januar 1899.

(Kol.-Bl . 1899, S . 117) . 29
125. Rechtsverhältnisseder Handelsgesellschaft„Nordwest-Kamerun." Vom 17. November

1899. (Reichsanzeiger Nr. 276. Kol.-Bl . 1899, S . 795) . 133

III . Handel.
94. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die Ausfuhr von Kakao.

Vom 12. August 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 656 ! . 91

IV. Zoll - und Steuerwesen.
42. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die Erhebung von

Einfuhr- und 'Ausfuhrzöllen in den zur westlichen Zone des konventionellen
Kongobeckens gehörigen Gebietstheilen des Schutzgebietes Kamerun. Vom 1. April
1899. (Kol.-Bl . 19«X), S . 95t . 51



X Sachliches Jnhalts -Verzeichniß.

Nr. Seite
106 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs , betr . den Kleinhandel mit geistigen Ge¬
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1897 .
1. Runderlaß der Rolonialabtheilung , betr. Auslegung der Nr . 24a

und 25 des Tarifes zum Gesetze über die Gebühren und
Rosten bei den Ronsulaten des Reiches.

Vom 13 . August 1897.

Aus Anlaß eines Spezialsalles lasse ich beifolgend einen Abdruck des Nund-
erlasses des Herrn Reichskanzlers vom 13. August 1897, betreffend Auslegung der
Nummer 24 a, und 25 des Tarifes zum Gesetze über die Gebühren und Kosten bei
den Konsulaten des Reiches vom 1. Juli 1872 (R. G. Bl . S . 245) zur gefälligenBeachtung auch für das dortige Schutzgebiet ergebenst zugehen.

Auswärtiges Amt, Kolonial-Abtheilung.
gez. v. Buchka.

Anlage.
Aus Anlaß von Zweifeln, die sich ergeben haben, bemerke ich, daß die in Nr. 24 a

und Nr. 25 des Tarifs zum Gesetz über die Gebühren und Kosten bei den Konsulaten
des Reiches vom 1. Juli 1872 (R. G. Bl ., S . 215) gebrauchten Worte „doch nieüber" sich nicht auf den ganzen Ansatz der betreffenden Nummer, sondern nur aufdie „von dem Mehrbeträge" zu berechnenden Kosten beziehen. Da die Kosten von
dem Betrage bis 1500 M. nach Nr. 24 a mit 1*/s oder 2 pCt. sich höchstens auf22.50 M. oder 30 M., und nach Nr. 25 mit 1 oder 1'/2 pCt. auf höchstens 15 M.oder 22,50 M. stellen und vom Mehrbeträge nach Nr. 24a nie über 45 M. oder
75 M. und nach Nr. 25 nie über 30 M. oder 45 M. betragen, so beläuft sich der
Höchstbetrag der Gebühr für die Jnventarisirung, Sicherftellung(einschließlich derSiegelring) und Aufbewahrung eines Nachlasses nach Nr. 24a auf 67,50 M. oder105 M. und für die Aufnahme eines Notariatsaktes nach Nr. 25 auf 46 M. oder67.50 M.

Die Bemerkung zu Nr. 25 in dem Handbuch des Teutschen KonsularwesensvonB. W. v. König (5. Auflage) Seite 388 ist hiernach zu berichtigen.
Berlin , den 13. August 1897.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

gez. v. Frantzius.
1Die deutsche Kolonial -Gesehgebuiig IV (I8S9).
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2 . Polizeiverordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns von
Togo , betreffend Ausfuhrzölle.

Vom 24 . September 1897 . (Kol .-Bl . 1897 , S . 717 .)

Einziger Paragraph.
Vom heutigen Tage ab wird bis auf Weiteres der durch die 1 und 2 der

Verordnung vom 1. Juni 1894 ') festgesetzte Ausfuhrzoll für Mais aufgehoben , der
Ausfuhrzoll für Schafe von 5 Mark auf 2 Mark pro Stück herabgesetzt.

Lome , den 24 . September 1897.

Der stellvertretende Kaiserliche Landeshauptmann,

gez. I >r . Gleim.

1898 .
3 . Runderlah des Kaiserlichen Gouverneurs voll Deutsch -Mst-

afrika an sämmtliche Zollämter , betreffend Behandlung der I
Tchiffspapiere . ,

Vom 18 . November 1898.

Zur Heibeiführung eines gleichmäßigen Verfahrens wird hierdurch angeordnet,
daß bei Ankunft von einheimischen Segelschiffen die Schiffsführer ihre gesummten
Schiffspapiere bei dem betreffenden Zollamt abzugeben haben . Die Papiere sind bei
den Zollämtern sorgfältig aufzubewahren und dem Schiffsführer erst unmittelbar vor
der Abfahrt wieder auszuhändigen . Diese Bestimmung ist in geeigneter Weise öffentlich
bekannt zu machen.

Dar - es - Saläm , den 18 . November 1898.

Der Kaiserliche Gouverneur.
In Vertretung:

gez. v . der Decken.

4 . Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch- »

Gstafrika , betr . das Bergwesen.
Vom 24 . November 1898 . (Reichs -Gesetzblatt 1898 . Nr . 48 , S . 1045 .)

Auf Grund des § 6 der Allerhöchsten Verordnung , betr . das Bergwesen in
Deutsch-Ostafrika vom 9 . Oktober 1898 (R . G . Bl . 1898 , Nr . 46 , S . 1045 ) wird

i) Nicht abgedruckt.



Runderlaß d . Reichskanzlers an snmmtl . Dienststellen , betr . Grundcrwerb in den Schutzgebieten . Z

hierdurch öffentlich bekannt gegeben , daß durch Verfügung des Herrn Reichskanzlers
nachfolgende Gebiete von der allgemeinen Schürffreiheit ausgeschlossen sind:

1. Das Land zwischen dem 34 ° 30 ' und 36 ° 30 ' östlicher Länge von Green-
wich und dem 3 ° 10 ' und 5 ° 10 ' südlicher Breite.

2 . Das Land zwischen dem 30 ° 30 ' und 33 ° östlicher Länge von Greenwich
und dem 2 ° und 3 ° 50 ' südlicher Breite ? )

Maßgebend für obige geographische Bezeichnungen ist die neue Karte von
Dr . R . Kiepert in 1 : 300 000.

Dar - es - Salkm , den 24 . November 1898.

Der Kaiserliche Gouverneur.
In Vertretung:

gez. v. der Decken.

6 . Runderlaß des Reichskanzlers an sämmtliche Dienststellen,
betreffend Grunderwerb in den Schutzgebieten.

Vom 24 . November 1898.

In Verfolg des Erlasses vom 10 . November 1893 )̂ , wonach es zu Grund-
erwerbungen in den Schutzgebieten meiner jedesmaligen Genehmigung bedarf , be¬
stimme ich:

Die Vorschriften des § 16 des Reichsbeamten -Gesetzes, betreffend die Uebernahme
eines Nebenamts , den Gewerbebetrieb und den Eintritt in den Vorstand , Verwaltungs¬
rath oder Aufsichtsrath einer auf Erwerb gerichteten Gesellschaft sollen auch für die
Angehörigen der Schutztruppen gelten.

Es würde mir erwünscht sein, wenn auch eine Betheiligung der Beamten und
Angehörigen der Schutztruppen mit Kapital an auf Erwerb gerichteten Unternehmungen
innerhalb der Schutzgebiete unterbleibt.

Berlin , den 19 . Oktober 1898.
gez. Fürst von Hohenlohe.

6 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ost¬
afrika , betreffend Bildung eines neuen Verwaltungsbezirks.

Vom 24 . November 1898.

Für das Rufidji -Delta ist aus Theilen der Bezirke Dar -es -Salum und Kilwa
ein neuer Verwaltungsbezirk gebildet , welcher das Dreieck zwischen Sindadji im
Norden , Samanga im Süden und Kungnlio im Westen umfaßt . Der Bezirk führt
die Bezeichnung „Forstamt Usimbe " .

Sitz der Verwaltungsbehörde ist Usimbe . Zum Bezirkschef ist Forstaffessor
v . Bruchhausen ernannt , der die in dem Bezirk eingerichtete staatliche Forstver-

1) Dieses Gebiet ist durch Verordnung vom 6 . Januar 1899 festgelegt morden . Vgl . Nr . 20.
2) Deutsche Kolonial -Gesetzgebung II . S . 53 , Nr . 48.
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waltung zu leiten hat . Auf dem Gebiete der allgemeinen Verwaltung sind demselben
die Befugnisse eines Bezirksamtmannes beigelegt.

Dar - es - Salüm , den 24 . November 1898.

Der Kaiserliche Gouverneur.
In Vertretung:

gez. v . der Decken.

7. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Gstafrika,
betr . die jährliche Berichterstattung in Tklavenangelegenheiten.

Von : 3 . Dezember 1898.

In Abänderung des Runderlasses vom 23 . September d. Js . Nr . 294 , be¬
treffend die jährliche Berichterstattung in Sklavenangelegenheiten , bestimme ich, daß
an Stelle des dort vorgeschriebenen Formulars zum Verzeichniß der im Vorjahre er¬
theilten Freibriefe das in der Anlage hier beigefügte Formular zur Anwendung zu
bringen ist.

Dar - es - Salüm , den 3 . Dezember 1898.

Der Kaiserliche Gouverneur.
In Vertretung:

gez. v. der Decken.

Verzeichniß

der im Jahre . . . . im Bezirk

ertheilten Freibriefe.

Gesammt-

anzahl

!

^ Freikauf
Frei¬

lassung

Amtliche

Frei¬

erklärung

Gemäß
BrüsselerAkte
Art . 29 und

62 ff.

Befreit auf
einem

Kriegszuge

Befreit
aus anderen

Gründen

. , 1. Januar 18

Kaiserliche.

(Unterschrift ) . . . .
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8 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch - Gst-
afrika , betr . das Kastenwesen.

Boin 16 . Dezember 1898.

1 . Anläßlich der jüngsten Kassenrevisionen ist festgestellt worden , daß seitens der
einzelnen Kassen bei der Erhebung von Gebühren für die Beurkundung von Rechts¬
geschäften nicht gleichmäßig Verfahren wird . Ich nehme Veranlassung , die mit Rund¬
erlaß vom 23 . September 1893 la 7024 in Kraft gesetzte Verordnung , betreffend
die Errichtung von Rechtsgeschäften Farbiger , namentlich die 6 und 7 in Er¬
innerung zu bringen . Kommt bei Erhebung von Gebühren eine Umrechnung in Frage,
so hat gemäß Runderlaß vom 8 . Januar 1897 — ck. -Nr . 269 — die Umrechnung
zum festen Kurse von 1 Rupie — 1,25 M . zu erfolgen.

2 . Auch die mit Ruuderlaß vom 1. September 1896 — ck.-Nr . 6057 — be¬
kannt gegebene Verordnung , betreffend die Erhebung einer Erbschaftssteuer und die
Regelung von Nachlässen Farbiger , ist sowohl hinsichtlich der Steuer - wie der
Gebühren -Erhebung vielfach nicht richtig ausgelegt worden . — Die Verordnung spricht
von einer Erbschaftssteuer in den §§ 2 und 2a , von einer Gebühr für die Nach¬
laßverwaltung im Z 3 und von Strafgeldern im Z 9 . Die den Kommunen zu¬
fallenden Antheilbeiträge behandelt der § 10 . — Erbschaftssteuer ist mit 5" pCt.
oder 10 pCt . bezw . wenn die Erbschaft ins Ausland geht mit 10 pCt . oder 15 pCt.
zu erheben . — Von dieser Steuer erhält die Kvmmuue nach § 10 — 20 pCt . für
kommunale Zwecke.

Bei Erhebung der Erbschaftssteuer wird das Reinvermögen d. h. Aktiv -Ver
mögen abzüglich Schulden , bei Berechnung der Gebühr nach § 9 die Aktivmasse
ohne Rücksicht auf etwa vorhandene Schuldforderungen zu Gründe gelegt.

Geldbeträge , die zur Begleichung von Schuldforderungen ins Ausland gehen,
unterliegen selbstverständlich nicht dem Steuerzuschlage des Z 2 Satz 4 . — Während
die Gebühr für die Nachlaßregulirung (ß 3) mit 10 pCt . oder 15 pCt . zur Erhebung
zu gelangen hat , auch wenn die vorhandene Aktivmasse weniger als 100
Rupien beträgt , bleiben Nachlässe , bei denen die in § 3 vorgesehene Nachlaß -Ver¬
waltung nicht nachgesucht ist, falls sie nach Abzug der auf ihnen lastenden Schulden
unter 100 Rupien bewerthet werden , steuerfrei . Von der Verwaltungs -Gebühr des 8 3
erhalten die Kommunen keinerlei Antheilbeträge.

Strafgelder (doppelte Erbschaftssteuer ) und Gebühren gemäß Z 3 kommen auf
Grund des ß 9 znr Erhebung . Von dem doppelten Betrage der hinterzogenen Erb¬
schaftssteuer erhalten die Kommunen 20 pCt . Antheil , von den Gebühren gemäß § 3
(siehe oben) ist keinerlei Abzug für kommunale Zwecke zulässig . — Hiernach ist für
die Folge zu verfahren.

In den nach anliegendem Muster zu führenden Nachlaßregistern über diese Erb¬
schaftssteuer berechnen die Bezirksämter rc. die zu erhebende Erbschaftssteuer und
Strafgelder insgesammt , ziehen hiervon , soweit nach Obigem zulässig , 20 pCt . für die
Kommune ab und führen den Rest an die Bezirkskasse behufs amtlicher Verein-
nahmung bei Einnahme -Titel 3 a unter Angabe der Nummer des Nachlaßregisters ab.

3 . In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ist vom Kläger sofort bei Einbringung der
Klage ein Kostenvorschuß in Höhe der zur Erhebung gelangenden Gebühr (bei
einem Streitgegenstand von bis zu 1000 Rupien 5 pCt . von dem Mehrwerth 2 */s pCt.
des Werthes ) einzuziehen . Nach Erledigung des Rechtsstreites ist die Gebühr von der
unterliegenden Partei zu erheben . Ist der Beklagte der unterliegende Theil , so ist
die Gelstihr von ihm zu zahlen und dem Kläger nach erfolgter Zahlung der Kosten¬
vorschuß zurückzuerstatten . Wird die Klage vom Kläger zurückgezogen , so ist dem
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Kläger nur die Hälfte des eingezahlten Kostenvorschusses zurückzuzahlen . In gleicher H
Weise ist zu Verfahren , wenn der Rechtsstreit durch Vergleich beendet wird und die E
Kosten des Verfahrens nicht ausdrücklich in den Vergleich eingeschlossen sind. Im E
Falle daß der Kläger theilweise unterliegt , ist der Kostenvorschuß nur so weit zurück- h
zuzahlen , als der Kläger mit der Klage obsiegt . Eine Zurückzahlung des Kosten-
Vorschusses findet nicht statt wenn der Kläger 6 Monate nach Anmeldung der Klage ^
dieser keine weitere Folgen gegeben hat.

Ueber die Vereinnahmung des Kostenvorschusses bezw . der Gebühr ist vom Kassen- ^
beamten im Register für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten ein entsprechender Buchungs-
vermerk zu machen.

4 . Beim Einnahme -Titel 2 — Zölle — sind in Abänderung des Runderlasses >
vom 26 . März d. I . — Nr . 2223 — zu 2 vom 1. April d . I . ab nur die Ein¬
und Ausfuhrzölle zu buchen , alle übrigen Einnahmen der Zollverwaltung an Schiff¬
fahrtsabgaben , Holzschlaggebühren , Prozeßgeldern rc. sind beim Einnahmetitel 3a — >
sonstige Abgaben , Gebühren rc. zu verrechnen . !

5 . Dem Einnahme -Titel 3 a fließen auch die Erlöse für Vieh , Gemüse , Milch, !
Plantagenerzeugnisse rc. zu.

Die hierauf sich beziehende Bemerkung zum Ausgabe -Titel 5 s in dem mit Rund- !
erlaß vom 26 . März 1896 — Nr . 2223 — übersandten laufenden Etat ist zu
streichen. Als — roth einzutragende — Rückeinnahmen bei den Ausgabetiteln (Rund- !
erlaß vom 26 . März 1898 Nr . 2223 zu 10 ) sind nur Erlöse aus dem Verkaufe ^
solcher Gegenstände zu behandeln , für welche besondere Anschaffungskosten auf die be- ^
treffenden Ausgabetitel übernommen worden waren (Verkaufte Inventarien , Materialien ). >
Zu diesen Rückeinnahmen gehören auch wieder erstattete Krankenpflegekosten sowie
Aftermiethen für vom Gouvernement selbst vermiethete Häuser , Räume rc. >

6 . Die beim Titel „Verschiedene Verwaltungseinnahmen zu verrechnenden Ein¬
nahmen sind derart zu spezialisiren , daß der für die im Monat erledigten , der Nr.
nach zu bezeichnenden amtlichen Verrichtungen im Ganzen zu vereinnahmende Gebühren-
betrag nachgewiesen wird.

Muster der Einnahme -Nachweisung ist beigefügt.
7 . Die Telegrammkosten der Schiffe , welche bisher beim Titel 13a verrechnet

wurden , sind für die Folge auf den Etatstitel 5 a zu „Büreaubedürfnissen , Telegramm-
kosten rc." zu buchen.

8 . Wegen Führung des Abrechnuugskontos mit der Hauptkasse und monatliche
Ueberweisung der Barablieferungen an Letztere wird auf das Rundschreiben der ehe¬
maligen Finanzabtheilung vom 1. März d. I . — ck.-Nr . lil 2285 — verwiesen.

Werden beim Abrechnungskonto mit der Hauptkasse Beträge vereinnahmt , deren
Weiterüberweisung an die Legationskasse oder an andere Gouvernementskassen gewünscht
wird (Barnachlässe von Europäern oder Farbigen , Frauenunterstützungen , Heimaths-
zahlungen rc.) so hat wegen dieser Einnahme -Beträge eine besondere Mittheilung
an die Hauptkasse zu erfolgen.

Ferner wird erneut daran erinnert , daß die Einnahme -Atteste und Quittungen
der Postagenturen über eingezahlte Postüberschüsse oder gezahlte Postzuschüsse um- ?
gehend der Hauptkasse ohne weiteres Anschreiben zu übersenden sind . !

Der Empfang dieses Runderlasses ist sofort nach Eingang zu bestätigen.

Dar - es - Salam , den 16 . Dezember 1898 . !

Der Kaiserliche Gouverneur.
In Vertretung:

gez. v. der Decken.
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Der Bezirksamtmann. Der Rechnungsbeamte.
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9 . Runderlaß des kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch - Ost-
afrika , betr . Grtheilung von Zeugnissen.

Vom 22 . Dezember 1898.

Aus Anlaß eines Spezialfalls mache ich darauf aufmerksam , daß zur Ertheilung
von Zeugnissen an etatsmäßig angestellte Beamte lediglich das Gouvernement befugt
ist . Dagegen habe ich nichts dagegen einzuwenden , wenn vorübergehend im Gouver¬
nementsdienst beschäftigte Hülfsbeamte Seitens ihrer Vorgesetzten ein Zeugniß ihrer
Thätigkeit erhalten . Hierbei mache ich jedoch die größte Vorsicht zur Pflicht , da der¬
jenige , welcher ein Zeugniß ausstellt , hierfür auch voll und ganz verantwortlich ist.

Dar - es - Salüm , den 22 . Dezember 1898.

Der Kaiserliche Gouverneur.
In Vertretung:

gez. v. Natzmer.

10 . Oerordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Äidwest-
afrika , betreffend das Halten von Hunden in Groß - und Rlein-

Windhoek (einschließlich Avis und Lehmkuhle ).
Vom 24 . Dezember 1898 . «Kol .-Bl . 1899 , S . 507 . »

8 1. Auf das Halten von Hunden innerhalb der Ortschaften Groß - und Klein-
Windhoek wird eine Steuer gelegt , welche für jeden nicht mehr saugenden Hund jähr¬
lich „Zehn Mark " beträgt und von dem Besitzer zu zahlen ist.

Z 2 . Die Steuer ist in halbjährlichen Raten und zwar für das erste Halbjahr
eines Kalenderjahres bis spätestens den 1 . Februar und für das zweite Halbjahr bis
spätestens den 1. August bei der Ortspolizei in Groß -Windhoek zu entrichten . Für
die im Laufe eines Kalenderhalbjahres steuerpflichtig werdenden Hunde ist die fest¬
gesetzte Halbjahrssteuer spätestens vier Wochen nach Eintritt der Steuerpflichtigkeit
zu bezahlen.

Hunde von vorübergehend anwesenden Personen bleiben steuerfrei , wenn die
Aufenthaltsdauer der Hunde in Windhoek vier Wochen nicht übersteigt.

§ 3 . Der Ausweis über die Entrichtung der Steuer wird durch eine von der
Polizeibehörde gelieferte Marke geführt , welche am Halsbande des Hundes sichtbar zu
befestigen ist. Bei Verlust dieser Marke ist eine neue gegen Entrichtung von 1 Mark
bei der Ortspolizei zu lösen.

8 4 . Wer die Hundesteuer bis zu den im 8 2 festgesetzten Terminen nicht entrichtet
hat oder seinen Hund ohne Steuermarke frei umherlaufen läßt , wird mit einer Geld¬
strafe bis zu 20 Mark bestraft ; im Unvermögensfalle tritt Umwandlung in Freiheits¬
strafe ein . Die fällige Steuer ist außerdem zu entrichten.

8 5 . Ohne Steuermarke in Windhoek frei umherlaufende Hunde werden von
der Polizei eingefangen und können innerhalb drei Tagen gegen ein Pflegegeld von
1 Mark pro Tag von dem Besitzer wieder in Empfang genommen werden . Nach
Ablauf dieser Frist verfallen die eingefangenen Hunde dem Verfügungsrechte der
Ortspolizeibehörde.

8 6 ist weggefallen.
8 7 . Diese Verordnung tritt mit dem 1. März 1899 in Kraft . Für die Zeit von

da bis zur Vollendung des ersten Halbjahres 1899 , das ist 30 . Juni , ist am 1. April 1899
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eine Steuer von 3 Mark pro Hund zu entrichten . Vom 30 . Juni 1899 ab tritt die
regelmäßige Besteuerung nach § 2 in Kraft.

Windhoek , den 24 . Dezember 1898.

Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Leutwein.

11 . Runderlatz des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ost-
afrika , betr . Bestimmungen für die Kolonialbeamten.

Vom 28 . Dezember 1898 . lKol .-Bl . 1899 , S . 507 .)

Im Anschluß an die mit dem Gouvernementsbefehl Nr . 8 vom 26 . März 1897,
1 . Nr . 2156 mitgetheilten „Bestimmungen für die Kolonialbeamten " wird angeordnet,
daß alle vom Heimathsurlaub zurückkehrenden Gouvernementsangehörigen sich unver¬
züglich persönlich beim Gouvernement zu melden haben , falls im Einzelfalle nicht
ausdrücklich eine andere Verfügung des Gouvernements erlassen ist.

Dar - es - SalLm , den 28 . Dezember 1898.

Der Kaiserliche Gouverneur.
In Vertretung:

gez. v. der Decken.

12 . Rundschreiben des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Südwestafrika an sämmtliche Bezirkshauptmannschaften,

betr . Linklagung von Schulden gegen Eingeborene.
Vom 31 . Dezember 1898 . (Kol .-Ul . 1899 , S . 231 .)

Mittelst Verfügung vom 27 . August 1898 und vom 29 . Oktober 1898 .habe ich
das Verfahren in Bezug auf Einklagung alter Schulden gegen Eingeborene von Seiten
weißer Händler zu regeln gesucht. Einzelne seitdem vorgekommene besondere Fälle
haben mich nunmehr veranlaßt , die bezüglichen Bestimmungen der Schutzverträge zum
Vergleich heranzuziehen . Es ergab sich, daß durch die letzteren die einschlägigen Ver¬
hältnisse in ganz verschiedener Weise geregelt sind ; nach ihnen sollen „Streitigkeiten"
zwischen Weißen und Eingeborenen — meist ist hinzugefügt „krimineller und civiler
Natur " — , wie folgt geregelt werden:

1. Durch „ den von seiner Majestät hierzu berufenen Vertreter im
Verein mit einem Beisitzer des betreffenden Kapitäns " :

In den Verträgen mit Bethanien und den Hererokapitäneu von Okahandya
und Omaruru.

2.  Desgleichen aber ohne eingeborenen Beisitzer:
In den Verträgen mit den Kapitänen von Warmbad , der Veldschoen-

drager und von Berseba.
3.  Durch das Kaiserliche „Gericht " mit Beisitzern des Kapitäns:

In dem Vertrage mit Kapitän Witbooi und den Bastards von Rohoboth.
4.  Desgleichen aber ohne eingeborenen Beisitzer:

In dem Vertrage mit dem Kapitän von Gokhas.
Schließlich ist in einem Vertrage , und zwar in demjenigen mit dein Kapitän von

Hoachanas , festgesetzt, daß die Regelung dieser Sache „später " erfolgen soll.
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Inzwischen ist durch Verordnung des Herrn Reichskanzlers vom 22 . April 1896 H
das Gerichtsverfahren in Bezug auf die Eingeborenen , soweit dasselbe „krimineller"
Natur ist, für das ganze Schutzgebiet einheitlich geregelt . Es erübrigt daher nur
noch die einheitliche Regelung auch in Beziehung auf civilrechtliche Verfahren . Daß
solches für das Schutzgebiet gleichfalls einheitlich geschehen muß , läßt sich auf die Dauer
nicht mehr abweisen . i

Wie bereits in meiner Verfügung vom 27 . August 1898 ausgeführt , haben sich
in neuerer Zeit die Fälle , in welchen weiße Händler sehr alte Schulden gegen Ein¬
geborene eingeklagt haben , in auffallender Weise gemehrt . Und zwar richten sich
diese Einklagungen in der Regel nicht gegen den einzelnen eingeborenen Schuldner,
sondern gegen dessen ganzen Stamm , mit dem Ziel , durch Landkonzessionen eine Be¬
gleichung der Schuld zu erwerben . Bis jetzt sind das Gouvernement sowie die übrigen
Verwaltungsbehörden des Schutzgebietes hierbei vermittelnd eingetreten und haben in
der Regel einen Ausgleich zwischen beiden Theilen zu erzielen vermocht . Die Folge
war indessen , das Landstrecken von besorgnißerregender Höhe allmählich in die Hände
der Storebesitzer übergegangen sind und nicht der wirthschaftlichen Entwickelung des
Schutzgebietes dienen , sondern zu Spekulationsobjekten geworden sind . Dieser Zustand
erscheint um so unhaltbarer , als nach so langer Zeit die Richtigkeit der betreffenden
Schuldforderungen sich schwer kontroliren läßt und die in solchen Dingen wenig be¬
wanderten Eingeborenen sich leicht übervortheilen lassen . Ferner vermag die Gewiß¬
heit , bei der Regierung stets hülsreiche Hand zu finden , zum leichtsinnigen Gewähren
neuen Kredits an die in dieser Beziehung unverständigen , Kindern gleichenden Ein¬
geborenen zu verleiten . Die Folge würde der Fortgang des Prozesses des Ueber-
gangcs des Landes in todte Hand sein . In absehbarer Zeit müßte aber auch der
Fall eintreten , daß die Eingeborenen -Reservate nicht mehr genügten , woraus sich für
die Regierung schwere Unzuträglichkeiten ergeben würden.

Zur Verhinderung der Gewährung neuer Kredite habe ich daher nachfolgende
Verordnung erlassen , welche ich in dem dortseitigen Bezirke in Kraft zu setzen bitte.
Was dagegen die Einklagung alter Schulden betrifft , so verjähren nach den Grund¬
sätzen des Preußischen Landrechts , insbesondere nach H 1 des Gesetzes wegen Ein¬
führung kürzerer Verjährungsfristen vom 31 . März 1834 alle Forderungen von Kaufleuten
nach zwei Jahren , in der Weise , daß der Beklagte den Einwand der Verjährung er¬
heben kann und alsdann die Forderung nicht mehr klagbar ist. Nach diesem Grund¬
sätze ist künftig auch im Schutzgebiete zu Verfahren und betreffenden Falles der ein¬
geborene Beklagte zu belehren.

Bei Eingehung neuer Verbindlichkeiten hat der betreffende Gläubiger stets nur
einen Anspruch gegen denjenigen Eingeborenen , welcher diese Verbindlichkeiten über¬
nommen hat . Ist dieser , wie solches bei den einzelnen Eingeborenen wohl die Regel , ohne
Vermögen , so kann der Kapitain deswegen nicht in Anspruch genommen und dazu an¬
gehalten werden , mit dem Stammesvermögen für den Schuldner einzutreten.

Vorstehendes ersuche ich, in geeigneter Weise sowohl den Händlern wie auch deu
Kapitänen und deren Leute bekannt zu geben . Beide sind dringend zu warnen , und
zwar die Ersteren vor leichtsinnigem Kreditgeben , die Letzteren vor leichtsinnigem
Kreditnehmen . Dem Ersteren ist außerdem klar zu machen, daß die Kaiserliche
Regierung nicht in der Lage sei, fortgesetzt für sie die Stelle eines Gerichtsexekutors
zu übernehmen , noch auch dem gewaltsamen Ruin der Eingeborenen zuzusehen . In¬
dessen auch die Kaufleute werden bei der nunmehr geschaffenen Sachlage ihre Rechnung
finden , wenn sie es verstehen , sich unter Hinweis aus die neue Verordnung auf Kredit
drängende Eingeborene vom Leibe zu halten.

^ Deutsche Kolonial -Gesetzgebunsi II . S . 215 , Rr . 194.
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Meine beiden Verfügungen vom 27. August und 29. Oktober 1898 sind hier¬
mit aufgehoben und in den Akten zu vernichten.

Windhoek , den 31. Dezember 1898.
Der Kaiserliche Gouverneur,

(gez.) Leutwein.

1899 .
13. Erlaß des Hinauzmiuisters, betr. den Stempel von Theil-

schuldverschreibungen.
,Kol.-Bl. 1899, S . 307.)

Der Westdeutschen Handels- und Plantagengesellschaftin Düsseldorf ist auf eine
Anfrage folgende Entscheidung des Herrn Finanzministers zugegangen, die auch für
andere Gesellschaften von Interesse sein dürfte:

Die von der Gesellschaft auszugebenden Theilschnldverschreibungen nach Maßgabe
des vorgelegten Formulars würden dem Reichsstempelvon 4 vom Tausend nach Tarif¬
nummer 2u des Reichsstempelgesetzes vom 27. April 1894 unterliegen, wenn sie von
der Gesellschaft ohne Ausfüllung des Namens des Gläubigers ausgegeben werden
sollten, da sie alsdann als Schuldverschreibungen aus den Inhaber sich darstellen würden.

Derselbe Stempel würde erforderlich sein, wenn zwar der Name des Gläubigers
eingefügt wird, indeß die Verschreibungen durch Giro übertragbar sein sollten, da sie
auch dann als für den Handelsverkehr bestimmte Schuldverschreibungen anzusehen
sein würden.

Wird auf den Verschreibungen ein Vermerk hinzugefügt, daß sie nicht durch Giro,
sondern nur durch Cession übertragen werden können, so würde zu den Verschreibungen
der preußische Schuldverschreibungsstempel von s/12 vom Hundert nach Tarifnummer 58
des preußischen Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 und zu den etwa erfolgenden
Cessionen der Abtretungsstempel von 1/50  vom Hundert (mindestens Mark 1) nach
Tarifnummer2 des soeben genannten Gesetzes zu verwenden sein.

Eine Befreiung von der Stempelsteuer steht der Gesellschaft nicht zu.
Ihre Antheilscheine sind nur deshalb keinem Stempel unterworfen, weil sie weder

als Aktien noch als Schuldverschreibungen zu betrachten sind, also unter keine Tarif¬
stelle der Stempelsteuergesetze fallen.

14. Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurkundung des
Personenstandes.
lKol.-Bl. 1899, S . 553.,

Auf Grund des Z 4 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisseder deutschen
Schutzgebiete(R. G. Bl . 1888, S . 75), und des Gesetzes, betreffend die Eheschließung
und Beurkundung des Personenstandes von Reichsangehörigen im Auslande vom
4. Mai 1870 (R. G. Bl. 1870, S . 599) ist den nachbenannten Beamten und deren
jedesmaligem Stellvertreter die allgemeine Ermächtigung ertheilt, bürgerlich gültige
Eheschließungen bezüglich aller Personen, die nicht Eingeborene sind, vorzunehmen und
deren Geburten und Sterbefälle zu beurkunden, und zwar:
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dem jedesmaligen Gouverneur des Schutzgebietes von Dcntsch - Neu-
Guinea innerhalb des ganzen Schutzgebietes,

den Kaiserlichen Richtern in Herbertshöhe und in Stephansort inner¬
halb ihres Amtsbezirks,

den Gerichtsschreibern bei dem Kaiserlichen Gericht in Herbertshöhe und
in Stephansort für die Fälle der Abwesenheit oder sonstigen Behinderung des Kaiser¬
lichen Richters und dessen Stellvertreters innerhalb des betreffenden Amtsbezirks.

15 . Verordnung des Reichskanzlers , betr . Beurkundung des
Personenstandes in Deutsch -Lüdwestafrika.

«Kol .-Bl . 1899 , S . 429 .)

Auf Grund des § 4 des Gesetzes , betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen
Schutzgebiete (R . G . Bl . 1888 , S . 75 ), des Z 1 des Gesetzes, betreffend die Ehe¬
schließung und die Beurkundung des Personenstandes von Reichsangehörigen im Aus-
lande (B . G . Bl . 1870 , S . 599 ), und der Allerhöchsten Verordnung , betreffend die
Eheschließung und Beurkundung des Personenstandes für das südwestafrikanische Schutz¬
gebiet , vom 8 . November 1892 (R . G . Bl ., S . 1037 ) ist dem jedesmaligen Bezirks¬
hauptmann in Otjimbingwe und in Outjo , dem jedesmaligen Distriktschef in
Warmbad sowie den jedesmaligen Stellvertretern der genannten Beamten die allgemeine
Ermächtigung ertheilt worden , innerhalb ihrer Amtsbezirke bürgerlich gültige Ehe¬
schließungen bezüglich aller Personen , welche nicht Eingeborene sind , vorzunehmen und
deren Geburten und Sterbefälle zu beurkunden.

16 . Zollordnung für das deutsch -afrikanische Schutzgebiet.
Vom 1 . Januar 1899 -5 (Kol .-Bl . 1899 , S . 45 .)

Allgemeine Bestimmungen.

tz 1. Alle Erzeugnisse der Natur wie des Kunst - und Gewerbefleißes , mit Aus¬
nahme von Schußwaffen und Schießbedarf , dürfen ein - und ausgeführt werden.

§ 2 . Die Ein - und Ausfuhr von Schußwaffen und Schießbedarf richtet sich nach
den darüber erlassenen besonderen Bestimmungen.

Sonstige Ausnahmen von dem im § 1 ausgesprochenen Grundsatz können für
einzelne Artikel , .beim Eintritt außerordentlicher Umstände sowie aus gesnndheits - oder
sicherheitspolizeilichen Rücksichten durch den Kaiserlichen Gouverneur angeordnet werden.

§ 3 . An der Küste darf die Ein - und Ausfuhr nur an bestimmten , öffentlich
bekannt gemachten Plätzen stattfinden.

Für die übrigen Grenzen bleibt eine gleiche Anordnung sowie die Regelung der
Zollverhältnisse vorbehalten.

Z 4 . Zur Sicherung , Feststellung und Erhebung der Ein - und Ausfuhrzölle
sowie der Umschlagsabgabe ' sind die Hauptzollämter und Zollämter 1. bis 3 . Klasse
bestimmt.

Z 5 . Die Hanptzollämter und Zollämter 1. und 2 . Klasse haben die Besngniß,
Waaren jeder Art und Menge zur Aus - und Einfuhr abzufertigen.

Die Zollämter 3 . Klasse können Waaren , auf denen ein Abgabenanspruch nicht
ruht , auf jedes andere Zollamt mit Begleitschein überweisen bezw . solche, bei ihnen

5 In Kraft getreten 1 . April 1899 . (Kol .-Bl . iggg , E . 229 .)
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mit Begleitschein eingehender ! Waaren in den freien Verkehr setzen. Ferner können
sie Waaren , auf denen ein Abgabeanspruch ruht , mit Begleitschein einem Hauptzoll¬
amte oder Zollamte 1. und 2 . Klasse zur Schlußabfertigung überweisen.

Durch den Kaiserlichen Gouverneur können den Zollämtern 3 . Klasse erweiterte
Befugnisse ertheilt werden.

Z 6. Bei dringenden Umständen sind die Vorsteher der Hauptzollämter und Zoll¬
ämter 1. und 2 . Klasse befugt , das Anlaufen auch solcher Plätze , welche nicht Zollstellen
sind , unter besonderen Kontrolmaßregeln zu gestatten.

Zollgebiet.

Z 7 . Als Zollausland werden alle nicht zu Deutsch -Ostafrika gehörenden Gebiete
angesehen . Als Zollinland (Zollgebiet ) gilt das deutsch-ostafrikanische Festland nebst den
dazu gehörenden Inseln.

Zollgrenze.

Z 8 . Die Zollgrenze gegen das Ausland seewärts bildet eine Linie , welche in einer
Entfernung von 10 Seemeilen dem Rande des niedrigsten Wasserstandes gleichläuft.
Fahrzeuge , welche zwischen dieser Linie und der Küste ohne Zollpapiere mit Waaren
betroffen werden , die aus dem Zollgebiete verschifft sind , werden als Schmuggelfahr¬
zeuge aufgebracht.

Grenzbewachnng.

Z 9 . Außer den Zollbeamten sind die Angehörigen der Kaiserlichen Schutztruppe
sowie alle Gouvernementsbeamten verpflichtet , nach näherer Anweisung des Gouverneurs
Uebertretungen der Zollvorschriften zu verhindern oder doch zur sofortigen Anzeige
beim nächsten Zollamt zu bringen.

Zoll und Zollfreiheit.

tz 10 . Die aus dem Küstengebiet nach dem Auslande ausgehenden Gegenstände unter¬
liegen dem in dem beigefügten Tarife (Anlage festgesetzten Ausfuhrzoll und der
Umschlagsabgabe . Frei vom Ausfuhrzoll und der Umschlagsabgabe bleiben die in der
Anlage L aufgeführten Gegenstände.

Z 11 . Die in das Küstengebiet aus dem Auslande eingeführten Waaren unter¬
liegen dem in dem beigefügten Tarife (Anlage 0 ) festgesetzten Einfuhrzoll und der Um-
s chlagsabgabe.

Frei vom Einfuhrzoll und der Umschlagsabgabe bleiben die in der Anlage O
aufgeführten Gegenstände.

§ 12 . Waaren , die von einem Hafen des Küstengebietes nach einem anderen Hafen
desselben auf dem Seewege überführt werden , unterliegen weder dem Ausfuhr - noch
dem Einfuhrzoll , noch der Umschlaggebühr.

Zollfreie Niederlagen.

Z 13 . Zur Erleichterung des Verkehrs können zollfreie Niederlagen oder Privat¬
niederlagen nach Maßgabe besonderer Bestimmungen errichtet werden.

§ 14 . Eine Befreiung vom Ausfuhrzoll und der Umschlagsabgabe tritt nicht ein,
wenn Waaren , welche bei der Einfuhr Zoll und Umschlagsabgabe errichtet und sich bereits
im freien Verkehr befunden haben , wieder ausgeführt werden . Ebenso findet eine
Erstattung der Einfuhrabgaben nicht statt.

§ 15 . Für die Benutzung von Häfen , Fähren , Brücken , Straßen , Niederlagen
und anderen zur Erleichterung des Verkehrs getroffenen Anstalten können besondere Ab¬
gaben nach Maßgabe der zu erlassenden Bestimmungen erhoben werden.
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Art der Verzollung.

§ 16 . Die in den HZ 10 und 11 erwähnten Zölle sowie die Umschlagsabgaben
sind in barem Gelde zu entrichten . Insofern für die Erhebung der Abgaben der Werth
der Waaren in Betracht kommt , ist der Werthbestimmung

1. bei der Ausfuhr der Marktpreis am Verschiffungsorte,
2 . bei der Einfuhr der Marktpreis am Eingangsorte abzüglich des darauf

ruhenden Zollbetrages zu Grunde zu legen . Ist letzterer Marktpreis nicht
festzustellen , so bildet der Ursprungspreis einschließlich sämmtlicher Fracht -,
Landungs -, Versicherungs - oder sonstiger Spesen zuzüglich 10 pCt . die Grund¬
lage für die Erhebung des Zolles und der Umschlagsabgaben.

Entsteht über den Werth der nach dem Werthe zu verzollenden Waaren eine
Meinungsverschiedenheit zwischen dem Zollpflichtigen und der Zollbehörde , so soll der
Werth durch zwei Sachverständige , von welchen jede Partei je einen ernennt , festgesetzt
werden und der so ermittelte Werth für beide Theile maßgebend sein ; können sich die
Sachverständigen über den Werth nicht einigen , so sollen sie einen Obmann wählen,
dessen Werthfestsetzung dann als endgültig entscheidend anzusehen ist. Können die beiden
Sachverständigen sich über die Wahl eines Obmannes nicht einigen , so wird derselbe
durch den Vorsteher des betreffenden Zollamtes ernannt.

§17 . Neben den Zöllen und Umschlagsabgaben können besondere Gebühren in¬
soweit erhoben werden , als eine in den Vorschriften dieser Verordnung nachgelassene Er¬
leichterung in der Abfertigung auf Antrag des Zollpflichtigen gewährt wird , welche
einen Mehraufwand an Beamtenkräften oder besondere Vorkehrungen im Interesse der
Zollsicherheit nothwendig macht.

§ 18 . Zur Entrichtung der Abgaben ist der Regierung gegenüber derjenige ver¬
pflichtet . welcher in dem Augenblick , in dem die Zollpflicht begründet wird , Inhaber des zoll¬
pflichtigen Gegenstandes ist. Bei der Ausfuhr tritt neben die Verpflichtung des In¬
habers solidarisch die des Versenders.

§ 19 . Der abgabepflichtige Gegenstand haftet ohne Rücksicht auf die Rechte eines
Dritten für den darauf ruhenden Zoll bezw . die Umschlagsabgabe und kann , solange
deren Entrichtung nicht erfolgt ist, von der Zollbehörde zurückbehalten oder mit Beschlag
belegt werden.

Das an den Inhaber des abgabepflichtigen Gegenstandes von einem Zoll¬
beamten ergangene Verbot , über denselben weiter zu verfügen , hat die Wirkung der
Beschlagnahme.

Die Verabfolgung des Gegenstandes , auf welchem ein Abgabeanspruch haftet,
kann in keinem Falle , auch nicht von den Gerichten , Gläubigern oder Konkursver¬
waltern , eher verlangt werden als bis die darauf hastenden Abgaben bezahlt sind.

Wird der Zoll oder die Umschlagsabgabe innerhalb einer von der Zollbehörde
festgesetzten Frist nicht entrichtet , so kaun der Gegenstand zur Deckung der darauf
ruhenden Abgaben und Kosten öffentlich meistbietend verkauft werden.

Verjährung in Bezug auf Zollgefälle.

§ 20 . Alle Forderungen oder Nachforderungeu von Gefällten , desgleichen die An¬
sprüche auf Ersatz wegen zu viel oder zur Ungebühr entrichteter Gefälle verjähren binnen
drei Jahren , von dem Tage an gerechnet , an welchem die Waare in den freien Verkehr
bezw . in das Ausland abgelassen ist.

Auf das Verantwortlichkeitsverhältniß der einzelnen Zollbeamten gegenüber dem
Kaiserlichen Gouvernement sowie auf Nachzahlung hinterzogener Gefälle findet diese
Verjährungsfrist keine Anwendung.
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Ort und Zeit des Löschens und Ladens.

§ 21 . Das Löschen und Laden von Waaren darf in den im H 3 bezeichneten
Plätzen nur auf den Stellen geschehen, welche das Zollamt bestimmt . Abfertigungen
außerhalb der Zollhäuser bedürfen der Genehmigung der Amtsvorsteher.

Z 22 . In der Regel dürfen Waaren an Wochentagen nur in der Zeit von 6 Uhr
morgens bis 6 Uhr abends und an Sonntagen nur in der Zeit von 10 bis 11 Uhr
vormittags und 3 bis 4 Uhr nachmittags gelöscht und geladen werden . Ausnahmen
finden statt:

1. bei Fischerfahrzeugen , welche frische Erzeugnisse des Meeres einführen,
2 . bei der Bergung von Strandgut,
3 . bei Fracht - und Passagierdampfern,
4 . in besonderen , dringenden Fällen.

Die unter 3 . und 4 . erwähnten Ausnahmen fallen unter die im § 28 genannten
gebührenpflichtigen Abfertigungen . Zum Löschen und Laden ist die vorherige Er¬
laubniß der Zollstelle einzuholen.

Anmeldung.

Z 23 . Waaren , welche ein- oder ausgeführt oder nach einem anderen Zollplatze auf
dem Seewege überführt werden — mögen dieselben abgabepflichtig oder abgabefrei
sein — , sind schriftlich auf einem amtlichen Formulare in deutscher Sprache nach
Zahl , Zeichen , Nummer und Verpackungsart der Frachtstücke , Gattung , Gewicht (Rein¬
gewicht) und Werth (in Rupien oder in Mark ) dem Zollamt zu deklariren . Enthält
ein Frachtstück verschiedene Waaren , so sind die verschiedenen Sorten getrennt nach
Gewicht und Werth aufzuführen.

Die Anmeldung soll ferner den Bestimmungsort bei der Ausfuhr , bei der Ein¬
fuhr den Verschiffungshafen und die Bezeichnung des Empfängers enthalten . Auch
müssen daraus der Name des Fahrzeuges , des Schiffseigenthümers und des Schiffers
zu ersehen sein.

Die Anmeldungen müssen die Unterschrift des Ausstellers tragen . Sie sollen
deutlich und sauber geschrieben sein und dürfen keine Rasur enthalten . Anmeldungen
welche diesen Bedingungen nicht entsprechen , können zurückgewiesen werden . Dem Zoll¬
pflichtigen steht es frei , die Waaren gegen eine bestimmte Gebühr von der Zollbehörde
selbst deklariren zu lassen.

Die Anmeldung liegt bei der Ausfuhr der Waareuversender , bei der Einfuhr
dem Waarenempfänger ob.

Der Waareuversender bezw . -Empfänger haftet für die Richtigkeit der An¬
meldung auch dann , wenn die Ausfertigung derselben durch einen Vertreter erfolgt
ist. Es sollen jedoch Abweichungen von dem angemeldeten Werth oder Gewicht,
welche bei der zollamtlichen Prüfung sich herausstellen , straffrei gelassen werden,
wenn der Unterschied 10 pCt . nicht übersteigt . Eine bereits abgegangene Anmeldung
kann vervollständigt oder berichtigt werden , so lange die zollamtliche Prüfung der
Waaren noch nicht begonnen hat.

Werden Waaren von einem Zollamte aus nach einem anderen Zollamts auf dem
Seewege überführt , so hat der Waareuversender die Anmeldung aufzustellen . Er
übernimmt hierdurch für die etwa auf den Waaren ruhenden Abgaben die Haftung
mit seinem ganzen Vermögen . Die Zollbehörde ist befugt , für diese Verpflichtung
Sicherstellung durch Pfand und Bürgschaft zu verlangen.

Quittungsleistung.

§ 24 . Ueber die erfolgte Abgabezahlung wird Quittung ertheilt.
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Postsendungen.

§ 25 . Die mittelst der Reichspost in Palleten aus - oder eingehenden Waaren
müssen , wenn sie der Poststelle zur Beförderung aufgegeben werden , mit einer Inhalts¬
erklärung in deutscher , englischer oder französischer Sprache versehen sein. Für die
Richtigkeit und Vollständigkeit der Erklärung haftet der Absender . Für abgabepflichtige
Waaren kann die Post nach Maßgabe der hierfür erlassenen Bestimmungen Zoll und
Umschlogsabgabe von dem Absender oder dem Empfänger einziehen.

Briefsendungen sind ohne Rücksicht auf das Gewicht von Zoll und von jeder
zollamtlichen Behandlung befreit.

Reisendeuverkehr.

Z 26 . Reisende , welche abgabepflichtige Waaren bei sich führen , brauchen dieselben,
wenn sie nicht zum Handel bestimmt sind , beim Ein - und Ausgang nur mündlich an¬
zumelden . Auch steht es ihnen frei , ohne Anmeldung der Revision sich zu unter¬
ziehen ; in diesem Falle sind sie nur für solche Waaren wegen Schmuggels bezw.
wegen Kontrebande verantwortlich , welche sie durch besondere Vorkehrungen der
Kenntnißnahme der Zollbehörde zu entziehen gesucht haben.

Haussuchungen und körperliche Durchsuchungen.

Z 27 . Sind Gründe vorhanden , zu vermuthen , daß irgend Jemand sich einer
Uebertretung dieser Zollordnung schuldig gemacht oder sich der Beihülfe zu einer der¬
artigen Uebertretung durch Bergung verbotener oder zollpflichtiger Waaren schuldig
gemacht hat , so können zur Ermittelung derartiger Vergehen Nachsuchungen nach solchen Vor-
räthen unter Erforderung des Nachweises der geschehenen Verzollung sowie Haus¬
suchungen oder körperliche Durchsuchungen vorgenommen werden . Die hierbei zu
beobachtenden Förmlichkeiten werden von : Gouverneur durch besondere Bestimmungen
festgesetzt.

Dienst stunden.

§ 28 . Die durch öffentlichen Anschlag in den Zollämtern bekannt zu machenden
Dienststunden bei den Zollämtern sind folgende:

an Wochentagen von 8 bis 12 Uhr vormittags und von 3 bis 5 Uhr
nachmittags,

an Sonn - und Festtagen nur zur Entlöschung und Beladung ankommender
bezw . abgehender Fahrzeuge von 10 bis 11 Uhr vormittags und von
3 bis 4 Uhr nachmittags.

Alle in diese Dienststunden fallenden Waarenabfertigungen bezw. Beaufsichtigungen
des Ladens und Löschens sind gebührenfrei . Eine besondere Gebühr ist zu entrichten:

1. für Abfertigungen von Waaren außerhalb der in diesem Paragraphen ge¬
nannten amtlichen Dienststunden:

rr) zur Ausfuhr,
b ) zur Einfuhr,
e) zur Versendung mit Begleitscheinen,

2 . für Abfertigungen von Waaren oder Beaufsichtigungen von Löschungen oder
Beladungen von Fahrzeugen außerhalb der Zollhäuser,

Die deutscheKolonial -Gesctzgebunq IV (1899). 2
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3 . für Beaufsichtigung der Löschungen oder Beladungen von Fahrzeugen außer¬
halb der in diesem Paragraphen genannten amtlichen Dienststunden.

Diese Abfertigungsgebühren betragen für jede angefangene Stunde
1 Rupie für jeden Beamten vom Zollamtsassistenten 2 . Klasse an aufwärts , !
V? Rupie für jeden Zollamtsassistenten 3 . Klasse , !
8 Pesa für jeden Zolldiener . !

Die Gebühren erhalten diejenigen Beamten , welche den Dienst verrichtet haben, >
durch das Zollamt.

8 29 . Alle Fahrzeuge , welche leer von einer Zollstelle nach einer anderen segeln,
müssen einen Segelerlaubnißschein mit sich führen , für welchen eine Gebühr von 8 Pesa
zu entrichten ist.

Statistische Gebühr.

tz 30 . Für alle abgabefreien Waaren , sowohl bei Ausfuhr wie bei Einfuhr sowie ^
für Waaren , welche von einem Zollplatze nach einem anderen Seewege überführt werden,
ist eine statistische Gebühr , welche für eine Ladung im Werthe von 5 Rupien
bis zu 100 Rupien — 8 Pesa und für jeden weiteren Weeth von 100 Rupien
— 8 Pesa mehr beträgt , zu zahlen . Frei von statistischer Gebühr bleiben : Ladungen
im Werthe unter 5 Rupien ; Passagiergepäck ; die in Anlage L unter Nr . 1, 2 , 3, 4, 7
und in Anlage I ) unter Nr . 1, 2, 3 , 4 , 6, 7 , 9 , 10 , 11 , 17 aufgeführten und die ,
mit der Post aus - und eingehenden zollfreien Gegenstände ; ferner alle Geldsendungen
und sämmtliche Waaren , die von einem Küstenplatz zum anderen zwecks Zollzahlung
versandt werden.

Strafbestimmungen . ^
Z 31 . Wer es unternimmt , Gegenstände , deren Ein - oder Ausfuhr für das Zoll¬

gebiet oder für einen Theil desselben durch öffentliche Bekanntmachung verboten ist, diesem
Verbote zuwider ein- oder auszuführen , macht sich einer Kontrebande schuldig. Er
hat , sofern nicht in anderen Gesetzen eine noch höhere Strafe festgesetzt ist, neben der
Einziehung der Gegenstände , in Bezug auf welche das Vergehen verübt worden ist,
zugleich eine Geldstrafe verwirkt , welche dem doppelten Werthe jener Gegenstände und,
wenn dieser nicht 20 Rupien beträgt , dieser Summe gleichkommt . Wenn die Geld¬
strafe im Falle des Unvermögens nicht beigetrieben werden kann , wird auf Freiheits¬
strafe erkannt , deren Dauer drei Monate nicht übersteigen darf . Bei der Umwandlung
von Vermögensstrafen in Freiheitsstrafen wird ein Tag gleich 1 bis 3 Rupien
berechnet.

8 32 . Wer es unternimmt , die Ein - oder Ausfuhrzölle oder die Umschlagsabgabe zu
hinterziehen , macht sich des Schmuggels schuldig und hat die Einziehung der Gegen¬
stände , in Bezug auf welche das Vergehen verübt worden ist , und zugleich eine dem
vierfachen Betrage der vorenthaltenen Abgaben gleichkommende Geldstrafe verwirkt.
Diese Abgaben sind neben der Strafe zu entrichten . »

In allen Fällen , in welchen der Werth der geschmuggelten Gegenstände nicht mehr
zu ermitteln ist, und infolgedessen obige Berechnung der Strafe und Vollziehung der
Konfiskation nicht mehr erfolgen kann , ist auf Zahlung einer Geldbuße von 20 bis
2000 Rupien zu erkennen.

Im Falle des Unvermögens tritt die Umwandlung der Geld - in Freiheitsstrafe
wie in 8 31 ein.

8 33 . Die Kontrebande wird als vollendet angesehen , wenn die verbotenen Gegen¬
stände unrichtig oder gar nicht deklarirt oder bei der zollamtlichen Revision verheimlicht
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werden , oder im Falle eines Einfuhrverbotes , sobald die verbotenen Gegenstände über
die Zollgrenze gebracht sind . Sind jedoch verbotene Gegenstände vorschriftsmäßig
einem Zollamts zur Revision gestellt , so wird dem Einführer derselben gestattet , die¬
selben wieder zurückzuschaffen ; geschieht Letzteres nicht , so werden sie auf seine Kosten
von der Zollbehörde vernichtet.

8 34 . Der Schmuggel wird als vollendet angesehen:
1. wenn abgabepflichtige Gegenstände entgegen den Bestimmungen dieser Ver¬

ordnung an anderen als den für die Aus - und Einfuhr bestimmten Plätzen ein- oder
ausgeführt oder an anderen als den dafür bestimmten Stellen (ß 21 ) gelöscht oder
geladen werden;

2 . wenn abgabepflichtige Gegenstände dem Zollamt unrichtig oder überhaupt
nicht oder so angemeldet werden , daß sie eine geringere Abgabe zu zahlen hätten.
Kann jedoch der Angeschuldigte nachweisen , daß eine Abgabenhinterziehung nicht be¬
absichtigt gewesen ist, so findet nur eine Ordnungsstrafe gemäß § 36 statt;

3 . wenn abgabepflichtige Gegenstände bei der Vollrevision verheimlicht oder ver¬
borgen werden,

4 . wenn über Waaren , auf denen ein Abgabeanspruch ruht und welche unter
Zollkontrole stehen, eigenmächtig verfügt wird.

Z 35 . Wenn verbotene oder abgabepflichtige Gegenstände bei der Ein - oder Ausfuhr
zum Zwecke der Umgehung des Verbotes oder der Zollvorschriften in geheimen Be¬
hältnissen oder sonst auf künstliche und schwer zu entdeckende Art verborgen werden,
so sind die Strafen der 88 31 und 32 um die Hälfte zu verschärfen.

8 36 . Alle sonstigen Uebertretungen dieser Verordnung und der zu ihrer Aus¬
führung öffentlich bekannt gemachten Bestimmungen sind , soweit nicht die Strafe der Kon-
trebande oder des Schmuggels eintritt , mit einer Ordnungsstrafe von 1 bis 50 Rupien
zu ahnden . Als strafbare Ordnungswidrigkeit ist insbesondere anzusehen:

1. wenn Jemand Waaren von einem Zollhasen nach einem anderen ohne den
vorgeschriebenen Begleitschein überführt;

2 . wenn leere Fahrzeuge zwischen der Zolllinie (8 8) und der Küste ohne Segel¬
erlaubnißschein (Z 29 ) angetroffen werden und nicht nachweisen, daß sie unmittel¬
bar vom Auslande kommen und sich auf direktem Wege zum Zollamte befinden oder den
Platz in Seenoth angelaufen haben;

3 . wenn abgabefreie Waaren , entgegen den Bestimmungen dieser Verordnung , an
anderen als den für die Aus - und Einfuhr freigegebenen Plätzen aus - oder eingeführt,
an anderen als den dafür bestimmten Stellen gelöscht oder geladen oder dem Zollamt
nicht deklarirt werden;

4 . wenn über Waaren , auf denen kein Abgabeanspruch ruht und welche unter
Zollkontrole stehen, eigenmächtig verfügt wird , also der Fall des 8 34 , Absatz 4
nicht vorliegt.

8 37 . Im Wiederholungsfälle der Kontrebande oder des Schmuggels nach vorher¬
gegangener Bestrafung wird außer der Einziehung der Gegenstände des Vergehens
die nach 88 31 und 32 eintretende Geldstrafe verdoppelt . Im zweiten und jedem
weiteren Wiederholungsfälle wird dieselbe verdreifacht.

Die Straferhöhung findet jedoch nicht statt , wenn seit dem Zeitpunkt , in welchem
die Freiheitsstrafe oder Geldstrafe des zuletzt begangenen früheren Vergehens verbüßt
oder erlassen worden ist, drei Jahre verflossen sind.

Die Grundsätze über die Bestrafung des Versuchs und der Theilnahme sowie
2*
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diejenigen über die Verjährung richten sich nach den Bestimmungen des Strafgesetz¬
buches für das Deutsche Reich.

K 38 . Vorstehende Vermögensstrafen verhängen die Hauptzollämter und Zollämter
1. Klasse durch Strafbescheid . Gegen den Strafbescheid steht dem Beschuldigten
binnen einer Woche vom Tage der Bekanntmachung an die Beschwerde bei dem
Kaiserlichen Gouverneur oder der Antrag auf gerichtliche Entscheidung zu. In der
Einlegung des einen dieser beiden Rechtsmittel liegt ein Verzicht auf das andere . >

Die Beschwerde oder der Antrag auf gerichtliche Entscheidung sind bei dem Zoll¬
amt anzubringen , welches den Strafbescheid erlassen hat.

Rechtskräftig gewordene Geldstrafen werden von den Hauptzollämtern oder den
Zollämtern 1. Klasse vollstreckt.

Die Umwandlung nicht beizutreibender Geldstrafen in Freiheitsstrafen und die
Vollstreckung der letzteren erfolgt durch die Kaiserlichen Gerichte ; wenn es sich um Farbige >
handelt durch die Bezirks - und Bezirksnebenämter . s

§ 39 . Bestechungen und Beleidigungen der Zollbeamten werden nach den gesetz¬
lichen Bestimmungen bestraft.

Z 40 . Wenn über die Frage , ob eine Waare abgabepflichtig ist, Streit entsteht,
so ist gegen die Entscheidung des Zollamtes binnen drei Monaten Beschwerde bei dem
Kaiserlichen Gouverneur zulässig . Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.
Die Entscheidung des Kaiserlichen Gouverneurs ist endgültig . Vor der Entscheidung ist
dem Beschwerdeführer Gelegenheit zur Begründung seiner Beschwerde zu geben.

Z 41 . Unbekanntschaft mit den Vorschriften dieser Verordnung und der infolge der¬
selben bekannt gemachten Verwaltungsvorschriften soll Niemand , auch nicht den Aus- M
ländern , zur Entschuldigung gereichen . ;

§ 42 . Die Vergehen der Kontrebande und des Schmuggels (ZZ 31 und 32)
verjähren in drei Jahren , Ordnungswidrigkeiten (§ 36 ) in einem Jahre , von dem
Tage an gerechnet , an welchem sie begangen sind.

Der Anspruch auf Nachzahlung defraudirter Gefälle verjährt in fünf Jahren . ^
8 43 . Die erforderlich werdenden Ausführungsbestimmungen und Dienstvor - !

schriften werden vom Kaiserlichen Gouverneur erlassen . j
§ 44 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft , §

und sind von diesem Zeitpunkte ab alle entgegenstehenden Bestimmungen aufge¬
hoben.

Dar - es - Salum , den 1 . Januar 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur . ^
gez. Liebert . !
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Tarif der Ausfuhrzölle . Anlage

Um-
Gesammt-

Benennung der Waaren Zoll schlaqs- Bcmerkunge n

Ä
abgäbe abgäbe

1 Elfenbein. 15 o/g 1,5 o/g 16,5 o/g Waaren , aus den im
2 Flußpferd - und Wildschweinzähne . 10 - 1,5 - 11,5 - Tarif unter laufd.
3 Hörner aller Art. 10 - 1,5 - 11,5 - Nr. 1 bis 5 aufge-
4 Häute und Felle. 10 - 1,5 - 11.5 - führten Rohproduk-
5 Schildpatt. 10 - 1,5 - 11,5 - ten gefertigt, sind
<; Kauri - und andere Muscheln . . . 5 - 1.5 - 6,5 - wie diese zu ver-
7 Kopal . 15 - 1.5 - 16,5 - zollen.
6 Gummi. 100 Rate! — 100 Ratel

^ --18 Rup. -- 18 Rup.
!) Orseille. 10 o/o 1,5 - 11,5o/g

10 Nelken. 3 - — 3 -
11 Nelkenstengel. 3 - — 3 -
12 Pfeffer aller Art. 10 - 1.5 - 11,5 -
13 Negertabak (in negermäßiger Zube-

reitung und Verpackung) . . . 5 - 5 - 10 -
14 Syrup , Melasse und Zuckerrohrstangen 3,5 - 1.5 - 5 -
15 Erdnüsse. 2 - 1,5 - 3,5 -
1« Sesam. 100 Ratel 100 Ratel

-- - 15 Pesa —15 Pesa
17 Mais , Negerkorn, Zinsen und alle

ähnlichen Korn- und Hülsenfrüchte,
soweit sie nicht anderweitig im Tarif
genannt und mit Zoll belegt sind 100 Ratel 100 Ratel

—15 Pesa ---- 15 Pesa
18 Reis , ungeschälter. 100 Ratel 100 Ratel Mischungen von ge-

15 Pesa - - 15 Pesa schältem und unge-
19 Reis , geschälter. 100 Ratel 100 Ratel schälten: Reis wer-

---- 20 Pesa --- 20 Pesa den mit dem Zoll-
20 Chiroko . . 100 Ratel 100 Ratel satz für geschälte»

— 40 Pesa — 40 Pesa Reis belegt.
21 Ebenholz, Grenadille ,Sandelholz und

ähnliche Edelhölzer. 5 <V» 5o „ 10 «/o
22 Alle übrigen Hölzer sowie Holzbalken,

Bretter , dicke und dünne Stangen,
Schiffsbauhölzer und Brennholz . 10 - 10 -

23 Matten , Bastsücke und -körbe, Flecht-
gras und Palmblätter . . . . 3,5 - 1.5 - 5 -

24 Kameele . pro Stück 5 Rup. — 5 Rup.
Pferde . - 23 - — 23 -
Maulesel und Maulthiere - 20 - — 20 -
Esel (Maskat -) . . . . 20 - — 20

- (Halbblut und Wan-
jamwesi) . . . . - 11 - 11 -

Rindvieh, über zwei Jahre
alt . -

Rindv ieh, unterzwei Iahre
20 - 20 -

12 -alt. 12 - —
Schafe und Ziegen , . - 4 - — 4 -

25 Papageien . - 1 - — 1 -
Hühner aller Art . . . - 16 Pesa — 16 Pesa

20 Frisches Fleisch aller Art . . . . 10 »/n 5 »/n 15 o/g
27 Alle übrigen, vorher ,nicht genannten

Waaren oder Güter afrikanischen
Ursprungs , mit Ausnahme der in

1.5 - 1,5 o/gAnlage L aufgeführten . . . . —
28 Die in Anlage U aufgeführten Waaren

und Güter.
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Anlage L.

Liste der voiir Ausfuhrzoll und der Uinschlagsabgabe befreiten Gegenstände.
1. Alle dem Kaiserlichen Gouvernement gehörigen Waaren oder Güter afri¬

kanischen Ursprungs.
2. Das von der Kaiserlichen Marine zum eigenen Bedarf ausgeführte Schlacht¬

vieh sowie frisches Fleisch und alle hiesigen Landeserzeugnisse.
3. Kleider und Wäsche.
4. Von Reisenden und Schiffsbesatzungen ausgeführte Waaren oder Güter afri¬

kanischen Ursprungs sowie dergleichen von farbigen Hausirern an Bord europäischer
Schiffe gebrachte Waaren, sofern deren Gesammtwerth 20 Rupien nicht übersteigt.

5. Alle ethnographischen Gegenstände, welche nicht zu Handelszwecken ausgeführtwerden.
6. Nicht nutzbringende Thiere aller Art (lebend oder todt).
7. Hochsaugende Kameele, Pferde- oder Eselfüllen sowie Kälber, Lämmlein und

Zicklein, die der Mutter folgen.
8. Die Erzeugnisse der hiesigen von Europäern betriebenen Plantagen.
9. Kopra.

10. Solche Waaren, welche aus dem Ausland in das deutsche Gebiet mit der
Anmeldung zur späteren Wiederausfuhr eingeführt werden, wenn die Identität zoll¬
amtlich festgehalten wird und die Wiederausfuhr binnen neun Monaten erfolgt.

Anlage 6. Tarif der Einfuhrzölle.

-Z

1

2

3

4

«i
7

8

Benennung der Waaren Zoll

Um¬

schlags¬
abgabe

Gesammt-

abgabe
Bemerk u n g e ir

Spiritussen aller Art mit Ausnahme
von Bier , Wein, Wermuth und
Schaumwein. 15o,g 200,0

Alkoholhaltige Par¬
füms sind wie Spi¬
ritussen zu ver-Mais , Negerkorn, Linsen sowie alle

ähnlichen Korn- und Hülsenfrüchte,
soweit sie nicht anderweitig in: Tarif
genannt und mit Zoll belegt sind

Reis , ungeschälter.

100 Rate!
- 30 Pesa
100 Ratel

— 100 Ratel
^ 30 Pesa
100 Ratel

zollen.

Mischung vongeschäl-
Reis , geschälter.

- 30 Pesa — 30 Pesa tem und ungeschül-
100 Ratel 100 Ratel tem Reis werden

Chiroko.
- -40 Pesa ^ 40 Pesa mit dem Zollsatz
100 Ratel 100 Ratel für geschälten Reis

Getrocknete und gesalzene Fische . .
— 80 Pesa — 80 Pesa belegt.

5 «/o 10 0/0 15 "d ^
Alle sonstigen noch nicht genannten

und mit Zoll belegten Waaren
und Güter mit Ausnahme der in
Anlage !) aufgeführten . . . . 5 «/o 5 och 10  ochDie in Anlagev aufgeführten Waaren
und Güter . . . . . .

. Anmerkung . Zipomeit nicht besondere Ausnahmen im einzelnen Falle ausdrücklich fest-
gefetzt sind, hat bei der Verzollung der Waaren der Umstand außer Berücksichtigungzu bleiben,ob die betreffenden Waaren neu oder gebraucht sind.
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Anlage v.

Liste der vorn Einfuhrzoll und der Ninschlagsabgabe befreiten Gegenstände.
1. Waaren und Güter, welche, um die von einem Schiffe durch Unwetter oder

andere Seeunfälle erlittenen Beschädigungen auszubessern, unter Zollkontrole umgeladen
oder an Land gebracht werden, vorausgesetzt, daß die so gelöschte Ladung wieder
ausgeführt wird.

2. Alle dem Kaiserlichen Gouvernement gehörigen oder für dasselbe bestimmten
Waaren oder Güter.

3. Alle persönlichen Ausrüstungsstücke der Offiziere und Unteroffiziere der Schutz¬
truppe sowie der Beamten und sonstigen Angehörigen des Gouvernementsund der
Reichspostverwaltung.

4. Kohlen sowie alle Ausrüstungsstücke für die Fahrzeuge der Gouvernements-
Flottille.

5. LandwirtschaftlicheMaschinen und Geräthe nebst Zubehör.
Alles Material, was zum Wegebau sowie zur Anlage und zum Betriebe von

Tramways oder Eisenbahnen dient, sowie auch alle Transportmittel nebst Zubehör;
alle diese Gegenstände jedoch nur, sofern sie nach Ausweis einer obrigkeitlichen Be¬
scheinigung zum Gebrauch in der Teutsch Ostafrikanischen Kolonie bestimmt sind.

6. Die von der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft geprägten Münzen.
7. Gebrauchtes Handwerkszeug und ähnliche Geräthschaften, welche Handwerker

oder Künstler, die sich in Teutsch-Ostafrika niederlassen wollen, mit sich führen.
8. Physikalische, medizinische und ähnliche Instrumente, welche nicht zu Handels¬

zwecken eingeführt werden, sowie Arzneien, gedruckte Bücher, Drucksachen, Muster
ohne Werth, Statuen, Bilder mit und ohne Rahmen; ausgenommen sind: photo-
graphische Apparate und Zubehör sowie Bücher, deren Blätter Raum zum Nachschreiben
und Nachzeichnen gewähren, und zu Rechnungen, Etiketten, Frachtbriefen w. vor¬
gerichtetes Papier.

9. Haushaltungsgegenstände, Möbel, fertige Kleider und fertige Wäsche, welche
zum Zwecke dauernder Niederlassung als Anzugs- oder Heirathsgut einwandernde
Personen für ihre eigenen Haushaltungen einführen und wenn sie die dauernde
Niederlassung im Schutzgebiete durch eine bezirksamtliche Bescheinigung nachweisen.

10. Sämmtliche Gegenstände, welche von christlichen Missionen eingeführt, un¬
mittelbar den Zwecken des Gottesdienstes der christlichen Bekenntnisse, des Unterrichts
und der Krankenpflege dienen.

11. Kleinere Mengen von Verbrauchsartikeln, welche Reisende in ihren Koffern
bei sich führen, wenn der Werth derselben5 Rupien nicht übersteigt.

Gebrauchte Kleider und Wäsche, nicht zum Verkauf eingehend.
12. Lebende Thiere aller Art.
13. Solche Waaren, welche aus dem deutschen Gebiet in das Ausland behufs

Reparatur oder Abänderung gegangen waren und wieder eingeführt werden, wenn
sie bei der Ausfuhr einem Hauptzollamt oder Zollamt 1. oder2. Klasse zur Wiedereinfuhr
angemeldet waren, und diese binnen neun Monaten vom Tage der Ausfuhr stattfindet,
auch die Waaren selbst durch die Reparatur keinen höheren Werth erhalten haben, als
sie ursprünglich im Zustande der Neuheit besaßen.

14. Sämereien, Pflanzen, Bäume und andere zum Anbau bestimmte Gewächse.
Anmerkung. Als Sämereien find Mais, Negerkorn, Neis, Chiroko und der¬

gleichen hiesige Landeserzeugnisse nicht anzusehen.
15. Gebrauchte leere Fässer, Kisten, Säcke, Blech und andere Emballagen, welche

mit der Bestimmung der Wiederausfuhr im gefüllten Zustande eingeführt werden.
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Neue derartige Emballagen unter Festhaltung der Identität , Kontrole der
Wiederausfuhr und Sicherstellung der Einfuhrabgaben (ein Jahr lang ) für den Fall,
das; die bezeichneten Verpackungen im Jnlande verbleiben.

16 . Grabsteine und Grabschinuck , wenn sie nicht zu Handelszwecken eingeführt
werden.

17 . Verzehrnngsgegenstände aller Art , welche in den Messen der Gouvernements-
Lazarethe Verwendung finden , auf diesbezügliche Bescheinigung des dem Lazareth
vorstehenden Arztes.

18 . Düngungs - und Desinfektionsmittel , sofern sie von Plantagen selbst ein¬
geführt und verwendet werden.

17 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs voll Deutsch-
Ostafrika , betreffend das Inkrafttreten der neuen Aollordnung.

Vom 1. Januar 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 229 .)

Nach Anzeige des Kaiserlichen Gouverneurs von Dentsch -Oftafrika ist als Zeit¬
punkt für das Inkrafttreten der neuen Zollordnnng für das dentsch-ostafrikanische
Schutzgebiet (abgedruckt in Nr . 2 des Deutschen Kolonialblattes vom 15 . Januar d. Js .)
nicht , wie ursprünglich beabsichtigt war , der 1. Januar , sondern der 1 . April d . Js.
festgesetzt worden.

18. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs , betreffend die
Gerichtsbarkeit über die Eingeborenen des Schutzgebietes von
Deutsch-Lüdwestafrika , einschl. der Bastards , in bürgerlichen

Rechtsstreitigkeiten.
Vom 1. Januar 1899 . (Kol .-Bl . S . 232 .)

Auf Grund des § 11 des Gesetzes , betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen
Schutzgebiete , vom 15 . März 1888 , wird für den Umfang des Südwestafrikanischen
Schutzgebietes verordnet , was folgt:

§ 1. Forderungen gegen Eingeborene , welche von dem Tage der Verkündigung dieser
Verordnung ab dadurch entstanden sind , daß an dieselben Waaren auf Kredit gegeben
wurden , sind nicht mehr klagbar . Ausgenommen hiervon sind nur Forderungen , die
dadurch enstanden sind , daß in Fällen eines nachweislich dringenden Bedürf¬
nisses Nahrungsmittel (außer alkoholhaltigen Getränken ) auf Kredit verabfolgt
worden sind.

§ 2 . Die Entscheidung bürgerlicher Rechtsstreitigkeiten zwischen Weißen und Ein¬
geborenen , insoweit letztere Beklagte sind , wird den Verwaltungsbehörden des Schutz¬
gebietes übertragen.

Zuständig sind die Bezirkshauptleute , welche die ihnen zustehenden Befugnisse an
die Distriklschefs ihres Bezirkes übertragen können.

Zu den Verhandlungen ist in Gemäßheit der abgeschlossenen Schutzverträge und
in sinngemäßer Anwendung des § 13 der Verfügung des Reichskanzlers vom
22 . April 1896 (Kolonialblatt 1896 S . 241 ff.) stPs ein Eingeborener als Beisitzer
hinzuzuziehen.

§ 3 . Insoweit bei Verkündung dieser Verordnung bürgerliche Rechtsstreitigkeiten
mit Eingeborenen bei den zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster Instanz ermächtigten
Beamten anhängig sind , werden sie noch von diesen erledigt.
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§ 4. Diese Verordnung tritt überall mit dem Tage ihrer Verkündigung in
Kraft,i)

Windhoek,  den 1. Januar 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Leutwein.

19. Ausführungsbestimmungen zu der Allerhöchsten Verordnung
vom 5. Oktober 1898, betreffend die Rechtsverhältnisse an

unbeweglichen Lachen in Deutsch-Lüdwestafrika.
Vom 1. Januar 1899. (Üol.-Bl. 1899 S . 267.)

Auf Grund des § 58 der Allerhöchsten Verordnung vom 5. Oktober 1898 wird
zu deren Ausführung Folgendes bestimmt:

Z 1 (zu Z 4 der Allerhöchsten Verordnung).
Bezüglich des Eigenthumserwerbes durch Besitzergreifungvon herrenlosem Lande

verbleibt es bis auf Weiteres bei den Bestimmungen der Verordnung vom 1. Oktober
1888, betreffend den Erwerb von Grundeigenthum(Riebow S . 299), nach der die
eigenmächtige Besitzergreifungherrenlosen Landes unter Androhung von Geldstrafe bis
zu zweitausend Mark verboten ist und solche Besitzergreifungen von der Regierung
nicht als rechtsbeständig anerkannt werden.

Z 2 (zu Z 5 der Allerhöchsten Verordnung).
Grundbücher werden zunächst angelegt für den Umfang der Bezirkshauptmann-

fchaften Windhoek, Keetmanshoop, Gibeon, Swakopmuud und Otjimbingwe. Die
Bestimmung der Ortschaften oder Bezirke, für welche die einzelnen Bände des Grund¬
buches anzulegen sind, bleibt den Beamten, denen die Bearbeitung der Grundbuch-
sachen nach§ 13 der Verordnung obliegt, überlassen.

§ 3 (zu Ztz 6 und 47 der Allerhöchsten Verordnung).
Die Grundbücher werden nach den in der Allerhöchsten Verordnung vom 24. Juli

1894, betreffend die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen in Deutsch-Ostasrika
(Kolonial.Blatt 1894 S . 389 ff.) in Anlage In zu Z 6 vorgeschriebenen Formularen
eingerichtet, mit der Abweichung, daß an Stelle von „Rupien" und „Pesa" als Geld¬
betrag „Mark" und „Pfennige" zu setzen ist.

Bei Bildung der Hypothekenurkunde ist die Eintragung gemäß Z 47 nach dem
in der genannten Verordnung in Anlage 1b zu Z 47 vorgeschriebenen Formular in
sinngemäßer Weise zu bewirken.

8 4 (zu 51, 52 der Allerhöchsten Verordnung).
Der ersten Anlegung des Grundbuchblatteshat grundsätzlich die Vermessung des

einzutragenden Grundstücks vorauszugehen. Dieselbe ist erforderlichen Falles bei der
Bezirkshauptmannschaft zu beantragen.

Kann die Vermessung aus irgend einem Grunde in absehbarer Zeit nicht statt¬
finden, während die Eintragung in das Grundbuch trotzdem gewünscht wird, so hat
die zuständige Bezirkshauptmannschaft unter Einreichung des besten erhältlichen Karten-
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Materials im Sinne des Z 52 der Allerhöchsten Verordnung an das Gouvernement
zu berichten.

§ 5. Als gültig im Sinne des ß 51 Absatz3 der Verordnung sind nur Ver¬
messungen anzusehen, welche von einem Vermessungsbeamten des Gouvernements an¬
gefertigt oder geprüft und anerkannt sind.

§ 6. Die Vermessungskostenträgt stets der Antragsteller. Dieselben betragen
bei der Ausführung der Vermessung durch Vermessungsbeamtedes Gouvernements:

a) bei Grundstücken innerhalb von Ortschaften: bei einer Fläche bis zu 2500
Quadratmetern einen Pfennig, für die weitere Fläche für jeden Quadratmeter
einen viertel Pfennig;

d) bei Grundstücken außerhalb von Ortschaften: bei einer Fläche bis einschließlich
10 Hektar eine Mark für jeden angefangenen Hektar, für die weitere Fläche
bis einschließlich 100 Hektar fünfzig Pfennig für jeden angefangenen Hektar
für die 100 Hektar übersteigende Fläche5 Pfennig für jeden angefangenen
Hektar.

Ob ein Grundstück als innerhalb oder außerhalb einer Ortschaft belegenen anzu¬
sehen ist, entscheidet im Zweifelfalle die zuständige Bezirkshauptmannschaft.

§ 7. Die Allerhöchste Verordnung vom 5. Oktober 1898 tritt für die oben im
Z 2 Absatz1 genannten Bezirke am 1. April 1899 in Kraft.

Windhoek , den 1. Januar 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Leutwein.

20. Runderlaß des Aaiserl . Gouverneurs von Deulsch-Ostafrika,
betr. das Bergwesen.

Vom 6. Januar 1899.

Anliegend übersende ich eine öffentliche Bekanntmachung, durch die das der all¬
gemeinen Schürffreiheit entzogene Gebiet vergrößert wird, mit dem Ersuchen, dieselbe
in üblicher Weise dort bekannt zu geben und Jedem auf Verlangen vorzulegen. Ueber
das Datum der Bekanntgabe ist mir eine Meldung einzureichen.

Dar -es -Saläm , den 6. Januar 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur.

In Vertretung,

gez. v. Natzmer.Anlage.
Geffentliche Bekanntmachung.

Auf Grund des § 6 der AllerhöchstenVerordnung, betreffend das Bergwesen,
von Deutsch-Ostafrika vom 9. Oktober 1898 0 wird auf Anordnung des Herrn Reichs¬
kanzlers hierdurch öffentlich bekannt gemacht, daß das von der allgemeinen Schürf¬
freiheit auszuschließende Gebiet, das in der Bekanntmachung vom 24. November 1898
durch die Längengrade 30° 30' und 33° und die Breitengrade2° und 2° 30' be¬
zeichnet wurde, auf das Gebiet zwischen den Graden 30° 60' und 33° östlicher
Länge von Greenwich und den Graden 2° und 3° 50' südlicher Breite erweitert wird.

Dar -es - SalLm , den 6. Januar 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur.

In Vertretung.
^ gez. v. Natzmer.

Kolomal -Gesetzgebung III . S . 138 , Nr . 60.
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21 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Gstafrika
an sämmtliche Zollämter betr . die Versorgung der

europäischen Plantagen des Schutzgebiets mit medizinischen und
physikalischen Instrumenten.

Vorn 16 . Januar 1869.

Um die Versorgung der europäischen Plantagen des Schutzgebiets mit medizinischen
und physikalischen Instrumenten zu erleichtern , wird die Bestimmung in Anlage 0 Nr . 8
zur Zollordnung dahin abgeändert , daß der Satz „welche nicht zu Handelszwecken
eingeführt werden " gestrichen wird *). Es genießen daher in Zukunft derartige Instru¬
mente unbegrenzte Zollfreiheit.

Der Kaiserliche Gouverneur.
In Vertretung,

gez. v. Natzmer.

22 . Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Lüdrvestafrika betr . die Ueberwachung der Durchführung der

Bestimmungen des Reichsgesetzes gegen den verbrecherischen und
gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9 - Juni 1884.

Vom 16 . Januar 1899 . (Kol .-Bl . 1899 S . 194 .)

Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht , daß das Neichsgesetz gegen
den verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni
1884 auch für das diesseitige Schutzgebiet Geltung besitzt. Die wichtigsten Bestimmungen
derselben lauten:

8 1. „Die Herstellung , der Vertrieb und der Besitz von Sprengstoffen sowie die
Einführung derselben aus dem Auslande ist unbeschadet der bestehenden sonstigen Be¬
schränkungen nur mit polizeilicher Genehmigung zulässig.

Wer sich mit der Herstellung oder dem Vertriebe von Sprengstoffen befaßt , hat
ein Register zu führen , aus welchem die Mengen der hergestellten , aus dem Aus-
lande eingeführten oder sonst zum Zweck des Vertriebes angeschafften Sprengstoffe
sowie die Bezugsquellen und der Verbleib derselben ersichtlich sein müssen . Dieses
Register ist der zuständigen Behörde auf Erfordern jederzeit vorzulegen.

Auf Sprengstoffe , welche vorzugsweise als Schießmittel gebraucht werden , finden
vorbehaltlich abweichender landesrechtlicher Vorschriften die Bestimmungen des ersten
und des zweiten Absatzes keine Anwendung . Die Bezeichnung dieser Stoffe erfolgt
durch Beschluß des Buudesraths.

Insoweit Sprengstoffe zum eigenen Gebrauch durch Reichs - oder Laudesbehörden
von der zuständigen Verwaltung hergestellt , besessen, eingeführt oder vertrieben werden,
bleiben die Vorschriften des ersten und zweiten Absatzes ebenfalls ausgeschlossen ."

Z 2 . „Die Centralbehörden der Bundesstaaten erlassen die zur Ausführung der
Vorschriften in dem § 1 Absatz 1 und 2 sowie in dem § 15 erforderlichen näheren
Anordnungen und bestimmen die Behörden , welche über die Gesuche um Gestaltung
der Herstellung , des Vertriebes , des Besitzes und der Einführung von Sprengstoffen
Entscheidung zu treffen haben ."

i ) Vergl . S . 13 , Nr . 16.
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Zusatz des Gouvernements:

Für das Schutzgebiet sind die Behörden , welche über die bezüglichen Gesuche zu
entscheiden haben , die Bezirkshauptmannschaften.

Z 3 . „Gegen die versagende Verfügung ist nur die Beschwerde an die Aufsichts¬
behörde innerhalb 14 Tagen zulässig . Dieselbe hat keine aufschiebende Wirkung ."

Zusatz des Gouvernements:
Für das Schutzgebiet ist die Aufsichtsbehörde das Gouvernement.
Z 4 . „Die Ertheilung der nach § 1 Absatz 1 erforderlichen Erlaubniß erfolgt in

widerruflicher Weise . Wegen der Beschwerde gegen die Zurücknahme gilt die Vor¬
schrift des Z 3 des gegenwärtigen Gesetzes."

"88 5 , 6, 7 und 8 " handeln von den Strafen wegen Verbrechen gegen dieses
Gesetz, soweit sie nicht unter die nachfolgenden 9 und 10 fallen . Dieselben lauten
je nach Umständen auf Zuchthaus bis zu lebenslänglicher Dauer und Todesstrafe.

§ 9 . „Wer der Vorschrift in dem ersten Absatz des Z 1 zuwider es unternimmt,
ohne polizeiliche Ermächtigung Sprengstoffe herzustellen , vorn Auslande einzuführen , feil¬
zuhalten , zu verkaufen oder sonst an Andere zu überlassen , oder wer im Besitze der¬
artiger Stoffe betroffen wird , ohne polizeiliche Erlaubniß hierzu nachweisen zu können,
ist mit Gefängniß von drei Monaten bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

Gleicher Strafe verfällt , wer die Vorschriften des Z 1 Absatz 2 , die von den
Centralbehördeu in Gemäßheil des ß 2 getroffenen Anordnungen oder die bereits
bestehenden oder noch zu erlassenden sonstigen polizeilichen Bestimmungen über den
Verkehr mit Sprengstoffen , auf welche Z 1 Absatz 1 Anwendung findet , übertritt ."

Z 10 . „Wer öffentlich vor einer Menschenmenge oder wer durch Verbreitung oder
öffentlichen Anschlag oder öffentliche Ausstellung von Schriften oder anderen Dar¬
stellungen , oder wer in Schriften oder anderen Darstellungen zur Begehung einer
der in den ZZ 5 und 6 bezeichneten strafbaren Handlungen oder zur Theilnahme an
denselben auffordert , wird mit Zuchthaus bestraft.

Gleiche Strgfe trifft denjenigen , welcher auf die vorbezeichnete Weise zur
Begehung der im Absatz 1 gedachten strafbaren Handlungen insbesondere dadurch
anreizt oder verleitet , daß er dieselben anpreist oder als etwas Rühmliches darstellt ."

„Z 11 und 12 " handeln von Vervollständigung der Strafbeftimmungen z. B.
Stellung unter Polizei -Aufsicht sowie Versolgbarkeit derartiger Verbrechen , auch wenn
sie im Auslande begangen sind.

§ 13 . „Der in dem ß 139 des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich an¬
gedrohten Strafe verfällt , wer von dem Vorhaben eines im § 5 vorgesehenen Verbrechens
oder von einer im Z 6 vorgesehenen Verabredung oder von dem Thatbestände eines
im Z 7 des gegenwärtigen Gesetzes unter Strafe gestellten Verbrechens in glaubhafter
Weise Kenntniß erhält und es unterläßt , der durch das Verbrechen bedrohten Person
oder der Behörde rechtzeitig Anzeige zu machen ."

Die ZZ 14 und 15 des Gesetzes behandeln die Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes.

Zusatz des Gouvernements:
Da bisher im Schutzgebiete eine polizeiliche Kontrole über den Vertrieb , den

Besitz und die Einführung von Sprengstoffen gemäß ZZ 1 sf. des Gesetzes nicht statt¬
gefunden hat , soweit dieselbe nicht durch die Verordnungen , betreffend die Einführung
von Feuerwaffen und Munition vom 10 . August 1892 und 29 . März 1897 bedingt
war , so werden hierdurch diejenigen Personen , welche Sprengstoffe einführen , besitzen
oder vertreiben , aufgefordert , den ihnen durch das Gesetz auferlegten Verpflichtungen
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zur Vermeidung strafrechtlicher Verfolgung sofort nach Veröffentlichung dieser Bekannt¬
machung nachzukommen.

Es wird ferner zur öffentlichen Kenntniß gebracht , daß als Sprengstoffe im
Sinne des Z 1 Absatz 3 des Gesetzes (d. h. solche Sprengstoffe , welche den Be¬
stimmungen des Gesetzes nicht unterliegen ) gemäß des Beschlusses des Bundesrathes
in der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 13 . März 1895 bezeichnet sind:

1. alle zum Schießen aus Jagd - oder Scheibengewehren oder zu Sprengungen
in Bergwerken , Steinbrüchen u . s. w . dienenden aus Salpeter , Schwefel und
Kohle hergestellten Pulversorten.

2 . Die zur Entzündung von Gewehrladungen dienenden Sprengstoffe , soweit
sie in Zündhütchen für Gewehre oder Zündspiegeln für dergleichen verarbeitet sind.

3 . Die Vereinigung der unter 1 und 2 genannten Stoffe in fertige Gewehr -,
Pistolen - oder Revolverpatronen , einschließlich der unter Verwendung von Knallqueck¬
silber ohne Pulver hergestellten Patronen für Teschingewehre , Pistolen oder Revolver.

Zusatz -Verordnung des Gouvernements.

Zu vorstehendem Reichsgesetz wird auf Grund des § 11 des Gesetzes, betreffend
die Rechtsverhältnisse in den deutschen Schutzgebieten vom 15 . März 1888 für den
Umfang des südwestafrikanischen Schutzgebietes verordnet , was folgt:

Einziger Paragraph.

Zuständig zur Ueberwachung der Durchführung der Bestimmungen vorstehenden
Gesetzes sowie zum Erlaß der erforderlichen polizeilichen Ausführungsbestimmungen
sind für das diesseitige Schutzgebiet für ihren Bereich die betreffenden Bezirks-
hauptmannschaften.

Windhoek , den 16 . Januar 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Leutwein.

23 . Auszug aus dem Statut der Gesellschaft Lüd -Kamerun.
Vom 16 . Januar 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 117 .)

In Gemäßheit des Z 8 des Reichsgesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse ver¬
deutschen Schutzgebiete (R . G . Bl . 1888 , S . 75 ), wird Nachstehendes zur öffentlichen
Kenntniß gebracht:

Der Bundesrath hat in der Sitzung vom 16 . Januar d. Js . beschlossen:

„Der mit dem Sitze in Hamburg errichteten „Gesellschaft Süd-
Kamerun " auf Grund ihres vom Reichskanzler genehmigten Statuts die
Fähigkeiten beizulegen , unter ihrem Namen Rechte , insbesondere Eigen¬
thum und andere dingliche Rechte an Grundstücken zu erwerben , Verbindlich¬
keiten einzugehen , vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden ."

Auszug aus dem Statut der „ Gesellschaft Süd -Kamerun ".

I . Firma und Sitz der Gesellschaft.

Artikel 1. Unter der Firma „Gesellschaft Süd - Kamerun " wird auf Grund der
deutschen Reichsgesetze vom 15 . März 1888 eine Kolonial -Gesellschaft errichtet , welche
ihren Sitz in Hamburg hat.
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l ! . Zweck und Dauer der Gesellschaft.

Artikel 2 . Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Erwerbung von Grundbesitz,
Eigenthum und Rechten jeder Art in Westafrika sowie in der wirthschaftlichen Erschließung
und Verwerthung der gemachten Erwerbungen einschließlich aller afrikanischen Produkte.
Die Gesellschaft ist berechtigt , alle zur Erreichung dieser Zwecke dienlich erscheinenden
Handlungen und Geschäfte nach Maßgabe der dafür geltenden allgemeinen Gesetze
und Verordnungen vorzunehmen oder zu veranlassen . Insbesondere ist die Gesell¬
schaft auch berechtigt , ohne daß aus dieser Anführung einzelner Befugnisse eine
Beschränkung der allgemeinen Berechtigung hergeleitet werden könnte:

a>) die ihr gehörigen und etwa noch zu erwerbenden Gebiete auf ihre natür¬
lichen Hilfsquellen jeder Art zu erforschen;

d ) Wege , Eisenbahnen , Kanäle , Telegraphen , Dampsschiffverbindungen und andere
Mittel für den inländischen und internationalen Verkehr selbst oder durch
Andere herzustellen und zu betreiben;

e ) die Einwanderung zu fördern , Ansiedelungen zu gründen und für nützlich
erachtete Bauten und Anlagen jeder Art auszuführen;

ck) Landwirthschaft , Bergbau , Rhederei sowie überhaupt gewerbliche und kauf¬
männische Unternehmungen jeder Art zu betreiben oder zu unterstützen;

s ) ihr gehöriges Eigenthum und ihr zuständige Rechte an Dritte dauernd oder
auf bestimmte Zeit zu veräußern und zu übertragen;

k) Anleihen für die Zwecke der Gesellschaft gegen oder ohne Sicherheit auf¬
zunehmen ;

Z) sich an irgend einem Unternehmen , welches mit den Zwecken der Gesellschaft
in Zusammenhang steht , zu betheiligen , sei es durch Uebernahme von Aktien,
Obligationen und dergleichen , durch Subsidien , Darlehen gegen oder ohne
besondere Sicherheit oder durch andere der Gesellschaft zweckdienlich er¬
scheinende Mittel;

ll ) Zweigniederlassungen im Julande und Auslande zu begründen.
Artikel 3 . In Ausführung ihrer Zwecke übernimmt die Gesellschaft zunächst

sämmtliche Rechte , welche die Kolonial -Abtheilung des Auswärtigen Amts auf Grund
des Protokolls vom 18 . Juni 1898 den Herren Rechtsanwalt Dr . I . Scharlach zu
Hamburg und Bergwerksbesitzer Sholto Douglas zu Berlin gewährt hatte , und
welche inzwischen auf die Gesellschaft übertragen worden sind.

Artikel 4 . Die Dauer der Gesellschaft ist zeitlich nicht beschränkt.

III . Grundkapital.

Artikel 5 . Das Grundkapital der Gesellschaft ist 2 OOOOOOMk. — 2300000 Frcs .,
eingetheilt in 5000 Antheile zu je 400 Mk . 500 Frcs . Diese 5000 Antheile
können nach Bestimmung des Direktoriums in zwei Serien von je 2500 Antheilen
ausgegeben werden , welche als Serie ^ und Serie 6 bezeichnet werden.

Außerdem giebt die Gesellschaft 15 000 Genußscheine aus . Von denselben werden
10 000 den Herren Dr . I . Scharlach und Sholto Douglas für die Uebertragung
der von ihnen laut Z 3 erworbenen Rechte an die Gesellschaft gewährt . Die rest¬
lichen 5000 Genußscheine erhalten die ersten Zeichner der Antheile und zwar je einen
Genußschein für jeden Antheil.

IV . Antheile.

Artikel 6. Die Urkunden über die Antheile (Antheilscheine ) lauten nach Wahl
ihrer Eigenthümer auf den Inhaber oder auf den Namen . Die Genußscheine lauten
auf den Inhaber . Die Scheine können je nach Beschluß des Direktoriums in Stücken
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über einen , fünf , zehn und fünfzig Antheile ausgestellt werden . Die Scheine werden
nach dem (angefügten ) Schema L und 0 ausgefüllt.

Artikel 7 . Die Inhaber der Antheile und der Genußscheine bilden die Gesell¬
schaft. Die Antheile und Genußscheine sind untheilbar ; sie haben die rechtlichen Eigen-

r schaffen bebeweglicher Sachen ; mehrere Miteigentümer können ihre Rechte nur durch
einen gemeinsamen Vertreter ausüben , die den Inhabern derselben als Mitglieder der
Gesellschaft zustehenden Rechte an die Gesellschaft werden in der Generalversammlung
geltend gemacht . Einzelne Mitglieder können nicht auf Theilung klagen.

Artikel 8 . Der Zeichner eines Antheils ist für die Zahlung des vollen Nenn¬
betrages desselben der Gesellschaft verhaftet.

Eine Uebertragung der Antheile vor deren Vollzahlung unter Entlassung des
Zeichners oder dessen Rechtsnachfolgers kann nur mit Genehmigung des Direktoriums
erfolgen . Die Namen der ersten Zeichner werden in ein Register eingetragen.

Werden nicht volleingezahlte Antheile auf Andere übertragen , so werden die
Namen der Erwerber auf ihren Antrag in das Register als Eigenthümer eingetragen.

Die Eintragung in das Register ist für die Gesellschaft allein maßgebend . Die
späteren in das Gesellschaftsregister eingetragenen Erwerber eines Antheils haften
solidarisch mit den Vorbesitzern für deren Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft.

Ueber die Vollzahlung hinaus haben die Zeichner der Antheile oder ihre Rechts¬
nachfolger keine Verpflichtung . Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den
Gläubigern derselben nur das Gesellschaftsvermögen.

Die Erwerber von Genußscheinen haben der Gesellschaft gegenüber keine Ver¬
pflichtungen.

Artikel 9 . Auf sämmtliche Antheile sind sofort nach Errichtung der Gesellschaft
25 pCt . ihres Nennwerthes einzuzahlen . Weitere Einzahlungen können nach Bestim¬
mung des Direktoriums ausgeschrieben werden und sind dementsprechend zu leisten.

Artikel 10 . rc. rc.
Artikel 11 . rc. rc.

Artikel 12 . Verpflichtete , welche fällige Theilzahlungen nicht leisten , sind von dem
Direktorium mittels Bekanntmachungen (Art . 39 ) unter Angabe der Nummern der An¬
theile , auf welche die Zahlung rückständig geblieben ist , aufzufordern , dieselben nebst
Zinsen zu 5 pCt . von der Aufforderung an innerhalb einer nicht unter vier Wochen
zu bestimmenden Frist zu entrichten.

Wer diese Frist , ohne die vorbezeichnete Zahlung zu leisten , verstreichen läßt , hat
uußer den Zinsen eine Konventionalstrafe von 10 pCt . des fälligen Betrages verwirkt
und kann zur Zahlung der fälligen Rate sammt Zinsen , Strafe und Kosten auf dem
Rechtswege von dem Direktorium angehalten werden . Statt dessen können aber auch
die säumigen Zahler nach nochmaliger fruchtloser Aufforderung zur Leistung der rück¬
ständigen Zahlungen , welche brieflich an die im Gesellschaftsregister eingetragenen
Antheilseigner zu erfolgen hat und in welcher denselben eine wenigstens vierwöchentliche
Frist unter Androhung der Ausschließung von dem Direktorium zu setzen ist, durch
Beschluß des Letzteren ihrer Anrechte aus der Zeichnung und den geleisteten Zahlungen
zu Gunsten der Gesellschaft für verlustig erklärt werden . Diese Erklärung wird
öffentlich bekannt gemacht , und es werden neue Stücke an Stelle der kraftlos er¬
klärten ausgefertigt , welche die bereits geleisteten Theilzahlungen und den zuletzt ein¬
geforderten Theilbetrog umfassen . Für einen Ausfall , welchen die Gesellschaft bei der
Veräußerung erleidet , bleibt der säumige Verpflichtete haftbar . Die Entscheidung
darüber , wie gegen einen säumigen Verpflichteten vorzugehen und ob und welche
Strafen von ihm eingefordert oder ihm erlassen werden sollen , steht ausschließlich dem
Direktorium zu.

rc.
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V . Organisation.

Artikel 14 . Die Organe der Gesellschaft sind:
a) das Direktorium,
U) die Revisoren,
o) die Generalversammlung.

a . Das Direktorium.

Artikel 15 . Das Direktorium besteht aus mindestens sieben und höchstens elf
Mitgliedern (Direktoren ) rc.

Artikel 16 . Abgesehen von den ersten und den durch diese kooptirten Direktoren,
werden die Direktoren in der ordentlichen Generalversammlung erwählt . Die erste
Wahl findet in der ordentlichen Generalversammlung nach Ablauf des vierten Geschäfts¬
jahres der Gesellschaft statt.

Von den Direktoren scheiden alljährlich , zuerst nach Ablauf des vierten Geschäfts¬
jahres der Gesellschaft , die beiden der Amtsdauer nach ältesten aus . Bei gleichem
Alter entscheidet das Loos . Wiederwahl ist zulässig.

Artikel 17 . Das Direktorium hat die ausschließliche Leitung und Verwaltung aller
Geschäfte der Gesellschaft . Dasselbe vertritt die Gesellschaft nach außen und dritten
Personen gegenüber in allen Rechtsgeschäften und sonstigen Angelegenheiten ohne jede
Ausnahme einschließlich derjenigen , welche nach dem Gesetz eine Spezialvollmacht er¬
fordern . Beschränkungen des Direktoriums durch dieses Statut oder Beschlüsse einer
Generalversammlung haben dritten Personen gegenüber keine rechtliche Wirkung.

Artikel 18 . Erklärungen oder Unterschriften sind für das Direktorium und mit¬
hin für die Gesellschaft verpflichtend , wenn dieselben unter dem Namen der Gesell¬
schaft entweder von dem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter nebst einem anderen
Direktor oder von zwei geschäftsführenden Direktoren (Art . 22 ) oder von einem
geschäftsführenden Direktor zusammen mit einem anderen Direktor oder mit einem zur
Mitzeichnung befugten Beamten der Gesellschaft oder von zwei dazu befugten Beamten
der Gesellschaft geleistet werden.

Artikel 19 . Das Direktorium wählt alljährlich in seiner ersten Sitzung nach
der Generalversammlung den Vorsitzenden und zwei Stellvertreter desselben . Ueber
die Wahl ist ein notarielles Protokoll aufzunehmen.

Versammlungen des Direktoriums werden durch den Vorsitzenden unter Angabe
der Berathungsgegenstände berufen . Sie müssen berufen werden , wenn es von wenig¬
stens zwei Mitgliedern bezw . von einem geschäftsführenden Mitgliede beantragt wird.

Artikel 20 . Die Versammlung ist beschlußfähig , wenn mindestens drei Mitglieder
persönlich anwesend sind . Die abwesenden Direktoren können anwesenden Direktoren
ihre Vollmacht zur Abstimmung über solche Gegenstände , welche auf der Tagesordnung
stehen, ertheilen.

Ueber Gegenstände , welche nicht auf der Tagesordnung stehen , dürfen Beschlüsse,
falls ein Einspruch von Seiten des Kommissars nicht erfolgt , nur bei Einstimmigkeit
aller anwesenden Direktoren gefaßt werden , wenn solche gleichzeitig mindestens drei¬
viertel Mehrheit der Gesammtzahl der Direktoren bilden.

Die Mitglieder des Direktoriums haben gleiches Stimmrecht.
Alle Beschlüsse, soweit nicht etwas Anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist, werden

nach Stimmenmehrheit gefaßt . Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vor¬
sitzenden den Ausschlag.

Auf Aufforderung des Vorsitzenden kann das Direktorium auch ohne Berufung
einer Versammlung durch schriftliche Stimmenabgabe über solche Gegenstände Beschluß
fassen, zu deren Gültigkeit nach den Statuten nur . die einfache Mehrheit erforderlich
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ist. Jedoch sind solche Beschlüsse nur wirksam , wenn mindestens die Hälfte der Mit¬
glieder mitgestimmt hat und der Beschluß einstimmig gefaßt worden ist. Die Be¬
schlüsse sind in das Protokoll der nächsten Sitzung einzutragen.

Artikel 21 . Ueber den Verkauf von Grundeigenthum der Gesellschaft sowie über
die Ertheilung von Vollmachten und Instruktionen an geschästsführende Direktoren
und Bevollmächtigte der Gesellschaft mit Bezug auf den Verkauf von Grnndeigenthum
können Beschlüsse nur in einer Versammlung der Direktoren und nur mit einer
Mehrheit von dreiviertel der Stimmen sämmtlicher Direktoren gefaßt werden.

Der Genehmigung durch den Kommissar des Reichskanzlers (Art . 40 ) bedürfen
alle Verträge über den Verkauf von Grundeigenthum an Ausländer sowie über
sonstige Entäußerung von Rechten , welche aus der Konzession stammen.

rc.

Artikel 27 . Die Mehrheit der Mitglieder des Direktoriums muß aus Angehörigen
des Deutschen Reichs bestehen , von denen mindestens vier im Reichsgebiet ansässig
sein müssen.

d . Die Revisoren.

Artikel 28 . In der ordentlichen Generalversammlung werden durch Stimmen¬
mehrheit zwei Revisoren und zwei Stellvertreter gewählt , welche am Sitze der Gesell¬
schaft ansässig sein müssen.

Die Revisoren und ihre Stellvertreter dürfen nicht zugleich Mitglieder des
Direktoriums sein.

Das Direktorium hat für diese Wahl mindestens vier Personen vorzuschlagen,
ohne daß indessen die Generalversammlung in ihrer Wahl hierdurch beschränkt ist.

rc.

o. Die Generalversammlung.

Artikel 30 . Die in Gemäßheit dieses Statuts richtig berufene (Art . 31 ) und
zusammengesetzte Generalversammlung vertritt die Gesammtheit der Gesellschaftsmit¬
glieder . Ihre Beschlüsse und Wahlen sind für alle Mitglieder verbindlich.

In der Generalversammlung hat jeder Antheil eine Stimme und haben je zwei
Genußscheine eine Stimme . Das Stimmrecht kann jedoch nur für solche Antheile und
solche Genußscheine ausgeübt werden , welche mindestens drei Tage vor dem der
Generalversammlung an einer derjenigen Stellen , welche das Direktorium in der
Bekanntmachung (Art . 39 ) bezeichnet hat , gegen Bescheinigung hinterlegt sind. Sofort
nach der Generalversammlung werden die Scheine ' gegen Rückgabe der Empfangs¬
bescheinigung zurückgegeben.

Die Theilnahme an der Generalversammlung ist jedem Mitgliede der Gesell¬
schaft ohne Rücksicht auf die Anzahl seiner Antheile oder Genußscheine gestattet , falls
er sich durch eine Hinterlegungsquittung einer der vorerwähnten Hinterlegungsstellen
als Mitglied ausweist . Mitglieder , welche Scheine auf ihren Namen hinterlegt haben,
können sich in der Generalversammlung von einem Bevollmächtigten vertreten lassen.
Die Bevollmächtigung zur Stellvertretung ist spätestens am Tage vor der General¬
versammlung dem Direktorium vorzulegen , welches eine ihm genügende Beglaubigung
der Unterschrift zu verlangen berechtigt ist.

Artikel 31 . Die Generalversammlungen werden regelmäßig in Hamburg abgehalten.
Dieselben können jedoch mit Erlaubniß des Kommissars des Reichskanzlers auch an
anderen Orten stattfinden . Zu denselben beruft das Direktorium die Mitglieder wenig¬
stens zwei Wochen vor dem anberaumtem Termin mittelst Bekanntmachung (Art . 39 ),
in welcher die zu verhandelnden Gegenstände anzugeben sind.

Der Vorsitzende oder ein anderes Mitglied des Direktoriums führt den Vorsitz.
Die deutscheKolonial -Gesedgebung IV (1899). Z
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Er bestimmt die Ordnung der zu verhandelnden Gegenstände und ernennt die er¬
forderlichen Stimmzähler.

Artikel 32 . Die ordentliche Generalversammlung hat innerhalb des nächsten auf
das Geschäftsjahr folgenden Jahres stattzufinden . Die erste ordentliche Generalver¬
sammlung findet spätestens im Jahre 1900 statt.

Außerordentliche Generalversammlungen können von dem Direktorium jederzeit
und müssen berufen werden , wenn Mitglieder der Gesellschaft , deren Antheile zu¬
sammen mindestens den zehnten Theil des Grundkapitals darstellen oder welche In¬
haber von mindenstens dem zwanzigsten Theil der Genußscheine sind , die Einberufung
fordern , und zwar binnen 28 Tagen , nachdem jene Mitglieder dem Direktorium zur
Vorlage an die Generalversammlung einen formulirten Antrag eingereicht haben , dessen
Gegenstand unter die Zuständigkeit der Generalversammlung fällt.

Artikel 33 . In der ordentlichen Generalversammlung werden die Bilanz mit
der Gewinn - und Verlustrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr sowie die von dem
Direktorium und den Revisoren zu erstattenden Berichte und die Anträge über die
Gewinnvertheilung vorgelegt . Die Berichte nebst der Bilanz müssen mindestens zwei
Wochen vor der Versammlung in dem Geschäftslokal der Gesellschaft zur Einsicht der
Antheilinhaber anstiegen.

Die ordentliche Generalversammlung ertheilt dem Direktorium und den Revisoren
Entlastung , beschließt über die Vertheilung des Reingewinnes sowie über alle sonstigen
Gegenstände der Tagesordnung und nimmt die statutenmäßigen Neuwahlen vor.

Artikel 34 . Ueber die nachfolgenden Gegenstände:
u) die Auflösung der Gesellschaft oder deren Verschmelzung mit einer anderen

Gesellschaft oder die Umwandlung der rechtlichen Form der Gesellschaft
oder eine theilweise Zurückzahlung des Gesellschaftskapitals an die Mitglieder,

d ) die Ausgabe weiterer Antheile oder Genußscheine (Erhöhung des Kapitals ),
o) Aenderung des Zweckes der Gesellschaft,

kann in einer Generalversammlung nur Beschluß gefaßt werden , wenn wenigstens drei¬
viertel aller Antheile und aller ausgegebenen Genußscheine in der Versammlung ver¬
treten sind . Ist dies nicht der Fall , so kann zu gleichem Zweck innerhalb der nächsten
sechs Wochen abermals eine außerordentliche Generalversammlung berufen werden , in
welcher gültig Beschluß gefaßt werden kann , auch wenn weniger als dreiviertel der
Antheile und der Genußscheine vertreten sind.

Immer aber ist zur Gültigkeit des Beschlusses in der ersten oder zweiten General¬
versammlung erforderlich , daß derselbe mit einer Mehrheit von wenigstens Zweidrittel
der in der Versammlung abgegebenen Stimmen angenommen werde.

Sofern es sich um Abänderung der Rechte der Antheile oder Genußscheine handelt,
so ist darüber in besonderen Generalversammlungen , zu welchen nur die Inhaber der
Antheile , beziehungsweise nur die Inhaber der Genußscheine berufen werden , Beschluß
zu fassen. Auf die Gültigkeit der Beschlüsse dieser Versammlungen finden die vor¬
stehenden Bestimmungen Anwendung.

Abgesehen von diesen Bestimmungen , werden die Beschlüsse der Generalversammlung
durch einfache Stimmenmehrheit gefaßt . Bei Gleichheit der Stimmen oder wenn,
sofern ein Beschluß eine Dreiviertelmehrheit erfordert , ein Viertel gegen drei Viertel
der Stimmen steht, giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag . Die Wahlen
finden , falls gegen einen anderen vorgeschlagenen Abstimmungsmodus Einspruch er¬
hoben wird , durch Abgabe von Stimmzetteln relativer Stimmenmehrheit statt , so daß
diejenigen Personen als gewählt gelten , welche die meisten Stimmen erhalten haben;
bei Stimmengleichheit gilt der dem Lebensalter nach Aelteste als gewählt.

Das Protokoll der Generalversammlung wird notariell aufgenommen und ist außer
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von dem Notar nur durch den Vorsitzenden zu unterzeichnen . In dasselbe werden nur
die Resultate der Verhandlungen aufgenommen.

VI . Bilanz , Gewinnvertheilung und Reservefonds.

Artikel 35 . Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr , so daß per 31 . Dezember
jeden Jahres die Rechnung abgeschlossen und die Bilanz aufgestellt wird.

Das erste Geschäftsjahr endigt mit Ablauf des ersten nach der Errichtung der
Gesellschaft folgenden vollen Kalenderjahres.

Die Bilanz mit der Gewinn - und Verlustrechnung und mit einem den Ver¬
mögensstand und die Verhältnisse der Gesellschaft entwickelnden Bericht des Direk¬
toriums sowie mit dem von den Revisoren zu erstattenden Bericht muß der ordentlichen
Generalversammlung vorgelegt werden . Das Direktorium bestimmt , vorbehältlich der
Beschlußfassung der Generalversammlung , welche Abschreibungen auf das Gesellschafts¬
vermögen vorzunehmen sind , und wieviel für etwaige künftige Verwendungen zur
Erreichung der Zwecke der Gesellschaft zu reserviren ist. Die Generalversammlung
kann die von dem Direktorium bestimmten Beträge der Abschreibungen und der
Rücklagen durch ihre Beschlußfassung erhöhen , aber nicht vermindern . Durch die
Genehmigung der Bilanz abseilen der Generalversammlung wird dem Direktorium und
den Revisoren für den Inhalt der Bilanz und die derselben zu Grunde liegende
Geschäftsführung Entlastung ertheilt.

Artikel 36 . Der aus dem Jahresabschlüsse sich ergebende Reingewinn wird , wie
folgt , vertheilt;

a ) Zunächst wird eine Summe zur Bildung des Reservefonds verwendet,
welche so lange nicht unter 5pCt . des Reingewinnes betragen darf , bis der
Reservefonds 25 pCt . des Grundkapitals der Gesellschaft erreicht hat , be¬
ziehentlich wieder erreicht hat , wenn er angegriffen worden war . Dieser
Reservefonds darf nur zur Ergänzung des durch Verlust verminderten Gesell¬
schaftskapitals verwendet werden.

d) Alsdann erhalten die Antheile 5 pCt . auf die eingezahlten Beträge . Falls
der Reingewinn eines Jahres zur Deckung dieser Dividende nicht ausreicht,
erhalten die Antheile aus dem Gewinn des nächsten Jahres 5 pCt . auf die
eingezahlten Beträge zuzüglich der im Vorjahre nicht gezahlten Beträge und
so fort , jedoch ohne Zinsen aus die im Vorjahre nicht gezahlten Dividenden.
Der Anspruch auf die Nachzahlung wächst den Dividendenscheinen des
folgenden Jahres , beziehungsweise der folgenden Jahre zu und ist mithin
immer mit dem Dividendenschein des letzten laufenden Geschäftsjahres verbunden.

e ) Von dem verbleibenden Gewinne erhält die Kolonial -Abtheilung des Aus¬
wärtigen Amts zu Berlin 10 pCt . als die ihr vertraglich zustehende Gewinn¬
betheiligung.

ä ) Sodann erhält das Direktorium 10 pCt . als Tantieme vom gesammten
unter diesem Paragraphen zur Ausschüttung gelangenden Gewinn.

e) Der Ueberschuß wird unter alle Antheile und ausgegebenen Genußscheine gleich¬
mäßig vertheilt.

Artikel 37 . Ueber die Anlage der Reserven entscheidet das Direktorium . Die¬
selben können in den Geschäften der Gesellschaft angelegt werden.

VII . Auflösung der Gesellschaft.

Artikel 38 . Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft werden nach Tilgung
der Schulden und Deckung der Liquidationskosten zunächst die auf die Antheile ein¬
gezahlten Beträge nebst 5pCt . seit der letzten Auszahlung der Dividende gemäß

3*
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Artikel 36b zurückgezahlt. Von dem Ueberschuß erhält das zur Zeit des Eintritts derLiquidation im Amt gewesene Direktorium 10 pCt. als Vergütung für die gesammteLeitung der Liquidation, und der Rest wird auf die Antheile und die Genußscheine gleich¬mäßig vertheilt und ausgezahlt. Die Vertheilung darf nicht eher vollzogen werden, alsnach Ablauf eines Jahres von dem Tage an gerechnet, an welchem die Auflösung derGesellschaft unter Aufforderung der Gläubiger, sich bei ihr zu melden, in denGesellschaftsblättern bekannt gemacht worden ist. Bis zur Beendigung der Liqui¬dation verbleibt es bei der bisherigen Organisation der Gesellschaft und ihremGerichtsstände.
Eine theilweise Zurückzahlung des Gesellschaftskapitals an die Mitglieder unter¬liegt denselben Bestimmungen wie die Auflösung der Gesellschaft.

VIII . Bekanntmachungen.
Artikel 39. Die nach diesem Statut erforderlichen Bekanntmachungen müssen indem „Deutschen Reichs-Anzeiger", einer in Brüssel und einer in Hamburg erscheinendenZeitung und sollen außerdem in solchen anderen Zeitungen erfolgen, welche das Direk¬torium im Interesse der Mitglieder der Gesellschaft für angemessen hält. Ein darübergefaßter Beschluß soll in den zur Zeit bestimmten Gesellschaftsblättern veröffentlichtwerden.
Die Gesellschaft soll außerdem allen Inhabern von Antheilen, welche ihreAdressen bei der Gesellschaft angeben, schriftliche Mittheilung über die Anberaumungvon Generalversammlungen machen.
Diese Mittheilung ist durch gewöhnlichen, frankirten Brief zu bewirken. Hierbeiist davon auszugehen, daß ein solcher Brief innerhalb 48 Stunden nach der Aufgabezur Post in die Hände des Adressaten gelangt.

IX . Aufsichtsbehörde.
Artikel 40. Die Aufsicht über die Gesellschaft wird von dem Reichskanzler geführt.Derselbe kann zu dem Behuf einen Kommissar bestellen. Die Aufsicht erstreckt sichauf die statutenmäßige Führung der Geschäfte für die Erreichung des Gesellschafts¬zwecks.
Der von dem Reichskanzler bestellte Kommissar ist berechtigt, an jeder Ver¬handlung des Direktoriums und jeder Generalversammlungtheilzunehmen, von demDirektorium jederzeit Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen,auch die Bücher und Schriften derselben einzusehen sowie auf Kosten der Gesellschaft,wenn dem Verlangen der dazu berechtigten Mitglieder der Gesellschaft(Art. 32) nichtentsprochen wird, oder aus sonstigen wichtigen Gründen eine außerordentliche General¬versammlung zu berufen.

Artikel 41. Der Genehmigung der Aufsichtsbehörde sind die Beschlüsse der Ge¬sellschaft unterworfen, nach welchen eine Aenderung oder Ergänzung des Statuts er¬folgen, das Grundkapital theilweise zurückgezahlt, die Gesellschaft aufgelöst, ,mit eineranderen vereinigt oder in ihrer rechtlichen Form umgewandelt werden soll. rc.
24. Allerhöchste Verordnung , betr. das Bergwesen in Deutsch-

Gstafrika.
Born 19. Januar 1899. (Kol.-Bl . S . 117.)

Auf Grund des 8 77 der Allerhöchsten Verordnung, betreffend das Bergwesenin Deutsch-Ostafrika vorn 9. Oktober 1898 (R. G. Bl ., S . 1045) , wird hierdurchbestimmt:
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Der Gouverneur von Deutsch-Ostafrika wird beauftragt, bis auf Weiteres die in
der vorerwähnten Allerhöchsten Verordnung der Bergbehörde zugewiesenen Geschäfte
wahrzunehmen und über Beschwerden zu entscheiden.

Berlin , den 19. Januar 1899. Der Reichskanzler.
Fürst von Hohenlohe.

25. Allerhöchste Mrdre, betreffend den militärischen Rang der
Livilbeamten in Deutsch-Gstafrika.
Vorn 20. Januar 1899. (Kol.-Bl . 1899. S . 83.)

Nachdem mit der fortschreitenden Entwickelung des ostafrikanischen Schutzgebietes
der Wirkungskreis der Civilverwaltung gegenüber den Ausgaben der Schutztruppe eine
bestimmtere Abgrenzung erfahren hat, will Ich in Abänderung Meiner Erlasse vorn
3. Juni 1891 und 30. September 1892 von der Verleihung eines militärischen
Ranges an Meine Beamten in Deutsch-Ostafrika für die Zukunft absehen.

Sie haben hiernach das Weitere zu veranlassen.
Gegeben Berlin , den 20. Januar 1899. gez. UNlheliii.

1. 1k,.

gez. Fürst v. Hohenlohe.

26. Beschluß des Rolonialraths, betreffend Unterstützung der
Missionsschulen.
Vom 28. Januar 1899.

Der Kolonialrath hat in seiner Sitzung vom 26. Oktober v. Js . folgenden Be¬
schluß gefaßt:

„Im Anschluß an seinen Beschluß vom 23. Oktober 1896 empfiehlt der
Kolonialrath der Regierung, darauf hinzuwirken, daß allen in den Kolonien
bereits bestehenden oder noch zu errichtenden Schulen, unbeschadet ihrer be¬
sonderen Eigenart und Selbständigkeit, auf Grund eines im Einvernehmen
mit den Missionen aufzustellenden Lehrplanes über den deutschen Unterricht,
auf ihren Antrag ein Regierungszuschuß gegeben werde."

Indem ich anheimstelle, den diesseitigen Standpunkt aus meinen Erklärungen in
der gedachten Sitzung zu entnehmen(vergl. das Protokoll), bitte ich, soweit es die
Mittel des Schutzgebiets gestatten, entsprechende Beträge zur Unterstützung der Missions¬
schulen in den nächsten Etat einzustellen oder über die der Einstellung etwa noch ent¬
gegenstehenden Bedenken zu berichten.

Berlin , den 20. Januar 1899. Auswärtiges Amt, Kolonialabtheilung.
gez. v. Buchka.

27. Verordnung des Aaiserlichen Gouverneurs von Aamerun, be¬
treffend die Bekämpfung der btemileia vasiatrix.

Vom 6. Februar 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur verordnet hiermit wie folgt:
Z 1. Die Einfuhr von Kasfeepstanzen in das Schutzgebiet ist verboten. Die

Einfuhr von Kaffeesaat ist gestattet, dieselbe ist jedoch sofort der in § 4 bezeichneten
Behörde zur Desinfektion zu übergeben.
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8 2 . Die Desinfektion kann nach dem Ermessen des Kaiserlichen Gouverneursunterbleiben , wenn der Empfänger der Kaffeesaat ein Attest des Konsulats des be¬treffenden Ausfuhrlandes über den Gesundheitszustand der Kaffeepflanzungen in dembetreffenden Lande beibringt.
tz 3 . Der Empfänger hat die betreffende Behörde , nach Möglichkeit , frühzeitigvon der bevorstehenden Ankunft von Kaffeesaat zu benachrichtigen.
§ 4 . Die Desinfektion der Kaffeesaat wird durch den Leiter des botanischenGartens in Victoria bezw . dessen Stellvertreter vorgenommen.
8 5 . Die Einfuhr von Kaffeesaat kann demnach nur über Victoria stattfinden.Der Leiter des botanischen Gartens bezw . dessen Stellvertreter bestimmt denRaum , in welchem die Saat bis nach ersolgter Desinfektion oder im Falle des ß 2bis nach der Entscheidung des Kaiserlichen Gouverneurs zu lagern ist.
8 6 . Für die Desinfektion ist eine Gebühr von 5 Mark per Kilogramm zu ent¬richten.
8 7. Wer den Bestimmungen dieser Verordnung vorsätzlich zuwiderhandelt , wirdmit Geldstrafe bis zu 5000 Mark oder Gefängniß bis zu 3 Monaten bestraft.ß 8 . Wird die Zuwiderhandlung aus Fahrlässigkeit begangen , so wird sie mitGeldstrafe bis zu 2000 Mark bestraft.
Diese Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft.
Kamerun , den 6 . Februar 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.
In Vertretung:

(Unterschrift .)

28 . Runderlaß des Kaiser !. Gouverneurs von Deutsch-Gstafrika,
betr . die ärztlichen Gebühren bei Schisfsuntersuchungen.

Vorn 10 . Februar 1899.

Veranlaßt durch eine diesbezügliche von Seiten eines Bezirksamts hierher ge¬richtete Anfrage , weise ich zur Vermeidung jeglichen Zweifels darauf hin , daß die im8 2 der Quarantäneordnung vom 15 . 2 . 96 für die gesundheitspolizeiliche Unter¬suchung eines Schiffes vom Schiffer zu erhebende Gebühr von 16 Rupies der Bezirks¬kasse zuzuführen ist und nicht etwa ein besonderes Honorar für den mit der Unter¬suchung des Schiffes betrauten Arzt bildet.
Den Schiffern der Eingeborenen -Fahrzeuge (Dhaus ) wird diese Gebühr erlassen.

Der Kaiserliche Gouverneur.
In Vertretung:

gez. v. Natzmer.

29 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Gst¬
afrika , betr . Pfandverträge.

Vom 13 . Februar 1899.

Unter den Eingeborenen des Schutzgebietes ist es vielfach Sitte , in Fällen , indenen ein Pfand zur Sicherheit einer Schuldsorderung bestellt wird , zu vereinbaren,daß , falls das Pfand nicht binnen einer bestimmten Frist seitens des Schuldners ein¬gelöst werden sollte , das Pfand ohne Rücksicht auf seinen Werth dem Gläubigerzu Eigenthum verfallen soll.
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Derartige Verträge sind der Regel nach unmoralisch und werden in den weitaus

meisten Fällen nur um deswillen abgeschlossen, um strafbare Wuchermanipulationen

zu verschleiern.
Ich ersuche daher die Bezirksämter rc. , Anträgen auf gerichtliche Beurkundung

derartiger Verträge bis auf Weiteres nicht mehr zu entsprechen.
Klagen aus solchen Pfandverträgen sind sorgfältig daraufhin zu prüfen , inwie¬

weit der Werth des dem Gläubiger zugesagten Pfandes dem Werthe des dem Schuldner

von dem Gläubiger gewährten Kredites entspricht.

Dar - es - Salum , den 13 . Februar 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur.

In Vertretung:

gez. v. Nahm er.

30 . Runderlatz des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika,

betreffend die Erhebung einer Gewerbesteuer nebst den dazu

erlassenen Ausführungsbestinunungen.
Vom 22 . Februar 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 430 .)

In der Anlage übersende ich die zum 1. April d. I . in Kraft tretende Ver¬

ordnung , betreffend die Erhebung einer Gewerbesteuer , nebst den dazu erlassenen Aus-

sührungsbeftimmungen mit dem Ersuchen , umgehend für die ordnungsmäßige Ver¬

öffentlichung der Verordnung Sorge tragen zu wollen.
Eine Suaheli -Uebersetzung folgt mit nächster Gelegenheit.

Dar - es - Salum , 22 . Februar 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.

Aussührungs -Bestimmungen für die Veranlagung zur Gewerbesteuer.

Zu §8 1— 3 . Bis zum 15 . März d. I . und für die Folge alljährlich bis 31 . De¬

zember haben die Bezirksgerichte Dar -es-Saläm und Tanga Auszüge aus dem Handels¬

register zu fertigen und diese den betreffenden Bezirksämtern zu übersenden ; gleichzeitig

fertigen die Bezirksämter Auszüge aus ihren Handelsregistern an . Diese Listen , mit einem

durch die lokalen Verwaltungsbehörden zu fertigenden Anhange , enthaltend die

nicht im Handelsregister eingetragenen Kolonialgesellschaften und die Plantagen-

unternehmungen , sind vor Beginn der Einschätzung bei der zuständigen lokalen Ver¬

waltungsbehörde 14 Tage öffentlich auszulegen.
Zu Z 4 . Auf Grund dieser Auszüge erfolgt die Ausstellung der Steuerlisten durch die

Einschätzungskommijsionen . In die Steuerlisten ist das Anlage - und Betriebskapital
jedes Gewerbetreibenden und der Ertrag des Gewerbes schätzungsweise einzutragen.

Die Berechnung des Ertrages erfolgt in der Weise, daß
1. sämmtliche Betriebsunkosten und die Abschreibungen , die einer angemessenen

Berücksichtigung der Werthverminderung entsprechen , in Abzug gebracht werden.
2 . Die aus den Betriebseinnahmen bestrittenen Ausgaben für Verbesserungen

und Geschäftserweiterungen sowie für den Unterhalt des Gewerbetreibenden und seiner

Angehörigen zugerechnet werden.
Das Anlage - und Betriebskapital umfaßt die sämmtlichen , dem betreffenden Ge¬

werbebetriebe gewidmeten Werthe . Hierzu gehören die Maschinen , Werkzeuge -,

Arbeits - und Lastthiere , Vorräthe , Barvermögen und Werthpapiere , Gebäude , soweit
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sie für gewerbliche Zwecke benutzt werden , Einrichtungen über Nutzbarmachung vonElementar -Krästen rc.
Unter Zugrundelegung des nach Vorstehendem ermittelten Anlage - und Betriebs¬kapitals bezw . Ertrages des Gewerbes haben die Einschätzungkommissionen die gemäßß 2 der Gewerbesteuer -Verordnung zu erhebenden Steuersätze festzusetzen und in die

Steuerlisten einzutragen.
Im Rechnungsjahre 1899 ist das Erträgniß der Steuer mit 75 000 Rupien in

Ansatz gebracht . Um diesen Betrag aufbringen zu können , müssen die einzelnen Steuer¬bezirke mindestens abliefern:

Da durch die Rechtsmittel , Abgänge , Steuererlasse im Laufe des Steuerjahres
Steuerausfälle eintreten , so müssen zur Garantie des im Etat angesetzten Steuersollsdeu von den einzelnen vorerwähnten Bezirken aufzubringenden Summen von vornherein20 pCt . zugeschlagen werden.

Diese Vertheilnng würde somit als erste Grundlage zur Einschätzung der Steuer¬pflichtigen und Erhebung der Jahresbeträge dienen . Gewerbetreibende , welche nachBeginn der jährlichen Veranlagung einen Betrieb eröffnen , sind durch den Vorsitzendender Einschätzungskommission nach der Höhe des muthmaßlichen Ertrages , bezw . Anlage-und Betriebskapitals der entsprechenden Steuerklasse zuzuweisen.
Die Einschätznngskommissionen treten alljährlich im Januar zusammen , für dasmit 1 . April d . I . beginnende erste Stenerjahr jedoch sofort nach Eingang dieserAusführungs -Vorschriften bei den einzelnen Verwaltungsbehörden.
Jedes Bezirksamt oder selbständige Bezirksnebenamt ernennt eine besondere

Einschätzungkommission . Die Kommission besteht aus dem Zollbeamten , einem deutschenund zwei farbigen Kaufleuten oder Gewerbetreibenden unter dem Vorsitz des betreffendenVorstehers des Bezirksamtes bezw . Nebenamtes oder dessen Stellvertreters.
Falls deutsche Kaufleute nicht ortsanwesend , bleibt es dem Ermessen des Vor¬

sitzenden vorbehalten , aus der Zahl der am Orte wohnenden farbigen Bevölkerung einegeeignete Persönlichkeit in die Kommission zu berufen.
Die Kommission ist beschlußfähig , wenn mindestens 3 Mitglieder einschließlich desVorsitzenden zugegen sind . Wenn auf zweimalige Einladung hin kein Mitglied er¬scheint, so ist die Vertheilung der Steuern von dem Vorsitzenden allein vorzunehmen.Diese Bestimmung ist den Kommissionsmitgliedern bekannt zu geben.
Vor dem Eintritt in die Verhandlung hat der Vorsitzende die Mitglieder in ent¬sprechender Weise auf die Bedeutung ihrer Thätigkeit hinzuweisen und sie zu gewissen¬hafter unparteiischer Pflichterfüllung sowie Amtsverschwiegenheit zu ermähnen . Bei

Stimmengleichheit ist für die Abstimmung die Stimme des Vorsitzenden ausschlag¬gebend . Der Geschäftsbezirk und die Thätigkeit jeder einzelnen Einschätzungskommissionerstreckt sich auf den Gebietsbereich derjenigen lokalen Verwaltungsbehörde , an derenSitze die Kommission zusammentritt.
Die Ober -Einschätzungskommission , der die Entscheidung der Rechtsmittel überdie Steuerfestsetzung der Einschätzungskommission obliegt , wird durch den KaiserlichenGouverneur ernannt.

Bagamoyo
Tanga

20 000 Rupien

Pangani .
Mikmdani
Saadani .
Lindi . .

Kilwa . . .
Dar - es-Saläm

12 000
12 000
10 000
8 000
5 000
4 000
4 000
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Sie setzt sich außer dem Vorsitzenden zusammen aus 2 Beamten , 1 europäischen
und 3 nicht europäischen Gewerbetreibenden , von denen einer ein Goanese sein soll.

Zu § 8 . Die Zahlung der Steuer hat stets an dein Orte zu erfolgen , an dem die
Handelsgesellschaft bezw . das Handwerk betrieben wird.

Beim Vorhandensein von Zweigniederlassungen (Filialen ) in den ver-
schiedenene Steuerbezirken erfolgt deren Besteuerung durch die betreffenden einzelnen
Steuerbezirke selbst, ganz unabhängig von einander.

Wird ein Betrieb durch Tod oder Krankheit des Inhabers , Brandunglück , Ueber-
schwemmung oder sonstige Ereignisse geschädigt , so kann die Steuer ermäßigt oder

ganz erlassen werden . Der Antrag ist beim Vorsitzenden der Einschätznngskommission
einzureichen , die Entscheidung selbst liegt in den Händen der Kommission.

Steuerpflichtige , welche bei der Veranlagung Übergängen oder steuerfrei geblieben

sind, ohne daß eine strafbare Hinterziehung der Steuer stattgefunden hat , sind zur
Nachentrichtung der Steuer verpflichtet.

Diese erstreckt sich auf die drei Steuerjahre zurück, welche dem Steuerjahre , in

dem die Verkürzung festgestellt worden ist, vorausgegangen sind . Kann der Beginn
des Gewerbebetriebes nachträglich glaubhaft gemacht - werden , so wird das Dreifache
der nicht zur Erhebung gelangten Gebühr eingezogen werden.

Die Verpflichtung zur Zahlung der Nachsteuer geht auf die Erben über , jedoch

nur bis zur Höhe ihres Erbtheils.
Die Veranlagung der Nachsteuer erfolgt einheitlich für den ganzen Zeitraum,

auf welchen sich die Verpflichtung erstreckt, nach den Vorschriften dieser Verordnung
durch die Einschätzungskommission.

Zu § 11 . Bei jeder Errichtung eines neuen Ladens oder bei Verlegung eines

Ladens nach einem anderen Orte außerhalb des Steuerbezirks ist diese Gebühr fällig.
Mit Erhebung der Gewerbesteuer kommt die bisher von den Schankwirthen entrichtete
Schanksteuer in Wegfall.

Zu H 9 . Zu den Wirthschaftsbetrieben Farbiger , die nicht alkoholische Getränke
europäischen Ursprungs verschenken , sind diejenigen Araber , Beludschen , Ein¬

geborenen rc. zu rechnen , welchen ein Ausschank von Getränken (Kaffee , Scherbet,
Tembo rc.) gestattet ist.

Die von den Eingeborenen betriebene Hausindustrie (Matteuflechterei , Holz¬

schnitzerei rc.) ist, falls sie in größerem Umfange d. h. nicht nur durch Familien-
mitglieder (wohl aber durch Hörige ) stattfindet , für die unterste Steuerstufe einzu¬
schätzen. Die gleiche Vergünstigung ist im Allgemeinen den eingeborenen Handwerkern
zu gewähren . Dagegen können höher veranlagt werden : die Silberfundis sowie die
indischen und Lanianen -Handwerker rc., wenn sie auch über einen offenen Laden nicht

verfügen , sondern ihre Produkte vor oder in ihren Werkstätten in Schaukästen rc.

zum Verkauf feil bieten.
Zu Z 10 . Hausirer , welche den Verkauf von Thieren , Fellen , ethnographischen

Gegenständen rc. gewerbsmäßig betreiben , haben bei Lösung des Erlaubnißscheines
neben der Gebühr des Z 11 der Steuer -Verordnung die Gewerbesteuer sofort zu ent¬
richten . Zuständig für Ausstellung des Erlaubnißscheines ist nach abgelaufener Gültig¬
keitsdauer jedes in Anspruch genommene Bezirksamt bezw. Nebenamt , falls der Hausirer
über einen festen Wohnsitz nicht verfügt.

Der von den Missionen etwa ausgeübte Verkauf von Früchten , Milch rc., ist

vorläufig als ein Handelsgeschäft nicht anzusehen und der Besteuerung daher nicht
unterworfen.

Die Beitreibung rückständiger Steuerbeträge erfolgt im Wege des Verwaltungs¬
Zwangsverfahrens nach vorangegangener Mahnung des Zahlungssäumigen . Im Falle
fruchtloser Pfändung ist die Niederschlagung der Steuer anzuordnen.
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Zu § 15 . Die Grenzen dieser Bezirke sind im Runderlaß vom 24 . Oktober1897 , betreffend Abgrenzung der einzelnen Bezirke in Deutsch-Ostasrika festgesetzt.
Dar - es - Salüm , den 22 . Februar 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur,
gez. Liebert.

31 . Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Äidwestafrika , betr. Kreditgewährung an Eingeborene.

Vom 23 . Februar 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , L . 269 . »
1. Um den Betheiligten Zeit zu gewähren, sich in die neue Regelung der Dinge

zu finden , setze ich die Verordnung vom 1. Januar 1899 , betreffend Kredit-
gewährens an Eingeborene , bis auf Weiteres außer Kraft.

2. Die Einklagung in Frage stehender Schulden kann daher wieder erfolgen,
indessen lediglich gegen den betreffenden Schuldner selbst, nicht aber gegen den Kapitän
oder den ganzen Eingeborenen-Stamm . Die für derartige Klagen zuständigen Be¬hörden sind die Bezirkshauptmannschaften, gegen deren Entscheidung, bei einem Objekt
über 500 Mark , eine Berufung an das Gouvernement zulässig ist.

3. Da die heimathliche Civilprozeß -Ordnung sowie das materielle bürgerlicheRecht den Eingeborenen gegenüber nicht gültig sind, kann der entscheidendeBeamtenur sinngemäß nach demselben Verfahren. Seine Thätigkeit wird daher mehr eine
zwischen beiden Parteien vermittelnde sein müssen. Außerdem hat derselbe zu-
trefsendenfalles die in den Schutzverirägen vorgeschriebenen eingeborenen Beisitzermit heranzuziehen.

4. Die Festsetzung von Gebühren für derartige Rechtsfälle bleibt vorbehalten.5. Wann und in wie weit die Verordnung vom 1. Januar d. Js . wieder inKraft gesetzt werden wird , hängt von dem eintretenden Bedürfniß ab. Vor ungerecht¬
fertigtem Kreditgeben an Eingeborene kann daher nur dringend gewarnt werden.

Windhoek , den 23. Februar 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Leutwein.

32 . Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ost¬
afrika, betr. den Handel mit Bienenwachs.

Vom 24 . Februar 1899.

In der Anlage übersende ich eine Verordnung , betreffend den Handel mit Bienen¬wachs, mit dem Ersuchen, den Inhalt derselben im Interesse der am Handel mit
Bienenwachs betheiligten Personen thunlichst weit bekannt zu machen.

Zum 1. Januar 1900 sehe ich einem Berichte darüber entgegen, welche Wirkungdie Verordnung ausübt . Die Grenzbezirke haben, falls es erforderlich erscheint,
eventuell schon früher zu berichten, um gegebenenfalls Aussetzung einiger Bestimmungender Verordnung zu erlangen, damit vorgebeugt wird , daß der Bienenwachshandelsich nach den angrenzenden Ländern hinüberzieht.

Der Zweck dieser Verordnung , welche von den kaufmännischen Kreisen gutgeheißen
wird , ist, die Handeltreibenden vor weiteren großen Verlusten zu bewahren, die sie

r> Vergl . Deutsches Kol .-Bl . 1899 , S . 232.
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nach den bisherigen Erfahrungen meist bei dem Handel mit dem vielfach verfälschten
Bienenwachs gehabt haben.

Um die Produktion des Bienenwachses thunlichst zu heben , weise ich die Dienst¬

stellen an , das den Bestimmungen der Verordnung entsprechende Bienenwachs als

Steuer anzunehmen zu einem Küsten - Handelswerth von ' /s Rupie pro Ratel

(35 Ratel — 1 Frasila ) . Seitens der inneren Stationen müßten die Trägerkosten

hierauf noch in Anrechnung gebracht werden , unter der Berechnung , daß ein Träger

2 Frasila Bienenwachs tragen kann.

Dar - es - Salum , den 24 . Februar 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.

33 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-

Ostafrika , betreffend den Handel mit Bienenwachs.
Vom 24 . Februar 1899.

Z 1. Jede dem eigentlichen Gewinnungszwecke fernliegende , absichtliche Ver¬

fälschung des Bienenwachses durch Beimengung von Harz , Sand , Rindenstücken , Mehl,
Kalk oder sonstigen fremdartigen Körpern ist verboten.

H 2 . Das in runden oder länglichen Broten in den Handel kommende Bienen¬

wachs soll derartig durch Bruch oder Schnitte getheilt werden , daß der Inhalt genau

festzustellen ist. So z. B.

Die Brote dürfen an der unteren Seite , an welcher sich die fremdartigen Stoffe

Leim Schmelzen sammeln , nicht mehr wie l /̂s bis 2 Centimeter Verunreinigung
zeigen.

8 3 . Verfälschtes und an der Küste in den Handel gebrachtes , nicht gemäß

den Bestimmungen des 8 2 gebrochenes oder zertheiltes Bienenwachs ist, wo es ge¬

funden wird , durch die amtlichen Behörden mit Beschlag zu belegen.
ß 4 . Gewerbsmäßige Käufer und Verkäufer des im 8 3 näher bezeichneten

Bienenwachses werden mit Geldstrafen bis zu 1000 Rupien bestraft , an deren Stelle

im Unvermögensfalle Freiheitsstrafe tritt . »
8 5 . Vergehen gegen den 8 1 dieser Verordnung wird mit Geldstrafe bis zu

1000 Rupien bestraft , daneben kann auf Gefängniß bis zu 2 Monaten erkannt werden.

8 6 . Diese Verordnung tritt mit dem 1. Mai dieses Jahres in Kraft.

Dar - es - Salum , den 24 . Februar 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.
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34 . Verordnung , betr . die Regelung der Maße und Gewichte
in Deutsch-Ostafrika.

Vom 1 . März 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 229 .)
§ 1. Für Maß und Gewicht sollen in Deutsch -Ostafrika nebeneinander dasdeutsche Maß - und Gewichtssystem und das einheimische Maß - und Gewichtssystemin Anwendung kommen.

2 . Bei Anwendung des einheimischen Maß - und Gewichtssystems sollen ent¬sprechen : bei Längenmaßen:

das Schibiri — 22,86 Centimeter
- Mono - - 2 Schibiri - - 45,72
- Pima — 4 Mikono — 1,829 Meter
- Doti — 2 Pima — 3,658

bei Hohlmaßen:

das Kibäba — 0,8 Liter
- V2 Kibaba — 0,4 -
- 1/4 Kibaba — 0,2 -
- Pischi — 3,20 -

bei Gewichten:

das Wakia — 28,35 Gramm
- Ratet — 16 Wakia — 453,6
- Mau — 3 Ratel — 1,36 Kilogramm
- Frasila -- 35 Ratel - --- 15,876

Z 3 . Den vorstehenden Bestimmungen entsprechende Maß - und Gewichtsstückedes einheimischen Systems sollen in den Bezirksämtern öffentlich zur Benutzung fürVergleichszwecke ausgestellt werden und käuflich erhältlich sein.
Z 4 . Wer im Verkehr Maß - und Gewichtsstücke verwendet , welche den vor¬stehenden Bestimmungen nicht entsprechen , wird , sofern nicht die Zuwiderhandlung durcheine schwerere Strafe nach Maßgabe der Gesetze bedroht ist, mit Geldstrafe bis zu100 Mark oder mit Haft bis zu vier Wochen bestraft . Neben der Geldstrafe oderHaft ist auf Einziehung der vorschriftswidrigen Maße und Gewichte zu erkennen.Unbeabsichtigte Abweichungen bis eins vom Hundert bleiben straffrei,tz 5 . Diese Verordnung tritt in den Küstenbezirken am 1. April 1899 in Kraft.Die Inkraftsetzung in anderen Bezirken oder Theilen von Bezirken bleibt vorbehalten.
Dar - es - SalLm , den 1. März 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur,
gez. Liebert.

35 . Runderlaß des kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Ostafrika , betr . Behandlung von Strafthaten aus der Zeit

vor der deutschen Schutzherrschaft.
Vom 1 . März 1899.

Es wird hiermit in Erinnerung gebracht , daß wegen Strafthaten , die vor derErklärung der deutschen Schutzherrschaft verübt worden sind , nur dann einzuschreiten
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ist, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Ruhe, Ordnung und Sicherheit unbedingt
erforderlich ist. Ueber das in solchen Fällen Veranlaßte ist mir zu berichten und so¬
weit ein Aufschub angängig, die Genehmigung zur Durchführung des Strafverfahrens
vorher bei mir einzuholen.

Es hat daher der Regel nach eine Bestrafung nur zu erfolgen, wenn die That
nach Errichtung der dortigen Verwaltung bezw. nach dem 1. Januar 1891 begangen
und Verjährung gemäß Z 67 St . G. B . nicht eingetreten ist.

Dar -es -Salum , den 1. März 1899. Der Kaiserliche Gouverneur.
gez. Liebert.

36. Zusatz zu der Verordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns
der Marshallinseln vorn August ^887, betreffend das Kredit¬

geben an Eingeborene.
Vom 7. März 1899.

Der ß 2 der Verorduung vom 14. August 1887/ ) betreffend das Kreditgeben an
Eingeborene erhält folgende Fassung.

Auf Autrag kann gestattet werden, daß Eingeborenen in Nothfällen, wie bei un¬
aufschiebbaren Schiffsausbesserungen, Verproviantirungenrc., desgleichen, daß Eingebo¬
renen, welche als Händler in einem Kontokorrentverhältnißzu einer Firma stehen,
Kredit gewährt wird, und zwar in letzterem Fall auch ohne Beschränkung des
Betrages.

Jaluit , den 7. März 1899. Der Kaiserliche Landeshauptmann.
gez. Brandeis.

37. Bekanntmachung des Auswärtigen Amts , Kolonial -Abtheilung,
betreffend die Deutsch-Gstafrikanische Gummi -Handels - und

Plantagen -Gesellschaft.
Vom 23 . März 1899 . (Kol .-Bl . 1899 S . 363/64 . !

In Gemäßheit des Z 8 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen
Schutzgebiete(R. G. Bl . 1888, S . 75), wird Nachstehendes veröffentlicht:

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 23. März 1899 beschlossen:
der Deutsch -Ostafrikanische Gummi -Handels - und Plantagen -Gesell-

schaft auf Grund ihres vom Reichskanzler genehmigten Gesellschaftsvertrages die
Fähigkeit beizulegen, unter ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigenthum und andere
dingliche Rechte an Grundstücken zu erwerben, Verbindlichkeiten einzugehen, vor Gericht
zu klagen und verklagt zu werden.

Auszug aus dem Gesellschaftsvertrag.
Die unter dem Namen Deutsch-Ostafrikanische Gummi-Handels und Plantagen-

Gesellschaft errichtete Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin. Die Dauer derselben ist
nicht beschränkt. Der Zweck der Gesellschaft ist, in Ostafrika Grundbesitz zu erwerben
und zu verwerthen, Handel mit Gummi und sonstigen Produkten, Land und Plantagen-
wirthschaft, namentlich Gummiplantagen, auch gewerbliche Unternehmungen und andere
Handelsgeschäfte, welche damit in Verbindung stehen, zu betreiben.

Z Vergl . Deutsche Kolonial -Gesetzgebunc; I, ',S . 626.
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Die Organe der Gesellschaft sind der Verwaltungsrath und die Hauptversamm¬lung . Die erforderlichen Bekanntmachungen werden im „Reichs -Anzeiger " veröffentlicht.Fristen , welche in Bekanntmachungen angegeben werden , laufen von dem Tage , anwelchem das betreffende Stück des „Reichs -Anzeigers " ausgegeben wird , diesen Tagmit eingerechnet.
Das Grundkapital beträgt 150 000 Mark und ist in 300 Antheile zu je 500Mark getheilt . Dasselbe ist voll gezeichnet und zur Hälfte des Nennwerthes bareingezahlt . Die Urkunden über die Antheile lauten auf den Namen . Die Zeichnerder Antheile und deren etwaige Rechtsnachfolger bilden die Gesellschaft . DieAntheile sind untheilbar ; sie haben die Eigenschaft der beweglichen Sachen.Einzelne Mitglieder können nicht auf Theilung des Gesellschaftsvermögens klagen.Die Uebertragung von Antheilen kann nur durch schriftliche, den Erwerber nachNamen und Wohnort bezeichnende Abtretungserklärnngen erfolgen . Gegenüber derGesellschaft ist die Uebertragung erst wirksam , nachdem sie ihr seitens des Ver-äußerers schriftlich angezeigt worden ist und der Erwerber unter Einreichung des An¬theilscheins die Umschreibung desselben auf seinen Namen im Antheilsbuch erwirkt hat.Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern nur das Gesell-

schaftsvermogen . Der Zeichner eines Antheils ist für die Zahlung des vollen Nenn¬betrages desselben unbedingt verhaftet . Ueber die Vollzahlung hinaus haben die Mit¬glieder der Gesellschaft keine Verpflichtung.
Die Urkunden über die Antheile werden erst nach Einzahlung des vollen Nenn¬betrages ausgehändigt . Ueber die Theilzahlungen wird auf einem Jnterimsscheine quittirt.Durch Zeichnung oder Erwerb von Antheilen oder Jnterimsscheinen unterwerfensich die Mitglieder für alle Streitigkeiten mit der Gesellschaft aus dem Gesellschafts-verhältnisfe dem in Berlin zuständigen Gerichte.
Der Verwaltungsrath vertritt die Gesellschaft nach außen in allen Rechtsgeschäftenund sonstigen Angelegenheiten derselben einschließlich derjenigen , welche nach den Gesetzeneine Spezialvollmacht erfordern . Der Verwaltungsrath führt die Verwaltung selbst-ständig , soweit nicht nach diesen Satzungen die Hauptversammlung mitzuwirkenhat . Gegen dritte Personen hat eine Beschränkung des Verwaltungsraths keinerechtliche Wirkung . Urkunden und Erklärungen des Verwaltungsraths sind für dieGesellschaft verbindlich , wenn sie unter der Firma der Gesellschaft von mindestens zweiMitgliedern unterschrieben sind.
Die Hauptversammlung vertritt die Gesammtheit der Gesellschafter . Ihre Be¬schlüsse und Wahlen sind für alle Mitglieder verbindlich . In der Hauptversammlungberechtigt jeder Antheil zu einer Stimme . Nach jedem Geschäftsjahr findet eineordentliche Hauptversammlung vor Ablauf des Monats Dezember statt . Eine außer¬ordentliche Hauptversammlung wird berufen:
a ) wenn über die Auflösung der Gesellschaft oder deren Verschmelzung miteiner anderen Gesellschaft oder die Umwandlung ihrer rechtlichen Form zu beschließen ist;d ) wenn Mitglieder , welche zusammen wenigstens den dritten Theil der Antheilebesitzen, die Einberufung fordern und den Verwaltungsrath zur Vorlage an die Haupt¬versammlung einen formulirten Antrag einreichen , welcher innerhalb der Zuständigkeitder Hauptversammlung liegt;
e) wenn der Verwaltungsrath aus besonderem Anlaß die Einberufung beschließt.In der ordentlichen Hauptversammlung werden die Bilanz mit der Gewinn - undVerlustrechnung sowie der Verwaltungsbericht zur Kenntniß und etwaigen Erörterunggebracht und wird über die Genehmigung der Bilanz sowie die damit der Verwaltungzu ertheilende Entlastung Beschluß gefaßt . Außerdem steht der ordentlichen Hauptver¬sammlung der Beschluß über jede Vorlage zu, welche nicht der außerordentlichen Haupt¬versammlung überwiesen ist, insbesondere:
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a) über die Aufnahme von Anleihen,
b) über Aenderungen und Ergänzungen der Satzungen, insbesondere Aenderungen

und Erweiterungen des Zwecks der Gesellschaft.
Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden

das Vermögen nach Verhältniß der auf die Antheile geleisteten Einzahlungen unter
die Mitglieder vertheilt.

Die Aussicht über die Gesellschaft wird vom Reichskanzler ausgeübt. Der Ver¬
treter der Aufsichtsbehörde ist berechtigt, an jeder Versammlung des Verwaltungsraths
theilzunehmen, von dem Verwaltungsrath jederzeit Bericht über die Angelegenheiten
der Gesellschaft zu verlangen, auch die Bücher und Schriften derselben einzusehen
sowie auf Kosten der Gesellschaft, wenn dem Verlangen der dazu berechtigten Mitglieder
der Gesellschaft nicht entsprochen wird, oder aus sonstigen wichtigen Gründen eine
außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Der Genehmigung der Aufsichts¬
behörde sind insbesondere unterworfen:

a) die Aufnahme von Anleihen,
d) die Beschlüsse der Gesellschaft, nach welcher eine Aenderung oder Ergänzung

der Satzungen erfolgen, die Gesellschaft ausgelöst, mit einer anderen vereinigt oder in
ihrer rechtlichen Form umgewandelt werden soll.

Berlin , den 16. Mai 1899.
Auswärtiges Amt, Kolonial-Abtheilung.

Im Auftrage:
Hellwig.

Z8. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Vstafrika
an sämmtliche Dienststellen der Kolonie, betreffend die Schonung

des Wildstandes.
Vom 28. März 1899.

Mit Bezug auf Z 6 der Verordnung betreffend die Schonung des Wildslandes
vom 17. Januar v. I . und auf den-Runderlaß J .-Nr. 1528 vom 3. März v. I.
ersuche ich die Dienststellen, ein schärferes Augenmerk darauf zu richten, daß die gegen
Zahlung der Schußprämien abzuliefernden Löwen- und Leopardenfelle frisch, wie mit
Kopf, Zähnen und unversehrten Klauen zur Ablieferung gelangen.

Falls ein Fell durch übermäßig zahlreiche Schußlöcher, Speer- oder Messerstiche
für den Verkauf unbrauchbar gemacht ist, so ist der Werth des Felles (5 bezw. 3 Rupien)
von der Schußprämie in Abzug zu bringen.

Es liegt nicht in meiner Absicht, die ausgeworfenenSchußprämien rückgreifend
für Raubthiere zu bewilligen, die vor längerer Zeit erlegt worden sind.

Die zur Station gebrachten Felle sind daher einer sorgfältigen Prüfung zu unter¬
ziehen, ob sie von frisch erlegten Thieren stammen oder nicht.

Für Felle die diesen Anforderungen nicht entsprechen, sind keine Prämien zu
zahlen. Bis zum 1. Oktober dieses Jahres sehe ich einer kurzen Meldung darüber
entgegen, ob die Prämien angemessen sind, oder herabgesetzt werden können.

Dar - es - Salum , den 28. März 1699.
Der Kaiserliche Gouverneur.

In Vertretung,
gez. v. Natzmer.
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39. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Mstafrika,
betr . Gebühren beim Einnehmen von Sandballast.

Vom 1. April 1899.

Dhaus und Fahrzeuge mit einem Raumgehalte bis zu 25 odm haben für die
Erlaubniß zum Einnehmen von Sandballast auf sämmtlichen Küstenstationen von
Deutsch-Ostafrika jedesmal 32 Pesa zu bezahlen.

Größere Dhaus bezahlen dafür 1 Rupie.
Europäische Segelschiffe und Dampfer haben für je 10 Tonnen Sandballast

1 Rupie zu entrichten.
Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1899 in Kraft.
Dar -es -Saläm , den 1. April 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.
In Vertretung,

gez. v. Natzmer.

40. Bekanntmachung , betr. Moliwe -Pflanzungs -Gesellschaft.
Vom 23. März 1899.

In Gemäßheit des § 8 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen
Schutzgebiete(R. G. Bl . 1888, S . 75) wird Nachstehendes veröffentlicht:

Der Bundesrath hat unter dem 23. März 1899 beschlossen: der mit dem Sitz
in Hamburg errichteten Moliwe -Pflanzungs -Gesellschaft auf Grund ihres
vom Reichskanzler genehmigten Gesellschastsvertrags die Befugniß zu ertheilen, unter
ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigenthums- und andere dingliche Rechte, an
Grundstücken zu erwerben, Verbindlichkeiten einzugehen, vor Gericht zu klagen und
verklagt zu werden.

Auszug aus dem Gesellschaftsvertrage:
Die unter der Firma „Moliwe-Pflanznngs-Gesellschaft" errichtete Gesellschaft hat

ihren Sitz in Hamburg. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. Der Zweck der
Gesellschaft ist die Erwerbung, Bewirthschaftung, Verpachtung und Wiederveräußerung
von Ländereien in dem deutschen Schutzgebiet von Kamerun, insbesondere auch das
Anlegen und die Ausbeutung von Plantagen sowie der Betrieb aller damit in Ver¬
bindung stehenden gewerblichen Unternehmungen.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 1 100 000 Mark, eingetheilt in
5500 Antheile zu je 200 Mark, ist voll gezeichnet und zu 25 pCt. des Nennwerthes
bar eingezahlt. Durch Bestimmung des Aussichtsrathskönnen weitere Einzahlungen
in Raten von höchstens 25 pCt. eines jeden Antheils mit einer Frist von mindestens
drei Monaten eingefordert werden. Die Antheilseigner bilden die Gesellschaft. Die
Urkunden über die Antheile lauten nach Wahl ihrer Eigenthümer auf den Inhaber
oder auf den Namen. Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft hastet den Gläubigern
nur das Gesellschaftsvermögen. Die Urkunden über die Antheile werden erst nach
Einzahlung des vollen Betrages ausgehändigt. Ueber die einzelnen Theilzahlungen
wird auf einem Jnterimsschein quittirt, der durch schriftliche Abtretungserklärung über¬
tragbar ist.

Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrath, die General¬
versammlung. Die Vorstandsmitgliederwerden vom Aufsichtsrath gewählt und an-
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gestellt . Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach außen in allen Rechtsgeschäften
und sonstigen Angelegenheiten derselben , einschließlich derjenigen , welche nach den
Gesetzen eine Spezialvollmacht erfordern . Briefe , Urkunden und Erklärungen sind für
die Gesellschaft verbindlich , wenn sie unter dem Namen Moliwe -Pflanzungs -Gesell-
schaft von einem Vorstandsmitgliede unterschrieben oder abgegeben sind . Die Legiti¬
mation der Vorstandsmitglieder wird durch Attest des Auswärtigen Amts geführt.

Der Vorstand ernennt und entläßt die Beamten der Gesellschaft und übt über
dieselben die Aufsichtsbesugniß aus . Der Aufsichtsrath besteht aus mindestens sieben
von der Generalversammlung erwählten Mitgliedern der Gesellschaft . Die Wahl
erfolgt auf drei Jahre . Der Aufsichtsrath überwacht die gesammte Geschäftsführung
in allen Zweigen der Verwaltung und unterrichtet sich zu dem Zweck, soweit dies
ohne Lokalinspektion in Kamerun thunlich ist, von dem Gange der Angelegenheiten
der Gesellschaft . Der Aufsichtsrath beschließt insbesondere:

1 . über den Erwerb und die Veräußerung von Grundeigenthum,
2 . über die Neuanlage von Plantagen,
3 . über die Ernennung der obersten Leiter der einzelnen Plantagen und deren

Anstellungsbedingungen,
4 . über den alljährlich aufzustellenden Voranschlag der Einnahmen und Aus¬

gaben der Gesellschaft,
5 . über die Grundzüge behufs Aufstellung der Inventuren und Jahresbilanzen

und deren Vorlage an die Generalversammlung sowie die Vorschläge an
letztere bezüglich der Verwendung und Vertheilung von Überschüssen,

6 . über Anlegung und Verwendung des Reservefonds,
7 . über die (Anforderung von weiteren Einschüssen auf die Antheile der Gesellschaft,
8 . über die Berufung außerordentlicher Generalversammlungen,
9 . über die Ernennung von Revisoren zur Prüfung der Jahresrechnungen und

Bilanzen sowie über die diesen zu gewährende Remuneration,
10 . über jeden von dem Vorstand an die Generalversammlung gelangenden Antrag.
Die Generalversammlung vertritt die Gesammtheit der Gesellschaftsmitglieder.

Ihre Beschlüsse und Wahlen sind für die Mitglieder der Gesellschaft verbindlich . In
der Generalversammlung hat jeder Antheil eine Stimme . Die Generalversammlungen
werden regelmäßig in Hamburg abgehalten . In der ordentlichen Generalversammlung
werden die Bilanz mit der Gewinn - und Verlustrechnung für das abgelaufene Ge¬
schäftsjahr sowie die von dem Aufsichtsrath und dem Vorstand zu erstattenden Berichte
und die Anträge über die Gewinnvertheilung vorgelegt.

Ueber die nachfolgenden Gegenstände:
a ) die Auflösung der Gesellschaft oder deren Verschmelzung mit einer anderen

Gesellschaft , oder die Umwandlung der rechtlichen Form der Gesellschaft, oder
eine theilweise Zurückzahlung des Gesellschaftskapitals an die Mitglieder,

4») die Ausgabe weiterer Antheile (Erhöhung des Grundkapitals ),
e) Aenderung des Zwecks der Gesellschaft

kann in einer Generalversammlung nur Beschluß gefaßt werden , wenn wenigstens drei¬
viertel aller Antheile in der Versammlung vertreten sind . Ist dies nicht der Fall,
so kann zu gleichem Zwecke innerhalb der nächsten sechs Wochen abermals eine außer¬
ordentliche Generalversammlung berufen werden , in welcher gültig Beschluß gefaßt
werden kann , auch wenn weniger als drei Viertel der Antheile vertreten sind.

Immer aber ist zur Gültigkeit des Beschlusses in der ersten oder zweiten
Generalversammlung erforderlich , daß derselbe mit einer Mehrheit von wenigstens
zwei Dritteln der in der Versammlung abgegebenen Stimmen angenommen werde.

Abgesehen von diesen Bestimmungen , werden die Beschlüsse der Generalver¬
sammlung durch einfache Stimmenmehrheit gefaßt.

Die deutsche Kolonial -Gesetzgebuiiji IV (I8S9). 4
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Das Geschäfts- und Rechnungsjahr geht von: 1. Juli bis zum 30. Juni des
nächstfolgenden Jahres.

Auf den 30. Juni eines jeder: Jahres ist von dem Vorstände für das abge¬
laufene Geschäftsjahr, zum ersten Mal auf den 30. Juni 1900, die Bilanz zu ziehen.
Dieselbe muß mit einem auf denselben Tag ausgestellten Vermögensstatus nach Revision
durch den Aufsichtsrath mit seinem Revisionsbericht und einen: Geschäftsbericht des
Vorstands bis Ende Dezember desselben Jahres der Generalversammlungvorgelegtwerden.

Der Generalversammlung ist die Genehmigung der Bilanz vorbehalten. Durch
Ertheilung der Genehmigung wird der Vorstand und der Aufsichtsrath für die Geschäfts¬
führung des betreffenden Jahres entlastet.

Der aus dem Jahresabschlüsse sich ergebende Reingewinn wird wie folgt vertheilt:
a) Zunächst wird eine Summe zur Bildung des Reservefonds verwendet, welche

so lange nicht unter 5 pCt. des Reingewinnes betragen darf, bis der Reservefonds 25 pCt.
des Grundkapitals der Gesellschaft erreicht hat, beziehentlich wieder erreicht hat, wenn
er angegriffen worden war.

d) Alsdann erhalten die Antheile 5 pCt. auf die eingezahlter: Beträge.
e) Sodann erhält der Aufsichtsrath eine Tantieme von 10 pCt. der ver¬bleibender: Summe.
ä) Der dann verbleibende Ueberschuß wird unter alle Antheile gleichmäßig vertheilt.
Ueber die Anlagen der Reserven entscheidet der Aussichtsrath. Dieselben brauchen

nicht besonders angelegt zu werden, vielmehr ist deren Verwendung zu Zwecken der
Gesellschaft gestattet.

Im Fall einer Auflösung der Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden das
Vermögen unter die Mitglieder nach Verhältniß der Antheile vertheilt. Die Ver-
theilung darf nicht eher vollzogen werden als nach Ablauf eines Jahres , von den:
Tage au gerechnet, an welchem die Auflösung der Gesellschaft unter Aufforderung
der Gläubiger, sich bei ihr zu melden, bekannt gemacht worden ist.

Die nach diesem Statut erforderlicher: Bekanntmachungei: müssen in den:
„Deutschen Reichs -Anzeiger " und der „Hamburgischen Börseuhalle" erfolgen.

Die Aufsicht über die Gesellschaft wird von dem Reichskanzler geführt. Derselbe
kann zu dem Behufe einen Kommissar bestellen. Der Kommissar ist berechtigt, auf
Kosten der Gesellschaft an jeder Plenarberathung des Aufsichtsraths und an jeder
Generalversammlung theilzunehmen, von dem Vorstände jederzeit Berichterstattung über
die Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen, auch die Bücher und Schriften der¬
selben einzusehen, sowie auf Kosten der Gesellschaft, wenn dem Verlangen der Mit¬
glieder in Gemäßheit des Art. 22, Abs. 2 nicht entsprochen wird, oder aus sonstigen
wichtigen Gründen eine außerordentliche Generalversammlung zu berufen.

Insbesondere bedarf es der Genehmigung des Reichskanzlers, wenn eine Aenderungoder Ergänzung des Statuts beschlossen wird.

41. Allerhöchste Verordnung , betreffend die Uebernahme der
Landeshoheit über das Schutzgebiet von Deutsch-Neu -Guinea

durch das Reich.
Von: 27. März 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 227.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen rc.
verordnen auf Grund des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen
Schutzgebiete(R. G. Bl. 1888. S . 75), im Namen des Reichs, was folgt:
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Z 1. Die Landeshoheit über das Schutzgebiet von Deutsch-Neu-Guinea wird mit
dem 1. April 1899 von dem Reich übernommen.

Unsere der Nen-Guinea-Kompagnie unter dem 17. Mai 1885 und 13. Dezember
1886 verliehenen Schutzbriefe sowie Unsere Verordnung, betreffend die Gerichtsbarkeit
der Neu-Gninea-Kompagnie über die Eingeborenen ihres Schutzgebietes, vom 15. Ok¬
tober 1897, treten außer Kraft.

Z 2. Diejenigen besonderen Vermögensrechte und sonstigen Befugnisse, welche der
Neu- Guinea-Kompagnie auf Grund der Schutzbriefe sowie der geltenden gesetzlichen Vor¬
schriften zustehen, gehen, unbeschadet der der Kompagnie vertragsmäßig vorbehaltenen
Rechte, auf den Landesfiskus des Schutzgebietes von Deutsch-Neu-Guinea (Gesetz, be¬
treffend die Einnahmen und Ausgaben der Schutzgebiete, vom 30. März 1892,
R. G. Bl . S . 369) am 1. April 1899 über.

§ 3. Die nachß 2 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutz¬
gebiete, sür das Bergwerkseigenthum maßgebenden Vorschriften finden keine Anwendung.
Der Reichskanzler und mit dessen Genehmigung der Gouverneur sind bis auf Weiteres
zur Regelung dieser Verhältnisse befugt.

Z 4. Der Reichskanzler hat die zur Ausführung dieser Verordnung erforderlichen
Verfügungen zu treffen.

Z 5. Diese Verordnung tritt mit dem 1. April 1899 in Kraft.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem

Kaiserlichen Jnsiegel.
Gegeben Berlin im Schloß, den 27. März 1899.

gez. Wilhelm I . R.
gez. Fürst zu Hohenlohe.

42. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun,
betr. die Erhebung von Einfuhr - und Ausfuhrzöllen in
den zur westlichen Zone des konventionellen Kongobeckens

gehörigen Gebietstheilen des Schutzgebietes Kamerun.
Vom 1. April 1899. (Kol.-Bl. 1900, S . 95.)

Z 1. Die Ein- und Ausfuhr von Waaren über die innerhalb der westlichen Zone des
konventionellen Kongobeckens liegende Grenze des Schutzgebietes Kamerun darf nur an
bestimmten, öffentlich bekannt zu machenden Plätzen stattfinden, an denen Zollstationen
nach Anordnung des Kaiserlichen Gouverneurs zu errichten sind.

Z 2. Von allen Waaren, welche über die im Z 1 dieser Verordnung bezeichnete Grenze
in das Schutzgebiet eingeführt oder aus demselben ausgeführt werden, werden Zölle
nach Maßgabe der beifolgenden Tarife ^ und L erhoben. Die Zölle werden gleich¬
zeitig mit der Ein- und Ausfuhr der Waaren fällig.

Z3. Vom Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung an sind sämmtliche Waaren bei
ihrer Einfuhr bezw. Ausfuhr von den Eigenthümern oder Waarensührern nach ihrer
Art, Menge (Gewicht, Litermenge rc.) und nach ihrem Werthe unter Vorlegung
etwaiger, darüber vorhandener Fakturen der zuständigen Zollstation vorzuführen und
auf einem amtlichen Formular nach den Anlagen 0 und I) in der von der Ver¬
waltung vorgeschriebenen Form zu deklariren.

Des Schreibens unkundigen Personen ist mündliche Deklaration, welche bei der
Zollstation niedergeschrieben wird, gestattet.

4*
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Z 4 . Die im H 3 vorgeschriebene schriftliche oder mündliche Deklaration hat binnen
drei Tagen nach dem Eintreffen der Waaren zu erfolgen . Ein Überschreiten dieser
Frist wird mit einer Ordnungsstrafe bis zu 100 Mark geahndet . Von Verhängung
einer Strafe ist abzusehen , wenn nachgewiesen wird , daß die Einhaltung dieser Frist
unmöglich war . Eine bereits verhängte Strafe ist in diesem Falle wieder aufzuheben.

Z 5 . Sind Gründe für den Verdacht der Zollhinterziehung vorhanden , die eine Einsicht¬
nahme der Geschäftsbücher und Lagerbestände eines Händlers durch ein Organ der
Zollverwaltung erforderlich erscheinen lassen , so ist dafür der Chef der in jenem
Gebiete zu gründenden Verwaltung oder dessen allgemein oder für den Einzelfall er¬
nannter Stellvertreter zuständig.

ß 6 . Der Zoll ist in deutscher Reichswährung bei der zuständigen Zollstation gegen
schriftliche Quittung zu entrichten . Mit Genehmigung der im § 5 genannten Beamten
kann der Zoll auch in englischem und französischem Golde oder in natura entrichtet
und auch auf zwei Monate gestundet werden . Bei der Bezahlung des Zolls in
englischem oder französischem Golde ist analog der Verordnung vom 28 . Januar 1887
1 L — 20 Mark , ein französisches 20 Francsstück — 16 Mark zu rechnen.

Bis zur erfolgten Bezahlung des Zolls haften die Waaren für den aus ihnen
ruhenden Zoll.

Z 7 . Alle Forderungen und Nachforderungen von Zöllen , desgleichen die Ansprüche
auf Ersatz wegen zu viel oder zur Ungebühr entrichteter Zölle verjähren binnen drei
Jahren von dem Tage an gerechnet , an welchem die Waaren in den freien Verkehr
getreten bezw . in das Ausland abgelassen worden sind.

Auf das Verantwortlichkeitsverhältniß der einzelnen mit der Zollerhebung be¬
trauten Beamten gegenüber dem Kaiserlichen Gouvernement sowie auf Nachzahlung
hinterzogener Gefälle findet diese Verjährungsfrist keine Anwendung.

Z 8 . Jede Zollhinterziehung wird mit Geldstrafe im fünfzigfachen Betrage des hinter¬
zogenen Zolles sowie mit Einziehung der hinterzogenen Waaren geahndet . Kann der
Beschuldigte jedoch nachweisen , daß eine Zollhinterziehung nicht beabsichtigt gewesen
ist, oder daß eine solche nicht hat verübt werden können , so tritt nur eine Ordnungs¬
strafe ein . Eine uneinbringliche Geldstrafe ist, wenn die erkannte Strafe nicht den
Betrag von 600 Mark und die an ihre Stelle tretende Freiheitsstrafe nicht die Dauer
von sechs Wochen übersteigt , in Haft , anderenfalls in Gefängnißstrafe von höchstens
drei Monaten umzuwandeln.

8 9 . Die in dieser Verordnung angedrohten Strafen werden von den im Z 5 ge¬
nannten Beamten festgesetzt. Gegen die Strafverfolgungen derselben steht den Be¬
troffenen das Recht der Beschwerde bei dem Gouverneur und gegen die Entscheidung
des Gouverneurs das Recht der Beschwerde bei dem Reichskanzler zu . Die Be¬
schwerden sind bei denjenigen Dienststellen , von welchen die Entscheidungen getroffen
sind , anzubringen.

8 10 . Zollhinterziehungen verjähren in drei Jahren , die in dieser Verordnung mit
Ordnungsstrafen bedrohten Uebertretungen verjähren in einem Jahre.

Der Anspruch auf Nachzahlung desraudirter Gefälle verjährt in fünf Jahren.
§ 11 . Einschränkungen und Zusätze zu dieser Verordnung , welche die örtlichen Ver¬

hältnisse bedingen , sowie Ausführungsbestimmungen werden vorbehalten.
§ 12 . Diese Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft.

Kamerun , den 1. April 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. v. Puttkamer.
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Tarif der Einfuhrzölle . Anlage
Pos . 1. Spiritussen:

u) Rum , Genever , Spiritus und sonstige alkoholhaltige Flüssig¬
keiten, welche weder süß noch mit einer Substanz gemischt sind,
durch welche die Feststellung des Alkoholgehalts durch den
Alkoholometer verhindert ist, bis 49 pCt . Trolles für das Liter 0,50 Mark

d ) für jedes Prozent Trolles mehr ein Zuschlagszoll von . . . 0,05 -
o) für Rum , Genever , Spiritus und sonstige alkoholhaltige Flüssig¬

keiten, welche gesüßt sind oder Zusätze enthalten , die die Fest¬
stellung des Alkoholgehalts durch den Alkoholometer verhindern,
also z. B . alle Liköre , für das Liter . 0,60 -

Pos . 2 . Waffen , Schießbedars , Pulver und Salz . . . . 10 pCt . vom Werth.
Pos . 3 . Alle übrigen Waaren , soweit sie nicht auf Grund der

folgenden Zusammenstellung zollfrei sind . . . . 6 - - -

Als Werth der zur Einfuhr kommenden Waaren gilt der Fakturenwerts ) des
See -Einsuhrhafens einschließlich Fracht und Spesen . Kann über die zur Einfuhr
kommenden Waaren eine Faktura nicht vorgelegt werden , so ist ihr Verzollungswerth
vom Verzoller im Einvernehmen mit der Zollstation zu ermitteln und zu deklariren.

Zusammenstellung der vom Einfuhrzoll befreiten Gegenstände.
Schiffe , Boote , Dampfmaschinen , mechanische Vorrichtungen , welche der Industrie

oder dem Ackerbau dienen , sowie Werkzeuge für gewerbliche und landwirthschaftliche
Zwecke sind während eines vierjährigen , mit dem Tage der Anwendung dieses Zoll¬
tarifs beginnenden Zeitraums frei vorn Einfuhrzoll und können demnächst einem Zoll
von 3 pCt . unterworfen werden.

Lokomotiven sowie Eisenbahnwagen und Material sind während des Baues der
Linien und bis zum Tage der Eröffnung des Betriebes zollfrei . Sie können sodann
einem Zoll von 3 pCt . unterworfen werden.

Wissenschaftliche und Präzisionsinstrumente sowie die dem Gottesdienste und
humanitären Zwecken dienenden Gegenstände und Reisegeräth für den persönlichen
Gebrauch der Reisenden und Personen , welche sich im Schutzgebiete niederlassen,
sind zollfrei.

Tarif der Ausfuhrzölle . Anlage I!.

Pos . 1 . Elfenbein , Kautschuk . 5 pCt . vom Werth.
Pos . 2 . Arachiden , Kaffee , Rother Kopal , Weißer Kopal

(geringere Qualität ) , Palmöl , Palmnüsse , Sesam . 2,5 - - -
Die Ausfuhrzölle aus Elfenbein und Kautschuk werden unter Zugrundelegung

folgender Werthe erhoben:
Elfenbein in Stücken , Enden rc. 8, — Mark das Kilogramm,'
Zähne von einem Gewicht unter 6 KZ . . 12,80 - -
Zähne von einem Gewiche über 6 - . . 16,80 - - -
Kautschuk . 3,20 - - -

Diese Werthgrundlage kann von Jahr zu Jahr entsprechend dem Marktwerthe
an der Küste Afrikas und unter Bedingungen , welche dem Handel jede Garantie
bieten , einer Revision unterworfen werden.
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43 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Ostafrika , betr . die Erhebung einer Holzschlaggebühr.

Vom 1 . April 1899.

8 1. Wer auf dem , im Eigenthum des Kaiserlichen Gouvernements befindlichen Grund
und Boden Bäume fällt oder Holz schlägt, hat hierfür eine Schlaggebühr zu entrichten,
welche 30 Prozent vom Werthe der geschlagenen Hölzer beträgt . Ausgenommen istdas Rufidji -Gebiet , in welchem durch Verordnung vom 30 . September 1898 eine
staatliche Forstverwaltung eingeführt ist.

8 2 . Die Gebühr ist auf den Zollämtern bei der Ausfuhr oder Ueberschiffung
der betreffenden Hölzer zu entrichten.

8 3 . Die Holzschlaggebühr wird nicht erhoben von:
a ) Ebenholz , Grenadille , Sandelholz und ähnlichen Edelhölzern.
b ) Holz und Brettern zum Boots - und Schiffsban , wenn die betreffenden Fahr¬

zeuge in der hiesigen Kolonie verbleiben und kein Handel mit ihnen getrieben
werden soll , unter entsprechenden Kontrollmaßregeln.

o) Hölzern , welche von Eingeborenen zu Reparaturen oder zum Bau ihrer
Hütten geschlagen werden , sobald dieselben eine diesbezügliche Bescheinigung
des Bezirksamtsmanns oder Stationschefs beibringen.

ä ) Hölzern , welche im Auftrage Seiner Hoheit des Sultans von Zanzibar für
dessen Privatgebrauch geschlagen werden.

e) Feuerholz , welches im Jnlande verbleibt.
8 4 . Das Kaiserliche Gouvernement behält sich vor , in gewissen Gegenden das

Fällen von Bäumen und das Schlagen von Holz gänzlich zu verbieten.
8 5 . Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Einziehung des ge¬

schlagenen Holzes und einer Geldstrafe im doppelten Betrage der Schlaggebühr bestraft.
Die Hinterziehung der Holzschlaggebühr wird als vollendet angesehen , wenn

Fahrzeuge an der Küste beim Holzschlagen angetroffen werden , ohne vorher die Er¬laubniß hierzu eingeholt zu haben.
Dein Strafverfahren werden die diesbezüglichen Bestimmungen der Zollordnungfür das ostafrikanische Schutzgebiet zu Grunde gelegt.
Für Geldstrafen sind Schiffer , Rheder und der Eigenthümer des Fahrzeugssolidarisch haftbar.
8 6 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft und

sind von diesem Zeitpunkte ab alle entgegenstehenden Bestimmungen aufgehoben.
Dar - es - Saläm , den 1. April 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.
Liebert.

44 . Dienstanweisung zur Holzschlaggebühr -Verordnung in Deutsch-
Ostafrika.

Vom 1 . April 1899.

Zu 8 1- Welche Wälder als Eigenthum des Gouvernements anzusehen sind, istin der Verfügung der Finanz -Abtheilung vom 4 . Februar 1897 Nr . III 265 klar¬gelegt ' ) .

' ) Nicht abgedruckt.
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Zu 2 . Wer an der Küste , mit Ausnahme des Rusiji -Deltas , Holz zu schlagen
beabsichtigt , hat die Erlaubniß des zuständigen Zollamts nachzusuchen . Dieses ertheilt die
Erlaubniß , wenn keine besonderen Grunde entgegenstehen , indem es dem Antragsteller
einen besonderen Erlaubnißschein unentgeltlich ertheilt.

In dem Erlaubnißschein muß der Name des Antragstellers , der Name des Fahr¬
zeugs und des Nahosa sowie die Gültigkeitsdauer enthalten sein.

Von unbekannten Personen oder unsicheren Schiffsführern kann die Stellung
eines Bürgen oder eine bare Sicherheit verlangt werden . (Zu vergl . Dienstanweisung
zu 8 29 d. Z . O .)

Die Erhebung der Holzschlaggebiihr geschieht entweder auf Grund von Ausfuhr-
Anmeldungen oder von Begleitscheinen.

Soll Holz nach dem Auslande gehen , so ist es wie jede andere Waare gemäß
8 23 der Zollordnung auf einer Ausfuhr -Anmeldung anzumelden.

Die Abfertigung erfolgt wie gewöhnlich , nur ist die Holzschlaggebühr auf der
Ausfuhr -Aumeldung besonders ersichtlich zu machen , darf also nicht in der Zollsumme
mit enthalten sein.

Wird holzschlaggebührenpflichtiges Holz von einen: Ort der Küste zum anderen
aus dem Seewege übergeführt , so ist die Holzschlaggebühr vor der Ueberschiffung zu
entrichten . Ausnahmsweise kann die Erhebung der Holzschlaggebühr auch einem an¬
deren Zollamt überwiesen werden , wenn für dieselbe Bürgschaft oder Sicherheit in
bar gestellt wird.

In dem Falle des 8 29 der Dienstanweisung z. Z . O . erfolgt die Erhebung der
Holzschlaggebühr stets beim Empfangsamt.

Zur Erhebung der Holzschlaggebühr sind alle zur Zollerhebung berechtigten Zoll¬
ämter befugt.

Die eingehenden Holzschlaggebühren sind im Holzschlaggebühren -Register nachzu¬
weisen . Dasselbe wird nach Maßgabe des Vordrucks monatlich geführt . Der Abschluß
erfolgt wie bei den übrigen Heberegistern.

Zu Z 3d . Wird ein diesbezüglicher Antrag bei einem zur Erhebung der Holz-
schlaggebühreu befugten Zollamt gestellt , so ist dem Antragsteller ein Erlaubnißschein
zu ertheilen . Dieser wird in ein Register eingetragen , welches folgende Spalten zu
enthalten hat:

1 . Lausende Nummer,
2 . Name und Wohnort des Erbauers,
3 . Ort des Dhaubaues,
4 . Zeitdauer des Baues von bis
5 . Ob und wie viel Bretter event , von einem Sägewerk stammend verwandt sind.
6 . Ob Gebührenentrichtung stattgefunden hat oder nicht.
Soll eine Dhau , zu welcher das Holz gebührenfrei abgelassen wurde , später

verkauft werden , so ist vorher bei dem zuständigen Zollamt die Holzschlaggebühr zu
entrichten.

Zu 8 3 o. Die Bescheinigungen des Bezirksamtmanns oder Stationschefs sind
den betr . Begleitscheinen anzuheften.

Zu 8 36 . Die Vergünstigung wird nur denjenigen Dhaus gewährt , welche sich
durch eine vom Kaiserlichen Deutschen Konsulat in Zanzibar visirte Bescheinigung des
Sultans von Zansibar ausweisen können.

Dar - es - Salüm , den 1 . April 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.
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45. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs voll Deutsch-Ostafrika,
betr. die Erhebung einer Holzschlaggebühr.

Von : 7 . April 1899.

Die Bestimmungen betreffend die Erhebung einer Holzschlaggebühr sind durch
viele im Laufe der Zeit erfolgte Abänderungen unübersichtlich geworden. Die an¬
liegende Verordnunĝ), die alle Bestimmungen zusammenfaßt und ergänzt, ist sofort nach
Eintreffen öffentlich bekannt zu machen und in Kraft zu sehen.

Dar -es -Salüm , 7. April 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.

46. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Neu-Guinea , betr. Vollstreckung der Todesstrafe.

Vour 7. April 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 432 .)

Der § 5 der Strafverordnungfür die Eingeborenen vom 21. Oktober 1888
(Verordnungsblatt für das Schutzgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie 1888 Nr. 5,
Seite 79) 'ch wird aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:

Todesstrafe.
Die Todesstrafe ist durch Erschießen oder Erhängen zu vollstrecken.
Der Gouverneur bestimmt, welche der beiden Vollstreckungsartenin dem ein¬

zelnen Falle stattzufinden hat.
Herbertshöhe , den 7. April 1899.

Der stellvertretende Kaiserliche Gouverneur,
gez. Schnee.

47. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Ostafrika , betr. Einführung einer obligatorischen Fleisch¬

beschau für den Stadtbezirk Dar -es-^>alLm.
Vom 10 . April 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 392 .)

Auf Grund des Z 11 Absatz2 und 3 des Gesetzes, betreffend die Rechtsver¬
hältnisse der deutschen Schutzgebiete vom 15. März 1888 in Verbindung mit Z 2
der Verfügung des Reichskanzlers vom 1. Januar 1891 )̂ wird hiermit für den Stadt¬
bezirk Dar-es-Saläm verordnet, was folgt:

§ 1. Alles zum Genusse durch Europäer bestimmte Fleisch von schlachtbaren
Hausthieren ist, bevor es in den Verkehr gebracht wird, durch den von dem Gou¬
vernement hierzu bestellten Sachverständigen(Thierarzt oder dessen Stellvertreter) auf
seine Verwerthbarkeit als menschliches Nahrungsmittel zu untersuchen.

8 2. Zu diesem Zwecke sind die Beamten der Polizeibehörde sowie der seitens
des Gouvernements mit Ausübung der Fleischbeschau beauftragte Sachverständige und

1) Nr. 43 . 44.
2) Vergl . Deutsche Kolonial -Gesetzgebung I. S . 555 , Nr . 213.

Ebenda S . 326 , Nr . 124.
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dessen Stellvertreter befugt , während der im Schlächtergewerbe üblichen Geschäfts¬
und Arbeitsstunden in die Räumlichkeiten , in welchen Vieh geschlachtet oder Fleisch
feilgeboten wird , einzutreten und nach ihrer Wahl Proben zum Zweck der Unter¬
suchung zu entnehmen.

Z 3 . Die Untersuchung hat , soweit nicht diesseits besondere Bestimmungen er¬
lassen werden , nach den reichsgesetzlichen Bestimmungen , betreffend die Regelung des
Fleischverkehrs zu erfolgen.

Die im Stadtbezirk Dar -es-Salä .m bereits bestehende Verordnung vom 9 . No¬
vember 1893 betreffend Einführung der öffentlichen Trichinenschau wird durch die
vorstehenden Bestimmungen nicht berührt.

Z. 4 . Als schlachtbare Hausthiere im Sinne dieser Verordnung gelten Rinder,
Kälber , Schafe , Ziegen , Schweine.

H 5 . Gesund befundenes Fleisch ist durch deutlich erkennbaren Stempel als
solches zu bezeichnen.

Alle beanstandeten Organe und Theile dagegen sind sofort zu vernichten.
Z 6 . Das Aufblasen von Fleisch wird — soweit das Fleisch zum Genusse

Dritter bestimmt ist — hiermit verboten.
Z 7 . Für die in Z 1 und 3 vorgesehene Untersuchung sind an Gebühren zu

zahlen:
u) bei Schlachtung eines Rindes 3 Rupien,
d ) bei Schlachtung eines Schafes oder Kalbes 1 Rupie,
e) bei Schlachtung einer Ziege Rupie,
ä ) bei Schlachtung eines Schweines 3 Rupien.

In der Gebühr unter ä ist die auf Grund der Verordnung vom 9 . November 1893
festgesetzte Gebühr für Trichinenschau mit einbegriffen . — Die Gebühren fließen zur
Gouvernementskasse und sind zahlbar bei der Hauptkasse hierselbst.

Die Bestimmung des Z 14 der Verordnung vom 9 . November 1893 , wonach
die Gebühr für die Trichinenschau dem Fleischbeschauer zufällt , wird hiermit auf¬
gehoben.

tz 8 . Zuwiderhandlungen gegen tz 5 Abs. 2 und tz 6 dieser Verordnung werden
mit Geldstrafe bis zu 1000 Rupien oder Gefängniß oder Kettenhaft bis zu 3 Monaten,
allein oder in Verbindung miteinander bestraft.

Z 9 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.

Dar - es - Salum , den 10 . April 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur.

Liebert.

48 . Oerordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Ostafrika , betr . Beaufsichtigung von Schlacht -, Zug - oder

Zuchtvieh , hinsichtlich seines Gesundheitszustandes.
Vom 10 . April 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 393 .)

Auf Grund des Z 11 Absatz 2 und 3 des Gesetzes, betreffend die Rechtsver¬
hältnisse der deutschen Schutzgebiete vom 15 . März 1888 in Verbindung mit Z 2
der Verfügung des Reichskanzlers vom 1. Januar 1891 wird hiermit verordnet,
was folgt:

Z 1. Alles Schlacht -, Zug - oder Zuchtvieh (einschließlich Pferde , Maulthiere
oder Esel ), welches nach Dar -es-Salüm eingeführt wird , unterliegt hinsichtlich seines
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Gesundheitszustandes der Beaufsichtigung durch den von dem Gouvernement hierzu
bestellten Sachverständigen (Thierarzt oder dessen Stellvertreter ).

§ 2. Auslandvieh , welches zu Schiffe eingeführt wird , unterliegt außerdem
einer besonderen Untersuchung vor der Einfuhr.

8 3. Dem Bezirksamte bezw. im Falle des Z 2 der Zollbehörde ist zu diesem
Zwecke seitens des einführenden Eigenthömers von dem Eintreffen eines jeden Trans¬
ports sofort Anzeige zu erstatten.

Das Bezirksamt bezw. die Zollbehörde ist verpflichtet, diese Anzeige unverzüglich
an den mit der Untersuchung allgemein betrauten Beamten (Thierarzt oder besten
Stellvertreter ) weiter zu geben.

H 4. Treten bei einem Thiere der in ß 1 bezeichneten Gattung Krankheits¬
erscheinungen auf, welche geeignet sind, den Verdacht von Texasfieber oder einer
anderen Seuche zu begründen, so ist dem Bezirksamt unverzüglich von der Erkran¬
kung Kenntniß zu geben. Zur Anzeige verpflichtet ist der Eigenthümer des Thieres
oder, wenn dieser den Besitz und die Wartung des Thieres einem Dritten übertragen
hatte, der jeweilige Besitzer.

Die Bestimmung des Z 3 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.
Z 5. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 3 und 4 werden mit

Geldstrafe bis zu 1000 Rupien oder Gefängniß oder Kettenhaft bis zu 3 Monaten
allein oder in Verbindung miteinander bestraft.

ß 6. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.
Dar -es - Salä .m, den 10. April 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.
Liebert.

49. Runderlaß des Aaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Gstafrika , betr. den Ausschank und den Verkauf geistiger

Getränke vorn 17. Februar 1894.
Vom 10 . April 1899.

Die Verordnung betreffend den Ausschank und den Verkauf geistiger Getränke
vom 17. Februar 18949 wird außer Kraft gesetzt. Es gelten vom 1. April d. Js.
ab die Bestimmungen der Verordnung vom 22 . Februar d. Js ., betreffend die Er¬
hebung einer Gewerbesteuer.9

In Ergänzung des § 11 II der letzteren Verordnung wird betreffs des Aus-
schankes und des Verkaufes von geistigen Getränken hiermit Folgendes bestimmt:

Hinter H 11 II der Verordnung ist einzuschalten:
8 11 IIe . In Fällen der Errichtung von Schankstätten außerhalb  geschlossener

Ortschaften, sowie in Fällen nur vorübergehender  Errichtung eines Ausschankes
kann  die im 8 11 II vorgesehene Gebühr erlassen werden.

8 11 II ä . Der Inhaber eines derartigen gebührenfreien Ausschankes hat sich
dafür, hinsichtlich der von ihm feilgehaltenen Erfrischungen einer Preisfestsetzung durch
die Verwaltungsbehörde zu unterziehen, auch kann ihm aufgegeben werden, Erfrischungen
bestimmter Art auf Lager zu halten.

Diesbezügliche Bedingungen sind in dem Erlaubuißscheine ersichtlich zu machen.

9 Vergl . Deutsche Kolonial -Gesetzgebung II . S . 73 , Nr. 70.
2) Vergl . S . 39 . Nr . 30.
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Das Kaiserliche Gouvernement ersuche ich, die vorstehenden Bestimmungen alsbald
in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt zu geben.

Dar - es - Salum , den 10. April 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.

50. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Südwestafrika , betr. die Maßregeln gegen die Rinderpest.

Von: 12. April 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 398.)

Auf Grund des Z 11 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse in den
deutschen Schutzgebieten, vom 15. März 1888 wird für den Umfang des südwest-
afrikanischen Schutzgebietes verordnet, was folgt:

§ 1. Sämmtliche Verordnungen des Gouvernements (Landeshauptmanuschaft),
betreffend Maßregeln gegen die Rinderpest, insbesondere die Verordnung vom 20. Juni
1896/ ) die Zusatz-Verordnung vom 10. September 1896/ ) die Verordnung vom
8. Mai 1897 und die Verordnung vom 15. Mai 1897/ ) sind hiermit aufgehoben.

§ 2. Dagegen bleibt die Verpflichtung der Viehbesitzer, im Falle unter ihren
Heerden ein verdächtiger Krankheitsfall vorkommt, dies sofort der nächsten Polizei¬
behörde anzuzeigen, bestehen.

tz 3. Im Falle einer solchen Anzeige haben die Bezirkshauptmannschaften
(Polizeibehörden) die erforderlichen Maßnahmen im Sinne der nunmehr aufgehobenen
Verordnung vom 15. Mai 1897 und in Ansehung der örtlichen Verhältnisse zu treffen.

§ 4. Wer dem § 2 dieser Verordnung zuwiderhandelt, oder wer eine in seinen
Viehheerden ausgebrochene Krankheit absichtlich oder fahrlässig verschleppt, wird, wahl¬
weise oder gleichzeitig, mit Geldstrafe bis zu 6000 Mark oder mit Haft oder mit
Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.

Z 5. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft.
Windhoek , den 12. April 1899. Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. Leutwein.

51. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Mstafrika
betr. die Regelung der Nachlässe Farbiger , an die Bezirks¬

ämter , Nebenämter und Stationen im Innern.
Vorn 13. April 1899.

In Ergänzung der Verordnung vom 4. November 1893 )̂ bezw. 1. Sep¬
tember 1896 )̂ betreffend die Regelung der Nachlässe Farbiger wird hiermit verordnet,
was folgt:

Hinter Z 8 der Verordnung vom 4. November 1893 in der Fassung vom
1. September 1896 ist einzuschieben:

1) Vergl. Deutsche Kolonial -Gesetzgebung II . S . 246, Nr . 205.
2) Nicht abgedruckt.
3) Vergl. Deutsche Kolonial -Gesetzgebung II . S . 345, Nr . 263.
4) Ebenda S . 345, Nr . 264, 265.
ch Ebenda S . 47, Nr . 45.
6) Nicht abgedruckt.
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§ 8a . Ergiebt sich bei Prüfung der angemeldeten Fordernngen (Z 5) eine
Ueberschuldung des Nachlasses, so hat der endgültigen Vertheilung der Masse ein
Aufgebot vorauszugehen, welches in allen denjenigen Bezirken öffentlich bekannt zu
machen ist, in denen der Erblasser nachweislich innerhalb der letzten3 Jahre sich auf¬
gehalten oder Handelsbeziehungen gepflogen hat.

In der Bekanntmachung ist eine angemessene Frist zu bestimmen, binnen welcher
noch ausstehende Schuldforderungenbei der Behörde, durch welche die Nachlaßregelung
vorgenommen wird, zur Anmeldung gelangen müssen, widrigenfalls sie bei der Ver¬
theilung der Masse unberücksichtigtbleiben.

In keinem Falle darf die Vertheilung — wenn der Nachlaß an der Küste er¬
öffnet ist — vor Ablauf von 6 Monaten und — wenn die Regelung des Nachlasses
von einer der Verwaltungsbehördenim Innern erfolgt — vor Ablauf eines Jahres
vom Tage der Eröffnung der Nachlaßpflege an gerechnet, vorgenommen werden.

Die besonderen Kosten dieser Bekanntmachungen sind als bare Auslagen nach
Feststellung und Verrechnung der Erbschaftssteuer von der Masse vorweg in Abzug
zu bringen.

Als Küstenbezirke im Sinne dieses Paragraphen gelten die Bezirksämter Baga-
moyo, Dar-es-Salam , Kilwa, Mikindani, Pangani, Tanga und Wilhelmsthal; die
Bezirksnebenämter Lindi, Saadani , Usimbe, sowie der Bezirk der Stationen Moschi
und Kilossa.

Dar - es -Salam , den 13. April 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.

52. Runderlatz des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika,
betr. Nachlässe Farbiger.

Vom 14. April 1899.
Nachdem sich in letzter Zeit die Fälle gemehrt haben, in denen Nachlässe Far¬

biger abzuwickeln waren, bei welchen ihres Umfanges oder der Schwierigkeit ihrer
Verhältnisse halber es den Nachlaßkommissionen nicht zugemuthet werden konnte, die
dadurch veranlaßte zum Theil recht erhebliche Mühewaltung unentgeltlich zu über¬
nehmen, auch wiederholt Zweifel darüber laut geworden sind, ob es nach den be¬
stehenden Bestimmungen zulässig sei, in solchen Fällen besonders zu besoldende Nach¬
laßpfleger zu berufen, sowie weiterhin nach welchen Grundsätzen die Vergütungen für
die Mühewaltung derartiger besonderer Nachlaßverwalterfestzusetzen sind, wird hier¬
mit in Ergänzung der Verordnung vom 4. November 1893 bezw. 1. September 1896
betreffend die Erhebung einer Erbschaftssteuer und die Regelung der Nachlässe Far¬
biger und im Anschlüsse an den Runderlaß vom 13. April d. Js ?) — J .-Nr . 20181 —verordnet, was folgt:

Hinter Z 7 der Verordnung vom 4. November 1893 in der Fassung vom
1. September 1896 ist einzuschicken:

§ 7a. Ist der Nachlaß besonders umfangreich oder sind die Verhältnisse des
Erblassers derartig verwickelt, daß der Nachlaßbehörde(Nachlaßkommissionen, Bezirks¬
amtmann, Stationschef rc.) die Regelung des Nachlasses ohne Zuziehung besonderer
Hülfskräfte nicht zugemuthet werden kann, so ist die Nachlaßbehörde berechtigt, eine
geeignete Persönlichkeit gegen Zusicherung besonderer Vergütung für ihre Mühewaltungals Nachlaßverwalter zu bestellen.

0 Vergl. Nr. 51.
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Dem Nachlaßverwalterliegt alsdann die Erledigung aller derjenigen Geschäfte
ob, die in den 5 und 6 den Nachlaßkommissionenzugewiesen sind.

Die Festsetzung der Höhe der dem Nachlaßverwalter zu gewährenden Ver¬
gütung erfolgt durch das Gouvernement, dem zu diesem Zwecke in jedem einzelnen
Falle unter Beifügung der Akten und Darlegung der besonderen Verhältnisse, welche
die Bestellung eines Nachlaßverwalterserforderlich gemacht haben, zu berichten ist.

Die Vergütung soll der Regel nach 3 pCt. der Aktivmasse nicht übersteigen und
ist nach Feststellung und Verrechnung der Erbschaftssteuer gleichzeitig mit den sonstigen
baren Auslagen (A 8 a) von der Masse vorweg in Abzug zu bringen.

Dar - es - Saläm , den 14. April 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.

53. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Mstafrika,
betr. Bezirkseintheilung.

Vom 15. April 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 651.) ss

1. Das Bezirksnebenamt Saadani wird mit dem 16. Mai 1899 aufgelöst. In
Saadani verbleibt eine Bezirksstelle, deren Verwaltung der dort befindliche Zollbeamte
mit versieht.

2. Das Gebiet des bisherigen BezirksnebenamtesSaadani wird, wie folgt
vertheilt:

a) Bezirksstelle Saadani : Stadt mit Vorstädten und den Ortschaften, aus denen
bisher die Bewohner zum Markte nach Saadani kamen, bis zu etwa 5 Irm
im Umkreise.

k) Zum Bezirksamt Pangani treten die Landschaften: 1. Mguadja, Jumbe
Diwani; 2. Uwingi, Jumbe Bori ; 3. Msengeni, Jumbe Makame; 4. Bugusi,
Jumbe Makota; 5. Manga, Jumbe Manyendi; 6. Kwa Manda, Jumbe
Mamguru; 7. Kwa Msissi, Jumbe Abdullah; 8. Makeramo, Jumbe Madeni.

o) Zum Bezirk Bagamoyo tritt das übrige Gebiet.
Hiernach wird die Grenze zwischen den beiden Bezirksämtern etwa die Marsch¬

route des Leutnants v. Wissmann bilden, welche in der Karte Ostasrikas Blatt I ) 6
eingezeichnet ist.

Eine genauere Festsetzung der Grenze bleibt einer Berechnung von Vertretern
der betheiligten Bezirksämter gelegentlich der Steuereintreibung überlassen.

3. Die Bezirksnebenstelle Saadani untersteht dem Bezirksamt Bagamoyo. Der
Bezirksamtmann wolle gemäß Z 1 der Verordnung vom 23. April 1896 (Kolonial-
blatt 1896, S . 241) dem Vorsteher Strafbefugniß ertheilen.

Dar -es -Salum , den 15. April 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.

54. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Gstafrika,
betr. Eintragung ins Handelsregister.

Vom 20. April 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 589.)

Ein Spezialfall giebt mir Veranlassung, zu bestimmen, daß die Anmeldung einer
Zweigniederlassung einer Firma zur Eintragung in das Handelsregister bei der für
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die Anmeldung der Hauptniederlassung zuständigen Behörde zu erfolgen hat und
demgemäß auch die Gebühr für die Eintragung der Zweigniederlassung bei der Kasse
des Bezirks der Hauptniederlassung zu vereinnahmen ist.

Dar - es - Salüm , den 20 . April 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.

55 . Verordnung des kaiserlichen Gouverneurs , betr . Aufhebung
der lValdverordnung für Usambara vom 20 . Oktober ls895?)

Von : 28 . April 1899.

Unter Aufhebung der Waldverordnung für Usambara wird für die Plantagen¬
gebiete in Uluguru , Usambara , Usegua , Pare und am Kilimandsaro das Nachfolgende
bestimmt:

Z 1. Jeder Eigenthümer eines zusammenhängenden Gebietes von mehr als
200 Hektar ist verpflichtet , bis zum 1. Januar eines seden Jahres einen Hauungsplan
nebst beschreibendem Text dem Gouvernement einzureichen , in dem die in dem laufenden
Jahre zur Abholzung kommenden Flächen genau dargestellt sind . Die Einreichung
eines Hauungsplanes für mehrere Jahre im voraus ist zulässig . Bei Besitzungen
von weniger als 200 Hektar kann die Einreichung eines Planes verlangt werden.

Z 2 . Der Hauungsplan wird durch einen Vertreter des Gouvernements nach
Prüfung an Ort und Stelle spätestens bis zur Beendigung der großen Regenzeit
festgesetzt. Zu der Prüfung , über deren Ergebniß ein Protokoll aufzunehmen ist, sind
die betheiligten Grundbesitzer zuzuziehen.

§ 3 . Von der Gesammtwaldftäche einer Besitzung kann bis ein Viertel als
Wald reservirt werden.

Z 4 . Gegen die Entscheidung des Vertreters des Gouvernements ist binnen
einer Frist von zwei Monaten Beschwerde an den Gouverneur zulässig.

8 5 . Auf Pachtungen finden die vorstehenden Bestimmungen sinngemäße An¬
wendung.

Z 6. Soweit die Grundeigenthümer nicht selbst Wohnung im Schutzgebiete
haben , sind ihre Vertreter , insbesondere die Plantagenleiter und Agenten für die
Befolgung dieser Verordnung haftbar.

§ 7 . Vorsätzliche Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung und den fest¬
gesetzten Hauungsplan werden mit Geldstrafe bis zu 6000 Rupien oder mit Gefängniß
bis zu 3 — drei — Monaten , fahrlässige mit Geldstrafe bis zu 1000 Rupien bestraft.

8 8 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung in den einzelnen
Bezirken in Kraft . Mit dem gleichen Tage wird die Waldverordnung für Usambara
vom 20 . Oktober 1895 außer Kraft gesetzt.

Dar - es - Salam , den 28 . April 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.
gez. Liebert.

56 . Uebertritt von Unteroffizieren in den Livildienst der Rolonial-
verwaltung.

Vom 2 . Mai 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 336 .)

In den Civildienst der Kolonialverwaltung übernommene Unteroffiziere des aktiven
Dienststandes scheiden mit dem Tage des Verlassens ihres Truppentheils aus dessen

i ) Vergl . Deutsche Kolonial -Gesetzgebung II . S . 187 , Nr . 175.
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Etat . Sie sind , nach Aufhebung der etwa bestehenden Kapitulation , zur Reserve nach
Berlin zu entlassen und erhalten hier von dem zuständigen Bezirkskommando den
erforderlichen Auslandsurlaub gemäß Z 111 der Wehrordnung.

Für die Wiederaufnahme in den Truppentheil gelten sinngemäß die militärischen
Ausführungsbestimmungen 3 (3) 6 und 9 zur Schutztruppen -Ordnung.

Berlin , den 2 . Mai 1899.
Der Kriegsminister,

gez. v. Goßler.

57 . Runderlaß der Kolonial -Abtheilung , betr . den Häuserbau
in den Tropen.

Vom 8 . Mai 1899.

Der Geheime Medizinalrath Professor Dr . Koch hat in einem anläßlich eines
Spezialfalles von ihm erbetenen Gutachten über den Hausbau in Tropenländern , be¬
sonders in tropischen Malariagegenden , folgende Grundsätze aufgestellt:

Eine tropenhygienisch richtige Hausanlage muß sicheren Schutz gewähren gegen
die Sonne , gegen Feuchtigkeit und gegen die Träger der Malaria , die Moskitos.
Letzteres besonders durch möglichst ausgiebige Ventilation des Wohnhauses , wie durch
Fernhalten aller Vegetation von der Umgebung desselben . Verhältnißmäßig gut er¬
füllen diese Anforderungen die nach dem Bungalo -System gebauten Häuser . Solche
Häuser ruhen zweckmäßig auf einem Pfeilerunterbau oder auf Plattformen von 1,5 w
Höhe , welche durch Erdaufschüttung hergestellt und an ihren Außenseiten durch Mauer¬
werk geschützt sind . Für die Bemessung des Flächeninhaltes dieser Plattformen ist
eine, das eigentliche Wohnhaus auf allen Seiten umgebende Veranda von drei , wenn
möglich 4 m Breite in Rechnung zu ziehen . Das Letztere selbst hat zweckmäßig
quadratische Gestalt und enthält vier durch einen Kreuzgang getrennte Wohnräumc.
Anlage von Thüren und Fenstern ist derartig herzustellen , daß eine ausgiebige Durch¬
lüftung aller Räume bei jeder Windrichtung dadurch gewährleistet wird . Die Be¬
dachung bildet ein Doppeldach , welches zwischen oberem und unterem Dachtheil einen
Zwischenluftraum läßt und damit auch einen ausgiebigen Luftdurchzug zwischen diesen
beiden Theilen gestattet . Ist dadurch der größtmögliche Schutz gegen die Einwirkung
der Tropensonne von oben her gewährleistet , so ist andererseits , um auch die Er¬
wärmung der Wohnräume durch seitlich fallende Sonnenstrahlen , wie die Durchnässung
bezw. Beschädigung ihrer Außenwände durch den Tropenregen nach Möglichkeit zu
verhindern , sowohl das obere wie das untere Dach möglichst schräg zu stellen . Ferner
aber müssen beide Dächer , besonders das untere soweit über den Raum hinausragen,
den sie schützen sollen , daß sie der direkten Sonne nur bei einem Tiefstand von weniger
als etwa 30 Grad über dem Horizont Eintritt gewähren (vergl . Dr . F . Plehn , „Die
Kamerun -Küste " S . 308 fs.) . Was das Baumaterial anbetrifft , so sind Holz , ge¬
brannte Ziegel , Luftziegel und Bruchsteine , je nach den örtlichen Verhältnissen als
gleich verwendbar zu betrachten.

Bei der hervorragend wichtigen Rolle , welche in tropischen Malariagegenden die
Wohnungshygiene spielt , ersuche ich Euer Hochwohlgeboren ergebenst , den vorstehenden,
aus autoritativster Quelle stammenden Grundsätzen beim Neubau von Wohnungs¬
anlagen nach Möglichkeit Geltung verschaffen zu wollen.

- Auswärtiges Amt , Kolonial -Abtheilung.

gez. v. Buchka.



64 Erlaß d . Kolonial -Abth ., betr . die Behandlung d . cthnogr . u . naturwissenschaftl . Sendungen.

58 . Erlaß der Rolonial -Abtheilung , betr . die Behandlung !
der ethnographischen und naturwissenschaftlichen Sendungen !

aus den Schutzgebieten . !
Vom 12 . Mai 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 335 .1

Durch Bundesrathsbeschluß vom 21 . Februar 1889 (Kol .-Bl . 1890 , S . 149) ^
ist bestimmt worden , daß die ethnographischen und naturwissenschaftlichen Sammlungen , >
welche von den auf Reichskosten nach den deutschen Schutzgebieten ausgerüsteten
Expeditionen eingehen , nach Aussonderung der Doubletten den hiesigen Königlichen ^
Museen für Völkerkunde und für Naturkunde bezw . den botanischen Anstalten der
hiesigen Universität gegen Erstattung der Anschaffungs - , Verpackungs - und Transport¬
kosten eigenthümlich überlassen werden . Durch Runderlaß vom 10 . Dezember 1891
(Kol .-Bl . 1891 , S . 535 ) ist diese Vorschrift auf alle in den Schutzgebieten angestellten
Beamten insoweit ausgedehnt , als die Sammlungen nicht lediglich im Privatbesitz des
Sammlers bleiben oder die Genehmigung zur anderweiten Verwerthung oder Ver¬
äußerung seitens des Auswärtigen Amtes ertheilt wird . Diese Bestimmungen werden
hierdurch in Erinnerung gebracht ; auch wird wiederholt darauf hingewiesen , daß alle
in deren Ausführung nach Berlin gerichteten Sendungen botanischen , zoologischen,
geologischen, überhaupt wissenschaftlichen Inhalts „An das Königliche Museum
für Völkerkunde , Kolonial -Abtheilung , Berlin 8 ^ ., Königgrätzerstraße 120 ", zu
adressiren sind . ^

Berlin , den 12 . Mai 1899 . ^
Auswärtiges Amt , Kolonial -Abtheilung . ^

v. Buchka . ^

59 . Runderlaß der Aolonial -Abtheilung , betr . Verkehr der Gerichte !
in den Schutzgebieten mit den preußischen Gerichten . !

Vom 13 . Mai 1899 . !

Der Königlich Preußische Justizminister hat genehmigt , daß den Gerichten in den
Schutzgebieten , vorbehaltlich der nachstehend ersichtlichen Einschränkung , der direkte
Verkehr mit den preußischen Gerichten gestattet werde . Dieser direkte Verkehr soll
sich auf alle von den Gerichten in den Schutzgebieten ausgehenden Schreiben beziehen,
d. h. sowohl auf die von diesen Gerichten erlassenen Ersuchungsschreiben , als auf die
von ihnen bewirkten Erledigungen von Ersuchen preußischer Gerichte . Für alle von
den letzteren ausgehenden Schreiben soll dagegen das jetzige Verfahren bestehen i
bleiben . j

Euer rc. ersuche ich ergebenst , dafür Sorge zu tragen , daß die Gerichte des dor- ,
tigen Schutzgebietes vorkommenden Falles künftighin nach Vorstehendem Verfahren.
Wegen etwaiger Ausdehnung dieser Erleichterungen des Geschäftsverkehrs auch be- >
züglich der Gerichte der übrigen Bundesstaaten behalte ich mir eine weitere Mit¬
theilung ergebenst vor.

Berlin , den 13 . Mai 1899 . j
Auswärtiges Amt , Kolonial -Abtheilung.

gez. v. Buchka . i
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60. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo , betr.
Verbot der Einführung von Maria -Theresien-Thalern.

Vorn 18 . Mai 1899 . (Kol.-Bl . 1899 , S . 432 .)

Auf Grund des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutz¬
gebiete und der Verfügung des Reichskanzlers vorn 29. März 1889, wird verordnet,
was folgt:

Z 1. Maria -Theresien-Thaler und andere, kursfähiges Geld nicht darstellende
Münzen dürfen in das Schutzgebiet von Togo nicht eingeführt und daselbst weder in
Zahlung gegeben noch genommen werden.

Z 2. Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 500 Mark, an deren
Stelle im Unvermögensfalle Haft tritt , bestraft.

Daneben ist auf Einziehung der eingeführten, oder in Zahlung gegebenen bezw.
genommenen Münzen zu erkennen.

Z 3. Diese Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft.
Lome , den 18. Mai 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur,
gez. Köhler.

61. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo,
betr. Beubezeichnung der Station paratau.

Voin 20 . Mai 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 432 .)

Die bisher als „Station Paratau " bezeichnete Station im östlichen Hinterlande
des Togogebietes führt fernerhin den Namen „Station Sokod6".

Lome , den 20. Mai 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Köhler.

62. Allerhöchster Erlaß , betr. Aenderungen der deutschen
Wehrordnung.

Vom 22 . Mai 1899 . (Kol.-Bl . 1899 , S . 391 .)

Mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 22. Mai d. Js . hat Seine Majestät der
Kaiser Aenderungen der deutschen Wehrordnung genehmigt, welche in Nr. 23 des
Central-Blattes für das Deutsche Reich vom 6. d. Mts . veröffentlicht wurden. Nach¬
stehend erfolgt Abdruck der die Schutzgebiete berührenden Bestimmungen.

Aenderungen der deutschen Wehrordnung.
Die Wehrordnung wird geändert, wie folgt:
Z 33. Im zweiten Absatz der Ziffer 10 wird am Schlüsse hinzugefügt:
„In gleicher Weise find für die Zurückstellung der in den deutschen Schutz¬

gebieten lebenden deutschen Militärpflichtigen die Kaiserlichen Gouvernements und
Landeshauptmannschaften zuständig."

Z 42. Der zweite Absatz der Ziffer 2 lautet:
„Auch sind die aktiven Aerzte der Marine, die Sanitätsoffiziere der Kaiserlichen

Schutztruppen und die Regierungsärzte der deutschen Schutzgebiete befugt, dergleichen
Zeugnisse auszustellen."

Die deutscheKolomal -Gesetzgebung IV (1899). . 5
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In Ziffer 3 tritt als vierter Absatz hinzu:
„In den deutschen Schutzgebieten treten die Gouverneure, Landeshauptleute und

Bezirksamtmänner an die Stelle des Konsuls, die von ihnen beauftragten Beamtenan Stelle des Konsularbeamten."
ZZ 100, 111. In Ziffer 3b des ß 100 und im ersten Absatz der Ziffer4

des Z 111 wird am Schlüsse hinzugefügt:
Den Konsnlatsbescheinigungen stehen Bescheinigungen der Gouvernements, Landes- !

Hauptmannschaften und Bezirksämter in den deutschen Schutzgebieten gleich." ^Z 106. In Ziffer 7 wird hinter „Konsuln" eingeschoben:
„die Gouvernements, Landeshauptmannschaften und Bezirksämter in den deutschen

Schutzgebieten."

63. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo,
betr. die Abgrenzung der Stationsbezirke Basari -Sokode

und Sansanne -Mangu.
Vom 25. Mai 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 470.)

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Abgrenzung der
Stationsbezirke Basari-Sokod̂ und Sansanne-Mangu wie folgt stattgefunden hat:

Die Grenze beginnt im Osten am Schnittpunkt des westlichen Steilabfalls des
„Falle-Gebirges" mit der französischen Grenze nördlich des 10. Breitengrades, ver¬
läuft dann entlang dieses Westhanges bis südlich des isolirten Berges Behaung, folgt
von hier den Stammesgrenzen zwischen der Landschaft Lama im Norden nnd den '
Landschaften Tshore und Katyal (Adyala), im Süden bis an den Kara in westlicher
Richtung. Von dort ab zieht die Grenze den Kara aufwärts bis an den Ueber-
gang des Weges von Katyal nach dem Markte Namboug (Namongu), läuft dann
westwärts auf den Schnittpunkt des Kabu—Katyamba-Weges mit dem Flusse Wauwa
zu, so daß der Markt Namboug südlich, die Orte Nagbagu und Mündn nördlich
bleiben. Sie folgt dann dem Laufe des Wauwa-Flusses bis südlich Dyäpure, ver¬
läßt hier den Wauwa und zieht nach dem östlichen Punkt des Oti-Knies, in welchem
Kungnau liegt. Hierbei sollen Sadsi und der Weg von diesem Orte nach Kuntya
nördlich, der Ballibstamm mit Naeri südlich bleiben. Weiter verläuft die Grenze
den Oti abwärts bis zu der Breite, welche das Gebiet im Kungnau Bogen, sowie
Kuntori nördlich läßt. Westlich des Otis entspricht die Grenze dieser Breite bis andie neutrale Zone.

Lome, den 25. Mai 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Köhler.

64. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Mst-
afrika , betr. Verlegung des Bezirksamts von Mikindani.

Vom 26. Mai 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 652.)
Mit Rücksicht auf die äußerst ungünstigen gesundheitlichenVerhältnisse in Mikin-dam wird das Bezirksamt von Mikindani nach Lindi verlegt und die beiden genannten

Bezirke unter dem Namen „Lindi" vereinigt.
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Das Zollamt 1. Klasse Mikindani wird aufgehoben und dafür ein Zollamt
2 . Klasse eingerichtet . In Lindi wird das Zollamt 2 . Klasse in ein Zollamt 1 . Klasse
umgewandelt.

Der Bezirksamtmann von Lindi wolle dem Zollamtsassistenten in Mikindani
unter der Benennung : „Bezirksnebenstelle Mikindani " Schauri -Angelegenheiten und Straf-
gewalt soweit übertragen , als dieses durch die Verhältnisse geboten ist.

Dar - es - Salüm , den 26 . Mai 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.

65 . Runderlaß der Kolonial -Abtheilung , betr . die Ausübung von
standesamtlichen Befugnissen in den Schutzgebieten.

Voiu 27 . Mai 1899.

Es wird beabsichtigt , die Ausübung von standesamtlichen Befugnissen in den
Schutzgebieten im Wege einer allgemeinen Verordnung in der Weise neu zu regeln,
daß , anstatt wie dies bisher im Allgemeinen üblich war , diese Befugnisse bestimmten,
in jedem einzelnen Falle namhaft gemachten Beamten zu übertragen , die jedesmaligen
Inhaber bestimmter Amtsstellen und deren Vertreter ein für alle Mal die Berechtigung
erhalten sollen , innerhalb ihres Amtsbezirkes standesamtliche Verhandlungen aufzu¬
nehmen . Als geeignete Amtsstellen für die Führung der standesamtlichen Register
dürften in erster Reihe die einzelnen Bezirksämter in Betracht kommen und würden
deshalb dem jedesmaligen Bezirksamtmann und dessen jedesmaligen Stellvertreter für
den Umfang des betreffenden Bezirkes die fraglichen Befugnisse zu verleihen sein.
Für die Fälle der Abwesenheit oder sonstigen Behinderung der hiernach zunächst zur
Wahrnehmung der standesamtlichen Geschäfte berufenen Beamten wären von vorn¬
herein die Bezirksamtssekretäre und deren Stellvertreter mit den gleichen Befugnissen
auszustatten . Daneben würden diese Befugnisse und zwar für den ganzen Umfang
des betreffenden Schutzgebietes dessen jedesmaligem obersten Beamten und dem Stell¬
vertreter des Letzteren zu übertragen sein. Auch ist in Aussicht genommen , den obersten
Beamten der einzelnen Schutzgebiete die Berechtigung zuzusprechen , in besonderen
Fällen auch einem Beamten , dem nach dem Vorstehenden nicht schon an und für sich
standesamtliche Befugnisse zustehen , mit der Ausnahme einer einzelnen , bestimmten
standesamtlichen Verhandlung zu beauftragen . In denjenigen Schutzgebieten , in welchen
die Eintheilung in Bezirksämter noch nicht eingeführt , bezw. noch nicht durchgeführt
ist, würden die fraglichen Befugnisse entweder mit anderen Amtsstellen — etwa mit
den Aemtern der Stationschefs — in derselben Weise wie oben ausgeführt ist, zu
verbinden sein, oder es müßten dort die standesamtlichen Verhältnisse wie bisher
durch persönliche Verleihung von Fall zu Fall geregelt werden.

Unter Bezugnahme hierauf ersuche ich um gefällige Vorschläge darüber , welche
Amtsstellen hiernach in dem dortigen Schutzgebiete mit standesamtlichen Befugnissen
auszustatten sein werden , bezw. um eine gefällige Aeußerung darüber , ob etwa die
dortigen Verhältnisse die Beibehaltung des bisher in dieser Beziehung beobachteten
Verfahrens angezeigt erscheinen lassen.

Berlin , den 27 . Mai 1899.
Auswärtiges Amt , Kolonial -Abtheilung.

gez. v. Buchka.
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66 . Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo,
betr . die Abgrenzung der ^ tationsbezirke ^ okode und Basari

einerseits und Bismarckburg und Kete -Kratschi andererseits.
Vom 3 . Juni 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 470 .) ^

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht , daß die Abgrenzung der '
Stationsbezirke Sokodö und Basari einerseits und Kete -Kratschi und Bismarckburg
andererseits , wie folgt , stattgefunden hat:

Vom Schnittpunkt des Mö (Ukubori ) mit der Ostgrenze der neutralen Zone
folgt die Grenze dem Thalweg des Mo (Ukubori ) aufwärts bis zur Einmündung
des Kamassi in den M6 , von hier aus folgt die Grenze dem Kamm des Gebirges
zwischen Fasan und Bo bis zur Mündung des Shafaö in den Kuö , von da folgt .
sie den: Thalweg des Shafaö aufwärts bis zum Schnittpunkt des Shafaö mit der i
Route Fasan —Kuö (Ort ), Höhenpunkt 470 Fuß , von dort führt die Grenze auf ^
einer geraden Linie bis zum Nordende des Bergzuges westlich Dofohli , alsdann dem
Kamm dieses Bergzuges entlang und in der geraden Verlängerung desselben weiter
bis zum Anna.

Lome , den 3 . Juni 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. Köhler.

67 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Gst-
afrika , betr . gleichmäßige Behandlung der von den Kommunen
angestellten Europäer in Krankheitsfällen und bei Dienstreisen.

Vom 8. Juni 1899.

In Erweiterung des Runderlasses vom 25 . April 1898 ') , J .-Nr . 2971 , und auf
Grund der von den Bezirks - und Bezirksnebenämtern gemachten Vorschlüge wird , um
eine gleichmäßige Behandlung der von den Kommunen angestellten Europäer in
Krankheitsfällen und bei Dienstreisen herbeizuführen , Folgendes verfügt:

1 . Die im Dienst der Kommunalverwaltung angestellten Europäer (Steuererheber,
Kommunalschreiber , Straßenbauaufseher rc.) sind vorläufig mittelbare Gouver¬
nementsangestellte , und sollen als solche in Erkrankungsfällen dieselben Ansprüche
auf freie ärztliche Behandlung und freie Lazarethverpflegung haben wie die unmittel¬
baren Gouvernementsangehörigen . Die durch die Lazarethverpflegung der Genannten
entstehenden Kosten sind dem Gouvernement aus den Kommunalkassen zu ersetzen, wo¬
bei die Sätze des Z 9 der Verpflegungsvorschriften zu Grunde zu legen sind.

Für diejenigen Beamten und Angestellten , die ihr Gehalt theilweise aus der
Gouvernementskasse und theilweise aus der Kommunalkasse erhalten , hat die Kommune
die Lazarethverpflegung nur in dem Verhältniß zu erstatten , in dem sie zu dem Ge¬
halt beiträgt . Die 27 und 28 der Verpflegungsvorschriften sowie der Runderlaß
vom 23 . März 1898 , J .-Nr . 2072 , finden auf die europäischen Angestellten der
Kommunen selbstverständlich gleichfalls Anwendung , wobei es jedoch gleichgültig sein
soll , ob die Angestellten die im Z 28 der Verpflegungsvorschriften vorgesehene sechs-

i) Nicht abgedruckt.
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monatige Frist ganz im Gouvernementsdienst oder ganz im Kommunaldienst oder znm

Theil im Gouvernementsdienst und zum Theil im Kommunaldienst zugebracht haben.
Ich mache die Bezirksämter rc. dafür verantwortlich , daß sie bei Aufnahme der

Angestellten der Kommunalverwaltung in ein Lazareth , diesem Letzteren auf dem

Lazarethaufnahmeschein Mittheilung darüber machen , in welcher Weise die Kommunal-
kasse für die Lazarethverpflegung aufkommt , ob ganz oder mit welchem Antheil oder,
im Falle des Zutreffens der 27 und 28 der Verpflegungsvorschriften , ob

gar nicht.
2 . Reisen nach dem Lazareth im Falle der Erkrankung sowie die Rückreise zum

Stationsorte nach Wiederherstellung der Gesundheit sind als Dienstreisen anzusehen
und im Sinne der 10 bis 13 , 15 und 17 der Verpflegungsvorschriften aus

den Kommunalkassen ganz oder im Verhältnisse des Gehaltstheiles (Absatz 1) zu

vergüten.
Die Kommunen haben ihren Beamten in sinngemäßer Anwendung der Ver¬

pflegungsvorschriften Reisekosten , Tagegelder zu gewähren und Privattrüger zu stellen,
sofern dieses in den Annahmeverträgen ausdrücklich vorgesehen ist. Beamte , die, wie

z. B . die Steuererheber , mit Tantieme angestellt sind , erhalten weder Reisekosten noch
Tagegelder und Träger . Die im Absatz I aufgeführten Kommunalbeamten gehören

bezüglich der Verpflegungsvorschriften zur Beamtenklasse 0.

Dar - es - Salum , den 8 . Juni 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.

68 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Gstafrika , betr . die Bergpolizei.

Vom 9. Juni 1899.

Auf Grund des § 7 Abs . 2 und Z 72 der Kaiserlichen Verordnung vom
9. Oktober 1898 , betreffend das Bergwesen in Deutsch -Ostafrika , wird hierdurch be¬
stimmt:

§ 1. Die Vornahme von Schürfarbeiten oder von bergmännischen Arbeiten ist
an folgenden Stellen verboten:

u) In den Küstenplätzen
Tanga , Pangani , Bagamoyo , Dar -es-Saläm , Kilwa und Lindi,

sowie in der Umgebung dieser Ortschaften bis 1 lern Entfernung von der
Stadtgrenze.

d ) In der Nähe der Schwefelquellen von Amlboni , Bezirk Tanga , bis zu 3 km
Entfernung von denselben.

0 ) In der Nähe der Soolquellen am unteren Malagarasi und Kutschugi - Bezirk

Ujiji bis zu 3 irm Entfernung von demselben.

Z 2 . Uebertretungen dieser Verordnung werden nach Z 74 der Verordnung vom
9. Oktober 1898 mit Geldstrafe bis zu 300 Rupien und im Unvermögensfalle mit

Haft bestraft.

Dar - es - Salüm , den 9 . Juni 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.
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69 . Runderlaß der Kolonial -Abtheilung , betr . Hinterlassenschaften.
Von : 11 . Juni 1899.

Airs Anlaß eines Einzelsalles hat eine Bundesregierung die Frage angeregt , ob
es nicht angezeigt sei, bei jeder in den Schutzgebieten eröffneten Verlassenschaft in den
an die inländischen Behörden zu richtenden Ersuchen das in Betracht kommende
Recht zu bezeichnen , nm diese Behörden der Mühe zu entheben , nach demselben zu
forschen.

Ich habe darauf zugesagt , daß in allen den Fällen , in welchen preußisches Land¬
recht oder demnächst das Bürgerliche Gesetzbuch nicht znr Anwendung zu kommen
hätte , die Gerichte der Schutzgebiete das zuständige Recht namhaft machen würden.

Euer Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst , die Ihnen unterstellten Gerichts¬
behörden mit entsprechender Weisung zu versehen.

Berlin , den 11 . Juni 1899.
Auswärtiges Amt , Kolonial -Abtheilung.

gez. v . Buchka.

70 . Aufgebot des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Äidwestafrika , betr . Grundeigenthum.

Vom 20 . Juni 1899 . (Kol .-Vl . 1899 , S . 623 .)

Auf Grund der Kaiserlichen Verordnung , betreffend das Aufgebot von Land¬
ansprüchen im südwestafrikanischen Schutzgebiete , vom 2 . April 1893 , wird folgendes
Aufgebot von Amts wegen erlassen:

Diejenigen , welche in dem im südwestafrikanischen Schutzgebiete belegenen Gebiets¬
theile der Bastards von Rietfontein (Kaptän Vilander ) , welcher begrenzt wird im
Süden vom Orange - oder Großsluß , im Osten von Britisch -Betschuanaland , im Norden
von dem Gebiet der Veldschoendrager - und im Westen von dem Gebiet der Bondel-
swarts -Hottentotten , vor dem Erlaß der Verfügung des Kaiserlichen Kommissars vom
1. Oktober 1888 aus Verträgen über den Erwerb von Grundeigenthum sowie vor
dem Erlaß der Verfügung des stellvertretenden Kaiserlichen Kommissars vom 1. Mai
1892 aus Pachtverträgen Ansprüche rechtsgültig erworben zu haben glauben , werden
hiermit aufgefordert , diese Ansprüche spätestens bis zum 1. Februar 1900 , vor¬
mittags 9 Uhr , bei der Gerichtsbehörde erster Instanz des südwestafrikanischen
Schutzgebietes in Keetmanshoop (Südbezirk ) anzumelden.

Die Versäumung der rechtzeitigen Anmeldung hat den Verlust der Landansprüche
zur Folge . Anmeldende , welche nicht in dem Schutzgebiete ihren Wohnsitz oder
Aufenthalt haben , müssen für das Verfahren einen im Schutzgebiete sich dauernd auf¬
haltenden Vertreter bestellen und der Gerichtsbehörde in Keetmanshoop namhaft machen.

Windhoek , den 20 . Juni 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. Leutwein.

71 . Gesetz , betr . das Aaggenrecht der Kauffahrteischiffe.
Vom 22 . Juni 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 465 .P)

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser , König von Preußen rc.,
verordnen im Namen des Reichs , nach erfolgten Zustimmung des Bundesraths und
des Reichstags , was folgt:

i) Reichsgesetzblatt S . 319.
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Z 1. Die zum Erwerbe durch die Seefahrt bestimmte» Schiffe (Kauffahrtei¬
schiffe) mit Einschluß der Lootsen-, Hochseefischerei-, Bergungs- und Schleppfahrzeuge
haben als Nationalflagge ausschließlich die Reichsflagge (Artikel 55 der Reichs¬
verfassung) zu führen.

Die Form der Reichsflagge und die Art ihrer Führung wird durch Kaiserliche
Verordnung bestimmt.

§ 2. Zur Führung der Reichsflagge find die Kauffahrteischiffe nur dann
berechtigt, wenn sie im ausschließlichen Eigenthume von Reichsangehörigeu stehen.

Den Reichsangehörigenwerden gleichgeachtet offene Handelsgesellschaften und
Kommanditgesellschaften, wenn die persönlich haftenden Gesellschafter sämmtlich Reichs¬
angehörige sind; andere Handelsgesellschaften, eingetragene Genossenschaften und
juristische Personen, wenn sie im Inland ihren Sitz haben, Kommanditgesellschaften
auf Aktien jedoch nur dann, wenn die persönlich haftenden Gesellschafter sämmtlich
Reichsangehörige sind.

K 3. Verliert der Eigenthümer einer Schiffspart die Reichsangehörigkeit oder
geht eine im Eigenthum eines Reichsangehörigen stehende Schiffspart in anderer Weise
als durch Veräußerung (HandelsgesetzbuchZ 503) aus einen Ausländer über, so
behält das Schiff noch bis zum Ablauf eines Jahres das Recht zur Führung der
Reichsslagge.

Sind seit dem im Absatz1 bezeichneten Ereignisse sechs Monate verstrichen, so
hat das Registergericht die übrigen Mitrheder auf ihren Antrag zu ermächtigen, die
Schiffspart für Rechnung des Eigenthümers öffentlich versteigern zu lassen; über die
Stellung des Antrags beschließen die übrigen Mitrheder nach Stimmenmehrheit; die
Stimmen werden nach der Größe der Schiffsparten berechnet. Bei der Versteigerung
der Schiffspart können die Antragsteller mitbieten. Der Zuschlag darf nur einem
Inländer ertheilt werden.

Diese Vorschriften kommen nur zur Anwendung, wenn die Schiffsparten der
übrigen Mitrheder wenigstens zwei Drittheile des Schiffes umfassen.

Z 4. Für die zur Führung der Reichsflagge befugten Kauffahrteischiffe sind in
den an der See oder an Seeschifsfahrtsstraßen belegenen Gebieten Schiffsregister
zu führen.

Z 5. Das Schiffsregister ist öffentlich; die Einsicht desselben ist Jedem gestattet.
Von den Eintragungen können gegen Erlegung der Kosten Abschriften gefordert
werden, die auf Verlangen zu beglaubigen sind.

Z. 6. Ein Schiff kann nur in das Schiffsregister des Hafens eingetragen werden,
von welchem aus, als dem Heimathshafen, die Seefahrt mit dem Schiffe betrieben
werden soll.

Soll die Seefahrt von einem ausländischen Hafen oder von einem Hafen eines
Schutzgebietes oder eines Konsulargerichtsbezirkes aus betrieben werden oder fehlt es
an einem bestimmten Heimathshafen, so steht dem Rheder die Wahl des inländischen
Registers frei. Hat der Rheder weder seinen Wohnsitz noch seine gewerbliche Nieder¬
lassung im Bezirke des Registergerichts, so ist er verpflichtet, einen im Bezirke des
Registergerichts wohnhaften Vertreter zu bestellen, welcher die nach diesem Gesetze für
den Rheder begründeten Rechte und Pflichten gegenüber dem Registergerichte wahr¬
zunehmen hat. Die Verpflichtung zur Bestellung eines Vertreters fällt weg, wenn
das Registergericht seinen Sitz und der Rheder seinen Wohnsitz oder seine gewerbliche
Niederlassung im Reichsgebiete hat.

§ 7. Die Eintragung in das Schiffsregister hat zu enthalten:
1. den Namen und die Gattung des Schiffes sowie das Unterscheidungssignal;
2. die Ergebnisse der amtlichen Vermessung;
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3 . die Zeit und den Ort der Erbauung , soweit sie festzustellen sind;
4 . den Heimathshafen;
6 . den Namen und die nähere Bezeichnung des Rheders;

bei einer Rhederei den Namen und die nähere Bezeichnung sämmtlicher Mit-
rheder und des Korrespondentrheders sowie die Größe der den einzelnen
Mitrhedern gehörenden Schiffsparten;

bei den Handelsgesellschaften , eingetragenen Genossenschaften und juristischen
Personen die Firma oder den Namen und den Ort , an welchem sie ihren
Sitz haben , bei offenen Handelsgesellschaften außerdem den Namen unddie nähere Bezeichnung sämmtlicher Gesellschafter , bei Kommanditgesell¬schaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien den Namen und die
nähere Bezeichnung sämmtlicher persönlich haftenden Gesellschafter;6. die Angabe , daß in Ansehung der Reichsangehörigkeit der Betheiligten diegesetzlichen Anforderungen erfüllt sind;

7 . den Rechtsgrund , auf welchem die Erwerbung des Schiffes oder der einzelnenSchiffsparten beruht;
8 . den Tag der Eintragung;
9 . die Ordnungsnummer , unter der das Schiff eingetragen ist.
§ 8 . Die Eintragung in das Schiffsregister darf erst geschehen, nachdem das Rechtdes Schiffes zur Führung der Reichsflagge sowie alle im Z 7 bezeichneten Thatsachenund Rechtsverhältnisse glaubhaft gemacht sind.
Solange die amtliche Vermessung im Jnlande noch nicht hat stattfinden können,dürfen die Ergebnisse der Vermessung auf Grund der Vermessungsurkunde einer aus¬ländischen Behörde oder eines sonstigen glaubhaften Nachweises eingetragen werden.K 9 . Ist der Rheder zugleich Angehöriger eines fremden Staates , so hat erauf Verlangen des Registergerichts glaubhaft zu machen , daß das Schiff nicht inein Schiffsregister dieses Staates eingetragen ist. Wird festgestellt , daß eine solcheEintragung besteht , so darf das Schiff nicht in ein inländisches Schiffsregister ein¬getragen werden.
§ 10 . Ueber die Eintragung des Schiffes in das Schiffsregister wird von demRegistergericht eine mit dem Inhalte der Eintragung übereinstimmende Urkunde (Schiffs-certifikat ) ausgestellt.
Das Schiffscertifikat hat außerdem zu bezeugen , daß die nach § 8 erforderlichenNachweise geführt sind und daß das Schiff zur Führung der Reichsflagge befugt ist.Z 11 . Durch das Schiffscertifikat wird das Recht des Schiffes zur Führungder Reichsflagge nachgewiesen.
Das Recht zur Führung der Reichsflagge darf vor der Ertheilung des Schiffs-certifikats nicht ausgeübt werden.
Das Schiffscertifikat oder ein von dem Registergerichte beglaubigter Auszug ausdem Certifikat ist während der Reise stets an Bord des Schiffes mitzuführen.8 12 . Erlangt ein im Auslande befindliches Schiff dadurch , daß es in dasEigenthum eines Reichsangehörigen gelangt , das Recht zur Führung der Reichs-flagge , so kann das Schiffscertifikat durch eine Bescheinigung ersetzt werden , dieder Konsul , in dessen Bezirke das Schiff sich zur Zeit des Eigenthumsübergangesbefindet , über das Recht zur Führung der Reichsflagge ertheilt (Flaggenzeugniß ).Das Flaggenzeugniß hat nur die Dauer eines Jahres seit dem Tage der Aus¬stellung , darüber hinaus nur für die Dauer einer durch höhere Gewalt verlängertenReise Gültigkeit.
Ein Flaggenzeugniß kann auch behufs der ersten Ueberführuug eines neuen Schiffesur einen anderen Hafen von dem Registergerichte des deutschen Erbauungshasensausgestellt werden . Dieses Zeugniß hat nur für die Dauer der lleberführung Gültigkeit.
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Von der Ausstellung des Flaggenzeugnisses hat die ausstellende Behörde , wenn
ein deutscher Hafen zum Heimathshafen des Schiffes bestimmt ist, dem Negistergerichte
dieses Hafens Anzeige zu machen.

8 13 . Treten in den eingetragenen Thatsachen oder Rechtsverhältnissen Ver¬
änderungen ein, so sind sie in das Schiffsregister einzutragen . Jede Eintragung ist
baldthunlichst auf dem Schiffscertifikate zu vermerken . Die Aenderung des Namens
des Schiffes bedarf der Genehmigung des Reichskanzlers.

Geht das Schiff unter oder wird es als reparaturunfähig kondemnirt oder
verliert es das Recht zur Führung der Reichsflagge , so ist es in dem Schiffsregister
zu löschen und das Schiffscertifikat von dem Registergericht unbrauchbar zu machen.
Das Gleiche gilt , wenn der Rheder zugleich Angehöriger eines fremden Staates ist,
und sich ergiebt , daß das Schiff in ein Schiffsregister dieses Staates eingetragen ist.

Im Falle der Verlegung des Heimathshafens aus dem Registerbezirke hat das
Registergericht nach Vollziehung der Eintragung das Schiffscertifikat mit einer be¬
glaubigten Abschrift des Registerinhalts dem neuen Registergerichte zur Bewirkuug der
Eintragung zu übersenden.

§ 14 . Die Thatsachen und Rechtsverhältnisse , welche gemäß 8 13 eine Eintragung
oder die Löschung im Schiffsregister erforderlich machen, sind dem Registergericht an¬
zuzeigen und glaubhaft zu machen.

Verpflichtet hierzu sind:
alle Personen , deren Namen nach 8 7 Nr . 5 in das Schiffsregister ein¬

zutragen sind,
bei juristischen Personen , eingetragenen Genossenschaften und solchen Handels¬

gesellschaften , welche keine persönlich hastenden Gesellschafter haben , die
gesetzlichen Vertreter,

in dem Falle des 8 6 Abs. 2 Satz 2 statt des Rheders dessen Vertreter,
in dem Falle eines Eigenthnmswechsels , durch den das Recht des Schiffes

zur Führung der Reichsflagge nicht berührt wird , auch der neue Erwerber
des Schiffes oder der Schiffspart.

Die Anzeige ist von dem Verpflichteten binnen sechs Wochen nach dem Ab¬
lause des Tages zu bewirken , an welchem er von der einzutragenden Thatsache
Kenntniß erlangt hat.

Sind mehrere Verpflichtete vorhanden , so genügt die Anzeige durch einen
von ihnen.

8 15 . Ist eine Eintragung oder die Löschung im Schiffsregister erforderlich , so

ist das Schiffscertifikat , und wenn der Inhalt eines von dem Registergericht er¬
theilten Auszugs aus dem Schiffscertifikate berührt wird , auch dieser dem Gericht
einzureichen . Zur Erreichung verpflichtet ist außer den im 8 14 bezeichneten Per¬
sonen auch der Schiffer , sobald sich das Schiff in dem Hafen befindet , in dessen
Register es eingetragen ist.

Das Gericht hat die Betheiligten zur Erreichung der Urkunden durch Ordnungs¬
strafen anzuhalten . Auf das Verfahren finden die Vorschriften der 88 132 bis 139
des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (R . G . Bl . 1898,
S . 771 ) entsprechende Anwendung.

Befindet sich das Schiff im Auslande , so hat auf Antrag das Registergericht
ein neues Schiffscertifikat auszustellen und es dem Schiffer gegen Rückgabe der
nach Abs. 1 einzureichenden Urkunden durch Vermittelung einer deutschen Behörde
aushändigen zu lassen.

8 16 . Schiffe von nicht mehr als 50 Kubikmeter Brutto -Raumgehalt sind auch
ohne Eintragung in das Schiffsregister und Ertheilung des Schifsscertisikats befugt,
das Recht zur Führung der Reichsflagge auszuüben.
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K 17. ESmM L̂ s LchWslWiiKW LMMüraAMirs SHW Mich ftiw« Mamm an
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K 1K. MlhÄt LM SchU Nlk RlÄWDZM, ohMk H« M « ich L» BiMschristrn
Lnr M 2, Z LMMtztUtt zu sM , so wirb bri Schifftr mA GMftMU biA zm fwNszehn-
HmMert Mmk ober mit GsfAMMT bis zu skchK Monat« bchtMft. Unch kann
«ß GiHiirtzMNAbss SHUes eMmwt werd« , ohne UWttMchLÄ>, ob Ts dem Ber-
MthM « iZjchort ober Mcht; der G 42 drs StDchg<rfttzbNchs sinbÄt « tsprechwde
AUWSMdWW-

K IN- FÄHrt TM Schiff b» Borschnft» der KK 41, 12 zuwider die Reichs-
ffMWL, so wird der SchUer mit Geldstrafe bis zu drechundeLt Mark oder mll Hast
beffMft.

S M . Wer die ihm nach S 14 Miegmde Verpstichtungnicht erfüllt, wird mit
Geldstraft bis zu drechimdert Mark oder mit Haft bestraft.

Wer gemKß Ms . 1 vermtheilt ist und seiner Beuppchtnng möcht binnen sechs
Wachem mach dem Eimtritte der Rechtskmft des Urtheils genügt, wird mit Geldstrafe
bis zu sechshundert Mark oder mit Gefängniß bis zu zwei Monat« bestraft. Tie
Alllckche Straft tritt ein, wemm im IMe eimer weiterem BMurtheilung die Verpflichtung
möcht bimmem der bezeichnet« Frist erfüllt wird.

S 21 . Befindet sich der Vorschrift des K 11 Abf. 3 zuwider weder das Schiffs-
rertiffkat mach ein beglaubigter Auszug aus dem Certifikat am Bord des Schiffes oder
ist das Schiff nicht gemäß Z 17 bezeichnet, so wird der SchUer mit Geldstraft bis
eimhumdertumdsumszig Mark oder mit Haft bestraft.

K 22 . Werdeu die von dem Kaiser erlassenem Bestimmungen über die Ver¬
pflichtung der Kauffahrteischiffedie Flagge vor Kriegsschiffen und Küstenbefestigungen
oder bei dem Einlaufen in deutsche Hasen zu zeigen, nicht beobachtet, so wird der
Schiffer mit Geldstrafe bis zu einhundertundsünftigMark oder mit Haft bestraft.

S 23 . Straflos bleibt in den Fällen der SK 18 bis 22 derjenige, bezüglich
dessen festgestellt wird, daß die Handlung oder Unterlassung ohne sein Verschulde
erfolgt ist. ^

Z 24. Die in den KK 18,19 , 21 bezeichneten Handlungen sind auch dann straf¬
bar, wenn sie im Ausland oder auf offener See begangen werden.

Das Gleiche gilt von Zuwiderhandlungen gegen die im H 22 vorgesehenen Bc
stimmungen, sofern die Zuwiderhandlung auf einem deutschen Kauffahrteischifferfolgt

K 25 . Der Bundesrath bestimmt:
l die Grenzen der Seefahrt im Sinne dieses Gesetzes (S 1),
2. den Umfang, in welchem die Ergebnisse der amtlichen Vermessung in das

Schiffsregister einzutragen sind G 7 Nr. 2),
3. die Einrichtung des Schiffscertisikats (§ 10) , des beglaubigten Auszugs aus

dem Schiffscertifikat (Z 11) und der Flaggeuzeugniffe (ß 12),
4. die Art, wie die Anbringung der Namen am Schiffe auszuführen ist (§ 17)
8 26 . Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auch Anwendung auf seegehende

Lusttzachten und solche Seefahrzeuge, welche für Rechnung von auswärtigen Staaten
oder deren Angehörigen im Zilland erbaut sind. Machen solche Fahrzeuge von dem
Rechte zur Führung der Reichsflagge Gebrauch, so unterliegen sie den für Kauf¬
fahrteischiffe geltenden Vorschriften.

Durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesraths kann bestimmt
werden, daß die Vorschriften dieses Gesetzes auch auf Binnenschiffe, die ausschließlich
aus ausländischen Gewässern verkehren, Anwendung finden. Die Schiffsregister für
solche Schiffe werden bei den durch den Reichskanzlerbestimmten deutschen Konsulatengeführt.
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§ 27. Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen die
Schiffsregister von anderen Behörden als den Gerichten geführt werden.

§28.  Unberührt bleiben die Vorschriften des § 7 des Gesetzes, betreffend die
Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete(R. G. Bl . 1888, S . 75).

Z 29. Soweit in anderen Gesetzen auf Vorschriften des Gesetzes, betreffend die
Nationalität der Kauffahrteischiffe und ihre Befugniß zur Führung der Bundesflagge,
vom 25. Oktober 1867 verwiesen ist, treten die entsprechenden Vorschriften dieses
Gesetzes an deren Stelle.

Der § 74 Nr. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes(R. G. Bl . 1898 , S . 371)
wird aufgehoben.

Z 30. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1900 in Kraft.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrist und beigedrucktem

Kaiserlichen Jnsiegel.
Gegeben Kiel , an Bord M. A. „Hohenzollern", den 22. Juni 1899.

gez. Wilhelm,
ggez. Graf v. Posadowsky.

72. Runderlatz der Rolonial -Abtheilung , betr. die Nrlaubsbeihülfen.
Vom 24. Juni 1899.

Nachdem durch den Haushaltsetat der Schutzgebiete auf das Rechnungsjahr 1899
die Fonds „zu Dienstreisen rc." erhöht worden sind, um die Urlaubsbeihülfcn für
Beamte und Gouvernementsangestellte reichlicher als bisher bemessen und in aus¬
gedehnterem Maße bewilligen zu können, werden diese Beihülfen in: Einvernehmen
mit dem Reichsschatzamteunter Aufhebung des Rnnderlasses vom 21. Juni 1897 und
vorbehaltlich ihrer endgültigen Regelung in Verbindung mit der anderweiten Regelung
der Gehaltsverhältnisse der Beamten rc. in den Schutzgebieten bis auf Weiteres, wie
folgt, festgesetzt:

Es erhalten die Beamten und Angestellten von:

mit einem Diensteinkommenvon 6 000 Mk. und
darüber.

mit einem Diensteinkommen von 5 000 Mk. bis
6000 Mk. ausschließlich.

mit einen Diensteinkommen von weniger als
5000 Mk.

und von:

mit einem Diensteinkommenvon 5 000 Mk. und
darüber .

mit einem Diensteinkommen von 4 000 Mk. bis
5000 Mk. ausschließlich.

mit einem Diensteinkommen von weniger als
4 000 Mk.

Ostafrika
Mk.

Kameru n
Mk.

Togo
Mk.

480 360 315

420 350 315

350 350 300

fürdieAus -od.
Heimreise über

England—
Capstadt

Mk.

Südwestafrika
für die Aus¬

reise über
Hamburg—

Swakopmund
Mk.

für die Heim¬
reise über

Swakopmund—
Hamburg
" Mk.

630 405 360

600 375 350

350 350 350
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Diese Beihülfen sind zuständig für jede am 1. April 1899 oder später be¬
gonnene, im Urlaubsverhältniß ausgeführte Reise vom Schutzgebiete nach Deutschland
oder umgekehrt, und werden also sowohl für die Heim- als auch für die Wieder-
ausreise gezahlt und zwar dem Personal in Südwestafrika je nach dem gewählten
Reiseweg mit den dafür festgesetzten verschiedenen Beträgen. Die Zahlung hat beim !
Antritt der Heimreise durch die Gouvernements-Hauptkasfe, beim Antritt der Wieder- >
ausreise durch die Legationskasse zu erfolgen. ,

Für das im Vertragsverhältniß stehende Personal verbleibt es bei den ver¬
tragsmäßig vereinbarten Beihülfen, mit der Maßgabe jedoch, daß die letzteren, soweit
sie die vorstehenden Beträge nicht erreichen, entsprechend erhöht werden. !

Ich bitte, hiernach gefälligst die erforderlichen näheren Anordnungen zu treffen. j
Dem gegenwärtig hier auf Urlaub befindlichen Personal werden die zuständigen H

Beihülfen und Unterschiedsbeträge von der Legationskasfe gezahlt werden. Zum Zwecke !
der Anweisung der zuständigen Beträge für diejenigen Beamten rc., welche seit dem
1. April d. Js . die Rückreise nach dem Schutzgebiete bereits wieder angetreten haben,
ohne in den Genuß der Beihülfe zu treten, darf ich bitten, ein Verzeichnis; der in
Frage kommenden Beamten und der für sie zahlbaren Beträge zunächst hierher ein¬
zureichen.

Auf die im Sanga-Nojoko-Gebiete verwendeten Beamten ic. finden die vor- §
stehenden Sätze keine Anwendung. Die Regelung der Beihülfen für diese Beamten rc.
bleibt vorbehalten. i

Berlin , den 24. Juni 1899.
Auswärtiges Amt, Kolonial-Abtheilung.

gez. v. Buchka.
s,

73. Vertrag zwischen dem Reich und Lpanien zur Bestätigung der
am ^2. Februar 1899 in Madrid unterzeichneten Erklärung , ^
betr. die Inselgruppen der Karolinen , palau und Marianen.

Vom 30 . Juni 18994 ) (Kol .-Bl . 1899 , S . 469 .)

(Deutscher Text.)
Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, im Namen des

Teutschen Reiches, und Ihre Majestät die Königin-Regentin von Spanien im Namen
Ihres Sohnes, Seiner Majestät des Königs Don Alfonso XIII ., von dem Wunsche
geleitet, die am 12. Februar d. Js . in Madrid unterzeichnete Erklärung, betreffend
die Inselgruppen der Karolinen, Palau und Marianen, feierlich zu bestätigen, haben,
nachdem die gesetzgebenden Körperschaftenbeider Länder, soweit dies verfassungs¬
mäßig erforderlich ist, ihre Zustimmung ertheilt haben, beschlossen, zu diesem Zweck
einen Vertrag abzuschließen, und haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt und zwar: ^

Seine Majestät der Deutsche Kaiser , König von Preußen , !
Allerhöchstseinen außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter Herrn
Joseph v. Radowitz

und Ihre Majestät die Königin -Regentin von Spanien,
Allerhöchstihren Präsidenten des Ministerraths und Staatsminister Don
Francisco Silvela , !

welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen
Vollmachten über nachstehende Artikel übereingekommen sind.

i ) „Reichsanzeiger " Nr . 152.
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Artikel 1. Spanien tritt an Deutschland die volle Landeshoheit über die
Karolineninseln mit den Palau und den Marionen, Gnam ausgenommen, und das
Eigenthum an diesen Inseln gegen eine auf 25 Millionen Peseten festgesetzte Geld¬
entschädigung ab.

Artikel 2. Deutschland gewährt dem spanischen Handel und den spanischen land-
wirthschaftlichen Unternehmungen auf den Karolinen, den Palau und den Marionen
die gleiche Behandlung und die gleichen Erleichterungen, welche es dem deutschen
Handel und den deutschen landwirtschaftlichenUnternehmungen dort gewähren wird,
und gewährt auf den genannten Inseln den spanischen religiösen Ordensgesellschaften
die gleichen Rechte und die gleichen Freiheiten wie den deutschen religiösen Ordens¬
gesellschaften.

Artikel 3. Spanien wird ein Kohlendepot für die Kriegs- und Handelsmarine
in dem Karolinen-Archipel, ein gleiches in dem Palau - und ein drittes in dem
Marianen-Archipel errichten und auch in Kriegszeiten behalten können.

Artikel 4. Der gegenwärtige Vertrag gilt auf Grund der den Unterzeichneten
ertheilten Vollmachten als ratifizirt und tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten den gegenwärtigen
Vertrag unterzeichnet und mit dem Abdruck ihrer Siegel versehen.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Madrid , den 30. Juni 1899.

Joseph v. Radowitz . Francisco Silvela.

Die im vorstehenden Notenwechsel getroffene Vereinbarung wird, nachdem sie die
verfassungsmäßige Genehmigung gefunden hat und das im Notenwechsel erwähnte Ab¬
kommen über die Abtretung der Inseln im Stillen Ozean ratifizirt worden ist, mit
Beginn des 1. Juli 1899 in beiden Ländern in Kraft treten.

74. Gesetz, betr. Abänderung und Ergänzung des Gesetzes über
die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete.

Vom 2. Juli 1899. <R. G. Bl . 1899, S . 365 . Kol.-Bl . 1899, S . 505.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen rc.,
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und
des Reichstags, was folgt:

Artikel I . § 8 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen
Schutzgebiete(R. G. Bl . 1888, S . 75), erhält folgende Fassung:

Deutschen Kolonialgesellschaften, welche die Kolonisation der deutschen Schutz¬
gebiete, insbesondere den Erwerb und die Verwerthung von Grundbesitz, den Betrieb
von Land- oder Plantagenwirthschaft, den Betrieb von Bergbau, gewerblichen Unter¬
nehmungen und Handelsgeschäften in denselben zum ausschließlichenGegenstand ihres
Unternehmens und ihren Sitz entweder im Reichsgebiet oder in einem Schutzgebiet
oder in einem Konsulargerichtsbezirke haben oder denen durch Kaiserliche Schutzbriefe
die Ausübung von Hoheitsrechten in den deutschen Schutzgebieten übertragen ist, kann
auf Grund eines vom Reichskanzler genehmigten Gesellschaftsvertrages(Statuts ) durch
Beschluß des Bundesraths die Fähigkeit beigelegt werden, unter ihrem Namen Rechte,
insbesondere Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundstücken zu erwerben,
Verbindlichkeiten einzugehen, vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden. In
solchem Falle haftet den Gläubigern für alle Verbindlichkeiten der Kolonialgesellschaft
nur das Vermögen derselben.

Das Gleiche gilt für deutsche Gesellschaften, welche den Betrieb eines Unter-
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nehmens der im Absatz1 bezeichneten Art in dem Hinterland eines deutschen Schutz- !gebiets oder in sonstigen, dem Schutzgebiete benachbarten Bezirken zum Gegenstandund ihren Sitz entweder im Reichsgebiet oder in einem Schutzgebiet oder in einem
Konsulargerichtsbezirke haben.

Der Beschluß des Bundesraths und im Auszuge der Gesellschaftsvertrag sind -durch den Reichsanzeiger zu veröffentlichen. !Artikel II . tz 10 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisseder deutschenSchutzgebiete, erhält folgende Fassung: sDie Gesellschaften, welche die im Z 8 erwähnte Fähigkeit durch Beschluß des !Bundesraths erhalten haben, unterstehen der Aufsicht des Reichskanzlers. Die einzelnen 'Befugnisse derselben sind in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen. iUrkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem'Kaiserlichen Jnsiegel. ,
Gegeben Travemünde , den 2. Juli 1899. j

gez. Wilhelm . ?
ggez. Fürst zu Hohenlohe . !

75. Kaiserliche Verordnung , betr . die Vereinigung von Wohnplätzen
in den Schutzgebieten zu kommunalen Verbänden.

Vom 3. Juli 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 506. R. G. Bl . S . 366 .)
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen rc., !verordnen auf Grund des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisseder deutschenSchutzgebiete(R. G. Bl . 1888, S . 75), im Namen des Reichs, was folgt:8 1. Der Reichskanzler ist ermächtigt, Wohnplätze in den Schutzgebieten zu >kommunalen Verbänden zu vereinigen. Die hiernach gebildeten kommunalen Verbändesind unter Angabe des Namens, den der Verband zu führen haben wird, öffentlichbekannt zu machen.
8 2. Die in Gemäßheit des K 1 gebildeten und öffentlich bekannt gemachtenkommunalen Verbände haben die Fähigkeit, unter ihrem Namen Rechte, insbesondere !Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundstücken zu erwerben, Verbindlichkeiten ,einzugehen, vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden. '§ 3. Die näheren Bestimmungen über die Organisation der kommunalen Ver¬bände, insbesondere über den Erwerb und den Verlust zur Zugehörigkeit, über dieRechte und Pflichten der Mitglieder, über die Vertretung nach innen und außen so¬wie über die Art und Weise, auf welche der Verband über seine Einnahmen undAusgaben Rechnung zu legen haben wird, erläßt der Reichskanzler.§ 4. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktemKaiserlichen Jnsiegel.
Gegeben Eckernförde , den 3. Juli 1899. gez. Wilhelm.

ggez. Fürst zu Hohenlohe.

76. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Ostafrika , betr. Ansiedelung in lVestusambara.

Vom 3. Juli 1899.
Alles Land in Westusambara westlich der Linie Mombo-Mavrui-Berghöhe —Zahl 1060 (direkt nördlich von Mavrui , vergl. Baumannsche Karte) bleibt für
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Ansiedlungszweckereservirt. An den einzelnen Ansiedler wird nur eine Fläche bis zu
200 lla, abgegeben.

Dar -es - Salüm , den 3. Juli 1899. Der Kaiserliche Gouverneur.
gez. Liebert.

77. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Ostafrika , betr. die spräche von Eingaben.

Vom 8. Juli 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 621.)

Aus Anlaß eines Einzelfalles, in dem eine Eingabe um deswillen von dem
zuständigen Bezirksamt zurückgewiesen wurde, weil sie nicht in deutscher Sprache ab¬
gefaßt war, bestimme ich hiermit vorläufig Folgendes:

Grundsätzlich ist daran festzuhalten, daß Eingaben und Schriftstücke aller Art in
allen denjenigen Sprachen anzunehmen sind, für deren zuverlässige Uebersetzung
am Sitz der Behörde eine geeignete Persönlichkeit vorhanden ist. Die Behörde hat
alsdann von Amts wegen für Uebersetzung der betreffenden Schriftstücke Sorge zu
tragen. Etwa entstehende besondere Kosten sind von den Antragstellern einzuziehen.

Diese sind daher bei Erreichung ihrer Eingaben auf die Entstehung etwaiger
besonderer Kosten für die Uebersetzung von vornherein aufmerksam zu machen; auch
wird es sich empfehlen, falls sie auf der Erreichung bestehen und der Behörde die
Beschaffung einer Uebersetzung überlassen wollen, in geeigneten Fällen einen ent¬
sprechenden Vorschuß zu erheben.

Ist eine Behörde nicht in der Lage, eine zuverlässige Uebersetzung anfertigen zu
lassen, oder liegt begründeter Verdacht vor, daß die Eingabe absichtlich in einer
fremden Sprache abgefaßt ist, um der Behörde Schwierigkeiten zu machen, so ist das
Schriftstück dem Absender unter Angabe der Gründe zurückzuschicken. Unter keinen
Umständen ist es aber zulässig, daß das Schriftstück ohne Antwort und ohne Erledi¬
gung zu finden, zurückbehalten oder gar vernichtet wird.

Im Einzelnen bemerke ich noch, daß Eingaben in arabischer oder Suahelisprache,
falls deren Uebersetzung nothwendig erscheint, dem bisherigen Gebrauche gemäß grund¬
sätzlich gebührenfrei zu behandeln sind.

Dar -es -Salum , den 8. Juli 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.

78. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Ostafrika , betr. Verbot von Handelsmonopolen.

Vom 12. Juli 1899 (Kol.-Bl . 1899, S . 622.)

Ein Spezialfall giebt mir Veranlassung, erneut darauf hinzuweisen, daß innerhalb
der Kolonie keinerlei Art Handelsmonopole verliehen werden dürfen. Unter keinen
Umständen ist der Chef einer Jnnenstation oder eines Postens befugt, einem am Platze
sich niederlassenden Kaufmann, Griechen, Inder rc. ein derartiges Andere aus¬
schließendes Recht zu übertragen.

Dar - es - SalLm , den 12. Juli 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

aei. Liebert.
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79. Allerhöchste Grdre , betr. die Erklärung des Schutzes über
die Karolinen , palau und Marianen.

Vom 18. Juli 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 506 .)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen rc.,
thun kund und fügen hiermit zu wissen:

Nachdem durch den am 30. Juni 1899 zwischen Unserer Regierung und der
Königlich Spanischen Regierung geschlossenen Vertrag die in diesem Vertrage näher
bezeichneten Inselgruppen der Karolinen, Palau und Marianen an Deutschland ab¬
getreten worden sind, nehmen Wir hiermit im Namen des Reichs dieses Jnselgebiet
vom Zeitpunkt der Uebergabe an Unsere Behörden ab unter Unseren Kaiserlichen
Schutz.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrist und beigedrucktem
Kaiserlichen Jnsiegel.

Gegeben Molde , an Bord Meiner Nacht „Hohenzollern", den 18. Juli 1899.
gez. Wilhelm . I . R.

ggez. Graf Posadowsky.

80. Allerhöchste Grdre , betr. die einstweilige Regelung der
Verwaltung und der Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der

Karolinen , palau und Marianen.
Vom 18. Juli 1899. (Kol.-Bl . 1900, S . 93.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen :c.,
verordnen auf Gruud des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisseder deutschen
Schutzgebiete(R . G. Bl . 1888, S . 75), im Namen des Reichs, was folgt:

8 1. Das Jnselgebiet der Karolinen, Palau und Marianen bildet vom Zeit¬
punkt der Uebergabe an Unsere Behörden ab bis auf Weiteres einen Theil des
Schutzgebiets von Deutsch-Neu-Guinea.

Der Reichskanzler hat die zur Ausführung dieser Bestimmung erforderlichen
Verfügungen zu treffen.

§ 2. Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit vom
10. Juli 1879 (R. G. Bl . 1879 , S . 197) ist der Reichskanzler oder der von
ihm zu beauftragende Beamte ermächtigt, die Rechtsverhältnisse, auf welche sich dieses
Gesetz bezieht, zu ordnen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Kaiserlichen Jnsiegel.

Gegeben Molde , an Bord Meiner Dacht „Hohenzollern", den 18. Juli 1899.
gez. Wilhelm . I . R.

ggez. Graf Posadowsky.

81. Allerhöchste Grdre , betr. die Rechtsverhältnisse im Insel¬
gebiete der Karolinen , palau und Marianen.

Vom 18. Juli 1899. (Kol.-Bl . 1899, S . 507.)
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen rc.,

verordnen auf Grund des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisseder deutschen
Schutzgebiete(R. G. Bl. 1888, S . 75), im Namen des Reichs, was folgt:
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§ 1. Das Gesetz über die Konsulargerichtsbarkeitvorn 10. Juli 1879
(R. G. Bl . S . 197) kommt in Gemäßheit des Z 2 des Gesetzes, betreffend die Rechts¬
verhältnisse der deutschen Schutzgebiete, in dem Jnselgebiete der Karolinen, Palau
und Marionen vom 1. Januar 1901 ab zur Anwendung.

§ 2. Das Gesetz, betreffend die Eheschließung und die Beurkundung des Per¬
sonenstandes von Reichsangehörigen im Auslande vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gesetz-
blatt S . 599) findet in dem Jnselgebiete vom 1. Januar 1900 ab auf alle
Personen, welche nicht Eingeborene sind, Anwendung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Kaiserlichen Jnsiegel.

Gegeben Molde an Bord Meiner Dacht „Hohenzollern", den 18. Juli 1899.

gez. Wilhelm . I. R,.
ggez. Graf Posadowsky.

82. Rundschreiben des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Gstafrika betr. Entwurf einer Wohnungsverordnung.

Vom 23. Juli 1899.

Beifolgend lasse ich den Dienststellen den Entwurf einer Wohnuugsverordnuug
zur Kenntnißnahme und mit dem Bemerken zugehen, daß die darin enthaltenen Be¬
stimmungen nach einem Erlaß des Auswärtigen Amtes im Schutzgebiete von Ostafrika
im Allgemeinen als Richtschnur zu dienen haben.

Dar -es - Sala .m, den 28. Juli 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.

Entwurf
zu einer Verordnung über die Wohnungskompetenzen des europäischen
Civil - und Militärpersonals bei der Verwaltung von Deutsch -Ostafrika.

Z 1. Jeder Landesbeamte in Deutsch-Ostafrika im Sinne der Allerhöchsten Ver¬
ordnung vom 9. August 1890, Kol. - Bl. S . 250, und die deutschen Militär¬
personen und Beamten der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika haben
Anspruch auf freie Wohnung oder in Ermangelung einer in Natura zu gewährenden
Wohnung auf eine entsprechende Miethsentschädigung.

„Den deutschen Militärpersonen der Schutztruppe bleibt es indessen freigestellt,
ob sie an Stelle der freien Wohnung eine Miethsentschädigung annehmen oder auf
der ihnen durch die Allerhöchsten Orts genehmigte Schutztruppen-Ordnung vom
25. Juli 1898 zugesicherten freien Unterkunft beharren wollen.

Das Gleiche gilt hinsichtlich der Beamten rc., denen vertragsmäßig eine solche
Zusicherung gemacht worden ist."

Die Wohnungsansprüche der vertragsmäßig in Dienst genommenen europäischen
Angehörigen des Gouvernements und der Kaiserlichen Schutztruppe regeln sich in
erster Linie nach den Vertragsbestimmungen.

In Ermangelung solcher, und sofern in den Anstellungsbedingungen oder in denen
des Dienstvertrages Festsetzungen wegen dieses Anspruches nicht getroffen sind, verfügt
der Kaiserliche Gouverneur von Fall zu Fall, ob und inwieweit auf diese Klasse die

Die deutscheKolonial -Gesehgebuug IV (1899). 6
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nachstehend für das übrige Personal erlassenen Vorschriften entsprechende Anwendung
zu finden haben.

Bei Beschäftigung dieses Personals im Innern des Landes oder bei einer
vorübergehenden Beschäftigung außerhalb seines Stationsortes soll die Vergünstigung
in Gewährung freier Wohnung oder der Miethsentschädigung nicht verweigert werden.
Die gegen Tagelohn beschäftigten Angestellten erhalten weder freie Wohnung noch
Miethsentschädigung.

Das zur Besatzung der Gouvernementsfahrzeuge gehörende Personal hat im
Allgemeinen einen Anspruch auf freie Wohnung am Lande nicht . Diese kann, wenn
es die Wohnräume an Bord der kleineren Fahrzeuge , die Gesundheitsverhältnisse des
Einzelnen oder sonstige Umstände erheischen , ausnahmsweise gewährt werden.

§ 2 . Der Anspruch zu ß 1 hat im Einzelnen folgenden Umfang:
а ) Der Gouverneur hat zu seiner Verfügung ein vollkommen eingerichtetes Hans

mit den erforderlichen wirthschaftlichen Nebengebäuden . Die Unterhaltung der
Inventarien , speziell des Messegeschirrs hat aus den Repräsentationsgeldern zu er¬
folgen.

d ) Der stellvertretende Gouverneur hat Anspruch auf drei vollständig möblirte
Zimmer auf die zu einer selbständigen Wohnung gehörenden kleineren Nebenräume
und Küche mit Utensilien . Die Unterhaltung der Inventarien , speziell des Messe¬
geschirrs hat aus den Repräsentationsgeldern zu erfolgen.

e) Der Stabsoffizier , der Chefarzt , die Abtheilungsvorsteher , die Bezirksamt¬
männer , die Bezirksrichter und die Stationschefs im Innern haben Anspruch auf
zwei eingerichtete Wohnzimmer . Den Hauptleuten an der Küste , den Stabsärzten,
den Assessoren mit Hauptmannsrang , Bureauvorsteher , dem Landrentmeister , Vorsteher
der Kalkulatur und dem Zollinspektor können , soweit Zimmer zur Verfügung stehen,
zwei Zimmer eingeräumt werden , im anderen Falle regelt sich ihr Wohnungsanspruch
nach 2 6 . Bei den hier nicht vorgesehenen Beamten entscheidet der Gouverneur die
Wohnungsansprüche.

ck) Sämmtliche übrigen Beamten , Offiziere , Deckoffiziere und Unteroffiziere haben
Anspruch auf je ein möblirtes Zimmer , dessen Lage und Ausstattung thnnlichst dem
Rang desselben zu entsprechen hat . In zweifelhaften Fällen entscheidet die Finanz¬
abtheilung , gegen deren Festsetzungen die Berufung an das Gouvernement freisteht.

tz 3 . Die Annahme einer vom Gouvernement (Finanzabtheilung ) angewiesenen
Wohnung kann nicht verweigert werden . Wenn wegen Mangels an Wohnungen in
Dienstgebäuden oder in dienstlich gemietheten Gebäuden eine Dienstwohnung nicht
gewährt werden kann , oder wenn einem Angestellten des Gouvernements auf seinen
Antrag aus besonderen Gründen die Benutzung der Dienstwohnung er¬
lassen worden  ist , so wird eine Miethsentschädigung gewährt , welche sich nach
Rangabstufungen wie folgt regelt:

Es erhalten monatlich nachträglich zahlbar:
u) Sämmtliche Offiziere , Aerzte und Beamte im Range vom Hauptmann ein¬

schließlich auswärts , sowie die Bureauvorsteher , der Landrentmeister , der Vorsteher
der Kalkulatur und der Zollinspektor 60 Rupien.

d ) Sämmtliche übrigen Offiziere , Aerzte und die im Range des Oberleutnants
und Leutnants stehenden Beamten 45 Rupien.

e) Die Deckoffiziere, Zollassistenten II . Klasse, Katastergehülfe und Bureaugehülfe,
sowie die im Range der Deckoffiziere stehenden Beamte 30 Rupien.

б) Unteroffiziere und die im Range der Unteroffiziere stehenden Beamten
20 Rupien.

s ) Die Zollassistenten III . Klasse , syrische und granesische Dolmetscher , Regierungs-
wälis in besonderen Fällen 10 Rupien.
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Z 4 . Verheirathete Offiziere und Beamte rc. erhalten gleichfalls freie Wohnung
und zwar:

Die im Z 3 unter a aufgeführten drei Zimmer nebst Küche und nöthigstem
Zubehör.

Die unter d und e aufgeführten zwei Zimmer nebst Küche und Zubehör.
Nur die Zimmer sind möblirt , die Küche ohne Utensilien.
„Reichen die vorhandenen Wohnräume nicht aus , so erhalten die verheirateten

Gouvernementsangestellten das um ein Dritttheil erhöhte Wohnungsgeld der ihrer
Klasse angehörenden unverheiratheten Personen.

Eine Erhöhung um die Hälfte dieses Wohnungsgeldes ist ausnahmsweise zulässig,
sofern dies nach der Ueberzeugung des Gouverneurs mit Rücksicht auf die örtlichen
Theueruugsverhältuisse unbedingt geboten erscheint ."

§ 5 . Bei Abkommandirungen und Expeditionen von voraussichtlich mehr wie
14tägiger Dauer sowie bei voraussichtlich längerer Lazarethbehandlung , kann bei
Eintritt eines Wohnungsmangels über die Zimmer des abwesenden Inhabers seitens
des Gouvernements bezw . der mit der Wohnungsvertheilung beauftragten Behörde
verfügt werden . Das Gouvernement bezw . die betreffende Behörde sorgt jedoch in
diesem Falle unter Hinzuziehung des Hausverwalters für ordnungsmäßige Aufbewahrung
der Privateffekten des Zimmeriuhabers . „Verheiratheteu Gouvernementsangehörigen
wird die Wohnung in diesen Fällen auch für längere Abwesenheit , jedoch unter Aus¬
schluß der Zeit des Heimathsurlaubes , belassen . "

§ 6 . Angehörige des Gouvernements , welche au Stelle der Naturalwvhnuugen
Miethsentschädigung erhalten , haben sich ihre Wohnung selbst zu miethen und zu
möbliren.

Werden denselben Möbel aus den Beständen des Gouvernements überlassen , so

sind die festgesetzten Möbelmiethen zu entrichten.
Z 7 . Bei vorübergehender dienstlicher Abwesenheit von seinem Stationsorte

steht dem Abkommandirten am Orte seiner Thätigkeit freie Wohnung zu . Sollte
dieselbe im Dieustgebäude nicht vorhanden sein, so ist sie von Gouvernements wegen
durch die zuständige Behörde zu ermiethen und zu bezahlen.

83 . Verfügung des Reichskanzlers , betr . die Regelung der
Verwaltung und der Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der

Rarolinen , palau und RIarianen.
Vom 24 . Juli 1899 . (Kol .-Bl . 1900 , S . 94 .)

Auf Grund des Z 1 Absatz 2 der Kaiserlichen Verordnung , betreffend die einst¬
weilige Regelung der Verwaltung und der Rechtsverhältnisse im Jnselgebiete der
Karolinen , Palau und Mariauen , vom 18 . Juli 1899 sowie auf Grund der 5
und 11 des Gesetzes , betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete
(R . G . Bl . 1888 , S . 75 ) , bestimme ich hierdurch , was folgt:

§ 1. Die Verwaltung des Jnselgebiets wird unter der Verantwortung des
Gouverneurs von Deutsch -Neu -Guinea in den Ostkarolinen von einem Vicegouverneur,
in den Marionen und Westkaroliuen , einschließlich der Palau -Jnseln , von Bezirks-
amtmänuern wahrgenommen.

Z 2 . Der Vicegouverneur und die Bezirksamtmänner haben die Geschäfte zu ver¬
sehen, welche den deutschen Konsuln nach Z 16 des Gesetzes vom 25 . Oktober 1867
(B . G . Bl . S . 35 ), bezw . bei Inkrafttreten des Gesetzes vom 22 . Juni 1899
(N . G . Bl . S . 319 ) nach Z 12 des letzteren Gesetzes und nach Z 35 des Gesetzes
vom 8 . November 1867 (B . G . Bl . S . 137 ) zustehen . Dasselbe gilt von den

6*
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Befugnissen , welche den deutschen Konsulaten als Seemannsämtern nach der See¬
mannsordnung vorn 27 . Dezember 1872 (R . G . Bl . S . 409 ) und nach sonstigen
Reichsgesetzen obliegen.

Die für die Konsuln geltenden Ausführungsbestimmnngen zu den im vorher¬
gehenden Absatz genannten Gesetzesvorschriften finden entsprechende Anwendung.

In den bezeichneten Angelegenheiten werden Gebühren und Auslagen nach Maß¬
gabe der Bestimmungen des Gesetzes über die Gebühren und Kosten bei den Konsulaten t
des Deutschen Reiches vorn 1 . Juli 1872 (R . G . Bl . S . 245 ) erhoben . s

Z 3 . Der Gouverneur , in seiner Vertretung der Vicegouvernenr , sind für die s'
sämmtlichen im § 1 aufgeführten Inselgruppen , jeder der Bezirksamtmänner ist für
seinen Amtsbezirk befugt , polizeiliche und sonstige die Verwaltung betreffende Vor- I
schriften zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung derselben Gefängniß bis zu drei !
Monaten , Haft , Geldstrafe und Einziehung einzelner Gegenstände anzudrohen . Der i
Gouverneur ist befugt , die Vorschriften der übrigen Beamten aufzuheben oder ab- s
zuändern . k

Berlin , den 24 . Juli 1899.
In Vertretung des Reichskanzlers : s

gez. Graf v. Posadowsky.  k
l
!

84 . Verordnung des Kaiserlichen Bezirksamts , betr . die Er - ^
Hebung einer Hundesteuer im Bezirk der Ltadt Dar -es -Salum.

Vonr 24 . Juli 1899 . ^

8 1. Alle im Bezirk der Stadt Dar -es -Salüm befindlichen Hunde im Alter ^
von über ein viertel Jahr unterliegen der Steuerpflicht.

8 2 . Als Stadtbezirk im Sinne dieser Verordnung gilt das Gebiet , welches
umschlossen wird durch den Hafen und die See bis zur Schleuse , von dort durch
eine Linie , welche gezogen gedacht wird von der Schleuse nach der Schamba der ^
evangelischen Mission am Upanga -Wege , diese außerhalb der Linie lassend , von dort >!
nach dem Steinhause der Loucasschen Schamba , dieses mit einschließend , von dort i
nach der Günterschen Schamba und von dieser nach dem diesseitigen Kopf der
Kollasini -Brücke . l

§ 3 . Die Steuer beträgt 10 Rupien für das Jahr und ist in vierteljährlichen ^
Raten innerhalb der ersten 14 Tage eines jeden Quartals zahlbar . Für Hunde, ^
welche innerhalb eines Quartals steuerpflichtig werden , ist die volle Steuer für dieses :
Quartal nachzuzahlen . !

§ 4 . Sämmtliche Hunde sind binnen 14 Tagen nach dem Eintritt ihrer Steuer¬
pflicht zur Steuer anzumelden . Das Erlöschen der Steuerpflicht ist spätestens inner- :
halb der ersten 14 Tage des Quartals anzuzeigen , widrigenfalls die Steuer für dieses >
Quartal weiter zu entrichten ist. ^

Z 5 . Bei der Anmeldung eines Hundes zur Hundesteuer wird für denselben
ein mit der laufenden Nummer des Hundesteuerregisters versehenes Zeichen aus¬
gehändigt , welches bei der Abmeldung des Hundes wieder zurückzugeben ist.

Jeder Hund , der auf öffentlichen Straßen , Plätzen w. rc. betroffen wird , hat
ein mit diesem Zeichen versehenes Halsband zu tragen.

Hunde , welche ohne ein solches Halsband angetroffen werden , können von der >
Polizeibehörde als herrenlos aufgegriffen werden . Meldet sich der Besitzer des ^
Hundes innerhalb dreier Tage , so erhält er unbeschadet der etwa von ihm zu ent- :
richtenden Strafe , gegen Erlegung der Fütterungs - und Aufbewahrungskosten seinen i
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Hund zurück. Im anderen Falle wird der Hund gegen Meistgebot verkauft oder,

wenn sich ein Käufer nicht findet , getödtet.
§ 6 . Eine Steuer wird nicht erhoben für
1. Hunde , welche nach dem Ermessen des Bezirksamtes für die Bewachung der

Häuser und Waarenniederlagen unentbehrlich sind.
2 . Hirtenhunde.
3 . Für das Gewerbe nothwendige Schlächterhunde , und zwar gilt für jeden

zur Gewerbesteuer veranlagten selbständigen Fleischer ein Hund als nothwendig.
4 . Hunde , welche zu wissenschaftlichen Versuchszwecken beuützt werden.

Strafbestimmung.

tz 7 . Für jeden Hund , welcher in der durch diese Verordnung vorgeschriebenen

Zeit nicht angemeldet wird , sowie für jeden Hund , welcher sich ohne das vorgeschrie¬

bene Halsband außerhalb des Hauses herumtreibt , ist eine Strafe von 1 bis 5 Rupien,

unbeschadet der etwa wegen Steuerhinterziehung zu entrichtenden Strafe verwirkt.

Wer einen Hund der Steuer entzogen hat oder zu entziehen sucht, hat den vier¬

fachen Betrag der hinterzogenen Steuer , mindestens aber den vierfachen Betrag der

vierteljährlichen Steuer zu entrichten.
Zur Entrichtung der Steuer und zur Zahlung der in diesem A vorgesehenen

Strafen sind sowohl der Eigenthümer wie der Inhaber des Hundes verpflichtet.

Z 8 . Ueber die Veranlagung zur Steuer sowie über die Festsetzung der Steuer¬

strafe findet die Beschwerde an den Kaiserlichen Gouverneur statt.
8 9 . Die aus der Hundesteuer eingehenden Beträge sowie die etwa fällig

werdenden Strafgelder fließen zur Kommunalkasse.
8 10 . Diese Verordnung tritt mit dem 1. Oktober 1899 in Kraft.

Dar - es - Salum , den 24 . Juli 1899.
Kaiserliches Bezirksamt.

In Vertretung,

gez. v. Winterfeld.

85 . Verordnung des Aaiserlichen Gouverneurs von Togo , betr . die

Neuregelung der Abgabe vom Handelsgewerbe.
Vom 1 . August 1899 . lKol .-Bl . 1899 , S 622 . ,

Aus Grund des Reichsgesetzes , betreffend die Rechtsverhältnisse der Schutzgebiete

(R . G . Bl . 1868 , S . 75 ) , und der Verfügung des Reichskanzlers vom 29 . März 1889

wird verordnet , was folgt:
8 1. Die Verordnung , betreffend die Erhebung einer Firmenabgabe , vom

wird aufgehoben und durch die nachfolgenden Bestimmungen ersetzt.

8 2 . Für Handelsniederlassungen im Schutzgebiete von Togo ist eine Jahres¬

abgabe zu entrichten , deren Höhe sich je nach der Art des Geschäftsbetriebes in

Gemäßheit der Bestimmungen der 88 3 , 5 , 6 und 8 dieser Verordnung abstuft.

Besitzt eine Person oder eine Gesellschaft an einem Platze (Stadt , Dorf rc.)

mehrere Geschäftsstellen , so wird ohne Rücksicht auf die Anzahl derselben die Jahres¬

steuer für diesen Platz nur einmal erhoben.
8 3 . Wenn der Handelsbetrieb in der Ein - und Ausfuhr von Waaren besteht

und nur in einer Handelsniederlassung innerhalb des Schutzgebietes stattfindet , so

beträgt die Jahresabgabe 800 Mark.

Vergl . Deutsche Kolonial -Gesetzgebung I . S . 278 , Nr . 93.
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Besitzt dagegen eine Person oder Gesellschaft mehrere Handelsniederlassungen im
Schutzgebiete , so wird eine derselben als Hauptgeschäft mit dem Jahresbetrage von
800 Mark besteuert , während für jede Zweigniederlassung eine besondere Abgabe zu
entrichten ist, welche, sofern diese Niederlassung innerhalb des Küstengebiets liegt und
unmittelbar der Ausfuhr dient , 400 Mark , in allen übrigen Fällen 100 Mark beträgt.

8 4 . Als Küstengebiet im Sinne dieser Verordnung ist das Gebiet landeinwärts '
bis zum Nordrande der Lagune , einschließlich der Orte Woga und Wokutime sowie
der Ränder des Togo -Sees , im Uebrigen bis auf 10 irrn Entfernung von der Meeres- ^
küste zu verstehen.

Der an der Kreuzung der Lagune mit dem Monosluß gelegene Ort Manakwe ,
gilt als innerhalb des Küstengebiets liegend.

Z 5 . Die Inhaber von Handelsniederlassungen im Schutzgebiete und die daselbst
angesessenen Händler , welche nur Einfuhr - oder nur Ausfuhrhandel betreiben , haben
eine Jahresabgabe von 400 Mark für die einzige oder die Hauptniederlassung und
eine solche von 100 Mark für jede Zweigniederlassung zu entrichten.

§ 6 . Von allen Handelsniederlassungen , welche nicht unter die in den 3
und 5 genannten fallen , wird eine Jahresabgabe von 100 Mark erhoben.

8 7 . Die Bestimmung des 8 2 , Absatz 2 , findet auch in den Fällen der ßß 5
und 6 Anwendung.

8 8 . Wer innerhalb des Schutzgebietes von Togo , ohne daselbst ansässig zu
sein, das Hausirgewerbe betreiben will , bedarf dazu eines von einem Bezirksamt bezw.
von einer Station auszustellenden , auf die Person und das Kalenderjahr lautenden
Wandergewerbescheins , für welchen eine Gebühr von 500 Mark zu entrichten ist.

Der Waudergewerbeschein ist bei derjenigen Bezirks - bezw . bei derjenigen Stations¬
behörde zu beantragen , in deren Bezirk der Betrieb des Hausirhandels begonnen wird ^

8 9 . Die Jahresabgabe ist, mit Ausnahme der Gebühr für den Wander- '
gewerbescheiu , welche sofort bei der Lösung des Letzteren ihrem vollen Betrage nach 1
fällig wird , in vierteljährlichen Raten im Laufe des ersten Monats eines jeden
Vierteljahres im voraus an die Bezirksämter bezw . an die Stationen für die in den
betreffenden Bezirken befindlichen Handelsniederlassungen zu entrichten.

Doch sind die genannten Behörden befugt , auf Antrag zu gestatten , daß die
Zahlung der Abgabe unter Jnnehaltung derselben Frist unmittelbar an die Gouverne¬
mentskasse in Lome erfolgt.

8 10 . Bis zum 31 . Dezember 1899 hat jeder im Schutzgebiete ansässige
Handeltreibende bei der Bezirks - bezw. Stationsbehörde ein Verzeichniß seiner in
dem betreffenden Bezirk belegenen Handelsniederlassungen einzureichen und gleichzeitig,
sofern er mehrere Handelsniederlassungen im Schutzgebiet besitzt, das Hauptgeschäft
namhaft zu machen.

Alle Veränderungen in der Art oder dem Umfange des Geschäftsbetriebes (wie
Neueinrichtungen oder Aufgabe von Handelsniederlassungen , Umwandlung eines Einfuhr¬
geschäfts in ein Ein - und Ausfuhrgeschäft u . dergl .) sind innerhalb eines Monats,
vom Eintritt der Veränderung an gerechnet , der zuständigen Lokalbehörde (Bezirksamt,
Station ) anzuzeigen , welche ihrerseits darüber an das Gouvernement zu berichten hat. ,

8 11 . Dem Ermessen des Gouverneurs bleibt vorbehalten , auf Antrag des
Abgabepflichtigen aus besonderen Gründen Abweichungen von den Vorschriften dieser
Verordnung eintreten zu lassen.

8 12 . Auf den Marktverkehr findet diese Verordnung keine Anwendung.
8 13 . Bei Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen tritt , ab¬

gesehen von der Nacherhebung der etwa hinterzogenen Steuer , Geldstrafe bis
zu 500 Mark oder entsprechende Freiheitsstrafe , allein oder in Verbindung miteinander ein.



Verordn . d . Kaiserl . Gouv . v . Deutsch -Ostafrika,betr . Neubildnngd . VerwaltungsbezirksMahenge . g 7

Außerdem sind die Bezirksämter und Stationen befugt , diejenigen Handels¬

niederlassungen ihres Bezirks zu schließen, für welche eine Vierteljahresrate der Jahres¬

abgabe bis zum Ablauf des betreffenden Vierteljahres nicht gezahlt ist.
K 14 . Gegen die Entscheidungen , welche auf Grund dieser Verordnung seitens

der Bezirksämter und Stationen ergehen , ist Beschwerde binnen drei Monaten an

den Kaiserlichen Gouverneur zulässig.
§ 15 . Diese Verordnung tritt am 1. Oktober d. Js . in Kraft . Die an diesem

Tage fällige Vierteljahresrate für das letzte Vierteljahr des laufenden Kalender¬

jahres ist nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen zu entrichten.
Von den hiernach abgabepflichtigen bisher steuerfreien Handeltreibenden wird im

laufenden Kalenderjahr nur die Rate für das letzte Vierteljahr erhoben.

Lome , den 1. August 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Köhler.

86 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ost-

afrika , betr . Neubildung des Verwaltungsbezirks Mahenge.
Vom 7 . 'August 1899 . , Kol .-Bk . S . 652 . )

Mit dem Eintreffen des Leutnants Braun und der 12 . Kompagnie auf dem bis¬

her von Songea aus besetzten Upogorroposten wird dort ein neuer Verwaltungsbezirk

Mahenge gebildet , dessen Grenzen folgendermaßen bestimmt werden:
1. Gegen Jringa : vom Ruaha bei Kidatu hart am Fuß der Uheheberge ent¬

lang bis zum Ruhudje , der etwa unter 9 ° 20 ' südlicher Breite erreicht wird.
2 . Gegen Songea eine gerade Linie vom Ruhudje zum Pitu , diesen stromauf¬

wärts bis etwa 9 ° 45 ' südlicher Breite , von hier eine gerade Linie zur Mgendestraße,

diese entlang zum Mbaraugaudu . Die Straße und die Landschaft Mgende gehört

zu Mahenge.
3 . Gegen Kilwa der Mbarangandu , Luwegu und Rufiyi . Die an diesen Flüssen

liegenden Ortschaften gehören zu Mahenge.
4 . Gegen Kisakki der Ruaha von Kidatu bis zu den Panganischnellen.

Dar - es - Salum , den 17 . August 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.

87 . Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-

Neu -Gninea betr . Verlegung des Sitzes des Obergerichts

von Ltephansort nach Herbertshöhe.
Voin 8 . August 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 7289

In Anlaß des Ueberganges der Landeshoheit von der Neu -Guinea -Kompagnie auf

das Reich ist der Sitz des Kaiserlichen Obergerichts von Stephansort nach Herberts¬

höhe (Bismarck -Archipel ) verlegt worden.

Herbertshöhe , den 8 . August 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. v. Bennigsen.



88 Verord ., betr .d. Gründ , neuer Niederlass .,d . Errichtung v. Neubaut . u .d . Ausfuhr , v. Umbaut ,re.

88 . Verordnung des Aaiserlicheu Gouverneurs von Togo , betr.
die Gründung neuer Niederlassungen , die Errichtung von

Neubauten und die Ausführung von Umbauten in
Rüstenplätzen des Togogebietes.

Vom 10 . August 1899.

8 1. Die Verordnung , betreffend Niederlassungen und Neubauten in Klein-Popo
und Lome , vom 3 . März 1894 ' ), wird aufgehoben und durch nachstehende Be¬
stimmungen ersetzt.

8 - 2 . Wer beabsichtigt , in einem Küstenplatz des Togogebietes eine neue Nieder¬
lassung zu gründen , einen Neubau zu errichten oder einen Umbau auszuführen , hat
hierzu , vor dem Beginn der diesem Zwecke dienenden Arbeiten , die Genehmigung des
zuständigen Bezirksamts einzuholen.

Die Bezirksämter sind befugt , Skizzen oder Pläne der beabsichtigten Anlagen
einzufordern.

8 3 . Stehen der Anlage aus bau -, feuer -, oder gesundheitspolizeilichen Gründen,
oder mit Rücksicht auf die Jnnehaltung der Straßenzüge und den weiteren Ausbau des
Straßennetzes Bedenken entgegen , so darf dieselbe, je nach der Entscheidung des Be¬
zirksamts , entweder gar nicht oder nur unter Beobachtung der angeordneten Ab¬
änderungen ausgeführt werden.

tz 4 . Den Bezirksämtern bleibt überlassen , für die Ausführung der Anlage
eine angemessene Frist zu bestimmen , welche auf Antrag aus besonderen Gründen
verlängert werden kann.

8 5 . Die Entscheidung des Bezirksamts erfolgt schriftlich . Gegen dieselbe ist binnen
vier Wochen , vom Tage der Zustellung an gerechnet , die Beschwerde an den Gou¬
verneur zulässig.

8 6. Von der Fertigstellung der Anlage ist innerhalb eines Monats dem zu¬
ständigen Bezirtsamt Anzeige zu erstatten.

8 7 . Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Geldstrafe bis zu
500 M ., oder mit entsprechender Freiheitsstrafe , allein , oder in Verbindung mit¬
einander , bestraft.

8 8 . Diese Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft.
Lome , den 10 . August 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Köhler.

89 . Runderlaß des kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika
betr . Einfuhrverbot zur Verhütung der Einschleppung von
Rlenschen - und Thierseuchen in das Deutsch -Ostafrikanische

Schutzgebiet.
Vom 10 . August 1899.

Mehrere ^ tzkWÜälle geben mir Veranlassung , darauf hinzuweisen , daß die zur
Verhütung der Einschleppung von Menschen - und Thierseuchen in das Deutsch -Ost-
afrikanische Schutzgebiet diesseits erlassenen Einfuhrverbote streng durchzuführen sind.
Ausnahmen werden nicht mehr gestattet werden . Anträge auf ausnahmsweise

Vergl . Deutsche Kolonial -Gesetzgebung II . S . 79 , Nr . 75.



Beiordnungd. Kaiser!. Gouvcrn. v. Deutsch-Südwestafrika, betr. VekämpfttWÄ. MÄ .WM - M

Gestattung der Einfuhr sind seitens der Zollämter direkt lüiKKVÜschmcelN,,
ohne vorher erst beim Gouvernement anzufragen . Die diesbeMOHMl Mulst-
erlasse sind so bestimmt gehalten, daß Zweifel gar nicht aufkomme« kÄMMi..

Die zur Verhütung der Einschleppung der Pest erlassenen EmhührMMM sstnnie
das gegen Sansibar zur Verhütung der Einschleppung der dort herrsschMÄAvÄstim-
seuche in das Deutsch-Oftafrikanische Schutzgebiet erlassene Verbot der MHnlhr Muu
Pferden , Maulthieren und Eseln sind seitens der Bezirksämter Awd WsUiaMnMur-
ämter der Bevölkerung in ortsüblicher Weise nochmals bekannt zw MÄsw,. muckrti lke-

sonders darauf hinzuweisen ist, daß bereits die Landung der verHMeMM GrWlsttülÜn
und Thiere als Einfuhr betrachtet und auf Grund der §K 327 « d IM idss WüW-
strafgesetzbuchs verfolgt werden kann. Die Zollämter haben eine » EMchsnAe MLamtt-
machung an die Tafel des Zollgebäudes anzuheften. — Die MZM M sMUnum
Verbote eingeführten Gegenstände und Thiere sind sofort unschZWiichM nunHM, Air
Waaren sind zu verbrennen , die Thiere zu todten und ihre ßststwn aiin
Verbrennen derselben unausführbar erscheint in tiefen Gruben zn wMWmLum. Misst
dabei gleichgültig, ob die verbotene Einfuhr wissentlich oder stchrLMU aHMglt isst.

Dar - es - Saläm , den 10. August 1899.
Der KwisvitliichL WmwWnmlr.

KiiLkblüM.

90. Runderlaß des Raiserlichen Gouverneurs DVM BEMsM-
Gstafrika, betr. die ^ trafvolljkeMngsmmMLM.

Bom 10. August IMG.

Um Mißverständnisse zu vermeiden, bestimme ich,, umD<dM WMilmitÄvrHWr ^ ,
Abschnitt II . 6 . n der Strafvollstreckungsvorfchrist itBM M .. Müpz ÜBM,
Nr . 2063 ) folgende Fassung erhält:

„2 . Fortfall der Löhnung , wogegen nachstehende AMBtNitMiHmsiT W Hsthbm isst:

dein Sol täglich ZO Pejst
- Betschausch - M -s
- Schausch r M --
- Ombascha - M s
- Askari s M s

Hiervon sind 8 Pesa täglich für die ReisdeW>MtzMH lsL Wtttsth
Von einer kastenmäßigen Verrechnung dieser 8 WAd Wkst Wsstinid MtwiMstii,

da der Kompagnie rc. die Verpflegung des detresteNdM NMÄstMn fstit Äst st H Pstst
obliegt."

Dar - es - Salüm , den 10. August 18W.
Der MiPMst GvtttMistik.

91. Verordnung des kaiserlichen GsnmmMW DVk
Lüdwestafrika, betr. OeNlnpfMI

Bom 10. August

Nachdem im Distrikt Grovtstmtein (NerddetzlisH W>>iÄM M ^ 7 Mt-
schemend vom Ngarni -See eingeschleppter --- NiudeMMM WigjHM lpMWg Oft, ssd



90 Verordnungd.Kaisers. Gouv.v.Deutsch-Neu-Guinea, betr. Erkrankungen und Einfuhrv.Rindvieh.

wird auf Grund des Z 11 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschenSchutzgebiete, vom 15. März 1888 (R. G. Bl . S . 75) verordnet, was folgt: !
1. Die unter dem 12. April d. I . vorübergehend aufgehobene Verordnung vom !20. Juni 1896 nebst Zusatz-Verordnung hierzu vom 30. September 1896, betreffend>

Absperrung der Grenzen, wird für die Nord- und Ostgrenze der Bezirkshauptmann-
fchaft Outjo sowie für die Ostgrenze des Distrikts Gobabis wieder in Kraft gesetzt. !2. Die gleichfalls unter dem 12. April d. Js . vorübergehend aufgehobene Ver¬
ordnung, betreffend Bekämpfung der Rinderpest in Deutsch- Südwestafrika vom ^15. Mai 1897 wird für die Distrikte Grootfontein und Otavifontein der Bezirks- >
hauptmannfchaft Outjo gleichfalls wieder in Kraft gesetzt. I3. Der Distrikt Gobabis sowie die BezirkshauptmannschaftenWindhoek und i
Otyimbingwe haben sich außerdem gegen die Bezirkshauptmannschaft Outjo sinngemäß ^nachß 1u der Zusatz-Verordnung vom 30. September 1896 durch einen besonderen
Rayon abzusperren. Der Bezirkshauptmannschaft Outjo bleibt es überlassen, sich ,innerhalb ihres eigenen Bezirks gegen den bis jetzt verseuchten Distrikt abzusperren.4. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. ,

Windhoek , den 10. August 1899. ^
Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. Leutwein.

92. Verordnung des kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Neu-
Guinea , betr. Erkrankungen und Einfuhr voll Rindvieh.

Vom 10. August 1899. (Kol.-Bl . 1899 S . 690.) ^
Auf Grund der Verordnung des Reichskanzlers vom 1. April 1899*) wird !Folgendes bestimmt:
H 1. Ueber jede malariaartig mit tödlichein Ausgange verlaufende Erkrankung

von Rindvieh hat der Eigenthümer binnen 3 Tagen nach Verenden des StückesRindvieh eine schriftliche Anzeige an das Gouvernement in Herbertshöhe zu richten. !§ 2. Die Anzeige(Z 1) hat zu enthalten: !1. Ungefähres Alter des gefallenen Stückes.
2. Mittheilung, ob dasselbe im Schutzgebiete und wo geboren, oder von wound wann eingeführt ist.
3. Mittheilung, ob an dem Thiere Zecken beobachtet sind, im bejahenden Falleunter Beifügung einiger der gefundenen Zecken. j
4. Nähere Angabe über die Krankheitserscheinungen, unter welchen das Stückverendet ist.
§ 3. Die Einfuhr von Rindvieh aus Australien und Englisch-Neu-Guinea istverboten.
tz 4. Die Nichtbefolgung der Vorschriften in ZZ 1, 2, 3 dieser Verordnung lwird im Einzelfalle mit Geldstrafe bis 500 Mk. bestraft, auch ist bei Einführung -

von Rindvieh aus Australien oder Englisch-Neu-Guinea die Einziehung der ein- !geführten Thiere anzuordnen.
§ 5. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.
Herbertshöhe , den 10. August 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur,
gez. v. Bennigsen.



Verordnung des .kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun , betr . die Ausfuhr von Kakao . 91

93 . Verfügung zur Ausführung der Allerhöchsten Verordnung , betr.
die Uebernahme der Landeshoheit über das Schutzgebiet von

Deutsch-Neu -Guinea durch das Reich.
Vom 27 . März 1899 . (Kol .-Bl . S . 228 .,

Auf Grund des Z 4 der Allerhöchsten Verordnung vom 27 . März 1899 wird
für das Schutzgebiet von Deutsch -Neu -Guinea Folgendes bestimmt:

Z 1. Gemäß Z 2 der obigen Allerhöchsten Verordnung gehen insbesondere
nachstehende , bisher von der Neu -Guinea -Kompagnie ausgeübte Vermögensrechte auf
den Landesfiskus des Schutzgebietes von Deutsch -Nen -Guinea über:

n) Das Recht , ausschließlich herrenloses Land in Besitz zu nehmen und darüber
zu verfügen sowie ausschließlich mit den Eingeborenen Verträge über Land und
Grnndberechtigungen abzuschließen,

d ) das Recht , folgende Gewerbebetriebe:
den Betrieb der Fischerei auf Perlmuttermuscheln und Perlen sowie auf
Trepang , die Gewinnung von Guano oder anderweitigen Düngemitteln , die
Ausbeutung des Bodens auf Erze , Edelsteine und brennbare Mineralien , die
Ausbeutung von nicht im Besitze der Eingeborenen oder sonst im Privat-
eigenthum befindlichen Kokospalmenbeständen auf Kopra , den Betrieb der
Küstenfischerei und das Schlagen von Holz für gewerbliche und Handels¬
zwecke auf allen nicht im Privatbesitze befindlichen Landstrecken,

von obrigkeitlicher Genehmigung abhängig zu machen.
Z 2 . Die gesummten richterlichen und Verwaltungsbefugnisse des Landeshaupt¬

mannes für das Schutzgebiet der Neu -Guinea -Kompagnie gehen auf den Kaiserlichen
Gouverneur von Deutsch -Neu -Gninea über.

Der Gouverneur ist befugt , polizeiliche uud sonstige , die Verwaltung betreffende
Vorschriften zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung Gefängniß bis zu drei Monaten,
Haft , Geldstrafe und Einziehung einzelner Gegenstände anzudrohen.

Dem Reichskanzler steht die Abänderung oder Aushebung der von dem Gouver¬
neur erlassenen Vorschriften zu.

Die Verkündung dieser Vorschriften erfolgt in sinngemäßer Anwendung des letzten
Absatzes des Z 4 des Gesetzes , betreffend die Konsulargerichtsbarkeit vom 10 . Juli
1879 (R .-G .-Bl . S . 197 ). Die Vorschriften treten , sofern darin nicht ein anderer
Termin bestimmt ist, mit der Verkündung in Kraft.

Z 3 . In den Fällen , in denen nach den bisherigen Vorschriften die Mitwirkung
eines Organs der Kompagnie erforderlich war , treten die Kaiserlichen Beamten an
die Stelle der Organe der Kompagnie.

Z 4 . Diese Verfügung tritt sofort in Kraft.
Berlin , den 1 . April 1899 . Der Reichskanzler.

gez. Fürst zu Hoheulohe.

94 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun,
betr . die Ausfuhr von Kakao.

Vom 12 . August 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 656 .)

Aus Grund der Verfügung des Reichskanzlers vom 29 . März 1889 wird im

Anschluß an die Verordnungen vom 1892 *), betreffend Aufstellung einer

Statistik , und vom 3 . Mai 1894 )̂, betreffend die Verfälschung der zur Ausfuhr be¬
stimmten Landeserzeugnisse , hiermit verordnet , wie folgt:

1) Bergt . Deutsche Kolonial -Gesctzgebuug I . S . 234 , Nr . 48.
2) Desgl . II . S . 91 , Nr . 84.



92 Rund erlaß d . Kolomal -Abtheilung , betr . Auswanderung d . Eingeborenen aus d . Schutzgebieten.

tz 1 . Wer Kakao aus dem Schutzgebiete auszuführen beabsichtigt , bedarf hierzueines von der Zollverwaltung des Bezirks seines Wohn - oder Aufenthaltsorts aus¬
gestellten Ursprungszeugnisses.

Z 2 . Zum Zwecke der Erlangung des Ursprungszeugnisses ist der zuständigen
Zollverwaltung spätestens acht Tage vor dem Termin der Verschiffung von der Mengedes auszuführenden Kakaos und dessen Herkunft Anzeige zu erstatten.

Z 3 . Die Zollverwaltung prüft die Anzeige auf ihre Richtigkeit und gewährtoder verweigert je nach dem Ergebniß der Erhebungen das Ursprungszeugnis
Z 4 . Unternehmungen Nicht -Eingeborener , welche aus gewerbsmäßige An¬pflanzung von Kakao gerichtet sind , unterliegen nach wie vor lediglich der Anzeige¬pflicht gemäß Z 1 L der Verordnung , betreffend Aufstellung einer Statistik vom19. Juni 1892.

Z 5 . . In jedem Amtsbezirk wird ein Verzeichniß derjenigen Gesellschaften und
Unternehmer , welche lediglich die Anzeige nach Z 4 zu erstatten haben , bei Beginnjeden Kalenderjahres neu aufgestellt und veröffentlicht.

Z 6 . Schiffsführer dürfen die Verschiffung von Kakao , welcher nach dieser Ver¬
ordnung mit einem Ursprungszeugniß versehen sein muß , nur gegen Vorzeigung des
erforderlichen Ursprungszeugnisses vornehmen.

§ 7. Die Verschiffung verdorbenen oder nicht sachgemäß getrockneten Kakaos istverboten.
§ 8 . Die Ueberwachung der Vorschriften dieser Verordnung liegt den Zoll¬behörden des Schutzgebiets ob.
§ 9 . Wer Kakao aus dem Schutzgebiet ausführt oder auszuführen versucht,ohne das für ihn vorgeschriebene Ursprungszeugniß erlangt zu haben , oder werwissentlich verdorbenen oder nicht sachgemäß getrockneten Kakao aus dem Schutzgebietausführt oder auszuführen versucht , wird mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark(1000 Mark ) bestraft.
Die gleiche Strafe trifft Schiffsführer oder deren Vertreter , welche ent¬

gegen der Vorschrift des Z 6 und 7 dieser Verordnung wissentlich Kakao an Bordnehmen.
Z 10 . Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft.
Kamerun , den 12 . August 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.
gez. Puttkamer.

95 . Runderlaß der Kolonial -Abtheilung betr . Auswanderung der
Eingeborenen aus den Schutzgebieten.

Vom 16 . August 1899.

Es ist in letzter Zeit wiederholt vorgekommen , daß junge Eingeborene aus dendeutschen Schutzgebieten , welche in ihrer Heimath bei einem Weißen als Diener be¬schäftigt gewesen waren , von ihren Herren mit nach Deutschland genommen und hiernach kurzer Zeit ihrem Schicksal überlassen wurden . Gewöhnlich bietet sich in Deutsch¬land keine Gelegenheit , solche Leute anderweit geeignet unterzubringen und für ihreAusbildung zu sorgen und es bleibt nichts Anderes übrig , als sie wieder in ihreHeimath zurückzubeordern , um sie nicht der öffentlichen Armenpflege oder aber gänz¬lichem sittlichen und körperlichen Verderben anheimfallen zu lassen . Daß auch das
Schutzgebiet , welches seine Angehörigen nach einem derartigen Aufenthalt in Deutsch-
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land zurückempsängt, nur Nachtheil von ihnen hat, braucht nicht weiter ausgeführt
zu werden.

Es empfiehlt sich deshalb im Interesse der Eingeborenen, Weißen nur dann zu
gestatten, Eingeborene, sei es als Diener, sei es zum Zwecke der Ausbildung, mit sich
aus dem Schutzgebiete wegzunehmen, wenn der betreffende Weiße sich ausdrücklich
verpflichtet, für den Unterhalt des Eingeborenen während dessen Abwesenheit aus
seiner Heimath und, wenn es derselbe verlangt, für seine HeimbeförderungSorge zu
tragen. Dabei wird jeweils zu prüfen sein, ob der Weiße nach seiner Persönlichkeit
und seinen sonstigen Verhältnissen überhaupt in der Lage ist, eine solche Verpflichtung
auf sich zu nehmen. Reichsausländern aber wird eine Genehmigung zur Mitnahme
von Eingeborenen aus den deutschen Schutzgebieten, sofern nicht ganz besondere Ver¬
hältnisse vorliegen, grundsätzlich zu verweigern sein.

Euer Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, vorkommendenfalls in Anwendung
der Bestimmungen der dortigen Verordnung . . . nach diesen Grundsätzen zu ver¬
fahren.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abtheilung.
In Vertretung,

gez. Hellwig.

96. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo,
betr . die Abgrenzung der ^ tationsbezirke ^ okode und Atakpame.

Von : 16 . August 1899 . (Kol .-Bl . 1899 , S . 690 .)

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Abgrenzung der
StationsbezirkeSokod6 und Atakpame unter Zugrundelegung der Karte des nördlichen
Theils des Schutzgebietes Togo und seiner Hinterländer, konstruirt und gezeichnet
von P . Sprigade zu 1 : 1 000 000, wie folgt stattgefunden hat:

Die Grenze verläuft von der Ostgrenze des Schutzgebietes westwärts bis zum
Mono-Fluß auf demjenigen Breitengrad, welches in der Mitte zwischen Bagu und
Likita liegt.

Von hier folgt die Grenze einer geraden Linie, welche zwischen Akbande und
Digina hindurch nach dem Annä-Fluß führt, und diesen an der Uebergangsstelle des
Weges Bismarckburg—Digna—Tepai—Pedji trifft.

Lome , den 18. August 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Köhler.

97. Lrgänzungs -Verordnung betr. die Auarantäne -Mrdnung ^ m
29- September ^891 für Deutsch-Neu-Guinea.

Vom 19 . August 1899.

Auf Grund des Z 2 Absatz2 der Verordnung des Reichskanzlers vom 1. April
1899 wird hierdurch Folgendes bestimmt:

Z 1. Zu den im Z 1 der Quarantäne-Ordnung vom 29. September 1891Z

Vergl . Deutsche Kolonial -Gesetzgebuug I . S . 518 , Nr . 200.
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aufgeführten , die Quarantäne bedingenden Krankheiten tritt die Dysenteriehinzu.
Z 2 . Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.
Herbertshöhe , den 19 . August 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur . s

gez. v. Bennigsen . I

98 . Runderlah des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Gstasrika ?
au sämmtliche Jnnenstationen betr . die L ü̂ttensteuer . !

Vom 21 . August 1899 . !
Seitens der Jnnenstationen sind im Laufe des Rechnungsjahres 1898 an Hütten- 8steuern ziemlich geringfügige Beträge in Bar vereinnahmt worden . Es hat nach den sneueren Berichten den Anschein , als ob auch in diesem Jahre die Steuern im Innern ,hauptsächlich in Form von Arbeitsleistungen eingehen würden.
Wenn auch bei Einführung der Hüttensteuer die Absicht vorherrschte , die farbigeBevölkerung zur Arbeit zu erziehen , so war es auch der Wunsch des Gouvernements,aus dem Ertrage der Steuern einen Theil der Verwaltungskosten zu bestreiten.Diesem Gesichtspunkte ist seitens der Jnnenstationen im verflossenen Jahre zu ^wenig Rechnung getragen worden , wohl hauptsächlich deshalb , weil ihnen die Formder Arbeitsleistung am wenigsten drückend für die Steuerpflichtigen erschien, da diese sgewöhnt waren , unentgeltlich bei Wege - und Stationsbauten zu helfen . >Nachdem nunmehr seit Inkrafttreten der Verordnung 1 /̂2 Jahr verstrichen sind, Ierwarte ich bestimmt , daß die Jnnenstationen bestrebt sind , Steuern in Bar oder in zleicht verwerthbaren Naturalien einzuziehen . Zur Unterstützung und Erleichterungdieses Vorgehens wird es wesentlich dienen , wenn die Karawanen und Händler an- ^gehalten werden , ihre Träger in Geld abzufinden und ihre Bedürfnisse gegen Geld, Istatt gegen Tauschartikel einzuhandeln.

Bei dieser Gelegenheit bemerke ich noch daß die Kontoauszüge für 1898 vielfachweder Eintragungen über Arbeitsleistungen enthielten , noch von einem summarischen ^Bericht darüber begleitet waren , was für Arbeit geleistet wurde . Da diese Angaben ^erforderlich sind , um ein getreues Bild der Steuerergebnisse zu erhalten , so ersucheich auch nach dieser Richtung hin die Auszüge sorgfältig aufzustellen.
Dar - es - Salüm , den 21 . August 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.

99 . Kunderlast des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Mstasrika
betr . Verlegung des Bezirksnebenamts Usimbe nach Mohorro.

Vom 25 . August 1899.
Das Bezirksnebenamt Usimbe wird nach Mvhorro verlegt und erhält die Be¬zeichnung „Bezirksnebenamt Rufiyi " . ^
Dar - es - Saläm , den 25 . August 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.
In Vertretung.
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100 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ost-

afrika , betr . die Grenzen des Bezirks Rufifi -Alohorro.
Vom 25 . August 1899.

Ich bestimme hiermit , daß als nördliche Grenzlinie des Bezirks die bereits durch

Vereisung festgelegte Strecke Sindaji — Mtansa anzusehen ist ; der Ort Mtansa selbst

verbleibt mit dem ganzen Kungulio , Distrikt beim Bezirke Kisakki.

Die Südgrenze bildet das Akidat Mohorro mit den Kitschi-Bergen und schneidet

gleich der Nordgrenze vor Mtansa ab.
Etwa erforderlich werdende genauere Abgrenzungen sind mit dem Bezirksamte

Kilwa und der Station Kisakki schriftlich zu vereinbaren.
Der beantragten Vergrößerung des Bezirks über diese Grenzen hinaus konnte

nicht stattgegeben werden.

Dar - es - Salüm , den 25 . August 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur.

In Vertretung,

gez. v. Natzmer

101 . Verordnung desKaiserl . Gouverneurs vonDeutsch -Lüdwestafrikch

betr . Abänderung der trandespolizei -Verordnung vom 2 . August ^894.
Vom 25 . August 1899.

Der K 4 der Landespolizei -Verordnung , betreffend die Ernennung von Sach-

Verständigen -Kommissionen für Lungenseuche in Südwestafrika , vom 2 . August 1894 0

(Kol .-Bl . 1894 , S . 619 ) wird in seiner bisherigen Fassung aufgehoben und durch

nachfolgenden Wortlaut ersetzt.
„Z 4 . Die von der Sachverständigen -Kommission gemäß 8 3 ausgestellte Be¬

scheinigung ist von den Frachtfahrern oder Führern von Rindviehtransporten während

des Transportes stets mitzuführen und auf Verlangen den Polizeiorganen vorzuzeigen;

letztere haben dann die Bescheinigung zu visiren . Den Ortspolizeibehörden steht das

Recht zu, eine nochmalige Untersuchung durch die Sachverständigen -Kommission ihres

Amtssitzes anzuordnen.
Diese Zusatzverordnung tritt überall mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Sie wird mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntniß gebracht , daß durch dieselbe

die bisher bestehende Verpflichtung , die von der Sachverständigen -Kommission aus¬

gestellte Bescheinigung bei Berührung von Ortschaften auch ohne besondere Auf¬

forderung stets den zuständigen Behörden vorzuzeigen , hiermit aufgehoben ist.

Windhoek , den 25 . August 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur
gez. Leutwein.

102 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-

Neu -Guinea , betr . den Betrieb des Bergbaues auf Edelmetalle und

Edelsteine im Schutzgebiet der Neu -Guinea -Kompagnie.
Vom 29 . August 1899 . '

Mit Genehmigung des Herrn Reichskanzlers wird hiermit bestimmt , daß die

gleichzeitig zum Aushang gebrachte Verordnung der Direktion der Nen -Gninea-

0 Vergl . Deutsche Kolonial -Gesetzgebung II . S . 120 , Nr . 106.
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Kompagnie vom 23 . September 1897 , betreffend den Betrieb des Bergbaues aus
Edelmetalle und Edelsteine im Schutzgebiet der Neu - Guinea - Kompagnie , für das
Schutzgebiet von Deutsch -Neu - Guinea volle Rechtsgültigkeit hat , jedoch mit der Maß¬
gabe , daß die in Artikel 7 , Absatz 2 des Vertrages des Reichskanzlers mit der
Neu -Gninea - Kompagnie vom 7 . Oktober 1898 dieser Kompagnie gewährten aus¬
schließlichen bergbaulichen Befugnisse zu Recht bestehen , sowie mit der weiteren Maß¬
gabe , daß es dem Gouvernement vorbehalten bleibt , im einzelnen Fall von den Vor¬
schriften der vorbezeichneten Verordnung vom 23 . September 1897 abweichende
Festsetzungen zu treffen , insbesondere größere Felder , als in den Artikeln 12 ff. vor¬
gesehen , zu verleihen.

Herbertshöhe , den 29 . August 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.

gez . v . Bennigsen.

103 . Verordnung , betr . den Betrieb des Bergbaues auf Edelmetalle
und Edelsteine im Schutzgebiete der Neu -Guinea -Aompagnie

vom 23 . September ^89 ? .
Die Aufsuchung und Gewinnung von Edelsteinen und Edelmetallen im Bereich

des Schutzgebietes der Neu - Guinea - Compagnie unterliegt den nachstehenden Vor¬
schriften.

Artikel 1 . Wer Edelsteine oder Edelmetalle (Gold , Silber , Platin ) gediegen
oder in Erzen aufsuchen (schürfen ) null , bedarf dazu einer Erlaubniß , welche bei der
Bergbehörde im Schutzgebiet nachzusuchen ist . Die Erlaubniß wird auf die Dauer
von 6 bis 12 Monaten durch Ausfertigung eines Schürfscheines ertheilt . Für die¬
selbe ist monatlich von der Ertheilung ab eine Gebühr von 10 Mark zu entrichten
und bei Aushändigung des Schürfscheines für die darin angegebene Dauer der
Erlaubniß im voraus zu bezahlen.

Artikel 2 . Personen , welche in dem Schutzgebiet schürfen wollen , und dort nicht
ihren Wohnsitz oder Aufenthalt haben , müssen einen im Schutzgebiet sich dauernd
aufhaltenden Vertreter bestellen und denselben der Bergbehörde (Artikel 1 ) bezeichnen.

Das Gleiche gilt für Gesellschaften , welche im Schutzgebiet nicht ihren Wohnsitz
haben und für Mitbetheiligte , welche nicht eine Gesellschaft bilden , deren Vertretung
gesetzlich geregelt ist.

Wird diese Verpflichtung nicht erfüllt , so ist die Bergbehörde befugt , den Ver¬treter zu bestellen.

Artikel 3 . Die Erlaubniß wird für einen bestimmten in dem Schürfschein
bezeichneten Bezirk ertheilt:

für das Aufsuchen im Alluvium , sei es für einen oder mehrere Wasserläufe
oder bestimmte Strecken solcher , sei es für eine der Größe nach bestimmte
Fläche,

für das Aufsuchen in Riffen oder festem Gestein für einen oder mehrere
dem Umfang nach begrenzte Bezirke.

Artikel 4 . Mit dem Beginnen der Arbeit auf herrenlosem Lande wird in der
Regel dessen Inbesitznahme für die Neu - Guinea - Compagnie nach den darüber be¬
stehenden Vorschriften durch Beauftragte der Compagnie vorgenommen werden.

Artikel 5 . Die Schürferlaubniß giebt dem Inhaber das Recht , in dem durch
den Schürfschein bezeichneten Bezirke zu schürfen und dabei Andere von dem Schürfen
innerhalb dieses Bezirkes vorbehaltlich bereits ertheilter Schürfrechte auszuschließen.

Nicht geschürft darf werden:

innerhalb der Wohnplätze von Eingeborenen , sowie auf Grundstücken , welche
von Eingeborenen bepflanzt oder sonst angebaut sind,
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auf Grundstücken innerhalb der Ansiedelung von Weißen,
auf öffentlichen Wegen , Plätzen , Straßen und Friedhöfen.

Artikel 6 . Der Schürfer ist außerdem berechtigt , während der Dauer der Schürf-

erlaubniß innerhalb des Schürfbezirkes eine Bodenfläche von höchstens 2 Hektar zur

Errichtung der erforderlichen Baulichkeiten und zum Weiden von Zugthiereu und

Vieh zu benutzen . Grundstücke , auf welchen das Schürfen untersagt ist, dürfen hierzu

nicht benutzt werden.
Artikel 7 . Die Schürferlaubniß wird nur unter der Bedingung ertheilt , daß

1. keinerlei Gewaltthätigkeit oder Zwang gegen Eingeborene innerhalb des

Schürfbezirkes oder auf dem Wege dorthin von den Schürfern oder deren
Hülfspersonal verübt,

2 . für Schaden , welchen die Schürfer an Leben , Gesundheit oder Eigenthum
erleiden , keinerlei Ersatz von der Neu - Guinea - Compagnie gewährt wird,

3 . sie verbunden sind für Schaden , welchen sie außerhalb des zugelassenen
Arbeitsbetriebes anrichten , aufzukommen.

Wird die Bedingung zu 1. verletzt , so ist die Bergbehörde berechtigt , die Schürf¬

erlaubniß für erloschen zu erklären . Daneben bleibt die Verfolgung strafbarer

Handlungen nach Maßgabe des Strafgesetzbuches vorbehalten.
Für die Erfüllung der Bedingung unter 3 . kann Bestellung einer Sicherheit

durch Bürgen oder Niederlegung einer Geldsumme verlangt werden.
Artikel 8 . Die ertheilten Schürferlaubnifse werden von der Behörde nach der

Zeitfolge unter fortlaufender Nummer in ein Register (Schürfregifter ) derart ein¬

getragen , daß ersichtlich sind:
1. der Name des oder der Berechtigten und der etwaigen Rechtsnachfolger,
2 . der Tag der Ertheilung der Schürferlaubniß , sowie des Ablaufes derselben,

3 . der Bezirk , für welchen sie ertheilt ist,
4 . das Erlöschen der Schürferlaubniß.

Artikel 9 . Die Schürferlaubniß ist übertragbar . Der Uebergang wird durch

Eintragung in das Schürfregifter gültig . Für dieselbe ist eine Gebühr von 20 Mark

zu entrichten.
Artikel 10 . Der Schürfer , welcher einen Fund gemacht hat , hat davon der

Bergbehörde Anzeige zu machen . Führt er den Nachweis , daß Edelmetalle oder

Edelsteine an ihrer natürlichen Lagerstätte gefunden worden sind , und daß sie in einer

abbauwürdigen Beschaffenheit und Menge vorkommen , so kann die Behörde ein den

Fundort einschließendes Gebiet , innerhalb dessen die Verbreitung des gefundenen

Minerals wahrscheinlich ist , zu einem öffentlichen Grubengebiet erklären , die Aus¬

dehnung und Grenzen dieses Gebietes festzusetzen und dies öffentlich bekannt machen.
Zu einer solchen Erklärung ist die Bergbehörde auch berechtigt , wenn sie auf

anderem Wege von dem wahrscheinlichen Vorkommen abbauwürdigen Minerals auf

größeren Gebieten unterrichtet wird.
Die Grenzen eines öffentlichen Grnbengebietes können von der Bergbehörde

verändert , auch kann die Erklärung zum öffentlichen Grubengebiet vorbehaltlich er¬

worbener Rechte zurückgenommen werden.
Artikel 11 . Innerhalb des erklärten Grubengebiets werden Abbauberechtigungeu

(Felder ) durch die Bergbehörde auf Antrag verliehen.

Der Antrag muß enthalten:
den Namen dessen, für den die Verleihung nachgesucht wird,
die Zahl der begehrten Felder,
die Lage derselben.

Ueber die Verleihung wird von der Bergbehörde eine Urkunde ausgefertigt.
Dic deutsche tiuloiiial -siesel.igeduiiji IV (189!>). 7
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Artikel 12 . Jeder Finder , welcher bis zu der in Artikel 10 vorgesehenen Bekannt¬
machung einen Fund gemacht hat , hat den Anspruch , daß ihm innerhalb seines
Schürskreises ein Feld , welches den Fundort einschließen muß (Finderfeld ), abgabenfrei
(Artikel 21 ) verliehen werde . Bilden mehrere Schürfer eine Gemeinschaft , so kann
die Zahl der freien Finderfelder derart vermehrt werden , daß auf jeden Kopf H2 Feld
zugegeben wird . Außerdem haben der oder die Finder das Vorrecht auf Verleihung
je eines abgabepflichtigen Feldes.

Artikel 13 . Fällt das Eigenthum von Ansiedlern in das als öffentliches Grubcn-
gebiet erklärte Gebiet , so hat der Eigenthümer das Vorrecht aus Verleihung einer
Anzahl von Feldern innerhalb seines Eigenthums und zwar auf ein Feld für ein
Grundstück bis zu 50 du , auf zwei Felder für ein Grundstück von 50 da bis 200 da,
auf ein Feld mehr für jede weitere 250 da , im Ganzen jedoch nicht auf mehr als
15 Felder.

Artikel 14 . Nach Erledigung der Ansprüche der Finder und Eigenthümer kann
die Bergbehörde auf Ansuchen weitere Felder gegen Entrichtung von Abgaben verleihen.

Artikel 15 . Die Ausdehnung
eines alluvialen Feldes beträgt 50 ur zu 50 in , an Flußläufen und Creeks
in der Länge gemessen , und in der Breite von der Mittellinie des Wasser¬
laufes aus,
eines Feldes in Riffen oder festem Gestein 50 in in der Richtung des Riffes
oder der Lagerstätte und 150 in in der Breite.

Artikel 16 . Die Felder sollen , soweit nicht örtliche Verhältnisse eine andere
Gestaltung bedingen , die Form eines Rechtecks haben . Innerhalb der festgesetzten
Grenzen geht das Abbaurecht senkrecht bis in die ewige Teufe.

Artikel 17 . Die Verleihung eines Feldes gewährt dem Beliehenen die aus¬
schließliche Berechtigung , das von ihm gefundene Mineral (Artikel 1) aufzusuchen und
auszubeuten , sowie alle hierzu erforderlichen Vorrichtungen unter und über Tage zu
treffen . Innerhalb der verliehenen Felder darf von Dritten dieses Mineral nicht
geschürft werden.

Außerdem hat der Beliehene die Befugniß , in freiem Felde , sowie im Felde
anderer Beliehener , Hülfsbaue anzulegen , sofern letztere die Entwässerung und Lüftung
(Wasser - und Wetterlösnng ) oder den Vortheilhafteren Betrieb des Bergwerks , für
welches die Anlage gemacht werden soll , bezwecken und der eigene Bergbau des
Anderen dadurch weder gestört noch gefährdet wird.

Die Verleihung ist übertragbar.
Behufs Aufführung von Baulichkeiten zum Zweck des Bergbaubetriebes oder als

Weideland wird für die Dauer der Beleihung dem Beliehenen Land in Pacht gegeben,
soweit es Eigenthum der Neu - Guinea - Compagnie ist, und zwar in Ausdehnung von

bis 1 Iru, pro Feld zu einem jährlichen Pachtzins von 5 Mark bis 15 Mark
Pro Hektar.

Artikel 18 . Die verliehenen Felder müssen auf Kosten der Beliehenen innerhalb
einer durch die Bergbehörde zu bestimmenden Frist nach deren Anweisung durch
Zeichen abgegrenzt werden.

Artikel 19 . Der Beliehene muß mit dem Betriebe innerhalb eines Jahres von
dem Tage der Verleihung an beginnen.

Der Betrieb darf nicht länger als 6 Monate unterbrochen werden.
Diese Fristen können unter besonderen Umständen von der Bergbehörde an¬

gemessen verlängert werden.
Werden die Fristen Lezw. Nachfristen überschritten , so erklärt die Bergbehörde

dre Verleihung für erloschen.
Artikel 20 . Mehrere im Zusammenhange stehende Felder , jedoch nicht über 15,
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können zu einem Gesammtfelde vereinigt werden . Für die Eintragung ist eine

Abgabe von 40 Mark zu bezahlen . Der Antheil eines jeden Betheiligten ist genau

zu bestimmen.
Artikel 21 . Die Abbauberechtigung auf andere als Finder - und Eigenthums¬

felder wird für einen Zeitraum von wenigstens 5 und höchstens 20 Jahren verliehen.

Nach Ablauf der Zeit kann die Verleihung erneuert werden.
Für die Verleihung ist nach Bestimmung der Bergbehörde eine monatliche

Abgabe von 3 Mark bis 30 Mark per Feld in vierteljährlichen Raten im voraus

zu entrichten.
Wird Land von der Neu -Guinea -Kompagnie in Pacht gegeben , so bestimmt die

Bergbehörde innerhalb der im Art . 17 bezeichneten Grenzen die Größe des Pacht¬
landes und die Höhe des Pachtzinses.

Artikel 22 . Für die Ausfertigung der Urkunde über Verleihung eines Feldes

ist eine Gebühr von 20 Mark , für die Eintragung des Ueberganges auf einen Anderen
eine Gebühr von 40 Mark zu entrichten.

Artikel 23 . Wird die Erklärung eines Gebietes zum Grubengebiet ( Artikel 10)

nicht erlassen , so kann der Finder , falls die Abbanwürdigkeit am Fundorte dargethan
ist, die Verleihung von 3 Feldern innerhalb seines Schürfkreises beanspruchen . Die
Artikel 11 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 22 finden auf diese Felder Anwendung.

Artikel 24 . Wenn Schürflnstige auf Schiffen in das Schutzgebiet kommen, so

dürfen die Schiffe vor Ertheilung der Erlaubniß zum Schürfen nur Häfen anlaufen,

welche nach 3 und 4 der Zollverordnung vom 30 . Juni 1888 dem Auslands¬
verkehr geöffnet sind ? )

Für die Verzollung eingeführter sowie ausgeführter Waaren und Erzeugnisse
bleiben die Vorschriften dieser Zollverordnung für den Betrieb des Handels im

Schutzgebiet von solchen darin nicht heimischen Schissen die Bestimmungen der Ver¬
ordnung vom 25 . August 1894 maßgebend.

Artikel 25 . Mit Geldbuße bis zu 1000 Mark oder mit Gefängnißstrafe bis zu
einem Monat wird bestraft:

wer ohne Erlaubniß auf die in Artikel 1 bezeichneten Mineralien Aufsuchnngs-
oder Gewinnungsarbeiten treibt,

wer unbefugt ein Schürfmerkmal aufstellt,
wer die im Artikel 10 vorgesehene Anzeige von einem Funde unterläßt,
der Führer eines Schiffes , welcher der Bestimmung des Artikels 24 entgegen

handelt.
Auch kann aus Einziehung der verwendeten Geräthschaften und der bereits ge¬

wonnenen Erträge erkannt werden ohne Unterschied , ob die ersteren dem Thäter gehören
oder nicht.

Artikel 26 . Die Funktionen der Bergbehörde werden bis auf Weiteres von dem

Landeshauptmann wahrgenommen.
Artikel 27 . Die Verordnung tritt am 1. Dezember 1897 in Kraft.

Berlin , den 23 . September 1897.

Neu - Guinea - Kompagnie.
Die Direktion

A . v. Hansemann , Vorsitzender . E . Russell.

i ) Zur Zeit : Friedrich Wilhelmshafen , Stephansort und Herbertshöhe.
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104 . Runderlaß des Reichskanzlers , betr . die Ausrüstung der
Kauffahrteischiffe mit Hülfsmitteln zur Krankenpflege.

Vam 31 . August 1839.

Auf Grund von kommissarischen Berathungen , die unter Zuziehung von Sachver¬ständigen und Vertretern der Schifffahrtskreise im Kaiserlichen Gesundheitsamtestattgefunden haben , ist der Entwurf einer Verordnung , betreffend die Ausrüstung derKauffahrteischiffe mit Hülfsmitteln zur Krankenpflege und die Mitnahme von Schisis-nrzten ausgearbeitet worden . Nachdem dieser Entwurf von den einzelnen deutschenSeeuferstaaten mit wenigen , meistentheils nur redaktionellen Abweichungen publicirtworden ist, bestehen nunmehr in dieser Hinsicht für die deutschen Kauffahrteischiffegleiche Vorschriften.
Gelegentlich der eingangs erwähnten Berathungen stellte es sich als wünschens-werth heraus , die im Jahre 1888 veröffentlichte 1 . Ausgabe der „Anleitung zurGesundheitspflege an Bord von Kauffahrteischiffen " , unter Berücksichtigung der in¬zwischen abgeänderten Bestimmungen über die gesundheitspolizeiliche Kontrolle der See¬schiffe, gleichfalls einer Durchsicht zu unterziehen.
Ein Exemplar der daraufhin abgeänderten , jetzt vorliegenden zweiten Ausgabedieser „Anleitung " , das zum dienstlichen Gebrauch der dortigen Kaiserlichen Konsular-behördc bestimmt ist, ist diesem Erlasse beigefügt . Auf Seite 165 ff. finden sich darin dieVorschriften , betreffend die Ausrüstung der Kauffahrteischiffe mit Hülfsmitteln zurKrankenpflege und die Mitnahme von Schiffsärzten , nebst den darin erwähnten vierzugehörigen Anlagen abgedruckt.
Hierbei wird darauf hingewiesen , daß bei der mindestens einmal im Jahr vor¬zunehmenden Nachprüfung der Medizinkiste bezw . Schiffsapotheke , in tz 13 der Vor¬schriften für den Fall , daß das Schiff länger als ein Jahr im Ausland bleibt , eineMitwirkung der zuständigen Kaiserlichen Konsularbehörde vorgesehen ist.In der unter dem 17 . März d. Js . behufs Inkraftsetzung des in Rede stehendenEntwurfs erlassenen preußischen Polizeiverordnung der Herren Minister der Medizinal-Angelegenheiten und für Handel und Gewerbe sind die in 16 des Entwurfsvorgesehenen Termine auf den 1. Juli 1899 , 1. Juni 1899 und 1 . Juli 1900 fest¬gesetzt worden.

Berlin , den 31 . August 1899 . Der Reichskanzler.
Im Auftrage,

gez. v. Aichberger.

Vorschriften/ ) betreffend ^ die Ansrüstnng der Kauffahrteischiffe mit Hülfsmittelnzur Krankenpflege und die Mitnahme von Schiffsärzten . 0
ch Hochseefahrzeuge , Eisbrecher , Seeschlepper , Fahrzeuge gewerbetreibender Lootsenund solche anderen Seeschiffe , welche auf der Reise die räumlichen Grenzen der kleinenFahrt (Z 2 der Bekanntmachung vom 6. August 1887 — R . G . Vl . S . 395 — )nicht überschreiten , müssen, sofern sie mehr als 2 Mann an Bord haben , mit den im

Lübeck : Verordnung.
- ) Preußen : Ueber.
3) In Preußen beheimathete.

tz die Vorschriften durch die folgenden Worte eingeteilet : Auf Grund deserlassen ,0 !̂ " Sememe Lnndesverwaltung vom 30 . Juli 1883 (Ges .-S . S . 195)die iolae we ^ Pollze,Verordnung . In Oldenburg find diese Vorschriften durchf g ne Bekanntmachung eingeführt : Auf Grund des Artikels 9 , ,z des Gesetzes vom
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anliegenden Verzeichnisse I angegebenen Arzneien und anderen Hülfsmitteln zur Kranken¬

pflege ausgerüstet werden.
8 2 . Schisse , welche auf der Reise die räumlichen Grenzen der kleinen Fahrt

überschreiten sollen , müssen , sofern sie einen Schiffsarzt nicht führen , mit den im an¬

liegenden Verzeichnisse II aufgeführten Arzneien und anderen Hülfsmitteln sowie

Lebensmitteln zur Krankenpflege , je nach der Zahl der eingeschifften Personen , aus¬

gerüstet werden.
8 3 . Schisse der im 8 2 bezeichneten Art , welche einen Schiffsarzt führen , müssen

n) mit den im anliegenden Verzeichnisse III aufgeführten Arzneien und anderen

Hülfsmitteln sowie Lebensmitteln zur Krankenpflege ausgerüstet,
d ) mit einem genügend geschützten, thunlichst isolirten Krankenranm ausgestattet

werden.
Die im Verzeichnisse III in Klammern f— j aufgeführten Arzneien und anderen

Hülfsmitteln dürfen auf solchen Schiffen fehlen , auf denen Kinder bezw . Frauen nicht

eingeschifft sind und voraussichtlich nicht eingeschifft werden.
Die örtliche MedizinalbehördeZ ist befugt , eine Vermehrung der zu n be¬

zeichneten Arzneien und anderen Hülfsmittel nach Art und Menge erforderlichenfalls

anzuordnen.
8 4 . Schiffe , welche auf der Reise die räumlichen Grenzen der kleinen Fahrt über¬

schreiten sollen und mehr als 50 Reisende oder insgesammt mehr als 100 Personen

an Bord haben oder voraussichtlich erhalten werden , müssen einen zur unentgelt¬

lichen Behandlung der eingeschifften Personen verpflichteten , in Deutschlands appro-

birten Arzt an Bord nehmen . Die gleiche Pflicht besteht für Reisen im Verkehr mit

Häfen des afrikanischen Festlandes zwischen den Wendekreisen bereits dann , wenn

mehr als 25 Reisende oder insgesammt mehr als 40 Personen an Bord sind oder

voraussichtlich an Bord gelangen werden.
Auf Schiffe , welche sich innerhalb der ostasiatischen Gewässer mit der Beför¬

derung von Eingeborenen beschäftigen , findet die vorstehende Vorschrift nur dann

5 . Dezember 1868 , betreffend die Organisation des Staatsministerinms und einiger demselben unter¬

geordneter Behörden und in Gemäßyest des 8 45 der Seemannsordnung vom 27 . Dezember 1872

erläßt mit Höchster Genehmigung das Staatsministerium die nachfolgenden Vorschriften . — In

Kübeck : Der Senat hat beschlossen und verordnet hierdurch : In Hamburg sind diese Vorschriften

gemäß folgender Verordnung eingeführt:

Verordnung über Vorschriften , betr . die Ausrüstung der Kauffahrteischiffe mit Diilssmitteln
zur Ärankenpslege und die Mitnahme von Zchiffsärzten.

8 1 . In Abänderung der Senats -Verordnung vom 19 . November 1888 , betreffend die

Gesundheitspflege an Bord von Kauffahrteischiffen , erläßt der Senat die nachstehend abgedruckten:

Vorschriften , betreffend die Ausrüstung der Kauffahrteischiffe mit Hülfsmitteln

zur Krankenpflege und die Mitnahme von Schiffsärzten.
8 2 . Mit deut Inkrafttreten dieser Vorschriften werden
1l die Bekanntmachung des Senats vom 28 . April 1879 , betreffend die Mitnahme von Chinin

abseiten der von hier nach 'Wcstafrika und Westindicn abgehenden Schiffe,

2 ) die Spcisetape an Bord der in die Hamburgischen Schiffsregister eingetragenen Seeschiffe

vom 12 . März 1884,
3 ) die Bekanntmachung vom 24 . Juni 1885 , betreffend die Medizinkiste an Bord der in die

Hamburgischen Schiffsregister eingetragenen Seeschiffe , aufgehoben.
Z 3 . Die in den 88 3 - 5 , 13 der Vorschriften erwähnten Funktionen der „ örtlichen Medizinal-

behörde " werden von dem Hafenarzt wahrgenommen , die im 8 1 ? genannte „ zuständige Aufsichts¬

behörde " ist das Medizinalkollcgium.

i > Preußen : Der Regierungspräsident . — Oldenburg : Hinter „ Mcdizinalbehörde " eingeschaltet:

Amt bezw . 'Magistrat einer Stadt erster Klaffe . — Lübeck und Bremen : Das zuständige Medizt-

nalamt.
2 > Preußen : im Deutschen Reiche . :
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Anwendung , wenn auf ihnen die Zahl der übrigen Reisenden mehr als 50 oder dieZahl dieser Reisenden mit derjenigen der Mannschaften europäischer Herkunft zusammenmehr als 100 beträgt.
8 5 . Der Arzt hat sich vor dem Eintritt der Reise bei der örtlichen Medizinal-behördeZ vorzustellen und seine Verwendbarkeit darzulegen . Die Behörde )̂ ist befugt,die Verwendung eines ungeeigneten Arztes zu untersagen . Nach Beendigung jederReise , und zwar vor der Abmusterung , hat sich der Arzt bei der genannten Behördeywiederum persönlich zu melden.
Während der Reise hat der Arzt ein Verzeichnis ; der von ihm behandelte»Kranken mit Angabe der Krankheit sowie ein Tagebuch über hygienisch oder sonstärztlich wichtige Wahrnehmungen und Maßnahmen an Bord zu führen und demSchiffer vorzulegen . Nach Beendigung jeder Reise sind diese Schriftstücke seitens desRheders der örtlichen Medizinalbehörde ^) und zwar so zeitig zuzustellen , daß sieihr ^) vor der gemäß Absatz 1 erfolgenden persönlichen Meldung des Arztes vorliegen.
8 6 . Die Ausrüstung mit den Arzneien und anderen Hülfsmitteln sowie Lebeus-mitteln zur Krankenpflege hat der Rheder und , wenn sie während der Reise zu ver¬vollständigen ist, der Schiffer zu besorgen.
§ 7 . Die Arzneien sind thunlichst aus einer deutschen Apotheke zu beziehen undmüssen den Anforderungen des Arzneibuches für das Deutsche Reich entsprechen, soweitnicht eine andere Zusammensetzung in den Arzneiverzeichnisseu vorgesehen ist. Dieanderen Hülfsmittel dürfen auch anderweitig bezogen werden , müssen jedoch von deran Land in Krankenhäusern üblichen , brauchbaren und dauerhaften Beschaffenheit sei».
§ 8 . Die zum inneren Gebrauche bestimmten flüssigen Arzneien dürfen nur inrunden Gläsern mit Zetteln von weißer Grundfarbe , die zum äußeren Gebrauchebestimmten flüssigen Arzneien dagegen nur in sechseckigen Gläsern , an welchen 3 neben¬einander liegende Flächen glatt und die übrigen mit Längsrippen versehen sind, mitZetteln von rother Grundfarbe abgegeben werden.
Flüssige Arzneien , welche durch die Einwirkung des Lichtes verändert werden,sind in gelbbraun gefärbten Gläsern abzugeben.
Z 9 . Die Standgefäße sind , sofern sie nicht stark wirkende Mittel enthalten , mitschwarzer Schrift auf weißem Grunde — , sofern sie Mittel enthalten , welche inTabelle L des Arzneibuchs für das Deutsche Reich aufgeführt siud , mit weißer Schriftauf schwarzem Grunde — , sofern sie Mittel enthalten , welche in Tabelle 6 ebendaausgeführt sind , mit rother Schrift auf weißem Grunde zu bezeichne« .
Standgefäße für Mineralsäuren , Laugen , Brom und Jod dürfen mittels Radir-oder Aetzverfahrens hergestellte Aufschriften auf weißem Grunde haben.
8 10 . Alle Arzneibehältnisfe (Standgefäße und an Kranke abzugebende Behält¬nisse) müssen mit deutlichen Aufschriften versehen sein . Diesen sind auf Schiffen ohneArzt thunlichst kurze gedruckte Gebrauchsanweisungen und etwa zu beobachtende Vor¬

sichtsmaßregeln entsprechend den Weisungen im Verzeichnisse I Spalte 3 bezw. IISpalte 6 beizufügen.

Preußen : dem zuständigen Medizinalbeamten . — Oldenburg : Sinter „ Medizinalbehörde'ist eingeschaltet : Amt beziv . Magistrat einer Stadt erster Klasse . — Lübeck : beim Medizinalamte . —Bremen : bei dem zuständigen Medizinalamt.
st Preußen : der Regierungspräsident,
st Preußen : dem zuständigen Medizinalbeamten.
st Preußen : dem zuständigen Medizinalbeamten . — Oldenburg : Hinter „ Medizinalbehörde"ist eingeschaltet : „Amt bezw . Magistrat einer Stadt erster Klasse " . — Lübeck : dem Medizinalamte.— Bremen : dem zuständigen Medizinalamte.
st Lübeck : demselben.
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Auf alle au Kranke abzugebenden Flaschen , Kruken rc. mit äußerlich zu ver¬

wendenden Mitteln ist ein Zettel mit der Aufschrift „Aeußerlich " aufzukleben.

H 11 . Die Arzneien und anderen Hülfsmittel zur Krankenpflege sind entweder

in einer (Medizin -) Kiste oder in einem besonders eingerichteten , wohl verwahrten

Raume (Schiffsapotheke ) trocken aufzubewahren und unter Verschluß zu halten . Der

Schlüssel ist jederzeit an Bord aufzubewahren.
Die im Verzeichnisse III mit einem Stern * versehenen Arzneien sind in einem

besonderen verschließbaren Giftschranke oder sonst geeigneten Behältnisse aufzubewahren.

Der Arzt hat sie unter Verschluß zu halten und den Schlüssel sicher zu verwahren.

Sieht sich der Schiffer genöthigt , im Auslande Arzneien an Bord zu nehmen,

welche abweichend von der im Deutschen Arzneibuch vorgeschriebenen Zubereitung her¬

gestellt oder nach fremdländischem Gewicht abgetheilt sind, so sind dieselben in einer

besonderen Abtheilung der Medizinkiste oder Schiffsapotheke bezw . des Giftschrankes

aufzubewahren.
i; 12 . In der Medizinkiste bezw . Schiffsapotheke muß ein Verzeichnis ; der vor¬

geschriebenen Arzneien und anderen Hülfsmittel sowie eine dem Verzeichnisse I bezw. II

entsprechende Gebrauchsanweisung in gut leserlichem Zustande vorhanden sein.

H 13 . Mindestens einmal im Jahre hat der Rheder die Ausrüstung durch einen

seitens der örtlichen MedizinalbehördeZ für derartige Zwecke bezeichneten deutschen

Arzt oder Apotheker nachprüfen und dabei feststellen zu lassen, ob die Ausrüstung

für die nächstbevorstehende Reise genügt . Ueber den Befund ist eine Bescheinigung

auszustellen , in welcher die etwa vorhandenen Mangel anzugeben sind und zu ver¬

merken ist, welches Verzeichnis ; der Nachprüfung zu Grunde gelegen hat . Die Be¬

scheinigung ist vom Schiffer aufzubewahren und auf Verlangen der Behörde vor¬

zulegen.
Bleibt das Schiff länger als ein Jahr im Auslande , so hat der Schiffer die

Nachprüfung zu geeigneter Zeit im Einvernehmen mit dem zuständigen deutschen

Konsul durch einen Arzt oder Apotheker vornehmen zu lassen . Die von diesem aus¬

zustellende Bescheinigung ist vorn Konsul zu visiren.
Die Nachprüfenden haben die Besichtigung der Medizinkiste bezw . Schiffsapotheke

und aller zum Aufenthalte von Menschen dienenden Räume sowie die Einsicht in das

Schiffsjournal und in die im § 5 Abs. 2 erwähnten Schriftstücke vorzunehmen,

Rheder und Schiffer haben ihnen zu diesem Zwecke jede Erleichterung zu gewähren.

Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Schiffe zur Last.

8 14 . Außer dieser amtlichen Revision hat auf den in Ftz 2 und 3 bezeichneten

Schiffen der Schiffer — und , falls ein Arzt angemustert ist, dieser — vor dem

Antritt einer jeden Reise von voraussichtlich mehr als 4 wöchiger Dauer , mindestens

aber alle 3 Monate zu prüfen , ob die Arzneien und anderen Hülfsmittel sowie

Lebensrnittel zur Krankenpflege für die weitere Reise noch in genügender Menge

und Beschaffenheit vorhanden sind , und deren Vervollständigung rechtzeitig zu ver¬

anlassen . Das Ergebniß der Prüfung ist in das Schiffsjournal einzutragen.

Lj 15 . Rheder , Schiffer oder deren Stellvertreter , Aerzte und Apotheker , welche

diesen Vorschriften zuwiderhandeln , werden mit einer Geldstrafe bis zu . . . . Mk ? )

und , wenn diese nicht beizutreiben ist, mit Haft bestraft.

i > Preußen : Die Worte „durch einen " bis „ nachprüfen " sind durch die folgende Fassung

ersetzt : durch den zuständigen Mediziualbeamteu unter Zuziehung eines für derartige Zwecke von

dem Regierungspräsidenten bezeichneten für das Deutsche Reich approbirten Apothekers . — Olden¬

burg : Hinter „ Medizinalbehörde " ist eingeschaltet : Amt bezw . Magistrat einer Stadt erster Klasse.

— Lübeck : des Medizinalamtes . — Bremen : des zuständigen Mcdizinalamts.

2) Preußen : 150 Mk . — Oldenburg : 150 Mk . — Bremen : einhundertfünfzig Mark . —

Lübeck und Hamburg : Alk . 150.
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Vorstehende Vorschriften treten am 1. Aprils 1899 — und für diejenigenSchiffe, welche bis 15. März-) 1899 einen deutschen Hafen nicht besuchen, einenMonat nach Ankunft in einem solchen, spätestens am 1. Aprils 1900 in Kraft.17. Zu demselben Zeitpunkte treten die abweichenden Vorschriften der Ver¬
ordnung 0om . 4) außer Kraft. Unberührt bleiben die Bestimmungendieser letzteren Verordnunĝ) soweit sie sich auf die Mitnahme und Verabreichungvon Citronensaft und die Verpflegung der Mannschaft nach der vorgeschriebenenSpeiserolle beziehen, jedoch mit der Maßgabe, daß als solche Speiserolle die in der
neubearbeitetenAusgabe der amtlichen„Anleitung zur Gesundheitspflege an Bordvon Kauffahrteischiffen" aufgestellte, in der Anlage.(IV ) )̂ enthaltene, maßgebend ist.Tle zuständige Aufsichtsbehörde)̂ kann für Segelschiffe in einzelnen Fällengestatten, daß eine geringere als die aus der Vorschrift der Speiserolle sich ergebende
Gesammtmenge an Wasser mitgenommen wird, wenn der Schiffer sich verpflichtet,
unterwegs in einem bestimmten Hafen Wasser in solcher Menge an Bord zu nehmen,daß täglich für jeden Kopf die vorgeschriebene Ration verabreicht werden kann, oder
wenn auf dem Schiffe ein.- gutes Abdampfgeräth(Destillirapparat) für frisches Wasservorhanden ist, welches in 24 Stunden soviel trinkbares Wasser liefern kann, als er
forderlich ist, um den vorschriftsmäßigen Bedarf für jeden Tag der Reise sicherzustellen.

Anlage 1.
Vcrztichlliß I.

Arzneien und andere Hülfsmittel zur Krankenpflege für mehr als zwei Mann an Bordführende Hvchseeflschfahrzeuge, Eisbrecher , Srrschlepper , Fahrzeuge gewerbetreibender
Ulfen und andere Seeschiffe, welche auf der Krise die räumlichen Grenzet: der kleinen

Fahrt nicht überschreiten.
Innerlich anzuwendende Arzneien .8)

Ricinus-Ocl Olcmni Itieini Bei Verstopfung(S . 90), Durchsall 200 g
mit Leibweh<S . 89>, Ruhr(S . 58)l 1—2 Eßlöffel.

Opiumhalt. Cholera- Fjiwt.Opiieioent. 1Theil Gegen Magenkrampf und Kolik 50gtropfen Kpirltus Alantk. > (Leibschmerzen),Durchfälle lS .89),w?. 2 ! Ruhr(S . 58) .1̂ in. Ipacme. . . . 2
linet . Vnlerinnaa4 3 mal täglich 25 Tropfen.

Hoffmannstropsen Spiritus uetbormm !Nach Ohnmacht)S . 79), Hitzschlag
lS . 75) . . . 20—25 Tropfen auf
Zucker oder Brot.>

i »Preußen: 1. Juli.
2»Preußen: t . Juni.
-h Preußen: 1. Juli.
F Preußen: der Polizeiverordnung von: 14. November 1888. — Oldenburg: der Bekannt¬machung dcS Staatsininifteriums von: 1. April 1889, betreffend Vorschriften über die Gesund¬heitspflege an Bord von Kauffahrteischiffe::. — Lübeck: 17. Oktober 1888, betreffend die Gesund¬heitspflege an Bord von Kauffahrteischiffen. — Bremen: l7 . März 1889 (Gesetzbl. S . 63). —Hamburg: 19. November 1888.
5) Oldenburg: Bekanntmachung.
'd In dieser Druckschrift ist die Speiserolle als Anlage2 aufS . 204 und 205 wiedergegeben.^ H Oldenburg: Hinter„Aufsichtsbehörde" ist eingeschaltet Amt bezw. Magistrat einer<:ladt erster Klaffe". — Lübeck: das Medizinalaint. — Bremen: Die Scnatskommission fürLchgsiahrtssachen.

. , . Zeilenzahlen beziehen sich auf „Anleitung zur Gesundheitspflegean Bord von Kauf-sahrlenchrgen". 2. Ausgabe. Berlin 1899.
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L . Aeußerlich anzuwendende Arzneien.

Bleiesfig ! I î ^ nnr kKInindi sridaeoiiei 2 Theelöffel zu 1/2 1 Wasser giebt
Bleiwasser zu Umschlägen bei
Quetschungen sS . 110 ), Feigwar-
zen (S . 70 ), Augenleiden >S . 156)
u . dergl . ^

508

Senfspiritus Spiritus Kinapis

!

Ein handgroßes Stück Leinen oder '
Löschpapier anzufeuchten und auf
die Haut zu legen ; bei Ohnmacht
iS . 70 ) , Kopf -, Brustschmerzen
(S . 80 u. 82) , Herzkrämpfen
lS . 87 > u . dergl . )

508

Salmiakgeist Ingnor ^ rainonii eanstioi Belebendes Riechntittcl bei Ohn¬
machten >S . 70) u . dergl.

50 8

Heftpflaster LniiKa8kr .aclliae8iv .6xton8. Zum Bedecken von kleinen Wunden . :
— Die Wundränder werden ein - !
ander genähert und das Heft¬
pflaster so befestigt , daß die
Wunde nicht wieder auseinander - ^
klafft.

1 Rolle

2 pEt . Karbolsäure-
lösung >

j

Zum Auswaschen lind Abtupfen -
von Wunden und Geschwüren
(S . 107 u . a .)

500 8

Borsalbe b̂ ngt . aoick. liorle. Bei Verbrennungen sS . 110 ) und
Geschwüren anzuwenden.

100 8

Brandlinimcnt Öl . Inni und / cgna Oalear.
zu gleichen Theilen.

Reine Mullstücke , mehrfach zusam - !
mengelcgt , zu tränken und auf ^
Brandivlinden zu legen <S . 110 ). j

150 8

0 . Andere Hülfsmittel zur Krankenpflege.

Mull — — ! 1 Packet

Mullbinden — — l 6 Stück

Verbandtücher — — ! 2 -

Pappe — — 1 Bogen

Fodoformgaze
ki>l Bindenform)

— 1 ciru

Verbandwattc — — 200 8

Schachtel mit:
Band , Stecknadeln,
Sicherheitsnadeln,
Zwirn , Nähnadeln.

1

Anleitung zur Gesund¬
heitspflege an Bord
von Kauffahrtei¬
schiffen, auf Veran¬
lassung des Staats¬
sekretärs des In¬
nern bearbeitet im

1

KaiserlichcnGesund -,
heitsamt . Zweite
Ausgabe . !
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Lerzeichlliß II.
Arzneien und andere Hülfsmittel sowie Lebensrnittel ^ zur Krankenpflege für Schiffe ohne Arzt auf Keifen außerhalb der

räumlichen Grenzen der kleinen Fahrt.

Anlage II.

Innerlich anzuwendende Arzneien.

Allgemeine

Wirkung

Abführmittel

Stopfmittel
und schmerz¬

lindernde
Mittel

Namen
Bezeichnung nach

dem Arzneibuch für
das Deutsche Reich

Menge für eine Besatzung
bis einschl. ! über 15 —
15 — auf > auf

Danipfernbis! Dampfern
einschl. 2i) —! über 20 —

Köpfe

Gebrauchsanweisung
und

Vorsichtsmaßregeln.

Kalomel - llzulrargzu -uin
abführpulver eblorabuni 0,3 g

0,3 g

Bittersalz Llagnesirun sulkuri-
eurn

Ricinusöl Oleuiu Kieini

Opium tropfen linot . Opü Simplex 75  <

30Pulver 60Pulver 1— 2 Pulver , mit etwas Wasser gemischt, bewirken
eine starke Entleerung lhöchstens an 3 Tagen zu
verabreichen ). (Gehirnschlagfluß sS . 78 ), Trichi-
nenkrankheit sS . 76 ), bei Fleisch - und Fischver¬
giftungen sS . IOIj , nachdem reichliches Erbrechen ^
erfolgt ist.)

2 kg 4kg Gegen Verstopfung(S .90), Morgens nüchtern1 Eß¬
löffel voll , in warmem Wasser gelöst , zu trinken.

1kg > 2 kg Bei Verstopfung (S . 90 ), Durchfall mit Leibweh
(S .89, , Ruhr (S . 58 ) 1 bis 2 Eßlöffel.

150 g s Höchstens 30 Tropfen in 3 Stunden ; höchstens 60
Tropfen in 24 Stunden . — Nicht für Kinder . —
Vorsicht!

Englische Bezeichnungen
unter Berücksichtigung der
Lribisli Lkarmacopoeia

von 1898

Llereurous Obloriäe
0,3 gramme

LIagnesiiini Kulpkats
or Lpsom Kalb

Oasbor 011

Dowersches
Pulver

Wismut-
pulv er

Mo rphium-
pulver

Lulvislpeeaeuankae
opiabus 0,5 g ^

Lismutum sulmitri-
euin 6. Kabrio biear-

lionioo (L 0,6 g
Llorpkin . lpyclro-

ekloiio . 0,01 g
Kaoolrar. 0,5 g

40Pulver 80Pulver 3mal täglich I Pulver , in 24 Stunden höchstens
4 Pulver . — Nicht für Kinder . — Vorsicht!

50Pulver lOOPulver Bei Magenkatarrh ,S . 88 ), Durchfall (S . 89 ), Ruhr
^ !- (S . 36u . 58i , 2 —3 mal täglich 1 Pulver.

20Pulver 40Pulver Genau nach der „Anleitung " zu geben . Höchstens
! 2 Pulver auf einmal , höchstens 4 Pulver in

^ 24 Stunden . — Nicht für Kinder . — Vorsicht ! !

lineturs ok Opium
Lauclanuin

f13 üiops ob tbe Lritisb chinot.

Oover 's Forvcker
0,5 gramme

llismubk Oxzmitrat « ancl
Koäium Liearbonabe 0,5
grainink ok eaek Llix.

Llorplrine Il ^clroelrloricle
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Hustenmittel i Morphium - ^
pulvcr !

Ein Theelöffel doppelkohlensaures Natron, zwei
Morphiumpulver, ein Eßlöffel gestoßener Zucker
werden in eine Medizinflasche gefüllt und 200 8
Wasser nachgegossen. Nach erfolgter Lösung
alle 2 Stunden eßlöffelweisezu gebrauchen.

Salmiak
und

Lakriken !

H.nrrnoninin olilora-
knin,

8noo . lüciuirit.

100 8

50 8

200 8

100 8

1 Eßlöffel in 1/2  Liter Wasser zu lösen, ein Stück
Lakritzen zuzusetzen, 2 stündlich I Eßlöffel bei
Husten «S . 81>und Erkältungen.

^ininoninni O'üloricke.
Lxtraot ) ok Ingnories
in ozkinckrieal pieoes

Gegen Magen-
und

Vcrdauungs-
befchwerden

Doppelt - ,
kohlensaures

Natron

Verdünnte
Salzsäure

^akrinni liioar5oni-
6NIN

Veick. üMroolrlorio.
ckilntnin

160 8

50 8

300 8

100 8

Bei verdorbenemMagen «Druck), Uebelkeit, Aus¬
stößen, Sodbrennen , 3—4 mal täglich 1/2 Thee¬
löffel in Wasser (S . 88, ; bei Vergiftungen
(S . 99,.

Bei Magenkatarrh >S . 88>, bei Typhus iS . 49,
und Fieber gegen trockene Zunge und Durst
10—15 Tropfen in 1 Glas Wasser mehrmals
täglich.

8oclinin Liearlionnto

Oiluteck Ii^ckroeülorie.
^.oick.

Rhabarber¬
tropfen

l̂inet. Iküei vinosa 76 8 150 8 Bei Magenbeschwerden(S . 88 >, Gelbsucht(S . 91).
1 Theelöffel 1—2 mal täglich.

>Vink ok llünkzarl»
(Lr11Ü8ii l k̂arinaeop.

1886 !)

Brechmittel Brechwurzel-
, pulverl

?nlv . Ilackio. Ipseao.
- 1,08

20 Pulver 40 Pulver Bei Fleisch- und Fischvergiftungen 1 Pulver
(S . 101,. Nachtrinken einer geringen Menge
lauwarmen Wassers. Tritt nach einer Viertel¬
stunde kein Erbrechen ein, noch 1 Pulver ; bei
Ruhr <S . 58).

k?o v̂ckereckIpeeaenanka
rook 1,0 8rninin6

Erregende
Mittel

! Hoffmanns-
tropfen

8pirikns nkküerens 60 8 100 8
!

Nach Ohnmachten (S . 79), Hitzschlag<S . 75)
20—25 Tropfen auf Zucker oder Brot.

IKükr 1 park, ^ leoüol
(90 zier oonk) 3 parkn

Nix.

Kampher-
tropsen

^ Lainpllora 1,0g
Sxiiilus 9,0 Z

10 - 20 8 !!>
Bei plötzlichem Kräfteverfall in schweren Krank¬

heiten 10 Tropfen mit etwas Wasser zu wieder¬
holten Malen.

8pirik ok Oarnplior

Fiebermittel Ehininpulver ^ Otiininnrn üvckro
eülorionin 1,0 §

100
Pulver

200
Pulver

Bei Wechselfieber, Klimafieber Malaria <S . 55).
In der fieberfreien Zeit 3—4 Stunden vor
dem neuen Fieberanfall 1 Pulver in Oblaten

l zu nehmen.

(fsninino Ilz 'ckrookilorickk
>> 1,0 8rarnin6
!

Die unter kit. L dieses Verzeichnisses aufgeführten Lebcnsmittel sind auf S . 194 unter Ziffer IV unter sonstiger Beibehaltung des Wortlautes
dieses Entwurfs aufgezählt. Runderl.d.Reichskanzlers,betr.d.Ausrüstungd.Kauffahrteischiffem.Hülfsmittelnz.Krankenpflege.107
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Allgemeine
Wirkung

Nomen
j Bezeichnung noch

d̂em Arzneibuch für
dos Deutsche Reich

l>iS einschl.
15 — auf

Tainpfernbis!
eiiischl. 20 — über 20 —

Köpfe

Gebrauchsanweisung
und

Vorsichtsmoßregeln

Englische Bezeichnungen
linker Berücksichtigung der
LrikÜ8lr Klinrinaoopooin

von 1898
N atri ri m - s Knlriunr 8nlie ^ li-
snlieplat-

p u l v e r
6nm 1,0 8

Iodkalium " Kalium jockakarm

K 0 paiva - I >nl8nm . Oopaiv.
bals a m

Kamilleir

Oblat e n

bllore8 Oirnmoinilia,«

100
Pulver

100

60 <r

200
Pulver

!?Bei Gelenkrheumatismus sS - 70 ), Denguesieber> >S . 61 >, Blasenkatarrh (S - 66 Nr . 3 ) 4 — 6 mal
täglich je 1 Pulver lin Oblaten ). Bei Ohren¬
sausen und Schwindel mit dem Gebrauch auf¬
zuhören.

200 cr Bei konstatirter sekundärer Syphilis lS . 68)
1 Theelöffel voll in s/s Liter Wasser zu lösen,
3 mal täglich 1 Eßlöffel voll ein paar Wochen
lang.

100 Gegen Tripper lS . 63 >und Blasenkatarrh <S . 66,
Nr . 3 ) 3 mal täglich 10 — 20 Tropfen . Bei
Vcrdauungsbeschwerden , Lcibschmerzcn , Vlasen-
und Nierenschmerzcn auszusetzen.

260 8 1 Eßlöffel voll auf V? Liter kochendes Wasser
zum Theenufguß.

^O'ap8ulao amzOaoeao ^100 Stück l200 Stück Zum Einfüllen von Chinin - und Salieylpulvern^ ^ vor dem Einnehmen . Vor dem Gebrauche
sind die Oblaten anzufeuchten . j

125 »'

Zockiuiu 8aiic ..vint <;
1,0 " rainnrv

I n̂tn88inrn .lockicko

Oozmilin

Eirarnomilo llo >vai8

>Vnker8

Zu »r Oiurgeln ^ Al a u n
und als !

Mundwasser

Blumen pniveiabum 00 8 100 8 .1 Theelöffel in 1 Liter Wasser , gut umge-i! schüttelt , zum Gurgeln bei Hals - und Mund-
schmerzen sS . 80 ).

.VI um

^Chlorsaures
Kali

!

Kni inm oirlorioum 200 8 400 8 1 Theelöffel auf 1 Liter warmes Wasser zum
Gurgeln und Mundausspülen bei Halsent¬
zündung , Mund - und Rachenleiden lS . 80 >. 1
Nicht hinunterschlucken . j

I ' oku88iunr Eiiioratc;

Mittel gegen Zahn tropfen
Zahnweh

>! ^
10 8 20 8 1 Tropfen auf ein Stückchen Watte in den hohlen!Zahn einzuführen>S . 160).

OrooKobcr anct Hootiot
(90 x>sr ecuit) 1 n-ni-e nk

Zu Um- Bleicsjia Nignor I 'inrndi j 100 8 200 § 2 Theelöffel zu 1/2  Liter Wasser giebt Bleiwasser Skrons 8o1nbion ok Nvack

^ -^̂""'Ol-kuiöp;msiince-ul2liichiloplivtlnv)z'c>l>unil>usn)j;.(>. .ipg's.wffuvjsipiö,.̂gi.wc>un>f)801
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Zu Um¬
schlügen, Ein¬

reibungen
u . dergl.

Bleiessig Tixzuoi Ulumdi
suUaoetioi

100 8

Flüssiger
Op odeldok

8z>iritu8 sapouato-
eaiuplioratus >>

200 8

S enfspiritus Lpiritus LinazUs > 100 s

Jodtinktur Ninot . ckocki ! 50 8

Perubalsam-
lösu n g

Balsam . zwruvian . ^
0. Lpiritu ^ )

100 8

Graue Salbe ^lUiguent . Nz-cliar - ^
8^ ri 2,0 8 ^

!

40
Päckchen

E i n sp r i tz LliLg s
p L>l v e r

^2ino . sulkurie . 1,08! 30 Pulver

Zum
Wundvcrband

Hcftpflastcr,
gestrichenes

Bmzckastrum aclliao-
sivum , amorioanum

2 LN

amerikanisches)

26  -Jodoform ckockokorniiniu

200  §

400Z

2 Theelöffel zu 1/2 Liter Wasser giebt Bleiwosfer Sti -ouK 8o1iition ok lOsucl
zu Umschlügen bei Quetschungen )S . 119 ), Luduektut«
Feigwarzen (S . 70 ), Llugenleiden )S . 156 ) u . (OoulaickK Lxtraot)
dergl.

Zum Einreiben bei Muskelschmerzen , Sleisigkeit lüninient ok 8oaz > 190
(S . 71 ), alten Verstauchungen iS . 124 ) u . ) ziarts , Koiution ok Wmvao-
dergl . nia , 10 zmrls Nix.

200 8

100 8

200 8

Ein handgroßes Stück Leinen oder Löschpapier Volatilo 011 ok uiu8turck
anfeuchten und auf die Hand legen ; bei Ohn - 2 ziurtn WlooUoI (90 per
macht >S . 79 ), Kopf -, Brustschmerzen (S . 80 oeut ) 98 purts Nix.
und 82 ), Herzkrümpfen (S . 87 ) u . dergl.

Zuin Aufpinseln bei alten Verstauchungen .lockius 1 zmrt , Wlaolrol
(S . 124i , altem Gelenkrheumatismus (S . 70 ). (90 z>er ooiit ) 10 purbs
Die Haut darf nicht wund oder offen sein . Nach
dem Pinseln ist die Hautstelle zu verbinden.

Bei Krätze in die gereinigte Haut abends einzu - Balsam ok Born , Wloolioi
reiben (S . 161 ). (90 per ooiit ) 1 zurrt ok

oaoli . Nix.

80
Päckchen

60 Pulver

Gegen Läuse vorsichtig ein bohnengroßes Stück Noreurz - Ointnisnt
einzureiben (S . 16 ). Am nächsten Tage mit >2 z»arts , Barcl 1 zurrt . Nix
Seife abzuwaschen . Gegen Syphilis (S . 68 ). auck ckivicke into smaU

xueirots eontaiiciug
2 Ai'umures

1 Pulver in ^ 4 Liter Wasser 2 —4mal täglich Xiue Lulpliatv
eine Einspritzung ; bei Schmerzen und Urin - 1,0 grammo
zwang auszusetzen (S . 68 ) . Bei Augenent¬
zündung (S . 66 Nr . 5 und S . 156 ) .

2

4 in Zum Bedecken von kleinen Wunden . Die Wund - ! 8z,raa .ck Uesiu lUastor
ränder werden einander genähert und das Heft- c
Pflaster so befestigt , daß die Wunde nicht wieder >

i auseinanderklafft . !

öO 8 »A " f Wunden , SchiLinden und Geschwüre zu streuen .kockokoi,n
iS . 107 ) u . a ., aber nur in ganz dünner Schicht,
so daß die Wundfläche noch durch das Jodoform
hindurchschimmert.

Nunderl.d.Neichstanzlers,betr.d. 'Ausrüstungd.Kauffahrteischiffem.Hülfsmittelnz.Krankenpflege.109
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Allgemeine
Wirkung

E Namen
Bezeichnung nach

! dein Arzneibuchfür

^ das Deutsche Reich

15—aus > auf
Dampfernbi^ Dampferneiuschl. 20—, über 20—

Köpfe

Gebrauchsanweisung
und

Vorsichtsmaßregeln.

Englische Bezeichnungen
unter Berücksichtigung der
Uribi8li Uüariuaeopoki«

von 1898
l Verband-
ckarüol -Seifen-

lösung

! ^ oick. earüolie . >
o. s 1 2 t<8

!SO crem werden mit dem Meßglas abgemessen und
! in 1 Liter Wasser gelöst. Erst nach vollkommener
, Lösung der Karbolsäure (gut durchzuschütteln)
! wird das Spülgefäß mit der Lösung angefüllt.
I Die Lösung wird zum Ausw«scheu und Ab¬

tupfen von Wunden und Geschwüren benutzt
(S . 107) u. a.

Uiguelieck Uüeuol , 8okb
8oup one xurb ok eaeki.

Nix.

Bei Ver¬
brennungen
anzuwenden

Paraffinsalbe

Borsalbe

IIuAnsiit . Uaruktiui

^.eick. boriouiu 1,0 A
û clexs 9,0 » >

200 §

200 §

400 8

400 8

Verbandsalbe bei kleinen Wunden und Hautab¬
schürfungen, leichten Verb renn ungen (S . 119)
u. dergl.

Bei Verbrennungen (S . 119) und Geschwüren
anzuwenden.

NUiibe Uaraküu Oiutiukut

Lorio aeick Oiutiueuk,
prepureck v̂ibü larck!

(1 -1- 9)
Li8vaubli Oxz-uitrulk

1iiu866ck oil guck 8o1ubiou
ok 1i>iiu6 1 p»urb ok euoli.

Basisch
salpetersaures

Wismut
Brandliniment

Lismnbrrill 8uduitri-
ouiu

01. Ickui !
ealoarius ^ ^

SO §

500 8

100 8

1000 8

Auf Brandwunden in dünner Schicht aufzustreuen,darüber eine Mullbinde und Verbandwatte
(S . 120). j

Reine Mullstücke, mehrfach zusammengelegt, zu'
tränken und auf Brandwunden zu legen
(S . 119). z

Gegen
Fußschweiß

Salicyl-
streupulver

)

Uulvi8 salie ^liens
euiu Daleo

200 8 400 8 Zum Einstreuen gegen übelriechende Schweiße
(Fußschweiß)unddadurch hervorgerufenesWund- !
sein(Füße, Geschlechtstheile, Achselhöhleu. s. w.).

Uorvckkrsck 8u1i6̂ 1ie ^ oick
3 park.8 ÜU6 xorvckereck
Dulk 87 xart8 ) kiuo xovv-
cksreck 8tiure1i 10

xÄrb8 Nix.

0. D es insektions Mittel.

Karbolseifen-
lösung

^eick. oordol . euui 10 1<8 20 kA Ueber dieDesinfektion selbst vgl dieDesinsektions- >
amveifung, welche derNtedizinkiste beigegeben ist.

drucks Ulrsnol nuck 8onx>
1 x>ark ok snoli.

110 Runderl.d.Reichskanzlers,betr.d.Ausrüstungd.Kauffahrteischiffein.Hülfsniittelnz.Krankenpflege.
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I ) . Andere Hülfsmittel zur Krankenpflege.

("lege n st and

Meßgefäß

Hornlöffel
Tropfenzähler
Medizingläser mit Korken
Salbenkruken
Zettel mit der Aufschrift „ Aeußerlich"
Wasserdichter Stoff lUnterlagestoff)
Einnehmegefäß
Trinkrohr
Spülgefäß

Steckbecken
Urinflasche
Tragbeutel lSuspensorien)

Bruchbänder

Verbandwatte
Salicylwatte
Ungeleimte Watte
Verbandmull
Flanellbinden
Mullbinden oder Cambriebinden
Verbandtücher
Spaltschiencn

Pappbogen
leinenes Band
Mayimalthermometer in Hülse

B e m e r k unge n

Menge für eine Besatzung
bis einschl. 15

cinschi. 20 —
auf Dampfern

über 20 —
Köpfe

1 1

1 1

6 12
3 0

100 200
1 IN 1 IN

1 1
1 1
1 1

l 1
1 1
2 ! 4

zu 50bis 100 vorn Inhalt und mit
Kubikcentimeter -Eintheilung

zu 200 asm Inhalt

mit 2 Gummischläuchen , IWund-
und 1 Klystierspritze

als Verbandpolster

etwa 5 in lang und 7 ein breit
etwa 5 in lang und 7 ein breit

aus dünnen Brettchen , welche in
etwa 1 ein breite Streifen ge¬
schnitten und auf Zeug geklebt
sind

2 bis 3 em breit
Das Thermometer ist vor dem

Gebrauch derartig zu schütteln,
daß der obere Quecksilberfaden
nach unten rutscht ; beim Messen
wird die obere Marke des

1 linksseitiges f
1 rechtsseitiges^
0,5 IcA
250 §
0,5

1
3 Stück

10  -
2
2

0,5 Ic§
0,5

1
2 lr§

3 Stück
20  -

4
2

1 Stück
3 in

2

2 Stück
3 m

Handbürste
Tripperspritzen
Gummi - Katheter iNelatonsche oder

Jacques -Patent)

Haarpinsel
Verbandtasche , enthaltend:

2 Jncisionsmesser
1 Scheere
1 Pinzette
1 Klemmpinzette
1 Spatel
3 Nähnadeln , krumme , darunter

1 starke)
4 § Nähseide

"Anleitung zur Gesundheitspflege an
Bord von Kauffahrteischiffen,
auf Veranlassung des Staatssekretärs
des Innern bearbeitet im Kaiserl.
Gesnndheitsamte , Zweite Ausgabe.

oberen Fadens abgelesen ^

2
Nelatonsche Katheter sind in > 2

einem mit Wasser gestillten

Glase aufzubewahren ^
1

!

1
4

2
1

1
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Anlage HI.

VtiZeichnis; M.
Arzneien und niedere Hülfsmittel sowie Lebensrnittel *) zur Krankenpflege für Schiffe,

welche einer: Schiffsarzk führen.
V. Arzneien.

.Voickunr dorienui piilveeiüntnin
* 2) „ eardolienur crurn Lugons
^ „ lizulroolrlorieuin clilulunr

„ nikriouM ckilutuur lAeagens)
„ taniiieum

.Vetlier
s Aluiuen pnlvorabuin
i ^ innionruin elilorabunr
! wiitipzniuuvi in Pulvern zu 1,0  §

^ Apmnorchirnnnr dvckrooülorlenni in Glasrbhrchen zu 0,1 8^.V(zna Ouleariao
„ (1e8ti1la1u

* ! î'KLntuin nilrieunr knsuin
.-Vtropinnve snikurieuin solutuin (1 : 90)! llalsainnin Oopaivue

! „ peruviunnui emn ^piritn ssssLisinuluin kwdnibriornn
j „ „ ouin dlatr. dioard. ssss. 0,5 8' Oainpliora Lotnt. in Kpirilu (1 : 9)
< Oupsnluo ainchueeae, Oblaten
<Okininuiu liznlroekloriennr in Pulvern zu 1,0  §

f' Olilorutnin Irzulrutuine. /Vgu. «lest . -»K in abgetheiltem Glase* Olilorokoirninnr lin wenigstens 3 Gläsern!^Coeuinum Irznlroelilorieunr
Oollockiuin elustiennr
Ouxrnin sulkuriouin in Krystallen in ,2  Stücken)! DiMIlikn-ie-Ileilssrunr zu je 1000  Einheiten
Lrach astenm acHlae»ivnin aiuvrieun.

„ „ auZlicruru
Lxbraetum 'Lilieis uellrereuiu in Kapseln zu 0,5  z;! Lxtraotnvr Leealis eoruuti lluictuinLIoi'68 Okaiuoiuillau

j L1or «8 ONauroiuillu«
^ Lot in 1)initu1i8 in Pulvern zu 0,1 »'

X.L. Vor jeder licise zu erneuern!I Lenotns Losnionli
Ol^oerluniu
duruiui aealiiouin

* IH-clruiMi-uui dielilcirutuiu in Pastillen zn 1,0  §> „ vlrlorutuiu ill Pulvern zu 0,3 8„ ,, in Pulvern zu 0,01 8
ouiu Kaeolr. Inet. 0,3 8

sf ,» oxzulutmu 0,2 erun ackipe uck 10 8.loclokoriuiuiu
kvalinn, droiuatnin

„ ekloriouin
* „ soctatuiu

„ iwi'inanMiüeuiu
! Liiuteruielilpeäparate

^ Xreosoknui euin Kpleitn ssss

50 8
>3000 8 (1000, 200»s) )
^ 100 8 ,50, 100,

30 8
50 8

100 8
200 8 « 50, 100,
200 8 ' 100, 200  ,

50 Pulver
5 Aöhrchen

500 8
100«, 8

100 8 <50, 100,
400 8 (100, 200)
100 8 >50, 100 ,
100 Pulver <50, 100)
20 8 ( 10, 20)

300 Stink (100, 200)
200 Pulver <100, 200)
200 8
300 8

5 8
100 8
30 8

5 Heildosens
4 m <2, 4>
3 Stück

50 Kapseln
20 8.!

250 8 >125, 250,
200 8)

! 50 Pulver

i 200 8>
200 8
100 8

50 Stück
, 00 Pulver (30, 60)

50 Pulvers
10 8

100 8 (25, 60)
100 8
400 8 «200, 400)
200 8 < 100, 200 »

50 8
10 Büchsens

, 20 8 >10, 20 >
. ^ Die unter lit . I) dieses Verzeichnisses aufgeführten Lebensrnittel sind auf S . 194 unterZPer Ich unter sonstiger Beibehaltung des Wortlautes dieses Entwurfs aufgezahlt.2) Bremen : 1. Wegen der mit einem Stern versehenen Arzneien vergleiche 8 11 Absatz2 derVerordnung. 2. Wie unter 1. 3. Wegen der in eckigen Klammern s . . ! aufgeführtenArzneienvergleiche tz 3 Absatz2 der Verordnung.

Die in Klammern( . . ) beigefügten Zahlen geben die auf Schiffen ohne Arzt lautVerzeichnis; II imtzuführenden Mengen au.
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läniuieiitrrnr 8axo»ato -6anrxliorat . licirricl.
lü <irroi' ^ »rnroirir ani8atrr8

„ „ earrstrei
,, Lerri sesciurelrlorati
„ Xalii aeetiei

" „ „ nr 86 nl 608i, Fowlersche Lösung
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150 Pillen
50 8
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-40 8l
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400 8 >200 , 40M
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50 Portionen
500 8
100 8
100 8
750 8
100 8 (50 , 100,
200 8 > 100, 200  «
100 8 (50 , 100)
100 8
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lli. Desinfektionsmittel.
> ^ erckurn earlrolierrirr errnr 8axo »6 40 l<8 (10, 20)

1!. Andere Hülfsmittel zur (Krankenpflege.
1. Apothekergeräthe.

> Meßgefäß I 2 (1)
I Handwage mit Gewichten ! 1
Die deutsche Koloiichl-Gesetzgebiulg IV (189S).
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Trichter' (Glas-)
Hornlöffel
Tropfenzähler
Medizingläser mit Korken«zu 220 oom Inhalt)Salbenknrken

( Milchflaschen(zum Sterilisiern)
Holzschachteln
Pappschachteln
Zettel mit der Aufschrift„Aeußerlich"Düten
Spirituslampe
Filterpapier(Bogen)
Reagenzpapier, rothes und blaues
Reagenzgläser

2. Krankcngeräthe.
Waschschale
Eiterbecken
Eisbeutel
Wasserdichter Stoff
Oelleineivand
Einnehmegefäß
Trinkrohr(von Glas)
Spülgefäß mit Zubehör(Irrigator)Steckbecken
Urinflasche(männlich,
Tragbeutel(Suspensorien)
Bruchbänder(2 rechtsseitige, 2 linksseitige'

( Säuger
( Brusthütchen

5 ( 1)
3 (3)

50 (6, 12)
6 (3, 6)

10)
20
20

200 (IM, 200)
10O

1
4

je 1
6

Buch

1
2
3
3m (1)2 m
1 ( 1>
2 ( 1 >
1 d>
1 <1,
1 III
6 (2, 4)
4 <2, 4)

10)
4)

3. Verbandmittel.
Gips
Gipsbinden, etwa5 m lang, 7 om breitVerbandwatte
'Salicywatte
Ungeleimte Watte
Jodoformgaze in BindenformVerbandmull
Flanellbinden, etwa 5 m lang, 7 «m breit
Mullbinden, 10 zu 3 c-m, 10 zu 10 om Breite, etiva5 m langKleisterbinden
Atitellen
Verbandtücher
Drahtschienen
Holzschienen(einschl. Spaltschienen)
Pappe
Leinenes Band <2—3 em breit)
Sicherheitsnadeln
Verbandscheere

2
10 Stück
1 kA (0.5)
1 <0,5)
1 ( 1 >
2 gm
2 < 1, 2)
6 stück (3)

20 - , tO, 20)
10  -
4 -
4 - ,2, 4,
4 -

12 - ( 2)
6 Bogen (1, 2>
3 m (3)
2 Schachteln
1 Stück

4. Aerztliche Geräthe und Instrumente.
lNU. Die Metalltheile derselben müssen thunlichst vernickelt sein.)

Mapimaltherinometer
Stethoskop
Handbürste
Chloroformirapparat
Pravazsche Spritzen
Tripperspritzen
Gummi-Katheter(Nelatonsche oder Jacques-Patent,Bougies ^

3 (2,
1
1
1
2
0 (2, 4,
6 ( 2)

12
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Gunnnischlauch zu Magenausspülungen <1 in lang mit einem

Trichter)
Schlundstößer
Grätenfänger
Reflektor mit Stirnbinde
Zungenspatel
Ohrentrichter
Bellocqsches Röhrchen
Haarpinsel
Rachenpinsel
Trachealkanülen

f Spritze für Diphtherie -Heilserum
Esmarchscher Schlauch nrit Binde
Katgut
Scheidenspekula
Induktionsapparat nebst Vorräthen zum Nachfüllen
Englische Zahnzangen in einen : Holzkasten
Verbandtasche , enthaltend:

Bistouri (2 gerade Klingen)
- (Knopf - und Sichelmesser)

gerade Scheere
Coopersche Scheere
scheerenförmige Arterienpinzetten
anatomische Pinzette
Hakenpinzette

! Gewöhnliche Sonde
! Hohlsonde
j Mprthenblattsonde
-! Spatel

Höllensteinhalter
Wundnadeln
Seide (Nr . 2 und 'Nr . 3)
kleines Rasirinesscr

Amputationsbesteck , enthaltend:
großes Messer
mittleres Messer¬
scharfe vierzinkige Haken
scheerenförmige Arterienpinzetten
große Säge
Stichsäge
schneidende Knochenzange
Knochenmeißel
Troikart
Wundnadeln

! Seide (Nr . 2 u . 3)
s ! Geburtshülflichcs Besteck , enthaltend:

! Zange
. Perforatoriun:
! Haken
! Katheter
! Seidene Schlingen

1
1
1
1
2
1 Sät:
1
6 ( 2)
2
2
1)
1
2 Fläschchen
1 Satz
1

^ ^ ( Zncisiünsmesser)
W

(1 )

<1)

(1 )

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
6 (3)
2 Platten (4 § )
1
1
1
1
2
4
1
1
t
1
1
6
2
1
1
1
1
1
2)

Packetc

5 . Bücher.

Arzneibuch für das Deutsche Reich 1

Anleitung zur Gesundheitspflege an Bord von Kauffahrteischiffen , !

auf Veranlassung des Staatssekretärs des Innern bearbeitet!
in : Kaiserlichen Gesundheitsamts , Zweite Ausgabe 1

Ein Lehrbuch der Tropcnkrankheiten ! 1

8*



116 Verordnung d. Kaiserl. Bezirksamts , betr. die Müllabfuhr im Stadtbezirk Dar -cs-SalLm.

Anlage IV.

Dirjur Krauüeuvi .'rpflegung0 rrfvrderlichen Lrbensnnkirl , für 1 Jahr berechnet.

Bis zu 15, ! Ueber 15,
auf Dainpfcr » âuf Dampfern

bis zu über
20 Köpfe»

Die Bestände find nach Jahresfrist
wieder aufzufüllen.

Bier,2) pasteurisirtes . . . . 75 Flaschen4 50Flaschen Gegen Skorbut.
Kondensirte Milch. 3ü§ 5 ÜA

Nur wo gutes Fleischpepton nicht zu
haben ist, werde es durch das ge¬
wöhnliche Bcbigsche Fleischcxlrakt
ersetzt.

Fleischpeptone (Fleischextrakt) . 3 kA

Portweins. 9 Flaschen 9 Flaschen
Guter Rothwein ?) . 9 Flaschen 15 Flaschen
Sago (Rupioea ) . 3 3ü- In Büchsen zu oder 1 ü-; einzu-

löthen oder in luftdicht schließende
Flaschen zu füllen. Je trockener die
Substanz , je dichter die Verpackung,
um so größer ist die Haltbarkeit.Hafergrütze. 3 5 Irg desgl.

105 . Verordnung des Kaiserlichen Bezirksamts , betr . die Müll - !>
abfuhr im Stadtbezirk Dar -es -^ >alLm . ^

Vom 1. September 1899. ^
§ 1. Das Ausschütten von Kehricht , Müll , sowie Abfällen aller Art an t

anderen als den zu diesem Zwecke ausdrücklich freigegebenen und als solche bezeich- §neten Orten innerhalb des Stadtbezirks Dar -es-Salüm ist verboten.
Als Stadtbezirk gilt der durch die Verordnung betreffend die Erhebung einer ^Hundesteuer vom 24 . Juli 1899 näher bezeichnete Bezirk . ,
Z 2 . Die in § 1 bezeichneten Abfälle sind , solange dieselben innerhalb der

Behausung verbleiben , in geschlossenen Behältern (gedeckten Müllgruben , geschlossenenKästen rc.) aufzubewahren . !
Diese Behälter sind mindestens 2 mal in der Woche sorgfältig auszuleeren , unter !>möglichster Vermeidung jeder Verursachung von Stanb und üblen Gerüchen . /H 3 . Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnungen werden mit Geldstrafe bis l

zu 20 Rupien , für welche im Nichtbeitreibungsfalle eine Freiheitsstrafe bis zu einer sWoche tritt , bestraft .
st

Strafbar im Sinne des § 2 dieser Verordnung ist der Haushaltungs - resp. -Hausvorstand . I
8 4 . Die Kommunalverwaltung richtet eine dieser Verordnung entsprechende f„Müllabfuhr " ein . Jeder Haushaltungs - resp . Hausvorstand hat die Berechtigung , ^derselben die Entleerung der Behälter zu übertragen , und entledigt sich dadurch der ^ihn bei nicht rechtzeitiger Entleerung treffenden Verantwortung.
Als Entgelt für die Besorgung der Abfuhr erhält die Kommunalverwaltung von s

jedem Haushaltungs - resp . Hausvorstand vierteljährlich eine Gebühr , welche 5 pCt . l
der veranlagten Häuser - und Hüttensteuer gleichkommt . ^

s. Verzeichniß II und III . !2) Auf Reifen, welche nur europäische Häfen oder Häfen des Mittelländischen, Schwanen ,,und Afowschen Meeres berühren, bedarf es der Mitnahme des Bieres und Weines nicht. !
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Bei Bewohnung nur eines Theils des Hauses durch den Zahlungspflichtigen
Haushaltungsvorstand wird nur ein entsprechender Theil der Gebühr erhoben.

Innerhalb des Kalendervierteljahres findet eine Kündigung der Übertragung der
Abfuhr an die Kommune nicht statt.

Z 5. Diese Verordnung tritt mit dem 15. September d. Js . in Kraft.

Dar -es -Saläm , den 1. September 1899.

Der Kaiserliche Bezirksamtmann.
In Vertretung:

v. Winterfeld.

106. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs, betr. den Klein¬
handel mit geistigen Getränken und deren Ausschank in

Kamerun.
Voin 1. September 1899. (Kol.-Bl. 1899, S . 727.)

Auf Grund des Reichsgesetzes, betr. die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutz¬
gebiete, und der Verfügung des Reichskanzlers vom 29. März 1889 verordne ich
unter Aufhebung des Absatzes2 der Verordnung vom 28. März 18870 , betr. Verbot
des Ausschankes von Spiritussen, was folgt:

ß 1. Der Kleinhandel mit geistigen Getränken jeder Art und deren Ausschank
in Kamerunstadt, Viktoria, Edea und Kribi und in der unmittelbaren Umgebung dieser
Orte ist nur mit Genehmigung des Kaiserlichen Gouvernementsgestattet.

Z 2. Der Antrag auf Ertheilung der Erlaubniß, in welchem der Ort und die
Lage der Verkaufsstelle angegeben sein muß, ist bei dem zuständigen Bezirksamt an¬
zubringen.

Z 3. Die Erlaubniß wird nach freiem Ermessen des Gouverneurs, aber jeden¬
falls nur dann ertheilt, wenn ein Bedürfniß zur Errichtung einer neuen Schankstelle
nachgewiesen wird und sofern der Gesuchsteller die Gewähr dafür bietet, daß Sitte
und Anstand in den für den Ausschank bestimmten Räumen herrschen werden.

§ 4. Für die Erlaubniß zum Kleinhandel und zum Ausschank von geistigen
Getränken ist eine halbjährig im voraus bei den Kaiserlichen Zollkassen in Kamerun,
Viktoria, Kribi oder der Amtskasse in Edea zahlbare Abgabe von jährlich 100 Mark
für jede Schankstelle zu entrichten.

Wird diese Abgabe binnen zwei Wochen nach Fälligkeit nicht entrichtet, so ist die
Erlaubniß verfallen.

Z 5. Die Erlaubnißscheine werden bei den Kaiserlichen Bezirksämtern in Empfang
genommen. Den Bezirksämtern ist ein Schild von 50 om Breite und 60 cw Länge
von weißer Farbe einzureichen. Nachdem dasselbe mit dem Reichsadler und der Auf¬
schrift: „Erlaubniß zum Kleinhandel mit geistigen Getränken und Ausschank" in
schwarzer Farbe versehen ist, ist dasselbe von dem Berechtigten wieder abzuholen.
Für jede Erneuerung des Schildes ist eine Gebühr von 3 Mark zu entrichten. Das
Schild ist außerhalb des Verkaufsplatzes der geistigen Getränke sichtbar anzubringen.

Z 6. Der Kleinhandel mit geistigen Getränken und deren Ausschank darf nur
.an Plätzen stattfinden, welche mit dem in Z 5 erwähnten Schild gekennzeichnet sind.

8 7. Unter dem Ausdruck „Kleinhandel" wird die gewerbs- oder gewohnheits¬
mäßige Abgabe von 4 Litern und weniger auf einmal an dieselbe Person verstanden.

i) Nicht abgedruckt.
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tz 8 . Es ist verboten , in den öffentlichen Schankstellen Glücksspiele abzuhaltenoder geistige Getränke an Betrunkene abzugeben.
tz 9 . Wer Kleinhandel mit geistigen Getränken betreibt oder geistige Getränke

ausschenkt, ohne im Besitze der Genehmigung des Kaiserlichen Gouverneurs hierzu zu
sein, oder wer sich einer Zuwiderhandlung der 6 und 8 dieser Verordnung
schuldig macht, wird mit Geldstrafe von 10 bis 500 Mark bestraft . Auch kann auf
Einziehung der entgegen den Vorschriften dieser Verordnung zum Kleinhandel oder
Ausschank bereit gestellten geistigen Getränke erkannt werden.

Im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung nach Maßgabe dieses Paragraphen
oder , falls die an die Person des Antragstellers zu knüpfenden Voraussetzungen für
die Ertheilung der Erlaubniß zum Kleinhandel und zum Ausschank von geistigen
Getränken nicht mehr vorliegen , kann der Kaiserliche Gouverneur die ertheilte Erlaubniß
zurücknehmen und den oder die ertheilten Erlaubnißscheine wieder einziehen , ohne daß
hiermit ein Anspruch auf Rückgewähr der etwa bereits gezahlten Abgabe erwächst.

ß 10 . Die Polizeivorschrist , betreffend das Verbot der Abgabe von geistigen
Getränken an die Soldaten der Schutztruppe wird durch diese Verordnung in keiner
Weise berührt.

F 11 . Diese Verordnung tritt am 1. November dieses Jahres in Kraft.
Malimba (Kamerun ), den 1. September 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. v. Puttkamer.

107 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Gst-
afrika betr . Kontrolle über die Gouvernementsboote.

Vom 20 . September 1899.

Um eine genaue Kontrolle über die Gonvernementsboote erlangen zu können,
bestimme ich, daß sämmtliche Dienststellen , die im Besitze von Gouvernementsbooten
sind , eine genaue Liste über Gattung , Nummern und Inventarien ihrer Boote derFlottille übersenden.

Werden Boote von einer Station an eine andere übergeben , so ist der Flottillesofort darüber Mittheilung zu machen.
Der Runderlaß vom 20 . Juli 1897 ') I . Nr . 4990 betr . Veränderungsnachweisungder Boote , wird hiervon nicht berührt.
Dar - es - Saläm , den 20 . September 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.

108 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs sür Deutsch-Neu-
Guinea , betr . Aufstellung einer Statistik.

Vom 25 . September 1899.

Auf Grund der Verordnung des Reichskanzlers vom 1. April 1899 'ch wird für
das Schutzgebiet von Deutsch -Neu -Guinea verordnet , was folgt:

Nicht abgedruckt.
2) Vergl . S . 91 , Nr . 93.
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8 1. Innerhalb sechs Wochen nach dem 1. April eines jeden Jahres haben

sämmtliche Empfänger von in das Schutzgebiet eingeführten Waaren der Verwaltungs¬

behörde ein genaues Verzeichnis ; der in der Zeit vom 1. April bis 31 . März ein¬

geführten Waaren einzureichen , welches enthalten muß:

n) Die Bezeichnung der zur Einführung gelangten Waarengattungen;

b ) die Menge der Waaren nach Maß oder Gewicht;

o) den Werth der einzelnen Waarengattungen in Markwährung;

ä ) das Ursprungsland der einzelnen Waaren.

H 2 . Innerhalb sechs Wochen nach dein 1. April eines jeden Jahres hat jeder,

der Erzeugnisse des Schutzgebietes aus demselben ausführt , ein genaues Verzeichnis

der in der Zeit vom 1. April bis 31 . März ausgeführten Gegenstände der Ver¬

waltungsbehörde einzureichen , welches enthalten muß:

u) Die Bezeichnung der ausgeführten Gegenstände;

d ) die Maße oder Gewichte;
o) den Werth derselben;
6 ) den Bestimmungsort (nächsten Ausfuhrhafen ) .

3 . Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der ZZ 1 und 2 werden mit

Ordnungsstrafen bis zu 300 Mark bestraft.

Wird nach Verhängung einer Strafe die nachträgliche Erfüllung der in 1

und 2 enthaltenen Vorschriften angeordnet , so kann im Ungehorsamsfalle wiederholte

Bestrafung eintreten.

Die Vorschriften über Abgabe der Zolldeklarationen werden durch diese Ver¬

ordnung nicht berührt.

Herbertshöhe , den 25 . September 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. v. Bennigsen.

109 . Runderlaß der Rolonial - Abtheilung , betr . dienstliche Sen¬

dungen aus den Schutzgebieten.
Pom 29 . September 1899.

Es ist wiederholt vorgekommen , daß bei Eingang dienstlicher Sendungen aus den

Schutzgebieten die dazugehörigen Konnossemente gefehlt haben.

Zur Vermeidung der hieraus entstehenden Weiterungen ersuche ich für die Folge,

bei Verschiffung von dienstlichen Gütern oder Nachlaßgegenständen nach Hamburg

außer den für die Rhederei bestimmten 2 oder 3 Kopien der Konnossemente mindestens

noch drei Exemplare auszufertigen.
Von den letzteren ist ein Exemplar unmittelbar hierher , ein zweites zugleich mit

der Benachrichtigung über die Versendung an die Hamburger Speditionsfirma zu

senden und das dritte als Belag über die erfolgte Verschiffung zu den dortseitigen

Akten zu nehmen.
Die in Betracht kommenden Dienststellen sind hiernach mit Anweisung zu ver¬

sehen.

Berlin , den 29 . September 1899.

Auswärtiges Amt . Kolonial - Abtheilung,

gez. v. Buchka.
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110 . Runderlaß des Raiserl . Gouverneurs von Deutsch -Gstafrika , I
betr . Kreditgewährung . !

Vom 3 . Oktober 1899.

Neuerdings wieder haben hiesige Kaufleute , welche den im Innern statiomrtenAngehörigen des Gouvernements und der Schutztruppe Kredit gewahrten , sich darüberbeschwerdefi'lhrcnd an das Gouvernement gewandt , daß die Abzahlung ihrer Forderungen jaus den Guthaben ihrer Kreditnehmer verhältnißmäßig so langsam erfolge , daß sich !dieser Mißstand bereits in ihrem Geschäft nachtheilig fühlbar gemacht hätte . Der !Hauptgrund für diese langsamen Schnldabtragungen liegt , abgesehen von der theilweise 1zu starken Inanspruchnahme des willig dargebotenen Kredits , nach wie vor in der ^unregelmäßigen oder verspäteten Einsendung der Quittungen über die laufendenBezüge . So sind z. B . von der Station Jriuga seit etwa 12 Monaten wederGehaltsquittungen eingesandt noch sind die im Innern erhobenen Guthabenvorschüssebei der Hauptkasse angemeldet worden . Selbstverständlich sind die Guthaben der >Angehörigen dieser Station hierdurch vollkommen festgelegt , event , auch nach ihrer ^Rückkehr zur Küste.
Im Anschluß an das Rundschreiben vom 14 . April d. Js . J .-Nr . 3266 I,ersuche ich die Stativns - und Kompagniechefs wiederholt dringend , dafür Sorge tragenzu wollen , daß die Quittungen über die laufenden Bezüge am 1. eines jeden Monats joder unmittelbar nach dem Ersten mit nächster Post zur Absendung an die Haupt¬kasse gelangen.
Ich bitte , den Herrn Kreditnehmern klar zu machen , wie es lediglich ihrePflicht ist, daß sie durch pünktliche Einsendung der Quittungen für möglichst schnelleAbtragung ihrer Schuld Sorge tragen und daß sie im Unterlassungsfälle ihren sKredit selbst Herabdrücken .

,Dar - es - Salam , den 3 . Oktober 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur,
gez. Liebert.

111 . Runderlaß des Reichskanzlers betr . Erbauung eigener
Wohnhäuser.

Vom 4 . Oktober 1899.
Da es nur erwünscht sein kann , wenn den Beamten und Schutztruppenangehörigendie Erbauung eigener Wohnhäuser nach Möglichkeit erleichtert wird , so erkläre ich michdamit einverstanden , daß die im Rnnderlaß vom 10 . November 1893 *) Nr . 802 mirvorbehaltene Genehmigung seitens des Gouvernements in solchen Fällen ertheilt wird,wo es sich um den Erwerb eines einzelnen , nicht über einen Hektar großen Grund¬stücks zum Zwecke der Errichtung eines der eigenen Benutzung dienenden Wohn-gebäudes handelt.
Von der Ertheilung einer solchen Genehmigung ist mir unter Bezeichnung derLage und Größe des Grundstücks alsbald Anzeige zu erstatten.
Berlin , den 4 . Oktober 1899.

Der Reichskanzler.
_ gez. Fürst von Hohenlohc.

Bergt . Deutsche Kolonial -Gesetzgebung II . S . 53 , Nr . 48.
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112 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch - Gst-

afrika , betr . Erhebung einer Holzschlaggebühr . *
Vom 5 . Oktober 189 !).

Eine Anfrage giebt mir Veranlassung , darauf aufmerksam zu machen , daß die

Verordnung vom 1. April d. Js ? ), betreffend Erhebung einer Holzschlaggebühr nur mit

Bezug auf das Rufiyi -Delta eine Einschränkung erfahren hat , daher auch vou deu

Jnnenstationen zur Anwendung zu bringen ist, soweit dies ohne besonderen Aufwand

von Verwaltungskosten möglich ist, besonders werden die auf unseren Binnenseen ver¬

kehrenden fremdländischen Dampfer zur Zahlung von Holzschlaggebühren für das von

ihnen benöthigte Feuer - und Bauholz heranzuziehen sein , schon allein , um wenigstens

in etwas der planlosen Verwüstung der Uferwälder vorzubeugen.

Einem Berichte über die Frage der Erhebung der Schlaggebühr sehe ich bis zum

1. April 1900 entgegen.

Dar - es - SalLm , den 6 . Oktober 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. .Liebert.

113 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ost¬

afrika , betr . die Ausstellung von Schürfscheinen und die

Führung von Schürfschein - und Schürffelderverzeichnissen.
Vom 12 . Oktober 1899.

Auf Grund der Kaiserlichen Verordnung vom 9 . Oktober 1898 )̂ betreffend das

Bergwesen in Deutsch -Qstafrika , Abschnitt 11Z . (88 15 ff.) wird hiermit Folgendes

bestimmt:
8 1. Die Ausstellung von Schürfscheinen erfolgt bis auf Weiteres:

n ) durch das Kaiserliche Gouvernement zu Dar -es -Salnm.

d ) durch die nachbenannten Bezirksämter und Stationen : 1. Tanga , 2. Lindi,

3 . Langenburg , 4 . Udjidfi , 5 . Muanza , 6 . Tabora.
Die Gebühren für die Ausstellung des Schürfschcines (8 16 a. a . O .) sowie

für die Umschreibung desselben (8 18 ) sind an der Entnahmestelle zu entrichten.

Z 2 . Bei den znr Ausstellung von Schürfscheinen befugten Behörden werden

öffentliche Schürfscheinverzeichnisse geführt . In den vorstehend unter 8 1b aufgeführten

Bezirken ist die Verwendung des Schürsscheines von der vorherigen Eintragung in

das Schürfscheinverzeichniß des betreffenden Bezirkes abhängig.
8 3 . Die in 8 23 der Verordnung vom 9 . Oktober 1898 vorgeschriebene An¬

zeige von der erfolgten Absteckung eines Schürffeldes ist bis auf Weiteres an das

Kaiserliche Gouvernement zu richten und zwar durchlaufend bei dein Bezirksamt

bezw . der Station , in deren Bezirk das Schürffeld belegen ist. Außer den in

8 23 a . a. O . unter 1 bis 5 vorgeschriebenen Angaben muß die Anzeige ferner ent¬

halten :
u ) eine Angabe darüber , ob der Schürfer das Schürffeld für sich oder einen

Dritten belegt sowie in letzterem Falle Name und Wohnsitz desselben,

d ) die Namen der Dörfer in der Umgebung des Schürffeldes , sowie die ungefähren

Entfernungen derselben vom Schürffelde.
8 4 . Das Schürffclderverzeichniß (§ 24 a . a . O .) wird bis auf Weiteres von

dem Kaiserlichen Gouvernement geführt.

Vergl . S . 54 , Nr . 43.
2> Vergl . Deutsche Kolonial -Gesetzgebung III . Nr . 60 , S . 138.



122 Nundverf . d. Kaiserl . Gouv . v . Dtsch .-Ostafrika , betr . d . Eins . e. Handelsreg . f . d . färb . Bevölkerung.

§ 5 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in den einzelnen
Bezirken in Kraft.

Dar - es - Salam , den 12 . Oktober 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.
gez. Liebert.

114 . Rundverfügung des Kaiserlichen Gouverneurs von
Deutsch- Ostafrika , betr . die Einführung eines Handels¬

registers für die farbige Bevölkerung.
Vorn 12 . Oktober 1899.

Uuter theilweiser Abänderung des § 3 der Verordnung vom 5 . Januar 1897 '),
betreffend die Einführung eines Handelsregisters für die farbige Bevölkerung und
unter Aufhebung der Verfügung vom 20 . April d. Js . 3519 I bestimme ich hiermit
Folgendes:

Die Anmeldung der Zweigniederlassung einer Firma zur Eintragung in das
Handelsregister sowie die Eintragung selbst erfolgt bei demjenigen Bezirksamt bezw.
Nebenamt oder Station , in dessen Bezirk die Zweigniederlassung liegt bezw . errichtet
wird . Die eintragende Behörde hat Abschrift der Eintragung an die Verwaltungs¬
behörde des Bezirks der Hauptniederlassung zu senden . Die eintheiligen 20 pCt . der
Eintragungsgebühren fließen der Kvmmunalkasse des für die Zweigniederlassung
zuständigen Verwaltungsbezirks zu.

Dar - es - Salüm , den 12 . Oktober 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. Liebert.

115 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Ostafrika , betreffend die Gestellung von Trägern an

Beamte und Militärpersonen.
Vom 12 . Oktober 1899.

In Z 21 der Verpflegungsvorschriften vom 30 . April 1896 ") ist bestimmt , daß
den auf Junenstationen befindlichen Beamten und Militärpersonen vom Gouvernement
zur Ergänzung des Proviants und der Ausrüstung monatlich 2 bezw . vierteljährlich
1 Träger unentgeltlich gestellt werden . Diese Bestimmung ist damals aus dem
Grunde getroffen , weil es zu jener Zeit nicht möglich war , im Innern die Ver-
pflegungsbedürfnisse an Ort und Stelle jederzeit und zu einem einigermaßen an¬
gemessenen Preise zu befriedigen . Seit der Zeit , in welcher obige Vorschriften aus¬
gearbeitet wurden , haben sich die Verhältnisse wesentlich geändert , auf den meisten
Jnnenstationen haben sich kaufmännische Firmen niedergelassen , welche sich auch mit
dem Verkauf von Verpflegungsbedürfnissen befassen. Dieselben werden dies in
erhöhtem Maße thun , wenn sie die Gewißheit haben werden , daß die am Orte und
auf benachbarten Stationen befindlichen Europäer ihren Bedarf ausschließlich bei
ihnen zu decken beabsichtigen . Den an den Karawanenstraßen liegenden Stationen ist
die Möglichkeit des direkten Bezugs von den Küstenfirmen insofern gegeben , als von
letzteren häufig große Karawanen nach dem Innern gesandt werden . Andererseits
haben sich für die Betheiligten Nachtheile verschiedener Art fühlbar gemacht . Personen,
die sich beim Abmarsch von der Küste für einen langen Zeitraum ausgerüstet halten
und aus gesundheitlichen oder dienstlichen Gründen schon vor der Zeit , ja vielleicht

1) Vergl . Deutsche Kolonialgesekgebuna II . S . 322 , Nr . 248
2) Ebenda II . S . 219 , Nr . 196.



Mindert ., betr .d. liebern . e. Nebenaints,d . Gewerbebetr .u .d . Eintr .i .d . Borst ., Berwaltungsr .re. 1 ZZ

schon nach ganz kurzem Aufenthalte zurückkehren mußten , haben bei der Verwerthung

ihrer Vorräthe Schwierigkeiten und Verluste gehabt . Andere wieder waren , weil die

Ausführung ihrer Bestellung sich verzögerte , weil die gelieferten Waaren auf dem

Transport gelitten halten , oder weil die Lieferung aus irgend einem Grunde über¬

haupt nicht erfolgte , gezwungen , ihre Waaren bei den Händlern im Innern zu

kaufen , zu Preisen , die gegen die an der Küste üblichen schon um deswillen wesentlich

höher sind , weil bei ihrer Normirung die erheblichen Transportkosten und die

unvermeidlichen Verluste infolge klimatischer Einflüsse berücksichtigt werden müssen.

Auf der anderen Seite aber konnte ihnen eine Entschädigung für die nur

theilweise Inanspruchnahme der ihnen zustehenden Trägerzaht bestimmungsgemäß nicht

gewährt werden.
Aus diesen Erwägungen ist angeregt worden , die Gestellung von Privatträgern

an die eingangs bezeichneten Personen abzulösen , d. h. ihnen unter Wegfall dieser

Vergünstigung eine monatliche Vergütung zuzubilligen , eine Art Ortszulage , die für

jede Station besonders , im Verhältniß zu den dem Gouvernement durch die Träger¬

stellung bislang entstehenden Ausgaben — etwa 75 pCt . der zuständigen Durch¬

schnittsträgerlöhne festzusetzen und monatlich auf Grund einer Bescheinigung des

Stationschefs auszuzahlen sein würde . Die Gestellung der Träger für die persönliche

und Expeditions -Ausrüstung bei dem Ab - und Rückmarsch würde von der geplanten

Aenderung unberührt bleiben.
Auf diese Ortszulage könnte beim Abmarsch ein entsprechender Vorschuß geleistet

werden , woraus die Privatträger selbst anzunehmen und abzufinden wären.

Einer eingehenden Aeußerung , insbesondere auch über die Bemessung der Ver¬

gütung , sehe ich bis spätestens zum 1. Februar 1900 entgegen.

Dar - es - Salnm , den 12 . Oktober 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.
gez. Liebert.

116 . Runderlaß des Reichskanzlers , betr . die Uebernahme eines

Nebenamts , den Gewerbebetrieb und den Eintritt in den

Vorstand , Verwaltungsrath oder Aufsichtsrath einer auf

Erwerb gerichteten Gesellschaft in den Schutzgebieten.
Vom 19 . Oktober 1898.

In Verfolg des Erlasses vom 10 . November 1893 '), wonach es zu Grunderwerbungen

in den Schutzgebieten meiner jedesmaligen Genehmigung bedarf , bestimme ich:

Die Vorschriften des tz 16 des Reichsbeamten -Gesetzes, betreffend die Ueber¬

nahme eines Nebenamts , den Gewerbebetrieb und den Eintritt in den Vorstand , Ver¬

waltungsrath oder Aufsichtsrath einer auf Erwerb gerichteten Gesellschaft sollen auch

für die Angehörigen der Schutztruppen gelten.
Es würde mir erwünscht sein, wenn auch eine Betheiligung der Beamten und

Angehörigen der Schutztruppen mit Kapital an auf Erwerb gerichteten Unternehmungen

innerhalb der Schutzgebiete unterbleibt.
Berlin , den 19 . Oktober 1898 . gez. Fürst zu Hohenlohe.

117 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Südwest¬

afrika , betr . die Ausfuhr von Eingeborenen zu Arbeitszwecken.
Bom 26 . Oktober 1898.

Gemäß Verordnung vom 17 . Mai 1891 ist die Ausfuhr von Eingeborenen zu

Arbeitszwecken ohne Genehmigung verboten . Dieses Verbot gilt auch in Bezug auf

i ) Vergl . Deutsche Kolonial -Gesetzgebung II . S . 53 , Nr . 48.
/
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diejenigen Eingeborenen , welche von einzelnen Reisenden als Diener oder zu sonstigenZwecken aus dem Schutzgebiete mitgenommen werden sollen . Auch hierzu ist daherkünftig die Erlaubniß des Gouverneurs einzuholen . Diese wird indessen nur gegebenwerden , wenn der Antragsteller sich ausdrücklich znr Unterhaltung des oder der mit¬genommenen Eingeborenen während des Aufenthalts außerhalb der Heimath sowie zu !deren späterer freier Rückbeförderung verpflichtet . Ferner muß derselbe nach seinen !Verhältnissen zur Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen befähigt erscheinen so- ^wie auch das Vertrauen verdienen , daß er sich denselben niemals zu entziehen ver¬suchen wird , um den Eingeborenen hülflos seinem Schicksale zu überlassen.Da Fälle , in welchen Eingeborene in der vorgedachten Weise aus dem Schutz- ^gebiet ausgeführt werden , bis jetzt nur ganz selten vorgekommen sind , so erscheint im !Nebrigen der Erlaß einer besonderen bezüglichen Verordnung vorläufig überflüssig.Sind sämmtliche Polizeiorgane entsprechend instrnirt , so können denselben derartigeganz vereinzelte Fälle unmöglich entgehen , namentlich nicht , wenn die Bezirkshaupt¬mannschaften Swakopmund und Keetmanshoop in den ihnen unterstehenden Ausfuhr¬häfen eine genügende Kontrolle aufrecht erhalten werden . Ueber die gemachten Er¬fahrungen sowie ob nach diesen der Erlaß einer förmlichen Verordnung doch nocherforderlich erscheint, erwarte ich bis zum 1. April 1900 Bericht.
Windhoek , den 26 . Oktober 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. Leutwein.

118 . Verträge zwischen der deutschen Regierung und der iAfrican Transcontinental Telegraph Tompans vorn 15 . März
und 28 . Oktober 1899 » !Die Verträge enthalten folgende Hauptpunkte:1. Der Bau der Telegraphenlinie wird von der Gesellschaft auf ihre Kostenausgeführt und muß innerhalb fünf Jahren fertiggestellt sein.2 . Die Company hat auf ihre Kosten zwischen den beiden den deutschen Grenzenam nächsten gelegenen Stationen von Rhodesia und Britisch -Ostasrika einen Drahtanzubringen , welcher für den Telegraphenverkehr von Deutsch -Ostafrika zu dienen ,bestimmt ist .

>3 . Die Regierung behält sich das ausschließliche Recht vor , Telegraphenstationenin Dentsch -Ostafrika zu errichten und zu betreiben und in solche Stationen die fürden Verkehr von Deutsche Ostafrika bestimmten Drähte einzuführen.4 . Die Regierung hat sich die Kontrolle innerhalb ihres Gebietes durch beliebigeEinleitung der Drähte der Linie in die unter 2 genannten Stationen gesichert.Außerdem hat die Gesellschaft eine Transitgebühr von 10 Centimes für das Wortan die Regierung zu zahlen.
Diese beiden für die Gesellschaft sehr lästigen Bedingungen sollen jedoch vertrags¬mäßig gegen Einräumung gleichwerthiger , von der Gesellschaft auf anderen Gebieten ,zu gewährender Vortheile abgelöst werden können.
5 . Nach Ablauf von 40 Jahren von Fertigstellung der durchgehenden Linie abhat die Regierung das Recht , die Linie innerhalb Deutsch -Ostafrikas unentgeltlich zu iübernehmen . Die Unterhaltung fällt dann der Regierung zu , doch hat die Gesellschaft ^der Regierung eine jährliche Transitgebühr in Höhe des Gesammtbetrages der jähr - >lichen Verwaltungskosten — jedoch nicht über '/2  Penny für das Wort — zu zahlen.6 . Die Gesellschaft ist verpflichtet , über chre Linien alle ihr zugehenden !Telegramme aus und nach Ostafrika zu dem allgemeinen Tarif zu befördern , und ,hat sich nachträglich noch darüber hinaus bereit erklärt , alle etwaigen Dritten von i
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der Gesellschaft zugestandenen Tarifermüßigungen auch den aus und nach Deutsch-

Ostafrika beförderten zu gute kommen zu lassen.
7 . Zur Wahrung der deutschen Hoheitsrechte und der Befugnisse des Gou¬

verneurs gegenüber der Gesellschaft und deren Angestellten sind eingehende Bestim¬

mungen aufgenommen worden . Unter Anderem kann der Gouverneur nach eigenem

Ermessen den Angestellten oder Arbeitern der Gesellschaft eine Trnppenabtheilung

beigeben, für deren etwaigen Mehraufwand bis zur Höhe von 1000 Lstrl . die Ge¬

sellschaft aufzukommen hat . .
8. Alle Streitigkeiten aus dem Vertrage werden von einem Schiedsgericht ent¬

schieden, zu dem die ersten beiden Schiedsrichter von je einer Partei gewählt , der

dritte im Falle der Nichteinignng auf Antrag einer der beiden Parteien durch den

Präsidenten des deutschen Reichsgerichts ernannt werden kann.
Die in dem Vertrage vorgesehene Genehmigung durch den Kanzler des Deutschen

Reiches ist erst erfolgt nach Zeichnung eines besonderen Abkommens zwischen der

Regierung und der British South African Company , gemäß welchem die letztere sich

verpflichtet , von den Gebieten Rhodesias oder Betschnanalands nach der Westküste

Afrikas südlich des 14 . Grades südlicher Breite eine Eisenbahn nur über einen durch

besonderes Uebercinkommen mit der deutschen Regierung zu bestimmenden Punkt au

der deutsch-englischen Grenze weiterzuführen und auch nördlich des 14 . Grades eine

Eisenbahn von den gedachten Gebieten nach der Westafrikanischen Küste erst zu bauen,

nachdem südlich eine Eisenbahnverbindung durch das deutsche Gebiet hergestellt ist, so

daß eine Umgehung der deutschen Gebiete beim Ausbau größerer internationaler

Eisenbahnnetze im südlichen Afrika nach der Westküste unmöglich wird.

119 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Beu -Guiuea,

betr . die Aufhebung spanischer Bestimmungen für das Insel¬

gebiet der Karolinen , palau und Alarianen.
Vom 4 . November 1899.

Z 1. Die seitens der Königlich spanischen Regierung und seitens der einzelnen

spanischen Gouverneure im Jusclgebietc der Karolinen , Palau und Marionen erlassenen

Verwaltuugsverordnungen und Instruktionen werden aufgehoben.
H 2 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung in Kraft.

Aap , den 4 . November 1899 . ^ .
^ Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. N . v. Bennigsen.

120 . Ruuderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Gst-

afrika au die Bezirksämter , Bezirksnebenämter und Stationen,
betr . Kontrolle der Alelderegister.

Vom 90 . Oktober 1899.

Da die von den Bezirksämtern , Nebenämtern und Stationen als Polizeibehörden

gemäß der Polizeiverordnung vom 30 . März 1894 ') Nr . 593 ausgeübte Kontrolle der

Melderegister als ausreichend erscheint , wird die bisher auf Grund des Nunderlasses

Nr . 6 vom 13 . Februar 1892 bestehende Verpflichtung der genannten Dienststellen,

zur Einreichung eines vierteljährlichen Auszuges aus dem Melderegister an das Kaiser¬

liche Gouvernement , hierdurch aufgehoben.

Dar - es - Saläm , 30 . Oktober 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.
- aez. Liebert.

i ) Nicht abgedruckt . ^ o
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121 . Abkommen zwischen Deutschland , den vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien behufs
schiedsgerichtlicher Regelung gewisser Lchadensersahansprüche auf Lamoa.

Seine Majestät der Deutsche Kaiser,
König von Preußen, im Namen des Deut¬
schen Reiches, der Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika und Ihre Majestät
die Königin des Vereinigten Königreichs von
Großbritannien und Irland, geleitet von dem
Wunsche, die durch die jüngst auf den Samoa-
Jnseln stattgefundenen militärischen Aktionen
veranlaßten Schadensersatzansprüche der dort¬
selbst ansässigen Angehörigen der betheiligten
Reiche und Staaten baldigst und allseitig
zufriedenstellend zu erledigen, und ent¬
schlossen, ein Abkommen behufs schiedsge¬
richtlicher Regelung dieser Fragen abzu¬
schließen, haben zu Ihren Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser,
König von Preußen:

Allerhöchstihren Gesandten in außer¬
ordentlicher Mission den Geheimen
Legationsrath Dr. ûr. Mumm
v. Schwarzenstein;

der Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika:

den Staatssekretär der Vereinigten
Staaten The Honorable John
Hay;

Ihre Majestät die Königin des
Vereinigten Königreichs von

Nom 7. November1900. (Kol.-Bl . 1900, L . 204.)
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Vereinigten Königreichs von

Allerhöchstihren Geschäftsträger nct
inkoriin Mr . Neginald Tower,

welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer
in guter und gehöriger Form befundenen
Vollmachten, folgende Bestimmungen ver¬
einbart und ausgemacht haben:

Artikel I.
Alle Ansprüche, welche von Deutschen,

von amerikanischen Bürgern oder von briti¬
schen Unterthanenund zwar sowohl von
Einzelpersonen wie auch von Gesellschaften
wegen Ersatzes von Schäden geltend gemacht
werden, welche sie infolge der ungerecht¬
fertigten militärischen Aktion deutscher, ameri¬
kanischer oder englischer Offiziere, sofern eine
solche nachgewiesen wird, in dem Zeitab¬
schnitt vom 1. Januar d. Js . bis zu dem
Tage erlitten zu haben vorgeben, an welchem
die Ankunft der Kommission erfolgt ist, sollen
durch einen nach Grundsätzen des Rechts oder
nach Erwägungen der Billigkeit zu fällen¬
den Schiedsspruch erledigt werden.

Artikel II.
Seine Majestät der König von Schweden

und Norwegen wird seitens der drei Re¬
gierungen ersucht werden, das Amt des
Schiedsrichters anzunehmen. Durch diesen
Schiedsspruch soll ferner entschieden werden,
ob die eine oder die andere der drei Regie¬
rungen, allein oder in Verbindung mit einer
der anderen Regierungen oder in Verbindung
mit beiden anderen Regierungen diese Schäden
zu ersetzen hatund eventuellinwelchemUmfange.

iVlr.kLoAinnIcklo-vvor,Hsr Vrikikrnrno
Najsst^ 's OdnrAo ct'̂ kkniro8 nct
inkorini;

>Vdo, nkkor dnvinZ oonnnnnionkoct ko
oned okdor kdoir kntt v̂diod
voro könnet ko do in eins nnct xroxor
korrn, dnvo nZrooct ko nncl oonotnctoct
kdo kottovinZ nrkioto8:

^.rkioto I.

^.11 o1niin8 pnk korxvarct dz^ 6orinnn8,
or ^ niorionn oiki30N8, or Lriki8d 8ndjook8
ro8pookivot^, vdokdor inäivictnals or
oonipnnio 3 , kor ooinxon8nkion on nooonnk
ok I088O8 ^vdioti kdo^ nttoZo klink kdoz^
dnvo 8nikoroct in oon 80 gnonoo ok un v̂nr-
rnnkoct niitiknr ^ nokion , ik ktns do 8dovn
ko dnvo ooonrroct, on kdo xnrk ok Oor-
nrnn, ^ inorionn or Urikisd oklleors dok-
voon ktio llrsk ok Innnnrzc tnsk nnct
kdo nrrivnt ok ktio loink Oonnnission
in 8nnion , sdnlt t>o ctooictoct dz^ nrdi-
krakion in oonkorniik^ vnkd ktio xrinoi-
xtos ok Inkornnkionnt dnvc or oonsictorn-
kions ok ognik ^ .

.̂rkioto II.
Ntio ktiroo Oovornrnonks stintt rognosk

His Najoskze ktio UinZ ok L^ octon nncl
dtorvn ^ ko nooopk ktio oktioo ok nrtiikrn-
kor. Ik stintt ntso do ctooictoct dv ktiis
nrtiikrnkion -rvdokdor, nncl ovonknatt,^ ko
v/dnk oxkonk, oiktior ok ktio ktiroo 60 -
vorninonks is donncl , ntono or joinkt^
ivikti ktio oktioi'8, ko nintco Zoocl ktiobo
I088O8.

Dir . ir.SZinnlctl 'ovvoi -, HSiDilkLinnio
iVlnjosk̂ 's OdnrZs ct'^ Kniro8 nct
inkorini;

^Vtio , nkkor dnvinA ooinninnionkoct ko
onod oktior ktioir kutt xo v̂oi'8, ivdiod
^voro kouncl ko do in ctno und xroxor
korni , dnvo nZrooct ko nnct oonotnctoct
ktio kottovinA nrkiotoL;

^.rkioto I.

^11 otnini8 xnk korcvnrct d^ Oorrnnns,
or ^ niorionn oiki20N8, or iöriki8d 8ndjook8
r08 xookivot ^ , ivdokdor inctivictnnts or
00inpnni08 , kor OONî)ON8NkioN on nooonnk
ok I088O8 cvdiod ktio^ nttoZo klink ktio^
dnvo snKorod in 00N30ciii0N00 ok nnxvnr-
rnnkoct niitiknr ^ nokion , ik ktn8 do 8dov n̂
ko dnvo ooonrroct , on kdo xnrk ok Oor-
inan , ^ .niorionn or t8riki8d oküooi'8 dok-
ivoon kdo drsk ok Innunr ^ tn8k nnä
kdo nrrivnt ok kdo .loink Ooinini88ion
in Lnnron, 8dntt do ctooictoct d^ ardi-
krnkion in oonkorrnik^ ivikd kdo xrinoi-
xto8 ok Inkornnkionnt dnv^ or oon8icIora-
kion8 ok ognik ^ .

^rkioto II.

Ndo ktiroo Oovornnionk 8 sdntt rocino8k
Hi 8 Mnjo 8k̂ kdo IvinZ ok Z^ oclon nnd
diorvvn̂ ko noooxk kdo oktioo ok nrdikrn-
kor. Ik 8dntt nt80 do ctooiäocl d '̂ ktiis
nrdikrnkion iivdokdor, nnd ovonknntt ^ ko
ivdnk oxkonk oikdor ok kdo ktiroo 60-
vornrnonk8 i8 douncl , ntono or joinkt^
ivikd kdo okdor8, to inndo Zoocl kdo80
I088S8. Abkonnn.zwisch.Deutschland,d.Berein.Staatenv.Amerikau.ddoßbrit.,betr.Schadeners.a.Lamoa.127
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Artikel III.
Jeder der drei Regierungen soll es,

nachdem sie in jedem Falle die vorhergehende
Zustimmung der anderen Regierungen er¬
langt hat, gestattet sein, dem Schiedssprüche
des Königs auch ähnliche Ansprüche von sol¬
chen nicht eingeborenen Personen zu unter¬
breiten, welche unter dem Schutze der be¬
treffenden Macht stehen und nicht den oben
erwähnten Kategorien angehören.

Artikel  IV.
Das gegenwärtige Abkommen soll von

Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser, Köng
von Preußen, von dem Präsidenten der Ver¬
einigten Staaten von Amerika unter Zu¬
ziehung und mit Zustimmung des Senates
der Vereinigten Staaten und von Ihrer
Majestät der Königin des Vereinigten König¬
reichs von Großbritannien und Irland rati-
fizirt werden, und die Ratifikationsurkunden
sollen in vier Monaten von dem heutigen
Tage an gerechnet oder, wenn möglich, früher
in Washington ausgetauscht werden.

Zu Urkund dessen haben wir, die unter¬
fertigten Bevollmächtigten, dieses Abkommen
unterzeichnet und unsere Siegel beigedrückt.

So geschehen in dreifacher Ausfertigung
zu Washington, den siebenten November ein-
tausendachthundertneunundneunzig.

(I-. 8.) A. von Mumm.
(I.. 8.) John Hay.
(b,. 8 .) Reginald Tower.

Der A ^ stavnch der Nntifi entions

^rtiots III.
ütitbsr ok tbs tbrss dov6rninsnt8

inn.̂ , vcktb tbs son86nt ok tbs otbsi'8,
insvionst ^ obtninsck in svsr^ sn86, 8nb-
niit to tbs IlinA kor nrbitrntion, 8inii1ar
otniiii8 ok x6i'80N3 not bsinA nntiv68,
vbo nrs nncksr tbs xrotsotion ok tbnt
Oovsrninsnt , nnck vckio nrs not inotucksck
in tiio nbovs insntionsck snts^oriss.

^.rtists IV.
Dias .xrsssnt Oonvsntion 8bntt bs

ckut̂ rntibsä b^ Hi8 Nnjsst ^ tbs Osr-
innn Lnixsror, IlinZ ok Vrn88in, b^ tbs
brssicksnt ok tiio Ilnitsck Ltntss ok ^ ins-
risn, b,̂ nnckv-cktb tbs nckviss nnck son-
86nt ok tbs Lsnnts tbsrsok, nnck I))-'
Hör Nnssst ^ ttis t̂ nssn ok tbs Ilnitsck
LinZckoin ok drsnt Lritnin nnck Irstnnck,
nnck tlis rntiüontion8 sbntt bs sxebnnZsck
nt V̂asbinZton konr inontb8 kroni tlis
cknks bsrsok, or snrtisr ik xossibts.

In knitb v/bsrsok, vs , tbs rssxsstivs
t?t6niiiotsntinri68, bnvs siZnsck tbis (Con¬
vention nnck bnvs bsrsnnto nkbxsck onr
8snl8.

Dons in trijitients nt V N̂8binZton
tlis ssvsntti ckn̂ ok Hovsnrbsr, 0N6 tbon-
snnck siZbt tiiinckrsck nnck ninst ^-nins.

(b, . 8 .) von Lkninrn.(Ii. 8.) ckobn

^.rtiots III.
Ititbsr ok tbs tbrss 6tov6rninsnt8

nin^, v îtb tlis son8snt ok tbs otbsrs,
lil'svionst^ obtninsck in svsr ^ 6N86, 8iib-
init to tbs IlinA kor nrbitrntion, siinitar
stninirz ok xsrsons not bsinZ nntivss,
ivbo nrs nncksi' ttis xrotsstion ok tbnt
dovsrnnisnt , nnck ivbo nrs not inslncksä
in tlis nbovs insntionsck ontsKoris8.

RsAiiisIck lovvsr.
7 . Mci, .^ 1800 in Washin

^.rtists IV.
Dbs ^rs8snt Oonvsntion sbntt bs

cknt̂ rntibsck b^ Ri8 Nni'sst ^ tlis Osr-
inun Linpsi'or, XinA ok ? en88i3, I>̂ tlls
Vrssicksnt ok ttis Ilnitsck Linkes ok ^nis-
i'iou, l>̂' nnck vvitti ttis uäviss nnck son-
sont ok ttis Lsnats ttisrsok, anck
Hsr tAâ sst ^ ttis t̂ nssn ok ttis Ilnitsck
XinAckoin ok Orsut Lrituin anck Irslanck,
nnck ttis rntiüsntion8 8tiatt bs sxsbanZsck
at V̂n8binZton konr inontbs kroni tbs
cknts bsrsok, or snrtisr ik xossibts.

In knitti vbsrok , v ŝ , tbs rs8xsotivs
Illsiii^otsntiuriss , bnvs 8iZnsck tbi8 Oon-
vsntion nnck bnvs bsrsnnto nktixsck onr
ssnts.

Dons in trixtisnts nt V n̂sbinZton
tbs 86vsntb ckn̂ ok t̂ ovsrnbsr, ons tbon-
snnck si§bt bnnckrsck nnck ninot^-nins.

(Iv . 8 .) von Mninin.(N,. 8.) .loNn
(N - 8 .) NLsAi n1 ci Dowor.

gtc » l stcittgefrlndcn.
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122. Oerordnung des kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Südwestafrika, betr. die Einführung des deutschen Alah-

und Gewichtssfstems für das südwestafrikanische Schutzgebiet.
Vom 8. November 1899. (Kol.-Vl. 1900, 2 . 55.j

Auf Grund des 8 11 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen
Schutzgebiete(R. G. Bl . 1888, S . 75), und des 8 2 Ziffer 8 der Dienstanweisung,
betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit in dem südwestafrikanischeu Schutzgebiete,
vom 27. August 1890 (Centralblatt für das Deutsche Reich, S . 304)Z wird ver¬
ordnet, was folgt:

8 1. Vom 1. Juli 1900 dürfen für das Zumessen und Zuwägen von Waaren
im öffentlichen Verkehr nur solche Maße und Gewichte angewendet werden, welche
unter Zugrundelegung der durch das Bundesgesetz vom 17. August 1868 (B. G. Bl.,
S . 473 ), das Neichsgesetz vom 11. Juli 1884 (R. G. Bl ., S . 115) und das Neichs-
gesetz vom 26. April 1893 (R. G. Bl ., S . 151) eingeführten metrischen Maße und
Gewichte gehörig gestempelt worden sind.

tz 2. Die Stempelung der Maße und Gewichte erfolgt ausschließlich und kosten¬
frei durch die zuständigen Bezirksämter. Es werden nur solche Maße und Gewichte
zur Stempelung zugelassen, welche den im 8 1 Art. 14 des Gesetzes vom 1l . Juli
1884 aufgeführten Längen- , Körper- und Gewichtsmaßen entsprechen.

8 3. Gewerbetreibende, welche sich einer Verletzung der Vorschriften des 8 1 dieser
Verordnung schuldig machen, oder bei denen nachdem 1. Juli 1900 zum Gebrauche in
ihrem Gewerbe geeignete, mit dem durch diese Verordnung vorgeschriebenen Stempel
nicht versehene Maße und Gewichte vorgefunden werden, werden insoweit nach den all¬
gemeinen Strafgesetzen keine härteren Strafen einzutreten haben, mit Geldstrafe bis zu
Einhundert Mark oder mit Hast bis zu 4 Wochen bestraft. Neben der Geld¬
strafe oder der Haft ist auf Einziehung der vorschriftswidrigen Maße und Gewichte
zu erkennen.

Windhoek,  den 8. November 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Leutwein.

123. Das deutsch-englische Abkommen, betr. Samoa undE.ogo.
Vom 14. November 1899. lNeichsunzeiger Nr. 277. Kol.-Bl. 1899, S . 803.>

Nachdem die Kommissare der drei
betheiligten Regierungen in ihrem Bericht
vom 18. Juli d. I . die auf eingehende
Prüfung der Sachlage begründete Ansicht
ausgesprochen haben, daß es unmöglich
sein würde, den Unruhen und Mißständen,
von welchen die Samoa -Inseln gegen¬
wärtig heimgesucht werden, wirksam ab¬
zuhelfen, so lange die Inseln der gemein¬
schaftlichen Verwaltung der drei Re¬
gierungen unterstellt blieben, erscheint es
wüuschenswerth, eine Lösung zu suchen,

0 Bergt. Deutsche Koloinal-GesetzgebuiigI
Die deutsche Koloiiial -Gesehgebung IV (1899).

Hie 0oinini88ioner8 ot tlie tree Uovver.?
oonoernecl liaving in tbeir lleport ol tbe
18tb llnl^ last 6Xj)i'6886cl tbe oginiou,
lianecl on a tborongb exainination ok tlie
nitnatiou, tbat it rvonlä lie- iinp 088 ilile
elleotuall^ to reinecl̂ tlie tronblen anll
cliltlenltien nnclor rvliiob tlie Inland? ok
8ainoa are at prenent nullsring an lonK
a? tbe^ ai'6 plaoeä unter tlie ôint aä-
iniuistratiou ol tlie tliree Ooverninentn,
it apgearn clenirable to neelr kor a Nota¬
tion rvliieli 8ball pnt an encl to tli686

2 . 287, Nr. 99.
9



130 Das deutsch-englische Abkommen, betr. Samoa und Togo.

die diesen Schwierigkeiten ein Ende machen
und gleichzeitig den legitimen Interessen
der drei Regierungen Rechnung tragen
würde.

Von diesem Gesichtspunkt ausgehend,
sind die mit gehörigen Vollmachten ihrer
hohen Souveräne versehenen Unterzeich¬
neten über die nachstehenden Punkte über¬
eingekommen:

Artikel I . Großbritannien verzichtet
zu Gunsten Deutschlands auf alle seine
Rechte aus die Inseln Upoln und Savaii,
einschließlich des Rechts, daselbst eine
Marine - und Kohlenstation zu errichten,
und des Rechts auf Exterritorialität auf
jenen Inseln.

In gleicher Weise verzichtet Groß¬
britannien zu Gunsten der Vereinigten
Staaten von Amerika auf alle seine Rechte
auf die Insel Tutuila und auf die anderen
östlich des 171. Längengrads von Green-
wich gelegenen Inseln der Samoagrnppc.

Großbritannien erkennt an, daß die
Gebiete im Osten der neutralen Zone,
welche durch das Abkommen von 1888
in Westafrika geschaffen worden ist, an
Deutschland fallen. Die Grenzen des
Deutschland zukommenden Theils der neu¬
tralen Zone werden durch Artikel V der
vorliegenden Konvention festgesetzt.

Artikel 11. Deutschland verzichtet zu
Gunsten Großbritanniens auf alle seine
Rechte auf die Tonga- Inseln mit Ein¬
schluß Vavaus und auf Savage Island,
einschließlich des Rechts, daselbst eine
Marine- und Kohlenstation zu errichten
und des Rechts auf Exterritorialität iu
den vorstehend bezeichneten Inseln.

In gleicher Weise verzichtet Deutsch¬
land zu Gunsten der Vereinigten Staaten
von Amerika auf alle seine Rechte auf die
Insel Tutuila und auf die anderen östlich
des 171. Längengrads von Greenwich
gelegenen Inseln der Samoagruppe.

Es erkennt an, daß von der deutschen
Salomonsgruppe die östlich beziehungs¬
weise südöstlich von Bougainville gelegenen
Inseln , welches letztere nebst der zu¬
gehörigen Insel Buka bei Deutschland
verbleibt, an Großbritannien fallen.

äillloultie8 , vvliile talriuK äue aooouut ol
tlie leAitimate intarasts ol tlie tliros
(ioveruineut8.

8tartiu § lroiu Ibis poiut ol viev tlio
Euäer8igueä , lurui8lieä v̂itli lull Powers
tc>tliat elleot li^ tlieir re8peotiv6 8ovo-
reigu8, llave a^reeä ou tlie lollovioZ
Points:

^.rtiole I. (Ireat Lritaiu reuouuoos
iu lavour ol Oeruiau^ all bar ri§lit8 over
tlie Iglaulls ol llpolu null ol 8avaii; iv-
oluäiuA tlie ri^lit ol 68tab1i8liiu§ a uaval
auä ooaliuA 8tatiou liiere , auä der riZlit
ol extraterritorialit ^ iu tlie86 i8lauäs.

Oreat Lritaiii 8iiuiIarZ- reuouuoo8, iu
lavour ol tlie Iluiteä 8tate8 ol ^ ruerioa,
all lier ri^lit8 over tlie l8lauä ol ü'utuila
auci tlie otller i8laucl8 ol tbe 8aiuoau
Sroup ea8t ol 1710 louAituäe ea8t ol
Oreeu v̂ieli.

Oreat Lritaiu reeogui ê.? a8 lalliug' to
(leriuau ^ tlie territorie8 iu tlie eabteru
pari ol tbe ueutral 20U6 68tabli8lieä bx
tlle i r̂rau^euieut ol 1888 iu V̂e8t illrioa.
Ille 1iiuit8 ol tlie portiou ol tlie ueutral
neue lalliuA to Oeriuau^ are äeüueä in
i r̂tiole V ol tlie pre8ent Oouveutiou.

i r̂tiole ll . Eeruiau^ reuouuoe8 iu
lavour ol Ereat Zritaiu all der riZlitk
over tlie lou ^a I8laucl8 iuoluäiuZ
Vavau, auä over Lava^e l8lauä , inolu-
cliuA tlle riZlit ol etabli8liiug' a uaval
8tatiou auä eoaliug' 8tatiou, auci tlie riglit
ot extraterritorialit ^ iu tlie 3aicl i8lauäs.

(lerinau^ siinilar ^ reuouuo68, iu lavour
ol tlie Euiteä 8tate8 ol ^.inerioa, all der
riAlitk; over tlie l8lauä ol lutuila auä
over tlie otber i8lauä8 ol tbo 8aiuoau
Zroux ea.8t ol louAituäe 171 « ea8t ol
Oreeuiviob.

8lie reeoAuî eü a8 lalliug' to 6reat
löritaiu tlio3S ol tlle 8olouiou Islaucl8,
at Preaeut belouAiuA to Oerruan̂ , vc'liioli
are kätuateä to tlie ea8t auä 8outli-ea8t
ol tlle l8lauä ol LouAaiuvills , vliiuli
latter 8l>all ooutiuue to belouA to lter-
ruaû , togetlier ivitli tlie l8lauä ol Lulra,
vcliieli lorm8 part ol it.
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Der westliche Theil der neutralen
Zone in Westafrika , wie derselbe in
Artikel V der vorliegenden Konvention
festgesetzt ist , wird ebenfalls an Groß¬
britannien fallen.

Artikel III . Die beiderseitigen Konsuln
in Apia und in den Tonga -Inseln werden
bis auf Weiteres abberufen.

Die beiden Regierungen werden sich
über die in der Zwischenzeit im Interesse
ihrer Schifffahrt und ihres Handels in
Samoa und auf den Tonga - Inseln zu
treffenden Einrichtungen verständigen.

Artikel IV . Die zur Zeit zwischen
Deutschland und Großbritannien bestehende
Uebereinkunft , betreffend das Recht Deutsch¬
lands , auf den Großbritannien gehörigen
Salomons -Jnseln Arbeiter frei anzuwerben,
wird auch auf die in Artikel II bezeich¬
neten deutschen Salomons -Jnseln , die an
Großbritannien fallen sollen , ausgedehnt.

Artikel V . In der neutralen Zone
wird die Grenze zwischen den deutschen
und den großbritannischen Gebieten durch
den Daka -Fluß bis zum Schnittpunkt des¬
selben mit dem 9 . Grad nördlicher Breite
gebildet werden ; von dort soll die Grenze
in nördlicher Richtung , indem sie den Ort
Morozugu au Großbritannien läßt , laufen
und an Ort und Stelle durch eine ge¬
mischte Kommission der beiden Mächte in
der Weise festgesetzt werden , daß Gambaga
und die sämmtlichen Gebiete von Mamprusi
an Großbritannien , Jendi und die sämmt¬
lichen Gebiete von Chakosi an Deutsch¬
land fallen.

Artikel VI . Deutschland ist bereit,
etwaigen Wünschen der großbritannischen
Regierung in Bezug auf die Gestaltung
der beiderseitigen Zolltarife in Togo und
der Goldlüste nach Möglichkeit und in
weitgehendster Weise entgegenzukommen.

Artikel Vll . Deutschland giebt seine
exterritorialen Rechte in Sansibar auf;
jedoch ist gleichzeitig verabredet , daß dieser
Verzicht erst mit dem Zeitpunkt in Kraft
treten soll , an welchem die anderen
Nationen dort zustehenden Exterritoriali-
tätsrechte ebenfalls aufgehoben sein werden.

Ibs >v68tsrn Portion ol tbs nsutrrd
30N6 in ^ 68t ^.Irisa , N8 dskinsd in Vr-
tisls V ol tbs prsssnt Oonvsntion , sbali
also lall to tbs 8bars ol tlrsnt Lritain.

^rtiols III . Ibs 6on8nl8 os tbs tvvo
I*ov6r8 nt ^.pia and in tbs lonZa I8land8
sball bs provisionall ^ rsoallsd.

Ibs t v̂o dovsrninsnts ivill 60IN6 to
an LArssinsnt vitb rs § ard tbo tbs
nrrnnA6M6ut8 to bs inads durinZ tbs
intsrval in tbs intsrsst oltbsir Navigation
and ol tbsir soinmsrss in 8arnoa null
^ONga.

^rtiols IV . llbs arrangsrnsnt at prs-
8ont sxmting bstxvssn Osrinan ^ and
Orsat Uritain and sonosrning tbs rigbt
ol Osrman ^ to Irssl ^ sngags laboursl '8
in tbs Loloinon Islands bslonging to
Orsat Lritain sball bs sguallz ^ sxtsndsd
to tboss ol tbs Loloinon Islands msn-
tionsd in V̂rtisls II , xvbiob lall to tbs
sbars olOrsat Lritaiu.

/ .̂rtisls V. In tbs N6utr.1l 20N6 lrontisr
bstvvssn tbs Osrinan null blnglisb tsrrito-
riss sball bs lormsd bz t̂bs Ilivsr Oaba as
lar as tbs point ol it8 int6r86otion ivitb
tbs 9tb dsgrss ol nortb latituds , tbsuss
tbs lrontisr sball sontinus to t1>6 nortb,
lsaving Noro ^ugu to Orsat llritaiu , and
sball bs bxsd on tbs Spot a Nixsd
Oomcnission ol tbs t v̂o l ôvsrs , in suob
mannsr tdatOainbaga und all tbs tsrri-
tori68 ol blamprusi sball lall to Orsat
Lritaiu , und tbat Vsndi and all tbs
tsrritoriss ol Obabosi sball lall to
Osrinan )'.

^.rtibsl VI . Osrinan ^ i8 prsparsd to
tabs into oonsidsration , as inuob and as
lar as possible , tbs v̂isbss vbiob tbs
Oovsruinsnt ok 6r6nt Ilritain mn)' ex-
PN688 xvitb 1'6Ag,rd to tÜ6 d6V6lopIN6nt
ol tbs rsoiprosal I?nritk8 in tbs tsrritoris8
ok VoAO und ol tbs Oold Oonst.

^rtiols VII . Osrinunz- rsnounos8 bcr
ri^bts ol extratseritorinlit ^ in Vmn/nbnr,
but it is nt tbs scnus tiins undsrstood
tbuttbis rönunsintion sbull not sllsetivsl^
ooms into lorss till 8uob tiins N8 tbs
rigbts ol sxtrntsrritorinlit ^ suso ^sd
tbsrs b^ otbsr nntions sball bs nbolisbsd.

!)*
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Artikel VIII . Die vorliegende Kon¬
vention soll sobald als möglich ratifizirt
werden und unmittelbar nach Austausch
der Ratifikationen in Kraft treten.

Zu Urkund dessen haben die Unter¬
zeichneten sie vollzogen und ihre Siegel
beigedrückt.

So geschehen in doppelter Aus-
fertigung zu London, den 14. Novem¬
ber 1899.

gez. Hatzfeldt.

Erklärung.
Es herrscht Einverständniß darüber,

daß Deutschland durch den Artikel 11 der
am heutigen Tage vollzogenen Konvention
seine Zustimmung dazu erklärt, daß die
ganze Gruppe der Howe- Inseln , welche
einen Theil der Salomons -Inseln bildet,
an Großbritannien fallen soll.

Es ist gleichfalls ausgemacht, daß
die Bestimmungen der von den beiden
Regierungen am 10. April 1886 zu Berlin
unterzeichneten Deklaration, betreffend die
Handelsfreiheit im westlichen Stillen Ozean,
auf die in der vorstehenden Konvention
erwähnten Inseln anwendbar sind.

Es ist ebenso verabredet worden, daß
die zur Zeit bestehende Uebereinkunft über
die Anwerbung von Arbeitern aus den
Salomons-Inseln durch deutsche Reichs¬
angehörige den letzteren gestattet, diese
Arbeiter unter denselben Bedingungen an¬
zuwerben, welche großbritannischen, nicht
auf jenen Inseln wohnhaften Unterthanen
auferlegt sind oder noch auferlegt werden.

So geschehen in doppelter Aus-
fertigung zu London, den 14. Novem¬
ber 1899.

Vrtiele VIII. Hie present Oonvsutiov
sball I>6 ratilied as soon as i)08sibl6,
and sball eonie iuto loree iininediatsl^
alten tbs exebanZe ol ratilieations.

In vvitness vbereol tbe Ilndersio-usd
bave siZned it , and bave aliixed tbsrsto
tbeir seals.

Dons in dniilieate at London, tbs
14tb da^ ol Xoveniber , 1899.

gez. Salisbury.

Deelaration.

It 18 elearl ^ nnderstood tbat bẑ Vr-
tiele II ol tbe 6onvention si§ned to-da)',
6ernian ^ eon86nt8 tbat tbe >vbole groigi
ol tbe Hoxve Islands , wbieb lorms part
ol tbe Loloinon Islands , sball lall ts
6reat Lritain.

It 18 also nnderstood tbat tbs stin>u-
lations ol tbe Deelaration betvesn tbs
tvvo Oovernllients siZned at öerlin 011
tbe 10 tb ^.pril 1886 , resiieetiiiA lrss-
äoni ol eomineree in tli6 IVestern Daoilis,

to tbe islands inentioned in tbs
aloresaid Convention.

It i8 siinilarl ^ nnderstood tbat tbs
arranAeinent at iiresent in loree as to
tbe euKageinent ol labonrers b^ 6er-
inans in tbe Loloinon Islands psrniits
Oerinaus to en^aAe tbose labonrers ou
tbe saine sonditious as tbose vbieb ars
or vbiob sball bs iwposed on Lritisb
sub êts non-resident in tbose islands.

I)one in dnplioate at Dondon,tbe 14tb
bloveinber, 1899.

gez. Hatzfeldt . gez. Salisbury.
Die Ratifikationsurkunden find am 16. Februar 1900 ausgetauscht worden.

124. Der Ordnung des kaiserlichen Gouverneurs von Togo , betrv
die Auswanderung Eingeborener des Togogsbietes.

Vom 15. November 1899. (Kol.-Bl. 1900, S . 45.)
^ Auf Grund der Allerhöchsten Verordnung vom 19. Juli 1886 würd für das

Schutzgebiet von Togo verordnet, was folgt:
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Z 1. Die Verordnung , betreffend die Anwerbung von Eingeborenen des Togo¬
gebietes zu Diensten außerhalb des Schutzgebietes , vom 24 . Dezember 1891 wird
aufgehoben und durch nachfolgende Bestimmungen ersetzt:

Z 2 . Den Eingeborenen des Togogebietes ist die Auswanderung aus dem
Schutzgebiete nur mit Genehmigung des Kaiserlichen Gouverneurs gestattet.

Der Antrag auf Genehmigung kann unmittelbar bei dem Gouvernement oder bei
einem Bezirksamt bezw . bei einer Station gestellt werden und ist bei den genannten
Dienststellen schriftlich einzureichen oder zu Protokoll zu erklären.

A 3 . Die Entscheidung erfolgt schriftlich.
Im Falle der Genehmigung ist eine Gebühr von 10 Mark pro Kopf zu entrichten.
Dem Ermessen des Gouverneurs bleibt vorbehalten , die Genehmigung an gewisse

Bedingungen zu knüpfen.
Z 4 . Ein vorübergehendes , die Dauer von drei Monaten nicht übersteigendes

Verlassen des Schutzgebietes ist nicht als Auswanderung im Sinne dieser Verordnung
zu betrachten.

Dasselbe gilt bezüglich des herkömmlichen Verkehrs mit den Nachbarkolonien zu
Besuchs - oder Handelszwecken.

Z 5 . Zuwiderhandlungen werden an den llebertretern oder deren Familien¬
gliedern oder Denjenigen , welche die Auswanderungen veranlaßt haben , mit Geld¬
strafe bis zu 1000 Mark , an deren Stelle im Unvermögensfalle entsprechende Freiheits¬
strafe tritt , bestraft.

Z 6 . Diese Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft.

Lome , den 15 . November 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Köhler.

125 . Rechtsverhältnisse der Handelsgesellschaft „ Nordwest -Ramerun " .
Vom 17 . November 1899 . (Reichsanzeiger Nr . 276 . Kol .-Bl . 1899 , S . 7950

„Der Bundesrath hat in der Sitzung vom 17 . November d. Js . beschlossen, der
mit dem Sitze in Berlin errichteten Handelsgesellschaft »Nordwest - Kamerun«
auf Grund ihres vom Reichskanzler genehmigten Statuts die Fähigkeit beizulegen,
unter ihrem Namen Rechte , insbesondere Eigenthum und andere dingliche Rechte an

Grundstücken , zu erwerben , Verbindlichkeiten einzugehen , vor Gericht zu klagen und
verklagt zu werden . "

Statut der Handelsgesellschaft „ Nordwest -Kamerun " .

I . Firma und Sitz der Gesellschaft.

Artikel 1. Unter der Firma „Gesellschaft Nordwest -Kamerun " wird auf Grund

des Deutschen Reichsgesetzes vom 15 . März 1888 eine Kolonialgesellschaft errichtet,
welche ihren Sitz in Berlin hat.

II . Zweck und Dauer der Gesellschaft.

Artikel 2 . Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Erwerbung von Grund¬
besitz, Eigenthum und Rechten jeder Art in Nordwest -Kamerun sowie in der wirth-
schastlichen Erschließung und Verwerthung der gemachten Erwerbungen einschließlich
aller afrikanischen Produkte . Die Gesellschaft ist berechtigt , alle zur Erreichung dieser
Zwecke dienlich erscheinenden Handlungen und Geschäfte nach Maßgabe der dafür
geltenden allgemeinen Gesetze und Verordnungen und der mit der Kaiserlichen Re-
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gierung abgeschlossenen Vereinbarung vorzunehmen oder zu veranlassen . Insbesondereist die Gesellschaft auch berechtigt , ohne daß aus dieser Anführung einzelner Befugnisseeine Einschränkung der allgemeinen Berechtigung hergeleitet werdet : könnte:u) die ihr gehörenden und etwa noch zu erwerbenden Gebiete auf ihre natür¬lichen Hülfsquellen jeder Art zu erforschen;
d ) Wege , Eisenbahnen , Kanäle , Damvfschiffverbindungen und andere Mittel für

den inländischen und internationalen Verkehr selbst oder durch Andere herzustellen ^und zu betreiben;
e ) die Einwanderung zu fördern , Ansiedelungen zu gründen und für nützlicherachtete Bauten und Anlagen jeder Art auszuführen ; ^ä ) Landwirthschaft , Bergbau sowie überhaupt gewerbliche und kaufmännische >Unternehmungen jeder Art zu betreiben oder zu unterstützen;
e ) ihr gehöriges Eigenthum und ihr zuständige Rechte an Dritte dauernd oderauf bestimmte Zeit zu veräußern und zu übertragen;
f ) Anleihen für die Zwecke der Gesellschaft gegen oder ohne Sicherheit auf¬zunehmen ;
Z) sich an irgend einem Unternehmen , welches mit den Zwecken der Gesellschaftin Zusammenhang steht , zu betheiligen , sei es durch Uebernahme von Aktien, Obliga- ^tionen und dergleichen , durch Subsidien , Darlehen gegen oder ohne besondere Sicher¬heit oder durch andere der Gesellschaft zweckdienlich erscheinende Mittel;ll ) Zweigniederlassungen im Jnlnnde und Auslande zu begründen . ^Artikel 3 . Die Gesellschaft übernimmt sämmtliche Rechte und Pflichten , welche .aus der mit ihr von Seiten der Kolonialabtheilung des Auswärtigen Amts in Ver¬tretung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun abgeschlossenen , im Anhange zu

diesem Statut angefügten Vereinbarung sich ergeben . HArtikel 4 . Die Dauer der Gesellschaft ist zeitlich nicht beschränkt.
Artikel 5 . Durch den Tod oder das Ausscheiden einzelner Mitglieder wird dieGesellschaft nicht aufgelöst ; auch können einzelne Mitglieder nicht aus Theilung klagen.

III . Grundkapital . >
Artikel 6. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 4 Millionen Mark.Dasselbe ist eingetheilt in Antheile zu je 400 Mark , welche voll einzuzahlen sind undals Serie ^ bezeichnet werden . Außerdem giebt die Gesellschaft Antheilscheine aus,auf welche Einzahlungen nicht zu leisten sind , und die als Serie II bezeichnet werden.Für jeden Antheilschein Serie ^ werden bei der Gründung drei AntheilscheineSerie L ausgegeben .

^
Artikel 6u . Die Gesellschaft ist berechtigt , im Falle der Zustimmung des Re- ^gierungskommissars (vergl . Art . 33 ), das Grundkapital bis zu 10 Millionen Markunter Ausgabe weiterer voll einzuzahlender Antheile von je 400 Mark zu erhöhen.Innerhalb dieser Grenzen genügt zur Erhöhung des Grundkapitals und Ausgabe ^von Antheilen ein Beschluß des Verwaltungsraths . ^

*
IV . Antheile . '

Artikel 7. Die Urkunden über die Antheile Serie ^ lauter : nach Wahl ihrerEigenthümer auf den Inhaber oder auf den Namen . Die Antheilscheine Serie Llauten auf den Inhaber.
Artikel 8 . Die Inhaber der Antheile Serie und der Antheilscheine Serie Lbilden die Gesellschaft . Die Antheile Serie ^ und die Antheilscheine Serie H sinduntheilbar ; sie haben die rechtlichen Eigenschaften beweglicher Sachen ; mehrere Mit - l

eigenthümer können ihre Rechte nur durch einen gemeinsamen Vertreter ausüben ; die ^



Rechtsverhältnisse der Handelsgesellschaft „ Nordwest -Kamerun " . 135

den Inhabern derselben als Mitglieder der Gesellschaft zustehenden Rechte an die
Gesellschaft werden in der Generalversammlung geltend gemacht.

Artikel 9 . Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern
derselben nur das Gesellschaftsvermögen.

Die Erwerber von Antheilscheinen Serie 13 haben der Gesellschaft gegenüber
keine Verpflichtung.

V . Organisation.

Artikel 13 . Die Organe der Gesellschaft sind:
a ) der Verwaltungsrath,
d ) das Direktorium,
e) die Generalversammlung.

n. Der Verwaltnngsrath.

Artikel 14 . Der Verwaltungsrath besteht aus mindestens fünf und höchstens
elf Mitgliedern.

Artikel 15 . Die Dauer des Amts der ersten und der von ihnen kooptirten

Verwaltungsrathsmitglieder beträgt fünf Jahre . Die späteren Verwaltungsraths«
Mitglieder werden in ordentlichen Generalversammlungen gewählt . Von diesen späteren

Verwaltungsrathsmitgliedern scheiden alljährlich die beiden der Amtsdauer nach ältesten

aus . Bei gleichem Alter entscheidet das Loos . Wiederwahl ist zulässig.
Der Verwaltungsrath ist berechtigt , für ausscheidende Mitglieder bis zur nächsten

Generalversammlung gültige Ersatzwahlen vorzunehmen.
Artikel 16 . Der Verwaltungsrath wählt jährlich in seiner ersten Sitzung nach

der Generalversammlung den Vorsitzenden und einen Stellvertreter desselben.
Der Vorsitzende des ersten Verwaltungsraths ist auf die Dauer von fünf

Jahren und dessen Stellvertreter ebenfalls auf die Dauer von fünf Jahren , Ver¬
sammlungen des Verwaltungsraths werden unter Angabe des Berathungsgegenstands
berufen . Sie müssen berufen werden , wenn es von mindestens 2 Mitgliedern bezw.

von einem Mitgliede des Direktoriums beantragt wird.
Artikel 17 . Der Vorsitzende des Verwaltungsraths , dessen Stellvertreter und

aller Mitglieder müssen aus Angehörigen des Deutschen Reichs bestehen, mindestens
4 Mitglieder müssen im Reichsgebiet ansässig sein.

Artikel 18 . Der Verwaltungsrath überwacht die gesammte Geschäftsführung in

allen Zweigen der Verwaltung und unterrichtet sich zu dem Zwecke von dem Gang

der Angelegenheiten der Gesellschaft . Er kann jederzeit über dieselben Bericht¬
erstattung von dem Direktorium und den Geschäftsführern verlangen und selbst oder

durch einzelne von ihm zn bestimmende Mitglieder die Bücher und Schriften der
Gesellschaft einsehen sowie den Bestand der Gesellschaftskasse und die Bestände an

Werthpapieren , Handelspapieren und Waaren untersuchen.
Er entscheidet bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedern des

Direktoriums.
Artikel 19 . Der Verwaltungsrath beschließt insbesondere:
1 . über die Grundsätze , nach welchen Ländereien der Gesellschaft nutzbar zn

machen und zu verwerthen sind;
2 . über diejenigen Grenzen , innerhalb welcher die Gesellschaft auf eigene Rech¬

nung Bodenbau , Bergbau , Handel und sonstige Unternehmungen betreiben oder sich

an solchen betheiligen wird;
3 . über die alljährlich der Verwaltung in Afrika zu ertheilende Entlastung;
4 . über die Aufstellung des Jahresabschlusses und dessen jährliche Vorlage an

die Generalversammlung sowie über die Vorschläge an letztere bezüglich der Ver¬

wendung und Vertheilung von Ueberschüssen;
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5 . über die Anlegung und Verwendung der Reserven;
6 . über die Bestellung des 2 . Direktoriummitgliedes:
7 . über die Erhöhung des Grundkapitals und die Ausgabe weiterer voll einzu¬zahlender Antheile nach Maßgabe des Artikels 6 a.
Die Mitglieder des Verwaltuugsraths erhalten neben der im Artikel 29 e fest¬gesetzten Tantieme ein Fixum von 1500 Mk . pro Jahr , der Vorsitzende dasDoppelte . Die Mitglieder des Verwaltungsraths haben außerdem Anspruch aufErsatz ihrer Auslagen.
Artikel 20 . Die Versammlung des Verwaltungsraths ist beschlußfähig , wemmindestens drei Mitglieder persönlich anwesend sind . Die abwesenden Mitgliederkönnen anwesenden Mitgliedern ihre Vollmacht zur Abstimmung über solche Gegen¬stände , welche auf der Tagesordnung stehen , ertheilen.
Ueber Gegenstände , welche nicht auf der Tagesordnung stehen , dürfen Beschlüsse,falls ein Einsprach von Seiten des Kommissars nicht erfolgt , nur bei Einstimmigkeitaller anwesenden Mitglieder gefaßt werden , wenn solche gleichzeitig mindestens Drei-Viertel -Mehrheit der Gesammtzahl der Mitglieder bilden.
Die Mitglieder des Verwaltungsraths haben gleiches Stimmrecht . Alle Be¬schlüsse, soweit nicht etwas Anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist, werden nachStimmenmehrheit gefaßt . Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzendenden Ausschlag . Auf Aufforderung des Vorsitzenden kann der Verwaltungsrath auchohne Berufung einer Versammlung durch schriftliche Stimmabgabe über solche Gegen¬stände Beschluß fassen , zu deren Gültigkeit nach den Statuten nur die einfache Mehr¬heit erforderlich ist. Jedoch sind solche Beschlüsse nur wirksam , wenn mindestens dieHälfte der Mitglieder mitgestimmt hat und der Beschluß einstimmig gefaßt wordenist . Die Beschlüsse sind in das Protokoll der nächsten Sitzung einzutragen.
Artikel 21 . Ueber den Verkauf von Grundeigenthum der Gesellschaft sowieüber die Ertheilung von Vollmachten nnd Instruktionen an die Direktoren undBevollmächtigten der Gesellschaft mit Bezug auf den Verkauf von Grundeigenthumkönnen Beschlüsse nur in einer Versammlung der Mitglieder des Verwaltungsrathsund nur mit einer Mehrheit von drei Viertel der Stimmen sämmtlicher Mitgliedergefaßt werden . Der Genehmigung durch den Kommissar des Reichskanzlers (Art . 33)bedürfen alle Verträge über den Verkauf von Grundeigenthum an Ausländer sowieüber sonstige Entäußerung von Rechten , welche aus der Konzession stammen.

I) . Direktorium.

Artikel 22 . Das Direktorium besteht aus zwei Mitgliedern , von denen eins alsDelegirter des Verwaltungsraths dem Letzteren angehören muß . Das andereDirektionsmitglied , welches dem Verwaltungsrath nicht angehören darf , wird vomVerwaltungsrath gewählt . Beide Mitglieder müssen Deutsche sein.
Artikel 23 . Das Direktorium vertritt die Gesellschaft in allen Rechtsgeschäftenund sonstigen Angelegenheiten einschließlich derjenigen , welche nach den Gesetzen einerausdrücklichen Vollmacht bedürfen . Dasselbe führt die Verwaltung selbständig , soweitnicht nach diesem Statut dem Verwaltungsrath oder der Generalversammlung eineMitwirkung zusteht.

Gegen dritte Personen hat jedoch eine Beschränkung des Direktoriums , dieGesellschaft zu vertreten , keine rechtliche Wirkung . Urkunden nnd Erklärungen sindfür die Gesellschaft verbindlich , wenn sie unter dem Namen „Gesellschaft Nordwest-Kamerun " von einem Mitgliede des Direktoriums erfolgen.
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e . Die Generalversammlung.

Artikel 24 . Die in Gemttßheit dieses Statuts richtig berufene und zusammen¬
gesetzte Generalversammlung vertritt die Gesammtheit der Gesellschaftsmitglieder . Ihre
Beschlüsse und Wahlen sind für alle Mitglieder verbindlich.

In der Generalversammlung hat jeder Antheil der Serie eine Stimme nnd
haben je drei Antheilscheine Serie 6 eine Stimme.

Artikel 25 . Die Generalversammlungen werden regelmäßig in Berlin abgehalten.
Dieselben können jedoch mit Erlaubniß des Kommissars des Reichskanzlers auch an
anderen Orten stattfinden . Zu denselben beruft der Verwaltungsrath oder das
Direktorium die Mitglieder wenigstens zwei Wochen vor dem anberaumten Termin
mittelst Bekanntmachung (Art . 32 ), in welcher die zu verhandelnden Gegenstände
anzugeben sind.

Artikel 26 . Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich vor Ablauf
Oktober statt . Die erste ordentliche Generalversammlung findet spätestens im Jahre
1900 statt.

Außerordentliche Generalversammlungen können von dem Verwaltungsrath oder
dem Direktorium jederzeit und müssen berufen werden , wenn Mitglieder der Gesell¬
schaft, deren Antheile Serie zusammen mindestens den zehnten Theil des Grund¬
kapitals darstellen oder welche Inhaber von mindestens dem fünften Theil der Antheil¬
scheine Serie 13 sind, die Einberufung fordern , und zwar binnen 28 Tagen , nachdem
jene Mitglieder dem Verwaltungsrath oder Direktorium zur Vorlage an die General¬
versammlung einen formulirten Antrag eingereicht haben , dessen Gegenstand unter die
Zuständigkeit der Generalversammlung fällt.

Artikel 27 . In der ordentlichen Generalversammlung werden die Bilanz mit
der Gewinn - und Verlustrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr sowie die von
dem Verwaltungsrath und dem Direktorium zu erstattenden Berichte und die Antrüge
über die Gewinnverteilung vorgelegt . Die Berichte nebst der Bilanz müssen
mindestens zwei Wochen vor der Versammlung in dem Geschäftslokale der Gesellschaft
zur Einsicht der Gesellschaftsmitglieder ausliegen . Die ordentliche Generalversamnilug
ertheilt dem Verwaltungsrath und dem Direktorium Entlastung , beschließt über die
Vertheilung des Reingewinns sowie über alle sonstigen Gegenstände der Tagesordnung
und nimmt die statutenmäßigen Neuwahlen vor . Die Versammlung ist berechtigt , zur
Prüfung des Jahresabschlusses besondere Revisoren zu bestellen.

Artikel 27 u . lieber die nachfolgenden Gegenstände:

u ) die Auslösung der Gesellschaft oder deren Verschmelzung mit einer anderen
Gesellschaft oder die Umwandlung der rechtlichen Form der Gesellschaft oder eine
theilweise Zurückzahlung des Gesellschaftskapitals an die Mitglieder;

b ) Aenderung der Statuten
kann in einer Generalversammlung bei Zustimmung des Kommissars nur Beschluß
gefaßt werden , wenn wenigstens drei Viertel aller Antheile Serie nnd aller aus¬
gegebenen Antheilscheine Serie 13 in der Versammlung vertreten sind . Ist dies nicht
der Fall , so kann zu gleichem Zweck innerhalb der nächsten sechs Wochen abermals
eine außerordentliche Generalversammlung berufen werden , in welcher gültig Beschluß
gefaßt werden kann, auch wenn weniger als drei Viertel der Antheile Serie ^ und
Antheilscheine Serie 13 vertreten sind.

Immer aber ist zur Gültigkeit des Beschlusses in der ersten oder zweiten
Generalversammlung erforderlich , daß derselbe mit einer Mehrheit von wenigstens zwei
Dritteln der in der Versammlung abgegebenen Stimmen angenommen werde.

Abgesehen von diesen Bestimmungen , werden die Beschlüsse der Generalversammlung
durch einfache Stimmenmehrheit gefaßt . Bei Gleichheit der Stimmen oder wenn,
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sofern ein Beschluß eine Dreiviertelmehrheit erfordert , ein Viertel gegen drei Viertel !
der Stimmen steht , giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ansschlag . Die Wahlen !
finden , falls gegen einen anderen vorgeschlagenen Abstimmungsmodus Einspruch er- >
hoben wird , durch Abgabe von Stimmzetteln nach relativer Stimmenmehrheit statt, j
so daß diejenigen Personen als gewählt gelten , welche die meisten Stimmen erhalten !
haben ; bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

VI . Bilanz , Gewiuuvertheilung und Reservefonds . j
Artikel 28 . Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr , so daß für den 31 . Dezember .

jeden Jahres die Rechnung abgeschlossen und die Bilanz aufgestellt wird.
Artikel 29 . Der aus dem Jahresabschlüsse sich ergebende Reingewinn wird , wie

folgt , vertheilt : ,
u) an den Landesfiskus vou Kameruu werden vorweg als Beitrag für öffentliche

Zwecke 5 pCt . gezahlt.
d ) Alsdann wird zunächst eine Summe zur Bildung des Reservefonds verwendet, . !

welche so lange nicht unter 5 pCt . des Reingewinns betragen darf , bis der Reserve¬
fonds 25 pCt . des Grundkapitals der Gesellschaft erreicht hat , beziehentlich wieder
erreicht hat , wenn er angegriffen worden war . Dieser Reservefonds darf nur zur >
Ergänzung des durch Verlust verminderten Gesellschastskapitals verwendet werden.

0) Alsdann erhalten die Antheile Serie ^ 4 pCt . auf die eingezahlten Beträge.
ä ) Von dem verbleibenden Gewinn erhalten alsdann der Landcsfiskus von

Kamerun 10 pCt.
s ) Der Verwaltungsrath und das Direktorium insgesammt 10 pCt . und zwar

derart , daß auf die Verwaltnngsrathmitglieder zusammen 5 pCt . und auf die Direk- i
toriumsmitglieder zusammen 5 pCt . entfallen.

1) Der Ueberschuß wird unter alle Antheile der Serie ^ und die Antheilscheine t
Serie 13 gleichmäßig vertheilt , bis dieselben einen Zins von — einschließlich der l!
an die Antheilscheine Serie ^ bereits ausgeschütteten 4 pCt . — zusammen 10 pCt. !!
auf das eingezahlte Kapital erhalten haben.

Von dem sich alsdann noch ergebenden Ueberschuß des Reingewinns werden
10 pCt . an den Landesfiskus abgeführt , während der übrige Betrag unter die Antheile
der Serie ^ und die Antheilscheine Serie L gleichmäßig solange vertheilt wird , bis ,
dieselben zusammen 12 pCt . auf das eingezahlte Kapital erhalten haben . l'

ll ) Vou dem sich alsdann noch ergebenden Ueberschuß des Reingewinns werden ^
38 /̂3 pCt . an den Landesfiskus abgeführt , während der übrige Betrag unter die ^
Antheile der Serie ^ und die Antheilscheine Serie 13 gleichmäßig so lange vertheilt ,>
wird , bis dieselben zusammen 20 pCt . auf das eingezahlte Kapital erhalten haben.

i ) Von dem sich alsdann noch ergebenden Ueberschusse des Reingewinns wird die
Hälfte an den Landesfiskus überwiesen , die andere Hälfte unter die Antheile Serie ^
und die Antheilscheine Serie 13 gleichmäßig vertheilt.

Von ^ dem Beitrag für öffentliche Zwecke (vergl . 8ud a) ist die Gesellschaft
„Nordwest -Kamerun " für dasjenige Rechnungsjahr befreit , in welchem der mit der H
Kaiserlichen Regierung vereinbarte Zuschuß zu einer Expedition in der Richtung auf '
den Tschadsee geleistet wird.

Artikel 30 . Ueber die Anlage der Reserven entscheidet der Verwaltuugsrath.
Dieselben können in den Geschäften der Gesellschaft angelegt werden.

VII . Auflösung der Gesellschaft.

^ ^ tikel 31 . Im Fall einer Auslösung der Gesellschaft werden nach Tilgung der
schulden und Deckung der Liqnidationskosten zunächst die auf die Antheile Serie ^
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eingezahlten Beträge zurückgezahlt . Von dem Ueberschuß erhalten die zur Zeit des
Eintritts der Liquidation im Amte gewesenen Mitglieder des Verwaltungsraths und
des Direktoriums als Vergütung für die gesummte Leitung der Liquidation 10 pCt.
und zwar derart , daß auf die Verwaltungsrathsmitglieder zusammen 5 pCt ., auf die
Direktoriumsmitglieder zusammen 5 pCt . entfallen . Der Rest wird auf die Antheile
Serie ^ und die Antheilscheine Serie L gleichmäßig vertheilt und ausgezahlt . Die
Vertheilung darf nicht eher vollzogen werden als nach Ablauf eines Jahres , von dem
Tage an gerechnet , an welchem die Auflösung der Gesellschaft unter Aufforderung der
Gläubiger , sich bei ihr zu melden , in den Gesellschaftsblüttern bekannt gemacht worden
ist. Bis zur Beendigung der Liquidation verbleibt es bei der bisherigen Organisation
der Gesellschaft und ihrem Gerichtsstände.

Eine theilweise Zurückzahlung des Gesellschaftskapitals an die Mitglieder unter¬
liegt denselben Bestimmungen , wie die Auflösung der Gesellschaft.

VIII . Bekanntmachungen.

Artikel 32 . Die nach diesem Statut erforderlichen Bekanntmachungen müssen in
dem „Deutschen Reichs - Anzeiger " und sollen außerdem in solchen anderen
Zeitungen erfolgen , welche der Verwaltungsrath oder das Direktorium im Interesse
der Mitglieder der Gesellschaft für angemessen hält.

IX . Aufsichtsbehörde.

Artikel 33 . Die Aufsicht über die Gesellschaft wird von dem Reichskanzler
geführt . Derselbe kann zu dem Behuf einen Kommissar bestellen . Die Aufsicht erstreckt
sich auf die statutenmäßige Führung der Geschäfte für die Erreichung des Gesell¬
schaftszwecks.

Der von dem Reichskanzler bestellte Kommissar ist berechtigt , an jeder Verhandlung
des Verwaltungsraths und jeder Generalversammlung theilzunehmen , von dem Direk¬
torium jederzeit Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen , auch
die Bücher und Schriften derselben einzusehen sowie auf Kosten der Gesellschaft,
wenn dem Verlangen der dazu berechtigten Mitglieder der Gesellschaft (Artikel 26)
nicht entsprochen wird , oder aus sonstigen wichtigen Gründen , eine außerordentliche
Generalversammlung zu berufen.

Artikel 34 . Der Genehmigung der Aufsichtsbehörde sind die Beschlüsse unter¬
worfen , nach welchen eine Aenderung oder Ergänzung des Statuts erfolgen , das
Grundkapital theilweise zurückgezahlt , die Gesellschaft aufgelöst , mit einer anderen
vereinigt oder in ihrer rechtlichen Form umgewandelt werden soll.

Konzession für die „ Gesellschaft Nordwest -Kamcrnn " .
Vom 31 . Juli 1899.

Vereinbarung zwischen der Kolonial - Abtheilung des Auswärtigen Amts

in Vertretung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun und der

Handelsgesellschaft Nordwest - Kamerun.

Z 1. Auf Grund der Allerhöchsten Verordnung über die Schaffung . Besitz¬
ergreifung und Veräußerung von K'ronland und über den Erwerb und die Veräußerung
von Grundstücken im Schutzgebiet von Kamerun vom 15 . Juni 1896 und in An¬
wendung der Ausführungsverfügung des Reichskanzlers hierzu vom 17 . Oktober 1896
wird der „Gesellschaft Nordwest - Kamerun " in dem nachfolgend näher bezeichneten
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Gebiet das in den nächsten 50 Jahren zu schaffende Krvnland unter den im tz 2
ausgeführten Bedingungen als Eigenthum verliehen.

Dies Gebiet wird begrenzt:
Im Süden vom Sannaga.
Im Osten durch eine Linie , die vom Schnittpunkt des Sannaga mit dem

12 . Grad östlicher Länge nach Nord -Nord -Ost läuft , Kontscha berührt und am
8 . Breitengrad endigt.

Im Norden durch den 8 . Breitengrad.
Im Nordwesten durch die deutsch-englische Landesgrenze.
Im Westen durch eine Linie , die von dem südlichsten Schnittpunkt des Croß-

River mit der Landesgrenze ausgehend in südöstlicher Richtung verläuft und den
Sannaga an der Einmündung des Mbam trifft.

Es wird vorbehalten , die im Vorstehenden bezeichneten gedachten , bezw . durch
eine Benennung eines Längen - oder Breitengrades ausgedrückten Grenzlinien auf den
Vorschlag des Kaiserlichen Gouverneurs durch Grenzbestimmungen zu ersetzen, die den
vorhandenen örtlichen Verhältnissen (Flußläufen , Gebirgszügen , Sprachgrenzen ) an¬
gepaßt sind.

Selbstverständlich hat die Gesellschaft in dem Vertragsgebiet alle etwa von Dritten
erworbenen Rechte zu beachten.

Z 2. Solange die in Z 4 der genannten Verordnung vom 15 . Juni 1896
erwähnten Landkommissionen in dem obenbezeichneten Gebiet noch nicht in Thätigkeit
getreten sind, wird der „Gesellschaft Nordwest -Kamerun " die Ermächtigung ertheilt,
nach eingeholter Genehmigung des Kaiserlichen Gouverneurs in diesem Gebiet ihrer¬
seits Land aufzusuchen , mit etwaigen Eigenthümern und Betheiligten wegen Ueber-
lassung von Land Abkommen zu treffen und solches Land vorläufig in Besitz zu
nehmen . Auf das hiernach von der „Gesellschaft Nordwest -Kamerun " beanspruchte
Land finden im klebrigen die Bestimmungen des § 12 der erwähnten Verordnung
Anwendung.

§ 3 . Der Kaiserliche Gouverneur wird ermächtigt , auf die Dauer von
20 Jahren alle Landankäufe der „Gesellschaft Nordwest -Kamerun " oder ihrer Be¬
vollmächtigten in dem bezeichneten Gebiet von den Eingeborenen vor jedem Anderen
zu genehmigen.

§ 4 . Die „Gesellschaft Nordwest -Kamerun " verpflichtet sich, das in ihrem
Eigenthum befindliche, innerhalb des oben bezeichneten Gebiets gelegene Land , insoweit
es zu Eisenbahn -, Wege - und Stationcnbau sowie zu Kirchen , Missions - und Schul¬
zwecken und zu sonstigen gemeinnützigen und fiskalischen Anlagen verwendet werden
soll , unentgeltlich an den Landesfiskus von Kamerun abzutreten.

§ 5 . Die „Gesellschaft Nordwest -Kamerun " verpflichtet sich, alle ihre konzessions-
mäßigen Rechte nicht beeinträchtigenden Unternehmungen innerhalb des Vertragsgebiets
zu dulden und vor Allem die Freiheit des Handels zu respektiren.

§ 6 . Die „Gesellschaft Nordwest -Kamerun " verpflichtet sich:
n) die ihr gehörenden und etwa noch in ihren Besitz gelangenden Gebiete auf

ihre natürlichen Hülfsguellen jeder Art gründlich zu erforschen;
d ) öffentliche Wege , Eisenbahnen , Kanäle , öffentliche Dampfschiffverbindungen

und andere Mittel für den inländischen und internationalen Verkehr selbst oder durch
Andere herzustellen und zu betreiben , in dem Maße , wie die Erschließung des Ver-
tragsgebiets solches zweckmäßig erscheinen läßt.

Die Pläne für Anlagen bezw . Einrichtungen vorgebuchter Art find vor der
Ausführung dem Kaiserlichen Gouverneur zur Genehmigung einzureichen , und zwar,
namentlich so weit es sich um Eisenbahnen und Kanäle handelt , in Verbindung mit
eurem Konzessionsgesuch;



Rechtsverhältnisse der Handelsgesellschaft „ Rordwcst -Kameruir 141

o) gewerbliche und kaufmännische Unternehmungen jeder Art , Landwirthschaft
(Plantagenwirthschaft ) , Bergbau , insbesondere durch Anlage von Plantagen und
Faktoreien , zu betreiben oder zu unterstützen . Für den Betrieb des Bergbaus greifen
die Bestimmungen der Kaiserlichen Verordnung , betreffend das Schürfen im Schutz¬
gebiet von Kamerun , vorn 28 . November 1892 Platz;

ä ) die Produktionsfähigkeit des Vertragsgebiets nicht durch raubbauähnliche Aus¬
beutung zu vernichten , sondern vielmehr zu erhalten und nach Möglichkeit zu steigern.

8 7 . Die Gesellschaft ist verpflichtet , bei Vornahme des Holzschlags im Vcr-
tragsgebiet 25 pCt . des Waldbestandes unberührt zu lassen.

8 8 . Der „ Gesellschaft Nordwest -Kamerun " wird die Verpflichtung auferlegt,
vorweg 5 pCt . des Reingewinns als Beitrag für öffentliche Zwecke au den Landes¬
fiskus von Kamerun zu zahlen und alsdann 10 pCt . des Reingewinns , welcher ihr
verbleibt , nachdem 5 pCt . des letzteren für den Reservefonds , bis dieser die Höhe
von 25 pCt . des Grundkapitals erreicht hat , in Abzug gebracht und 4 pCt . Dividende
auf das eingezahlte Gesellschaftskapital ausgeschüttet worden sind, an den Landesfiskus
von Kamerun abzuführen (vergl . 8 29 des Gesellschastsstatuts ). Der verbleibende
Rest des Reingewinns wird nach Gewährung einer angemessenen Tantieme an den
Aufsichtsrath w. so lange an die Antheilseigner Serie ^ und Serie 11 gleichmäßig
vertheilt , bis dieselben einen Zins von zusammen 10 pCt . auf das eingezahlte Kapital
erhalten haben.

Von dem sich alsdann noch ergebenden Ueberschuß des Reingewinns werden
10 pCt . au den Landesfiskus abgeführt , während der übrige Betrag den Antheils¬
eignern der Serie ^ und 11 gleichmäßig so lange überwiesen wird , bis dieselben einen
Zins von zusammen 12pCt . auf das eingezahlte Kapital erhalten haben . Von dem
sich alsdann noch ergebenden Ueberschuß des Reingewinns werden 33 '/3pCt . an den
Landesfiskus abgeführt , während der übrige Betrag den Antheilseignern der Serie ^
und 11 nach Maßgabe der vorstehenden Vorschriften so lange überwiesen wird , bis
dieselben zusammen 20 pCt . auf das eingezahlte Kapital erhalten haben . Der sich
alsdann noch ergebende Ueberschuß des Reingewinns wird zu gleichen Theilen zwischen
dem Landesfiskus einerseits sowie den Antheilseignern Serie ^ und 11 andererseits
dergestalt vertheilt , daß die Antheilseigner hinsichtlich der auf beide Serien zusammen
entfallenden Hälfte des Ueberschusses gleichmäßig bedacht werden.

Von dem für öffentliche Zwecke an den Landesfiskus von Kamerun vorweg zu
leistenden Beitrag ist die „Gesellschaft Nordwest -Kamerun " in demjenigen Rechnungs¬
jahre , in welchem der im H 10 festgesetzte Zuschuß zur Tschadsee-Expedition geleistet
wird , befreit.

Falls die „ Gesellschaft Nordwest -Kamerun " neue Gesellschaften gründet oder sich
an der Bildung neuer Gesellschaften betheiligt und für die Ueberlassung von Land
oder die Gewährung von Vergünstigungen Aktien oder Genußscheine von den neu
gebildeten Gesellschaften erhält , so hat der Landesfiskus das Recht , au dem durch
solche Geschäfte erzielten Reingewinn nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen
theilzunehmen.

§ 9 . Die „Gesellschaft Nordwest -Kamerun " ist verpflichtet , jährlich wenigstens
100 000 Mark , binnen 10 Jahren aber 3 000 000 Mark , auf das Vertragsgebiet zu
Gesellschaftszwecken thatsächlich zu verwenden und die Erfüllung dieser Verpflichtung
durch Vorlage der Jahresabschlüsse bei der Kolonial -Abtheilung des Auswärtigen
Amts bis zum 1. Juli jeden Jahres nachzuweisen.

Z 10 . Die „ Gesellschaft Nordwest -Kamerun " leistet zu der geplanten Expedition
über Garua zum Tschadsee eine einmalige bare Beihülfe von 100 000 Mark.

8 11 . Die Geltungsdauer der vorstehenden Vereinbarung wird auf 50 Jahre
bestimmt , durch deren Ablauf die von der „Gesellschaft Nordwest -Kamerun " auf Grund
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dieser Vereinbarung erworbenen Rechte nicht berührt werden . Sollte die „Gesellschaft
Nordwest -Kamerun " nach dem Ablauf von 12 Jahren eine Eisenbahnverbindung
zwischen der Kamerunküste und dem Konzessionsgebiete zur Durchführung gebracht
haben , so wird die Geltungsdauer bis auf 60 Jahre verlängert.

Für den gez. Max Schöller,
Landesfiskus von Kamerun : als Vertreter des Syndikats bezw.

gez. v. Buchka . der Handelsgesellschaft Nordwest-Kamerun

Berlin , den 31 . Juli 1899.

126 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ost-
afrika an sämmtliche Dienststellen , betr . Durchschnitts¬

trägerlöhne.
Vom 20 . November 1899.

Unter theilweiser Abänderung des Runderlasses vom 5 . März 1897 Z — I . Nr . 1702
— werden die Durchschnittsträgerlöhne für nachbenannte Jnnenstationen mit Wirkung
vom 1. Januar 1900 an , wie folgt , festgesetzt:

Kisaki 8 Rupien, Kilimatinde 21 Rupien,
Jringa 20 „ Tabora 30 „
Kilossa 9 „ Muanza (Bukoba) 38
Mpapua 12 „ Ujiji 39 „
Mkondoa (Jringi) 21

D ar - es - Salüm , den 20 . November 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.

127 . Allerhöchste Ordre , betr . die Bekleidung der Offiziere , Sani¬
tätsoffiziere , oberen Alilitärbeamten , Deckoffiziere und Unter¬

offiziere aller ^ »chutztruppen.
Bom 22 . November 1899 . iKol .-Bl . 1900 , S . 10

Ich bestimme:
1. Für die Offiziere , Sanitätsoffiziere , oberen Militärbeamten , Deckoffiziere

und Unteroffiziere aller Schutztruppen gelangen Litewken nach Maßgabe des Vor¬
schlages des Oberkommandos der Schntztruppen zur Einführung.

2 . Für Offiziere , Sanitätsoffiziere und obere Militärbeamte aller Schutztruppen
gelangen Umhang und Kapuze sowie rothbraune Handschuhe in Gemäszheit der
Bekleidungsvorschrift für Offiziere und Sanitätsoffiziere des Königlich PreiHischen
Heeres vom 15 . Mai 1899 zur Einführung.

3 . Zu Hofbällen befohlene Offiziere und Sanitätsoffiziere der Schutztruppen
legen lange graue Galabeinkleider und schwarze Fußbekleidung nach Maßgabe des
Vorschlages des Oberkommandos der Schutztruppen au.

Nicht abgedruckt.



Allerhöchste Ordre, betr. die Bekleidungd. Offiziere, Sanitätsoffiziere, re. aller Schutztruppen. 14Z

4. Die Schutztruppen haben aus den Kragenpatten des Mantels Litzen in der¬
selben Form und Farbe zu tragen, wie solche zum Waffenrock vorgeschrieben sind.

5. Die Feuerwerker tragen auf den Achselschnüren ein bronzirtes b".
6. Die Leiter der Musik tragen den Schwalbennesterbesatz der Hoboisten mit

silbernen Franzen von 7 eru Länge und etwa 4 mrn Stärke.
7. Die Deckoffiziere tragen den Säbel an einem 3 ein breiten Unterschnallkoppel

von naturfarbenem Leder. Das Oberkommando der Schutztruppen hat die Bekleidungs¬
vorschrift der Schutztruppen in Afrika entsprechend zu ergänzen.

Port Victoria , an Bord M. I). Hohenzollern, den 28. November 1899.
Wilhelm I. ir.

An den Reichskanzler(Oberkommando der Schutztruppen).
In Ausführung vorstehender Allerhöchster Kabinets-Ordre wird vom Ober¬

kommando bestimmt:
1. Litewka.

a) für Offiziere, Sanitätsoffiziere, obere Militärbeamte und Deckoffiziere:
Im Schnitt, wie für die Offiziere des Preußischen Heeres vorgeschrieben, von

wollsarbiger Kammgarnserge oder Serge in der Farbe der Heimathsuniform, Umlege¬
kragen mit einem Paar Haken und Oesen zum Schließen versehen. Knöpfe von
grauem Horn. Die Deckoffiziere tragen auf den Schultern die Achselklappenwie am
Waffenrock der Heimathsuniform.

d) für Unteroffiziere und untere Mililürbeamte.
Im Schnitt wie für die Unteroffiziere der Preußischen Kavallerie vorgeschrieben,

von Molton in der Farbe der Heimathsuniform. Umlegekragen mit einem Paar
Haken und Oesen zum Schließen versehen. Tressen am Kragen unten herum, wie
beim Waffenrock der Heimathsuniform. Auf den Schultern Achselschnüre, Knöpfe
von grauem Horn, Taillenknöpfe von Metall mit Kaiserkronen. Am linken Ober¬
ärmel die Abzeichen der Tropenuniform aufgesteppt.

2. Umhang und Kapuze.
Im Schnitt und in der Farbe, wie für Offiziere des Preußischen Heeres vor¬

geschrieben. Eckiger Ueberfallkragen von dem Stoff und der Farbe des Paletotkragens.
3. Nothbraune Handschuhe.

Wie für Offiziere des Preußischen Heeres vorgeschrieben.
4. Galabeinkleider.

Lange graue Beinkleider mit 3 em breitem Tuchstreifen von der Farbe des
Vorstoßes zu beiden Seiten desselben mit 0,5 om Abstand?)

5. Litzen auf den Kragenpatten des Mantels.
Auf den Kragenpatten des Mantels Litzen von derselben Form und Farbe, wie

am Waffenrock der Heimathsuniformvorgeschrieben.
6. Abzeichen für Feuerwerker.

Auf den Schulterschnüren ein bronzirtes 1? von gleicher Form und Größe wie
das ib'. auf den Schulterklappen der Oberfeuerwerker.

7. Abzeichen für Leiter der Musik.
Schwalbeunesterbesatz wie für die Hoboisten des Preußischen Heeres vorgeschrieben,

i ) Hierzu Stiefel aus schwarzein Glanzleder mit Sporen mit geradem Hals.
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jedoch mit schräg laufenden Tressen und mit silbernen Franzen von 7 em Länge und
etwa 4 rnna Stärke.

8. Unterschnallkoppel für Deckoffiziere.
4 ein breites Unterschnallkoppel von naturfarbenem Leder, zum Schnallen eingerichtet.

Ich bestimme hierdurch, daß die Unterbüchsenmacher der Schutztruppen den
Diensttitel Büchsenmacher zu führen haben.

Port Victoria , an Bord M . U. Hohenzollern, den 28. November 1899.

Wilhelm I. R>.

128. Verfügung des Kriegsministers, betr. den Schriftverkehr des
Bezirkskommandos mit dem kv-chutzlruppen-Konimando in

Groß-Vindhoek.
Vom 22. November 1899. >Kol.-Bl . 1900, S . 3.)

Auf Ansuchen des Herrn Reichskanzlers wird hierdurch bestimmt, daß der nach
L 8 der Allerhöchsten Verordnung vom 30. März 1897 — Anlage 2d zu tz6 der
Schutztruppen-Ordnung nöthig werdende Schriftverkehr der heimischen Bezirkskommandos
mit dem Kommando der Schutztruppen für Südwestafrika — Uebersendung von
Militärpapieren, Ertheilung von Auslandsnrlaub w. —- nicht durch Vermittelung des
Auswärtigen Amts bezw. des Oberkommandos der Schutztruppen, sondern unmittelbar
mit dem Schutztruppen-Kommando in Groß-Windhoek zu bewirken ist.

Die betreffenden Dienststellen sind hiernach mit Anweisung zu versehen.
Berlin , den 22. November 1899.

(gez.) v. Goßler.

129. Beschluß des Bundesraths, betr. die ^chantuug-Bergbau-
Gesellschaft.

Vom 30. November 1899. (ReichsanzeigerNr. 3, 1900.)

In Gemäßheit des durch das Reichsgesetz vom 2. Juli v. Js . — R.-G.-Bl.
S . 365 — abgeänderten Z 8 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisseder
deutschen Schutzgebiete— R. G. Bl . 1888, S . 75 —, wird Nachstehendes ver¬
öffentlicht:

Der Bundesrath hat unterm 30. November v. Js . beschlossen:
der mit dem Sitze in Tsingtau gebildeten Schantung -Bergban - Gesellschaft

auf Grund ihrer vom Reichskanzler genehmigten Satzungen die Fähigkeit beizulegen,
unter ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigenthum und andere dingliche Rechte an
Grundstücken, zu erwerben, Verbindlichkeiten einzugehen, vor Gericht zu klagen und
verklagt zu werden.

Auszug aus dem Gesellschaftsvertrag.
Die unter dem Namen „Schantung-Bergban-Gesellschaft" errichtete Gesellschaft

hat ihren Sitz in Tsingtau. Sie untersteht dem Recht und Gericht ihres Sitzes, ist
jedoch für alle aus dem Gesellschaftsverhältniß hervorgehenden Streitigkeiten zwischen
ihr und den Gesellschaftsmitgliedern oder zwischen ihr und den Gesellschaftsorganen
den für Berlin zuständigen Gerichten unterworfen.
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Die Dauer der Gesellschaft ist auf eiueu bestimiuteu Zeitraum uicht beschränkt.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Ausbeutung der Konzession

zum Bergbau in der chinesischen Provinz Schantuug , welche dem zur Errichtung

deutsch-chinesischer Bergbau -Gesellschaften gebildeten Syndikate von dem Reichskanzler

unterm 1 . Juni v. Js . ertheilt worden ist. Ferner bezweckt die Gesellschaft , bergbau¬

liche Unternehmungen aller Art in dem Theile der Provinz Schantuug , auf den sich

die Konzession erstreckt, auszuführen , insbesondere nach Kohlen und anderen Mineralien,

sowie nach Petroleum zu schürfen , Bergwerkseigenthum auf Grund der gemachten

Funde zu erwerben , Bergwerke zu errichten und zu betreiben und Aehnliches.

Das Grundkapital beträgt 12 000 000 Mark , eingetheilt in 60 000 Antheile

zum Nennwerthe von je 200 Mark . Aus die Antheile sind 25 pCt . eingezahlt.

Die Erhöhung des Grundkapitals kann von der Generalversammlung beschlossen

werden . Die ersten Zeichner der auszugebenden Antheile sowie demnächst deren

Rechtsnachfolger bilden die Gesellschaft . Die Antheile sind untheilbar . Der erste

Zeichner eines Antheils ist für die Zahlung des vollen Nennbetrages desselben ver¬

haftet . Die Urkunden über die Antheile lauten auf den Inhaber ; sie werden erst

nach Entrichtung des vollen Nennbetrages ausgehändigt . Ueber die einzelnen Theil-

zahlungen wird auf einem Jnterimsscheine , welcher auf den Namen auszustellen ist,

quittirt . Die Jnterimsscheine sind durch Indossament übertragbar , unbeschadet der

dem ersten Zeichner auferlegten Verpflichtung zur Zahlung des vollen Nennbetrages;

auf Beschluß des Verwaltuugsraths können jedoch Jnterimsscheine über die erste Ein¬

zahlung von 25 pCt . in der Weise übertragen werden , daß die neuen Erwerben an

die Stelle der ersten Zeichner angenommen werden.
Die ersten Zeichner des Gesellschaftskapitals , welche das Unternehmen vorbereitet

haben , erhalten auf jeden gezeichneten Antheil einen Genußschein.
Die Gesellschaft ist befugt , auf Beschluß der Generalversammlung und mit

Genehmigung der Aufsichtsbehörde Schuldverschreibungen auf den Inhaber auszugeben.

Die Direktion besteht aus zwei oder mehreren , von dem Verwaltuugsrath er¬

nannten Mitgliedern . Sie vertritt die Gesellschaft nach außen in allen Rechts¬

geschäften und sonstigen Angelegenheiten derselben , einschließlich derjenigen , welche nach

den Gesetzen eine Spezialvollmacht erfordern . Die Direktion führt die Verwaltung

selbständig , soweit nicht nach den Satzungen die Generalversammlung oder der Ver¬

waltungsrath mitzuwirken hat . Urkunden und Erklärungen der Direktion sind für

die Gesellschaft verbindlich , wenn sie unter dem Namen der „ Schantung -Bergbau-

Gesellschaft " von zwei Mitgliedern der Direktion oder von einem Mitgliede und einem

Stellvertreter oder von zwei Stellvertretern oder von einem Mitgliede der Direktion

bezw . einem Stellvertreter und einem von dem Verwaltungsrath zur Mitzeichnung

bevollmächtigten Beamten der Gesellschaft unterschrieben sind.
Der Verwaltungsrath besteht aus wenigstens 12 und höchstens 25 von der

Generalversammlung aus der Zahl der Gesellschafter zu wählenden Mitgliedern.

Neben der allgemeinen Aufsicht über die Geschäftsführung der Direktion und den

anderweit durch die Satzungen ihm zugewiesenen Befugnissen steht dem Verwaltungs¬
rath unter Anderem insbesondere der Beschluß zu über die Grundsätze , nach denen der

Bergbau zu betreiben ist , über die Ernennung der oberen Beamten in China sowie

solcher Beamten , welche ein jährliches Gehalt von mehr als 5000 Mark erhalten oder

auf länger als drei Jahre angenommen werden , die mit ihnen einzugehenden Ver¬

träge sowie über deren Entlassung ; über Verträge , wenn das Objekt mehr als

30 000 Mark beträgt , oder der Gesellschaft Verpflichtungen auf längere Dauer als

drei Jahre auferlegt werden sollen.
Die Beschlüsse und Wahlen der Generalversammlung sind für alle Mitglieder

verbindlich . In der Generalversammlung berechtigt jeder Antheil zu einer Stimme.

Die dciitschc >̂ vwiii (U-0ieschgeb»iig VI (1899). 10
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Die Generalversammlungenwerden in Berlin abgehalten. Zu denselben beruft dieDirektion oder der Verwaltungsrath die Mitglieder wenigstens 14 Tage vor dem an¬
beraumten Termine, diesen nicht mitgerechnet, mittels Bekanntmachung, in welcher die
zu verhandelndenGegenstände anzugeben sind. Nur über diese Gegenstände kann,
abgesehen von zwei Ausnahmefällen, verhandelt und beschlossen werden. In jedem
Jahre findet eine ordentliche Generalversammlungvor Ablauf des Monats September
statt. Eine außerordentliche Generalversammlungwird berufen:

1. wenn von einer Generalversammlungein dahin gehender Beschluß gefaßt ist;
2. wenn Mitglieder, welche zusammen den vierten Theil des Gesammtbetragesder Stimmen zu führen berechtigt sind, die Einberufung fordern und der Direktion

einen schriftlichen Antrag einreichen, dessen Gegenstand innerhalb der Zuständigkeit der
Generalversammlung liegt;

L. wenn über die Auslösung der Gesellschaft oder deren Verschmelzung mit einer
anderen Gesellschaft oder die Umwandlung ihrer rechtlichen Form zu beschließen ist;4. wenn der Verwaltungsrath aus sonstigem besonderen Anlaß die Einberufung
beschließt. Beschlüsse über Auslösung, Verschmelzung oder Umwandlung der Gesell¬
schaft sind nur gültig, wenn wenigstens ^ der Antheile in der Versammlung ver¬
treten sind. Ist dies nicht der Fall , so kann innerhalb der nächsten sechs Wochen zu
gleichem Zweck eine außerordentliche Generalversammlung berufen werden, in der güllig
Beschluß gefaßt werden kann, auch wenn weniger als ^ der Antheile vertreten sind.
Außerdem ist zur Gültigkeit des Beschlusses erforderlich, daß derselbe mit einer Mehrheitvon zwei Dritteln der in der Versammlung vertretenen Stimmen angenommen werde.

Abänderungen und Ergänzungen der Satzungen können ebenfalls nur mit einer Mehr¬
heit von zwei Dritteln der in der Versammlung vertretenen Summen beschlossen werden.

Im Uebrigen entscheidet absolute Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit giltder Antrag als abgelehnt.
Die Aufsicht über die Gesellschaft wird von dem Reichskanzler geführt, der zu

diesem Behufe einen oder mehrere Kommissare bestellen kann. Die Kommissare sind
berechtigt, an den Sitzungen des Verwaltungsraths und an den Generalversammlungen
theilzunehmen, von dem Verwaltungsrath jederzeit Bericht über die Angelegenheiten
der Gesellschaft zu verlangen, auch die Bücher und Schriften derselben einzusehen
sowie auf Kosten der Gesellschaft, wenn dem Verlangen dazu berechtigter Mitgliederder Gesellschaft nicht entsprochen wird, oder aus sonstigen wichtigen Gründen eine
außerordentliche Generalversammlung zu berufen. Der Genehmigung der Aufsichts¬behörde sind insbesondere unterworfen:

1. die Aufnahme von Anleihen sowie die Ausgabe von weiteren Antheilen;
2. die Beschlüsse der Gesellschaft, nach welchen eine Aenderung oder Ergänzungder Satzungen erfolgen, die Gesellschaft aufgelöst, mit einer anderen vereinigt oder inihrer rechtlichen Form umgewandelt werden soll.

130 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-
Lüdwestafrika , betr . Rechtsverhältnisse an unbeweglichen

Lachen.
Bom 1. Dezember 1899. (Kol.-Bl. 1900, S . 134.)

Auf Grund des § 58 der Allerhöchsten Verordnung vom 5. Oktober 1898/)
betreffend die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen in Deutsch-Südwestafrika,wird hiermit bestimmt, wie folgt:

') Vergl. Deutsche Kolomol-Gesctzgebuug III., S . 129, Nr. 59.
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1. Die genannte Verordnung tritt für den Bereich der Bezirkshauptmannschaft
Outjo am 1. Januar 1900 gleichfalls in Kraft.

2. Bezüglich Ausführung der Verordnung sind auch für diesen Bezirk die unter
dem 1. Januar 1899 erlassenen Ausführungsbestimmungen maßgebend.

Windhoek , den 1. Dezember 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Leutmein.

131. Deutsch-Amerikanisch-Englisches Abkommen, betr. Lamoa.
Vonr2. Dezember 1899. (Reichsanzeiger 298. Kol.-Bl. 1900, S . 4.)

Seine Majestät der Deutsche Kaiser,
König von Preußen, im Namen des
Deutschen Reichs, der Präsident der Ver¬
einigten Staaten von Amerika und Ihre
Majestät die Königin des Vereinigten
Königreichs von Großbritannien und Ir¬
land, Kaiserin von Indien , von dem
Wunsche geleitet, auf freundschaftlichem
Wege die Fragen, welche in Betreff der
Samoa-Jnseln sich ergeben haben, zu er¬
ledigen und allen künftigen Mißverständ¬
nissen über gemeinschaftliche oder besondere
Besitzrechte und Ansprüche oder über Aus¬
übung der Gerichtsbarkeit auf diesen Inseln
vorzubeugen, sind übereingekommen, alles
dies durch eine besondere Konvention zu
ordnen und festzulegen. Nachdem zwischen
den Regierungen Deutschlands und Eng¬
lands, mit Uebereinstimmung derjenigen
der Vereinigten Staaten , über ihre wechsel¬
seitigen Rechte und Interessen an diesen
Inseln bereits ein Uebereinkommen ge¬
troffen worden ist, haben die drei vor¬
genannten Mächte im Hinblick auf das
vorerwähnte Ziel nachstehende Bevoll¬
mächtigte ernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser,
König von Preußen, Allerhöchstihren
außerordentlichen und bevollmächtigten
Botschafter, Wirklichen Geheimen Rath
Dr . v. Holleben,

der Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika den Staatssekretär
der Vereinigten Staaten The Honorable,
John Hay,

Ihre Majestät die Königin des
Vereinigten Königreichs von Groß¬
britannien und Irland Allerhöchstihren
außerordentlichen und bevollmächtigten

Uis Irn^örial Nsg68t ^ tbs Dorins -n Lm-
psror , XillA ot' Urussia , tbo Urssicisnt ok
tbs Dnitocl Ltutss ol ^ insrioa , anä Usr
Nazs8t ^ tbo H>us6n ol tbs Ilnitock XinK-
äoin ok Oreat Lritaäu nnck Irolauck, Din-
pr688 ol Inckia,, cko8irinA to g,ck̂u8t aini-
oably tbs gN68tion3 wbiob bavo M'i66a
botvvoon tbein in r68p6vt to tbs Lamoun
ZMOUP ok l8lanÜ8 , L8 xvsll U8 to Lvoick all
Inturs ini8unäsrstg,uckinA in rs8psot to
tbsir '̂oint or 8svsra,1 ri^bts und o1ailN8
ok g088638i0ll or zuri8diotiou tbsrsin,
bs,vs s-Arssd to 68tabii8b and rsAulats
tbs saius bz- a, 8psoia .l oonvsntion ; and
xvbsrsri.8 tbs dovsrninsnts ot Osrinanz-
and Orsat Lritain bavs , v̂itb tbs eon-
surrsnos ol tbat ok tlis Dnitsd 8tats8,
inads an aZrssmsnt rsKardinA tbsir
rs8 ^6stivs ri^bts and intsrs8t8 iu tbs
akors8aid Aroug , tbs tbrss Uovvsrs bstors
nainsd in Inrtbsranos ot tbs snds abovs
insntionsd bavs a^gointsd r68gsstivsl )'
tbsir n>Isnigot6lltiari68 a3 1o11ov8:

IÜ8 Nassstz - tbs 6srinan Dingsror,
UirlA ot ? ru88ia, IÜ8 ^.inba88ador Lxtra-
ordinar )- and Uisnipotsntiarz -, Usrr
von Iloilsbsn ; Ibs krssidsnt ok tbs
Dnitsd 8tats3 ol ^.insrioa , 4'bs IIono-
rabls ,Iobn Ilav , 8ssr6tarz - ol 8tats ok
tbs Dnitsd 8tats8 ; and Ilsr Nazsatz^
tbo t̂ ussu ok drsat Uritain and Irs-
land , Dmprs88 ok India , Ho Uigbt
Uonorabls Uord kauusstots okUrsstov,
0 . 6 . U., D. 0 . N . 0 ., Ilsr Uritannio
Najs8t ^'8 ^ inba88ador Dxtraordinarv
and Ulsnigotontiarv,

10-
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Botschafter The Right Honorable Lord
Pauneefote of Preston, G. C. B.,
G. C. M . G .,

welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer
in guter und gehöriger Form befundenen
Vollmachten folgende Bestimmungen ver¬
einbart und ausgemacht haben:

Artikel I . Die von den vorgenannten
Mächten am 14. Juni 1889 in Berlin
abgeschlossene und unterzeichnete General¬
akte wird hiermit aufgehoben; desgleichen
werden alle dieser Akte vorausgegangenen
Verträge, Abkommen und Vereinbarungen
aufgehoben.

Artikel II . Deutschland verzichtet zu
Gunsten der Vereinigten Staaten von
Amerika aus alle seine Rechte und An¬
sprüche an der Insel Tutuila und an
allen anderen östlich des 171. Längen¬
grades westlich von Greenwich gelegenen
Inseln der Samoa-Gruppe.

In gleicher Weise verzichtet Groß¬
britannien zu Gunsten der Vereinigten
Staaten von Amerika auf alle seine Rechte
und Ansprüche an der Insel Tutuila und
an allen anderen östlich des 171. Längen¬
grades westlich von Greenwich gelegenen
Inseln der Samoa-Gruppe.

In gleicher Weise verzichten die Ver¬
einigten Staaten von Amerika zu Gunsten
Deutschlands auf alle ihre Rechte und
Ansprüche auf die Inseln Upolu und
Savaii und alle anderen westlich des
171. Längengrades westlich von Greenwich
gelegenen Inseln der Samoa-Gruppe.

Artikel III . Es wird ausdrücklich
ausgemacht und vereinbart, daß jede der
drei unterzeichneten Mächte auch fernerhin
für ihren Handel und für ihre Handels¬
schiffe in allen Inseln der Samoa-Gruppe
die gleichen Vorrechte und Zugeständnisse
genießen soll, welche die souveräne Macht
in allen den Häfen genießt, die dem Han¬
del einer dieser Mächte offen stehen.

Artikel IV . Die vorliegende Kon¬
vention soll so bald als möglich ratifizirt
werden und unmittelbar nach Austausch
der Ratifikationen in Kraft treten.

>vllo, alter llaviug' oounuuuieateck eaoll
tllo tlle otller tlleir respeetive lull povvers
vlliell v?ere louucl to lle in proper lorm,
llave aZreeck upou auck eouoiuäeä tlle
lollo v̂iuK urtieles:

^.rtiele I. 'Ille Oeueral ^.et ooucckuäeck
auck 8iAueck ll^ tlle alore8aiä llovvere at
Lerliu ou tlle 14tll ckâ ol ckuue, V I).
1889 , auck all previou8 treatis8 , eouveu-
tiou8 auck agreeui6ut8 relativA to 8aiuoa,are auuulleck.

.̂rtiele II. (leriuau ^ reuouuoe8 iu
lavor ol tlle Iluiteck 8tate8 ol ^ruerioa
all der riZllt8 auck e1aim8 over auck iu
re8peot to tlle Planck ol lutnlla auck all
otller i8lauä8 ol tlle 8amoau Aroup ea8t
ol lliOuZitncke 171 . o v̂e8t ol Oreeuvckob.

Oreat Lritaiu iu kille ruauuer re-
nouu668 iu lavor ol tlle Iluiteck 8tates
ol Vmeriea all ller ri§llt8 auck o1aiw8
over auck iu reepeet to tlle l8lauck olllutuila auck all otller ielaucke ol tlls
8amoau Aroup ea8t ol lliougitucke 171. "V68t ol (Ireeudoll.

Ueoiproeall^, tlle Iluiteck 8tate8 ol
Vruerioa reuouuoe iu lavor ol tleriuau^
all tlleir riAllt8 auck o1aiiu8 over auck iu
re8peot to tlle I8lauck8 ol Ilpolu auck
8avaii auck all otller i8lauck8 ol tlle 8a-
ruoau Aroux >v68t ol llou ^ituäe 171. "V68t ol Oreeuxviell.

Vrtielelll . It i8 uuäer8tooä auck agreeck
tllat eaoll ol tlle tllree 8i§uator^ llowers
8llall ooutiuue to eu ô^, iu re8peot totlleir ooiurueroe auck eoiurueroial ve886ls,
iu all tlle i8lauck8 ol tlle 8amoau group
privi1e§68 auck eouäitiou8 egual to tllo86
eu ô^eü llẑ tlle 80 vereiZu llov êr, iu all
port8 vllioll ruâ lle o^eu to tlls oouuueroeol eitller ol tlleiu.

Vrtiole IV. Ille pre8eut Oouveutiou
8llall lle ratitieä a8 8oou ae po88ill1e, auck
8llall ooiue iuto loroe iiuiueäiatel ^ alter
tlle exollauAe ol ratilleatiou8.
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Zu Urkund dessen haben die Unter¬
zeichneten sie vollzogen und ihre Siegel
beigedrückt.

So geschehen in dreifacher Ausferti¬
gung zu Washington , den 2. Dezember
1899.

gez. Holleben.
gez. John Hay.
gez. Pauncesote.

Die Ratifikationsurkunden sind am 1

In lailll vllsreol , V6, tbe r68p66tiv6
Ulsnipotöntiuriks, bavs 8iANkä 1bi8 6on-
vsntion null ÜLV6 llereunto ulüxeä nur
868.18-

Hone in triplioats , ul V̂g.8billAton, Ibs
86oonci ckû ob Osesinbsr , in Ibs ol
Our llorcl, obns 1bou88iick siAbt bunckrsä
anck nin6t^-nin6.

(8iAneä ) Uollkbnn.
(8iZN6ck) llobn 8 8 ^.
(siZneä) Uunnoslote.

:. Februar 1900 ausgetauscht worden.

132. Allerhöchste Grdre, betr. Ehrenbezeugungen derE-chutztruppen.
Von : 14 . Dezember 1899 . (Kol .-Bl . 1900 S . 20

Ich bestimme hierdurch:
1. Von den Angehörigen der Armee, der Marine und der Schutztruppen sind

gegenseitig die Ehrenbezeugungenin der Art und dem Umfange zu erweisen, wie es
den eigenen Vorgesetzten gegenüber vorgeschrieben ist.

Die Mannschaften sind über die Uniformen und Abzeichen der verschiedenen
Dienstgrade zu belehren.

2. Für die nach Deutschland beurlaubten Offiziere, Sanitätsoffiziere und Militär¬
beamten der Schutztruppen gelten bezüglich der am Urlaubsort abzustattenden Meldungen
die Bestimmungen der Garnisondienst-Vorschrift.

Desgleichen gelten für die nach Deutschland beurlaubten Mannschaften der
Schutztruppen die für die Angehörigen der Armee und der Marine erlassenen
Meldevorschriften.

Sie haben das Weitere zu veranlassen.
Berlin , den 14. Dezember 1899. Wilhelm I. K>.

133. Rimderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Dentsch-
Gstafrika, betr. Entvölkerung der Karawanenstraßen.

Bom 14 . Dezember 1899.

Zur Behebung der fortgesetzten Klagen über die Entvölkerung der Karawanen¬
straßen bestimme ich:

Sämmtlichen Europäern wird hierdurch verboten, auf den großen Karawanen¬
straßen und zwar besonders auf den Straßen: Dar-es-Salüm—Masisifähre—Kilossa—
Kilimatinde, Mpapua—Tabora, Tanga—Kilimandjaro, Kilwa- Barikiwa—Songea,
sogenannte Jumbengeschenke anzunehmen oder gar anzufordern.

Seitens der Bezirksämter und Stationen ist dieser Erlaß von Zeit zu Zeit den
betreffenden Jumben und außerdem jedem durchmarschirenden Europäer bekannt zu
geben; Zuwiderhandlungen sind durch die Stationen umgehend dem Gouvernement
anzuzeigen.

An den vorgenannten und sonstigen häufiger begangenen Straßen sind seitens
der Stationen nach Verständigung mit den Nachbarstationen aus kommunalen Mitteln
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thuiilichst in Abständen von 2 bis 3 Tagemärschen Verpflegungsstellen bezw. Märkte
einzurichten.

Die Versorgung dieser Märkte mit Lebensrnitteln ist Sache der Kommunen.
Um die Gemeinden im Innern hierzu in Stand zu setzen, sie entwickelungsfähiger
und bewegungsfreier zu machen , werde ich ihnen vom 1. April 1900 ab gleich den
Küstenbezirken die Hälfte des Ertrages der Häuser - und Hüttensteuer überweisen.
Die Gemeinden werden durch die Einrichtung dieser Märkte Gelegenheit finden , das
Steuerkorn in Geld umzusetzen und nebenher bei richtiger Organisation sich
Einnahmen schaffen, die wieder zur Verbesserung der Verkehrswege verwandt
werden können.

Bei der Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse können nähere Vorschriften
über die Organisation dieser Marktplätze nicht gegeben werden . Es muß vielmehr
dem Ermessen der einzelnen Stationschefs überlassen bleiben , in den ihnen unter¬
stellten Bezirken die nothwendig erscheinenden Anordnungen zu treffen und zu be¬
stimmen , ob es zweckmäßiger erscheint , die Aufsicht auf den einzelnen Marktplätzen
durch aus kommunalen Mitteln anzustellende Marktbeamte ausüben zu lassen oder
die Märkte an Griechen , Araber , Inder rc. zu verpachten . Zur Vermeidung von
Weiterungen wird es sich empfehlen , die Nahrungsmittel nur gegen Baar oder leicht
in Geld umsetzbare Tauschartikel verkaufen zu lassen.

Sobald durch die getroffenen Vorkehrungen die Verpflegung der Karawanen
auf den Karawanenstraßen unter allen Umständen sichergestellt ist , ist seitens der
Stationschefs das Rcquiriren von Nahrungsmitteln bei Strafandrohung zu verbieten.

Falls die Marktplätze den örtlichen Verhältnissen angepaßt werden , ist zu
erwarten , daß die jetzt die Karawanenstraßen verlassenden Eingeborenen sich dort
gleichfalls mit ihren Ernteerzeugnissen einfinden und auch, wenn die ganze Ein¬
richtung unter sachgemäßer Aufsicht der Stationen gedeiht , sich in der nächsten Um¬
gebung der Marktplätze ansiedeln werden.

Dar - es - Salnm , den 14 . Dezember 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur,

gez. Liebert.

134 . Runderlaß des Reichskanzlers , betr . die Eheschließung und die
Beurkundung des Personenstandes von Bundesangehörigen im

Auslande.
Vom 22 . Dezember 1899.

Das Gesetz , betreffend die Eheschließung und die Beurkundung des Personen¬
standes von Bundesangehörigen im Auslande , vom 4 . Mai 1870 (Bundes - Gesetzbl.
S . 599 ) ist durch den in der Anlage abgedruckten Artikel 40 des Einführungsgesetzes
zu dem am 1. Januar 1900 in Kraft tretenden Bürgerlichen Gesetzbuch in einigen
Punkten abgeändert worden.

Insbesondere hat von dem erwähnten Zeitpunkt an die Eheschließung in der in
den HZ 7 , 7n des abgeänderten Gesetzes vorgeschriebenen Weise zu erfolgen , so daß
in dem im H 12 der Instruktion vom 1. März 1871 vorgeschriebenen Formular für
das aufzunehmende Protokoll der vorletzte Absatz folgendermaßen zu lauten hat:

Nachdem von beiden Theilen die Bejahung dieser Frage in einer der Auf¬
forderung entsprechenden Weise erfolgt war , so erkläre ich, der unterzeichnete Beamte,
daß der 1^. und die kraft dieses Gesetzes nunmehr rechtmäßig verbundene
Eheleute seien.
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Ferner sind durch Artikel 46 Nr . I des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuche die sich auf die Erfordernisse der Eheschließung beziehenden ZZ 28 bis 40

des Neichspersonenstandsgesetzes vom 6. Februar 1875 (vergl . v. König , Handbuch
des Deutschen Konsularwesens , 5 . Ausgabe , S . 148 ) aufgehoben worden . An ihre

Stelle treten die gleichfalls in der Anlage abgedruckten Vorschriften des Bürger¬

lichen Gesetzbuchs.
Den Empfang dieses Erlasses bitte ich mir zu bestätigen.

Berlin , den 22 . Dezember 1899.
Der Reichskanzler.

Im Auftrage:

gez. Hellwig.

Einführungsgesctz zum Bürgerlichen Gesetzbuche.

Artikel 40 . Das Gesetz, betreffend die Eheschließung und die Beurkundung des

Personenstandes von Bundesangehörigen im Auslande , vom 4 . Mai 1870 (Bundes-

Gesetzbl . S . 599 ) wird dahin geändert:

I . In dem § 3 Abs . 1 Satz 1 , dem Z 9 , dem § 11 Abs. 2 und dem § 12

Abs . 1 Satz 2 wird das Wort : „ muß " ersetzt durch das Wort : „soll " .

II . An die Stelle der ZZ 7 , 8 treten folgende Vorschriften:

§ 7 . Die Ehe wird dadurch geschlossen, daß die Verlobten vor dem Beamten

persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit erklären , die Ehe miteinander eingehen

zu wollen . Der Beamte muß zur Entgegennahme der Erklärungen bereit sein.
Die Erklärungen können nicht unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung

abgegeben werden.

Z 7a . Der Beamte soll bei der Eheschließung in Gegenwart von zwei Zeugen

an die Verlobten einzeln und nach einander die Frage richten , ob sie die Ehe mit¬

einander eingehen wollen , und , nachdem die Verlobten die Frage bejaht haben , aus-
sprechen , daß sie kraft dieses Gesetzes nunmehr rechtmäßig verbundene Eheleute seien.

Als Zeugen sollen Personen , die der bürgerlichen Ehrenrechte für verlustig erklärt
sind , während der Zeit , für welche die Aberkennung der Ehrenrechte erfolgt ist, sowie

Minderjährige nicht zugezogen werden . Personen , die mit einem der Verlobten , mit
dem Beamten oder mit einander verwandt oder verschwägert sind , dürfen als Zeugen

zugezogen werden.

Z 8 . Als zur Eheschließung ermächtigter Beamter (§ 1) gilt auch derjenige,
welcher , ohne ein solcher Beamter zu sein , das Amt eines solchen öffentlich ausübt,
es sei denu , daß die Verlobten den Mangel der amtlichen Befugniß bei der Ehe¬

schließung kennen.
tz 8a . Eine Ehe , die vor einem zur Eheschließung ermächtigten Beamten (Z 1)

oder vor einer im 8 8 einem solchen Beamten gleichgestellten Person geschlossen wird,

ist wegen Formmangels nur dann nichtig , wenn bei der Eheschließung die im tz 7

vorgeschriebene Form nicht beobachtet worden ist.
Ist die Ehe in das Heiratsregister eingetragen worden und haben die Ehe¬

gatten nach der Eheschließung 10 Jahre oder , falls einer von ihnen vorher gestorben
ist, bis zu desseu Tode , jedoch mindestens 3 Jahre als Ehegatten mit einander gelebt,

so ist die Ehe als von Anfang an gültig anzusehen . Diese Vorschrift findet leine
Anwendung , wenn bei dem Ablaufe der 10 Jahre oder zur Zeit des Todes des

einen Ehegatten die Nichtigkeitsklage erhoben ist.
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Bürgerliches Gesetzbuch.
K l303 . Ein Mann darf nicht vor dem Eintritte der Volljährigkeit , eine Frau

darf nicht vor der Vollendung des 16 . Lebensjahrs eine Ehe eingehen.
Einer Frau kann Befreiung von dieser Vorschrift bewilligt werden.
8 1304 . Wer in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist , bedarf zur Eingehung ,

einer Ehe der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.
Ist der gesetzliche Vertreter ein Vormund , so kann die Einwilligung , wenn sie

von ihm verweigert wird , auf Antrag des Mündels durch das Vormundschaftsgericht
ersetzt werden . Das Vormundschaftsgericht hat die Einwilligung zu ersetzen, wenn die
Eingehung der Ehe im Interesse des Mündels liegt.

8 1305 . Ein eheliches Kind bedarf bis zur Vollendung des 21 . Lebensjahrs
zur Eingehung einer Ehe der Einwilligung des Vaters , ein uneheliches Kind bedarf ^
bis zum gleichen Lebensalter der Einwilligung der Mutter . An die Stelle des !
Vaters tritt die Mutter , wenn der Vater gestorben ist oder wenn ihm die sich aus !
der Vaterschaft ergebenden Rechte nach ß 1701 nicht zustehen . Ein für ehelich
erklärtes Kind bedarf der Einwilligung der Mutter auch dann nicht , wenn der Vater
gestorben ist. ^

Dem Tode des Vaters oder der Mutter steht es gleich , wenn sie zur Abgabe '
einer Erklärung dauernd außer Stande sind oder wenn ihr Aufenthalt dauernd
unbekannt ist. ^8 1306 . Einem an Kindesstatt angenommenen Kinde gegenüber steht die Ein¬
willigung zur Eingehung einer Ehe an Stelle der leiblichen Eltern demjenigen zu,
welcher das Kind angenommen hat . Hat ein Ehepaar das Kind gemeinschaftlich oder .
hat ein Ehegatte das Kind des anderen Ehegatten angenommen , so finden die Vor- !
schriften des 8 1305 Abs. I Satz 1, 2 Abs. 2 Anwendung . ü

Die leiblichen Eltern erlangen das Recht zur Einwilligung auch dann nicht ^
wieder , wenn das durch die Annahme an Kindesstatt begründete Rechtsverhältniß f
aufgehoben wird.

§ 1307 . Die elterliche Einwilligung kann nicht durch einen Vertreter ertheilt
werden . Ist der Vater oder die Mutter in der Geschäftsfähigkeit beschränkt , so ist i
die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nicht erforderlich.

8 1308 . Wird die elterliche Einwilligung einem volljährigen Kinde verweigert , ^
so kann sie auf dessen Antrag durch das Vormundschaftsgericht ersetzt werden . Das i
Vormundschaftsgericht hat die Einwilligung zu ersetzen, wenn sie ohne wichtigen Grund z
verweigert wird . n

Vor der Entscheidung soll das Vormundschaftsgericht Verwandte oder Ver- l
schwägerte des Kindes hören , wenn es ohne erhebliche Verzögerung und ohne un-
verhältnißmäßige Kosten geschehen kann . Für den Ersatz der Auslagen gilt die Vor¬
schrift des 8 1847 Abs . 2.

8 1309 . Niemand darf eine Ehe eingehen , bevor seine frühere Ehe aufgelöst .
oder^ für nichtig erklärt worden ist. Wollen Ehegatten die Eheschließung wiederholen , ^
so ist die vorgängige Nichtigkeitserklärung nicht erforderlich.

Wird gegen ein Urtheil , durch das die frühere Ehe aufgelöst oder für nichtig ^
erklärt worden ist , die Nichtigkeitsklage oder die Restitutionsklage erhoben , so dürfen
die Ehegatten nicht vor der Erledigung des Rechtsstreits eine neue Ehe eingehen , es
sei denn , daß die Klage erst nach dem Ablaufe der vorgeschriebenen fünfjährigen Frist
erhoben worden ist . '

8 1310 . Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen Verwandten in gerader
Lmw,  zwischen vollbürtigeu oder halbbürtigen Geschwistern sowie zwischen Ver¬schwägerten in gerader Linie.
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Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen Personen , von denen die eine

mit Eltern , Voreltern oder Abkömmlingen der anderen Geschlechtsgemeinschaft ge¬
pflogen hat.

Verwandtschaft im Sinne dieser Vorschriften besteht auch zwischen einem un¬
ehelichen Kinde und dessen Abkömmlingen einerseits und dem Vater und dessen Ver¬
wandten andererseits.

8 1311 . Wer einen Anderen an Kindesstatt angenommen hat , darf mit ihm
oder dessen Abkömmlingen eine Ehe nicht eingehen , solange das durch die Annahme
begründete Rechtsverhältniß besteht.

8 1312 . Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen einem wegen Ehebruchs
geschiedenen Ehegatten und demjenigen , mit welchem der geschiedene Ehegatte den
Ehebruch begangen hat , wenn dieser Ehebruch in dem Scheidungsurtheil als Grund
der Scheidung festgestellt ist.

Von dieser Vorschrift kann Befreiung bewilligt werden.
8 1313 . Eine Frau darf erst 10 Monate nach der Auflösung oder Nichtigkeits¬

erklärung ihrer früheren Ehe eine neue Ehe eingehen , es sei denn , daß sie inzwischen
geboren hat.

Von dieser Vorschrift kann Befreiung bewilligt werden.
§ 1314 . Wer ein eheliches Kind hat . das minderjährig ist oder unter seiner

Vormundschaft steht , darf eine Ehe erst eingehen , nachdem ihm das Vormundschafts¬
gericht ein Zeugniß darüber ertheilt hat , daß er die im 8 1669 bezeichneten Ver¬
pflichtungen erfüllt hat oder daß sie ihm nicht obliegen.

Ist im Falle der fortgesetzten Gütergemeinschaft ein antheilsberechtigter Abkömmling
minderjährig oder bevormundet , so darf der überlebende Ehegatte eine Ehe erst ein¬
gehen, nachdem ihm das Vormundschaftsgericht ein Zeugniß darüber ertheilt hat , daß
er die im 8 1493 Abs . 2 bezeichneten Verpflichtungen erfüllt hat oder daß sie ihm
nicht obliegen.

Z 1315 . Militärpersonen und solche Landesbeamte , für die nach den Landes¬
gesetzen zur Eingehung einer Ehe eine besondere Erlaubniß erforderlich ist , dürfen
nicht ohne die vorgeschriebene Erlaubniß eine Ehe eingehen.

Ausländer , für die nach den Landesgesetzen zur Eingehung einer Ehe eine
Erlaubniß oder ein Zeugniß erforderlich ist , dürfen nicht ohne diese Erlaubniß oder
ohne dieses Zeugniß eine Ehe eingehen.

ß 1322 , Abs. 1,3 . Die Bewilligung einer nach den 88 1303 , 1313 zulässigen
Befreiung steht dem Bnndesstaate zu , dem die Frau , die Bewilligung einer nach

8 1312 zulässigen Befreiung steht dem Bundesstaate zu , dem der geschiedene Ehegatte
angehört . Für Deutsche , die keinem Bundesstaat angehören , steht die Bewilligung
dem Reichskanzler zu.

Ueber die Ertheilung der einem Bnndesstaate zustehenden Bewilligung hat die

Landesregierung zu bestimmen.

8 1323 . Eine Ehe ist nur in den Fällen der 88 1324 bis 1328 nichtig.

8 1324 . Eine Ehe ist nichtig , wenn bei der Eheschließung die im 8 1317 vor¬

geschriebene Form nicht beobachtet worden ist.
Ist die Ehe in das Heiratsregister eingetragen worden und haben die Ehe¬

gatten nach der Eheschließung 10 Jahre oder , falls einer von ihnen vorher gestorben
ist , bis zu dessen Tode , jedoch mindestens drei Jahre als Ehegatten mit einander
gelebt , so ist die Ehe als von Anfang an gültig anzusehen . Diese Vorschrift findet
keine Anwendung , wenn bei dem Ablaufe der 10 Jahre oder zur Zeit des Todes
des einen Ehegatten die Nichtigkeitsklage erhoben ist.

8 1325 . Eine Ehe ist nichtig , wenn einer der Ehegatten zur Zeit der Ehe-
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schließung geschäftsunfähig war oder sich im Zustande der Bewußtlosigkeit oder vor¬
übergehender Störung der Geistesthätigkeit befand.

Die Ehe ist als von Anfang an gültig anzusehen , wenn der Ehegatte sie nachdem Wegfalle der Geschäftsunfähigkeit , der Bewußtlosigkeit oder der Störung der
Geistesthätigkeit bestätigt , bevor sie für nichtig erklärt oder aufgelöst worden ist. Die
Bestätigung bedarf nicht der für die Eheschließung vorgeschriebenen Form.

§ 1326 . Eine Ehe ist nichtig , wenn einer der Ehegatten znr Zeit der Ehe¬
schließung mit einem Dritten in einer gültigen Ehe lebte.

§ 1327 . Eine Ehe ist nichtig , wenn sie zwischen Verwandten oder Verschwägertendem Verbote des § 1310 Abs . 1 zuwider geschlossen worden ist.
tz 1328 . Eine Ehe ist nichtig , wenn sie wegen Ehebruchs nach §1312  ver¬boten war.
Wird nachträglich Befreiung von der Vorschrift des § 1312 bewilligt , so ist die

Ehe als von Anfang an gültig anzusehen.
§ 1329 . Die Nichtigkeit einer nach den §§ 1325 bis 1328 nichtigen Ehe kann,

so lange nicht die Ehe für nichtig erklärt oder aufgelöst ist , nur im Wege der
Nichtigkeitsklage geltend gemacht werden . Das Gleiche gilt von einer nach § 1324
nichtigen Ehe , wenn sie in das Heiratsregister eingetragen worden ist.

§ 1330 . Eine Ehe kann nur in den Fällen der §§ 1331 bis 1335 und des§ 1350 angefochten werden.
§ 1331 . Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden , der zur Zeitder Eheschließung oder im Falle des § 1325 zur Zeit der Bestätigung in der

Geschäftsfähigkeit beschränkt war , wenn die Eheschließung oder die Bestätigung ohne
Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters erfolgt ist.

§ 1332 . Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden , der bei der
Eheschließung nicht gewußt hat , daß es sich um eine Eheschließung handle , oder dies
zwar gewußt hat , aber eine Erklärung , die Ehe eingehen zu wollen , nicht hatabgeben wollen.

§ 1333 . Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden , der sich bei
der Eheschließung in der Person des anderen Ehegatten oder über solche persönliche
Eigenschaften des anderen Ehegatten geirrt hat , die ihn bei Kenntniß der Sachlage
und bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe von der Eingehung der Eheabgehalten haben würden.

§ 1334 . Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden , der zur Ein¬gehung der Ehe durch arglistige Täuschung über solche Umstände bestimmt worden ist,
die ihn bei Kenntniß der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Wesens der
Ehe von der Eingehung der Ehe abgehalten haben würden . Ist die Täuschung nicht
von dem anderen Ehegatten verübt worden , so ist die Ehe nur dann anfechtbar , wenndieser die Täuschung bei der Eheschließung gekannt hat.

Auf Grund einer Täuschung über Vermögensverhältnisse findet die Anfechtungnicht statt.
§ 1335 . Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden , der zur Ein¬

gehung der Ehe widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist.
§ 1348 . Geht ein Ehegatte , nachdem der andere Ehegatte für todt erklärt

worden ist, eine neue Ehe ein , so ist die neue Ehe nicht deshalb nichtig , weil der für
todt erklärte Ehegatte noch lebt , es sei denn , daß beide Ehegatten bei der Ehe¬schließung wissen , daß er die Todeserklärung überlebt bat.

Mit der Schließung der neuen Ehe wird die frühere Ehe aufgelöst . Sie bleibt
auch dann aufgelöst , wenn die Todeserklärung infolge einer Anfechtungsklage auf¬gehoben wird.
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H 1349 . Ist das Urtheil , durch das einer der Ehegatten für todt erklärt
worden ist , im Wege der Klage angefochten , so darf der andere Ehegatte nicht vor¬
der Erledigung des Rechtsstreits eine neue Ehe eingehen , es sei denn , daß die An¬
fechtung erst 10 Jahre nach der Verkündung des Urtheils erfolgt ist.

K 1350 . Jeder Ehegatte der neuen Ehe kann , wenn der für todt erklärte Ehe¬
gatte noch lebt , die neue Ehe anfechten , es sei denn , daß er bei der Eheschließung
von dessen Leben Kenntniß hatte . Die Anfechtung kann nur binnen 6 Monaten von
dem Zeitpunkt an erfolgen , in welchem der anfechtende Ehegatte erfährt , daß der für
todt erklärte Ehegatte noch lebt.

Die Anfechtung ist ausgeschlossen , wenn der anfechtungsberechtigte Ehegatte die
Ehe bestätigt , nachdem er von dem Leben des für todt erklärten Ehegatten Kenntniß
erlangt hat , oder wenn die neue Ehe durch den Tod eines der Ehegatten ausgelöst
worden ist.

135 . Runderlah der Rolonial -Abtheilung , betr . Beurkundung
des Personenstandes in den Schutzgebieten.

Vom 29 . Dezember 1899.

Die auf Grund des Gesetzes vom 4. Mai 1870 zur Ausübung standesamtlicher
Befugnisse ermächtigten diplomatischen Vertreter und Konsuln des Reichs sind durch
einen Cirkularerlaß des Herrn Reichskanzlers vom 22 . d. Mts ? ) darauf aufmerksam
gemacht worden , daß das genannte Gesetz durch Artikel 40 des Einführungsgesetzes
zu dem Bürgerlichen Gesetzbuch in einigen Punkten abgeändert worden ist. Da
Letzteres auch für die Schutzgebiete gilt , lasse ich Ew . rc. beifolgend Abdrücke des erwähnten
Cirkularerlasses mit dem ergebensten Ersuchen zugehen , gefälligst daraus zu achten,
daß die neuen Vorschriften seitens der mit standesamtlichen Funktionen beauftragten
Beamten des Schutzgebietes genau befolgt werden.

Der Bestätigung über den Empfang dieses Erlasses sehe ich ergebenst entgegen.

Berlin , den 29 . Dezember 1899.

Auswärtiges Amt . Kolonial -Abtheilung.

- gez. v. Buchka.



Wunöevlasse
der

Kolonial -Äbtheilung , betreffend die Jahresberichte der Schutzgebiete.

136 . Auszug.
Vom 4. Mai 1891.

Für die Kolonialverwaltung ist es von Interesse , über den Zustand und die Ent¬
wickelung der einzelnen Schutzgebiete in übersichtlicher und möglichst gleichförmiger
Weise regelmäßig unterrichtet zu werden . Zu dem Zweck werden sich jährliche , nach
Schluß eines jeden Kalenderjahres zu erstattende Berichte empfehlen , welche geeigneten
Falles von hier aus durch den Druck auch weiteren Kreisen zugänglich gemacht werden
könnten . In den Berichten würden etwa folgende Punkte zu berücksichtigen sein:

1 . Bevölkerung . Anzahl der Europäer , unterschieden nach Nationalitäten und
Berufsarten . Statistische Angaben über die Eingeborenen , soweit solche sich beschaffen
lassen . Ein - und Auswanderung , soweit vorhanden.

2 . Hauptwohnplätze im Schutzgebiet.
3 . Klima und Gesundheitsverhältnisse.
Krankheitsfälle und Sterblichkeit bei den Europäern , besonders bei dem Beamten-

personal . Dem Schutzgebiet eigenthümliche Krankheiten . Gesundheitsstationen . Kranken¬häuser.
4 . Urproduktion des Landes . Hauptkulturen im Schutzgebiet . Ergebniß der

etwa angestellten Versuche zur Einführung neuer Kulturen . Viehstand . Mittheilungenüber etwaige Funde von mineralischen Schätzen.
5 . Handel und Schifffahrt . Werth der Ein - und Ausfuhr . Haupt -Ein - und

Ausfuhrprodukte . Zahl und Tonnengehalt der ein - und auslaufenden Schiffe.
6 . Verkehrswesen . Verkehrswege und Verkehrsmittel innerhalb des Schutz¬

gebietes . Postwesen . Umfang der Geschäfte desselben.
7 . Verwaltung und Rechtspflege . Uebersicht der auf diesen Gebieten entfalteten

Thätigkeit . (Die Vorschrift , welche über die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit cr-
gangeue Dienstanweisung bezüglich der Erreichung von Geschäftsübersichten enthält,
wird hierdurch nicht berührt .) Etwaige Mitwirkung der Eingeborenen bei der Ver¬waltung und Rechtspflege.

8 . Missionen und Schulen . Die im Schutzgebiet thätigen Missionsgesellschaften.
Zahl und Nationalität der Missionare . Einfluß der Missionen und Schulen auf dieEingeborenen.

9 . Einnahmen und Ausgaben des Schutzgebietes insgesammt und im Einzelnen.
10 . Allgemeine Uebersicht über die Entwickelung , welche die Kolonie im Be¬

richtsjahr genommen hat , sowie über die in derselben vorgefallenen wichtigsten Er¬eignisse.
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Euer Hochwohlgeboren ersuche ich ergebeust, in Zukunft nach Schluß eines jeden
Kalenderjahres einen nach Maßgabe der vorstehenden Bemerkungen abgefaßten Jahres¬
bericht an mich einzusenden.

Berlin , den 4. Mai 1891.

Es ist wi'mschenswerth, daß das der Denkschrift zu Grunde zu legende amtliche
Material am 1. Oktober jeden Jahres bis auf die neuesten Vorgänge vervollständigt
hier zur Verfügung steht.

Unter Abänderung des Cirkularerlasses Vvm 4. Mai v. Js . ersuche ich Euer
Hochwohlgeboren daher ergebenst, die Jahresberichte in Zukunft nicht am Schlüsse
des Kalenderjahres, sondern zu einem Zeitpunkte zu erstatten, der das Eintreffen des
Berichts in Berlin ungefähr am 1. Oktober jeden Jahres möglich macht.

Mit Rücksicht auf die große Verschiedenheit in den örtlichen Entfernungen der
einzelnen Schutzgebiete von Berlin glaube ich die Bemessung des Zeitabschnitts, auf
den sich der Bericht erstreckt, am besten Euer Hohlwohlgeborenüberlassen zu sollen,
und gebe mich hierbei der Erwartung hin, daß die Bemessung derartig erfolgt, daß
auch die neuesten Mittheilungen aus dem Schutzgebiete in dem Berichte Berücksichtigung
finden können.

Als spätester Termin für den Eingang der Berichte muß der 1. Oktober gelten,
da die Eröffnung des Reichstags und die Vorlage des Etats in der Regel im
November zu erfolgen pflegt. Ich muß daher Werth darauf legen, daß die Ein¬
sendung pünktlich erfolgt.

Was den Inhalt der Berichte betrifft, so bitte ich außer den in dem Erlaß vom
4. Mai v. Js . aufgeführten Gegenständen auch den Stand der Sklavensrage einer
Erörterung zu unterziehen.

Berlin , den 10. März 1892.

Unter Bezug auf meine Erlasse vom 4. Mai 1891 — K. A. 1223 — und
10. März 1892 — K. A. 2743 — ersuche ich Euer Hochwohlgeboren ergebenst,
in Zukunft den jährlich über die Entwickelung des Schutzgebietes zu erstattenden
Bericht in der Weise einzureichen, daß die Blätter immer nur auf einer Seite
beschrieben sind. Dies ist erforderlich, damit der Druck, der mitunter in Rücksicht
auf den Reichstag beschleunigt werden muß, nicht ungebührlich aufgehalten wird.

Von der Einforderung von Berichten der Postanstalten in den Schutzgebieten
bitte ich fortan Abstand zu nehmen. Der Herr Staatssekretär des Reichspostamts
wird, da das an Ort und Stelle gelieferte Material oft Abweichungen von der durch
das Reichspostamt veröffentlichten Statistik enthält, mir die bezüglichen Berichte direkt
zugehen lassen, wobei ich mir meinerseits vorbehalte, von deren Inhalt Euer Hoch¬
wohlgeboren in Kenntniß zu setzen.

Auswärtiges Amt, Kolonial-Abtheilung.
gez. Kayser.

137. Auszug.
Vom 10 . März 1892.

Auswärtiges Amt, Kolonial-Abtheilung.
gez. Kayser.

138. Auszug.
Vom 29 . Januar 1895.
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Was die Darstellung der Missionsthätigkeit in den Denkschriften betrifft , so H
ersuche ich Euer Hochwohlgeboren , dabei möglichst auf Berichte der Missionen selbst ß
eingehend Rücksicht zu nehmen , auch geeignetenfalls die Missionen um Erstattung "
von Berichten zu ersuchen , wozu diese , wie ich voraussetze , in der Regel bereit sein ^
werden . Bei dem Interesse , welches die Missionsthätigkeit in weiten Kreisen der ^
Bevölkerung genießt , ist es mir erwünscht , jedes Mal eine recht eingehende und fach- -
liche Schilderung des gesummten Wirkens jeder Mission zu erhalten . !

Die Berichte der Regiernngsärzte bitte ich nicht in die Denkschrift aufzunehmen, . ^
sondern mir behufs Verwerthung in Fachorganen getrennt einzureichen . In den
Jahresberichten genügt es , eine kurze zusammenfassende Darstellung der Gesundheits¬
verhältnisse , der Thätigkeit der Aerzte und der Ergebnisse des Krankenhausbetriebes
zu geben . Schließlich bemerke ich noch ergebenst , daß die Jahresberichte zwar den
Zweck haben , eine thunlichst vollständige und erschöpfende Darstellung der gesummten,
das Berichtsjahr betreffenden Verhältnisse des Schutzgebietes zu geben , daß dies
indessen nicht ausschließt , gewisse Fragen — namentlich umfangreicherer Art — in !
Sonderberichten zu behandeln und in dem Jahresberichte selbst nur darauf zu
verweisen.

Inwieweit sich dies im Interesse der Uebersichtlichkeit und der leichteren Ver¬
werthung der Berichte in der Öffentlichkeit empfiehlt , darf ich der jedesmaligen >
Erwägung Euer Hochwohlgeboren anheimstellen . !

Berlin , den 29 . Januar 1895.

Auswärtiges Amt . Kolonial -Abtheilung.

gez . Kayser.
i
k

139 . Auszug.
Vom 9 . März 1899.

In einer der letzten Sitzungen der Budgetkommission des Reichstages ist mir
aus Abgeordnetenkreisen der Wunsch zu erkennen gegeben , dem Reichstag möchte mehr s
als wie dies bisher der Fall war , über die Ergebnisse der Strafrechtspflege über die !
Eingeborenen Nachricht gegeben werden . Unter Bezugnahme hierauf ersuche ich !
ergebenst , Sich in den Jahresberichten eingehend über den angegebenen Punkt zu !
äußern . Insbesondere wollen Ew . pp . veranlassen , daß die gegen Eingeborene in
dem Berichtsjahre verhängten gerichtlichen Strafen in ähnlicher Weise , wie dies j
bereits bezüglich der gegen Nicht - Eingeborene erkannten Strafen zwecks Veröffent - i
lichung im Kolonialblatt geschieht , übersichtlich zusammengestellt und daß diese Ueber¬
sichten , insoweit sie Eingeborene betreffen , in den einzelnen Jahresberichten auf¬
genommen werden.

Berlin , den 9 . März 1899.

Auswärtiges Amt . Kolonial -Abtheilung . ,

gez . v . Buchka . j

140. Auszug.
Vom 7. Februar 1900.

Einer Anregung in der Budgetkommission des Reichstags entsprechend,
beabsichtige ich im Interesse der Gleichmäßigkeit in Zukunft den Denkschriften , welche
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für den Reichstag bestimmt sind , die Handelsstatistik der Schutzgebiete hier in Berlin
einzufügen.

Ew . pp . ersuche ich demgemäß ergebenst , den Abschnitt des Jahresberichts,
welcher die Handelsverhältnisse behandelt , fvrtan so zu gestalten , daß ohne Weiteres
die neueste vorliegende Statistik der dortigen Aus - und Einfuhr , wie sie im Kolonial¬
blatte veröffentlicht wird , hier eingefügt werden kann.

Berlin , den 7 . Februar 1900.

Auswärtiges Amt . Kolonial -Abtheilung.

gez. v. Buchka.



An bang.
Gesetze und Verordnungen - betreffend Kmutschou.

141. Allerhöchste Grdre , betr. Verwaltung des Aiautschougebietes.
Vom 27. Januar 1898. >M. V. Bl . 1898, S . 63.)

Ich bestimme hierdurch Folgendes: Mit dem Eintreffen des nach China entsandtenBataillons Marineinfanterie und der Kompagnie Matrosenartillerie ist die Landungs-,Abtheilung Meines Kreuzergeschwaders zurückzuziehen. Die gesammte Verwaltungdes an der Kiautschou-Bucht vertragsmäßig an Deutschland überlassenen Gebietes wirdvon diesem Zeitpunkt an bis auf Weiteres dem Reichskanzler(Reichs-Marine-Amt)übertragen. Die militärische Besatzung für dieses Gebiet wird dem Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts unterstellt, welcher den Oberbefehl nach Meinen Anordnungenzu führen hat. Mit Bezug auf die höhere Gerichtsbarkeit über die militärische Be¬satzung des überlassenen Gebietes sehe ich Ihren Vorschlägen entgegen. Sie habenhiernach das Weitere zu veranlassen.
Berlin , Schloß, den 27. Januar 1898. rpilhelin.

Fürst v. Hohenlohe.An den Reichskanzler(Reichs-Marine -Amt).

142. Verordnung des Staatssekretärs des Reichs-Alarine -Aints betr.
Eröffnung eines Kontos für die Alarineverwaltung Kiautschou.

Voin 11. Februar 1898. (M. V. Bl . 1898, S . 37.)
Bei der Generalmilitärkasse ist ein Konto für die Marineverwaltung Kiautschoueröffnet worden.
Berlin , den 14. Februar 1898.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.
In Vertretung:

Perels.

143. Allerhöchste Ordre , betr . die Ehrengerichte für die zum
Riautschougebiet gehörigen Offiziere.

Vom 1. März 1898. (M. V. Bl ., 1898 S . 61.)
Ich bestimme hierdurch: Die Verordnung über die Ehrengerichte der OffiziereMeiner Marine vom 26. Juli 1895 erhält für die zum Kiautschou-Gebiet gehörigen
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Offiziere die in der Anlage enthaltenen Ergänzungen . Sollten in einzelnen Fällen
über die Zuständigkeit oder über die Auslegung und Anwendung der Vorschriften
über die Behandlung der ehrengerichtlichen Angelegenheiten dieser Offiziere Zweifel
entstehen , so hat der Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts dieselben zu erledigen,
nötigenfalls darüber unmittelbar Meine Entscheidung einzuholen . Dem Oberkommando
der Marine habe ich unmittelbar Kenntniß gegeben . Sie haben hiernach die weitere
Bekanntmachung an die Marine zu veranlassen.

Wilhelmshaven , den 1 . März 1898.

An Bord Meines Panzerschiffes „ Kurfürst Friedrich Wilhelm " .
Wilhelm.

An den Reichskanzler (Reichs -Marine -Amt ).

Die Verordnung über die Ehrengerichte der Offiziere in der Kaiserlichen
Marine vom 26 . Juni 1895 erhält für die zum Kiautschougebiet gehörigen Offiziere,
die nach Z. 4 der Verordnung einem Ehrengerichte unterstehen , die nachstehenden
Ergänzungen:

1. Es besteht ein gemeinsames Ehrengericht über Kapitänlientenants oder Haupt-
leute und Subalternoffiziere.

2 . Das Ehrengericht wird geleitet durch den rangältesten Truppenbefehlshaber.
3 . Die Stabsoffiziere unterstehen dem Ehrengericht über die zu Berlin gehörigen

Stabsoffiziere der Marine.
4 . Den Zeitpunkt für die jährlich vorzunehmende Wahl des Ehrenraths bei dem

Ehrengericht über Kapitänlieutenants oder Hauptleute und Subalternoffiziere setzt der
Gouverneur fest.

5 . Kann nach Z 21 der Verordnung vom 26 . Juli 1895 auf einem in den
ostasiatiatischen Gewässern befindlichen Geschwader oder einer Division ein Ehrenrath
für Stabsoffiziere gebildet werden , so hat dieser Ehrenrath unter Leitung des Geschwader¬
beziehungsweise Divisionschefs vorkommendenfalls in ehrengerichtlichen Angelegenheiten
der im Kiautschougebiet kommandirten Stabsoffiziere in Funktion zu treten.

6 . Der Gouverneur im Kiautschougebiet ist berechtigt , das ehrengerichtliche Ver¬
fahren über einen Kapitänlieutenant oder Hauptmann und über einen Subalternoffizier
anzuordnen.

7 . Vor Anordnung eines ehrengerichtlichen Verfahrens über einen Stabsoffizier
ist jedesmal die Entscheidung Seiner Majestät einzuholen.

8 . Ein gültiger Spruch über einen Kapitänlieutenant oder Hauptmann und
über einen Subalternoffizier entsteht , wenn mindestens 7 stimmberechtigte Mitglieder,
der Kommandeur mit einbegriffen , ihr Votum abgegeben haben.

9 . In Deutschland sich aufhaltende Offiziere unterstehen den heimischen Ehren¬
gerichten , denen sie vor ihrer Zugehörigkeit zum Kiautschougebiet unterstellt waren.

Vorstehende Allerhöchste Ordre bringe ich zur Kenntniß der Marine.

Berlin , den 10 . März 1898.
Der Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts.

Tirpitz.

144 . Allerhöchste Verordnung , betr . Verwaltung des Riautschou-
gebietes.

Vom 1. März 1898 . (M .-V .-Bl . 1898 , S . 64 .)

Im Anschluß an Meine Ordre vom 27 . Januar 1898 bestimme Ich hier¬
durch : 1 . An der Spitze der Militär - und Civilverwaltung im Kiautschou -Gebiet

Die dciiische Koloinal -Gesehgebunsi 7V (1899). 11
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steht ein Seeoffizier mit dem Titel Gouverneur . Derselbe ist oberster Befehlshaber
der militärischen Besatzung im Kiautschou -Gebiet und Vorgesetzter aller in demselben
angestellten Militärpersonen sowie der Beamten der Militär - und Civilverwaltung.
2 . Ich verleihe dem Gouverneur für die ihm unterstellte Besatzung und über die
sonstigen im Kiautschou -Gebiet angestellten Militärpersonen und Beamten die gerichts¬
herrlichen , Disziplinar - und Urlaubsbefugnisse eines Marinestationschefs . 3. Der
Gouverneur führt innerhalb seines Dienstbereichs als Kommando - und Unterscheidungs¬
abzeichen eine Flagge wie diejenige des Gouverneurs von Ostafrika . Die für Letztere
in der Flaggen - lind Salutordnung erlassenen Bestimmungen finden für die Flagge
des Gouverneurs im Kiautschougebiet mit der Abweichung Anwendung , daß für
letztere ebenso wie für die Person des Gouverneurs 13 Schuß als Salut zuständig
sind , sofern nicht infolge der persönlichen Rangstellung ein höherer Salut vorgeschrieben
ist. 4 . Der Gouverneur und die Befehlshaber Meiner Marine stehen zu einander
in keinem Unterordnungsverhältniß . Werden gemeinschaftliche Operationen Meiner
Land - und Seestreitkräfte im Kiautschou -Gebiet nothwendig , so übt der rangälteste
Befehlshaber den Oberbefehl aus . 5 . Die Stellvertretung des Gouverneurs fällt
dem ältesten Befehlshaber der militärischen Besatzung im Kiautschou -Gebiet zu . 6. Die
gerichtsherrlichen , Disziplinar - und Urlaubsbefugnisse des Gouverneurs gehen während
einer Vertretung auf den Stellvertreter über , sofern derselbe Stabsoffizier ist. 7. Ich
verleihe dem Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts über die ihm unterstellte militärische
Besatzung im Kiautschougebiet und über die sonstigen in diesem Gebiet angestellten
Militärpersonen die gleichen gerichtsherrlichen , Disziplinar - und Urlaubsbefugnisse wie
die des kommandirenden Admirals . 8 . Dem Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts
sind die Inspektionen der Marineinfanterie und der Marineartillerie mit Bezug auf
alle Angelegenheiten der militärischen Besatzung im Kiautschou -Gebiet , an deren Unter¬
stellung unter die Inspektionen durch die Entsendung nach Kiautschou nichts geändert
wird , unterstellt . Sie haben hiernach das Weitere zu veranlassen.

Wilhelmshaven , den 1 . März 1898.
An Bord Meines Panzerschiffes „Kurfürst Friedrich Wilhelm " .

Wilhelm.
An den Reichskanzler (Reichs -Marine -Amt ) .

145 . Allerhöchste Grdre , betr . das Gouvernement von Kiautschou.
Vom 7. März 1898. (M.-V.-Vl . 1898, S . 44.t

Ich bestimme hierdurch : der Kapitän zur See Rosendahl wird , unter Belastung
in der Stellung als Befehlshaber an Land über die deutschen Streitkräfte in Kiautschou
und unter Verleihung des Titels Gouverneur , an die Spitze der Militär - und Civil¬
verwaltung im Kiautschou -Gebiet gestellt , was Ich demselben unmittelbar bekannt
gemacht habe.

Berlin , Schloß , den 7 . März 1898 . Wilhelm.
An den Reichskanzler (Reichs -Marine -Amt ) .

Vorstehende Allerhöchste Ordre bringe ich zur Kenntniß der Marine.
Die für den Gouverneur bestimmten Schriftstücke haben folgende Aufschrift

(außen und innen ) zu tragen:
An das Kaiserliche Gouvernement von Kiautschou in Tsintaufort.
Berlin , den 11 . März 1898 . Der Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts.

Tirpitz.
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146 . Schreibweise Riautschou und Tsintau.
Von , 5 . April 1898 . ,M .-V .-Bl . 1898 , S . 84 .)

Im amtlichen Verkehr ist für den neuen deutschen Besitz in China die Schreib¬

weise Kiautschou , für die im Gouvernement Kiautschou gelegene Post - und

Telegraphenanstalt die Schreibweise Tsintau anzuwenden.

Berlin , den 5 . April 1898.

Der Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts.
In Vertretung:

Fischet.

147 . Vertrag zwischen dem Deutschen Reiche und Thina wegen
Ueberlassung von Riautschou.

Vom 27 . April 1898 . (M .-V .-Bl . 1898 , S . 147 .)

Nachdem nunmehr die Vorfälle bei der Mission in der Präsektnr Tsao chou fu

in Shantung ihre Erledigung gefunden haben , hält es die Kaiserlich chinesische Regierung

für angezeigt , ihre dankbare Anerkennung für die ihr seither von Deutschland bewiesene
Freundschaft noch besonders zu bethätigen . Es haben daher die Kaiserlich deutsche

und die Kaiserlich chinesische Regierung , durchdrungen von dem gleichmäßigen und

gegenseitigen Wunsche , die freundschaftlichen Bande beider Länder zu kräftigen und

die wirthschaftlichen und Handelsbeziehungen der Unterthanen beider Staaten mitein¬

ander weiter zu entwickeln, nachstehende Separatkonvention abgeschlossen:
Artikel I . Seine Majestät der Kaiser von China , von der Absicht geleitet , die

freundschaftlichen Beziehungen zwischen China und Deutschland zu kräftigen und zugleich
die militärische Bereitschaft des chinesischen Reiches zu stärken , verspricht , indem Er

Sich die Souveränität in einer Zone von 50 irrn (100 chinesischen Li ) im Umkreise

von der Kiautschou -Bucht bei Hochwasserstand vorbehält , in dieser Zone den freien

Durchmarsch deutscher Truppen zu jeder Zeit zu gestatten , sowie daselbst keinerlei

Maßnahmen oder Anordnungen ohne vorhergehende Zustimmung der deutschen Regierung
zu treffen und insbesondere einer etwa erforderlich werdenden Regulirung der Wasser¬
läufe kein Hinderniß entgegenzusetzen . Seine Majestät der Kaiser von China behält

Sich hierbei vor , in jener Zone im Einvernehmen mit der deutschen Regierung

Truppen zu stationiren sowie andere militärische Maßregeln zu treffen.
Artikel II . In der Absicht, den berechtigten Wunsch Seiner Majestät des

Deutschen Kaisers zu erfüllen , daß Deutschland gleich anderen Mächten einen Platz

an der chinesischen Küste innehaben möge für die Ausbesserung und Ausrüstung von

Schiffen , für die Niederlegung von Materialen und Vorräthen für dieselben , sowie

für sonstige dazu gehörende Einrichtungen , überläßt Seine Majestät der Kaiser von

China beide Seiten des Eingangs der Bucht von Kiautschou pachtweise , vorläufig auf

99 Jahre , an Deutschland . Deutschland übernimmt es, in gelegener Zeit auf dem

ihm überlassenen Gebiete Befestigungen zum Schutze der gedachten baulichen Anlagen

und der Einfahrt des Hafens zur Ausführung zu bringen.
Artikel III . Um einem etwaigen Entstehen von Konflikten vorzubeugen , wird

die Kaiserlich chinesische Regierung während der Pachtdauer im verpachteten Gebiete
Hoheitsrechte nicht ausüben , sondern überläßt die Ausübung derselben an Deutschland,
und zwar für folgendes Gebiet:

1. an der nördlichen Seite des Eingangs der Bucht:
die Landzunge abgegrenzt nach Nordosten durch eine von der nordöstlichen
Ecke von Potato -Jsland nach Loshan -Harbour gezogene Linie,
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2 . an der südlichen Seite des Eingangs zur Bucht:
die Landzunge abgegrenzt nach Südwesten durch eine von dein südwestlichstenPunkte der südsüdwestlich von Chiposan -Jsland befindlichen Einbuchtung inder Richtung auf Tolosan -Jsland gezogene Linie,

3 . Inseln Chiposan und Potato -Jsland,
4 . (für ) die gesammte Wasserfläche der Bucht bis zum höchsten derzeitigen

Wasserstande ,
s5 . (für ) sämmtliche der Kiautschvrr -Bucht vorgelagerten und für deren Ver¬theidigung von der Seeseite in Betracht kommenden Inseln , wie namentlichTolosan , Tschalientau rc.

Eine genauere Festsetzung der Grenzen des an Deutschland verpachteten Gebiets ,sowie der 50 Kilometerzone um die Bucht herum behalten sich die hohen Kontrahentenvor , durch beiderseitig zu ernennende Kommissare nach Maßgabe der örtlichen Ver- ihältnisse vorzunehmen.
Chinesischen Kriegs - und Handelsschiffen sollen in der Kiautschou -Bucht dieselbenVergünstigungen zu Theil werden wie den Schiffen anderer mit Deutschland befreun¬deter Nationen , und es soll das Ein - und Auslaufen , sowie der Aufenthalt chinesischerSchiffe in der Bucht keinen anderen Einschränkungen unterworfen werden , als dieKaiserlich deutsche Regierung kraft der an Deutschland auch für die gesammte Wasser¬fläche der Bucht übertragenen Hoheitsrechte in Bezug auf die Schiffe anderer Nationenzu irgend einer Zeit festzusetzen für geboten erachten wird.

Artikel IV . Deutschland verpflichtet sich, auf den Inseln und Untiefen vor Ein¬gang der Bucht die erforderlichen Seezeichen zu errichten.
Von chinesischen Kriegs - und Handelsschiffen sollen in der Kiautschou -Buchtkeine Abgaben erhoben werden , ausgenommen solche, denen auch andere Schiffe zumZwecke der Unterhaltung der nöthigen Hafen - und Ouaianlagen unterworfen werden.Artikel V . Sollte Deutschland später einmal den Wunsch äußern , die Kiautschou-Bucht vor Ablauf der Pachtzeit an China zurückzugeben , so verpflichtet sich China,die Aufwendungen , die Deutschland in Kiautschou gemacht hat , zu ersetzen und einenbesser geeigneten Platz an Deutschland zu gewähren.
Deutschland verpflichtet sich, das von China gepachtete Gebiet niemals an eineandere Macht weiter zu verpachten.
Der in dem Pachtgebiet wohnenden chinesischen Bevölkerung soll , voraus¬gesetzt, daß sie sich den Gesetzen und der Ordnung entsprechend verhält , jederzeit derSchutz der deutschen Regierung zu Theil werden ; sie kann , soweit nicht ihr Land fürandere Zwecke in Anspruch genommen wird , dort verbleiben.
Wenn Grundstücke chinesischer Besitzer zu irgend welchen Zwecken in Anspruchgenommen werden , so sollen die Besitzer dafür entschädigt werden.Was die Wiedereinrichtung von chinesischen Zollstationen betrifft , die außerhalb Ides an Deutschland verpachteten Gebiets , aber innerhalb der vereinbarten Zone von50 Irw , früher bestanden haben , so beabsichtigt die Kaiserlich deutsche Regierung sichüber die allendliche Regelung der Zollgrenze und der Zolleinvernehmung in einer alleInteressen Chinas wahrenden Weise mit der chinesischen Regierung zu verständigenund behält sich vor , hierüber in weitere Verhandlungen einzutreten.
Die vorstehenden Abmachungen sollen von den Souveränen beider vertrag¬schließenden Staaten ratifizirt , und die Ratifikationsurkunden sollen derart ausgetauschtwerden , daß nach Eingang der chinesischerseits ratifizirten Vertragsurkunde in Berlindie deutscherseits ratifizirte Urkunde dem chinesischen Gesandten in Berlin ausgehändigtwerden wird.
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Der vorstehende Vertrag ist in vier Ausfertigungen — zwei deutschen und zwei
chinesischen— aufgesetzt und am 6. März 1898 gleich dem 14. Tage des 2. Mondes
im 24. Jahre Kuang-Hsü von den Vertretern der beiden vertragschließenden Staaten
unterzeichnet worden.

(Großes Siegel des Tsungli Namen.)

Der Kaiserlich deutsche Gesandte: gez. Weng - tung - ho (chinesisch),
gez. Freiherr von Heyking.  Kaiserlich chinesischer Großsekretär,

gez. Li hung chang (chinesisch), Mitglied des Staatsraths,
Kaiserlich chinesischer Großsekretär, Minister des Tsungli Damen

Minister des Tsungli Damen rc. rc. rc.
rc. rc. rc.

148. Allerhöchster Erlaß, betr. die Erklärung Riautschous zum
Schutzgebiete.

Vom 27. April 1898. (R.-G.-Bl . 1898, S . 171.)

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser , König von
Preußen rc.

thun kund und fügen hiermit zu wissen:
Nachdem durch den am 6. März 1898 zwischen Unserer Regierung und der

Kaiserlich chinesischen Regierung zu Peking geschlossenen Vertrag das in diesem Ver¬
trage näher bezeichnete, an der Kiautschou-Bucht belegene Gebiet in deutschen Besitz
übergegangen ist, nehmen Wir hiermit im Namen des Reichs dieses Gebiet unter
Unseren Kaiserlichen Schutz.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrncktem
Kaiserlichen Jnsiegel.

Gegeben Berlin , Schloß , den 27. April 1898.
gez. rvilhelm.

ggez. Fürst zu Hohenlohe.

149. Allerhöchste Verordnung, betr. die Rechtsverhältnisse in
Riautschou.

Vorn 27. April 1898. (R.-G.-Bl . 1898, S . 173/4 .)

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser , König von
Preußen rc.

verordnen auf Grund des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen
Schutzgebiete(R.-G.-Bl . 1888, Seite 75), im Namen des Reichs, was folgt:

Z 1. Das Gesetz über die Konsulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 (Reichs¬
gesetzblatt Seite 197 kommt in Gemäßheit des Z 2 des Gesetzes, betreffend die Rechts¬
verhältnisse der deutschen Schutzgebiete, in dem Gebiete von Kiautschou vom 1. Juni
1898 ab mit den in dieser Verordnung vorgesehenen Abänderungen zur Anwendung.

Z 2. Der Gerichtsbarkeit (Z 1) unterliegen alle Personen, welche in dem
Schutzgebiete wohnen oder sich aufhalten, oder bezüglich deren, hiervon abgesehen,
ein Gerichtsstand in dem Schutzgebiete nach den zur Geltung kommenden Gesetzen be¬
gründet ist, die Chinesen jedoch nur, soweit sie dieser Gerichtsbarkeit besonders unter¬
stellt werden.
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Der Gouverneur bestimmt mit Geuehmigung des Reichskanzlers(Neichs-Marine-
Amts), inwieweit auch die Chinesen der Gerichtsbarkeit (8 1) zu unterstellen sind.

Der Gouverneur ist befugt, Angehörige farbiger Völkerstämme von der Gerichts¬barkeit (8 1) auszuschließen.
tz 3. Die nach 8 2 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschenSchutzgebiete, für die Rechtsverhältnissean unbeweglichen Sachen einschließlich des

Bergwerkseigenthums maßgebenden Vorschriften finden keine Anwendung.
Der Reichskanzler(Neichs-Marine-Amt) und mit dessen Genehmigung der Gou¬verneur sind bis auf Weiteres befugt, die zur Regelung dieser Verhältnisse erforder¬

lichen Bestimmungen zu treffen.
§ 4. Die Gerichtsbarkeit in den zur Zuständigkeit der Schwurgerichte gehörendenSachen wird dem Gerichte des Schutzgebiets übertragen.
Auf diese Sachen finden die Vorschriften Anwendung, welche für die im § 28des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit bezeichneten Strafsachen gelten.
§ 5. Als Berufungs- und Beschwerdegericht wird für das Schutzgebiet an Stelledes Reichsgerichts(Gesetz über die Konsulargerichtsbarkeit 88 18, 36, 43) das Kaiser¬

liche Kousulargericht zu Schanghai bestimmt, welches für diese Angelegenheiten aus
dem Konsul und vier Beisitzern besteht.

Die das Verfahren vor dem Konsul und dem Konsulargerichte betreffenden Vor¬schriften des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeitfinden auf das Verfahren in
der Berufungs- und Beschwerdeinstanz, soweit nicht für dieses besondere Vorschriften
getroffen sind, entsprechende Anwendung. Die W 9 und 28 des bezeichneten Gesetzesbleiben außer Anwendung.

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiteu, irr Konkurssachen und in,den zur streitigen
Gerichtsbarkeit nicht gehörenden Angelegenheitenerfolgt die Entscheidung über das
Rechtsmittel der Beschwerde unter Mitwirkung der Beisitzer, wenn die angefochtene
Entscheidung unter Mitwirkung von Beisitzern ergangen ist.

In den im Z 4 bezeichneten Strafsachen ist die Vertheidigung auch in der Be¬
rufungsinstanz nothwendig. In der Hauptverhandlung ist die Anwesenheit des Ver¬
theidigers erforderlich; der 8 145 der Strafprozeßordnung findet Anwendung.

8 6. Die Todesstrafe ist durch Enthaupten oder Erschießen zu vollstrecken.
Der Gouverneur bestimmt, welche der beiden Vollstreckungsarten in dem einzelnenFalle stattzufinden hat.
Z 7. Für die Zustellungen, die Zwangsvollstreckung und das Kostenwesen können

einfachere Bestimmungen zur Anwendung kommen.
Der Reichskanzler(Reichs-Marine-Amt) und mit dessen Genehmigung der Gou¬verneur sind befugt, die erforderlichen Anordnungen zu treffen.
8 8. Das Gesetz, betreffend die Eheschließung und die Beurkundung des Per¬

sonenstandes von Reichsangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 (Bundesgesetz¬blatt Seite 599) findet in dem Schutzgebiete vom 1. Juni 1898 ab auf alle Personen,
welche nicht Chinesen sind, Anwendung.

Der Gouverneur ist befugt, für Angehörige farbiger Völkerstämme abweichendeAnordnungen zu treffen.
8 9. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruckteinKaiserlichem Jnsiegel.

Gegeben Berlin , Schloß , den 27. April 1898.

gez. Wilhelm,
ggez. Fürst zu Hohen  lohe.
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150 . Regelung der Rechtsverhältnisse und die Ausübung der

Gerichtsbarkeit in Aiautschou.
Rom 27 . April 1898 . (M .-V .-Bl . 1898 , S . 151 .)

Zur Ausführung der Vorschriften der Kaiserlichen Verordnung vom 27 . April 1898

(Reichsgesetzblatt Seite 173 ), betreffend die Rechtsverhältnisse in Kiautschou , wird aus

Grund des 8 11 des Gesetzes , betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutz¬

gebiete (Reichsgesetzblatt 1888 Seite 75 ) , Folgendes bestimmt:

8 1. Verordnungsrecht des Gouverneurs.

lZu 8 3 , Ziffer 1 , 2 , 10 und 11 des Gesetzes vom 15 . März 1888 ; 88 2 , 3 und 7 der
Verordnung .)

Der Gouverueur wird bis aus Weiteres ermächtigt , Anordnungen zu er¬

lassen über:
1. die Rechtsverhältnisse der Chinesen und der Angehörigen farbiger Volks¬

stämme , soweit dieselben nicht der Gerichtsbarkeit des 8 1 der Kaiserlichen

Verordnung unterstellt sind,
2 . die Regelung der Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen einschließlich

des Bergwerkseigenthums,
3 . das Zustellungswesen,
4 . die Zwangsvollstreckung,
5 . das gerichtliche Kastenwesen , zu 3 bis 5 , insoweit es sich um die Anwendung

einfacherer Bestimmungen als derjenigen der deutschen Gesetze handelt.

Ferner wird der Gouverneur ermächtigt , für das Gebiet von Kiautschou oder

für einzelne Theile desselben polizeiliche und sonstige die Verwaltung betreffende Vor¬

schriften zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung derselben Gefängniß bis zu drei

Monaten , Haft , Geldstrafe und Einziehung einzelner Gegenstände anzudrohen.
Der Gouverneur hat die von ihm erlassenen Verordnungen ohne Verzug dem

Reichskanzler (Reichs -Mariue -Amt ) zur Genehmigung vorzulegen . Die Gültigkeit

seiner Anordnungen erleidet hierdurch keinen Aufschub.

8 2 . Gerichtsbehörde.

(Zu 88 5 ff . des Gesetzes über die Konsulargenchtsbarkeit ; 8 2 des Gesetzes : betreffend die

Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete .)

1. Die Gerichtsbehörde führt den Namen „Kaiserliches Gericht von Kiautschou " .

Der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte führt den

Titel „Kaiserlicher Richter " .
2 . Der Richter führt die Dienstaufsicht über die bei der Gerichtsbehörde an¬

gestellten Beamten und regelt die Vertretung derselben im Falle der Be¬

hinderung.
3 . Zur allgemeinen Vertretung des Richters für den Fall der Behinderung ist

der Zivilkommissar berufen.
Für den Fall der Behinderung des Letzteren ist von dem Gouverneur ein

Vertreter zu bestellen.
4 . Der Richter ist befugt , geeigneten , ihm zur Verfügung stehenden Personen

die Erledigung einzelner zu ihrer Zuständigkeit gehöriger Geschäfte dauernd

oder in bestimmten Fällen zu übertragen . Diese Befugniß erstreckt sich nicht

auf Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit , auf die Urtheilsfällung , die Ent¬

scheidung über Durchsuchungen und Beschlagnahme und Verhaftungen sowie
auf die Ernennung nnd die Beeidigung der Beisitzer und die Zulassung zu

der Rechtsanwaltschast.
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Im Falle einer dauernden Übertragung ist die beauftragte Person mittelst
Handschlags an Eidesstatt zur getreulichen Erfüllung ihrer Obliegenheiten zuverpflichten . Die dauernde Uebertragung hindert den Richter nicht, jederzeitGeschäfte der betreffenden Art selbst wahrzunehmen.

5 . Der Richter ist befugt , die Abhaltung von Gerichtstagen außerhalb des Amts¬sitzes der Gerichtsbehörde anzuordnen.

8 3 . Beisitzer.
(Zu ZH 7 bis 9 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit .)

Die Worte , welche der Vorsitzende bei der Beeidigung der Beisitzer an die zuBeeidigenden zu richten hat , lauten:
„Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden , die Pflichteneines Beisitzers des Kaiserlichen Gerichts von Kiautschou getreulich zu erfüllenund Ihre Stimme nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben ."Der Richter hat Namen , Stand und Staatsangehörigkeit der von ihm ernanntenBeisitzer und Stellvertreter dem Reichskanzler (Reichs -Marine -Amt ) anzuzeigen.

8 4 . Gerichtsschreiber.
(Zu § 10 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit .)

1. Als Gerichtsschreiber ist eine hierzu geeignete Person , welche am Amtssitzedes Richters wohnen muß , zu bestellen . Bei Behinderung des bestellten
Gerichtsschreibers kann der Richter die Verrichtungen desselben einer anderengeeigneten Person übertragen.

2 . Der Gerichtsschreiber , sofern er nicht Reichsbeamter im Sinne des Gesetzesvom 31 . März 1873 (Reichsgesetzblatt Seite 61 ) ist, hat vor seinem Amts¬antritt , die mit den Verrichtungen eines Gerichtsschreibers im einzelnen Fallebetraute Person vor Ausübung derselben , einen Eid dahin zu leisten : ,„Ich schwöre bei Gott , dem Allmächtigen und Allwissenden , die Pflichten ,eines Gerichtsschreibers getreulich zu erfüllen , so wahr mir Gott helfe!" I

Z 5 . Bestimmungen für Strafsachen . I
(Zu § 4 der Verordnung und H 21 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit .) !
1. Das Verfahren in den — nach § 4 der Verordnung dem Gerichte des ^Schutzgebietes übertragenen — Schwurgerichtssachen regelt sich nach denVorschriften , welche für die im § 28 des Gesetzes über die Konsulargerichts¬barkeit bezeichneten Strafsachen gelten . Es findet daher auch der 8 9 desbezeichneten Gesetzes Anwendung , wonach in dem Falle , daß die Zuziehungvon vier Beisitzern nicht ausführbar ist, die Zuziehung von zwei Beisitzerngenügen soll.
2 . Soweit nach der Vorschrift des 8 420 der Strafgesetzordnung vor Erhebungder Privatklage wegen Beleidigungen nachgewiesen werden muß , daß die

Sühne erfolglos versucht worden , ist für diesen Vergleichsversuch der Richterzuständig . Derselbe kann mit der Vornahme solcher Versuche andere Personenallgemein oder im einzelnen Falle beauftragen.
Erscheint der Beschuldigte in dem zur Sühneverhandlung bestimmten Terminnicht, so wird angenommen , daß er sich aus die Sühneverhandlung nicht ein¬lassen wolle.
Eine Bescheinigung über die Erfolglosigkeit der Sühnevcrhandlung kannnur ertheilt werden , wenn der Antragsteller im Termin erschienen ist. Kommtim Termin ein Vergleich zu Stande , so ist derselbe zu Protokoll festzustellen.
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tz 6 . Geschäftsgang.

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
2 . Der Richter hat dem Reichskanzler (Reichs -Marine -Amt ) am Schlüsse des

Geschäftsjahres eine Geschäftsübersicht einzureichen.
3 . Der Geschäftsverkehr des Gerichtes mit Behörden und Beamten außerhalb

des Schutzgebietes , sowie mit dem Reichskanzler (Reichs -Marine -Amt ) erfolgt
ausschließlich durch Vermittelung des Gouverneurs.

4 . Die Anordnungen des Richters bedürfen der Zustimmung des Gouverneurs,
soweit sie betreffen:

u) die dauernde Uebertragung einzelner richterlicher Geschäfte auf aüdere Per¬
sonen (tz 2 Nr . 4) ,

b ) die Ernennungen von Beisitzern (8 3),
o) die Zulassung von Rechtsanwälten,
6 ) die allgemeine Beauftragung von Personen mit der Vornahme von Sühne-

versuchen (Z 6 Nr . 2) .

Berlin , den 27 . April 1898 . Der Reichskanzler.
gez. Fürst zu Hohenlohe.

151 . Derordmmg , betr . Rechnungs - und Kassenwesen im
Kiautschougebiete.

Vom 24 . Mai 1898 . (M .-V.-Bl . 1898 , S . 159 .)

1. Nachdem durch den Nachtrag zum Reichshaushaltsetat auf das Rechnungs¬
jahr 1898 besondere Mittel für die Verwaltung des Gouvernements Kiautschvu
bereitgestellt sind , scheiden alle bis zum 1. April d. Js . dem Gouvernement über-
wiesenen Personen des Soldatenstandes und Beamten der Marine , mit Ausnahme
des Personals des Vermessungsdetachements , vom 1. April d. Js . aus dem Marine¬
etat aus.

2 . Für die am 1. April d. Js . oder später zum Gouvernement Kiautschou
kommandirten bezw . von dort abgelösten Gehaltsempfänger tritt der llebergang aus
dem Marineetat auf das Pauschguantum für die Verwaltung von Kiautschou und
umgekehrt mit dem Ersten des auf den Tag der Abreise aus der Garnison oder
vom Kommandoorte folgenden Monats ein.

Befindet sich der Kommandirte auf Urlaub , so gilt als Tag der Abreise in vor¬
stehendem Sinne derjenige , an welchem anderenfalls die Abreise von der Garnison
oder dem Kommandoorte hätte erfolgen müssen.

Der Uebergang für die Löhnungsempfänger regelt sich nach der Vorschrift des
8 20,3 der Friedensbesoldungsvorschrift.

3 . Etwaige während der Zeit des Ablösungstransports durch vertretungsweise
Wahrnehmung der Stellen entstehende Kosten sind in Grenzen der Stellengebührnisse
aus den Etatsmitteln für Kiautschou zu erstatten.

4 . Ueber die Gewährung der Gebührnisse an das zum Gouvernement gehörige
Personal sowie über die Gruppirung der Verrechnung aller Ausgaben und Ein¬
nahmen erfolgen besondere Bestimmungen , welche den betheiligten Dienststellen dem¬
nächst zugehen werden.

Im Uebrigen finden auf die Zahlung und Verrechnung der Ausgaben und Ein¬
nahmen die in der Marine geltenden Vorschriften sinngemäße Anwendung.

5 . Rechnungslegende Verwaltungsstellen im Kiautschougebiete sind : die Rechnungs¬
ämter des Marineinfanterie -Bataillons und des Matrosenartillerie -Detachements , die
Artillerieverwaltung , die Garnisonverwaltung , die Laznrethverwaltnng , das Ver¬
pflegungsamt , das Civilkommissariat , die Justizverwaltung.
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6. Die Kassengeschäfte für alle Verwaltungsstellen im Gouvernementsgebiete !besorgt die Gouvernementskasse nach den für die Garnisonkassen (L . K. R .) gegebenenVorschriften .
lDie genannte Kasse ist Inhaberin des nach der Verfügung vom 14 . Februar Idieses Jahres — 0 . 742 . — (Marineverordnungsblatt Seite 37 ) bei der General - !militärkasse eröffneten Abrechnungskontos „ Marineverwaltung Kiautschou " .7 . Die Intendantur der Marinestation der Nordsee ist Revisionsbehörde für !alle Verwaltungen und Truppen im Gouvernementsgebiet.

8 . Die Kassenanweisungen ergehen an die Generalmilitärkasse zur Verausgabungoder Vereinnahmung bei dem für die Verwaltung des Gouvernements Kiautschoubestimmten Fonds des Reichshaushaltsetats.
Berlin , den 24 . Mai 1898.

Der Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts.
Tirpitz.

152 . Allerhöchste Grdre , betr . versuchsweises Traget : neuer Tropen¬uniform für das Alarineinfanteriebataillou in Kiautschou.
Vorn 13 . Juni 1898 . (M .-V .-Bl . 1898 , S . 180 .)

Ich bestimme : Für das Marineinfanterie -Bataillon in Kiautschou ist eine besondereTropenuniform versuchsweise einzuführen . Die Uniform besteht aus Rock und Hoseaus Khakaydrell sowie Tropenhelm aus Gummistoff nach den Mir vorgelegten Proben , iSie haben das Weitere zu veranlassen.
Berlin , Schloß , den 13 . Juni 1898 . Wilhelm . I

In Vertretung des Reichskanzlers . ^
Tirpitz.An den Reichskanzler (Reichs -Marine -Amt ) .

Vorstehende Allerhöchste Ordre bringe ich zur Kenutuiß der Marine.Die einzelnen Stücke der neuen Tropenuniform sind von folgender Beschaffenheit:u) Rock . Ungefütterter Rock von gelbem Khakaydrell mit Umlegekragen vondemselben Stoff , der durch Haken und Oesen geschlossen wird . Glatter jacketartigerSchnitt , bis über das Gesäß reichend , mit ausgearbeiteter Taille , hinten mit einem10 ew langen Schlitz.
Aermel ohne Aufschläge.
Zwei aufgenähte Seitentaschen , welche durch je eine eckig geschnittene Klappe undeinen glatten kleinen Britanniaknopf geschlossen werden.
Auf den Schultern je eine Schlaufe und ein Britannianummerknopf zur Anbringungder Schulterklappen.
Schulterklappen wie beim Wassenrock der Marineinfanterie (Marineinfanterie-BekleidungsVorschrift Anlage 1, 2 ), jedoch mit der Bataillonsnummer III und mitFutter von Khakaydrell sowie mit einer Vorrichtung zum Abnehmen versehen.Vorn herunter in einer Reihe sechs glatte Britanniaknöpfe . Hinten zweiBritanniataillenhaken zum Tragen des Leibriemens.
Die Knöpfe sind sämmtlich zum Einschäkeln mittelst Springringen eingerichtet.Die Abzeichen der Feldwebel und Unteroffiziere bestehen aus weißer , schwarzund roth gestreifter , baumwollener Borte , welche ringsum auf dem Rande des Kragensangebracht ist.
Die Auszeichnungsknöpfe für Feldwebel , Sergeanten und Gefreite von Britannia-metall find in den Kragenecken angebracht.
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d) Hose. Von gelbem Khakaydrell nach dem Schnitt der Arbeitshose der
Marineinfanterie (Marineinfanterie-BekleidungsVorschrift Anlage 1, 8).

Abnehmbare Schnalle von weißem Metall.
o) Tropenhelm . Helm mit Vorder- und Hinterschirm aus weißem Gummistoff.

Dekoration ähnlich wie am Tschako(Marineinfanterie-BekleidungsVorschrift Anlage 1,
IZ. 1), jedoch aus Neusilber und in kleinerer Form, darunter die schwarzweißrothe
Kokarde von lackirtem Blech. Höhe des Helmkopfes 11,55 om, größte Länge des
Vorderschirmes8 em, des Hinterschirmes10 ew.

Im Helmkopf oben eine metallene Ventilationsschraube mit breitem stoffbezogenem
Kopf, unten ein Ventilationskranz aus Steifleinen mit Schweißleder. Brannlederner
Sturmriemen mit Zugschnalle und zwei Befestigungsringen.

Berlin , den 13. Juni 1898.
Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Tirpitz.

153. Benennung des Dlarineinfanteriebataillons und des Matroseu-
artilleriedetacheinents in Kiautschou.
Bom 13. Juni 1898. (M.-V.-Bl. 1898, S . 181.)

Ich bestimme hiermit: 1. Das Marineinfanterie-Bataillon in Kiautschou erhält
den Namen HI . Seebataillvn, das daselbst befindliche Matrosen-Artilleriedetachement
den Namen Matrosen Artilleriedetachement Kiautschou. 2. Die durch die Neubenennung
bedingte Abänderung der Bekleidung des lll . Seebataillons und des Matrvsenartilleric-
detachements Kiautschou habe» Sie zu veranlassen.

Berlin , Schloß, den 13. Juni 1898. Wilhelm.
An den Reichskanzler(Reichs-Marine-Amt).

Vorstehende Allerhöchste Ordre bringe ich zur Kenntniß der Marine.
Die Mannschaften des Matrosen-Arttlleriedetachements Kiautschou tragen Mützen-

bänder mit der goldgewirkten Inschrift:

Berlin , den 17. Juni 1898.
In Vertretung des Staatssekretärs des Reichs-Marine-Amts

Sack.

154. Dienstvorschrift für die Verwaltung des Schutzgebiets von
Kiautschou.

«o», 5. Juli 1898. (M.-V.-Bl. 1898, S . 214.)

Ich genehmige, daß die für Meine Marine geltenden Dienstvorschriften für die
Verwaltung des Schutzgebietes von Kiautschou sinngemäße Anwendung finden, und
ermächtige Sie , Aenderungen dieser Vorschriften, soweit dieselben durch die örtlichen
Verhältnisse geboten find, eintreten zu lassen.

Nordsee , an Bord Meiner Dacht „Hohenzollern", den 5. Juli 1898.
Wilhelm.

In Vertretung des Reichskanzlers.
An den Reichskanzler(Reichs-Marine-Amt). Tirpitz.



172 Organisation der Besatzung von Kiautschou.

Vorstehende Allerhöchste Ordre bringe ich zur Kenntniß der Marine.
Berlin , den 13 . Juli 1898.

In Vertretung des Staatssekretärs des Reichs -Marine -Amts.
Büchsel.

155 . (Organisation der Besatzung von Riautschou.
Vom 17 . August 1898 . (M .-A .-Bl . 1898 , S . 295 .)

Ich bestimme : 1. zur Ergänzung des III . Seebataillons und des Matrosen-Artilleriedetachements Kiautschou sind Stammkompagnien zu bilden . 2 . Die Stamm¬kompagnien für das III . Seebataillon werden dem I . und II . Seebataillon , dieStammkompagnie für das Matrosen -Artilleriedetachement Kiautschou wird einer dervier Matrosen -Artillerieabtheilungen attachirt . 3 . Ich genehmige die anbei zurück-erfolgenden Bestimmungen über die Organisation der Besatzung von Kiautschou mitAnlagen . Zugleich ermächtige Ich Sie , die an den Einzelheiten der Anlagen imLause der Zeit nothwendig werdenden Abänderungen und Vervollständigungen bisauf Weiteres selbständig , erforderlichenfalls im Einvernehmen mit dem Komman-direnden Admiral eintreten zu lassen . , Sie haben hiernach das Weitere zu veranlassen.
Schloß Wilhelmshöhe , den 17 . August 1898.

Wilhelm.
In Vertretung des Reichskanzlers.

Tirpitz.

Bestimmungen über die Organisation der Besatzung von Kiautschon.
1. Zusammensetzung der Besatzung.

Die Besatzung von Kiautschon besteht aus:
dem III . Seebataillon zu 4 Kompagnien,
dem Matrosen -Artilleriedetachement Kiautschou,
dem sonstigen militärischen Personal des Gouvernements.

2. Starke und Ergänzung.
u) Das III . Seebataillon und das Matrosen -Artilleriedetachement Kiautschoubilden je einen selbständigen Kommando - und Verpflegungsverband . DieStärkeverhältnisse ergiebt die Anlage 1.

Die Ergänzung erfolgt aus den Stammkompagnien , welche in derHeimath stationirt sind . Das Nähere enthält die Anlage 2.1)) Das sonstige militärische Personal des Gouvernements besieht aus:dem Gouverneur und dem militärischen Personal des Gouvernementsstabeseinschließlich des als Bootsbesatzungen kommandirten Personals,dem militärischen Personal der
Artillerieverwaltung,
Lazarethverwaltung,
Gouvernementskasse und des
Verpflegungsamtes.

Der Gouverneur bestimmt , welchem Marinetheil der Besatzung von Kiautschoudas sonstige militärische Personal des Gouvernements in disziplinarer Hinsicht undin Bezug auf die Verpflegung zu attachiren ist.
Die Stärke und Zusammensetzung des Personals ergiebt die Anlage 1.
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Die Offiziere , Aerzte , Feuerwerksoffiziere und Zahlmeister des sonstigen militärischen
Personals des Gouvernements werden den entsprechenden Offizier - re. Korps und den
Zahlmeistern der Marine entnommen , das Unterpersonal wird von den betr . Marine¬
theilen gestellt . Das Nähere enthält die Anlage 2.

3. Dauer des Kommandos.

Das Kommando zur Besatzung von Kiautschou dauert in der Regel nicht unter
2 Jahre . In jedem Jahre soll thunlichst die Hälfte der gesummten Besatzung ab¬
gelöst werden . Gesuche von Unteroffizieren und Kapitulanten des III . Seebataillons
bezw. des Matrosen -Artilleriedetachements auf Verlängerung des Kommandos über
2 Jahre hinaus unterliegen der Entscheidung der Inspektion der Marineinfanterie
bezw. Marineartillerie . Derartige Gesuche von Offizieren rc. sowie von Unteroffizieren
des sonstigen militärischen Personals des Gouvernements sind an den Staatssekretär
des Reichs -Marine -Amts weiter zu geben.

4. RLssorlverlMknisse.
u) Die Besatzung von Kiautschon ist dem Gouverneur als obersten Befehlshaber

am Orte und in oberster Instanz dem Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts
unterstellt.

Das III . Seebataillon und das Matrosen -Artilleriedetachement unterstehen außer¬
dem den Inspektionen der Marineinfanterie und Marineartillerie in derselben Weise
wie die heimischen Seebataillone bezw. Matrosen -Artillerieabtheilungen . Der Schrift¬
verkehr zwischen den Inspektionen und dem III . Seebataillon bezw . dem Matrosen-
Artilleriedetachement und umgekehrt hat unter der äußeren Adresse des Gouvernements
die Instanz des Gouverneurs zu passiren.

d ) Die in der Heimath zu formirenden Stammkompagnien unterstehen den betr.
Inspekteuren und Stationschefs und in oberster Instanz dem Kommandirenden Admiral
in derselben Weise wie die Marinetheile , denen sie attachirt sind . Die Unterstellung
der Stammkompagnien unter den Befehl des Staatssekretärs des Reichs -Marine -Amts
in oberster Instanz erfolgt mit dem Tage der Einschiffung auf den Ablösungstransport¬
dampfer bezw ., wenn der Transport mit einem für S . M . Schiffe vereinigt wird,
mit dem Tage der vollendeten Ausschiffung in Kiautschou . Der Rücktransport tritt
mit dem Eintreffen in dem Heimathshafen bezw. bei Vereinigung mit einem Transport
von S . M . Schiffen mit dem Tage der Einschiffung in Kiautschou unter den Befehl
des Kommandirenden Admirals.

e ) Vorübergehend nach Kiautschou kommandirte Offiziere rc. und Mannschaften
gehören nicht zur Besatzung von Kiautschou , unterstehen jedoch, sofern sie dem Gou¬
vernement zugetheilt sind , dem Gouverneur und in oberster Instanz dem Staatssekretär
des Reichs -Marine -Amts . Erfolgt diese Zutheilung nicht , so verbleiben sie in ihrem
sonstigen Verbände , und der Gouverneur übt ihnen gegenüber die Rechte des Garnison-
ältesten aus.

6. Entlassung und Invalidissrung.
Die Entlassung der ausgedienten Mannschaften der Besatzung von Kiautschou

erfolgt zur Reserve desjenigen Marinetheils , welchem sie in der Stammkompagnic
bezw . früher angehörten.

Die Jnvalidisirung der Militärpersonen der Unterklassen der Besatzung erfolgt
durch dasjenige Stationskommando , dem die Stammkompagnie des zu Jnvalidisirenden,
bezw . der Marinetheil , welchem der Betreffende früher angehörte , untersteht.

6. Zahlung der Gebühruisse.
a) Die Offiziere , Sanitätsoffiziere , Zahlmeister , Büchsenmacher , Deckoffiziere,

Unteroffiziere und Mannschaften der Besatzung von Kiautschou und der in der Heimath
befindlichen Stammkompagnien scheiden in Bezug auf ihre Gebührnisse aus dem
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Marineetat aus — vergleiche die Verfügung vorn 24 . Mai 1898 — »4.. 3991 . —
(Marineverordnungsblatt S . 159 ) - und erhalten ihre Kompetenzen aus demKiautschou -Fonds.

d ) Vorübergehend kommandirte Offiziere rc . und Mannschaften verbleiben imMarineetat , erhalten jedoch die während der Dauer des Kommandos zuständigen be¬sonderen Gebührnisse aus dem Kiautschou - Fonds , sofern die Kommandirung im Interessedes Gouvernements erfolgt ist.

Anlage 1.

(Line §
tomp

Stärkenachweisnng der Besatzung von Kiautschou nnd der Stammkompagnien.
1. Marineinfanterie. Offi-
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Oberleutnant 2) 1 I

. Kompagnieoffiziere Oberleutnant 4 6
5 (4 >">) Leutnant 93) . 14 (13>- ^ . Bataillonsarzt I Stabsarzt 1 1 '

Assistirender Arzt Oberassistenzarzt 1 1
Verwaltung j Zahln ,elfter,3) 1 1

Zahlmeisteraspi¬
rant ö) 1 12

Zahlmeifterappli-
kant6) 2H 4 ^

36) Kompagniedienst Feldwebel > 4 7 >4 - ^Vicefeldwebel - ^ s13 -
Sergeanten 27 4032 -
Unteroffiziere ! . 64

96 j20 *2) I Gefreite ! . 184 l! 204510 ») i Gemeine . 835, »)' 13452 Lazareth Sanitätsunteroffiz. 4 ) 6
Büchsenmacher Büchsenmacher - ^ 3 ' ) 3

ziere,
obere

Be¬

amte

Bemerku » ge ii

ird , so ost ersoldnHI

gleich ZngenieuroUikil
om Platz. M >d, I»M
forderlich, abgelöst. I
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»runter 4 Schuster f8 Schneiden !
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»gleichVerpflegung^ '!
. Der zur Zeit l>e>«>
:i. Seebataillon konnna»
irt befindliche M
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dem

i im
r be-
eresse

ren.

2. Matrosenartillerie.

6'ine Stamm-
tompagnie

Kopfzahl

Offi¬
ziere,
obere
Be¬
amte

Deck-
offi¬
ziere,

Unter¬
offi¬

ziere,
Ge¬

meine,
Unter-
beamte

Funkti o n

Matrosen- Summe
artillerie- Matrosen-

detacheinentz artillerie

Kopfzahl Kopfzahl

Charge Offi¬
ziere,
obere
Be-

>meines
ûm» - !
beamte!

Deck-
offi¬

ziere,
Unter¬
offi¬

ziere,
Ge-

Offi-
ziere,
obere
Be-
ainte

Deck- u
ofsi- »

ziere,
Unter¬
offi¬

ziere,
Ge¬

meine, >
Unter- -
beamte

B e m erkn n g e n

uii e»

t ersordciiih

gem'eimiW
M >d. soosl
abgelöst.
>Baiaillo»!-

ijntant»ich!
cd.

, Genom«

Iineistcrappii'

ev. zugleit
ntSkasse.
ständigM

der WritN>
ökommndirl.

schustcr
öchneidcr.
-chuster
rchneider.
üchUrtilleck-

3

13
1<)d)

115-l)

143

Detachementsführers Kapitänlientenant l)
Detachementsofsiz. Lieutenantz. S . !i

- - >Preinierlieutenantf
l d. FeldartillerieU)-!

- - !Unterlieutenantz.S.
Detachementsarzt) Oberassistenzarzt
Berwaltung Ẑahlmeisteraspi-rant

Schreiber äOberschreibersgast!
Detachementsdienst!Oberfeuerwerker

- - !Feuerwerker
Feldwebel
Vizeseldwebel
Oberartilleristen-

! maate
- !Artilleristenmaate
- >!Oberartilleristcn

Lazareih sArtilleristen
Büchsenmacher !Lazarethgehülfe

Büchsenmachers¬
maate !

Büchsenmachersgast

1
1
1
1
1
1

3
25
69

1625)
1

2
1

272

1
1
2
1
2
1

9
38
79

277
1

2
1

9 Zugleich Artillerieoffizier
vom Platz und Vorstand
der Arlillerieverwaltung.

-) Wird , so oft erforderlich,
abgelöst.

4 Schneider

A n in. Die zur Zeit beim
Matrosenartilleriedetache-
inent kominandirt befind¬
lichen Instrukteure:

2 Exerzirseraeanten,

415

424
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3 . Sonstiges militärisches Personal des Gouvernements.

Kopfzahl

Offiziere,

obere

Beamte

Deck¬
offiziere,

Unter¬
offiziere,

Gemeine,
Unter-
beamte

14

9

F u n kti o n

al Gouv
Gouverneur-
Adjutant H
Artillerieoffizier vom Platzt
Jngenieuroffiziervom Platz »!
Gamisonarziö)
Jntendanturbeamter
Materialienverwalter
Schreiber
Zimmerleute
Bootsbesatzung

BootssteuererS)
Bootsgästeb)
Signalstation

Vorstands
Depotpersonal

Büchsenmacher ^ ,

Chefarzt i)
Assistirender Arzt
Lazarethpersonal

C h a r g e

ernementsstab.
Kapitän zur See
Kapitänlicutenant

Hauptmann oder Pr .-Lieut.
Oberstabsarzt
Zntendanturrath
Materialienverwalter
1 Oberschreiber , 1 Schreiber
Zimmermannsgasten
Maschinistenmaate
Heizer
Ärtilleristenmaate
Matrosenartilleristen
Signalmaat

d ) Artillerieverwaltung.
/ Kapitänlieutenant
HFeueriverkslieutenant
j! Oberfeuerrverker
! Depowiceseldwebel
z Büchsenmacher

o) G arni s o n v e r waltung.

ck) Lazarethverwaltung.
Oberstabsarzt
Oberassistenzarzt

^Oberlazarethgehülfe
Lazarethgehülfe
Unterlazarethgehiilfe
Krankenwärter

s ) Gouvernementskasse.
1 KassenpersonalH ' Zahlmeisteraspirant2)

! Vorstand H

Zahlmeisterapplikant

k ) Verpflegungsamt.

s>Zahlmeister

B e m erkuugen
III. Sei
8 Staun
Mtroser
1 Staun
Sonstige

Anderweitig bereits MG
führtes Personal ist durchs,
gedruckte Zahlen gekeunzeichN

H Zugleich Hafeukapitii»
Platzmajor.

2) Vergl . zu 2 Anm . 1.
») Vergl . zu 1 Anm . 2.
4) Zugleich Chefarzt i

Lazareths.
ö) NachBedarf vomMatros

ar -tilleriedetachement zu stell

1) Vergl . zu 2 Anm . I.
2) Vergl . zu 1 Anm . 11.

Kein militärisches Persoml.

Z Vergl . zu 3 a. Anm.

Z Vergl . zu 1 Anm . 5.
2) Vergl . zu 1 Anm . 7.

_ Summe : Sonstiges militärisches Personal des Gouvernements.

) Vergl . zu 1 Anm . 13.
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Wiederholung.

Offiziere, Aerzte
Zahlmeister

Deckoffiziere, Unter¬
offiziere, Gemeine

Büchsenmacher

III. Seebataillon. . 22 1132

2 Stammkompagnien des III . Seebataillons. 9 (8) 586

Matrosenartilleriedetachement.
7 272

I Stammkompagnie des Matrosenartilleriedetachements. . 2 143

sonstiges militärisches Personal des Gouvernements . . . 0 25

46 (45) 2158

gen

'eits a,G
t durchs,-,
ennzeichch
kapitiiiiE

2201 (2203)

Anlage 2.

ln»i. 1.
IN». 2.

!farzt de

»Aiatrose»
zu stelle»

m». 1.
»i». 1l.

Persoiuil. !

I»»i. 4.
I
s

»i. 5. ^
,». 7. s

»i. 13.

Ergänzung und Ablösung der Besatzung von Kiautschou.

I., III. Seebakaillvn und Matrosen-Mlillerirdekachrmrnk.
1. Mannschaften.

Die Kommandos des III. Seebataillons bezw. des Matrosen-Artilleriedetachements
reichen die jährlichen Ersatzbedarfsnachweisungen(MarineordnungK 5) am 1. Januar
jedes Jahres den Inspektionen der Marineinfanterie bezw. Marineartillerie ein.

Letztere geben auf den Nachweisungen an, wie viel Freiwillige und von welcher
Profession zur Einstellung für die Kiautschou-Truppen angenommen sind, bezw. noch
werden. Es ist anzustreben, den Ersatzbedarf für Kiautschou nach Möglichkeit durch
Freiwillige zu decken. Die hierzu erforderlichen Maßnahmen haben die genannten
Inspektionen durch die Kommandos der ihnen unterstellten Marinetheile in geeigneter
Weise zu treffen.

Die vervollständigten Ersatzbedarfs-Nachweisungen sind den betr.Stationskommandos
vorzulegen und dem Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts bis znm 1. April jedes
Jahres einzureichen. (M. O. Z 5.)

Die Einstellung der Rekruten erfolgt zu demselben Termin, wie die Einstellung
der Rekruten der heimischen Seebataillone bezw. Matrosen-Artillerieabtheilnngen.

Sämmtliche für die Besatzung von Kiautschou ausgehobenen oder angenommenen
Leute müssen auf Tropendienstfähigkeit untersucht und tauglich befunden sein.

Aus den eingestellten Rekruten werden die Stammkompagnien formirt: für das
111. Seebataillon zwei, für das Matrosen-Artilleriedetachementeine. Die Stamm¬
kompagnien werden den heimischen Seebataillonen bezw. Matrosen-Artillerieabtheilungen
attachirt und zwar soll je eine Stammkompagnie des III . Seebataillons dem I. und
II. Seebataillon, die Stammkompagnie des Matrosen-Artilleriedetachementseiner der
4 Matrosen-Artillerieabtheilungenzugetheilt werden.

Die von den Stammkompagnien zu führenden Rapporte w. werden von den
Kommandos derjenigen Marinetheile, denen die Stammkompagnien attachirt sind, als

Anhänge zu den eigenen Verpflegungs- rc. Rapporten eingereicht. Im Uebrigen
werden die näheren Anordnungen bezüglich der Attachirung der Stammkompagnien
sowie über die Unterbringung, Bekleidung, Verpflegung und Ausbildung der Mann¬
schaften derselben von den Inspektionen der Marineinfanterie und Marineartillerie nach
Maßgabe der allgemeinen Dienstvorschriften erlassen.

Nach Beendigung der ersten Ausbildung— im Frühjahr des auf die Einstellung
folgenden Jahres — treten die Mannschaften der Stammkompagniendie Ausreise an,
zur Ablösung der in Kiautschou befindlichen ausgedienten Mannschaften. Den Ab-

Die dnitschc Koloiiial-Geietzcii>l'>mg IV (1899). 12
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gangstag des Transports , welcher nach Möglichkeit mit dem für S . M . Schiffe erfor¬derlichen zu verbinden ist, bestimmt der Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts nach Be¬nehmen mit dem Kommandirenden Admiral.
Falls Personal der Stammkompagnien aus irgend welchen Gründen in der Hei¬math verbleibt — z. B . Ausbildungspersonal , Verwaltungsoffiziere rc. — so wirddasselbe nach Abgang des Ersatzes ins Ausland bis zur Nenformirung der Stamm¬kompagnien einem der Seebataillone bezw . einer der Matrosen -Artillerieabtheilungenauf Anordnung des betreffenden Inspekteurs zugewiesen , ohne in den Etat desbetreffenden Marinetheils einzutreten.
Nach der Rückkehr des Ablösungstransports in die Heimath , spätestens am30 . September des 3 . Dienstjahres , werden die ausgedienten Mannschaften zur Reserveihrer heimischen Seebataillone bezw . Matrosen -Artillerieabtheilungen entlassen.Aus Vorstehendem ergiebt sich, daß die Mannschaften von der gesetzmäßigen3sährigen Dienstzeit die ersten 7 oder 8 Monate in der Heimath bei den Stamm¬kompagnien und auf der Ausreise verbringen , während der folgenden 24 Monatezur Besatzung von Kiautschou gehören und etwa 2 Monate auf der Rückreise sichbefinden.

2 . Unteroffiziere.
Die Unteroffiziere des III . Seebataillons ergänzen sich aus trotzendienstfähigenUnteroffizieren des I . und II . Seebataillons , die des Matrosen -Artilleriedetachementsaus den tropendienstfähigen Unteroffizieren der Matrosen -Artillerieabtheilungen ver¬suchsweise , wie folgt:

a,) Seebataillone . Jedes heimische Seebataillon stellt jährlich die Hälfte der
Unteroffiziere und Gefreiten für die Stammkompagnien des III . See¬
bataillons . Die Zurückkommenden treten zu ihren früheren Bataillonen zurück.

d ) Jede Matrosen -Artillerieabtheilung stellt im Verhältniß zu ihrer Etatsstärke(bei der III . Matrosen -Artillerieabtheilung bleibt die Helgoland -Kompagnie fürdie Stärkeberechnung außer Betracht , ohne daß hierdurch den freiwillig sichmeldenden Unteroffizieren dieser Kompagnie die Kommandirung nach
Kiautschou verschlossen werden soll ; diese können jedoch auf die Zahl der vonder III . Matrosen -Artillerieabtheilung zu stellenden Unteroffiziere in Anrechnunggebracht werden ) jährlich eine bestimmte Anzahl von Unteroffizieren undObermatrosen -Artilleristen.

Die abgelösten Unteroffiziere treten stets zu ihren früheren Abtheilungenzurück. Ausgenommen sind hiervon die Feuerwerker und Feldwebel , welcheaus der Gesammtzahl dieser Dienstgrade durch den Inspekteur der Marine¬
artillerie ausgewählt werden . Ihre Kommandirung zum Matrosen -Artillerie-detachement Kiautschou erfolgt durch den Kommandirenden Admiral im Ein¬vernehmen mit dem Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts.

o) Der Wechsel zwischen den abgelösten Unteroffizieren , welche zu ihren Marine¬theilen zurücktreten , und den neu zu den Stammkompagnien zu komman¬direnden Unteroffizieren findet mit dem 1. Oktober jedes Jahres statt.ä ) Bei den Kommandirungen ist möglichst daraus Rücksicht zu nehmen , daß dieUnteroffiziere während der Dauer ihres Kommandos zum III . Seebataillonund Matrosen -Artilleriedetachement nicht zur Beförderung in Betracht kommen.Letztere findet nach dem Dienstalter der Unteroffiziere innerhalb ihresheimischen Marinetheils statt.
s ) Steht ausnahmsweise ein Unteroffizier in seinem heimischen Marinetheil zurBeförderung heran und ist im Etat der Besatzung von Kiautschou keine Stellefrei , so erhält er das Mehr seiner Gebührnisse aus dem Etat seines heimischen
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Marinetheils. Wird in Ausnahmefällen ein Unteroffizier der Kiautschou-
Besatznng infolge Freiwerdens einer dortigen Stelle befördert, so bezieht er
nach seiner Rückkehr das Mehr der Gebührnisse aus dem Kiautschou-Fonds, bis
die entsprechende Stelle in seinem heimischen Marinetheil frei wird. Gegen¬
seitige Mittheilungen hierüber haben die Marinetheile eintretendenfalls auf
dem Instanzenwege umgehend zu veranlassen.

I) Unteroffiziere, welche auf ihren Wunsch länger als 3 Jahre bei der Kiautschou-
Besatzung bleiben, kommen zur Beförderung in Stellen, welche bei ihrem
heimischen Marinetheil frei werden, erst nach ihrer Rückkehr in Betracht.

A) Kapitulationen von Mannschaften rc. der Besatzung von Kiautschou dürfen
nur im Einverständniß mit dem heimischen Marinetheil abgeschlossen werden.

Ii) Wird eine Spezialausbildung einzelner Unteroffiziere in der Zeit, während
welcher sie sich bei den Stammkompagnien befinden, nothwendig, z. B. im
Pionierdienst, am Maschinengewehr, so reichen die Inspektionen der Marine¬
infanterie und Marineartillerie, wenn dies erforderlich, entsprechende Anträge
dem Kommandirenden Admiral ein, welcher im Einvernehmen mit dem Staats¬
sekretär des Reichs-Marine-Amts das Weitere veranlaßt.

3. Offiziere.
Die Offiziere des III. Seebataillons ergänzen sich (mit Ausnahme eines dem

Jngenieurkorps angehörenden, und so oft als erforderlich von der Armee zu re-
quirirenden Offiziers) aus tropendienstfähigeu Offizieren des I. und II. Seebataillons,
die des Matrosen-Artilleriedetachements(mit Ausnahme eines der Feldartillerie an¬
gehörenden und so oft erforderlich von der Armee zu reqnirirenden Offiziers) aus dem
Seeoffizierkorps.

Die erforderlichen Kommandirungenerfolgen zum 1. Oktober jedes Jahres und
zwar treten die Kommandirtenzunächst zu den Stammkompagnien, deren Ausbildung
sie leiten und mit denen sie die Ausreise antreten. Sie treffen nach einer 2jährigen
Dienstleistung beim III . Seebataillon bezw. dem Matrosen-Artilleriedetachementin
Kiautschou mit deu ausgedienten Mannschaften zusammen wieder in der Heimath ein
und treten zu ihren früheren Marinetheilen zurück in die Stellen, welche durch Komman-
dirung von Offizieren zu dem dann eingestellten jüngsten Jahrgang(Stammkompagnien)
frei geworden sind, soweit nicht durch Rückversetzuug zur Armee bezw. zum Seeoffizier¬
korps rc. anderweitig verfügt wird.

Die Inspektionen der Marineinfanterie und Marineartillerie beantragen die
Kommandirungen der für die Ablösungen im Juli des folgenden Jahres erforder¬
lichen Offiziere unter Einreichung von Vorschlägen am 1. Juli jedes Jahres bei dem
Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts, welcher im Einvernehmen mit dem Ober¬
kommando das Weitere beim Marinekabinet veranlaßt. Soweit angängig, sind
solche Seeoffiziere zu kommandiren, welche bereits bei der Matrosenartillerie Dienst
gethan haben.

Der Kommandeur des III . Seebataillons, der Führer des Matrvsen-Artillerie-
detachements sowie der Ingenieur- und der Feldartillerieoffizier werden nach Bedarf
abgelöst. Die Ablösenden treten direkt zur Besatzung von Kiautschou. Der Führer
des Matrosen-Artilleriedetachements muß bei einer Matrosen-Artillerieabtheilung Dienst
gethan haben.

Ueber eine etwaige besondere Ausbildung der Offiziere der Stammkompagnien
siehe vorstehend 2li.

4. Sanitätsoffiziere und Zahlmeister , Unterpersonal derselben.
Die zum III . Seebataillon bezw. zum Matrosen-Artilleriedetachement gehörenden

Aerzte und Zahlmeister ergänzen sich aus dem Sanitätsoffizierkorps und Zahl-
12*
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meistern der Marine , die Zahlmeister -aspiranten und -Applikanten , die Lazarethgehülfenund die Schreiber des Matrosen -Artilleriedetachements werden von den Werft¬
divisionen gestellt.

Das vorgenannte Personal wird in der Regel auf die Dauer von 2 Jahren
zum III . Seebataillon bezw . zum Matrosen -Artilleriedetachement kommandirt und trittdirekt zur Besatzung von Kiautschon . Ausgenommen hiervon sind zwei geprüfte Zahl-
meisterapplikanten und 2 Lazarethgehülfen , welche bereits zu den Stammkompagniendes III . Seebataillons kommandirt werden , um die Kommandos des I . und II.
Seebataillons in der Bearbeitung der Geschäfte der attachirten Stammkompagnien zu
unterstützen.

Die Inspektionen der Marineinfanterie und Marineartillerie beantragen zum1. Januar jedes Jahres die für die Ablösungen im Juli des laufenden Jahres
erforderlichen Kommandirnngen der Aerzte und Zahlmeister sowie des Unterpersonalsbei dem Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts , welcher im Einvernehmen mit dem
Oberkommando bezüglich der Aerzte das Weitere beim Marinekabinet veranlaßt , be¬züglich der Zahlmeister die Kommandirung anordnet und das Unterpersonal beim Ober¬kommando beantragt.

Die Kommandirung der vier im November jedes Jahres zu den Stammkompagniendes III . Seebataillons tretenden Zahlmeisterapplikanten und Lazarethgehülfen ist am1. Juli zu beantragen.

5 . Büchsenmacherpersonal.
Die Ablösung der zum III . Seebataillon bezw. Matrosen -Artilleriedetachement

gehörenden Büchsenmacher wird durch den Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts
besonders geregelt , die Büchsenmachersmaate rc. werden von den Werfldivisionen
gestellt . Sie werden auf die Dauer von 2 Jahren zum III . Seebataillon bezw.zum Matrosen -Artilleriedetachement kommandirt und treten direkt zur Besatzungvon Kiautschou.

Die Inspektionen der Marineinfanterie und Marineartillerie beantragen zum
1. Januar jedes Jahres die für die Ablösungen im Juli des laufenden  Jahres er¬
forderlichen Kommandirnngen des Büchsenmacherpersonals bei dem Slaatssekretär des
Reichs -Marine -Amts , welcher bezüglich der Büchsenmacher die Kommandirung anordnet,die Büchsenmachersmaate rc. beim Oberkommando beantragt.

Sämmtliche Kommandirnngen müssen so rechtzeitig erfolgen , daß die Aus¬reise mit dem im Frühjahr jedes Jahres ausgehenden Ablösungstransport statt¬finden kann.

ii . Sonstiges militärisches Personal des Gouvernements.
Das Gouvernement Kiautschou beantragt zum 1. Januar jedes Jahres die fürdie Ablösungen im Juli des laufenden  Jahres erforderlichen Kommandirnngen der

zum sonstigen militärischen Personal gehörenden Seeoffiziere , Aerzte , Feuerwerks¬offiziere , Zahlmeister , Unteroffiziere und Mannschaften bei dem Staatssekretär desReichs -Marine -Amts . Letzterer veranlaßt im Einvernehmen mit dem Oberkommando
bezüglich der Seeoffiziere und Aerzte das Weitere beim Marinekabinet , verfügt die
Kommandirung der Feuerwerksoffiziere , Zahlmeister und der dem Ressort des Reichs-
Marine -Amts allgemein unterstellten Unteroffiziere und beantragt das übrige Personalan Unteroffizieren und Mannschaften beim Oberkommando.

Die Vorgenannten werden in der Regel auf die Dauer von 2 Jahren zum Gou¬
vernement kommandirt und treten direkt zur Besatzung von Kiautschou.

Soweit das Unterpersonal nicht aus Kapitulanten besteht , find nur solche Leutezu kommandiren , welche im ersten Jahre dienen.
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Die Konuuandirungen müssen so rechtzeitig erfolgen, daß die Betreffenden sich
dem im Frühjahr jedes Jahres ausgehenden Ablösungstransporte anschließen können.

Vorstehende Allerhöchste Ordre sowie die Bestimmungen über die Organisation
der Besatzung von Kiautschou nebst Anlagen bringe ich zur Kenntniß der Marine
mit dem Hinzufügen, daß die Matrosen-Artillerieabtheilung, welcher die Stamm¬
kompagnie des Matrosen-Artilleriedetachements Kiautschou zu attachiren ist, später be¬
zeichnet werden wird.

Berlin , den 18. August 1898.
In Vertretung des Staatssekretärs des Reichs-Marine-Amts.

Büchsel.

156. Allerhöchste Ordre , betr. Artillerieverwaltung Kiautschou.
Vom 17. August 1898. (M.-V.-Bl . 1898, S . 304 .)

Ich bestimme hiermit: 1. Für die Befestigungen in Kiautschou ist eine Artillerie-
verwaltung einzurichten. 2. Als Vorstand der Artillerieverwaltung Kiautschou fungirt
der jeweilige Artillerieoffizier vom Platz für die Befestigungen daselbst. Dem Vor¬
stand verleihe Ich die Disziplinarstrafgewalt und Urlaubsbefugniß des Vorstandes
eines Marineartilleriedepots. Sie haben hiernach das Weitere zu veranlassen.

Schloß Wilhelmshöhe , den 17. August 1898.
Wilhelm.

In Vertretung des Reichskanzlers.
An den Reichskanzler(Reichs-Marine-Amt). Tirpitz.

Vorstehende Allerhöchste Ordre bringe ich zur Kenntniß der Marine.
Die Artillerieverwaltung Kiautschou hat ihren Sitz in Tsintau, ressortirt von

der Marinedepotinspektionund bildet, unbeschadet der für sie unabhängig vom Etat
der Marineverwaltungzu verwendenden Mittel, eine Filiale (Betriebsrevier) des
Marineartilleriedepots zu Wilhekmshaven.

Wegen Anwendung der Dienstvorschriften der Marine vergleiche die Allerhöchste
Ordre vom5. Juli d. Js . (Marineverordnungsblatt Seite 214) )̂ und meinen Erlaß
vom 24. Mai d. Js . — 3991. — (Marineverordnungsblatt Seite 159). )̂

Berlin , den 18. August 1898.
In Vertretung des Staatssekretärs des Reichs-Marine-Amts.

Büchsel.

157. Verordnung , betr. Organisation der Besatzung von Kiautschou.
Vom 6. September 1898. (M.-V.-Bl . 1898, S . 320.)

Auf Grund der Allerhöchsten Ordre vom 17. Augustd. Js . und unter Bezug¬
nahme auf meine Verfügung vom 18. desselben Monats — 6310. — (Marine¬
verordnungsblattS . 295 ff.) 3) bestimme ich hierdurch, daß die Stammkompagnie des
Matrosen-Artilleriedetachements Kiautschou der III. Matrosen-Artillerieabtheilung zu
attachiren ist.

Berlin , den 6. September 1898.
In Vertretung des Staatssekretärs des Reichs-Marine-Amts.

._ Büchsel.
>) Vergl. S . 171, Nr. 154.
2, Vergl. S . 169, Nr. 151.
3) Vergl. S . 172, Nr. 155.
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156. Allerhöchste Ordre, betr. die Lüftung der Riautschoubibliothek.
Vorn 3. November 1898 . (M.-V.-Bl . 1898, S . 391 .)

Ich lasse Ihnen anbeifolgend die bei Mir zur Vorlage gebrachte Urkunde überdie Stiftung der Kiautschoubibliothek mit dem Eröffnen zugehen, daß Ichdie Annahme dieser Stiftung hierdurch genehmige. Es gereicht Mir zur Freude, daßdie Thätigkeit des Kiautschoubibliothek-Komitees einen so erfreulichen Erfolg gehabt hat,wodurch den im Kiautschougebiet sich aufhaltenden Angehörigen der Deutschen Wehr¬macht Gelegenheit geboten ist, an dem geistigen Leben der Heimath Theil zu nehmenund sich nach beendetem Dienst geistig zu erfrischen. Sie haben hiernach das Weiterezu veranlassen.
Jerusalem , den 3. November 1898. NAlhelin.
An den Reichskanzler(Reichs-Marine-Amt).
Nach der auf Befehl Seiner Majestät Kaiser Wilhelms II . erfolgten Besitz¬ergreifung von Kiautschou seitens des Deutschen Ostasiatischen Geschwaders sind dieUnterzeichneten, in der Absicht, den dort weilenden Angehörigen des Deutschen See-und Landheeres den Aufenthalt auf einer noch völlig unwirthlichen Station angenehmerzu gestalten und ihnen einen geistigen Zusammenhang mit der Heimath zu sichern, zueinem Kiautschoubibliothek-Komitee zusammengetreten, das zu Anfang März d. Js . seineAbsichten in dem folgenden, an eine Anzahl patriotischer Männer, besonders namhafterDeutscher Buchhändler versandten Rundschreiben niedergelegt hat:„Unseres Kaisers Gebot sandte mehrere Tausend der unter den Fahnendienenden Landeskinder nach Kiautschou, um für Deutschlands Wohlfahrt dorteine neue Zukunft erschließen zu helfen.

Erfüllt von der Größe der ihnen gestellten Aufgabe, entschlossen, Jeder anseiner Stelle sein Bestes zu thun, voller Jugendlust, voll Muth und willig,wenn nöthig, ihr Leben zu lassen für Kaiser und Reich, so sahen wir sie ziehen.So bedeutsam aber der ihnen gewordene Auftrag ist, — schwer, entsagungs¬voll und entbehrungsreich ist er auch.
Durch viele Tausende von Meilen von der Heimath getrennt, in einemLande stationirt, dessen Sprache sie nicht kennen und nicht lernen können, untereinem Volke, dessen Anschauungen, Lebensweise und Ordnung ihnen völlig fremdsind, werden sie Manches vermissen müssen, was selbst die kleinste Garnisonstadtbietet.
Außerhalb der Baracke und der Kantine würden sie bei aller Fürsorge derVorgesetzten und der Marinebehörden in Kiautschou, bis dieses sich entwickelthat, nichts finden, was ihnen dienlich ist, sich zu erholen, zu zerstreuen undgeistig zu erfrischen.
Und doch ist die Gelegenheit zur Zerstreuung und Erholung nach gethanemDienst, nach des Tages Mühen und harter Arbeit das beste Mittel, die Spann¬kraft des Geistes und das Herz gesund zu erhalten und dem Heimweh, deinErbtheil unseres Volkes, vorzubeugen.
Von diesem Gedanken ausgehend, haben die Unterzeichneten sich die Auf¬gabe gestellt, den in Kiautschou dienenden Matrosen und Seesoldaten geeigneteZeitschriften und gute Bücher zugänglich zu machen.
Wir sind überzeugt, daß am besten für die Erhaltung eines frischen, fröh¬lichen Geistes dadurch gesorgt werden kann, daß wir sie theilnehmen lassen andem geistigen Leben der Heimath.
Es handelt sich um eine Volksbibliothek im besten Sinne des Wortes fürunsere dortigen Marineangehörigen."
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Nachdem diese Aufforderung den erfreulichen Erfolg gehabt hat , daß uns gegen

neuntausend Mark baren Geldes und über fünftausend Bände nebst einigen anderen

nützlichen Gaben zur Verfügung gestellt worden sind , nachdem der Gouverneur von

Kiautschou , Kapitän zur See Rosendahl , mittelst Schreibens vom 15 . März d. Js . die

Bereitwilligkeit ausgesprochen , die Einrichtung und Verwaltung der Bibliothek zu über¬

nehmen,
nachdem ferner die Sammlungen abgeschlossen, die Bücher , eine Anzahl Spiele,

die beschafften Mobilien und anderen Gegenstände verpackt und versandtbereit gestellt

wurden , und der Bezug von Zeitschriften bis zum 1. Januar 1900 sichergestellt ist,

übereignen wir durch diese Urkunde dem Kaiserlichen Gouvernement zu

Kiautschou die Bibliothek und den über dieselbe angefertigten Katalog mit dem

Wunsche , daß sie den dort weilenden Angehörigen des Deutschen See - und Land¬

heeres aller Rangstufen zur ersprießlichen Benutzung auf Grund der dem Katalog

angefügten Bibliothekordnung zugängig gemacht werde , und daß sie zur Erhaltung

Deutschen Sinnes und Wesens , zur Förderung der geistigen Entwickelung und zur

Belebung treuer vaterländischer Gesinnung auf diesem fremden Boden ausgiebigste

Verwendung finde und reiche Frucht trage.
Bedingung der Stiftung ist, daß die Bibliothek als eine selbständige , dem Gou¬

vernement direkt unterstellte Einrichtung und als ein Ganzes , uugetheilt ohne jede

Vermischung mit anderen Einrichtungen , erhalten bleibt.
Das Kaiserliche Gouvernement von Kiautschou als oberste Instanz der von ihm

einzusetzenden Bibliothekverwaltung wird ferner durch diese Stiftungsurkunde ermächtigt,

die Bibliothek außerdem allen im dienstlichen Auftrage in Kiautschou weilenden

Deutschen und , soweit dies mit der Disziplin und Ordnung vereinbar , widerruflich

auch allen sonst dort anwesenden Deutschen (Geistlichen , Aerzten , Lehrern , Kaufleuten,

Technikern :c.) zugängig zu machen.
Ueber die etwaige Zulassung von gebildeten , sprachkundigen Chinesen sowie von

Angehörigen anderer Nationen entscheidet der Gouverneur.
Jede zur Benutzung zugelassene Persönlichkeit ohne alle Ausnahme hat sich den

seitens des Gouvernements zu erlassenden oder zu bestätigenden Bibliothekvorschriften

zu fügen , namentlich auch hinsichtlich des Schadenersatzes.
Der Bibliothekverwaltung soll vorbehalten bleiben , sobald der Andrang seitens

der nicht dienstlich in Kiautschou anwesenden Deutschen oder Ausländer in einer den

ursprünglichen Zweck der Stiftung beeinträchtigenden Weise zunimmt , von diesen ein

mäßiges Leihgeld sowie Pfand oder Bürgschaft für entliehene Bücher zu erheben.

Wir vertrauen , daß geeignete Maßnahmen des Gouvernements und der patrio¬

tische Sinn der Deutschen Ostasiens das Erforderliche thun werden , die Bibliothek

nicht nur in ihren : Bestände zu erhalten , sondern zu mehren und so zu entwickeln,

daß sie dauernd ein getreues Bild aller edlen Regungen der Deutschen Litteratur

und der reichen Forschungen Deutscher Wissenschaft bleibe.
Wir übergeben somit die Bibliothek mit dem Wunsche , daß sie, als geistige Aus¬

saat Deutschlands in den Boden Chinas gesenkt, dazu beitrage , Deutschlands Ansehen

zu mehren , seine dortigen Kulturaufgaben zu fördern und den dort lebenden Deutschen

eine Mahnung an ihre Pflicht gegen das Vaterland , sowie ein lebendiges Band mit

den geistigen Interessen der Deutschen Heimath zu sein.
Sollte , wie in den Deutschen Abmachungen mit China vorgesehen ist, au Stelle

von Kiautschou ein anderer Punkt Chinas deutscherseits in Besitz genommen werden,

so folgt die Bibliothek der Garnison . Sollte der Deutsche Besitz als solcher erhalten

bleiben , an die Stelle der europäischen deutschen Garnison aber etwa eine eingeborene

Truppe treten , so bestimmt die oberste Berliner Instanz der Verwaltung von Kiautschou

über eine den Zwecken der Stiftung entsprechende Verwendung der Bibliothek.
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Diese Stiftungsurkunde , für welche die Allerhöchste Bestätigung erbeten worden,ist in zwei Exemplaren ausgefertigt , das eine dem Gouvernement in Kiautschou, dasandere dem Reichs -Marine -Amt in Berlin übergeben worden.
Berlin , am 30 . September 1898.

Das Kiautschoubibliothek -Komitee.
A . Mensing . Ernst Vohsen . Hugo Jacobi.

Vorstehende Allerhöchste Ordre und die zugehörige Anlage bringe ich zur all¬gemeinen Kenntniß.
Die Bestimmungen über die Benutzung und Verwaltung der Bibliothek werdenvom Gouverneur von Kiautschou erlassen.
Berlin , den 26 . November 1898.

Der Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts.
Tirpitz.

159 . Verordnung , betr . Rechnungs - und Rassenwesen im Kiautschou - ^
gebiete . >!

Vom 10 . November 1898 . (M .-V .-Bl . 1898 , S . 379 .) ^In den unter dem 24 . Mai 1898 — 3991 . — erlassenen
„Vorschriften über das Rechnungs - und Kastenwesen im Kiautschou - !

gebiete " 1
(Marineverordnungsblatt S . 159/160 )

*
*) erhalten Absatz 1 und 2 der Ziffer 2 sfolgende Fassung :

!
Für die am 1. April d. Js . oder später zum Gouvernement Kiautschou komman- !dirten Gehaltsempfänger tritt der Uebergang aus dem Marineetat auf das Pausch- squantum für die Verwaltung von Kiautschou mit dem 1. des auf den Tag der ^Abreise aus der Garnison folgenden Monats ein . Der Uebergang der abgelösten ^Gehaltsempfänger aus dem Pauschquantum auf den Marineetat erfolgt mit dem Zeit- «Punkt , mit welchem die ablösenden Gehaltsempfänger aus dem Marineetat ausscheiden, iBei Rücküberweisungen von Gehaltsempfängern , für welche eine Ablösung nicht kom- !mandirt ist, erfolgt die Uebernahme auf den Marineetat , soweit Stellen frei sind,mit dem 1 . des auf die Abreise folgenden Monats . Anderenfalls werden die Ge¬bührnisse der Betreffenden bis zum Freiwerden der Stellen beim Kiautschou -Fondsverrechnet.

Ist der betreffende Gehaltsempfänger beurlaubt , krank oder abkommandirt , so ^gilt als Tag der Abreise in vorstehendem Sinne derjenige , an welchem anderenfalls ^die Abreise von der Garnison hätte erfolgen müssen . jEs gelangt ein Deckblatt zur Ausgabe . 5
Berlin , den 10 . November 1898 . H

Der Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts . i
Tirpitz . s

*) Vergl . S . 169 , Nr . 151.
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160 . Verordnung , betr . die Lagerung von Petroleum.
Vom 15 . Januar 1899 . (M .-V .-Bl . 1899 , S . XXIV .)

Das Lagern von Petroleum in oder in der Nähe von Häusern des deutschen

Pachtgebietes ist bei Konfiskation und einer Strafe bis zu 2000 Dollar verboten.

Das höchste zulässige Maß , das in oder bei bewohnbaren Häusern aufbewahrt

werden darf , beträgt fünf Kisten.
Zum Lagern von Petroleum werden einzelne Plätze in der Nähe des alten

Dynamitschuppens an der westlichen Huck der Clara -Bucht an Reflektanten verpachtet

und ihnen gestattet werden , provisorische Petroleumschuppen dort zu errichten.

Tsintan , den 15 . Januar 1899.
Der Kaiserliche Gouverneur.

Rosendahl.

161 . Verordnuug , betr . Abgabe von warnungssignaleu bei

Sprengungen.
Vom 25 . Januar 1899 . (M .-V .-Bl . 1899 , S . XXIV .)

Bei Sprengungen in der Nähe von Häusern bezw . Straßen ist an einem

Flaggenstock an gut sichtbarer Stelle eine rothe Flagge so zeitig zu heißen , daß in

der Nähe befindliche Personen , besonders auch Reiter und Fuhrwerke , rechtzeitig

gewarnt werden und sich bergen können.
Der Sprengungsplatz ist durch Ausstellen von Wachen aus einen Umkreis von

ungefähr 80 bis 100 m abzusperren.
Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 500 Dollar geahndet werden.

Bei Unglücksfällen , welche durch Nichtbeachtung dieser Vorschrift entstehen , sowie

für allen Schaden , der Gebäuden infolge der Sprengungen zugefügt wird , haftet der

Unternehmer.

Tsintan , den 25 . Januar 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.

Rosendahl.
Genehmigt!

Berlin , den 14 . September 1899.
In Vertretung des Reichskanzlers.

Tirpitz.

162 . Allerhöchste Grdre , betr . Ableistung der Wehrpflicht in
Riautschou.

Vom 27 . Februar 1899 . (M .-V .-Bl . 1899 , S . I .)

Ich bestimme hierdurch:

1 . Wehrpflichtige Reichsangehörige können bei den Marinetheilen in Kiautschvu

zur Ableistung ihrer aktiven Dienstpflicht als Freiwillige eingestellt werden , sofern sie

nicht durch Civilverhältnisse gebunden sind und Gründe zu ihrer Ausschließung —

Wehrordnung 30 und 37 — nicht vorliegen.
Von dem im 8 11,3 der Marineordnung vorgeschriebenen Größenmaß darf in

diesem Falle bei sonstiger Tauglichkeit abgesehen werden.
2 . Nach Erfüllung der aktiven Dienstpflicht bei den genannten Marinetheilen

sind solche Wehrpflichtige in der Regel in Kiautschou zur Reserve zu beurlauben . In .



186 Allerhöchste Ordre , betr . Ableistung der Wehrpflicht in Kiautschou.

geeigneten Füllen können diese Mannschaften — vorläufig durch den Gouverneur —Auslandsurlaub nach Wehrordnung Z 111 ,3  bis s erhalten.
3 . Die in 1 . bezeichneten Wehrpflichtigen dürfen in außerordentlichen Fällen vorAblauf der gesetzlichen aktiven Dienstpflicht , aber nicht vor Vollendung einer einjährigenaktiven Dienstzeit mit Genehmigung des Gouverneurs zur Disposition der Marine¬theile beurlaubt werden.
4 . Personen des Beurlaubtenstandes des Heeres und der Marine dürfen nachMaßgabe verfügbarer Mittel auf ihren Antrag durch den Gouverneur , welchem Ichfür diesen Fall die Befugnisse eines kommandirenden Generals — Wehrgesetz tz 8 u —beilege , zu den gesetzlichen Uebungen bei den Marinetheilen in Kiautschou unmittelbareinberufen werden.
5 . In Fällen von Gefahr können die in Kiautschou sich dauernd aushaltendenPersonen des Beurlaubtenstandes des Heeres und der Marine zu den von Mir be¬fohlenen Verstärkungen der Marinetheile in Kiautschou herangezogen werden . Indringenden Fällen können solche Verstärkungen vorläufig durch den Gouverneur an¬geordnet werden , welchem Ich für diesen Fall die Befugnisse eines kommandirendenGenerals — Wehrgesetz Z 8 d — beilege.
Sie haben das Weitere zu veranlassen.
Berlin , Schloß , den 27 . Februar 1899.

Wilhelm.
In Vertretung des Reichskanzlers.

Tirpitz.
An den Reichskanzler (Reichs -Marine -Amt ) .

Vorstehende Allerhöchste Verordnung bringe ich mit folgenden Ausführungs¬bestimmungen zur Kenntniß:
1. Die Einstellung Wehrpflichtiger zum aktiven Dienst bei den Marinetheilen inKiautschou erfolgt am 1. Oktober und , sofern es die Etatsverhältnisse gestatten , aucham 1. April.
Außerterminliche Einstellungen sind zulässig , falls dienstliche Verhältnisse nichtdagegen sprechen. Von der Beibringung eines Meldescheins — W . O . Z 84 —kann Abstand genommen werden.
2. Von jeder Einstellung ist dem Stammmarinetheile in der Heimath Mit¬theilung zu machen, welchem die Benachrichtigung des Civilvorsitzenden der Ersatz¬kommission obliegt.
3 . Bei Aufstellung der Etatsvoranschläge , Ersatzbedarfsnachweisung — M . O . Z 5,5und Anlage 2 der Allerhöchsten Ordre vom 17 . August 1898 (MarineverordnungsblattS . 295 ) *) — sind die voraussichtlich in Kiautschou zur Einstellung kommendenMannschaften zu berücksichtigen.
4 . Die Uebersendung der Ueberweisungsnationale der daselbst entlassenen Mann¬schaften an die heimathlichen Bezirkskommandos vermitteln die Stammmarinetheile.5 . Die in Kiautschou einzustellenden bezw . dort nach erfüllter Dienstpflicht ent¬lassenen Mannschaften haben keinen Anspruch auf freie Beförderung von bezw . nachihrem Wohnorte im Auslande . Ihre Beförderung mit den regelmäßigen Ablösungs¬transporten ist zulässig , falls besondere Kosten dadurch nicht entstehen ; die Mitnahmeeinzustellender Mannschaften darf indeß nur auf Grund von Annahmescheinen derMarinetheile in Kiautschou — W . O . H 85 - erfolgen.
1) Vergl . S . 172 , Nr . 155.
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6. Von jeder Uebung oder Dienstleistung der Personen des Beurlaubtenstandes

haben die Marinetheile in Kiautschou durch die Stammmarinetheile dem zuständigen
Bezirkskommando unter Angabe der Dauer der Dienstleistung Mittheilung zu machen.

Berlin , den 28 . Februar 1899.

Der Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts.

Tirpitz.

163 . Verordnung , betr . Ausgabe von Dienstsiegeln und -stempeln.
Vom 27. Februar 1899. (M.-V.-Bl . 1899, S . II .)

I . An die Behörden in Kiautschou sind folgende Dienstsiegel und -Stempel aus¬
gegeben worden:

Lfd.
Nr.

Bezeichnung der Behörden

(Inschrift der Siegel und Stempel)

Anzahl der

Siegel Stempel

Zur Führung der Siegel
und Stempel sind berechtigt

1 Kaiserliches Gouvernement von Kiautschou 3 ! 3 Der Gouverneur , der Civil-

2 Kaiserliches Gouvernement von Kiautschou
— Landamt — . 1 ! i

kommissar und derIntendant.

Der Civilkommissar.
3 Kaiserliches Standesamt Kiautschou . . — ! 1 Der Standesbeamte.
4 Kaiserliches Gericht von Kiautschou . . 1 ! 1 Der Kaiserliche Richter.
5 Kaiserliches Gouvernementsgericht von

Kiautschou . . 1 1 Das Militärgericht (der

6 Kaiserliches Gouvernement von Kiautschou
— Bauverwaltung — . 1 1

Auditeur).

Der erste Baubeamte
7 Kaiserliches Seemannsamt Kiautschou . . 1 1 Das Seemannsamt.
8 Kaiserliches Marinekommando des III . See¬

bataillons . 1 ! 1 Der Kommandeur.
9 Kaiserliches Marinematrosen - Artitterie-

detachement Kiautschou. 1 l 1 D er Detachein entsfüh re r.
10 Kaiserliches Rechnungsamt des III . See¬

bataillons . 1 1 Der Vorstand.
11 Kaiserliches Rechnungsamt des Matroscn-

Artilleriedetachements Kiautschou . . . 1 1 Der Vorstand.
12 Kaiserliches Verpflegungsamt Kiautschou . 1 1 Der Vorstand.
13 Kaiserliche Marine -Artillerieverwaltung

Kiautschou. 1 1 Der Vorstand.
14 Kaiserliche Garnisonverwaltung Kiautschou 1 1 Der Vorstand.
15 Kaiserliche Lazarethverwaltung Kiautschou 1 1 Der Chefarzt und die Lazareth-

16 Kaiserliches Gouvernement von Kiautschou
— Garnisonarzt — . 1 1

verwaitung.

Der Garnisonarzt.
17 Kaiserliche Gouvernementskasse Kiautschou 1 1 Der Rendant.

II . Den detachirten Kompagnien wird nur dann ein Dienstsiegel bewilligt , wenn

sie, getrennt von ihrem Marinetheil , einen eigenen Garnisonort angewiesen erhalten.
III . Kommandirte oder einzeln stehende Personen haben sich bei der dienstlichen

Korrespondenz des eigenen Siegels zu bedienen und zur Erlangung der Portofreiheit,
neben der dienstlichen Rubrik auf dem Couvert Dienstgrad und Namen anzugeben und
die Worte : „in Ermangelung eines Dienstsiegels " hinzuzufügen.

IV . Als Wappenschild tragen die Dienstsiegel und -Stempel den Reichsadler
mit dem Anker.
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V . Die Dienstsiegel und besonders auch die Dienststempel müssen beim Gebrauche !so ausgedruckt werden , daß das Wappen und die Umschrift deutlich zu erkennen sind. !VI . Die Kosten für erforderlich werdende Beschaffungen von Dienstsiegeln undDienststempeln sind nach den dieserhalb ergangenen Bestimmungen zu verrechnen.Unbrauchbar gewordene oder außer Gebrauch gesetzte Dienstsiegel und Dienststempelsind an das Reichs -Marine -Amt zur Vernichtung einzusenden . ^VII . Die Kommandos der Marinetheile , sowie die Vorstände der Marine¬
behörden sind für jeden Mißbrauch mit den Dienstsiegeln und -Stempeln verantwortlichund haben dafür zu sorgen , daß dieselben gehörig unter Verschluß gehalten werden.

Berlin , den 27 . Februar 1899.

Der Staatssekretär des Reichs -Mariue -Aints.
In Vertretung:

Fischel . >

164 . Verordnung , betr . Rechnungsangelegenheiten in Kiautschou.
Vom 9 . März 1899 . (M .-V .-Bl . 1899 , S . V .l iAlle Schriftstücke für Kiautschou in Rechnungsangelegenheiten sind nicht an das iGouvernement , sondern an die in meiner Verfügung vom 24 . Mai 1898 — 3991 . —

(Marineverordnungsblatt Seite 159 ) aufgeführten Verwaltungsstellen zu richten.Die Rechnungslegung für das Civilkommissariat und die Justizverwaltung ist,da für diese Verwaltungszweige bei dem geringen Umfang der Rechnungsgeschäfte Ibesondere Verwaltungsstellen noch nicht eingerichtet sind , bis auf Weiteres der lGouvernementskaffe übertragen.

Berlin , den 9 . März 1899.

Der Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts.
Im Auftrage : !

Paschen . I!
165 . Verordnung , betr . Vertretung der (Lwilgemeinde in Kiautschou . I

Vom 13 . März 1899 . (M .-V .-Bl . 1899 , S . XXIV .) !
Um die hiesige Civilgemeinde an der Arbeit für das Wohl der Kolonie zu be-theiligen , ordne ich an , daß drei Vertreter derselben aufgestellt werden , welche vomGouvernement in Angelegenheiten , welche die Civilgemeinde betreffen , zu Rathe gezogenwerden und die Vermittelung zwischen Civilgemeinde und Gouvernement übernehmen.Die Aufstellung der drei Vertreter der Civilgemeinde erfolgt in folgender iWeise :

!
1. Ein Vertreter wird ernannt vom Gouverneur nach Anhörung des Gou-vernementsraths .

'2 . Ein Vertreter wird gewählt von den im Handelsregister eingetragenen nichtchinesischen Firmen aus ihrer Mitte . Jede Firma hat nur eine Stimme.
3.  Ein Vertreter wird gewählt von den im Grundbuche eingetragenen steuer¬pflichtigen Grundbesitzern aus ihrer Mitte . Der jährliche Betrag der Grund¬steuer muß mindestens 50 Dollar betragen . Für jedes Grundstück gilt nureine Stimme . Kein Besitzer darf zugleich mehr als eine Stimme haben.. .^ or dem Erlaß einer Verordnung oder Einführung einer Maßregel , durchdie wrrthschaftliche Interessen von allgemeiner Bedeutung berührt werden , werden die
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Vertreter gehört . Ihre Hinzuziehung zu gemeinschaftlichen Sitzungen zu dem Gou¬

vernementsrathe steht dem Ermessen des Gouverneurs anheim.

0 . Die Aufstellung der Vertreter erfolgt auf ein Jahr.

Der erste Vertreter wird jährlich am 15 . März vom Gouverneur ernannt werden,

an demselben Tage liegen die Listen der Wähler des zweiten und dritten Vertreters

im Bureau des Civilkommissars aus ; Einwendungen gegen die Richtigkeit der Listen

find bis zum 20 . März zulässig und schriftlich einzureichen . Die Wahl findet durch

persönliche Stimmenabgabe am 25 . März im Bureau des Civilkommissars in den

Stunden von 9 bis 12 vormittags statt . -

Fällt der 15 . oder 25 . März auf einen Sonntag , so tritt der folgende Wochentag

an seine Stelle.
Derjenige Kandidat , der die meisten Stimmen auf sich vereinigt , gilt als gewählt.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos.

Tsintau , den 13 . März 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.

Jaeschke.

166 . Hafenordmmg für Tsintau.
Vom 31 . März 1899.

Die nachstehende , unter dem 31 . März d. Js . genehmigte „ Hafenordnung für

Tsintau " bringe ich zur Kenntniß der Marine.

Berlin , den 31 . März 1899.
Der Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts.

Tirpitz.

Hafenordnung für Tsintau.

Z 1. Das Hafengebiet der Kiautschou -Bucht zerfällt in eine Außen - und eine

Jnnenrhede . Die Außen - oder Tsintau -Rhede wird begrenzt durch eine Linie von Pile

Point nach der östlichen Huk, der sogenannten Clara -Bucht , und eine Verbindungs¬

linie von Cap Evelyn nach Uu - nui - san . Die Jnnenrhede beginnt bei letztgenannter

Verbindungslinie und wird im Norden begrenzt durch eine Linie von Womansisland

nach der Nordspitze von Chiposan.
Die Ankerplätze für die verschiedenen Schiffe und Fahrzeuge sind auf der an¬

liegenden Karte kenntlich gemacht.
§ 2 . Der Führer eines einlaufenden Schiffes hat den Anordnungen des Hafen-

kapitäns bezw . dessen Beamten bei Anweisung des Ankerplatzes Folge zu leisten.

8 3 . Der Schiffsführer hat Ankunft und Abfahrt seines Schiffes unter Vor¬

zeigung des Meßbriefes aus dem Hafenamte anzuzeigen . Der Meßbrief wird dem

Schiffer nach Empfang der Zollklarirung und Entrichtung der Hafengebühr von

2 /̂2 Cents Pro Registertonne zurückgegeben.
8 4 . Der Schiffsführer ist verpflichtet , dem chinesischen Zollamte ein genaues

Verzeichniß der an Bord befindlichen Waaren (Manifest ) einzureichen , welches Zahl

der Kolli , Marken , Nummer , Inhalt rc. angiebt und dessen statistische Angaben auf

Verlangen zu vervollständigen sind.
Opium darf nur in Originalkisten eingeführt werden . Die Einfuhr kleinerer

Ouantitäten ist verboten . Bei der Ankunft ist Opium sogleich dem Zollamt zu

deklariren , welches die üeberführung desselben in das Zolllager überwachen wird.

Zuwiderhandlungen werden mit Konfiskation des Opiums und einer Geldbuße in
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Höhe des fünffachen Betrages des Werthes desselben — Mtndestbetrag 500 Dollar —bestraft.
§5 . Die Einfuhr von Waffen , Pulver , Sprengstoffen und der zur Herstellungderselben dienenden Bestandtheile unterliegt amtlicher Kontrolle ; diese Waaren sind beider Ankunft dem Hafenamte besonders zu deklariren.
Schiffe mit Petroleum oder Sprengstoffen haben auf der in der Karte hierfürbestimmten Stelle zu ankern , bis die Ladung an einer vom Hafenamte zu bezeichnendenStelle gelöscht ist. Diese Schiffe haben eine rothe Flagge am Fockmast zu führen.Vor Einnahme der oben bezeichneten Gegenstände an Bord von Schiffen imHafen ist die Erlaubniß des Hafenamtes einzuholen , dessen Weisungen in jedem Fallezu befolgen sind.
8 6 . Schiffe mit einer ansteckenden Krankheit an Bord haben eine gelbe Flaggeam Fockmast zu führen . Vor Einholung der Erlaubniß des Hafenamtes ist esNiemandem gestattet , das Schiff zu verlassen oder Verkehr mit dem Lande zuunterhalten.
8 7 . Beim Ein - und Auslaufen des Schiffes ist die Nationalflagge zu setzen.8 8 . Die Abmusterung eines Schiffsmannes geschieht auf dem Hafenamte oderdem die Heimath des Schiffes vertretenden Konsulate . Jeder auf einem Konsulateabgemusterte Schiffsmann hat sich auf dem Hafenamte binnen 24 Stunden nach derAbmusterung unter Vorweisung des Abmusterungsscheines zu melden.Der Schiffer darf den Schiffsmann nicht ohne Genehmigung des Hafenamtesoder des die Heimath des Schiffes vertretenden Konsulates zurücklassen . Wenn fürden Fall der Zurücklassung eine Hülfsbedürftigkeit des Seemannes zu besorgen ist, sokann die Ertheilung der Genehmigung davon abhängig gemacht werden , daß derSchiffer gegen den Eintritt der Hülfsbedürftigkeit für einen Zeitraum bis zu dreiMonaten Sicherstellung leistet.
Kein Schiffsmann darf eigenmächtig im Hafen zurückbleiben.Z 9 . Entwichene Schiffsleute können durch Vermittelung des Hafenamtes auf¬gegriffen und an Bord des Schiffes zurückgebracht , Schiffe und Wohnhäuser könnennach solchen abgesucht werden . Personen , welche einem solchen Seemann Unterschlupfgewähren , obwohl ihnen dessen Vergehen bekannt ist , werden in Strafe genommen.8 10 . Der Schiffsführer ist gehalten , den Tod jedes Passagiers oder Schiffs¬mannes , der im Hafen erfolgt , dem Hafenamte , sowie im Anschluß daran dem Standes¬amte zu melden . Die Anmeldung beim Standesamte unterbleibt , wenn der Ver¬storbene ein Chinese ist.
8 11 . Bei Streitigkeiten zwischen Schiffer und der Besatzung eines Schiffes,dessen Heimath nicht durch ein Konsulat im Schutzgebiete vertreten ist , steht demHafenamte die Entscheidung zu. Zur Durchführung seiner Entscheidung ist dasHafenamt befugt , durch Strafverfügungen Geldstrafen bis zu 350 Dollars oder Haft¬strafe bis zu 6 Wochen festzusetzen.
8 12 . Jedes im Hafengebiete vor Anker liegende Schiff hat von Sonnen¬untergang bis Sonnenaufgang an sichtbarer Stelle ein weißes Licht zu zeigen.Feuer an Bord und Meuterei ist durch Nothsignal (Läuten mit der Glocke oderFlaggensignale ) zur Kenntniß des Hafenamtes zu bringen.
8 13 . Es ist verboten , im Hafengebiete Ballast , Asche oder Unrath in dasWasser zu werfen . Der Gebrauch der Schiffsklosets auf vor Anker liegenden Schiffenist dagegen gestattet.
Jedermann ist gehalten , Gegenstände , welche ihm gehören , oder welche seinerObhut anvertraut sind , soweit sie eine Störung des Hafenbetriebes verursachen , zuentfernen . Erfolgt die Entfernung nicht auf erhaltene Aufforderung , so kann sie aufKosten des Besitzers durch die Hafenpolizei bewirkt werden.
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Ohne Erlaubniß des Schiffers oder seines Stellvertreters ist ein Besteigen des

Schiffes für jeden nicht gesetzlich dazu Befugten verboten.
Ohne Erlaubniß des Schiffers oder seines Stellvertreters ist es verboten,

Dschunken, Leichter oder dergleichen Fahrzeuge am Schiffe festzumachen.
Z 14 . Bojen dürfen nur mit Erlaubniß des Hafenamtes gelegt werden . Un-

belegte Bojen sind von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang zu beleuchten . Die

Bojen unterstehen der Kontrolle des Hafenamtes , welches sie aus Rücksicht auf den

Verkehr und die Sicherheit verlegen oder entfernen kann.
§ 15 . Zuwiderhandlungen gegen 88 10 und 14 der Verordnung werden mit

einer Geldstrafe bis zu 25 Dollars , gegen 88 2 , 3 und 12 bis zu 100 Dollars,

gegen 88 5 und 6 bis zu 2000 Dollars bestraft.
Zuwiderhandlungen gegen § 8 werden beim Schiffer mit Geldstrafe bis zu

100 Dollar , beim Schiffsmann mit Geldstrafe bis zu 25 Dollar oder Haft bis zu
25 Tagen geahndet.

Zuwiderhandlungen gegen ß 13 der Verordnung werden mit Geldstrafe bis zu

50 Dollar oder Haftstrafe bis zu 1 Monat bestraft.
Die in Z 9 genannten Vergehen werden mit Geldstrafe bis zu 260 Dollar

oder mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Monaten geahndet.
Diese Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft.

Tsintau , den 15 . Januar 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.

Rosendahl.
Genehmigt.

Berlin , den 31 . März 1899 . In Vertretung des Reichskanzlers.

Tirpitz.

167 . Verordnung , betr . die Rechtsverhältnisse der Lhinesen.
Vom 15 . April 1899 . (M .-V .-Vl . 1899 , S . XXV .)

Unter Aufhebung der Verordnung , betreffend die Rechtsverhältnisse der Chinesen
vom 1. Juli 1898 , wird Folgendes bestimmt:

I . Allgemeine Bestimmungen.

8 1. Werden bei einer strafbaren Handlung Chinesen und Nichtchiuesen als

Thäter , Theilnehmer , Begünstiger oder Hehler gemeinschaftlich beschuldigt , oder sind

Chinesen und Ntchtchinesen in einen bürgerlichen Rechtsstreit verwickelt , so ist das

Kaiserliche Gericht auch zur Verhandlung und Entscheidung gegen Chinesen zuständig . In

diesem Falle findet das für Nichtchiuesen geltende Recht auch auf Chinesen Anwendung.
8 2 . In den Fällen , welche nicht unter 8 1 fallen , wird die Gerichtsbarkeit

über Chinesen durch den Richter und vom Gouverneur ernannte Beamte (Bezirksamt¬

männer ) ausgeübt.
8 3 . Die Bezirksamtmänner haben , soweit sie noch nicht als Reichsbeamte

beeidigt sind , vor ihrem Dienstantritt folgenden Eid zu leisten:
„Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden , die Pflichten eines

Bezirksamtsmannes treu und gewissenhaft zu erfüllen . So wahr mir Gott helfe !"

8 4 . Zur Erforschung der chinesischen Rechtsanschauungen sind erforderlichen¬

falls die Dorfältesten oder andere geeignete Persönlichkeiten zu hören.

II . Strafrechtspflege.

8 5 . Alle Handlungen , welche
1. durch Verordnungen des Gouverneurs mit Strafen bedroht sind,
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2 . nach den Gesetzen des Dentschen Reiches den Thatbestand eines gegen das IReich , sowie gegen Gesundheit , Leben , Freiheit und Eigenthum eines Anderen ^
gerichteten Verbrechens und Vergehens , oder ^3 . den Thatbestand einer Uebertretung enthalten , welche im Interesse der öffent- lliehen Ordnung unter Strafe gestellt ist oder

4 . im chinesischen Reich mit Strafen belegt werden , sind strafbar.K 6 . Die zulässigen Strafen sind:
1 . Prügelstrafe bis zu 100 Schlägen , 2 . Geldstrafen bis zu H 5000 , 3 . zeitige >Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren , 4 . lebenslängliche Freiheitsstrafe , 5 . Todesstrafe.Auf sie kann allein oder in Verbindung miteinander oder mit Ausweisung ausdem Schutzgebiet erkannt werden . >Bei der Ausweisung ist dem Beschuldigten für den Fall seiner Rückkehr eine !Strafe anzudrohen , welche sofort vollstreckt werden kann , wenn der Beschuldigte wiederinnerhalb des Schutzgebietes betroffen wird.

Bei Umwandlungen von Geldstrafen in Freiheitsstrafen ist der Betrag von 5 1einer 1- bis 5 teigigen Freiheitsstrafe gleich zu achten.
Z 7 . Die Strafmündigkeit beginnt mit dem vollendeten 12 . Lebensjahre . Per¬sonen, welche das 18 . Lebensjahr noch nicht vollendet haben , sind nur in Ausnahme¬fällen zu Freiheitsstrafen zu verurtheilen und dann von anderen Verbrechern getrennt ^zu halten . Für die Handlungen jugendlicher Personen kann deren Vater , älterer ^Bruder , Vormund oder diejenige Person zu einer Strafe verurtheilt werden , deren sObhut der jugendliche Verbrecher anvertraut ist . >>Z 8 . Gegen eine Person weiblichen Geschlechts darf auf Prügelstrafe nicht er-kannt werden .

tZ 9 . Die Vollstreckung der Prügelstrafe erfolgt mit einem vom Gouverneur Hgenehmigten Züchtigungsiustrument . Das auf Prügelstrafe lautende Urtheil kann auf jein- oder mehrmaligen Vollzug ergehen . Bei jedem Vollzug darf die Zahl von25 Schlägen nicht überschritten werden . Bei der Vollstreckung ist auf den Körper- 1zustand der Verurtheilten Rücksicht zu nehmen . !8 10 . Die Freiheitsstrafe kann mit Zwangsarbeit verbunden werden . Die Art sder Beschäftigung bestimmt der mit Ausübung der Polizeigewalt betraute Beamte.Widerspenstige Personen dürfen bei der Arbeit gefesselt werden . sPersonen , welche zum ersten Male zu einer Freiheitsstrafe verurtheilt werden,können gegen Sicherheitsleistung , in besonderen Fällen auch ohne solche , auf freiem jFuß belassen werden .
jIn derselben Weife können Gefangene , welche sich während ihrer Strafzeit gut ge- ,führt und mindestens die Hälfte ihrer Strafe verbüßt haben , vorläufig entlassen werden, jWird eine Person , welche vorläufig aus freiem Fuße belassen oder aus der Haft entlassen -ist, innerhalb eines Jahres seit ihrer Verurteilung oder Entlassung wiederum verurtheilt , ^so ist die erste Strafe ganz zu vollstrecken und die Sicherheit der Staatskasse verfallen . ^Die nach Absatz 2 und 3 nothwendigen Verfügungen trifft der Beamte , welcherdas Endurtheil erlassen hat , oder sein rechtlich berufener Stellvertreter . itz 11 . Zur Verfolgung einer strafbaren Handlung ist derjenige Bezirksamtmann Dzuständig , in dessen Bezirk die That begangen oder der Beschuldigte ergriffen ist, oder ^derjenige , in dessen Bezirk der Beschuldigte seinen Wohnsitz hat . In der Regel ist Hdie Untersuchung von demjenigen Bezirksamtmann zu beenden , welcher die erste Unter - hsuchung vorgenommen hat .
>i8 12 . Die Bezirksamtmänner sind befugt , auf Freiheitsstrafen bis zu drei rMonaten , Prügelstrafen und Geldstrafen bis zu H 500 allein oder in Verbindung 1miteinander oder mit Ausweisung zu erkennen . ZDas Urtheil , welches einer schriftlichen Begründung nicht bedarf , ist dem Angeschuldig - steu zu verkünden . Das Urtheil ist in ein Sprnchbuch nach anliegendem Muster einzutragen.
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Ueber die Protokollirung der Zeugenaussagen nnd der Vereidigung von Nichtchinesen

welche alsZeugen vernommen werden , entscheidet derrichterliche Beamte nach seinem Ermessen.

8 13 . Hält der Bezirksamtmann seine Strafgewalt nicht für ausreichend , so

hat er alle erforderlichen Untersuchungshandlungen vorzunehmen und die Akten dem

Richter einzusenden . Dem Richter steht es frei , weitere Beweise zu erheben oder die

Untersuchung persönlich zn führen . Er entscheidet auf Grund der Akten.

§ 14 . Urtheile , durch welche auf Todesstrafe erkannt ist, bedürfen der Bestätigung

durch den Gouverneur . Dieser bestimmt die Art , in welcher die Todesstrafe zu vollstrecken ist.

8 15 . Gegen die Urtheile der Bezirksamtmänner ist die Berufung an den Richter

zulässig , wenn auf höhere Strafe erkannt ist, als Freiheitsstrafe von sechs Wochen oder

Geldstrafe von 250 Dollars.
Die Berufung ist innerhalb drei Tagen nach der Verkündung des Urtheils bei

dem Bezirksamtmann , dessen Entscheidung angefochten wird , zu Protokoll zu erklären.

Ist die Berufung zulässig , so richtet sich das weitere Verfahren nach § 13.

8 16 . Gerichtskosten werden nicht erhoben . Die Geldstrafen fließen zur Staatskasse.

III . Civilrechtspflege.

Z 17 . Den Entscheidungen ist das örtliche Gewohnheitsrecht zu Grunde zu legen.

Der Gouverneur bestimmt durch jedesmalige Verordnung , welche Reichsgesetze bei Civil-

streitigkeiten , wo nur Chinesen betheiligt sind , Anwendung finden.

§ 18 . Die Klage ist schriftlich bei dem zuständigen Beamten einzureichen oder bei

diesem oder einer anderen von ihm dazu bestimmten Person zu Protokoll zu erklären.

8 19 . Als Beweismittel sind Urkunden , Zeugen , Sachverständige und Augenscheins¬

einnahme zulässig . Die Bestimmung des 8 12 Absatz 3 findet entsprechende Anwendung.

ß 20 . Wenn der Werth des Streitgegenstandes 250 Dollars nicht übersteigt,

sind die Bezirksamtmänner zur Entscheidung zuständig . Oertlich zuständig ist der

Bezirksamtmann , in dessen Bezirk der Beklagte sich aufhält oder seinen Wohnsitz , hat.

Ist der Streitgegenstand eine unbewegliche Sache , so ist derjenige Bezirksamtmann

zuständig , in dessen Bezirk die Sache belegen ist.

8 21 . Der Richter entscheidet in allen Fällen , die nicht zur Zuständigkeit der

Bezirksamtmänner gehören.
Gegen die Urtheile der Bezirksamtmänner ist die Berufung an den Richter zu¬

lässig , wenn der Werth des Streitgegenstandes 150 Dollars übersteigt.

Das Verfahren richtet sich nach 88 13 und 15.

8 22 . Wird der Kläger abgewiesen , weil sich die von ihm behaupteten That¬

sachen als unwahr herausgestellt haben , so kann er in eine Geldstrafe genommen

werden , welche den Werth des Streitgegenstandes nicht übersteigen darf . Ist die Geld¬

strafe nicht beizutreiben , so tritt Freiheitsstrafe , welche mit Zwangsarbeit verbunden

sein kann , an ihre Stelle.
8 23 . Wird der Beklagte verurtheilt , so kann gegen ihn für den Fall , daß er dem Ur¬

theil nicht binnen einer bestimmten Frist nachkommt , eine Geld - oder Freiheitsstrafe festge¬

setzt werden . Von der eingehenden Geldstrafe ist der Kläger zu befriedigen.

8 24 . In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten werden vom Kläger 2 ; Prozent

vom Werthe des Streitgegenstandes an Kosten erhoben , jedoch nicht unter 1 Dollar

bei Sachen , die zur Zuständigkeit der Bezirksamtmänner gehören , bei allen übrigen

nicht unter 10 Dollars . Der unterliegende Theil ist zum Ersatz der Kosten an den

Kläger zu verurtheilen.
8 25 . Die Art der Zwangsvollstreckung bestimmt der Beamte , welcher das

Urtheil erster Instanz gesprochen hat . . ^ ^

8 26 . Den mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit betrauten Beamten steht es

frei , in geeigneten Fällen die Kosten niederzuschlagen.
8 27 . Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündigung m Kraft.

-Tsingtau , den 15 . April 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.
Jaeschke.

13
Die deutsche Kolonial -Gesetzgebung IV (1899).
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168. verorduung, betr. den Handel mit Wein und Lpirituosen
und die Schankkonzession.

Vom 15. April 1899 . (M.-V.-Bl . 1899, XXIX>

Unter Aufhebung der früher ergangeneu Bestimmungen verordne ich, was folgt:
8 1. Der Ausschank und der Handel mit alkoholischen Getränken ist nur mit

Genehmigung des Gouvernements gestattet. Die Genehmigung kann nur versagt
werden, wenn dieses im öffentlichen Interesse liegt, oder wenn die Bedürfnißfrage
verneint wird.

8 2. Der flaschenweise Verkauf von Schnaps an Unteroffiziere und Genieine ist
verboten, falls diese nicht in jedem einzelnen Falle ausdrücklich schriftliche Genehmigung
eines Offiziers vorweisen.

8 3. Zuwiderhandlungen gegen § 1 werden mit Schließung der betreffenden
Lokalitäten und Einziehung der zum Verkauf gestellten Getränke und Geldstrafe bis
zu 300 Dollars , Zuwiderhandlungen gegen 8 2 mit Geldstrafen bis zu 100 Dollars
bestraft, an Stelle der Geldstrafe tritt im Unvermögensfalle Haftstrafe oder Gefängniß.

Tsingtau , den 15. April 1899.

Genehmigt!

Der Kaiserliche Gouverneur.
Jaeschke.

Berlin , den 9. Oktober 1899.
In Vertretung des Reichskanzlers.

Tirpitz.

169. Verordnung, betr. Einrichtung eines Ratasteramts in Tsingtau.
Vom 15. April 1899. (M.-V.-Bl . 1899, S . XIV .)

Mit dem 15. April 1899 ist ein „Katasteramt Tsingtau"  eingerichtet worden.
Zu seinem Geschäftsbereich gehören:

Uebertragung des Bebauungsplans ins Gelände,
Auftheilung des Geländes in Besitzstücke,
Theilung oder Formveränderung von Grundstücken und
die Grundbesitzverhältnisse, soweit sie technischer Art sind.

170. Verordnung, betr. Entlassung vor beendeter aktiver Dienst-
pflicht in Riautschou.

Vom 21. April 1899. (M.-V.-Bl . 1899, S . IX .)

Unter Bezugnahme auf die Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 5. Juli 1898 —
Mariueverordnungsblatt Seite 214 —0 bestimme ich in Ergänzung der Marine¬
ordnung §§ 17 und 19 und der Organisatorischen Bestimmungen für das Personal
des Soldatenstandes der Kaiserlichen Marine, Anlage 28 Absatz 3d:

1. Einzelne Mannschaften der Besatzung von Kiautschou, welche wegen bevor¬
stehender Beendigung ihrer gesetzlichen aktiven Dienstpflicht in die Heimath befördert
werden sollen, dürfen mit Genehmigung des Gouverneurs von Kiautschou mit dem
Tage der Heimreise des Transports , welchem sie anzuschließen gewesen wären, in
Tsingtau zur Disposition der Marinetheile beurlaubt werden, wenn sie ein sofort

6
i , Verql. S . 17t , Ar. 154. 13*
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anzutretendes Vertragsverhältniß im Schutzgebiet oder bei einem in demselben
domizilirenden Unternehmer nachweisen.

2 . Die Befugniß der Marinestationskommandos znr Aufhebung von Kapitulationenvor Ablauf der Kapitulationszeit , wenn die Privatverhältnisse des Kapitulanten seine
Entlassung oder wenn dienstliche Gründe den Erlaß einer eingegangenen besonderen
Dienstverpflichtung dringend wünschenswerth machen , steht für die Besatzungstruppenin Kiautschou — ausgenommen die Kapitulanten der Matrosen - und Werftdivisionen —dem Gouverneur zu.

3 . Die hiernach auf ihren Wunsch in Kiautschou znr Entlassung kommenden
Dienstpflichtigen (einschließlich Kapitulanten , welche in Privatverhältnisse übertreten,haben protokollarisch auf Gewährung von Reise - und Marschgeld bezw. freie Be¬
förderung in die Heimath zu verzichten.

Berlin , den 21 . April 1899.

Der Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts.

Tirpitz.

171. provisorische zollamtliche Bestimmungen für das Deutsche
Kiautschougebiet.

Vom 23 . Mai 1899 . (M .-V .-Bl . 1899 , S . XX .)

Einfuhr , Ausfuhr und Transit.
I . a ) Waareneinsuhr in das Deutsche Gebiet ist frei mit Ausnahme von Opium,

Waffen , Pulver und Sprengstoffen sowie den zur Anfertigung letztem .
dienenden Bestandtheilen , welche besonderen Bestimmungen unterliegen.
(§ II und § III .) ,d ) Fremde Waaren und chinesische Waaren , welche nicht unter Zollbegleit- >
schein aus chinesischen Häfen eingeführt sind , zahlen bei der Ausfuhr aus j
Deutschem Gebiete in das Hinterland den vertragsmäßigen Einfuhrzoll.

e) Chinesische Waaren , welche unter Zollbegleitschein aus chinesischen Häfen
eingeführt sind , zahlen bei der Ausfuhr in das Hinterland die Hälfte des
Vertragszolles . (Küstenzoll .)

ä ) Chinesische Waaren , welche aus dem Hinterlaude ankommen , zahlen den
vertragsmäßigen Ausfuhrzoll bei der Ausfuhr . Die Vertragsbestimmungen
über verbotene Waaren sind hierdurch nicht aufgehoben.

6) Produkte , die innerhalb des Deutschen Kiautschougebietes erzeugt worden
sind , oder Waaren , die aus solchen im Deutschen Gebiet erzeugten Pro¬
dukten oder aus zur See in das Deutsche Gebiet eingeführten Produkten
hergestellt worden sind , zahlen , soweit ein amtliches Ursprungszeuguiß
beigebracht wird , bei der Verschiffung aus Tsingtau  keinen Ausfuhrzoll.

I ) Waaren , die unter Transitpaß in das Hinterland verschickt oder aus dem
Hinterlands gebracht werden sollen , zahlen außer dem vertragsmäßigen
Einfuhr - oder Ausfuhrzoll die vertragsmäßige Transitgebühr.

Transitpässe und alle anderen zollamtlichen Bescheinigungen werdenvon dem Zollvorstande in Tsingtau ausgestellt.
Z) Die Vertragstarisbestimmungen finden Anwendung auf alle Waaren , dieauf Schiffen fremder Bauart verladen sind.

le Zölle und Auflagen , welche von Fahrzeugen chinesischer Bauart oder vonaaren , ie auf ihnen nach Tsingtau kommen , erhoben werden , sollen nicht höher
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sein als die Abgaben , die bisher im Kiautschougebiet oder einem anderen Hafen der

Provinz Shantung erhoben sind oder zur Erhebung gelangen.

Opium.

II . Opium darf nur iu Origiualkisteu eingeführt und muß sofort bei der An¬

kunft dem Zollbeamten angezeigt werden , welcher die Ueberführung desselben in das

Zolllager überwachen wird . Die Ausfuhr von dem deutschen in das chinesische

Gebiet geschieht unter Zollverschluß und Zollgebiet gegen Entrichtung der tarifmäßigen

Gebühren.
Die Einfuhr und der Verbrauch von Opium im Deutschen Gebiete unterliegt

besonderen Bestimmungen.

Waffen , Pulver und Sprengstoffe rc.

III . Die Einfuhr in das Deutsche Gebiet von Waffen , Pulver uud Sprengstoffen

sowie der zur Herstellung derselben dienenden Bestandtheile unterliegt besonderen Be¬

stimmungen . Die Ausfuhr derselben aus Deutschem in chinesisches Gebiet ist verboten

und kann nur unter Souderpaß auf Wunsch der Regierung gegen Bürgschaft er¬

laubt werden.

Einfuhrmauiseste und zollamtliche Untersuchungen.

IV . Zollbeamte werden sich bei der Ankunft der Schiffe an Bord begeben.

Der Schiffssührer ist gehalten , denselben das Manifest und , wenn er von chinesischen

Häfen kommt , auch die Zollbeläge zu überreichen . Das Manifest muß ein genaues

Verzeichniß der an Bord befindlichen Waaren enthalten ; auf Verlangen müssen die

statistischen Angaben vervollständigt werden . Waaren , welche zur Wiederausfuhr oder

zur Durchfuhr bestimmt sind , müssen dementsprechend im Einfuhrmanifeste bezeichnet sein.

Die Empfänger von Einfuhrwaaren sollen gehalten sein , binnen einer Woche

nach der Landung dem Zollamte die für statistische Zwecke nöthigen Angaben über

Gattung , Werth , Gewicht oder Stückzahl der Güter , soweit es für die Vervollständigung

der Manifeste nothwendig erscheint , bei Strafe bis zu K 25 in jedem Nichtachtungs¬

falle , zu machen.

Halbzollvorzugsrecht.

V . Waaren , welche von chinesischen Häfen unter Zollschein ankommen , unter¬

liegen bei der Einfuhr zollamtlicher Revision bei Verlust des Halbzollrechts (Küsten-

zolls ) im Nichtachtungsfalle.

Ausfuhrmanifeste und zollamtliche Untersuchungen.

VI . u) Für Ausfuhrwaaren ist beim Zollamt ein Erlaubnißschein zu erwirken,

welcher nach vorheriger Untersuchung der Waaren und Entrichtung des

vertragsmäßigen Zolles ausgestellt wird . Ohne Zollschein bezw. zoll¬

amtliche Abstempelung des Ladescheines dürfen keine Ausfuhrwaaren an

Bord genommen werden , bei Strafe der Konfiskation.

d ) Verzollte Ausfuhrwaaren , welche an Bord nicht haben angenommen werden ^

können , dürfen , um die Zollfreiheit bei der Wiederausfuhr nicht zu ver - >>

lieren , ohne vorherige Genehmigung des Zollamts nicht gelandet werden.

e ) Wenn die Ladung eingenommen ist, muß dem Zollamte vom Schiffsführer

oder Schiffsagenten ein Ausfuhrmanifest eingereicht werden , welches die

Marken , Nummern und Inhalt jedes Kolli genau angiebt.
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Für die Einreichung eines falschen Manifestes verfällt der Schiffs-fnhrer einer Geldbuße bis zu K 100.
ä ) Waaren dürfen nicht ohne zollamtliche Erlaubniß von einem Schiffe aufein anderes verladen werden.
6) Bei der Klarirung werden die zollamtlich gestempelten Zoll - und Lade¬scheine an Bord verglichen , und wenn dadurch die Richtigkeit des Mani¬festes und die Zahlung des Ausfuhrzolles festgestellt ist, wird dem Schiffs¬führer der Zollklarirungsschein ausgestellt , welcher ihn zur Rückforderungdes Meßbriefes beim Hafenamt und zur Abfahrt berechtigt.

Lade - und Löschzeit.
VII . Schiffe , die an Sonn - und Feiertagen , sowie zwischen 6 Uhr Abends undMorgens löschen oder laden wollen , bedürfen dazu einer besonderen Erlaubniß desZollamtes , die bis auf Weiteres kostenlos ertheilt wird , falls sie an Wochentagenwährend der Bureaustunden eingeholt werden kann.
Postsachen dürfen zu jeder Zeit an Bord gebracht und von Bord geholt werden.

Bureaustunden des Zollamtes.
VIII . Das Zollamt ist , ausgenommen an Sonn - und Feiertagen , geöffnet fürden Empfang und die Ausgabe aller zollamtlichen Dokumente von 10 Uhr Vormittagsbis 4 Uhr Nachmittags täglich.

Berufung.
IX . Bei Berufungen gegen die vorn Zolldirektor verfügten Konfiskationen undBußen finden für das dabei beobachtete Verfahren die Vorschriften für gemeinsameUntersuchung , Peking , 31 . Mai 1868 , sinngemäße Anwendung.X . Vorstehende Vorschriften treten vom 1. Juli 1899 an in Kraft und sindbindend für alle Kauffahrteischiffe und Dschunken.
Tsingtau , den 23 . Mai 1899 . E . Ohlmer,

Kaiserlicher chinesischer Zolldirektor.

Genehmigt.
Der Kaiserliche Gouverneur.

Jaeschke.

172 . Besondere Bestimmungen , betr . Einfuhr und Controlle von
Opium , Masten , Pulver u . dergl . sowie der zur Herstellung

dieser dienenden Bestandtheile.
Vom 23 . Mm 1.̂ 99 . (M .-V -Bl . 1899 , S . XXII .)

I . Opium.
n . Einfuhr von Opium.

Opium darf nur in Originalkisten eingeführt werden ; die Einfuhr von kleinerenQuantttäten als einer Kiste ist verboten . Alles Opium muß sofort bei der Ankunftdes Schiffes dem Zollamt angezeigt werden , welches die Ueberführung desselben in^ ? .^ Eager überwachen wird und berechtigt ist , verdächtige Waaren anhalten undSchiffe untersuchen zu lassen.
Der Schiffi -führer ist gehalten , in solchen Fällen allen Vorschub zu leisten.
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Bei Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmung verfällt das Opium der Konfis¬

kation und das Schiff einer Buße im Betrage des fünffachen Werthes des Opiums

Der Mindestbetrag ist H 500.

d . Konsum von Opium.

Opium für den Konsum auf Deutschem Gebiete wird unter Aufsicht der Regierung

und des Zollamts zubereitet , in Blechdosen von 10 , 20 , 30 , 40 und 50 g- Gewichts¬

inhalt verpackt und mit einer dem Verkaufspreise entsprechenden Stempelmarke durch

dazu besonders berechtigte Händler verkauft werden . Für den Berechtigungsschein

wird eine Abgabe erhoben.
Alles Opium , das obigen Bestimmungen entgegen im Privatbesitz gefunden wird,

unterliegt der Konfiskation und der Besitzer der Zahlung einer Buße im Betrage des

fünffachen Werthes desselben zum Mindestbetrage von L 500.

Im Nichtzahlungsfalle wird Gefä'ngnißstrafe bis zu 3 Monateil verhängt.

II . Waffen u. dergl.

Waffen , Pulver , Sprengstoffe u . dergl . sowie die zur Herstellung derselben

dienenden Bestandtheile müssen bei der Ankunft deklarirt und den Anordnungen des

Hafenamtes entsprechend gelöscht und gelagert werden.
Pulver und Sprengstoffe sowie die zur Herstellung derselben dienenden Bestand-

theile müssen in den dafür bestimmten Schuppen gelagert und dürfen nicht ohne Er¬

laubnißschein des Hafenamtes abgegeben werden . Für die Lagerung wird eine ent¬

sprechende Abgabe erhoben.
Waffen sind im Zollschuppen zu lagern und dürfen ohne Erlaubnißschein des

Hafenamtes nicht abgegeben werden . Für die Lagerung wird eine entsprechende Ab¬

gabe erhoben.
Der Kleinverkauf von Waffen und Pulver ist nur besonders berechtigten Händ¬

lern unter den auf dem Erlaubnißschein angegebenen Bedingungen gestattet . Für den

Berechtigungsschein wird eine besondere Abgabe erhoben.

Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen verfallen die Waffen der

Konfiskation und das Schiff einer Strafe bis zu H 500.

Kleinere Fahrzeuge , welche diesen Bestimmungen zuwider mit Waffen und Spreng¬

stoffen an Bord angetroffen werden , werden konfiszirt und die Mannschaft im Nicht¬

zahlungsfalle der Geldbuße mit Gefängniß bis zu 3 Monaten bestraft.

Obige Bestimmungen treten am 1. Juli 1899 in Kraft.

Tsingtau , den 23 . Mai 1899.

Der Zolldirektor . Der Kaiserliche Gouverneur.

Ohlmer . Jaeschke.

173 . Besondere Bestimmungen , betr . die Au5übung der Zoll¬

kontrolle durch die Postagentur.
Bom 23 . Mai 1899 . (M .-B .-Bl . 1899 , S . XXIII .)

1 . Einfuhr von Opium , Waffen , Pulver , Sprengstoffen u. dergl . sowie der zur

Herstellung dieser dienenden Bestandtheile durch die Post ist verboten.

Für besondere Fälle kann die Genehmigung des Gouvernements ertheilt werden.

2 . Die den Postsendungen beiliegenden Inhaltserklärungen werden zur Statistik

des Waarenverkehrs von der Postagentur dem Zollamt überwiesen.

Die Beifügung einer Inhaltserklärung ist nicht erforderlich:
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3,) bei Briefbeuteln , Fahrpostbeuteln , Briefpacketen und Fahrpostpacketen,
d ) bei Zeitungspacketen und Drucksachen,
o) bei Postsendungen , welche unter dem Siegel einer Staatsbehörde oder eines

eine solche repräsentirenden Beamten eingehen und an eine Staatsbehörde oder einen
dieselbe repräsentirenden Beamten gerichtet sind.

3 . Zollpflichtige Sendungen aus dem Schutzgebiet werden von der Postagentur
nur mit Zollbegleitschein angenommen werden . Ein Verzeichniß zollpflichtiger Waaren
liegt in der Postagentur aus.

Obige Bestimmungen treten am 1. Juli 1899 in Kraft.
Tsingtau , den 23 . Mai 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.

Jaeschke.

174 . Verordnung , betr . das Lagern von steinen . Strafbefug¬
nisse der Polizeiwachtmeister.

Vom 30 . Juli 1899 . (M .-V .-Bl . 1899 , S . XI .)

Die nachstehenden , unter dem 30 . Juli d. Js . genehmigten Verordnungen des
Gouverneurs von Kiautschou , betreffend das

„Lagern von Steinen"
und die

„Strafbefugnisse der Polizeiwachtmeister " ,
bringe ich zur allgemeinen Kenntniß.

Berlin , den 30 . Juli 1899 . Der Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts.

Tirpitz.
Verordnung.

Im Interesse des Landens von Leichtern und Sampans und des Löschend von
Waaren ist der Strand von unterhalb der Kaserne der Feldbatterie bis zum
Petroleumlager rein zu halten . Es ist unter allen Umständen verboten , Steine rc.
innerhalb der Hochwasserlinie zu lagern.

Derjenige , welchem die Schuld am Herumliegen von gefahrbringenden Steinen
oder sonstigen Gegenständen nachgewiesen werden kann , wird mit einer Geldstrafe bis
zu 25 Dollar oder einem Monat Haft bestraft ; außerdem haftet er für den dadurchetwa verursachten Schaden.

Tsingtau , den 25 . März 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.

Jaeschke.
Verordnung.

Der an der Grenze fungirende Polizeiwachtmeister sowie der mit der Ausübung
^ in dem Tsingtaubezirke betraute Polizeisergeant erhalten die Befugniß,
Ponzefftrafen bis zu 4 Dollar von Chinesen zu erheben . Ein Einspruch gegen diese
Strafbefehle steht den Betroffenen innerhalb 48 Stunden bei dein Bezirksamtmanne
zu. Die Strafgelder sind an den Polizeivorstand abzuführen.

Tsingtau , den 12 . April 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.
Jaeschke.

Genehmigt!
Berlin , den 30 . Juli 1899 . In Vertretung des Reichskanzlers.

Tirpitz.
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175. Aeischschauordnung und Kontrolle des Milchverkehrs.
Vom 14 . August 1899 . M .-V .-Bl . 1899 , S . XII .)

Die nachstehenden , unter dem 14 . August d. Js . genehmigten Verordnungen des

Gouverneurs von Kiautschou , betreffend

„Fleischschauordnung für den Polizeibezirk Tsingtau"
und

„Verordnung über die Ausübung einer Kontrolle des Milch¬

verkehrs " ,

bringe ich zur allgemeinen Kenntniß.

Berlin , den 14 . August 1899.

Der Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts.

Tirpitz.

Fleischschauordnung für den Polizeibezirk Tsingtau.

1 . Sämmtliches Schlachtvieh , dessen Fleisch, Eingeweide und Fett als mensch¬

liche Nahrung Verwendung finden soll , ist vor und nach dem Schlachten einer tier¬

ärztlichen Untersuchung zu unterwerfen.
2 . Die Schlachtung hat ausschließlich in den hierzu vorgesehenen bezw . noch zu

bestimmenden Räumlichkeiten zu erfolgen . Schlachtstunden sind vom 1. April bis

31 . Oktober bis morgens 8 Uhr und von nachmittags 5 Uhr an ; vom 1. November

bis 31 . März bis mittags 12 Uhr und von nachmittags 4 Uhr an . Nur solche

Thiere dürfen geschlachtet werden , die lebend zuvor untersucht und für gesund

befunden sind.
In Nothfällen — Unglücksfällen — ist das Schlachten ohne vorherige Unter¬

suchung auch an anderen als den dazu bestimmten Orten gestattet , dagegen ist die

Zerlegung und Verwerthung des geschlachteten Thieres ohne vorherige Genehmigung

des Sachverständigen unstatthaft.
3 . Die Schlächter sind verpflichtet , das ganze Vieh , welches zur Schlachtung

für den folgenden Tag bestimmt ist, am Tage zuvor in der Nähe der Schlachtstätte

aufzustellen und dem Sachverständigen zur Untersuchung vorzuführen . Der Termin

der Schlachtung ist, soweit hinsichtlich der Zeit ihrer Vornahme keine besonderen

Vereinbarungen getroffen sind , mindestens 4 Stunden vorher dem Sachverständigen

anzumelden.
4 . Sind nach erfolgter Untersuchung Fleisch rc. gesund befunden , so muß der

Sachverständige bei größeren Thieren wenigstens jedes Viertel , bei kleineren jede

Hälfte mit dem Abdruck eines Stempels oder mit einem anderen Zeichen versehen,

durch welches das Fleisch als auf Genußfähigkeit untersucht kenntlich gemacht wird.

5 . Auf alle von dem thierärztlichen Sachverständigen als zur menschlichen

Nahrung nicht tauglich bezeichneten Theile des geschlachteten Thieres ist zunächst

Beschlag zu legen . Diese sind unter ortspolizellicher Aufsicht entweder zu verbrenuen

oder , nachdem sie genußunfähig gemacht sind , nur zur Verwerthung für technische

Zwecke zuzulassen.
6 . Für den Verkauf bedingt tauglichen Fleisches sind die Anordnungen des

Sachverständigen in jedem Falle maßgebend.
7 . Einfuhr und Verkauf frischen Fleisches auswärts geschlachteter Thiere ist

nur dann gestattet , wenn sie durch den Sachverständigen in gleicher Weise untersucht

worden sind , wie es für die am Orte geschlachteten vorgeschrieben ist.
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Geräucherte , von auswärts eingeführte Fleischwaaren — Schinken und Speck —können einer nachträglichen Untersuchung auf Trichinen unterzogen werden.8 . Dem Sachverständigen steht jederzeit der Zutritt zu den für die Schlachtungder Thiere , die Aufbewahrung und den Verkauf des Fleisches bestimmten Räumen zu.9 . Es belaufen sich die Gebühren für die Untersuchung
eines Stückes Großvieh auf . . . 1,00 Dollar
eines Kalbes , Schafes auf . . . 0,60
eines Schweines . 0,75 -
eines Schinken und einer Speckseite 0,25 -

Werden an demselben Tage mehrere Schlachtthiere derselben Art und desgleichen Besitzers untersucht , so ist für das zweite und jedes folgende Thier nur dieHälfte der Taxe zu entrichten.
Die Gebühren werden von der Gouvernemeutskasse eingezogen , wobei als Unter¬lage für die Höhe der von den Schlächtern einzufordernden Summen die von demSachverständigen monatlich einzureichenden Schlachtliften dienen.
10 . Der Verkauf vorher vom Sachverständigen nicht untersuchten oder von ihmals genußunfähig bezeichneten Fleisches zieht Geldstrafe bis zu 200,00 Dollar oderFreiheitsstrafe bis zu 6 Monaten im Unvermögensfalle , falls nicht eine höhere Strafeverwirkt ist, das Schlachten außerhalb der dafür angesetzten Stunden oder in anderenals dafür vorgesehenen Räumen Geldstrafe bis zu 10,00 Dollar oder 2 Wochen Haftim Unvermögensfalle nach sich.
11 . Diese Verordnung tritt am 1. Juli in Kraft.
Tsingtau , den 4 . Juni 1899 . Der Kaiserliche Gouverneur.

Jaeschke.

Verordnung über die Ausübung einer Kontrolle des Milchverkehrs.
1. Die Besitzer von Milchvieh , welche die von demselben genommene Milchinnerhalb des Polizeibezirks Tsingtau in den Handelsverkehr bringen wollen , habender Ortspolizeibehörde hiervon Anzeige zu machen . Diese stellt dem Anzeigendeneine Bescheinigung aus , die ihn zum Verkauf berechtigt , und macht dem Sachverstän¬digen über Namen und Wohnung des jeweiligen Lieferanten Mittheilung.2 . Die Kontrolle des Sachverständigen hat sich zu erstrecken auf:

u) Untersuchung der zur Milchgewinnung aufgestellten Thiere,b ) Ueberwachung der Haltung , Pflege und Fütterung derselben,e) Untersuchung der zum Verkauf gelangenden Milch.3 . Solche Thiere , welche infolge vorübergehender oder dauernder Krankheit eineals menschliche Nahrung ungeeignete Milch liefern , sind von der Milchgewinnungauszuschließen.
4 . Der Sachverständige muß in einem derartigen Falle die Ortspolizeibehördebenachrichtigen , und diese hat auf Grund des von Ersterem abgegebenen Urtheilsa.) entweder für alsbaldige unschädliche Beseitigung der beanstandeten MilchSorge zu tragen,

d ) oder die Entfernung des erkrankten Thieres aus dem Bestände zu ver¬anlassen.
5 . Zuwiderhandlungen gegen polizeiliche Anordnungen ziehen den Verlust desBerechtigungsscheines nach sich.
6 . Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli in Kraft.
Tsingtau , den 4 . Juni 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur.
Jaeschke.
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Genehmigt.

Berlin , den 14 . August 1899.
In Vertretung des Reichskanzlers.

Tirpitz.

176. Wahl von Aivilgemeindevertretern . Lagerung von Petroleum.

Sprengungen in der Nähe von Häusern und Straßen.
Vom 15 . September 1899 . >M .-V .-Bl . 1899 , S . XXIII .)

Die nachstehenden , unter dem 14 . September d. Js . genehmigten Verordnungen

des Gouverneurs von Kiautschou , betreffend die

„Wahl von Civilgemeindevertretern " , H
die

„Lagerung von Petroleum " -)
und

„Sprengungen in der Nähe von Häusern und Straßen"

bringe ich zur allgemeinen Kenntniß.

Berlin , den 15 . September 1899.

In Vertretung des Staatssekretärs des Reichs -Marine -Aints.

B n chsel.

177 . Hafenordnung für Tsingtau.
Vom 19 . September 1899 . M .-V .-Bl . 1899 , S . XVII .)

Die nachstehende , unter dem 19 . September d. Js . genehmigte , gegen die im

Anhang zum Marineverordnungsblatt Nr . 14 für 1899 *) veröffentlichte , ergänzte und

neuredigirte
„Hafenordnung für Tsingtan"

bringe ich zur Kenntniß.

Die mit der Hafenordnung vom 15 . Januar d. Js . veröffentlichte Karte der

Innen - und Außenrhede von Tsingtau bleibt unverändert.
Gleichzeitig bringe ich nachstehend zur Kenntniß die zwischen dem Kaiserlichen

Gouverneur von Kiautschou und dem Kaiserlich chinesischen Zottdirektor in Tsingtau
vereinbarten

„Provisorischen zollamtlichen Bestimmungen für das Deutsche

Kiautschougebiet " , )̂

„Besonderen Bestimmungen für die Einfuhr und Kontrole von

Opium , Waffen , Pulver , Sprengstoffen u. dergl . , sowie der

zur Herstellung dieser dienenden Bestandtheile " / ')

H Vergl . S . 188 , Nr. 165.
2) Vergl . S . 185 , Nr . 160.
3) Vergl . S . 185 , Nr . 161.
H Bergt . S . 189 , Nr . 166.
3) Vergl . S . 196 , Nr . 171.
lp Vergl . S . 199 , Nr . 172.
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sowie ferner die von dem Kaiserlichen Gouverneur von Kianlschou erlassenen
„Besonderen Bestimmungen , betreffend die Ausübung der

Zollkontrole durch die Postagentur ". Z
Berlin , den 19. September 1899. !

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts. !
Tirpitz.

Z 1. Das Hafengebiet der Kiautschoubucht zerfällt in eine Außen- und eineJnnenrhede. Die Außen- oder Tsingtaurhede wird begrenzt durch eine Linie vonPilepoint näch der östlichen Huck der Klarabucht und eine Verbindungslinie von KapEvelyn nach Jünnisau. Die Jnnenrhede beginnt bei letztgenannter Verbindungslinieund wird im Norden begrenzt durch eine Linie von Womans Island nach der Nord¬
spitze von Huangtau (Chiposau).

Die Ankerplätze für die verschiedenen Schiffe und Fahrzeuge sind auf der an¬liegenden Karte kenntlich gemacht.
8 2. Der Führer eines einlaufenden Schiffes hat den Anordnungen des Hafen¬kapitäns bezw. dessen Beamten bei Anweisung des Ankerplatzes Folge zu leisten.§ 3. Der Schiffsführer hat Ankunft und Abfahrt seines Schiffes unter Vor¬zeigung des Meßbriefes auf dem Hafenamte anzuzeigen. Der Meßbrief wird demSchiffer nach Empfang der Zollklarirung und Entrichtung der Hafengebühr von2 /̂s Cent pro Registertonne zurückgegeben.
Der Schiffsführer ist verpflichtet, die an Bord befindlichen Postsachen an dieDeutsche Postbehörde auszuliefern und bei Weggang des Schiffes Postsachen, die ihmvon der Deutschen Postbehörde mitgegeben werden, zu übernehmen und für die richtige 'Ablieferung im Bestimmungshafen zu sorgen. Ist Post an Bord, so ist dieses durch jHeißen der Flagge 1 bei der Einfahrt kenntlich zu machen. Andere Postsachen alssolche, die von der Deutschen Postbehörde ausgegeben werden, anzunehmen, oder Post- .fachen an andere als die Deutsche Postbehörde auszuhändigen, ist untersagt. !§ 4. Der Schiffsführer ist verpflichtet, dem chinesischen Zollamte ein genaues

Verzeichniß der an Bord befindlichen Waaren (Manifest) einzureichen, welches Zahlder Kolli, Marken, Nummer, Inhalt rc. angiebt und dessen statistische Angaben aufVerlangen zu vervollständigen sind.
Opium darf nur in Originalkisten eingeführt werden. Die Einfuhr kleinererQuantitäten ist verboten. Bei der Ankunft ist Opium sogleich dem Zollamt zudeklariren, welches die Ueberführung desselben in das Zolllager überwachen wird.Zuwiderhandlungenwerden mit Konfiskation des Opiums und einer Geldbußein Höhe des Werthes desselben— Mindestbetrag K 500 — bestraft.8 5. Die Einfuhr von Waffen, Pulver, Sprengstoffen und der zur Herstellungderselben dienenden Bestandtheile unterliegt amtlicher Kontrole; diese Waaren sind bei 'der Ankunft dem Hafenamte besonders zu deklariren.
Schiffe mit Petroleum oder Sprengstoffen haben auf der in der Karte hierfür

bestimmten Stelle zu ankern, bis die Ladung an einer vom Hafenamte zu bezeichnendenStelle gelöscht ist. Sprengstoff ladende oder löschende Schiffe haben eine rothe Flaggeam Fockmast zu führen.
Vor Laden oder Löschen von Sprengstoffen im Hafen ist die Erlaubniß desHafenamtes einzuholen, dessen Weisungen in jedem Falle zu befolgen find.8 6. Schiffe mit einer ansteckenden Krankheit an Bord haben eine gelbe Flaggeam Fockmast zu führen. Vor Einholung der Erlaubniß des Hafenamtes ist es
i) Vergl. Nr. 173, S . 200.
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Niemandem gestattet , das Schiff zu verlassen oder Verkehr mit dem Lande zu unter¬

halten.
§ 7 . Beim Ein - und Auslaufen des Schiffes ist am Tage die Nationalflagge

zu setzen.
§ 8 . Die Abmusterung eines Schiffsmannes geschieht auf dem Hafenamte oder

dem die Heimath des Schiffes vertretenden Konsulate . Jeder auf einem Konsulate

abgemusterte Schiffsmann hat sich auf dem Hafenamte binnen 24 Stunden nach der

Abmusterung unter Vorweisung des Abmusterungsscheines zu melden.

Der Schiffer darf den Schiffsmann nicht ohne Genehmigung des Hafenamtes

oder des die Heimath des Schiffes vertretenden Konsulates zurücklassen . Wenn für

den Fall der Zurücklasfung eine Hülfsbedürftigkeit des Seemannes zu besorgen ist,

so kann die Ertheilung der Genehmigung davon abhängig gemacht werden , daß der

Schiffer gegen den Eintritt der Hülfsbedürftigkeit für einen Zeitraum bis zu drei

Monaten Sicherftellung leistet.
Kein Schiffsmann darf eigenmächtig im Hafen zurückbleiben.

§ 9 . Entwichene Schiffsleute können durch Vermittelung des Hafenamtes auf¬

gegriffen und an Bord des Schiffes zurückgebracht , Schiffe und Wohnhäuser können

nach solchen abgesucht werden.
Personen , welche einem solchen Seemann Unterschlupf gewähren , obwohl ihnen

dessen Vergehen bekannt ist, werden in Strafe genommen.
§10.  Der Schiffsführer ist gehalten , den Tod jedes Passagiers oder Schiffs¬

mannes , der im Hasen erfolgt , dem Hafenamte , sowie im Anschluß daran dem

Standesamte zu melden . Die Anmeldung beim Standesamte unterbleibt , wenn der

Verstorbene ein Chinese ist.

§ 11 . Bei Streitigkeiten zwischen Schiffer und der Besatzung eines Schiffes,

dessen Heimath nicht durch ein Konsulat im Schutzgebiete vertreten ist , steht dem

Hafenamte die Entscheidung zu . Zur Durchführung seiner Entscheidung ist das Hafenamt

befugt , durch Strafverfolgungen Geldstrafen bis zu H 350 oder Haftstrafe bis zu

6 Wochen festzusetzen.
§ 12 . Jedes im Hafengebiete liegende Schiff hat von Sonnenuntergang bis

Sonnenaufgang an sichtbarer Stelle ein weißes Licht zu zeigen.

Feuer an Bord und Meuterei ist durch Nothsignale (Läuten mit der Glocke oder

Flaggensignale ) zur Kenntniß des Hafenamtes zu bringen.

§ 13 . Es ist verboten , im Hafengebiete Ballast , Asche oder Unrath in das

Wasser zu werfen . Jedermann ist gehalten , Gegenstände , welche ihm gehören , oder

welche seiner Obhut anvertraut sind , soweit sie eine Störung des Hafenbetriebes ver¬

ursachen , zu entfernen . Erfolgt die Entfernung nicht auf erhaltene Aufforderung , so

kann sie auf Kosten des Besitzers durch die Hafenpolizei bewirkt werden.

Ohne Erlaubniß des Schiffers oder seines Stellvertreters ist ein Besteigen des

Schiffes für jeden nicht gesetzlich dazu Befugten verboten.

Ohne Erlaubniß des Schiffers oder seines Stellvertreters ist es verboten,

Dschunken , Leichter oder dergleichen Fahrzeuge am Schiffe festzumachen.

§14.  Bojen dürfen nur mit Erlaubniß des Hafenamtes gelegt werden.

Die Bojen unterstehen der Kontrole des Hafenamtes , welches sie aus Rücksicht

auf den Verkehr und die Sicherheit verlegen oder entfernen kann.

§ 15 Zuwiderhandlungen gegen §§ 10 und 14 der Verordnung werden mit

einer Geldstrafe bis K 25 , gegen § § 2 , 3 und 12 bis zu L 100 , gegen §§ 5 und 0

bis zu K 2000 bestraft.
Zuwiderhandlungen gegen § 8 werden beim Schiffer nnt Geldstrafe bis zu K 100,

beim Schiffsmann mit Geldstrafe bis zu L 25 oder Haft bis zu 25 Tagen geahndet.
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Zuwiderhandlungen gegen § 13 der Verordnung werden mit Geldstrafe bis zuL 56 oder im Unvermögensfalle mit Haftstrafe bis zu 1 Monat bestraft.Die im § 9 genannten Vergehen werden mit Geldstrafe bis zu r 250 oder mitFreiheitsstrafe bis zu 3 Monaten geahndet.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1899 in Kraft.
Tsingtau , den 23 . Mai 1899 . Ter Kaiserliche Gouverneur.

Jaeschke.
Genehmigt.

Berlin , den 19. September 1899 . In Vertretung des Reichskanzlers.
Tirpitz.

178 .Rechtsverhältnisse der Lhinesen . Handel mit Wein und
Spiritussen und die Schankkonzession.
Von, 9. Oktober 1899. (M.-V.-Bl . 1899 . 2 . XXV.

Die nachstehenden, unter dem 9. Oktober 1899 genehmigten Verordnungen:
„Verordnung , betreffend die Rechtsverhältnisse der Chinesen " ^und

„Verordnung , betreffend den Handel mit Wein und Spiritussen und
die Schankkonzession " ?)

bringe ich zur allgemeinen Kenntniß.
Berlin , den 9. Oktober 1899.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine -Amts.
Tirpitz.

179 . Benennung der neuen Ltadtanlage im Riautschougebiet.
Vom 12. Oktober 1899 . ,M.-V.-Bl . 1899. S . XVII .)

Seine Majestät der Kaiser und König haben zu genehmigen geruht , daß die neueStadtanlage im Kiautschougebiete fortan den Namen
Tsingtauführt.

Berlin , den 12. Oktober 1899.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine -Amts.
Tirpitz.

180 . Allerhöchste Grdre , betr . Organisation der Besatzung von
Riautschou.

Vom 4 . Dezember 1899. (M.-V.-Bl . 1900. 2 . 1.)
Ich bestimme auf Ihren Vortrug : 1. Die bisher dem Matrosenartillerie-detachement Kiautschou zugetheilte Marinefeldbatterie ist von diesem abzuzweigen undmit dem Eintreffen des nächstjährigen Ablösungstransports bei dem lll . Seebataillonzu formiren . 2. An der Spitze dieser Marinefeldbatterie steht ein Batteriechef mitden Rechten und Pflichten eines Kompagniechefs der Marineinfanterie . 3. Zur Er-Vergl. Nr. 167, 2 . 191.
r, Vergl. Nr. 168, S . 195.
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gänzung der Marinefeldbatterie ist bei dem II . Seebataillon eine Stammbatterte
unter Angliederung an die dort bestehende Stammkompagnie des III . Seebataillons

zu formiren . 4 . Ich genehmige den anbei zurückerfolgenden Etat der Marinefeld¬
batterie und der Stammbatterie . Gleichzeitig ermächtige Ich Sie , Abänderungen und

Vervollständigungen des Etats selbständig eintreten zu lassen , sowie Anordnungen

über Ausbildung u . s. w . der Stammbatterie , erforderlichenfalls im Einvernehmen mit

dem Chef der Marinestation der Nordsee zu treffen . 5 . Mit Bezug auf die durch

diese Meine Ordre nothwendig werdende Abänderung der Bekleidung sehe Ich Ihren
Vorschlägen entgegen.

Neues Palais , den 4 . Dezember 1899 . ri ? ilheliir.

In Vertretung des Reichskanzlers.

Tirpitz.

An den Reichskanzler (Reichs -Marine -Amt ).

Etat der Marinefeldbatterie bei dem III . Seebataillon und der
Stammbatterie.

Marinefeldbatterie
des Stammbatterie

Dienstgrad
III . Seebataillons B e m c it u n g e 11.

Offiziere
rc.

Mann¬
schaften Offiziere

rc.

' Mann-
^ schaffen

rc. rc.

.vmuptinann -

>

Oberleutnants
Unterroßarzt

2
1

1
!

Wachtmeister 1 1 1
Vicewachtmeister 1

Sergeanten 4 2 i
! i ) darunter:Unteroffiziere 8l) 3
, 1 Fahnenschmied

1 Trompeter.

Gefreite 202)
40 ^ ,i 2> darunter:

!I bei der bei derMarinefeldartilleristen 732)

Marine - Stamm-
feldbatterie : batterie:

39 Fahrer —

!

2 Schmiede 1
1 Schlosser 1
1 Waffenmeister-

>
>
>

gehülfe , nach Bedarf 1
2 Sattler 1
2 Schneider 1
2 Schuhmacher 1

> 1 Tischler 1

Außerdem

> 3 108
1

1 52

> 1 . ! -
Obersanitätsgast
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Vorstehende Allerhöchste Ordre bringe ich zur Kenntniß der Marine mit Bezug
auf die Allerhöchste Ordre vom 17 . August 1898 — Marineverordnungsblatt Seite 295.
Die hierdurch bedingte Abänderung der Bestimmungen über die Organisation der
Besatzung von Kiautschou — Marineverordnungsblatt Seite 295 ff. für 1898 —
bleibt vorbehalten.

Berlin , den 21 . Dezember 1899.

Der Staatssekretär des Reichs -Marine -Amts.
In Vertretung:

Fischel.
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Gesetz, betr . die Eheschließung und die Beurkundung deS Personen

standes von Bundesangehörigen im Auslande.
Instruktion des Reichskanzlers zu dein Gesetze vorn 4 . Mai 1870,

betreffend die Eheschließung und die Beurkundung des Personen¬

standes von Bundesangehörigen im Auslande.
Gesetz, betreffend die Gebühren und Kosten bei den Konsulaten

des Deutschen Reiches.
Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die

Eheschließung.
Verordnung / betreffend die Tagegelder , die Fuhrkosten und die

Umzugskosten der gesandtschastlichen und Konsularbeamten . . .

Verordnung , betr . den Urlaub der gesandtschastlichen lind Konsular¬

beainten und deren Stellvertretung . . .

Gesetz über die Konsulargerichtsbarkeit.
General -Akte der Brüsseler Antisklaverei -Konferenz nebst Deklaration

Cirkular an das Kaiserliche Gouvernement von Kamerun und die

Kaiserlichen Kommissariate für Togo und Südivestafrika , betr . die

Tagegelder der Beamten . .

Verordnung , betr . die Einfuhr von Schußwaffen und Munition in
Kamerun.
Die Kongoakte.
Kaiserlicher Schutzbrief für die „Gesellschaft für Deutsche Kolonisation"

Abkommen mit England , betreffend die Abgrenzung der deutschen

lind britischen Besitzungen auf Neu -Guinea.
Abkommen zwischen Deutschland und England über die Nordgrcnze

von Kamerun , die Ambas -Bai und die Behandlung der gegenseitigen

Staatsailgehörigen in Bezug auf Handel und Verkehr . . . .

Rote Lord Granvilles an den Kaiserlicheil Botschafter in London

Rote der Kaiserlichen Botschafters in London an Lord (granville

Rote des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Granville

Rote des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Granville
Rote Lord Granvilles an den Kaiserlichen Botschafter in London

Kaiserlicher Schukbricf für die Reu -Guinea -Kompagnie . . . .

Allerhöchster Erlaß , betreffend den Rang des Gouverneurs u

Kamerun und der Kommissare der westafriknnischen Schutzgebiete

'Rote des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord (granville

Verordnung , betreffend die Einführung einer Abgabe auf den Hände

mit Spirituosen im Kamerungcbiele . - -

Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun , betr . Abgab

der Schiffspapiere re.
Vereinbarung mit dem Kongostnat über die Grenze m Lstmrita

Vereinbarung mit dem Kongostnat über die Grenze in Dstamka

l . 19 . 53

l . 21 . 58

l . 255 . 689

1. 20 . 56

I. II . 12

I . 12 . 19
I . 16 . 28
1. 29 . 127

l . 10. 12

1. Aug . 1885.
25 . Aug . 1885.

Die deutsche NvIvuiul -slcschgcOuug IV (1899).
14

1. 50 . 234
1. 28 . t " 2
1. 119 . 323

1. 164 . 433

l . 38 . 215
1.38 cw. 217
1.164b . 134
l .38bb . 216
I.38c1<1. 217
1.38 oo. 218
I. 165 . 434

I . 30 . 177
I . 38kf . 219

1. 59 . 23 !»

1. 51 . 234
1. 118 . 323
1. 118 . 323
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Nr. Leite
11 Dez 1885 . Erlaß on die auf Gmnd des Gesetzes von : 4 . Mni 1870 zur Aus¬

übung standesamtlicher Befugnisse ermächtigten diplomatischen Ver¬
treter und Konsuln des Reichs . I . 22 . 66

20 . Dez . 1885 . Freundschafts -, Handels - und Schiffsahrtsvertrag zwischen dein Deut¬
schen Reich und dein Sultan von Sansibar . I . 249 . 63624 . Dez . 1885 . Protokoll , betreffend die deutschen und französischen Besitzungen an
der Westküste von Afrika und in der Südsee . 1 . 23 . 79

10 April 1886 . Erklärung , betreffend die gegenseitige Handels - und Verkehrsfreiheit in
den deutschen und englischen Besitzungen und Schutzgebieten im West¬
lichen Stillen Ozean . I . 25 . 8610 . April 1886 . Erklärung , betreffend die Abgrenzung der deutschen und englischen
Machtsphären im Westlichen Stillen Ozean . I . 24 . 8316. April 1886. Gesetz, betr. die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete . . 1. 15. 23

18 . April 1886 . Verordnung , betr . die Verpfändung von Elfenbein und sonstigen
Handelsgegenständen , sowie die Einlösung bereits verfallener Pfand¬
stücke in Kamerun . I . 65 . 24819 . April 1886 . Verfügung , betr . die Verleihung von Minenkonzesfionen durch Häupt¬
linge des Schutzgebietes in Deutsch -Südwestafrika . I . 100 . 29821 . "April 1886 . Verordnung , betr . die Eheschließung und die Beurkundung des Per¬
sonenstandes für die Schutzgebiete von Kamerun und Togo . . . I 37 . 2142 . Juni 1886 . Verordnung , betr . die Verpflichtung nichtdeutscher Schiffe zur Mel¬
dung bei dem Vertreter der Kaiserlichen Regierung zu Jaluit . . I . 234 . 6143 . Juni 1886 . Verordnung , betr . den Verkauf von Waffen , Munition , Sprengstoffen
und berauschenden Getränken an Eingeborene der Marshall - Inseln
oder andere auf denselben sich aufhaltende Farbige . I . 230 . 6115 . Juni 1886 Verordnung , betr . die Rechtsverhältnisse in dem Schutzgebiete der
Neu -Guinea -Kompagnie . 1 . 175 . 44224 . Juni 1886 . Verordnung , betr . die Veröffentlichung von Verordnungen der Di¬
rektion der Neu -Guinea -Kompagnie und des Landeshauptmanns sowie
die Ermächtigung des Landeshauptmanns zum Erlaß von Verord¬
nungen in dringlichen Fällen . I . 168 . 43724 . Juni 1886 . Erlaß , betr . die Befugnisse des Landeshauptmanns der Neu -Guinea-
Kompagnie . I . 167 . 437

2 . Juli 1886 . Note des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Nosebery . I .38ü1i 220
19 . Juli 1886 . Verordnung , betr . den Erlaß von Verordnungen auf dein Gebiet

der allgemeinen Verwaltung , des Zoll - und Steuerwcsens für die
westafrckanischen Schutzgebiete . I . 31 . 177

27 . Juli 1886 . Note Lord Roseberys an den Kaiserlichen Botschafter in London . 1 .38 § g . 220
6 . Sept . 1886 . Verordnung , betr . die Veröffentlichung von Gesetzen und Verordnungenin Kamerun . " . I . 70 . 254

13 . Sept . 1886 . Verordnung , betr . die Rechtsverhältnisse in dein Schutzgebiete der
Marshall -, Brown - und Providence -Jnseln . 1 . 216 . 56410 . Okt . 1886 . Verordnung , betr . die Einführung der deutschen Reichsmarkrechnungin Kamerun . . . 4 . 44 . 229

15 . Okt . 1886 . Verordnung , betr . den Erlaß von Verordnungen auf dem Gebiet
der allgemeinen Verwaltung , des Zoll - und Steuerwesens für das
Schutzgebiet der Marshall -, Brown - und Providence -Jnseln . . . I . 214 . 56315 . Okt . 1886 . Verordnung , betr . den Handelsbetrieb an Bord der die Häfen und
Rhedcn des Kamerungebiets anlaufenden Schiffe . . ? . . . I . 49 . 2331 . Nov . 1886 . Dienstanweisung , betr . die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schutz¬
gebiete der Neu -Guinea -Kompagnie , von ; 1 . November 1886 , unter
Berücksichtigung der durch die Dienstanweisung vom 3 Anglist 1888
eingeführten Aenderungen . . I . 180 . 449

1 . Nov . 1886 . Verfügung des Reichskanzlers zur Ausführung der Kaiserlichen Ver¬
ordnung vom 5 . Juni 1886 , betr . die Rechtsverhältnisse in dem
Schutzgebiete der Neu -Guinea -Kompagnie . I . 203 . 532

12 . Nov . 1886 . Instruktion zu dem Gesetze vom 4 . Mai 1870 , betr . die Ehe¬
schließung und die Beurkundung des Personenstandes für Ncu -Guinca I . 189 . 4941 - . Nov . 1886 . Verordnung , betr . die Erhebung von Gebühren für die auf Grund
des Gesetzes vom 4 . Mai 1870 über die Eheschließung und die
Beurkundung des Personenstandes in dem Schutzgebiete der Neu-
Gumea -Kompagnie vorzunehmenden Geschäfte . . " . I . 190 . 508
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Nr . Leite

2 . Dez . 1886 . Verfügung , zur Ausführung der Kaiserlichen Verordnung voin

13 . September 1886 , betreffend die Rechtsverhältnisse in dein Schutz¬

gebiete der Marshall -, Brown - und Providence -Jnseln . . . . I . 242 . 623

2 . Dez . 1886 . Dienstanweisung , betr . die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schutz¬

gebiete der Marshall -, Brown -, und Providence -Jnseln . . . . I . 218 . 569

13. Dez . 1886 . Kaiserlicher Schutzbrief für die Neu -Guinea -Kompagnie . . . . 1 . 166 . 436

14 . Dez . 1886 . Verordnung , betr . Einführung neuer Maße für den Handel mit

Palmöl und Palmkernen in Kamerun . I . 45 . 230

30 . Dez . 1886 Erklärung zwischen der Kaiserlich deutschen und Königlich portu¬

giesischen Regierung , betr . die Abgrenzung ihrer beiderseitigen Be¬

sitzungen und Interessensphären in Südafrika . I . 26 . 89

DhneDat .1887 . Verordnung , betr . die Einführung der deutschen Reichsmarkrechnung
und die Feststellung des Werthverhältnisscs einiger fremder Gold¬

münzen zur deutschen Reichsmark in Kamerun . I . 76 . 258

8 . Jan . 1887. Nachtrag zu der Verordnung vom 2. Juni 1886, betr. die Melde¬
pflicht der im Hafen von Jaluit einlaufenden Schiffe . 1.234a 616

8. Jan . 1887. Verordnung , betr. den Erwerb von Grundeigenthum und die An¬
meldung der bestehenden Ansprüche Fremder auf Grundeigenthum

innerhalb des Schutzgebietes der Marshall -, Brown -, und Provi¬

dence -Jnseln . . . " . . . 1. 244 . 624

8 . Jan . 1887 . Nachtrag zu der Verordnung , betr. den Verkauf von Waffen, Mu¬
nition , Sprengstoffen und berauschenden Getränken an Eingeborene

der Marshall -Jnseln oder andere auf denselben sich aushaltende

Farbige , vorn 3 . Juni 1886 . 1. 231 . 612

11 . Jan . 1887 . Verordnung , betr . die Regelung der Rechtsverhältnisse auf den zum

Schutzgebiete der Neu -Guinea -Kompagnie gehörigen Salomonsinseln I . 177 . 447

13 . Jan . 1887 . Strafverordnung , betr . das Verbot der Verabfolgung von Waffen,

Munition , Sprengstoffen und Spirituosen an Eingeborene , sowie der

Wegführnng von Eingeborenen aus dem Schutzgebiet von Neu-
Guinca als Arbeiter . ." . I . 205 . 532

13 . Jan . 1887.

19 . Jan . 1887.

24 . Jan . 1887.

25 . Jan . 1887.

26 . Jan . 1887.
28 . Jan . 1887.

7. Febr . 1887.

22 . Febr . 1887.

1 . März 1887.

15 . März 1887.

20 . Mai 1887.

22 . Mai 1887.
23 . Mai 1887.

24 . Mai 1887.

31 . Mai 1887.

Verordnung , betr . die Erlaubniß zur Ausübung einiger Gewerbe¬
betriebe in Neu -Guinea . 1. 192 . 510

Verordnung , betr . die Neichsmarkrechnung und die gesetzlichen Zah¬

lungsmittel in Neu -Guinea . . I . 193 . 511

Erlaß , betr . die Ausdehnung von Verfügungen des Reichskanzlers

auf die zu dem Schutzgebiete der Neu -Guinea -Kompagnie gehörigen

Inseln der Salomonsgruppe . . I . 178 . 447

Verordnung , betr . das Kreditgeben an Eingeborene und die Anmel¬

dung alter Schulden derselben in den Marshall -Jnseln . I . 246 . 625

Hafenordnung für den Hafen von Jaluit . I . 235 . 61 «!

Verordnung , betr . die Feststellung des Werthverhältniffes einiger

fremder Goldmünzen zur deutschen Reichsmark für .üamerun . . . I . 44rr . 229

Verordnung , betr . die Ausdehnung von Verordnungen der Direktion
der Neu -Guinea -Kompagnie auf die dem Schutzgebiete derselben zu¬

gelegten Inseln der Salomonsgruppe . I . 179 . 148

Verordnung , betr . die Durchführung des Gesetzes vom 4. Mai 1870

über die Eheschließung und die Beurkundung des Personenstandes
in Neu -Guinea.
Verordnung , betr . die unter dem Namen „2ongzickte " bekannte

Krankheit des Rindviehs in Deutsch -Südwcstafrikn . . . . . . I . 108 . 313

Verordnung , betr . die polizeiliche An - und Abmeldung der in dem

Schutzgebiete der Marshall -Jnseln ansässigen , daselbst zuziehenden

bezm. wegziehenden Fremden ^ 225 . 60/

Allgemeine Verfügung des Königlich preußischen Justizimmsters vom

20 . Mai 1887 , betr . die im Auslande zn erledigenden ErsuchungS-

schreiben der Justizbehörden . . . - - - - ^ i ' ' ' ' ^7

Polizeiverordnung für die Insel Jabwor (Marshall -Jnseln ) . - - I - 227 . 609

Verordnung , betr . das Ausfuhrverbot von Massen , Munition lind

Sprengstoffen in den Marshall -Jnseln . . - - - - - - - -

Allerhöchste Instruktion für das Verhalten der Kommandanten der

Kaiserlichen Kriegsschiffe im Schutzgebiete der Neu -Gmnea -Kompagme I . 1/0 . 43.

Gesetz, betr . die Rechtsverhältnisse der Kaiserlichen Beamten in den , ^

Schutzgebieten . ' ^14*
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Nr. Lcile
g Juni 1887 . Verordnung , betr . die Slnwerlnmg und Ausfuhr von Eingeborenenaus dem Schutzgebiete von Kamerun . I . 69 . 25:;7 . Ilini 1887 . Instruktion für den Landeshauptmann im Schutzgebiete der Reu-Guinea -Kompagnie in Bezug auf Antrage an die Kommandanten

Kaiserlicher Kriegsschiffe auf Gewährung von Schutz und Unter¬
stützung . . - . I . 171 . 489Juli 1887 . Polizeivorschrift für Reu -Guinea . I . 199 . 5177 . Juli 1887 . Verordnung , betr . die Errichtung von Seemannsämtern in Neu-Guinea . I . 197 . 516

20 . Juli 1887 . Verordnung , betr . den Eigenthumoenverb und die dingliche Be¬
lastung der Grundstücke im Schutzgebiete der Aeu - Guinea - Kom¬
pagnie . I ' 183 . 46926 . Juli 1887 . Verordnung , betr . die Vergütung für Verlust , entstanden durch Aus¬sickern des Ruins und durch Bruch der in Kisten verpackten Flaschen
mit Genever in Togo . 1- 90 . 27»30 . Juli 1887 . Verfügung des Reichskanzlers zur Ausführung der Kaiserlichen Ver¬
ordnung vom 20 . Juli 1887 , betr . den Eigenthumserwcrb und die
dingliche Belastung der Grundstücke im Schutzgebiete der Ncu -Guinea-
Kompagnie . I . 185 . 47510 . Aug . 1887 . Anweisung , betr . das Verfahren bei dem Grunderwerb der Reu-Guinea -Kompagnie . . I . 184 . 47214 . Aug . 1887 . Verordnung , betr . das Kreditgeben an Eingeborene in den Marshall-
Inseln . I .246a . 62618 . Aug . 1887 . Verordnung , betr . das Meldewesen in Reu -Guinea . . 1. 104 . 51224 . Aug . 1887 . Verordnung , betr . den Erlag von amtlichen Bekanntmachungen im
Schutzgebiete der Marshall -, Brown - und Providence -Inseln . . . I . 222 . 6026 . Sept . 1887 . Verordnung , betr . die Einführung von Magen und Gewichten fin¬
den Handel mit Palmöl und Palmkernen in Togo . 1. 77 . 2596 . Okt. 1887 . Verordnung , betr . die Ausdehnung der Nhede von Kamerun . . . I . 53 . 23»7 . Okt. 1887 . Verordnung , betr . die Anwerbung und Ausfuhr von Eingeborenen
aus dem Schutzgebiete von Kamerun . 1. 69 . 2588 . Rov . 1887 . Verordnung , betr . die Ausführung der Verordnung über die Er¬
hebung und Rückvergütung der Zölle in Kamerun . I . 61 . 2418 . Rov , 1837 . Verordnung , betr . die Aufhebung der bisherigen Ausfuhrzölle unddie Erhebung von Einfuhrzöllen in Kamerun . 1. 60 . 24013 . Rov . 1837 . Verordnung , betr . die Rechtsverhältnisse in dein Schutzgebiet der
Deutsch -Ostafrikanischen Gesellschaft . I . 134 . 36325 . Rov , 1887 . Verordnung , betr . die Führung des Handelsregisters in Kamerun . 1. 41 . 22»6 . Dez . 1887 . Verordnung , betr . Einrichtung von Grundbuchbezirken , Zeitpunkt für
Anlegung von Grundbüchern und Antrüge auf Eintragung von
Grundeigcnthum im Schutzgebiete der Reu -Guinea -Kompagnic in
das Grundbuch . I . 186 . 49021 . Dez . 1887 . Verordnung , betr . die Rechtsverhältnisse in dem südwcftafrikanischenSchutzgebiet . . 1. 97 . 2823l >. Dez . 1887 . Anweisung , betr . die Ausführung von Zustellungen im Gerichts¬
bezirke des Bismarck -Archipels und der zum Schutzgebiete der Reu-
Guinea -Kompagnie gehörigen Salomons -Jnseln . . 1. 182 . 462

OhneDat .1888 . Gesetz, betr . die Rechtsverhältnisse der deutschen Schlitzgebiete . . 1. 15 . 2315 . Jan . 1888 . Verordnung , betr . Landerwerbungen innerhalb des Togogcbietes . 1. 94 . 2792l . Ian . 1888 . Vertrag zwischen dem Auswärtigen Amt und der Ialuit -Gesellschaft,
betr . die Verwaltung des Schutzgebietes der Marshall -, Brown-und Providence -Inseln . . I . 223 . 60327 . Jan . 1888 . Verordnung , betr . eine Abänderung der 88 1 " nd 2 der Strafver-
ordnung , betr . das Verbot der Verabfolgung von Waffen , Munition,Sprengstoffen und Spiritussen an Eingeborene Reu -Guineas vom13 . Januar 1887 . . ' . 1. 2<>6. 534

15. Febr . 1888 . Verordnung , betr . Verpflichtung der Lchifssführer zur Abgabe ihrcrManifeste in Togo . . 1. 35 . 263
1. Mär ; 1388 . Verordnung , betr . die Eheschließung und die Beurkundung des Per¬

sonenstandes auf den zum Schutzgebiete der Reu -Guinea -Kompagniegehörigen Salomonsinseln . ' 1. 187 . 4922 . . März 1883 . Verordnung , betr . den Erwerb und Verlust , sowie die Beschränkungendes Grundeigenthums in Kamerun . . I . 66 . 249

!
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1. April 1888 . Gesetz , betr . die Zurückbeförderung der Hinterbliebenen im Auslande

angestellter Neichsbenmten und Personen des Soldatenstandes . . I . 8 . 10

16 . April 1888 . Verordnung , betr . das Verbot der Einfuhr von Feuerwaffen , Schieß-

bedarf lind Sprengstoffen in Pleasant Island . 1. 233 . 613

15 . Mai 1888 Verordnung , betr . den Straßen - und Marktverkehr in Aeu -Guinea . I . 195 . 514

5 . Juni 1888 . Verfügung des Reichskanzlers , betr . den Erlaß einer Zollverordnung

durch die Neu -Gninea -Kompagnie .
. 1 . 201 . 522

28 . Juni 1888 . Verordnung , betr . die Erhebung von Gewerbesteuern in Ialuit . . I . 238 . 620

28 . Juni 1888 . Verordnung , betr . Verträge mit Eingeborenen über unbewegliche

Sachen in den Marshall -Jnseln . . . . . 1. 245 . 625

28 . Juni 1888 . Verordnung , betr . den Hafen von Ialuit als Einklarirnngshafen . 1. 236 . 617

28 . Juni 1888 . Verordnung , betr . den Erwerb von herrenlosem Land , den Betrieb

der Persischere ! und die Ausbeutung vonGuanolagern in den Marshall-

Jnseln . L - . . I - 224 . 606

30 . Juni 1888 . Zollverordnung für das ächntzgebiet der Neu -Guinea -Kompagnie . 1.201a . 523

30 . Juni 1888 . Verordnung , betr . die Erhebung einer Gewerbe - und Einkommen¬

steuer in Neu -Guinea .
1. 202 . 530

1 . Juli 1888 . Verordnung , betr . die Einführung der deutschen Reichomarkrechnung

in Ialuit ^ .
1. 229 . 611

2 . Juli 1888 . Verordnung , betr . die Rechtsverhältnisse in den Schutzgebieten von

Kamerun und Togo .
I . 34 . 181

7 . Juli 1888 . Verfügung des Reichsknnzlero , betr . die Führung der Grundbücher

und das Verfahren in Grnndbuchsachen in den Schutzgebieten von

Kamerun und Togo .
I . 36 . 199

7 . Juli 1888 . Dienstanweisung , betr . die Ausübung der Gerichtsbarkeit in den

Schutzgebieten von Kamerun und Togo . 1. 35 . 186

7 . Juli 1888 . Verordnung , betr . die Gerichtsbarkeit über die Eingeborenen im

Schutzgebiet der Neu -Guinea -Kompagnie . 1. 204 . 532

13 . Juli 1888 . Verordnung , betr . die Rechtsverhältnisse im Schutzgebiete der Neu-

Guinea -Kompagnie .
I - 176 . 444

3 . Aug . 1888 . Dienstanweisung , betr . die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schutz¬

gebiete der Neu -Guinea -Kompagnie
I . 181 . 459

3 . Aug . 1888 . Dienstanweisung , betr . die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schutz¬

gebiete der Neu -Guinea -Kompagnie , vom 1 . November 1886 , unter

Berücksichtigung der durch die Dienstanweisung vom 3 . August 1888

eingeführten Aenderungen . . . ^ . . . . . 1. 180 . 449

3 . Aug . 1888 . Verfügung , betr . die Ermächtigung der Neu -Guinea -Kompagnie ^ znm

Erlasse polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Straf-

vorschriften .
. 1. 169 . 438

3 . Aug . 1888 . Verordnung , betr . die Rechtsverhältnisse der Landesbeaniten in den

Schutzgebieten von Kamerun und Togo . . . 1. 32 . 178

4 . Aug . 1888 . Verordnung , betr . daS Halten von Viehposten längs des Swachaub-

flusses von Nonidas bis Horebis .
1 l10 . 316

15 . Aug . 1888 . Verordnung , betr . die Anwerbung und Ausführung von Eingeborenen

als Arbeiter in Neu -Guinea .
I . 207 . 535

16 . Aug . 1888 . Verordnung , betr . die Arbeiterdepots im Schutzgebiete der Neu -Guinea-

Kompagnie .
I - 209 . 549

28 . Sept . 1888 . Verordnung , betr . die Art der Steuererhebung in Ialuit . . . . I . 240 . 622

1 . Okt . 1888 . Verordnung , betr . das Verfahren bei Erhebung von Einfuhrzöllen in

dem Schutzgebiete von Togo .
1 89 . 171

1 . Okt . 1888 . Verordnung , betr . den Erwerb von Grundeigenthum in Deutsch-

Südwestafrika .
I - 102 . 299

1 . Okt . 1888 . Verordnung , betr . die Erhebung von Ausfuhrzöllen in Deutsch -Süd-

wcstafrika .
^ H5 - ' ' 20

8 Okt . 1888 . Erlaß an den Kaiserlichen Gouverneur von Kamerun und die Kar,er¬

ließen Kommissare für Togo , Deutsch -Südwestafrika und die Mar-

shallinseln , betr . die Tagegelder und Fuhrkosten der Beamten . . I . 9 . 10 st.

16 . Okt . 1888 . Verordnung , betr . die Einrichtung von Grundbuchbezirken in Neu-

Guinea .
- -

16 . Okt . 1888 . Verordnung , betr . Verträge mit Eingeborenen über höhere Werth-

objekte in Ialuit . - . ^ 24i-

21 . Okt . 1888 . Strafverordnung für die Eingeborenen von Neu -Guinea . . . - 1.
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Nr. Sriic
22 . Okt. 1888 . Verordnung , betr . die Erhaltung der Disziplin unter den farbigenArbeitern in Neu -Guinea . . I . 210 . 552
11 . Dez . 1888 . Verordnung , betr . die zwangsweise Eintreibung rückständiger Steuernin den Marshall -Jnseln . . I . 341 . 0238 . März 1889 . Verordnung , betr . den Impfzwang in Togo . . . . . . - . l . 71 . 25429 . März 1889 . Verfügung behufs Uebertragung konsularischer Befugnisse auf den

Kommissar für das Schutzgebiet der Marshall -Jnseln . . . . . I . 215 . 50129 . März 1889 . Verfügung , behufs Uebertragung konsularischer Befugnisse , sowiedes Rechtes zum Erlasse polizeilicher und sonstiger , die Verwaltung
betreffender Strafvorschriften auf Beamte der Schutzgebiete von
Kamerun und Togo . I . 33 . 18930 . April 1889 . Polizeiverordnung für Nauru (Pleasant Island ) . I . 228 . 6191 . Juni 1889 . Verordnung , betr . die 'Abfassung der Schiffsmanifeste in Kamerun . I . 51 . 2355 . Juni 1889 . Verordnung , betr . unterhaltlose Fremde in Jaluit . I . 226 . 69814 . Juni 1889 . ölensral ^ <4 ok ttw Lamorw Eonkoroilck ok Berlin . — General-akte der Samoa -Konferenz in Berlin . . . I . 250 . 65622 . Juni 1889 . Verordnung , betr . den Eigenthumserwerb und die dingliche Belastung
der Grundstücke im Schutzgebiete der Marshall -Jnseln . 1. 220 . 58327 . Juni 1889 . Verfügung zur Ausführung der Kaiserlichen Verordnung vom
22 . Juni 1889 , betr . den Eigenthumserwerb und die dingliche Be¬
lastung der Grundstücke im Schutzgebiete der Marshall -Jnseln . . 1. 221 . 58615 . Juli 1889 . Verordnung , betr . die Erhebung von Gewerbesteuern in Jaluit . . I . 238 . 62915 . Aug . 1889 . Verordnung , betr . das Bergwesen im südwestafrikaniscben Schutz¬
gebiet . I . 104 . 31X>4 . Dez . 1889 . Verfügung , betr . Aenderung der Amtsbcfugnisse der Stationsvor¬
steher in Neu -Guinea . I . 191 . 50913 . Dez . 1889 . Verordnung , betr . Ordnung des Verkehrs in den Häfen des Schutz¬
gebietes der Neu -Guinea -Kompagnie . I . 198 . 51614 . Dez . 1889 . Verordnung , betr . die Verleihung ausschließlicher Berechtigungen inKamerun . . . . . I . 40 . 224

19 . Dez . 1889 . Verordnung , betr . die Erhaltung der Disziplin unter den farbigenArbeitern in Neu -Guinea . I . 211 . 553
OhncDat .1890 . 4' n.rik cko Irr norm orioilkalo äu bussln oonvontlormol äu OonM.

Tarif der östlichen Zone des konventionellen Kongo -Beckens . . . I . 154 . 420OhneDat .1899 . Bekanntmachung , betr . die Zuständigkeit der Kolonial -Abtheilung des
Auswärtigen Amts . I . 1 . 322 . Jan . 1890 . Verordnung , betr . Ausstellung einer Statistik für Kamerun . . . . I . 46 . 23030 . Jan . 1890 . Polizeiverordnung für Nauru (Pleasant Island ) . 1. 228 . 619I . Febr . 1890 . Gesetz, betr . eine Postdampfschiffsverbindung mit Ostnfrika . . . I . 147 . 3947 . Febr . 1890 . Verordnung , betr . die Rechtsverhältnisse im Schutzgebiete der Marshall-Jnseln . ' . I . 217 . 5677 . Febr . 1890 . Verordnung , betr . den Handel mit Palmkernen in Togo . . . . I . 78 . 26020 . Febr . 1899 . Verordnung , betr . die Zurückbefördcrung von eingeborenen Arbeiternin Neu -Guinea . . . . . I . 208 . 549

26 . Febr . 1890 . Verordnung , betr . die Gerichtsbarkeit über öie Eingeborenen im
Schutzgebiete der Marshall -Jnseln . I . 243 . 62428 . Febr . 1890 . Verordnung , betr . Abänderung der Verordnung vom 1. Oktober über
das Verfahren bei Erhebung von Einfuhrzöllen in Togo . . . . I . 91 . 27510 . März 1890 . Ltrafverordnung für die Eingeborenen der Marshall -Jnseln . . . I . 248 . 62719 . März 1890 . Dienstanweisung , betr . die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schutz¬
gebiete der Marshall -Jnseln . . . ' . . l . 219 . 58010 . März 1890 . Dienstanweisung , betr . die Allsübung der Gerichtsbarkeit im Schlitz-
gebiete der Marshall -, Vroivn - und Providence -Jnseln . . . . I . 218 . 56 !»1 . April 1890 . Bekanntmachung , betr . den Handel mit Spiritussen in Deutsch -Süd-westafrika . . 1. HZ . 3171 . April 1890 . Bekanntmachung , betr . die Verleihung von Minenkonzessionen durch
Häuptlinge in der Interessensphäre von Südwestafrika . 1. 101 . 299II . April 1890 . Verordnung , betr . das Verbot der Ausfuhr von Kriegsmaterial aus
dem Togogebiet nach Dahomeh während der Dauer der Blockade I . 72 . 25511 . April 1890 . Verordnung , betr . die Erhebung von persönlichen Steuern in Jaluit I . 239 . 629o. Mai 1890 . Vertrag über die Einrichtung lind den Betrieb einer regelmäßigen

- - 0 deutscheil Postdampferverbindung mit Ostafrika . . . ' . . . . 1. 148 . 396<). Äm 1800 . "Verordnung , behusy lleberirngnng der Besugniiie des ehenmligen
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Landeshauptmanns auf den Kaiserlichen Kommissar für das Schutz¬

gebiet der Neu -Guinea -Kompagnie . . x. 172 . 440

l). Mai 1890 . Vertrag über die Einrichtung ' und den Betrieb einer regelmäßigen

deutschen Postdampferverbindung mit Ostafrika . . . ' . . . I . 148 . 396

23 . Mai 1890 . Verfügung , behufs Nebertragung konsularischer Befugnisse auf den

Kommissar für das Schutzgebiet der Neu -Guinea -Kompagnie . . . I . 173 . 441

1 . Juli 1890 . Abkommen zwischen Deutschland und England . . . . . . . 1 . 27 . 92

1-1. Juli 1890 . Verordnung , bctr . Beschwerden gegen Entscheidungen der Bergbehörde

in Südwestafrika . . . . . . ' . . . . . . . l . 105 . 3lO

22 . Juli 1890 . Verordnung , betr . Aufstellung einer Statistik . 1. 47 . 231

25 . Juli 1890 . Vertrag zwischen dein Deutschen Reich und dem Kongo -Staate über

die Auslieferung der Verbrecher und die Gewährung sonstiger Rechts¬

hülfe in Strafsachen zwischen den deutsche !, Schutzgebieten in Afrika

und dem Gebiete des Kongo -Staates . . 1. 18 . 41

2 . Aug . 1890 . Verordnung , betr . die Erhebung von Gewerbesteuern in den Marshall-

Jnseln . '. . ' . I . 238 . 620

10 . Aug . 1890 . Verordnung , betr . die Rechtsverhältnisse in dem südivestasrikanischen

Schutzgebiet . . 1. 98 . 283

27 . Aug . 1890 . Dienstanweisung , betr . die Ausübung der Gerichtsbarkeit in dem

südwestafrikanischen Schutzgebiet . I . 99 . 287

27 .Aug . 1890 . Verordnung zum Zwecke der Aufstellung einer Ein - und Ansfuhr-

statistik für Dogo .
I . 83 . 267

3 . Sept . 1890 . Verordnung , betr . den Kautschukhandel in Ostafrikn . 1. 141 . 388

10 . Okt . 1890 . Allerhöchster Erlaß , betr . die Errichtung eines Kolonialraths . . I . 2 . 3

10 . Okt . 1890 . Verfügung des Reichskanzlers zur Ausführung des Allerhöchsten

Erlasses , betr . die Errichtung eines Kolonialraths . 1. 3 . 4 . 4 - 6

27 . Okt . 1890 . Verordnung , betr . die Erhebung einer Firmenabgabe in Togo . . I . 93 . 278

17 . Nov . 1890 . Vereinbarung mit Frankreich über die Erwerbung der festländischen

Besitzungen des Sultans von Zanzibar und der Insel Mafia durch

Deutschland .
1- 120 . 324

20 . Rov . 1890 . Vertrag zwischen der Reichsregierunq und der Deutsch -Ostafritanischen

Gesellschaft . '. . . . - 139 . 382

23 . Nov . 1890 . Verordnung , betr . die gesundheitspolizeiliche Kontrolle der den Hafen

von Kamerun anlaufenden Schisse . l . 55 . 237

14 . Dez . 1890 . Verordnung , betr . den Verkauf von Hinterladern und Munition in Togo I . 79 . 262

OhneDat .1891 . Die vom Kolonialrath gefaßten Beschlüsse , betr . die Zulassung aus¬

ländischer Gesellschaften zum Geschäftsbetrieb in den Schutzgebieten

und die Berechtigung der Eingeborenen zu Verfügungen öffentlich

rechtlicher Natur . . . . - - 1- 0 . 8

I . Jan . 1891 . Verordnung , betr . die Rechtsverhältnisse in Deutsch -Ostafrika . . . I . 135 . 364

1 . Jan . 1891 . Verfügung , betr . die Ausübung konsularischer Befugnisse und den

Erlaß polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Vor¬

schriften in Deutsch -Ostafrika . - . . - 1- 326

11 . Jan . 1891 . Verordnung , betr . die Ausübung der Jagd auf Paradiesvögel in

Neu -Guinea .
l 106 . 515

12 . Jan . 1891 . Dienstanweisung , betr . die Ausübung der Gerichtsbarkeit in Deutsch-

Ostafrika .
1- 136 . 368

4 . Febr . 1891 . Verordnung , betr . die Meldepflicht der Nichteingeborenen in Kamerun I . 42 . 22.

10 . Febr . 1891 . Verordnung , betr . die von den Seeschiffen in Kamerun zu ent¬

richtenden Hafenabgabcn .
I . 54 . 236

14 . Febr . 1891 . Allerhöchster Erlaß , betr . die Führung des Prädikats Excellenz durch

den Gouverneur von Deutsch -Ostafrika . 1 ^ 1-

5 . März 1891 . Vorschriften , betr . die von dem Gouverneur von Deutsch -Ostafrika

zu führende Flagge und das ihn , gegenüber von der Kaiserlichen

Marine zu beobachtende Ceremoniell . l - 252 . 680

22 . März 1891 . Gesetz , betr . die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch -Ostafrika . . I . 128 . 330

!>. April 1891 . Allerhöchste Ordre , betr . die Organisatorischen Bestimmungen zur die

Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch -Ostafrika . . . . . . - - >129 . 33 -1

4 . Mai 1891 . Runderlab der Kolonial -Abtheilung , betr . die Jahresocnchte der

Schutzgebiete . . - - - - ^ 13r . lii,

15 . Mai 1891 . Gouvernements -Befehl , betr . den Erwerb von Grundcigenthum durch

Beamte und Militär -personen in Ostafrika . . - . - - - ^ - 1- -.s-h'

15 . Mai 1891 . Verordnung , betr . die Freihaltung der Straßen nach -rpaftgchbal . 1. 111 . 3 >>,



216 Chronologische Verzeichnis; zur dentschen Kolonial -Gesetzgebung.

17 . Mai 1891.
17 . Mai 1891.

25 . Mni 1891.
26 . Mni 1891.
26 . Mni 1891.

3 . Inni 1891.

8 . Juni 1891.

15 . Juni 189l.

16 Juni 1891.

18 . Juni 1891.

21 . Juni 189 l.
26 . Juni 1891.

9 . Juli 1891.

28 . Juli 1891.

1 . Aug . 1891.
1 . Aug . 1891.
1 . Aug . 1891.
8 . Aug . 1891.

1. Sept . 1891.
1 . Sept . 1891.
2 . Sept . 1881.

7 . Sept . 1891.

29 . Sept . 1891.

1 . Okt. 1891.

27 . Okt. 1891.
17 . Nov . 1891.
19 . Nov . 1891.

21 . Nov . 1891.

21 . Nov . 1891.

25 . Nov . 1891.
24 . Dez . 1891.

Ohne Dat .1892.
4 . Jnn . 1892.

Itt . Jnn . 1892.

16 . Jnn . 1892.

1. Febr . 1892.

13 . Febr . 1892.

8 . Mär ; 1892.

§!r. Smo

Verordnung sür die Frachtfahrer von und nnch Walsischbai . . . I . 112 . 316
Verordnung , betr . daS Verbot der Anwerbung und Fortführung von
Berg -DamaraS des südwestafriknizischen Schutzgebietes . ^ . . . 1. 117 . 322
Verordnung , betr . die Erhebung einer Firmennbgnbe iir Togo . . I . 93 . 278
Verordnung , betr . die Abänderung des Zolltarifs für Kamerun . . 1. 62 . 245
Verordnung , betr . die Erhebung einer Gebühr für dnS Schlugen
von Banhölzern nuf dem im Eigenthum deS Kaiserlichen Gouver¬
nements für Deutsch -Ostafrika befindlichen Grund und Boden . . 1. 158 . 427
Allerhöchster Erlaß , betr . die Rangverhältnisse und Uniformen der
Kaiserlichen Beamten in Deutsch -Ostafrika . - 1- 122 . 325
Verordnung , betr . dnS strnfgerichtliche Verfnhren gegen die Militär-
personen der Kniserlichen Schulztruppe für Deutsch -Ostafrika . . . I . 132 . 358
Perordntlng zum Zwecke der Aufstellung einer Ein - und Aussuhr-
stntistik in Togo . I - 83 . ^^7
Allerhöchste Ordre , betr . die Ehrengerichte der deutschen Offiziere der
Kniserlichen Schulztruppe für Deutsch -Ostnfrikn . . - - - - - 1 133 . 362
Verordnung , betr . die Einführung einer Hnfengebühr für einheimische
Fahrzeuge sDhauss deS deutsch-ostafrikanischen Schutzgebietes . - 1 150 . 407
Polizeiverordnung für Togo . I . 73 . 255
Bcknnntmnchung , betr . die Einführung einer Abgnbe für die Be¬
nutzung der Wnsserstelle in Otyimbingue . . 1 HO . 321
Gouvernements beseht , betr . die zollamtliche Behnndlung der Kniser-
lichcn Kriegsschiffe in Deutsch -Ostnfrikn . - ^Ö6. 426
Verordnung , betr . die Ertheilung des Rechts zur Führung der RcichS-
flngge nn Eingeborene deS deutsch-ostafrikanischen Schutzgebietes . I . 162 . 431
Verordnung , betr . die Besteuerung von geistigen Getränken in Ostnfrikn I . 159 . 428
Verordnung , betr . die Erhebung einer Verbrauchssteuer in Ostnfrikn 1. 160 . 429
Verordnung , betr . die Ausübung des Schnnkgcwerbes in Ostnfrikn I . 142 . 389
Cirkulnr -Erlnsz, betr . Hafengebühren für einheimische Fnhrzeuge des
deutsch-ostnfriknnischen Schutzgebietes . I . 151 . 408
Verordnung , betr . den Freikauf von Sklnven in Ostnfrikn . . . . I . 163 . 431
Verordnung , betr . Eigenthumserwerb nn Grundstücken in Ostnfrikn . I . 137 . 379
Verordnung , betr . den Verknuf von Opium und gleichnrtigen Genuß-
mitteln in Ostnfrikn . I . 143 . 390
Verordnung , betr . die Erhöhung der Gebühren für dns summarische
Gerichtsverfnhren in Knmerun . I . 68 . 252
Quarantäne -Ordnung für dns Schutzgebiet der Neu -Guinea -Kom-
pngnie . . . . . . I . 200 . 518
Verordnung , beir . dnS Löschen und Knden nn Sonn - und Feiertngen
in Togo . . ' . I . 86 . 269
Beknnntmnchung , betr . Gestellung von Lootsen in Ostnfrikn . . . I . 149 . 407
Quarantäne -Ordnung für dnS Schutzgebiet der Mnrshnll -Jnseln . . I . 237 . 618
Verordnung , betr . die gesundheitliche Kontrolle der nlS Arbeiter an¬
geworbenen Eingeborenen in Neu -Guinen . I . 212 . 553
Gouvernementsbefehl , betr . Theilung der Kniserlichen Schutztruppe
in eine eigentliche Schutztruppe und Polizeitruppe in Ostnfrikn . . I . 130 . 353
Verordnung , betr . die Erhebung eines Einfuhrzolles von Geweben
und den demgemäß vervollständigten Zolltnrif in Knmerun . . . 1. 63 . 246
Hafenordnung für den Hnfen von Dnr -eS-Snlnm . I . 152 . 409
Verordnung , betr . die Anwerbung von Eingeborenen des Togo-
gebieteS zu Diensten nußerhnlb des Schutzgebietes . I . 95 . 280
Allerhöchste Verordnung , betr . Verleihung von Kriegermednillen . . II . 1. 1
Verordnung , betr . die Ausübung der Jngd in Südwestnfrikn . . . 1. 109 . 314
Verordnung , betr . die Einrichtung von zollfreien Niederlagen in den
.väfen von Deutsch-Ostasrika . . ' . ' . . . . 1. 155 . 422
Verordnung , betr . die Zollbefreiung christlicher Missionsgesellschaften
innerhalb deS deutschen Schutzgebietes in Ostafrika . . . . . . I . 157 . 426
Gouvernementsbcfehl , betr . Theilung der Kaiserlichen Schutztruppe
>n eine eigentliche Schutztruppe und Polizeitruppe in Ostafrika . . I . 131 . 354
Verordnung , betr . die Meldepflicht der Europäer im deutsch-ostafrika-
nischcn Schutzgebiete . . 1. 140 . 388
Verordnung für den vasen von Kamerun , betr . daS Löschen und
2aden an Sonn - und Feiertagen . . I . 58 . 239



Ehronologisches Verzeichnis ; zur deutschen kolonial -Olesetzgebung. 217

9. März 1892
1<>. Mär ; 1892

15. März 1892

15. März 1892

17 . März 1892
21 . März 1892

30 . März 1892
1 . Mni 1892.

16 . Mni 1892.

25 . Mni 1892.

15 . Juni 1892.

19 . Juni 1892.
9. Juli 1892

1 . Aug . 1892.
10 . Aug . 1892.

4 . Legt . 1892.

6 . Sept . 1892.

1«;. Sept . 1892.

16 . Sept . 1892.

20 . Sept . 1892.

20 . Sept . 1892.

00 . Sept . 1892.

30 . Sept . 1892.

10 . Okt. 1892.
1 . Nov . 1892

8 . 'Nov . 1892

8 . Nov . 1892.
20 . Nov . 1892.
24 . Nov . 1892.

28 . Nov . 1892.
29 . Nov . 1892.

1,;. Dez . 1892.
27 . Dez . 1892.

ObneDat .1893.

15 . Fan . 1893.

Nr.

Gouvernementsbefehl , betr . die Tagegelder der Beninten in Ostasrita I . 125 . 327

Nunderlns ; der Kolonial -Abtheilung , betr . die Jahresberichte der

Schutzgebiete . . . . IV . 137 . 157

Bekanntmachung zur Verordiruirg vom 23 . November 1890 , betr.

gesundheitliche Maßregeln im Hafen von Kamerun . 1. 56 . 238

Instruktion zum Vollzug der Verordnung vom 23 . November 1890,

betr . gesundheitspolizeiliche Mnßregeln imHasen von knmerun und

zur Bekanntmachung von heute . . . i . I . 57 . 238

Beknnntmnchung , betr . die Verzollung von Geweben in knmerun . I . 64 . 247

Erlaß , betr . die Anlegung und Verwerthung der Ersparnisse der

Beamten in den Schutzgebieten und des deutschen Personals bei den

Schutztruppen . . I . 13 . 21

Gesetz über die Einnahmen und Ausgaben der Schutzgebiete . . 1. 5 . 7

'Nachtragsverordnung zu der Verordnung über den Erwerb von Grund-

eigenthum im südwestasritanischen Schutzgebiete vom 1. Oktober 1888,

betr . den Abschluß von Pachtverträgen daselbst . 1. 103 . 299

Verordnung wegen Abänderung der Verordnung , betr . Einführung
eines Eingeborenen -Schiedsgerichts für den Duallastamm . . . . I . 67 . 251

Verordnung , betr . die Erhöhung des Einfuhrzolles auf Spiritussen
in Togo . . . . I . 92 . 276

Verordnung , betr . die dem Landeshauptmann der Neu -Guinea -Kom-

pagnie zustehenden richterlichen und Verwaltungsbesugnisse . . . I . 174. 442

Verordnung , betr . Ausstellung einer Statistik in Kamerun . . . . 1 . 48 . 232

Verordnung , betr . die Einführung von Feuerwaffen jeder Art und

die dabei zu erfüllenden Förmlichkeiten in Ostafrika . I - 144 . 390

Gouvernements -Befehl , betr . die Tagegelder der Beamten in Ostafrika 1- 126 . 329

Verordnung , betr . die Einfuhr von Feuerwaffen und Munition in

Südwestafrika . 1. 114 . 318

Verordnung , betr . den Diensteid der in den deutschen Schutzgebieten

angestellten Beamten . 1. 14. 22

Verordnung , betr . das Bergwesen im südwestasritanischen Schutz¬

gebiet . 1- 106 . 3lO

Verordnung , betr . die Einfubr von Schußwaffen und Munition in

Togo . '. . . ^ . . . 1- 80 . 262

Ausführungsbestimmungen zu der Verordnung vom 16 . September
1892 , betr . die Einfuhr von Schußwaffen und Munition in Togo . I . 81 . 264

Verordnung , betr . die Verhütung der Einschleppung ansteckender

Krankheiten in Togo . . . . I . 87 . 269

Bekanntmachung , betr . die gesundheitliche Kontrolle der Nhede von

Klein -Popo . . . I . 88 . 270

Allerhöchster Erlaß , betr . die Rangverhältnisse und Uniformen der

kaiserlichen Beamten in Deutsch-Ostafrika . . 1. 123 . 32 «!

Verordnung , betr . die .Haftbarkeit und Sicherheitsleistung von Kara¬

wanen innerhalb des deutschen Schutzgebietes in Ostafrika . . . . 1 . 146 . 393

Verordnung , betr . die Meldepflicht der Europäer in Togo . . . . l . 74 . 257

Verordnung , betr . den Handelsbetrieb an Bord von Schiffen auf

den Rheden des Togogcbietes . 1. 84 . 268

Verordnung , betr . die Eheschließung und ^die Beurkundung des Per¬
sonenstandes für das südwestafrikanische Schutzgebiet . 1. 107 . 313

Verordnung , über die Führung der Reichsflagge . 1- 251 . 684

Verordnung , betr . die Ausfuhr von Rindvieh aus Togo . . . . I . 7:> 2r>8

Verordnung , betr . das Lagern von Schießpulver in Klein -Popo und

Umgegend . ^ Foi'

Verordnung , betr . das Schürfen im Schutzgebiet von Kamerun . I. 3 .). 2^ t

Verordnung , betr . die Ausübung der Jagd auf Elefanten und

Flußpferde ' in Kamerun - - - - ^ 4 4^ »Z
Verordnung , betr . Aufstellung einer e- tatistik sur Kamerun . . . 1. 48.

Verordnung , betr . die Jagd auf Parndiesvögel im Kaiser Mit - ^ ^
Helmsland . - ' ' . ' ' ' ' s . ,' MT , ' ^ '

Allerhöchste Bekanntmachung , betr . Verleihung der Rothen Adler-
Medaille an Eingeborene der Schutzgebiete . . - - - - - -

Verordnung , betr . die Befreiung der in Sklaverei gehaltenen her ^ ^
fönen in Togo.
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15 . Ion . 1893.

16 . Ion . 1893.

16 . Ion . 1893.

17 . Ion . 1893.

17 . Ion . 1893.

17 . Febr . 1893.

20 . Febr . 1893

März 1893
1 . März 1893.

13 . März 1893.

11 . 'März 1893.

16 . März 1893.

16 . März 1893.

25 . März 1893.

25 . März 1893.

1 . April 1893.

Verordnung des Kommissars für Togo , betr . die Befreiung der in
Skloverei gehobenen Personen . 11.
Verordnung , betr . die Erhebung einer Steuer von den innerholbdes Schutzgebietes hergestellten Spirituoseu in Ostofriko . . . . I.
Verordnung des Gouverneurs von Deutsch -Ostofriko , betr . die Er¬hebung einer Steuer von den innerholb des Schutzgebietes herge¬
stellten Spirituoseu . II.Verordnung , betr dos Verbot der Einfuhr und des Umlnufs fremder
Kupfermünzen in Ostofriko . I.Verordnung des Gouverneurs von Deutsch -Ostofriko , betr . dosVerbot der Einfuhr und des Umloufs fremder Kupfermünzen . . II.
Verordnung , betr . Ausführungsbcstimmungen zu der Gcnerolnkteder Brüsseler Antiskloverei -Konferenz . I.
Allgemeine Verfügung , betr . die in den deutschen Schutzgebieten zu
erledigenden Erfuchungsschreiben der Justizbehörden . II.
Zollordnung für Deutsch -Ostofriko . I.Verordnung des Gouverneurs von Deutsch -Ostofriko , betr . die Füh¬
rung der Reichsflagge durch einheimische Schiffe , sonne die Aus-
fertigung von Musterrollen und Pnssngierlisten . II.Verordnung , betr . die Einfuhr und den Vertrieb von geistigen Ge¬
tränken in dem südwestofrikonischen Schutzgebiet . . . . . . . II.Verordnung , betr . dos Lagern von Schießpulver in Klein -Popo und
Umgegend . II.

Nr. Lrile

3 . 2

161 . 130

1 . 3

115 . 392

5. 4

138 . 380

6. 1
153 . 110

7 . 6

8. 8

!>. 9
Verordnung , betr . die Einfuhr von Schuszwoffen und Munition inKomerun . II.
Toris für die Lagerung von Feucrwoffen und Munition im öffent¬lichen Logerhouse von Komerun . ^ . II.
Verordnung , betr . dos Lagern von Schießpulver in Lome und Um¬gegend . II.

10. !»

11. 11

12. 11

13 . 13
Allerhöchster Erloß , betr . die Verleihung von Krieger -Verdienst-
medoillen nn forbige Angehörige der Schutztruppen . II
Bekonntmochung , betr . Bergwerksgerechtsome im südwestofrikonischenSchutzgebiete . II . 11 . 131 . April 1893 . Zollordnung für dos ostofrikonische Schutzgebiet . II . 15 . 132 . April 1893 . Verordnung , betr . dos Aufgebot von Lnndonsprüchen im südwest-ofrikonischen Schutzgebiet . I . 253 . 68611 . April 1893 . Abkommen zwischen der deutschen und englischen Regierung über die
Festsetzung der Grenze zwischen dem Komerun - und dem Oelfluß-Gebiet . I15 . April 1893.

24 . April 1893.

13 . Moi 1893.

22 . Moi 1893.

25 . Moi 1893.

2 . Juni 1893.

Erloß , betr . Abänderung des 8 15 der Instruktion vom 1. März
1871 zu dem Gesetz vom 4 . Moi 1870 , betr . Personenstand . . . I.Verfügung , betr . eine Abänderung der Quarantäne -Verordnung fürdos Schutzgebiet der Reu -Guinea -Kompognie vom 29 . Sept . 1891 . II.
Gouvernementsbefetff , betr . Aufhebung der Hafen - und Meßbrief-Gebühr für einheimische Fahrzeuge in Ostofriko . 11.Olesetz, betr . einige Abänderungen und Ergänzungen der Militär-
pensionsgesetzerc . II.
Verbot der Ausfuhr von Rindvieh aus dem ostofrikonischen Schutz¬gebiete . II . 19 . 22

25 «1. 695

251 . 689

16 . 21

17 . 21

18 . 22

7 . Juni 1893.
14 . Juni 1893.

1 . Juli 1893.
6. Juli 1893.

20. 22
21. 22

Bundesrothsbeschluß , betr . Anwendung der vertragsmäßigen Zollsätzeauf die Erzeugnisse der deutschen Kolonien lind Schutzgebiete . . II.Nunderloß , betr . Erloß der Holzschloggebühr in Ostofriko . . . . 11-
Verordnung des Kaiserlichen Konsuls in Sansibar , betr . die Ein¬
und Ausfuhr von Feuerwaffen und deren Munition sowie den Handelmit solchen innerholb des britischen Protektorates Sansibar . . . 11. 22 . 2320 . Juni 1893 . Ergänzungsverordnung zu der Verordnung des Gouverneurs voll
Ostofriko , betr . die Führung der Reichsflogge durch einheimischeSchiffe sowie die Ausfertigung von Musterrollen lind Possogierlistenvom 1. März 1893 . . II
Verordnung , betr . die Hondelsstnlistik in Togo . II
Bundesrothsbeschluß , betr . die Hanseatische Bind -, Minen - und
Handelsgesellschaft für Dentsch -Südweftafriko . 1119 . Juli 1893 . Verfügung des Reichskanzlers , betr . Abänderung von Bestimmungen

23 . 25
24 . 25

25 . 26
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des für dos Schutzgebiet der Neu -Guinea -Kompagnie gültigen Kosten-

tarifs für Grundbuchsachen . . . . . . . . n . Zg.

25 . Juli 1893 . Abkommen zwischen der deutschen und englischen Regierung über die

Festsetzung der Grenze zwischen dem Ki'limandschnro und der ost-

nfrikanischen Küste .
II . 27 . 31

28 . Juli 1893 . Bundesrathsbeschlusz , betr . die Usnmbara -Kaffeebau -Gesellschaft . . II . 28 . 32

1 . Aug . 1893 . Verordnung , betr . den Geldverkehr bei den öffentlichen Kassen des

südwestafrikanischen Schutzgebietes . II . 29 . 34

2 . Aug . 1893 . Verfügung , betr . Ausschluß nußerdeutschen Geldes von den öffentlichen

Kassen Togos .
II . 30 . 35

10 . Aug . 1893 . Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . Einreichung

der Flaggenatteste an das Internationale Bureau i» Sansibar . ) II . 31 . 35

13 . Aug . 1893 . Allerhöchste Verordnung , betr . die in den deutschen Schutzgebieten

von den Regierungsfahrzeugeu und den Regicrungsgebäuden einzelner

Verwaltungen fLootsen - und Zollverwaltung ) zu führenden Flaggen II . 32 . 35

21 . Aug . 1893 . Allerhöchste Kabinets -Ordre , betr . die Führung der Kriegsflagge

seitens der Kaiserlichen Schutztruppe für Ostafrika . . 11 . 33 . 36

24 . Aug . 1893 . Verordnung , betr . die Ausübung der Perlfischerei in Deutsch -Ost-

afrika . .' . ' . . II . 34 . 37

1 . Sept . 1893 . Verordnung , betr . das Ueberführen von Eingeborenen des Schutz¬

gebietes der Marshall - Inseln nach außerhalb des Schutzgebietes be-

legenen Platzen .
II . 35 . 37

18 . Sept . 1893 . Verbot , betr . Eiufützrung von Maria -Theresia - Thaler » in Deutsch-

Ostafrika . II . 36 . 38

19 . Sept . 1893 . Allerhöchste Verordnung , betr . die Ertheilung des Rechts zur Führung

der Reichsslngge an Eingeborene des Schutzgebietes der Marshall-

Inseln .
II . 37 . 38

20 . Sept . 1893 . Verordnung , betr . das Verbot der Einfuhr und des Umlaufs der

Mombassa -Rupien in Deutsch -Ostafrika . II . 38 . 38

21 . Sept . 1893 . Verfügung , betr . Abänderungen der Verordnung des Landeshaupt¬

manns des Neu -Guinea -SchutzgebieteS vom 22 . Februar 1887 , betr.

die Durchführung des Gesetzes vom 4 . Mai 1870 über die Ehe¬

schließung und die Beurkundung des Personenstandes . II . 39 . 39

23 . Sept . 1893 . Nunderlaß des Gouverneurs , betr . die Errichtung von Rechtsgeschäften

Farbiger in Deutsch -Ostafrika . II . 40 . 39

3 . Okt . 1893 . Ergänzungs -Veroronung des Gouverneurs von Deutsch - Ostafrika,

betr . Ausfuhr von Rindvieh . II . 41 - 41

3 . Okt . 1893 . Verordnung , betr . Abänderung des Z 7 der Verordnung vom 8 . No¬

vember 1887 über Erhebung der Zölle in Kamerun . . . . . II . 42 . 42

15 . Okt . 1893 . Verordnung , betr . die Aufhebung der Verordnung vom 18 . April

1886 , betr . Verpfändung von Elfenbein in .paniern » . II - 43 42

30 . Okt . 1893 . Zolltarif für Deutsch -Ostafrika . II . 44 . 42

4 . Nov . 1893 Verordnung , betr . die Erhebung einer Erbschaftssteuer und die Rege¬

lung von Nachlässen Farbiger in Dcutsch -Ostafrika . II . 45 . 46

5 . Nov . 1893 . Verordnung des Landeshauptmanns , betr . die Zollerhebung in Togo II . 46 . 48

9 . Nov . 1893 . Verordnung , betr . Einführung der öffentlichen Trichinenschau im

Stadtbezirk Dar -es -Snläm . II . 47 . 48

10 . Nov . 1893 . Erlaß des Reichskanzlers , betr . Grunderwerb der Beamten in den

Schutzgebieten .
ll . 48 . »3

13 . Nov . 1893 . Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch -Ostafnka , betr . Erhebung

einer Naturalabgabe .
H ' ^3

13 . Nov . 1893 . Runderlnß des Gouverneurs von Deutsch -Ostasrita , betr . Führung

der Reichskriegsflagge und der Reichsdienstflagge . . . II - o4

15 . Nov . 1893 . Abkommen zwischen Deutschland und England über die Abgrenzung

der beiderseitigen Interessensphären in den vom Golf von Gumea

nach dem Innern sich erstreckenden Gebieten - - . ^

17 . Nov . 1893 . Allerhöchste Verfügung , betr . Einführung des Titels Pindeshauplinann I l . d !̂.

29 Nov . 1893 . Runderlaß , betr . Quarantäne -Ordnung für das Deutsch -Opa , rikamsche

Schutzgebiet . E - '

30 Nov . 1893 . Verfügung , betr . eine Abänderung der Verordnung , betr . die Anwer¬

bung und Ausführung von Eingeborenen des Schutzgebiets der 'Neu-

Guiuea -Kompagnie als Arbeiter vorn 15 . August 1888 . . - .11- >i .

1 . Dez . 1893 . Verfügung zur Ausführung der Kaiserlichen Verordnung , betr . die
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Ar. ^ ritc
Eheschließung und die Beurkundung des Personenstandes für das
südivestafrikanische Schutzgebiet vom 8 . November 1892 . . . . ll . 55 . 039 . Dez . 1893 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun , betr . Ein¬
führung eines Eingeborenen -Schiedsgerichts für den Viktoriabezirk . II . 50 . 0311 . Dez . 1893 . Verordnung , betr . die Auswanderung der Eingeborenen des Kaiser¬
lichen Schutzgebietes von Kamerun . . . . . . II . 57 . 0112 . Dez . 1893 . Ausführungsbestimmungen zur Allerhöchsten Ordre , betr . die Führungder Kriegsflagge seitens der Schutztruppe für Deutsch -Ostafrika . . II . 58 . 6512 . Dez . 1893 . Bekanntmachung , betr . Aufhebung der ausschließlichen Handels¬
berechtigungen in Kamerun . II . 59 . 0521 . Dez . 1893 . Vereinbarung zwischen dem Gouvernement und der Postverwaltung,
betr . den Postverkehr nach den Jnnenstationen Deutsch -Ostafrikns . II . 60 . 66OhneDat .1891 . Abgrenzung der deutschen und portugiesischen Gebiete in Ostafrika . II . 124 . 1352 . Jan . 1894 . Bekanntmachung , betr . das Aufgebot von Landansprüchen in Süd-
Namaqualand . II . 62 . 677 . / >an . 1894 . Bekanntmachung , betr . die Auswanderung chinesischer Kulis ausdem Schutzgebiete der Neu -Guinea -Kompagnie nach Australien . . II . 63 . 6715 . Jan . 1894 . Verordnung über die Enteignung von Grundeigenthum in Deutsch-
Ostafrika . II . 64 . 6824 . Jan . 1894 . Erlaß des Reichskanzlers , betr . Veranlagung der Beamten zur preu¬
ßischen Einkommensteuer . II . 65 . 711. Febr . 1894 Verordnung , betr . Einführung von Gewehren und Munition , sowie
Ausübung der Jagd in Deutsch -Ostafrika . II . 60 . 7112 . Febr . 1894 . Runderlaß , betr . Förderung der Seidenraupenzucht in Deutsch -Ost¬afrika . II . 67 . 7214 . Febr . 1894 . Runderlaß , betr . Aenderung der Follordnung für Deutsch -Ostafrikavom 1. April 1893 . . ' . ' . II . 08 . 7215 . Febr . 1894 . Bekanntmachung , betr . Versicherung des Privatgepäcks der Beamtenund Militärs der Schutzgebiete . II . 69 . 7317 . Febr . 1894 . Verordnung , betr . den Ausschaut und den Verkauf von geistigenGetränken in Deutsch -Ostafrika . . II . 70 . 7321 . Febr . 1894 . Verfügung des Reichskanzlers , behufs Uebertragung konsularischerBefugnisse auf den Landeshauptmann für das Schutzgebiet der Neu-Guinea -Kompagnie . II . 71 . 7424 . Febr . 1894 . Uebereinkunft zwischen Deutschland und Großbritannien über die
Einführung eines einheitlichen Zollsystems für Togo und das Gebietder Goldküste östlich vom Polta . II . 72 . 7527 . Febr . 1894 . Verordnung , betr . Abänderung der Verordnung über den Eigen-
thumserwerb an Grundstücken in Deutsch -Ostafrika , vom 1. Sep¬tember 1891 . II . 73 . 791. März 1894 . Ergänzung der Verordnung vom 16 . September 1892 , betr . die Ein¬
fuhr von Feuerwaffen , Munition und Schießpulver in Togo . . . II . 74 . 793 . März 1894 . Verordnung , betr . Niederlassungen und 'Neubauten in Klein -Popound Lome . II . 75 . 797 . März 1894 . Verbot des Landeshauptmanns , betr . Führung der sogenanntenMarschall -Flagge . II . 76 . 8013 . März 1894 . Gouvernementsbefehl , betr . die Annahme der Zwei -Rupienstücke anden öffentlichen Kassen Deutsch -Ostafrikas . II . 77 . 8015 . März 1894 . Abkommen zwischen Deutschland und Frankreich , betr . die Abgren¬zung des Schutzgebietes von Kamerun und der Kolonie des franzö¬
sischen Kongo , sowie über die Festsetzung der deutschen und franzö¬sischen Interessensphäre im Gebiete des Tschadsees . II . 78 . 80o . April 1894 . Verordnung , betr . die Auszahlung von Krankenlöhnung an Mann¬
schaften der Schutztruppe für Deutsch -Ostafrika . . s . . . . II . 79 . 870 . April 1894 . Verordnung , betr . die Einführung des deutschen Maß -, Gewichts¬und Münzsystems für das Schutzgebiet von Kamerun . . . . . II . 80 . 870 . April 1894 . Allerhöchste Verordnung , betr . die Rechtsverhältnisse der Landes¬beamten in Deutsch -Ostafrika . II . 81 . 882 . Nur 1894 . Allerhöchste Verordnung , betr . die 'Regelung der Verwaltung und
Rechtspflege in den zu den Schutzgebieten nicht gehörigen Theilender deutschen Interessensphären in Afrika . . . . . . . . . II . 82 . 902 . -Rat 1894 . Verordnung , betr . die Längenbezeichnung der vmndelsgewebe inKamerun . . II . 83 . 90
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3 . Mni 1894

3 . Mni 1894.

5). Mni 1894.

6 . Mni 1894.

6 . Mni 1894.
10 . Mni 1894.

18 . Mni 1894.
25 . Mni 1894.

26 . Mni 1894.

4 . Juni 1894.

14 . Juni 1894.

15 . Juni 1894.

20 . Juni 1894.

25 . Juni 1894.

1 . Juli 1894.

3 . Juli 1894.

6 . Juli 1894.

II . Juli 1894.
15 . Juli 1894.
16 . Juli 1894.

24 . Juli 1894.

1 . Aug . 1894.
2 . Aug . 1894.

4 . Aug . 1894.
7 . Aug . 1894.

25 . Aug . 1894.

25 . Aug . 1894.

30 . Aug . 1894.

10 . Sept . 1894.

11 . Sept . 1894.

16 . Sept . 1894.

Nr . LOu-

Verordnung für Kamerun zum Schlitze gegen die Verfälschung der

zur Ausfuhr bestimmten Landeserzeugnisse . .II.  84 . 91

Allerhöchste Verordnung , detr . Aenderungen zu den orgnnisntorischen

Bestimmungen für die Kaiserliche Schutztruppe in Deutsch -Ostafrika II . 85 . 92

Vertrug zwischen dem Deutschen Reich lind Großbritannien über die

Auslieferung der Verbrecher zwischen den deutschen Schutzgebieten
sowie nnderen von Deutschland abhängigen Gebieten und den Ge¬

bieten Ihrer Großbritannischen Majestät . II . 86 . 93

Verfügung des Reichskanzlers , betr . Doppelrechnung der Dienstzeit

der in den Schutzgebieten von Kamern » , Togo und Deutsch -Ostnfritn
angestellten Landesbcamten . II . 87 . 97

Verordnung , betr . das Lagern von Schießpulver in Lome . . .II.  88 . 97

Verordnung , betr . die Gebühren für dns summarische Gerichtsver¬

fahren in Kamerun . . ^ . II . 89 . 98

Verordnung , betr . Privnttrnnsitlnger in Togo . II . 90 . 99°

Verordnung , betr . Abänderung und Ergänzung der Verordnung vom

9 . Juli 1892 über die Einführung von Feuerwaffen in Deutsch-

Ostnfritn . II . 91 . 100

Erlaß des Reichstnnzlers , betr . llnnbkömmlichkeit des Personals der

Schutzgebiete bei Mobilmachungen . II . 92 . INI

Verfügung , betr . die Uebertrngung konsularischer Befugnisse auf den

Kaiserlichen Richter des Schutzgebietes der Reu -Guincn -Kompngnie

zu Herbertshöh . . ^ . II . 93 . 101

Verfügung , betr . die Uebertrngung tonsulnrischer Befugnisse auf den

Kaiserlichen Richter des Schutzgebietes der Reu -Guinen -Kompngnic
zu Friedrich WilhelmShnfen . II . 94 . 102

Bekanntmachung der Kaiserlichen lindes Haupt Mannschaft von Togo

über die Zollbehandlung von Pncketen . II . 95 . 102

Erlaß des Reichstnnzlers , betr . Meldepflicht der Koloninlbenmten

während ihres Heimathsurlaubes . II . 96 . 103

Runderlnß des Reichskanzlers nn die Kaiserlichen Gouvernements

und Landeshauptmannschaften der Schutzgebiete , betr . die Beerdigung

von Mnrineangchörigen im Auslande . II . 97 . 103

Verordnung , betr . Verbot der Bereitung voll Tembo sPalmweiist in

Deutsch -Ostafrika . II . 98 . 104

Bezirks -Polizeiverordnung , betr . das Verhältniß der Arbeitgeber zu

den Arbeitern in Südwestafrika . - . II . 99 . 104

Aenderung der Verordnnng vom 18 . Mai 1894 , betr . Privatnieder¬

lagen unter Zollverschluß in Togo . II . 100 10>

Runderlnß , betr . Erhebung der Erbschaftssteuer in Deutsch -Ostafrika II . 101 . 105

Verordnung , betr . Lade - lind Löschgebühren auf de » Rheden Togos II . 102 105

Verbot des Anbauens von M' tamn unter den Telegraphcnlinieii in

Deutsch -Oftafrita . II 103 . 1>X»

Allerhöchste Verordnung über die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen

Sachen in Teutsch -Ostafrika . . I I - 104 . 1«»6

Verordnung , betr . die Ausprägung von Neu -Guinea -Mmizen . . 11 . 10o . 110

Landespolizei -Verordnung , betr . die Ernennung von Sachverstän-

digen -Kominissionen für Lungenscuchc in Südlvestafrita . . . .11 . 106 . 120

Verordnung , betr . die Wald - und Feldbrände in Südwestafrika . . II . 107 . 122

Verordnung , betr . den Schutz der Holzbestände im Bezirk Windhock II . 108 . 122'

Runderlnß , betr . Abgrenzung der einzelnen Bezirke in Deutsch -Ost-

afrikn . . - ' ' l . ' ^ ^
Verordnung , betr . den Betrieb des Handels in, -Lchutzgelutt der Reli-

Guinea -Kompagnie durch in demselben nicht einheimische Schiffer . I I . Ist . 1 - ->

Runderlaß , betr . Meldepflicht der in Deutsch -Ostasrikn stch nieder-

lassenden Aerzte . . - ' ' ^ ' - ' '

Verordnung , betr . den Kleinverkauf und Ausstbant von Lpintuoien ^ ^

Verordnung , betr . Vergütung für durch Bruch verpackter Genever-

flaschen entstandene Verluste . - ^ ' -> -

Verordnung des Reichskanzlers , betr . Abgrenzung der ^ msdsttwns-

bezirke in Deutsch -Ostafrika . ^
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Nr. Seite
22 . Sept . 1894 . Verordnung , betr . dos Anpflanzen von jungen Kokosnußbäumen auf

den Marschall -Jnseln . II . 115 . 129
26 . Scpt . 1894 . Verordnung , betr . Einführung eines Eingeborenen -Schiedsgerichts

für den Mangamba -Stamm in Kamerun . II . 116 . 130
48 . Ott . 18 !>4 . Verfügung , betr . Abänderung der Verordnung vom 15 . Anglist 1888

über die Anwerbung und Ausführung von Eingeborenen des Schutz¬
gebietes der Reu -Guinea -Kompagnie als Arbeiter . II . 117 . 131

17 . Nov . 1894 . Verordnung , betr . Zollermäßigungen für die Miffionsgesellschaften
in Togo . II - 118 . 132

12 . Dez . 1894 . Runderlaß , betr . Ausführung der Allerhöchsten Verordnung vom
24 . Juli 1894 , betr . die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen
in Deutsch -Ostafrita . II . 119 . 132

12 . Dez . 1894 . Allerhöchste Verordnung , betr . die Verwaltung der Schutzgebiete,
vom 12 . Dezember 1894 . II - 120 . 133

15 . Dez . 1894 . Runderlaß , betr . Einfuhr von Feuerwaffen in Deutsch -Ostafrika . . II . 121 . 133
24 . Dez . 1894 . Verordnung , betr . Grunderwerb in Kamerun . II . 122 . 133
31 . Dez . 1894 . Verfügung , betr . die Ermächtigung der Stationsvorsteher von

Friedrich Wilhelmshafen und von der Herbertshöhe zur Ertheilung
der Erlaubniß an auswärtige , im Schutzgebiete handeltreibende
Schiffer behufs Ausübung genehmigungspflichtiger Gewewerbebetriebe
in demselben . II . 123 . 134

OhneDat .1895 . Allerhöchste Verordnung , betr . die Einführung von vergoldeten Krieger-
verdienft -Medaillen . II . 185 . 206

4 . Jan . 1895 . Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch -Ostafrita , betr . die Ab¬
grenzung der Bezirke . . II . 125 . 135

7 . Jan . 1895 . Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch -Ostafrita , betr . das Ver¬
halten bei Besuchen deutscher Kriegsschiffe . II . 126 . 136

10 . Jan . 1895 . Bundesrathsbeschluß , betr . den Civilversorgungsschein von Ange¬
hörigen der Schutztruppen sowie des Grenz - und Zollauffichtspcrsonals II . 127 . 136

19 . Jan . 1895 . Ruuderlaß des Gouverneurs von Deutsch -Ostafrita , betr . die Errich¬
tung von Postagenturen . II . 128 . 137

21 . Jan . 1895 . Verordnung , betr . Ertheilung von Erlaubnißscheinen zur Einfuhr
von geistigen Getränken und Verabfolgung derselben an Eingeborene
in Südmeftafrika . . -. . . . II . 129 . 142

24 . Jan . 1895 . Verfügung der Kolonial -Abtheilung , betr . den Heimathsurlaub der
Beamten der Schutzgebiete . II . 131 . 143

29 . Jan . 1895 . Runderlaß der Kolonial -Abtheilung , betr . die Jahresberichte der
Schutzgebiete . IV . 138 . 157

2 . Febr . 1895 . Ruuderlaß der Kolonial -Abtheilung , betr . Benennung neuer Stationen
und geographischer Oertlichkeitcn . II . 130 . 143

2 . Febr . 1895 . Verfügung der Kolonial -Abtheilung , betr . die Befreiung der Kolonial-
beamten von den Friedensübungen in der Heimath . . II . 132 . 144

27 . Febr . 1895 . Verordnung , betr . Anwendung der Ouarantäneordnung für die Mar-
shall -Jnseln . . . . . .' . ' .II . 133 . 144

1 . März 1895 . Verordnung des Landeshauptmanns , betr . die Führung der Reichs¬
flagge durch Eingeborene der Marshall -Jnseln . . . . . . . II . 134 . 145

11 . März 1895 . Abkommen zwischen der Kolonial -Abtheilung , der Deutsch -Ostafri¬
kanischen Gesellschaft und der Deutschen Bank , betr . die Vorarbeiten
zum Bau einer Central -Eisenbahn in Deutsch -Ostafrika . II . 135 . 146

12 . März 1895 . Verordnung für Frachtfnhrer im füdweftafrikanischen Schutzgebiet . II . 136 . 148
19 . März 1895 . Runderlaß des Gouverneurs , betr . das Verbot der Versendung von

Postwertzeichen über die Grenzen von Deutsch -Ostafrita . . . . II . 137 . 152
25 . März 1895 . Erlaß des Reichskanzlers , betr . das Verhalten der Beamten und

Offiziere in den Schutzgebieten . II . 188 . 153
11 . April 1895 . Runderlaß des Gouverneurs , betr . die Führung der deutschen Flagge

durch einheimische Fahrzeuge in Deutsch -Ostafrikn . . . . . . II . 139 . 154
14 . April 1895 . Verfügung des Reichskanzlers , betr . den Kolonialrath . II . 140 . 155

April 1895 . Kabinets -Ordre , betr . den Rang des Gouverneurs von Oftafrika . II . 141 . 155
-24. April 1895 . Verordnunsi , betr . die Meldepflicht der Nichteinhedorenen in Süd-

westafrika . . '. n . 142 . 155
9 . Mai 1895 . Allerhöchste Verordnung , betr . Doppclrechnung der Dienstzeit hin¬

sichtlich des Anspruchs auf das Dienstnuszcichnungskreuz und die
Dienstauszeichnung . . ' . n . 443 . 156
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11. Mai 1895.

16. Mai 1895.

25. Mai 1895.

27. Mai 1895.

1. szuni 1895.

4. stuni 1895.

9. Juni 1895.

26. Juni 1895.

26. Juni 1895.
27. Juni 1895.
29. Juni 1895.

20. Juli 1895.

26. Juli 1895.

28. Juli 1895.

30. Juli 1895.

1. Aug. 1895.

1. Aug. 1895.
10. Aug. 1895.

4. Sept. 1895.

12. Sept. 1895.

12. Lept. 1895.

15. Sept. 1895.

25. Sept. 1895.
27.Sept. 1895.

30. Sept. 1895.

2. Okt. 1895

5. Okt. 1895.

9. Okt. 1895.

16. Olt. 1895.

16. Okt. 1895.

18. Olt. 1895.

20. Olt. 1895.

Bekanntmachungdes Gouverneurs, detr. die Bildung eines neuen
Bezirksamtes in Kamerun . ' . n . 144. 457

Runderlaß des Gouverneurs, detr. Bestätigung der in Deutsch-Ost-
afrika gestillten Urtheile . . . . II. 145. 157

Verfügung des Reichskanzlers, detr. Erhöhung der Mitgliederzahl
des Kolonialrathes. . ^ . II. 146. 158

Verordnung, detr. den Ausschank und Verlaus von geistigen Ge¬
tränken in Südwestafrika. . II. 147. 158
Bekanntmachungzur Ausführung der Verordnung vom 4. Februar
1891, betr. die Meldepflicht der Nichteingeborcnen in Kamerun. . II. 148. 159
Verfügung des Gouverneurs, betr. Abänderung der Verordnung
vom 10. Mai 1894 über die Gebühren für das summarische Gerichts¬
verfahren in Kamerun. .II.  149 . 160
Allerhöchste Verordnung, betr. Verwendung von Schutztruppen in
SüdwestnfrikaLind Kamerun . II. 150. 160
Verordnung, betr. Umrechnung einer Reitstunde als Längenmaß in
Kilometer in Südwestafrika. II. 151. 161
Verordnung, betr. Besteuerung der Wanderhändler in Südwestafrika II. 152. 162
Bundcsrathsbeschluß, betr. die Kaoko-Landgesellschaft. II. 153. 164
Verordnung, betr. die Ergänzung der Dienstanweisung, betr. die Aus¬
übung der Gerichtsbarkeit in dem südwestafrikanischenSchutzgebiet,
vom 27. August 1890 . II. 154. 164

. Verordnung, betr. den Tarif für Vermcssungsgebühren im Schutz¬
gebiet der Neu-Guinea-Kompagnic . II. 155. 165
Vertrag zwischen dem Landeshauptmannvon Südwestafriknund
dem Kapitän der Bastards, betr. die Wehr-pflicht der Rehobother
Bastards . II 156. 166
Gesetz, betr. die Bestrafung des Sklavenraubes und des Sklaven¬
handels vom 28. Juli 1895 . . - - H- 151 167
Bestimmungen über die Behandlung ostasiatischer Arbeiter in Deutsch-
Ostafrika.' . . . .' . II. 158. 168
Runderlaß des Gouverneurs, betr. das Verbot der Verfälschung von
Kautschuk in Deutsch-Ostafrika. 11- 159. 170
Aufgebot, betr. Landansprüche im südwestafrikanischenSchutzgebiete II. 160. 171
Verordnung des Landeshauptmanns von Togo, betr. den Schiffs¬
verkehr in Porto Seguro und Bagida . II. 161. 172
Nunderlaß des Gouverneurs, betr. die Dhaukontrole in Deutsch-
Ostafrika. . . 1k. 162. 1/2
Verordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines
Eiiigeborenen-Schiedsgerichts für die Dörfer am mittleren Wuri . II. 163. 177
Verordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines
Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Landschaft Bodimnn. . . . II. 164. 178
Verordnung, betr. Zollermäßigung für eingeführte Waaren der
Missionsgesellschaften in Kamerun. . l . II. 165. 179
Runderlaß, betr. das Schürfen in Deutsch-Ostafrika. . . . . . II . 166. 179

Zusatzverordnung zu der Verordnung für die Frachtfahrer im süd- ^
westafrikanischen Schutzgebiete vom 12. März 1895 . II 167. 182
Verordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines
Eingeborene-Schiedsgerichtes für die Anwohner des Sannaga . .11.  168 . 182
Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Verzollung von Importwaren
in Deutsch-Ostafrika . . . - . ^ 1 '" ^ ^
Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Abgrenzung der Bezirkem
Deutsch-Ostafrika . . II. 1.0. 184
Gouvernementsbefchl, betr. Ermächtigung des Stationschess zu fangen-
bürg zur Beurkundung des Personenstandes. . . - - >6 l . l.
Gouvernementsbefehl, betr. das Verhalten der Karawanenm .̂eustch ^
Ostafrika.
Verordnung, betr. die Längenbezeichnung und§altenbreite der Han-
delsgewebe in Kamerun. ^ ''
Verordnung der Direktion der Neu-Guinea-Kompagme betr. Abandc-
rung des Zolltarifs vom 30. Juni 1888 . - - - - - . - - - ^ ^ ^
Runderlaß des Gouverneurs von Deutsth-Ostafrika, bett. du Wald-
ordnung für Nsambara.
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Nr . 2ri >c

28 . Okt. 1895 . Verordnung , detr . den Holzschntz in Südwestafrika . II . 176 . 188
10 . Nov . 1895 . Verordnung des Reichskanzlers , bete . die Erhebung von Gewerbe¬

steuern im Schutzgebiet der Marschall -Juseln . 1k. 177 . 188
12 . Nov . 1895 . Runderlaß deS Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr . eine Bahn-

ordnung für die Usambara -Linie . . . . - - - H
13 . N'ov . 1895 . Runderlaß des Gouverneurs , betr . die Abgrenzung der Bewirke in

Deritsch-Oftafrika . kl . 179 . 19l>
21 . Nov . 1895 . GouvernementSbefehl , betr . Klasfeneintheilung der Stationen im

Innern von Deutsch -Ostafrika . II . 180 . 20o
26 . Nov . 1895 . Allerhöchste Verordnung , betr . Uronland in Ostafrikn . II . 181 . 200
13 Der 1895 . Runderlaß des Gouverneurs , betr . den Kautschukhandel in Deutsch-

Ostafrika . - - . >1 - 182 . 201
14 . Dez . 1895 . Gouvernementsbefehl , betr . Abgrenzung w. einzelner Bezirke in

Deutsch -Ostafrika . II - 183 . 204
30 . Dez . 1895 . Verordnung , betr . eine Wege - und Wagennbgabe in Südwestafrika H . 184 . 205

7 . Jan . 1896 . GouvernementSbefehl , betr . ' die Auflösung der Stationen Masinde
und Kisaki in Deutsch -Ostafrika . II . 186 . 206

8 . Jan . 1896 . Verordnung , betr . eine Stempelabgabe für Lösung von Erlaubniß-
scheinen zum Ankauf und zur Einfuhr geistiger Getränke in Deutsch-
Südwestafrika . II - 246 . 321

30 . Jan . 1896 . BundesrathSbeschluß , betr . das Statut der Siedelungsgescllscbaft für
Deutsch -Südwestafrika . II . 187 . 207

20 . Febr . 1896 . BundesrathSbeschluß , betr . die Westdeutsche Handels - und Plantagen-
gesellschaft zu Düsseldorf . II . 188 . 211

25 . Febr . 1896 . Allerhöchste Verordnung , betr . die Gerichtsbarkeit über die Ein¬
geborenen in den afrikanischen Schutzgebieten . II . 189 . 2 >3

27 . Febr . 1896 . Verfügung des Reichskanzlers , betr . die Gerichtsbarkeit über die Ein¬
geborenen in den afrikanischen Schutzgebieten . II . 190 . 213

4 . März 1896 . Bekanntmachung deS Landeshauptmanns , betr . die Bildung eines
neuen Iurisdittionsbezirkcs in Deutsch -Südwestafrika . II . 191 . 211

26 . März 1896 . Verordnung deS Gouverneurs , betr . das Verbot der Anwerbung von
Arbeitern zum Zwecke der Ausfuhr derselben aus Deutsch -Ostafrika
nach fremden Gebieten . II . 192 . 214

4 . April 1896 . Gouvernementsbefehl , betr . das Gerichtsverfahren gegen Eingeborene
in Deutsch -Ostafrika . ll . 193 . 215

22 . April 1896 . Verfügung deS Reichskanzlers wegen Ausübung der Strafgerichts-
barkeit und der Disziplinargewalt gegenüber den Eingeborenen in
den deutschen Schutzgebieten von Ostafrika , Kamerun und Togo . II . 194 . 215

25 . April 1896 . Verordnung des Gouverneurs von Kamerun , betr . Einführung eines
Eingeborenen -Schiedsgerichts für die Landschaft Dibombari ^ . . II . 195 . 218

30 . April 1896 . Vorschriften des Reichskanzlers über die Verpflegung des europäischen
Civil - und Militärpersonnls bei der Verwaltung von Deutsch -Ostafrika II . 196 . 219

6 . Mai 1896 . GouvernementSbefehl , betr . daS Feilhalten von Kochgeschirren auS
Kupfer und Messing in Deutsch -Ostafrika . . . . . 11. 197 . 225

7. Mai 1896 . Runderlnß des Gouverneurs , betr . die Schonung des Wildstandes
in Deutsch -Ostafrika . . . II . 198 . 226

12 . Mai 1896 . Runderlaß der Kolonialabtheilung , betr . Eintzaltung der Sonntags¬
ruhe in den Schutzgebieten . . . . . II . 199 . 229

21 . Mai 1896 . Verordnung des Gouverneurs von Kamerun , betr . Einführung eines
Eingeborenen -Schiedsgerichts für die Landschaft Ndokama . . . . II . 200 . 229

21 . Mai 1896 . Verordnung des Gouverneurs von Kamerun , betr . Einführung eines
Eingeborenen -Schiedsgerichts für die Landschaft Dibamba . . . . II . 201 . 230

7 . Juni 1896 . GouvernementSbefehl , betr . das Uniformtragen der Eivilbeamten in
Deutsch-Ostafrika . . . II . 202 . 231

15 . Juni 1896 . Allerhöchste Verordnung über die Schaffung , Besitzergreifung und
Veräußerung von Kronland und über den Erwerb und die Veräuße¬
rung von Grundstücken im Schutzgebiete von Uameruu . . . . II . 203 . 232

15 . Juni 1096 . Runderlaß des Gouverneurs , betr . die gesundheitspolizeiliche Kontrolle
der Deutsch-Ostafrika anlaufenden Seeschiffe . II . 204 . 234

20 . Juni 1896 . Verordnung des Landeshauptmanns , betr . Maßregeln zur Verhütung
, der Einschleppung der Rinderpest in Deutsch -Südwestafrika . . '. II . 205 . 246

23 . ,u »n 1896 . Runderlaß des Gouverneurs , betr . den Sklavenhandel zur See in
Deutsch-Ostafrika . , 1. Mg . 246



16

17

18.

22.

26.

2 «;

26.

27.

1.
1.

6.

9 .

19.

2».

1.

1.

27.

ÄO.

10.
11.

13.

18.

15.

17.

Ehiviiologischcs Verzeichnn '; zur deutschen Kolonial -Itzesetzgebuiig . c>o-

Juli 1896 . Llusführungsinstrilktion zur Verordnung von , 6 . Mai 1896 , betr . ein
Verbot des Feilhaltens von Kochgeschirren aus Kupfer und Messina

in Dentsch -Ostafrika . II . 207 . 247

Juli 1896 . Verordnung des Gouverneurs von Kamerun , betr . Einführn »»; eines

Eingeborenen - Schiedsgerichts für die Bakoko - Niederlassungen am
untern Abo . ll . 208 . 247

Juli 1896 . Gesetz , wegen Abänderung des Gesetzes vom 22 . März 1891 sR . G.

Bl . S . 53 ), betr . die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch -Ostafrika,

und des Gesetzes vom 9 . Juni 1895 (R . G . Bl . S . 258 ), betr . die

Kaiserlichen Schutztruppen für Südivestafrika und für Kamerun . . II . 209 . 249

Juli 1896 . Allerhöchste Verordnung vom 16 . Juli 1896 , betr . die Stellung der
Schutztruppen unter den Reichskanzler . ' . . II . 210 . 251

Juli 1896 . Verordnung des Landeshauptmanns von Togo , betr . die Ausübung
der Marktpolizei in Lome . . ) II . 211 . 251

Juli 1896 . Bekanntmachung wegen Redaktion des Gesetzes , betr . die Kaiserlichen

Schutztruppen in den afrikanischen Schutzgebieten und die Wehrpflicht
daselbst . . . . . .' . II . 212 . 252

Juli 1896 . Allerhöchste Ordre , betr . den Eintritt von Marineoffizieren in die
Kaiserlichen Schutztruppen . II . 213 . 256

Juli 1896 . Allerhöchste Verordnung , betr . die Einführung der deutschen Militär-

Strafgesetze in den afrikanischen Schutzgebieten . II . 214 . 257

Juli 1896 . Allerhöchste Verordnung , betr . das strafgcrichtliche Verfahre » gegen

Militärpersonen der Kaiserlichen Schutztruppen . II . 215 . 257

Juli 1896 . Allerhöchste Verordnung vom 26 . Juli 1896 , betr . die Disziplinar-

Strnfordnung für die Kaiserlichen Schutztruppen . II . 216 . 262

Juli 1896 . Verordnung des Gouverneurs von Kamerun , betr . Einführung eines

Eingeborenen -Schiedsgerichts für das linke Abo -Ufer . II . 217 . 262

Aug . 1896 . Verordnung , betr . die Ausfuhr und das Fällen von Holz in Togo II . 218 . 263

Aug . 1896 . Allerhöchste Ordre , betr . die Beschwerdeführung bei den Kaiserlichen
Schutztruppen . II . 219 . 264

Aug . 1896 . Verordnung des Landeshauptmanns von Deutsch -Südwestafrila , betr.
die der Post durch Private zu leistende Beihülfe . II . 220 . 264

Aug . 1896 . Allerhöchste Verordnung , betr . die Rechtsverhältnisse der Landes¬
beamten in den Schutzgebieten . II . 221 . 265

Aug . 1896 . Runderlaß des Gouverneurs , betr . die bei der Befträfung des Sklaven¬
handels in Deutsch -Ostafrika zu befolgenden Grundsätze . . . .II.  222 . t67

Aug . 1896 . Allerhöchste Verordnung , betr . die Zuständigkeit der .kolonial-
Abtheilung für die Angelegenheiten der Schutztruppen . . . . . II . 223 . 269

Sept . 1896 . Aufgebot des Landeshauptmanns , betr . das Bergwesen im südwest-

afrikanischen Schutzgebiete . - - . . II . 224 . 269

Sept . 1896 . Aufgebot des Landeshauptmanns , betr . Landansprüche in , südivest-
afrikanischen Schutzgebiete . kl . 225 . 270

Sept . 1896 . Allerhöchste Ordre , betr . Verleihung des Dienstauszeichmmgskreuzes
und der Tienftauszeichnungen , sowie Heirathen der Offiziere und

Sanitätsoffiziere der Schutztruppen . H . 226 . 271

Sept . 1896 . Zusatzverordnung zu der Verordnung , betr . Maßnahmen zur Ver¬
hütung der Einschleppung der Rinderpest in Deutsch -Südwestafrika,

vom 20 . Juni 1896 . ^

Okt . 1896 . Zollverordnung für das dentsch -südweftafrckanische Schutzgebiet . 11 . 22G 2 <2

Okt . 1896 . Verfügung des Reichskanzlers zur Ausführung der Allerhöchsten Ver¬

ordnung / betr . das Bergwesen im südwestafrikanischen Schutzgebiete,
vom 6 .' September 1892 . 11 . 229 . 290

Okt 1896 Runderlaß der Kolonialabtheilung , betr . die ethnographischen und

natuiM ' issenschaftlichen Sammlungen der in den Schutzgebieten befind-

lichen Beamten und Militärpersonen . . . . . -

Okt . 1896 . Allerhöchste Bestimmung , betr . die Zuständigkeit des Militar -Kabmets

für Personalien der Schutztruppe . . . - - - - -

Okt . 1896 . Verordnung , betr . die Ausübung der Jagd in Deuts ch-^ iibive,t - n ^ ^

Okt . 1896 . Verfügung des Reichskanzlers , betr . die Ausführung ver Allerhöchsten

Verordnung vom 15 . Juni 1896 über die ^ ch.Mng , Besitzergrel-

filng -e. von Kronland und über den Erwerb rc .- von Grundstücken ^ ^ ^
in Kamerun . .

Die deutsche Koloiiial -Geseligebung IV (1899).
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Nr. Seile
29 . Okt. 1896 . Runderlaß des Goliverireur », detr . den Umlauf der Maria -Theresieir-

Thaler in Deutsch -Ostafrita . . II . 234 . 294
8 . Nov . 1896 . Aenderung der Verordnung , detr . die Strafgericht »barteit der Ein¬

geborenen in Südwestafrika . II . 235 . 294
10 . Nov . 1896 . Allerhöchste Verordnung , detr . Stellenbesetzung bei den Schulztruppen II . 236 . 295
17 . Nov . 1896 . Verordnung , detr . die Einführung eines festen Kurses zwischen Rupie

und Pesa in Deutsch -Ostafrika . II . 237 . 295
19 . Nov . 1896 . Allerhöchste Ordre , detr . die Bekleidung »vorschrift für die Schulz-

truppen in Afrika . II . 238 . 296
22 . Nov . 1896 , Erlaß des Reichskanzlers , detr . die Wahrung de» Dienstgeheimnisse»

seitens der Beamten und Mitglieder der Schutztruppe . II . 239 . 315
25 . Nov . 18 !di . Runderlnß dc» Gouverneurs , detr . die Abwehr lind Unterdrückung

von Viehseuchen in Deutsch -Ostafrita . II . 240 . 315
30 . Nov . 1896 . Beitritt der südafrikanischen Republik zur Gencralakte der Brüsseler

Antisklaverei -Konferenz vom 2 . Juli 1890 . II . 241 . 316
4 . Dez . 1896 . Verordnung des (Gouverneurs , detr . Anwendung und Ausführung

der Allerhöchsten Verordnung über Schaffung , Besitzergreifung und
Veräußerung von Kronland und über den Erwerb und die Ver¬
äußerung von Grundstücken in Deutsch -Ostafrita im Allgemeinen vom
26 . November 1895 und der dazu ergangenen Verfügung des Reichs¬
kanzlers vom 27 . November 1895 . II . 242 . 317

1<>. Dez . 1896 . Runderlnß des Gouverneur », detr . Klasseneintheilung der Zollämter
in Deutsch -Ostafrika . II . 243 . 317

15 . Dez . 1896 . Runderlaß des Gouverneur », detr . Abänderung der Jollordnung für
Deutsch -Ostafrika . II . 244 . 318

27 . Dez . 1896 , Verordnung , betr . Arbeit »vertrüge mit Farbigen in Deutsch -Ostafrita II . 245 . 318
OhneDnl .1897 . Verfügung der Kolonial -Abtheilung betr . die Befreiung der Kolonial-

beamten von Friedensübungen in der Heimath . III . 1 . 1
OhneDat .1897 . Zusätze zu dem Zolltarif für Deutsch -Ostasrika . III . 2 . 1
OhneDnt .1897 . Bekanntmachung , betr . Zuständigkeit des Reichskanzler » in den

Angelegenheiten der Schutzgebiete . III . 3 . 2
2 . Fan . 1897 . Runderlaß , betr . das Sewa .vadji -Hospitnl in Dcutsch -Oftafrika . . II . 247 . 322
5 . Jan . 1897 , Runderlaß , betr . die Einführung eine » .isnndelsregisters in Deutsch-

Ostafrita . . . II . 248 . 322
11 . Jan . 1897 . vafenordnung für den .vafen von Dar -es -Salüm . II . 249 . 325
14 . Jan . 1897 . Bekanntmachung des Reich»kanzler », detr . Besetzung von Lubaltern-

und Unterbeamtenstellen . . II . 250 . 327
4 . Febr . 1897 . Runderlaß , betr . Abänderung der Jagdverordnung sürTeutsch -Ostafrikn II . 251 . 327

15 . Febr . 1897 . Verordnung , betr . die für da » Zumessen und das Zuwägcn von
Palmkernen und Palmöl im öffentlichen Verkehr in Dogo zu¬
gelassenen Maße , Gewichte und Wagen . . II . 252 . 327

20 . Febr . 1897 . Verordnung , betr . den Gummihandel und die Gummigewinnung im
Togogebiete . . II . 253 . 329

3 . März 1897 . Geschäftsordnung der Disziplinarbehörden für die Schutzgebiete . . II . 254 . 330
8 . März 1897 . Allerhöchste Ordre , betr . Anftellung »berechtigung der Deckoffiziere der

Schulztruppen . . . . . . . . . . . .̂ 11 . 255 . 333
8 . März 1897 . Runderlaß de» Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Südwestafrika,

betr . Zollbefreiung der Pflegeschwestern . III . 4 . 3
11 . März 1897 . Allerhöchste Verordnung , betr . Ergänzung der Bekleidung »vorschrift

für die Schutztruppen vom 19 . November 1896 . . . . . . . 11, 256 . 334
22 . März 1897 . Allerhöchste Kabinet »-Ordre , betr . Verleihung der Erinnerung »medaille

an .üaiser Wilhelm den Großen an die Angehörigen der Schlitztruppe II . 257 , 334
29 . März 1897 . Verordnung , betr . die Einführung von Feuerwaffen und Munition

in Deutsch -Südwestafrika . . II . 258 . 334
29 . März 1897 . Runderlaß des Kaiserlicheil Gouverneur » von Deutsch -Südwestafrika,

betr . Zollbefreiung der Postbeamten . III . 5 . 3
30 . März 1897 . Allerhöchste Verordnung , betr . die Erfüllung der Dienstpflicht bei der

Kaiserlichen Schulztruppe für Deutsch -Südwestafrika . . II . 259 . 336
3 , April 1897 , Runderlaß , betr . Abänderung der Vorschriften über die gesundheits-

polizciliche Kontrolle der Seeschiffe in Deutsch -Ostafrita . . . . II . 260 . 3,37
3 . April 1897 . Runderlnß , betr . Verhütung der Einschleppung der Pest in Deutsch-
„ „ Ostafrika . ' . . II . 261 . 344
8 . April 189, . Bunde »rath »beschluß, betr . die Gewichtsbezeichnung Doppelzentner . II . 262 . 344
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8. Mai 189t . Berordiumg, betr. Verbot der Ailsfuhr von Fellen, Jäuten, Klacien,
Hörnern, Haaren und Federn aus Deutsch-Südweftafrika. . . . II. 263. 315

15. Mai 1897. Verordnung, betr. die Rinderpest in Teutsch-Südwestafrika. . . II 264 345
15. Mai 1897. Zusatzbestimmungen für die Bezirkshauptleute zu der Verordnung

voin 15. Mai d. Js . in Sachen der Rinderpest in Deutsch-Südwcst-
afrika . H ^7

17. Mai 1897. Zusatz zumH2 der Verordnung, betr. eine Wege- und Wagenabgabe
in Deutsch-Südwestafrika, vom 30. Dezember 1895 . . '. . '. . II. 266. 348

27. Mai 1897. Verordnung für die Stadtbezirke Lome und8 lein-Pvpo, betr. eine
Hundesteuer. II. 267. 348

1. Juni 1897. Verordnung, betr. die Ausfuhr von täfeln aus Dcutsch-Ostafrika . II. 268. 348
1. Juni 1897. Verordnung, betr. die Oeffnung der Rhede von Stephansort für den

Auslandsverkehr. II. 269. 349
1. Juni 1897. Runderlaß, betr. Abänderung der Verpflegungsvorschriften für Deutsch-

Ostafrika. ' . . . . . . . . . .II.  270 . 349
3. Juni 1897. Verordnung, betr. Gebührensätze für das summarische Gerichtsver¬

fahren in Kamerun. . . . '. . II. 271. 349
9. Juni 1897. Runderlaß, betr. Befreiung vom Einfuhrzoll für heimathliche Grab¬

steine und Grabschmuck in Deutsch-Ostafrika . . . . . . . .II.  272 . 350
16. Juui 1897. Runderlaß, betr. den Kautschukhnndel in Deutsch-Ostafrika. . . .11.  273. 360
23. Juli 1897. Das deutsch-französische Abkommen über die Abgrenzung von Togo II 274. 351
13. Aug. 1897. Runderlaß der Koloninlabtheilung, betr. Auslegung der Nr. 24a.

und 25 des Tarifes zum Gesetze über die Gebühren und Kosten bei
den Konsulaten des Reiches. °. . IV. 1. 1

18. Aug. 1897. Runderlaß, betr. Abänderung der Zollordnung für Deulsch-Ostafrika II. 275. 355
18. Aug. 1897. Allerhöchste Bestimmung, betr. die Vertretung des Reichskanzlers in

den Kommando-Angelegenheiten der Schutztruppen durch den Direktor
der Kolonial-Abthcilung. II. 276. 355

22. Aug. 1897. Polizeiverorduungdes Landeshauptmannsvon Togo für die Stadt¬
bezirke von 2ome und Klein-Popo . II. 277. 356

31. Aug. 1897. Allerhöchste Kabinets-Ordre, betr. Nachtrag zur Bekleidungsvorschrift
für die Kaiserlichen Schutztruppen in Afrika vom 19. Oktober 1896 II. 278. 357

2. Lept. 1897. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von.Deutsch-Ostafrika, betr.
die Verordnung über Kautschukhandel. III 6- 3

4. Sept. 1897. Verordnung, betr. den Transport von Feuerwaffen und Munition
durch Eingeborene des Neu-Guinea-Schutzgebietes. II. 279. 35^

6. Sept. 1897. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deuisch-Südweslafrika,
betr. die für Eintragungen in die Handelsregister zu erhebenden
Gebühren. III. 7. 4

17. Sept. 1897. Jafenordnung für das Schutzgebiet der Neu-Guinen-Kompagnie. . II. 280. 359
21. Sept. 1897. Vertrag zwischen dem Deutschen Reiche und den Niederlanden Mier

die Auslieferung der Verbrecher zwischen den deutschen Schutzgebieten
sowie den sonst von Deutschland abhängigen Gebieten und dem Ge¬
biete der Niederlande sowie den niederländischen Kolonien und aus¬
wärtigen Besitzungen. II. 281. 359

24.Sept. 1897. Polizeiverordnung des Kaiserlichen Landeshauptmannsvon Togo,
betr. Ausfuhrzölle. IV. 2. 2

30. Sept. 1897. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die
Einfuhr von Waffen und Munition . III. 8. 7 .

30. Sept. 1897. Verordnung, betr. die Einfuhr und den Verkauf von Kriegsmaterial
in Kamerun. II 282. 364

15. Okt. 1897.

24. Okt. 1897.

1. Nov. 1897.

!>. Nov. 1897.

20. Nov. 1897.

Allerhöchste Verordnung, betr. die Gerichtsbarkeit der Neu-Guinea-
Kompagnie über die Eingeborenen ihres Schutzgebietes. . . .
Runderlaß, betr. Abgrenzung der einzelnen Bezirke in Deutsch-Ost¬
afrika . . - - . '
Verordnung, betr. die Erhebung einer Jäuser- und Jüttensteuerm
Deutsch-Ostafrika. .

' . - . Deunch-
erbot

Federn
Verordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines
Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Landschaft2ungasi . . . .

15*

II. 283.

II. 284.

II. 285.
Deutich-Ohtasrita. . . . - - -
(§vgtMun§§vel' nun§ deH von neulich-
Südwestafrikazu der Verordnung vom 8. Mai 1897, betr. Verbot
der Ausfuhr von Fellen, Häuten, Klauen, Hörnern, .Jaaren und Federn

III. 9.

II. 286.

365

365

368

7

36!>
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Nr. Seite
12. Nov. 1897. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrikn,

betr. Abschließung von Arbeitsvertrügeun,it Farbigen. III - 10. 825. Nov. 1897. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrita an
alle Zollämter, betr. die Aufstellung der Handelsstatistik. . . . III . 11. 1213. Dez. 1897. Verordnung, betr. die Einrichtung einer Staatsanwaltschaft bei den
Gerichten der Schutzgebiete. II- 287. 37128. Dez. 1897. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr.
Sammlung ethnographischer Gegenstände. III . 12. 168. Jan. 1898. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr.
Bestrafung des Wuchers. III . 13. 1617. Jan. 1898. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrikn,betr. die Schonung des Wildstnndes in Deutsch-Ostafrika. . . . III. 14. 1717. Jan. 1898. Runderlnß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrikn, betr.
die Jagdverordnung . III. 15. 1821. Jan. 1898. Verordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns von Togo, betr.
Impfzwang . III . 16. 1922. Jan. 1898. Gesetz, betr. die Kontrolle des Reichshaushalts, des Landeshaushalts
von Elsaß-Lothringen und des Haushalts der Schutzgebiete. . . III. 17. 2026. Jan. 1898. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr.
die Zollordnung. III. 18. 2027. Jan. 1898. Allerhöchste Ordre, betr. Verwaltung des Kiautschougebietes. . . IV . 141. 16028. Jan. 1898. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr.

öffnung eines Kontos für die Marineverwaltung Kiautschou. . . IV. 142. 16019. Febr. 1898. Verordnung des Reichskanzlers, betr. Nachtrag zur Dienstanweisung
über die Ausübung der Gerichtsbarkeit in Deutsch-Ostafrika. . . 111. 21. 231. März 1898. Allerhöchste Ordre, betr. die Ehrengerichte für die zum Kiautschou-
gebict gehörigen Offiziere. . . / . IV. 143. 1601. März 1898. Allerhöchste Verordnung, betr. Verwaltung des Kiautschougebietes. IV. 144. 1617. März 1898. Allerhöchste Ordre, betr. das Gouvernement von Kiautschou. . . IV . 145. 1627. März 1898. Gesetz, betr. die Aufhebung der Verpflichtungzur Bestellung vonAmtskautionen. . ^ . . . III . 22. 23

15. März 1898. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung an alle Schutzgebiete, betr. Ein¬
lagen bei der Berliner Sparkasse. III. 23. 2425. März 1898. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr.den Bezirk Westusambara . III . 24. 2428. März 1898. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an
sämmtliche Zollämter, betr. die Zollordnung . III . 25. 2528. März 1898. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrita, betr.die Regierungsschulen. III. 26. 255. April 1898. Schreibweise Kiautschou und Tsintau. IV . 146. 16310. April 1898. Allerhöchste Verordnung, betr. die Schafsung von Eingeborenen-
Reservatcn in dem südwestnfrikanischen Schutzgebiete . . . . . III . 27. 2612. April 1898. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika,betr. den Bezirk Kisaki . III. 28. 2718. April 1898. Allerhöchste Verordnung, betr. Beilegung des Titels KaiserlicherGouverneur. ' . m . 30. 29

19. April 1898. Bundesrathsbeschluß, betr. das Statut der Pnngani-Gesellschaft. . III. 29. 2727. April 1898. Vertrag zwischen dein Deutschen Reiche und China wegen lleber-
27. April 1898. Allerhöchster Erlaß, betr. die Erklärung Kiautschous zum Schutzgebiete IV . 148. 165A 'Allerhöchste Verordnung, betr. die Rechtsverhältnisse in Kiautschou. IV . 149. 16527. April 1898. Regelung der Rechtsverhältnisse und die Ausübung der Gerichtsbarkeit- in Kiautschou. . . I V. 150. 167

Am, 1898. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr.
^eczesundheitliche Kontrolle der das Schutzgebiet anlaiifendenSeeschiffe III . 31. 291- . ..uu 1898. Bedingungen des Kaiserlichen Gouverneurs von Dcutsch-Südwestasrikafür den Verkauf von Negierunasfarmen in den ervlnn-ton Gebieten

Erhebung der Hüttensteuer.1. Febr. 1898. Ausgebot des Kaiserlichen Landeshauptmannsvon Deutsch-Südwest¬afrika, betr. Bergrechte im Jan Jonker-Gebiete.14. Febr. 1898. Verordnung des Staatssekretärs des Reichs-Marine-Amts, betr. Er-

III. 19. 20

. . III . 20. 22

lassung von Kiautschou . IV . 147. 163

1- ' -> V suv Iv̂ psnilinge Lieuume .lr>. Mai 1898. Wegeordnung für das südwestafrikanische Schutzgebiet
.III . 32. 38
.III . 33. 40
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Nr. Seil-

24 . Mai 1898 . Verordnung , betr . Aiechnungs - und Kastenwesen im Kiautschougebiete I V 151 169

25 . Mai 1898 . Allerhöchste Ordre voin 25 . Mai 1898 , betr . Erfüllung der Dicnst-
bei der Schutztruppe für Deutsch -Südwestafrika . III . 84 . 48

9 . Juni 1898

18 . Juni 1898.

18 . Juni 1898.

Verfügung des Reichskanzlers zur Ausführung der Allerhöchsten Ver¬
ordnung , betr . das Bergwesen im südwcstafrikanischen Schutzgebiet III . 85 . 13

Allerhöchste Ordre , betr . versuchsweises Tragen neuer Tropenuniforin
für das Marine -Jnfanterie -Bataillon in Kiautschou . IV . 152 . 170

Benennung des Marine -Jnfanterie -Batnillons und des Matrosen-
Artilleriedetachements in Kiautschou . IV . 153 . 171

Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Südwcstafrika,
betr . die Errichtung von Pfand - und Fundkraalen . III . 36 . 44

Dienstvorschrift für die Verwaltung des Schutzgebiets von Kiautschou IV . 154 . 171

11 . Juli 1898 . Runderlas ; des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr.
Kauf - und Pachtverträge . III . 87 . 48

12 . Juli 1898 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr.
Kautschukausfuhr . . III . 88 . 48

Runderlas ; des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr.
Zollsachen . III . 89 . 48

Organisatorische Bestimmungen für die Kaiserlichen Schutztruppen in
Afrika . . . . . . . ^ . .III . 40 . 49

Erlaß des Reichskanzlers an sämmtliche Kaiserliche Konsulate , betr.
die gesundheitspolizeiliche Kontrolle der einen deutschen Hafen an¬

laufenden Seeschiffe . III . 41 . 112

Zollordnung für die Binnengrenze in Deutsch -Ostafrika . III . 42 . 116

Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo , betr . die
Bildung von Bezirksämtern . III . 43 . 117

8 . Aug . 1898 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr.

die Führung der deutschen Flagge durch Schiffe von Eingeborenen . III . 44 . 118

Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo , betr . Abände¬
rung der Verordnung über Ausübung der Marktpolizei in Lome . 111 45 . 118

Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamenin , betr.

Meldepflicht der Eingeborenen . III . 46 . 119

17 . Aug . 1898 . Allerhöchste Verordnung , betr . das Bergwesen Togos . III . 47 . 119

17 . Aug . 1898 . Organisation der Besatzung von Kiautschou . IV . 155 . 172

17 . Aug . 1898 . Allerhöchste Ordre , betr . Ärtillerieverwaltung Kiautschou . . . IV . 156 . 181

29 . Aug . 1898 . Verordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns der Marshall -Jnseln,
betr . Einführung von Steuern . . . 111 . 48 . 120

Verordnung , betr . Organisation der Besatzung von Kiautschou . . IV . 157 . 181

Zusntzverordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Südive ;r-
asrika zu der Verordnung , betr . den Ausschank und Verkauf von

geistigen Getränken vorn 27 . Mai 1895 . III > 49 . 121

Runderlas ; des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr.

Dienstanweisung der Staatsanwälte . 141 - 50 . 121

Nachtrag zur Hafenordnung für den Hafen von Dar -eS-Saläm . . III . 51 . 122

Bau -Polizciordnung für Deutsch -Südwestafrika . . . - - - 111 - 52 . 128
Runderlas ; des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , belr.

die Holzschlaggebühr . .
Runderlas ; des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -^ ftnsrika , betr.

die Behörden des Schutzgebiets . . III . 54.

Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo , betr . die ^

Abgrenzung der Bezirksämter . . 111 . iir ». 1- r>

Rundverfügung des Kaiserlichen Gouverneurs von Teutsch -Lüdwest-

afrika , betr . Abänderungen der Wegeordnung . . - - - - - -1 >>- »6 . 1^ 6
Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr

den Holzschlng im Rufihi -Delta . . - ^ ^

Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deut,ch -t- Mr >ta , bett.

den Holzschlag im Rufihi -Delta . . - -
Allerhöchste Verordnung , betr . die Rechtsverhällinpe an unbeweglichen .

Sachen in Deutsch -Südwestafrita . . - - - ^
Allerhöchste Verordnung , betr . das Bergwczen >n Teulsch -HMr ta . III . 6» . l ->̂

Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deustch -t . stairika , betr.

die Grundsteuer . "

16 . Juni 1898.

5 . Juli 1898.

14 . Juli 1898.

25 . Juli 1898.

1 . Aug . 1898.

1 . Aug . 1898.
1 . Aug . 1898.

11 . Aug . 1898.

13 . Aug . 1898.

6 . Sept . 1898.
9 . Sept . 1898.

9 . Sept . 1898.

10 . Sept . 1898.
12 . Sept . 1898.
12 . Sept . 1898.

12 . Sept . 1898.

16 . Sept . 1898.

29 . Sept . 1898.

30 . Sept . 1898.

30 . Sept . 1898.

5 . Okt . 1898.

9 . Okt . 1898.
10 . Okt . 1898.

124

124
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Nr . 2 rite
11. Okt. 1898 . Vereinbarung zwischen der Kolonial -Abtheilung des Auswärtigen

Amts und der South West Afriea Co . 111. 62 . 15o
15 . Okt. 1898 . Bekanntmachung der Kolonial -Abtheilting des Auswärtigen Amts,

betr . Abänderung des Zolltarifs für Deutsch -Südwestafrika . . . 111. 66 , 153
19 . Okt. 1898 . Runderlaß des Reichskanzlers , betr . die Uebernahme eines Nebenamts,

den Gewerbebetrieb und den Eintritt in den Vorstand , Verwaltungs¬
rath oder Aufsichtsrath einer auf Erwerb gerichteten Gesellschaft in
den Schutzgebieten . . . . ^ . . IV". 116 . 126

2» . Okt. 1898 . Zusatzverordnung des 8österlichen Gouverneurs von Deutsch -Südwest-
afrikn zur Zollverordnung 10 . Oktober 1896/1 . Juni 1898 . . . 111. 64 . 155

1 . Rov . 1898 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun , betr . die
Erhebung von Einfuhrzöllen im Schutzgebiet Kamerun . 111. 65 . 156

1. Nov . 1898 .' Ausführungsbestimmungen zu der Verordnung vom 16 . Juni 1898,
betr . die Errichtung von Pfand - und Z-undkraalen in Deutsch -Süd-
westafrika . . 111. 66 . 161

6 . Rov . 1898 . Allerhöchste Ordre , betr . die Stiftung der Kiautschoubibliothek . . IV . 158 . 182
10 . Nov . 1898 . Verordnung , betr . Rechnungs - und Kastenwesen int Kiautschougebiete IV". 159 . 18414 . Nov . 1898 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun , betr . Ein¬

fuhr von Waffen und Munition . 111 . 67 . 167
18 . Nov . 1898 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Teutsch -Ostafrika an

sämmtliche Zollämter , betr . Behandlung der Schiffspapiere . . . IV . 3 . 2
24 . Nov . 1898 . Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika,

betr . das Bergwesen . IV . 4 . 2
24 . Nov . 1898 . Runderlaß des Reichskanzlers an sämmtliche Dienststellen , betr . Grund¬

erwerb in den Schutzgebieten . IV . 5. 3
24 . Nov . 1898 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch - Ostafrita,

betr . Bildung eines neuen Verwaltungsbezirks . . . . . . . IV . 6 . 6
2 . Dez . 1898 . Verordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns von Kaiser Wilhelms¬

land , betr . Verbot des Fischens mit Dynamit . 111. 68 . 167
3 . Dez . 1898 . Runderlaß der Kolonial - Abtheilung des Auswärtigen Amts , betr.

Nachlaßsachen . 111. 69 . 167
3 . Dez . 1898 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Teutsch -Ostafrika , betr.

die jährliche Berichterstattung in Sklavenangelegenheiten . . . . IV . 7 . 4
5 . Dez . 1898 . Polizeiverordnung des Landeshauptmanns von Kaiser Wilhelmsland,

betr . das Verbot des Trepangfanges auf den Riffen und Bänken der
Neu -Lauenburg Inselgruppe . 111. 70 . 168

16 . Dez . 1898 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr.
das Kastenwesen . IV . 8 . 5

22 . Dez . 1898 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr.
Ertheilung von Zeugnissen . IV . 9 . 9

24 . Dez . 1893 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Südwestafrika,
betr . das Halten von Hunden in Groß - und Klein -Windhoek (ein¬
schließlich Avis und Lehmkuhle ) . . . IV . 10 . 9

28 . Dez . 1898 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr.
Bestimmungen für die Kolonialbeamten . IV 11 . 10

31 . Dez . 1898 . Rundschreiben des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Südwest¬
afrika an sämmtliche Bezirksbauptmannschasten , betr . Einklagung von
Schulden gegen Eingeborene . . . . IV". 12 . 10

OhneDat .1899 . Erlaß des Z-inanzministers , betr . den Stempel von Theilschuldver¬
schreibungen . IV . 16 . 12

OhneDat .1899 . Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurkundung des Personenstandes IV . 14 . 12
OhneDat .1899 . Verordnung des Reichskanzlers , betr . Beurkundung des Personen¬

standes in Deutsch -Südwestafrika . IV 15 . 13
OhneDat .1899 . Vertrüge zwischen der deutschen Regierung und der Afriean Trans-

continental Telegraph Company vom 15 . März und 28 . Oktober 1899 IV . 118 . 124
1- Jan . 1899 . Zollordnung für das deutsch-afrikanische Schutzgebiet . IV . 16 . 16
1- Jan . 1899 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika,

betr . das Inkrafttreten der neuen Zollordnung . IV . 17 . 24
1. Jan . 1899 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs , betr . die Gerichtsbarkeit

über die Eingeborenen des Schutzgebietes von Deutsch -Südwestafrika,
einschl. - er Bastards , in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten . . . . IV ". 18 . 24

1. Jan . 1899 . Ausführungsbcstimmungen zu der Allerhöchsten Verordnung vom
5 . Oktober 1898 , betr . die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen
in Deutsch -Südwestafrika . IV . 19. 25
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6 . Jan . 18 !»!». Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneure , von Deutsch -Ostafrita , betr.
dos Bergwesen . . IV 20

15 . Jan . 1899 . Verordnung , betr . die Lagerung von Petroleum .

10 . Jan . 1899 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostasrita an

sämmtliche ^Zollämter , betr . die Versorgung der europäischen Plan¬
tagen der , Schutzgebiets mit medizinischen und physikalischen Instru¬
menten . . IV.

10 . Jan . 1899 . Bekanntmachung des .kaiserliche » Gouverneurs von Deutsch -Südwest-
afrika , betr . die Ileberwachung der Durchführung der Bestimmungen
des Reichsgesetzes gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen
Gebrauch von Sprengstoffen vorn 9 . Juni 1884 .' . . ' . . . . IV.

16 . Jan . 1899 . Auszug aus dem Statut der Gesellschaft Süd -Kamerun . . . . IV.

19 . Jan . 189 !». Allerhöchste Verordnung , betr . das Bergwesen in Deutsch -Ostafrita . I V . 24.

20 . Jan . 1899 . Allerhöchste Ordre , betr . den militärischen Rang der Civilbeamten in
Deutsch -Ostafrita . . . . '. IV . 25.

25 . Jan . 1899 . Verordnung , betr . Abgabe von Warnungssignalen bei Sprengungen I V . 161 . 185

28 . Jan . 189 !». Beschluß des Kolonialraths , betr . Unterstützung der Missionsschulen IV . 26 . 37

6 . Febr . 1899 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun , betr . die
Bekämpfung der Homiloia vastatrix . IV . 27.

10 . Febr . 1899 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrita , betr.
die ärztlichen Gebühren bei Schiffsuntersuchungen . IV.

13 . Febr . 1899 . Rundcrlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrita , betr.
Pfnndverträge . IV.

22 . Febr . 189 !». Runderlaß des .kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrita , betr.
die Erhebung einer Gewerbesteuer nebst den dazu erlassenen Aus-
führungsbestimmungen . IV . 30 . 3 !»

23 . Febr . 189 !». Bctanntniachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Südivest-
afrika , betr . Kreditgewährung an Eingeborene . IV . 31 . 42

24 . Febr . 1899 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrita , betr.
den Handel mit Bienenivachs . IV . 32 . 42

24 . Febr . 189 !». Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrita , betr.
den Handel mit Bienenivachs . IV . 33 . 43

27 . Febr . 1899 . Allerhöchste Ordre , betr . Ableistung der Wehrpflicht in Kiautschou . IV . 162 . 185

27 . Febr . 1899 . Verordnung , betr . Ausgabe von Dienstsiegeln und -Stempeln . . IV . 163 . 187

1 . März 1899 . Verordnung , betr . die Regelung der Maße und Gewichte in Deutsch-
Ostafrita . IV.

1 . März 1899 . Runderlaß des .kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrita , betr.
Behandlung von Strafthaten aus der Zeit vor der deutschen Schutz-
herrschaft . IV . 36.

7 . März 1899 . Zusatz zu der Verordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns der
Marshall -Jnseln vorn 14 . Anglist 1887 , betr . das Kreditgebcn an Ein¬
geborene ^ . - . IV . 36.

Nr. Leite

26
' . 160. 185

27

. 22. 27

. 23. 2 !»

. 24.

37
161.

26.
185

37

27.

28. 38

29. 38

30. 3 !»

31. 42

32. 42

34 . 44

41

9 . 'März 1899.
9 . März 1899.

Verordnung , betr . Rechnungsangelegenyeite » in Kiautschou

46
. I V . 164 . 188

Runderlab der Kolonial -Äbthcilung , betr . die Jahresberichte der

Schukgebiete.
Verordnung , betr . Vettretung der Eivilgemeinde in Kiautschou . .IV.  165 . 188

37.
40.

13 . März 1899
23 . März 1899 . Bekanntmachung des Auswärtigen Amts , Kolonial -Abtheilung , betr.

die deutsch -ostafrikanische Gummihandels - und Plantagengesellschnst . IV .

23 . März 1899 . Bekanntmachung , betr . Molive -Pflanzungsgesellschaft . . . . - »V

27 März 1899 . Allerhöchste Verordnung , betr . die Uebernahme der Landeshoheit über
das Schutzgebiet von Deutsch -Neu -Guinea durch das Reich . . .

27 März 189 !». Verfügung zur Ausführung der Allerhöchsten Verordnung , betr . die
Uebernahme der Landeshoheit über das Schutzgebiet von Deutsch-
Neu -Guinea durch das Reich . - . . . . . IV . 93 . - >

Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von ^ eutsch -Ostasnta an

sämmtliche Dienststellen der Kolonie , betr . die Schonung des Wild¬
standes .

Hafenordnung für Tsintau . . - - ' '

Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrita , betr.
Gebühren stein , Einnehmen von Sandballast . -
Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun , betr . die

Erhebung von Einfuhr - und Ausfuhrzöllen in den zur westlichen

28 . März 1899.

Z1 . März 1899.

1 . April 1899.

1 . April 1899.

IV . 41 . 50

IV . 38 . 47

IV . 166 . 189



232 Chronologische » Verzeichnis ; zur deutschen Kolonial -Gesetzgebung.

1 . April 1899.

1 . April 1899.

7 . April 1899.

7 . April 1899.

10 . April 1899.

10 . April 1899.

10 . April 1899.

12 . April 1899.

13 . April 1899.

14 . April 1899.

15 . April 1899.

15 . April 1899.
15 . April 1899.

15 . April 1899.
20 . April 1899.

21 . April 1899.

28 . April 1899.

2 . Mai 1899.

8 . Mai 1899.
12 . Mai 1899.

13 . Mai 1899.

18 . Mai 1899.

20 . Mai 1899.

22 . Mai 1899.
23 . Mai 1899.

23 . Mai 1899.

23 . Mai 1899.

25 . Mai 1899.

20 . Mai 1899.

27 . Mai 1899.

Nr. Leite
Zone des konventionellen Kongobeckens gehörigen Gebietstheilen desSchutzgebiete » Kamerun . IV . 42 . 51Verordnung des Kaiserlichen Gouverneur » von Deutsch -Ostafrika , betr.die Erhebung einer Holzschlaggebühr . IV . 43 . 54Dienstanweisung zur Holzschlaggebühr - Verordnung in Deutsch -Ost-afrika . IV . 44 . 54Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr.die Erhebung einer Holzschlaggebühr . IV . 45 . 50Verordnung des Kaiserlichen Gouverneur » von Deutsch -Neu -Guinea,betr . Vollstreckung der Todesstrafe . IV . 46 . 50Verordnung deS Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr.Einführung einer obligatorischen Fleischbeschau für den StadtbezirkDar -es -Salüm . IV 47 . 50Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr.Beaufsichtigung von Schlacht -, Zug - oder Zuchtvieh , hinsichtlich seine»

Gesundheitszustandes . IV . 48 . 57Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostasrika , betr.den Ausschank und denVerkauf geistiger Getränke vorn 17 . Februar 1894 IV . 49 . 58Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Südwestafrikn,betr . die Maßregeln gegen die Rinderpest . IV . 50 . 59Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostasrika , betr.die Regelung der Nachlässe Farbiger , an die Bezirksämter , Neben¬ämter und Stationen im Innern . IV . 51 . 59Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneur » von Deutsch -Ostasrika , betr.Nachlässe Farbiger . IV . 52 . 69Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneur » von Deutsch -Ostasrika , betr.Bezirkseintheilung . IV . 53 . 61Verordnung , betr . die Rechtsverhältnisse der Chinesen . I V . 167 . 191Verordnung , betr . den Handel mit Wein und Spirituosen und dieSchankkonzession . . ' . IV . 168 . 19»Verordnung , betr . Einrichtung eines Katasteramts in Tsintau . . IV . 169 . 19»Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostasrika , betr.Eintragung ins Handelsregister . . . IV . 54 . 61Verordnung , betr . Entlassung vor beendeter aktiver Dienstpflicht inKiautschou . . IV . 170 . 195-Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs , betr . Aufhebung der Wald-verordnung für Usambara vom 20 . Oktober 1895 . . . . . . IV . 55 . 62Uebertritt von Unteroffizieren in den Civildienst der Kolonialvcr-waltung . IV . 56 . 62Runderlaß der Kolonial -Abtheilung , betr . den Häuserbau in den Tropen IV . 57 . 63-Erlaß der Kolonial -Abtheilung , betr . die Behandlung der ethno¬graphischen und naturwissenschaftlichen Sendungen aus den Schutz¬gebieten . . ' . IV . 58 . 64Runderlaß der Kolonial -Abtheilung , betr . Verkehr der Gerichte inden Schutzgebieten mit den preußischen Gerichten . I V . 59 . 64Verordnung des Kaiserlichen Gouverneur » von Togo , betr . Verbotder Einführung von Maria -Theresien -Thalern . IV . 60 . 6»Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneur » von Togo , betr . Neu-be,Zeichnung der Station Paratau . IV . 6l . 65-Allerhöchster Erlaß , betr . Aenderungen der deutschen Wehrordnung . I V . 62 . 6»Provisorische zollamtliche Bestimmungen für das Deutsche Kiautschou-gebiet . . . ' . IV . 171 . 190Besondere Bestimmungen , betr . Einfuhr und Kontrolle von Opium,Waffen , Pulver und dergl . sowie der zur Herstellung dieser dienendenBestandtheile . . . . . . . ' . IV . 172 . 198Besondere Bestimmungen , betr . die Ausübung der Zollkontrolle durchdie Postagentur . . . IV . 173 . 199Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneur » von Togo , betr . dieAbgrenzung der Stationsbezirke Basnri -Sokodö und Sansanne -Mangu IV . 63 . 60Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostasrika , betr.Verlegung des Bezirksamts von Mikindani . IV . 64 . 60Runderlaß der Kolonial -Abtheilung , betr . die Ausübung von standes¬amtlichen Befugnissen in den Schutzgebieten . IV . 05 . 67
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Nr . Scitc

2 . Juli 1899

3 . Juli 1899.

3 . Juli 1899.

8 . Juli 1899.

12 . Juli 1899.

18 . Juli 1899.

18 . Juli 1899.

18 . Juli 1899.

23 . Juli 1899.

24 . Juli 1899.

24 . Juli 1899.

30 . Juli 1899.

1 . Aug . 1899.

7 . Aug . 1899.

8 . Aug . 1889.

68

76

78

3 . Juni 1899 . Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo , betr . die
Abgrenzung der Stationsbezirke Sokodö und Basari einerseits und
Bismarckburg und Kete -Kratschi andererseits . IV 66

8. Juni 1899. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr.
gleichmäßige Behandlung der von den Kommunen angestellten Euro-
päer in Krankheitsfällen und bei Dienstreisen . . . . IV . 67 . 68

9 . Juni 1899 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr.
die Bergpolizei . ' . , i v . 68 .

11 . Juni 1899 . Runderlaß der Kolonial -Abtheilung , betr . Hinterlassenschaften . . . IV . 69.

20 . Juni 1899 . Aufgebot des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Südwestafrika,
betr . Grundeigenthum . IV . 70 .

22 . Juni 1899 . Gesetz , betr . das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe . IV . 71.

24 . Juni 1899 . Runderlaß der Kolonial -Abtheilung , betr . die Ilrlaubsbeihülfen . . I V . 72.

30 . Juni 1899 . Vertrag zwischen dem Reich und Spanien zur Bestätigung der am
12 . Februar 1899 in Madrid unterzeichneten Erklärung , betr . die
Inselgruppen der Karolinen , Palau und Marionen . . . . . . IV . 73.

Gesetz , betr . Abänderung und Ergänzung des Gesetzes über die
Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete . IV . 74.

Kaiserliche Verordnung , betr . die Vereinigung von Wohnplützen in
den Schutzgebieten zu kommunalen Verbänden . . . . ^ . . IV . 75.

Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostasrika,
betr . Ansiedelung in Westusambara . IV . 76 . 78
Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostasrika , betr
die Sprache von Eingaben . IV" .
Runderlaß des Kaiserlicheil Gouverneurs von Deutsch -Ostasrika , betr.
Verbot von Hnndelsnionopolen . IV . 7

Allerhöchste Ordre , betr . die Erklärung des Schutzes über die Karo¬
linen , Palau und Marionen . IV . 79
Allerhöchste Ordre , betr . die einstweilige Regelung der Verwaltung
und der Rechtsverhältnisse im Jnselgebiete der Karolinen , Palau und
Marianen . IV

Allerhöchste Ordre , betr . die Rechtsverhältnisse im jnselgebiete der
Karolinen , Palau und Marianen . IV

Rundschreiben des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostasrika,
betr . Entwurf einer Wohnungsverordnung . IV
Verfügung des Reichskanzlers , betr . die Regelung der Verwaltung
und der Rechtsverhältnisse im Jnselgebiete der Karolinen , Palau und
Marionen . IV

Verordnung des Kaiserlichen Bezirksamts , betr . die Erhebung einer
Hundesteuer im Bezirk der Stadt Dar -es -Saläm . . . . . . .
Verordnung , betr . das Lagern von Steinen . Strafbefugnisse derPolizei-
wachtmeister . IO . 174 . 200
Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo , betr . die Neu¬

regelung der Abgabe vom .Handelsgewerbe . . . . - - . I V . 85 . 85
Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Offafrika , betr.
Neubildung des Verwaltungsbezirks Mahenge . IV . 86 . 87
Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Neu-
Guinea , betr . Verlegung des Sitzes des Obergerichts von Stephans¬
ort nach Herbertshöhe . - - IV . 87 . 8c
Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Logo , betr . die

.IV. 76. 78

' IV. 77. 79

.IV. 78. 79

. IV. 79. 80

IV. 80. 80

IV. 81. 80

IV. 82. 81

IV. 83. 83

IV. 84. 84

10 . Aug . 1899.

10 . Aug . 1899.

10 . Aug . 1899.

10 . Aug . 1899.

10 . Aug . 1899.

12 . Aug . 1899.

Gründung " neuer Niederlassungen , die Errichtung von Neubauten
und die Ausführung von Umbauten in Küstenplätzen des Logogebietes I V . 88 . 88

Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostasrika , betr.
Einfuhrverbot zur Verhütung der Einschleppn,,g von Menschen - und
Thierseucheu in das Deutsch -Ostafrikanische Schutzgebiet . - - lV . 89 . 88

Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Vstasrika , bet,.

die Strafvollstreckungs -Vorschrift - - - ^ v „. '
Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Sud,vcffaffika,
betr . Bekämpfung der Rinderpest . ^ '
Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Leutsch -Neu -Gumca,
betr. Erkrankungen und Einfuhr von Rindvieh . . - , . I.
Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamen », , bcti . du ^ ^
Ausfuhr von Kakao.
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Nr . Seite
14 . Aug . 1899 . Fleischschauordnung und Kontrolle des Milchverkehrs . IV . 175 . 201
10 . Aug . 1899 . Runderlaß der Kolonial -Abtheilung , betr . Auswanderung der Ein¬

geborenen aus den Schutzgebieten . IV . 95 . 92
10 . Aug . 1899 . Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneure von Togo , betr . die

Abgrenzung der Stationsbezirke Sokodö und Atakpame . . . . IV . 90 . 93
19 . Aug . 1899 . Ergänzungs -Verordnung , betr . die Quarantäne -Ordnung voin 29 . Sep¬

tember 1891 für Deutsch -Reu -Guinea . IV . 97 . 93
21 . Aug . 1899 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Teutsch -Ostafrika an

25 . Aug . 1899 . Ruuderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Qslafrika , betr.
Berlegung des Bezirksnebenamts Usimbe nach Mohorro . . . . IV . 99 . 94

25 . Aug . 1899 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Qstafrika , betr.
die Grenzen des Bezirks Rufipi -Mohorro . IV . 100 . 95

25 . Aug . 1899 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Südwestafrika,
betr . Abänderung der Vandespolizei -Vcrordnung vom 2 . August 1894 I V . 101 . 96

29 . Aug . 1899 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Neu -Guinea,
betr . den Betrieb des Bergbaues auf Edelmetalle und Edelsteine im

31 . Aug . 1899 . Ruuderlaß des Reichskanzlers , betr . die Ausrüstung der Kauffahrtei¬
schiffe mit Hülfsmitteln zur Krankenpflege . I V . 104 . 100

I . Sept . 1899 . Verordnung des Kaiserlichen Bezirksamts , betr . die Müllabfuhr im

1 . Sept . 1899 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs , betr . den Kleinhandel mit
geistigen Getränken und deren Ausschank in Kamerun . IV . 1O0. 117

15. Sept . 1899 . Wahl von Zivilgemeindevertretern . Lagerung von Petroleum . Spren¬
gungen in der Nähe von Häusern und Straßen . IV . 176 . 203

19 . Sept . 1899 . Hafenordnung für Tsingtau . IV . 177 . 203
20 . Sept . 1899 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Qstafrika , betr.Kontrolle über die Gouvernementsboote . IV . 107 . 118
23 . Sept . 1897 . Verordnung , betr . den Betrieb des Bergbaues auf Edelmetalle und

Edelsteine im Schutzgebiete der Neu -Guinea -Kompagnie . . . . IV . 103 . 90
25 . Sept . 1899 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs für Deutsch -Reu -Guinea,

betr . Aufstellung einer Statistik . IV . 108 . 118
29 . Sept . 1899 . Runderlaß der Kolonial -Abtheilung , betr . dienstliche Sendungen aus

den Schutzgebieten . IV . 109 . 119
3 . Qkt . 1899 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Qstafrika , betr.

Kreditgewährung . IV . 110 . 120
4 . Okt . 1899 . Runderlaß des Reichskanzlers , betr . Erbauung eigener Wohnhäuser . IV . 111 . 120
5 . Okt . 1899 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Qstafrika , betr.

Erhebung einer Holzschlaggcbühr . . . . . IV . 112 . 121
9 . Okt . 1899 . Rechtsverhältnisse der Chinesen . Handel mit Wein und Spirituosen

und die Schankkonzession . . IV . 178 . 200
12 . Okt. 1899 . Benennung der neuen Stadtanlage im Kiautschougebiet . . . . IV . 179 . 20012 . Okt . 1899 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Ostafrika , betr.

12 . Qkt. 1899 . Rundverfügung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Qstafrika,
betr . die Einführung eines Handelsregisters für die farbige Be¬
völkerung . . . .' . . . . ' . '. . . IV . 114 . 122

12 . Okt. 1899 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Teutsch -Ostafrika , betr.
die Gestellung von Trägern an Beamte und Militärpersonen . . IV . 115 . 122

26 . Okt. 1899 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Südwestafrika,
betr . die Ausfuhr von Eingeborenen zu Arbeitszwecken . . . . IV . 117 . 123

30 . Okt. 1899 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Dcutsch -Qstasrika an
die Bezirksämter , Bezirksnebenämter und Stationen , betr . Kontrolle
der Melderegister . IV . 120 . 125

4 . Nov . 1899 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs vou Reu -Guinea , betr.
die Aufhebung spanischer Bestimmungen für das Jnselgebiet der
Karolinen , Palau und Marianen . IV . 119 . 125

c. Rov . 1899 . Abkommen zwischen Deutschland , den Vereinigten Staaten vonAmerika
und Großbritannien behufs schiedsgerichtlicher Regelung gewisser
Schadensersatzansprüche auf Samoa . IV . 121 . 126

8 . Rov . 1899 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Südwestafrika,

sämmtliche Innenstationen , betr . die Hüttensteuer IV . 98 . 94

Schutzgebiet der Reu -Guinea -Kompagnie IV . 102 . 95

Stadtbezirk Dar -es -SalLm IV . 105 . 110

IV . 113 . 121
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14 . Nov.
15 . l>tov.

17 . Nov.
20 . Nov.

22 . Nov . 1899

22 . Nov.

30 . Nov.
1. Dez.

2 . Dez.
4 . Dez.

14 . Dez.
14 . Dez.

22 . Dez.

29 . Dez.

17 . Febr,

betr . die Einführung des deutschen Maß - und Gewichtssystems für
das südwestasrikanischc Schutzgebiet . IV . 122 . 129

1899 . Das deutsch-englische Abkommen , betr . Samoa und Togo . . . . IV . 123 . 129
1899 . Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo , betr . die Aus-

wanderung Eingeborener deo Togogebietes . . . . IV . 124 . 132
1899 . Rechtsverhältnisse der Handelsgesellschaft „Nordwest -Kamerun " . . IV . 125 . 133
1899 . Runderlas ; des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an

sämmtliche Dienststellen , betr . Durchschnittsträgerlöhne . IV . 126 . 142
Allerhöchste Ordre , betr . die Bekleidung der Offiziere , Sanitätsoffi¬
ziere , oberen Militärbcamten , Deckoffiziere und Unteroffiziere aller
Schutztruppen . IV . 127 . 142

1899 . Verfügung des Kriegsministers , betr . den Schriftverkehr des Bezirts-
kommandos mit dem Schutztruppen -Kommando in Groß -Windhoek . I V . 128 . 144

1899 . Beschluß des Bundesraths , betr . die Schantung -Bergbau -Gesellschaft IV . 129 . 144
1899 . Verordnung der Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch -Südwestafrika,

betr . Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen . IV . 130 . 146
1899 . Dcutsch -Amerikanisch -Englisches Abkommen , betr . Samoa . . . . IV . 131 . 147
1899 . Allerhöchste Ordre , betr . Organisation der Besatzung von Kiautschou IV . 180 . 206
1899 . Allerhöchste Ordre , betr . Ehrenbezeugungen der °Schutztruppen . . IV . 132 . 149
1899 . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika , betr.

Entvölkerung der Karawanenstraßen . IV . 133 . 149
1899 . Runderlaß des Reichskanzlers , betr . die Eheschließung und die Be - ,

urkundunq des Personenstandes von Bundesangehörigen im Auslande I V. 134 . 150
1899 . Rundcrlaß der Kolonial -Abtheilung , betr . Beurkundung des Personen¬

standes in den Schutzgebieten . 1 '̂ - 135 . 155
1900 . Runderlaß der Kolonial -Abtheilung , betr . die Jahresberichte der

Schutzgebiete . IV . 140 . 158



Sachregister

Abkürzungen : O. A. — Deiitsch-Ostasrika; K. — Kamerun; T. — Togo; S . W. A. — Deutsch-Südwestairika;N. G. — Neu-Gui»ca; M. I . — Marshall-Juselu; S . — Samoa ; Ch. — Kiautschou.

A.
African Transcontinental Telegraph

Company 124.
Ansiedlungen , O. A. 78.
Artillerieverwaltung , Ch. 181.
Atakpame , T. 93.
Ausfuhrzölle , O. A. 21 ; T. 2.
Auswanderung 92; S . W. A. 123; T. 132.

«.
Ballast , O. A. 48.
Basari , T. 68.
Bauwesen , T. 88.
Beamte 123; O. A. 9, 10, 37, 81, 122.
Beamtengesetz 3.
Bergbau , O. Ä. 121; N. G. 95, 96; Ch. 14-1.
Bergbehörde , O. A. 36.
Bergpolizei , O. A. 69.
Bergwesen , O. A. 2, 26, 36.
Besatzung von Kiautschou 181, 195, 206.
Bezirkseintheilung , O. A. 61, 66, 87, 94;
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